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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.
à- -

Ordentliche Sommersitzung. 1837.

i. Kreisfchreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes-

Bern, den 6. Juni 1857.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem

Regierungsrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
22. Juni nächstkünftig einzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen, sich an dem bezeichneten Tage, dcS Vormittags um
10 Uhr, in dem gewohnten Versammlungslokale des Großen
Rathes auf dem Raihhause in Bern einzufindèn. Die Gegenstände,

welche zur Behandlung kommen werden, sind folgende:

Gesetz es entwürfe.

a. Solche, wehche zur zweiten Berathung vor¬
gelegt werden:

1) Gesetz über das Armenwesen;
2) Verordnung zum Schutze der Eisenbahnen;
3) Dekret betreffend Erläuterung des § 39 des Gesetzes

über die Vermögenssteuer;
4) Dekret über Ergänzung deS Gesetzes vom 2. Dezember

1844 wider die Thicrquälerei (definitive Redaktion.)

1>. Solche, welche schon früher vorgelegt, aber
nicht in Berathung genommen worden sind:

1) Entwurf eines Strafgesetzbuchs nebst Projekt-Dekret
betreffend die Einführung desselben.

Tagblatl des Großen Rathes tîZ7.

c. Solche, welche neu vorgelegt werden:

1) betreffend den Aufenthalt und die Niederlassung der
Kantonsbürger;

2) betreffend die Armenpolizei;
3) betreffend die Erhöhung der Tare für den kleinen

Stempel;
4) betreffend die Anwendung der Buße in Erbschafts- und

Schenkungssteuerfällen;
5) über die Einbürgerung der Heimathlosen;
6) betreffend Bußen und Strafen gegen Holzfrevel und

andere Forstvcrgehen;
7) betreffend Strafbestimmungen über WiderHandlungen

gegen Verordnungen, Rcglemente und Erlasse des
Regierungsrathes.

L. Vo rträge.
s. Des Regierungspräsidenten:

1) über die stattgehabten Ersatzwahlen;
2) über die Wahlkreiseintheilung im Amtsbezirke Aarberg;
3) über die Reduktion der Amtsbezirke;
4) über daS Entlassungsgcsuch deS Herrn Gerichtspräsiden¬

ten Kellerhals in Büren.

d. Der Justiz- und Polizeidirektiön:

1) über Naturalisationsgesuche;
2) über Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche;
3) über die Grundbuchbercinigung;
4) betreffend die Vermehrung des Landjägcrtorps.

c. Der F inanzdircktion.

1) betreffend Ablage der StaatSrechnung für das Jahr' 1856.

<1. Der Domänen- und Forstdirektisn:

1) betreffend daS Forstwesen und die Forstgesetzgebung;

2) betreffend Ankaus und Verkauf von Liegenschaften;
3) betreffend die Eigenthumsverhältnisse auf der Schützen-

matte in Bern.
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L. Wahlen.

1) Wahl eines Militärdirektors;
2) eines Mitgliedes des Obergerichtes, am Platze deS

verstorbenen Herrn Or. Hahn;
3) eventuell eines Gerichtspräsidenten von Büren.

Für die erste Sitzung werden an die Tagesordnung gefetzt:
Vorträge deS Präsidiums, der Justiz» und Polizeidirektion, der

Forst- und Domänendirektion, sowie Gesetzesentwürfe litt, a,
Ziffer 3 und 4.

Mit Hschschätzung!

Der GroßrathSpräsident:

Cd. Carlin.

Il Kreisschreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes

Bern, den 15. Juni 1357.

Herr Großrath!

Aus den Wunsch des Regierungsrathes habe ich die zweite
Berathung deS Gesetzesentwurfs über vaS Armenwesen auf
Dienstag den 23. Juni nächsthin an die Tagesordnung gesetzt,

und lade Sie andurch mit Rücksicht auf die Wichtigkeit deS

Gegenstandes bei Ihrem Eide ein, an der Behandlung deS»

selben theilzunehmen.

Mit Hochschätzung!

Der GroßrathSpräsident!

Ed. Carlin.

Erste Sitzung.

Montag den 22. Juni 1357.

Morgens um 10 Uhr.

Präsident: Herr Carlin.

Nach dem Namensausrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Marquis, Moser,
Rudolf; Reichenbach, Fürsprech; und v. Steiger; ohne Ent-
schuldigung: die Herren Aebersotd, Affolter, Johann; Anderes,
Balstger, Bangerter, Tätschelet, Berbier, Bessire, BitziuS,
Botteron, Brand-Schmid, Breche», Bucher, Bürki, Buri, Jak.;
Bützberger, Carrel, Charmillot, Choppart, Corbat, Dählrr,
Eggimann, Etter» Fester, Feune, Fleury, Friedli, Froidevaur,
Girardin, GlauS, v. Gonren, Gouvernon, Grimaitre, Großmann,
Gygar, Herren, Hirsig, Jaquet, Jeannerat, Jmhoof, Bendikt;
Jndermühle in Amsoldingen, Joß, Kaiser, Kanziger, Karlen,
Karrer, Kasser, Kehrlt, Kilcher, König, Kohler in Ntdau,
Kohler in Pruntrut, Koller, Kummer, AmtSnotar; Küng,
Lehmann, Daniel; Lehmann, I. U.; Lenz, Leuenberger, MalthyS,
Mischler, Morel, MooSmann, Morgenthaler, Moser, Gottlieb;
Müller in Hofwyl, Müller, Arzt; v. Muralt, Oeuvray, Peteut,
Probst, Rätz, Reber, Rebmann, RöthliS berger, Gustav; Roth
in Wangen, Roch in Niederbipp, Rubin, Salchli, Schafftet,
Schären in Stegen, Scheurer, Schmid, Schrämli, Schürch,
Seiler, Sollberger, Spring, Steiner, Stettler, Streit, Tièche,
Theurillat, Weber, Weißmüller, Wirth und Wyß.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Ansprache:

„Tit. Seit unserer letzten Session ist eine große Frage
erledigt, eine große That vollendet worden, welche ein Denkmal
in der Geschichte eines Volkes bildet. Der Kanton Neuenburg
gehört in Zukunft vollständig sich selbst und der Eidgenossenschaft

an. Um ihn deS ResteS der Bande zu entledigen, die

ihn noch an eine fremde Macht zu fesseln schienen, erhob sich

daS Vaterland, wie ein Mann, stolz und würdig, ohne Furcht
und ohne Trotz. Als der Krieg eine durch die Ehre und das
gute Recht gebotene Nothwendigkeit geworden, nahmen wir
diese furchtbare Nothwendigkeit an, und schon standen unsere
Wehrmänner an der Grenze. Augenblicklich kamen, sozusagen
auS allen Ländern der Welt, von abwesenden, aber der Republik,
wie Kinder ihrer vielgeliebten Mutter, die man nie vergißt,
ergebenen Mitbürgern Dienstanerbietungen, reiche Geschenke,

ErmuthigungS « und Zuneigungsadressen — Alles von der
rührendsten Hochherzigkeit diktirt.

„Der Beweis war geleistet: die Schweiz, einig und stark,
weiß noch ihre Unabhängigkeit zu wahren. — Die Diplomatie
trat dazwischen, unterhandelte und nach ganz diplomatischen
Verzögerungen, von denen wir uns, Dank unsern Einrichtungen,
vielleicht nicht einen rechten Begriff machen, wechselte man, wie
Sie wissen, die Ratifikationen eines Vertrages aus, welcher den

bedrohten Frieden wieder herstellte und ein Pfand der Ruhe
und der Wohlfahrt für die Zukunft ist.

„Indessen ließ die gewerbliche Thätigkeit der Nation sich

wenig hemmen. Die Elsenbahnbauten werden unternommen,



fortgesetzt, vollendet, und bald führt der Dampf unS von allen
Seiten bis zu den Thoren unserer Hauptstadt. Hier selbst

sehen wir in einigen Tagen ausgestellt, waS die Industrie
erfinden und vollenden kann. Wir werden sehen, daß auch in
dieser Beziehung die Schweiz ihren Rang unter den andern
Ländern zu behaupten weiß. Dann kommt das eidgenössische
Freischießen, dieses Nationalfest, welchem die letzten Ereignisse
nicht ermangeln werden einen neuen Aufschwung zu geben.

„Gegenwärtig nimmt die kantonale Gesetzgebung momentan
unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Vielleicht der wichtigste
Gegenstand, mit dem wir unS in der gegenwärtigen Session
zu beschäftigen haben werden, und für dessen Behandlung ich

— dem Wunsche des Regierungsrathes entsprechend — bei
Eiden bieten ließ, ist die zweite Berathung des Gesetzes über
das Armenwesen. Ohne Zweifel wird diese Berathung mit
aller Ruhe und der erforderlichen Umsicht vor sich gehen. ES
liegt kaum in der Stellung Ihres Präsidenten, namentlich weil
das Gesetz über das Armenwesen auf den Jura nicht anwendbar
ist, sich hier zum voraus ein Urtheil über die eine oder andere
seiner Bestimmungen zu erlauben. Mein innigster Wunsch
geht einzig dahin, daß man, bei aller Unterstützung der dürftigen,
der leidenden Klasse, allmälig und stufenweise den obligatorischen
Unterhalt beseitigen und zu dem gelangen möchte, waS im
neuen Kantonstheile besteht. Die Einführung neuer Industrie«
zweige in gewissen Landesgegenden, eine wohl organisme
Kolonisation auf fruchtbarem Boden und unter günstigem
Klima wäre vielleicht u. A. ein Mittel, diesen Zweck zu
erreichen.

„Die Landarbeiten gestatten unS nicht, lange bei einander
zu sein, und ich denke, daß wir Ende dieser Woche — unvor«
hergesehene Umstände vorbehalten — zu unserm Heerde zurückkehren

können.
„Meine Herren! Ich erkläre die ordentliche Sommersitzung

deS Großen Rathes des KantonS Bern als eröffnet."

Hierauf werden mehrere auf den Entwurf eines neuen
ArmengesetzeS bezügliche Vorstellungen angezeigt, weiche in
dem am Schlüsse der Verhandlungen enthaltenen Verzeichnisse
angegeben sind.

Tagesordnung:
Vortrag deS RegierungSratheS über die seit der

letzten Session angeordneten Ergänzungswahlen.
1) im Wahlkreise SumiSwald infolge Demission deS

Herrn Haslebacher;
2) im Wahlkreise Huttwyl infolge Ablehnung des Herrn

I. F. Flükiger;
3) im Wahlkreis LauperSwyl infolge Demission deS Herrn

Kipfer;
4) im Wahlkreis Münster infolge Demission deS Herrn

Clementzvn;
5) im Wahlkreis Biel infolge Todes deS Herrn Masel.

Die zur Besetzung dieser erledigten Stellen zusammenberufenen

Wahlversammlungen haben gewählt:

1) im Wahlkreis SumiSwald:
Herrn Jakob Afsolter, Rechtsagent in Grünen;

2) im Wahlkreis Huttwyl:
Herrn Jakob Steiner, alt-RegierungSrath, in Lan.
genlhal;

3) im Wahlkreis LauperSwyl:
Herrn Peter Rvthenbühler, Landwirth zu
LauperSwyl;
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4) im Wahlkreis Münster:
Herrn Joh. Jos. Jeannerat, Amtsnotar zu Cour-
rendlin;

5) im Wahlkreis Biel:
Herrn Ludwig Rössel, Handelsmann in Biel.

Da innerhalb der gesetzlichen Frist keine dieser Wahlen
angefochten worden ist und der RegierungSraih sich nicht
veranlaßt sah, von AmteS wegen dagegen einzuschreiten, so stellt
diese Behörde den Antrag, sämmtliche Ergänzungswahlen zu
genehmigen und die Gewählten als neue Mitglieder des Großen
RatheS zu beeidigen.

Dieser Antrag wird vom Herrn Regierungspräsidenten, als
Berichterstatter, empfohlen und ohne Einsprache durch das
Handmehr genehmigt.

Die anwesenden Herren Afsolter, Rvthenbühler und
Rössel werden als neue Mitglieder beeidigt.

Vortrüge der Direktion der Domänen und Forsten.

t. KantonnementS-, resp. LoSkaufSvertrag über
den obrigkeitlichen Kramburg wald und zwar

a. mit den Güterbesitzern von Gelter fingen,
d. mit der Burgergemeinde Gelterfingen.

Laut KantonnementSvertrag vom 22. Mai 1357 überläßt
der Staat der Burgergemeinde unter Verzichtung auf sein
Eigenthumsrecht die ihr von den Güterbesttzern schon nutznießungS«
weise überlassenen 15 Jucharten zum freien Eigenthum, jedoch
mit den darauf lastenden Servituten und mit Vertretung deS

Staates gegen alle fernern NutzungS- oder sonstigen Ansprüche
Dritter auf diesen Waldantheil.

Laut KantonnementSvertrag vom 6. Mai l. I. mit den
Güterbesitzern werden diesen die übrigen 93'/j Jucharten ebenfalls

zum Eigenthum und zwar den 28 Eigenthümern mit
67°/zo RechtSantheilen überlassen. Der Staat verzichtet auf
seine Eigenthumsrechte auf die ganze Waldung gegen eine

Loskaufssumme von Fr. 841. 25, welche von den Güterbesitzern
bezahlt werden soll. Die Letztern übernehmen zudem die
BeHolzung der Schule zu Gelterfingcn, sowie alle Dienstbarkeiten
und allfälligen Ansprüche Dritter.

Der RegierungSraih trägt auf Genehmigung beider

Verträge an, welche von Herrn Domänen, und Forstdirektor
Brunner, als Berichterstatter, empfohlen werben.

Der Antrag wird ohne Einsprach durch das Handmehr
genehmigt.

2. Verkauf deS dem Staate angehörenden HauseS
No. 45 auf dem KornhauSplatz in Bern an die Einwohner-
Mädchenschule zum Zweck eineS SchullvkalS für diese

Anstalt.

Gestützt auf den Beschluß deS Regierungsrathes vom
23. Mai 1857, daß die im Z 12 des Gesetzes vom 8. August
1849 gestattete Ausnahme im vorliegenden Fall ihre Anwendung
finden soll und demnach von einer öffentlichen Steigerung oder
Konkurrenzeröffnung abzusehen sei, stellt die Direktion der
Domänen und Forsten zu Handen deS Großen RatheS den
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Antrag, der von ihr unter Ratifikationsvorbehalt abgeschlossene

Kaufs vertrag mit der Schulkommission der Einwohner«
Mädchenschule in Bern um das erwähnte HauS für den

Kaufpreis von Fr. 32,000 sei unter den im Akt enthaltenen
Gedingen zu genehmigen.

Der Staat bezog bisher einen jährlichen Zins pon dem

betreffenden Gebäude im Betrage von Fr, 988 42, was zu
4°/o kapitalisirt ein Kapital von Fr. 24,710 repräsentirt.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt den Antrag im
Hinblick auf den gemeinnützigen Zweck der Anstalt, sowie, auf
den annehmbaren Preis.

Der Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.
^ ^

3. Kant onnementsvertrag mit der Bäuertgemeinde
Kanderbrück über die Waldungen auf dortiger Allmend vom
27. August 1856, wonach

a. dem Staate eine günstig gelegene und gut mit Holz
bestandene Parzelle Wald von 4 Jucharten verbleibt,

t>. der Bäuertgemeinde der ganze übrige Theil der Waldung
von 96 Jucharten als freies Eigenthum unter den im
Vertrag enthaltenen Bedingungen überlassen wird.

Der RegierungSrath trägt auf Genehmigung des

Vertrages an, welcher vom Herrn Berichterstatter ebenfalls
als für den Staat vortheilhaft empfohlen und ohne Einsprache
genehmigt wird.

4. Kaufsvertrag, betreffend die zur Schloßdomäne
in Nid au gehörende

Schcurlimatt von Jucharten 17 und 32,623 sZ' und
Gummatt „ „ 3 und 21,625

zusammen haltend an Fläche 21 und 14,248

Der Regierungsrath stellt den Antrag, der Große Rath
möchte ihn ermächtigen, mit den Herren Gebrüdern Alerander
und Friedrich Hartmann zu Nidau einen Kaufsvertrag
abzuschließen über die oben bezeichneten Grundstücke für den von
den Käufern gebotenen Preis von Fr, 31,500, Bezahlung
aller SteigerungS-, Berschreibungö- und Fertigungskosten,
Uebernahme des bestehenden Pachtvertrages und unter den im
Gesetze über die Verwaltung des Staatsvermögens vom 8.
August 1849 aufgestellten ZahlungSgedingen, sowie den übrigen
Bedingungen des StcigerungSverbalS mit Ausnahme der
SteigcrungSrappen.

Diese im Jahre 1854 dem Staate in sehr vernachlässigtem
Zustand übergebenen Grundstücke, deren Ertrag infolge
vorgenommener Dramming sich wieder verbesserte, werfen gegenwärtig
einen Zins von Fr. 1200 ab, was zu 4°/o kapitalisirt ein
Kapital von Fr. 30,000 repräsentirt.

Der Herr Präsident macht die Versammlung aufmerksam

daß nach z 27 111. e und § 28 der Staatsverfassung
die endliche Genehmigung des abzuschließenden Kaufsvertragcs
durch den Großen Rath erforderlich sei und der Antrag des
Regicrungsrathes in vorliegender Form also nicht genehmigt
werden könne.

Der Herr Berichterstatter erklärt sich damit
einverstanden, daß der Antrag des Regierungsrathes in dem vom
Präsidium angegebenen Sinne modifizirt werde.

Mit dieser Modifikation wird der Antrag ohne fernere
Einsprache genehmigt.

5. Ueber einkunft
zwischen der Gemeinde Bern und dem Staate,

über die Eigenthums-und Nutzungsverhältnisse der Schützenmatt
und des Wyler selbes, sowie über gegenseitige

Abtretung von Gebäulichkeiten und Dependenzcn auf der
Schützenmatt und der Salzmagazinlokalien. Die Uebereinkunft
ist unterzeichnet einerseits von den Herren Präsidenten v. Ef«
finger und alt-RcgierungSrath Karl Stooß, als Delegirten des
Gemeindrathes, andererseits von den Direktoren der Domänen
und Forsten, der Eisenbahnen und des Militärs Namens des

Staates, und wesentlich folgenden Inhaltes:

Art. 1 enthält die Bestätigung der unterm 9. April 1356
vom Negierungsralhe genehmigten Uebereinkunft, nach welcher
die von der Zentralbahngesellschaft bezahlte Entschädigung für
die Landabtretung auf der Schützenmatte im Betrage von
Fr. 20,000 auf die mit dem Eisenbahn-Viaduct über die Aare
zu erbauende Fahrbrücke verwendet werden soll.

Art. 2 sichert dem Staate als ausschließliches Eigenthum
zu: den südöstlich vom Eisenbahndamme gelegenen Theil der
Schützenmatte sammt darauf stehendem SchützenhauS, dem

Wirthschaftsgebäude mit Stöcklein, Schützenlaube, Hausplätzen,
Anlagen und Garten, welche Gebäude mit Dependenzcn zum
Behuf des Austausches gegen die Salzmagazingebäude mit
Zugehör nach der Grundsteuerschatzung angeschlagen sind auf
eine Summe von Fr. 13,290.

Art. 3 theilt der Gemeinde den äußern, nördlich vom
Eisenbahnvamme gelegenen Theil der Schützenmatt, mit Inbegriff
des Zeigermätteleins als Eigenthum zu, mit der darauf
haftenden Dienstbarkeit, als Ererzier- und Festplatz verwendet zu
werden, nebst andern Vorbehälten.

Art. 4 enthält eine Bestimmung bezüglich der Erstellung
der neuen Kommunikationswege.

Art. 5 sichert der Gemeinde Bern als Gegenwerth der
Schützcnmattgebäude eigenthümlich zu: die noch nicht in ihrem
Besitze befindlichen Theile der Salzmagazinlokalien (Verkehrsmagazin

genannt) mit Grund und Boden der Gebäude und
Höfe, zusammen um die Grundsteuerschatzung angeschlagen zu
Fr. 19,091. Mit Rücksicht auf den Mehrwerth der
Salzmagazinlokalien wird die von der Gemeinde dem Staate zu
bezahlende Nachtauschsumme auf Fr, 10,000 festgesetzt.

Art. 6 bestimmt das Nähere für den Fall der Erbauung
einer Häuserreihe in der Richtung des Ringmauermagazins.

Art. 7 endlich sichert dem Staate die Benutzung von 62
Jucharten des Wylerfeldcs als militärischen Ererzier- und
Schießplatz gegen eine jährliche Vergütung von Fr. 200 an
die Gemeinde vom 1. Juni 1859, an zu.

Dieser Vertrag wird von den Namens des Staates
mitverhandelnden Direktoren um so mehr zur Genehmigung
empfohlen, als dadurch ein altes Streitverhältniß mit der Stadt
Bern in der Art erledigt wird, daß die dem Staate zustehenden
althergebrachten Nutzungsrechte ungeschmälert bleiben oder
angemessen ersetzt, der abzutretende Grund und Boden vergütet
und die von der Eisenbahngesellschaft zu bezahlende
Entschädigungssumme auf ein öffentliches Werk von allgemeinem Nutzen
verwendet werden soll.



Der Regierungsrath stellt demnach den Antrag, der
Große Rath möchte der Uebereinkunft unter den im Entwurf
aufgestellten Bedingungen seine Genehmigung ertheilen.

Der Herr Direktor der Domänen und Forsten als
Berichterstatter erklärt obige Bestimmungen durch einläßliche
Beleuchtung der bisherigen Verhältnisse und schließt mit
Empfehlung der Uebereinkunft zur Genehmigung, welche vom
Großen Rathe auch diesem Antrage ohne Einsprache durch das
Handmehr ertheilt wird.

6. Verkauf der zum Pfrundgute Reichenbach,
Amtsbezirks Fruiigen, gehörenden obern Feld matte.

Der RegierungSrath trägt darauf an, es sei der von
der Domänen« und Forstdirektion unter Ratifikationsvorbehalt
abgeschlossene Versteigerungskauf mit Herrn Joh. Ammeter als
Bevollmächtigtendes Herrn Nud. Müll er von Scharnachthal,
als Käsemacher angesessen zu Lotochino, in Rußland, um die

genannte Feldmatte von 13 Jucharten für die Kaufsumme von
Fr. 13,5l)0 unter den im notarialischen Akt vom 15. Mai
1857 aufgestellten ZahlungS- und andern Gedingen zu genehmigen

mit dem Zusätze, daß daS Pachtverhältnis, so weit eS

noch besteht, dem Käufer förmlich und ohne Entschädigungspflicht

von Seite des Staates überbunden werde.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Antrag mit
der Bemerkung, daß der Pfrund Reichenbach immerhin noch
13>/z Jucharten Land verbleiben, daß sich zwei schlechiuntcr-
haltene Holzscheuern auf dem zu verkaufenden Grundstücke
befinden und bedeutende Baukosten in Aussicht ständen.

Der Antrag des Regierungsfathes wird ohne Einsprache
genehmigt.

7. Vortrag, betreffend die über das Forstwesen und
die Forstgesetzgebung eingelangten Vorstellungen:

Die Direktion der Domänen und Forsten stellt
folgende Anträge:

Der Große Rath möchte beschließen,

1) ES habe die Direktion der Finanzen, Abtheilung
Domänen und Forsten, ein Projekl.Forstgesetz zu entwerfen und
dem RegierungSrath zur vorläufigen Berathung vorzulegen,
wobei, soweit chunlich, die Wünsche der Petentcn zu
berücksichtigen sind.

2) Auf den voraussichtlichen Fall, daß durch die mehrern,
noch vorher zu berathenden andern Geseyesentwürfe und übrigen
Geschäfte, der Regierungsrath und der Große Rath verhindert
sein zollten, während dem laufenden letzten Jahre ihrer ÄmlS-
periode daS Projekt des Forstgcsetzes in Behandlung zu nehmen

— wird die obgenannte Direktion angewiesen, tue Entwürfe
von zwei, die bestehenden Forstverordnungcn ergänzenden und
verbessernden Dekreten vorzulegen, nämlich:

». Einen Dekrets-Eniwurf, durch welchen die sämmtlichen
Büß« und Strafbcstimmungen der Forstverordnung von
1786 als nicht mehr zeitgemäß aufgehoben und dagegen
angemessene, besonders gegen die wiederholten, rückfälligen

und sonst qualifizirten Holzfrevel geschärfte Strafen,

mit Anwendung des Gesetzes gegen den Diebstahl,
aufgestellt und überhaupt die Bußbestimmungen gegen
alle Forstvergehen einer Revision unterworfen und neu

festgesetzt werden sollen.
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k. Den Entwurf eines Dekretes, welches die Bestimmung
enthalten soll, daß alle Holzschläge über 10 Stämme,
die innerhalb eines JahreS, vom nämlichen Privat-
Walvbesitzer, zum Zwecke dcS Verkaufes und Handels,
gleichviel ob zur Ausfuhr oder zur Verwendung im
Kanton, beabsichtigt werden, den in den Forstpolizeivorschriften

vom 26. Oktober 1853 aufgestellten
Bedingungen der Holzschläge überhaupt (K 6 u. a.)
unterworfen sein sollen.

3) Auf den von den Petenten gestellten Antrag: „eS solle
auS den StaatSwaldungen kein Holz außerhalb deS Kantons
verkauft werden", sei, als den bestehenden Bundesgcsctzen
zuwiderlaufend, so wie als unzweckmäßig und unausführbar, nicht
einzutreten.

Vom Regier» ngs rat he genehmigt und mit Empfehlung

vor den Großen Rath gewiesen, mit Ausnahme des
Antrages unter Ziffer 2, litt. t>, welche gestrichen wird.

Brunner, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. Um Sie nicht hier mit einem stundenlangen
Rapporte zu ermüden, habe ich einen Bericht über das Forstwesen

abgefaßt und Ihnen mitgetheilt. Ich kann Ihnen nicht
mehr sagen, als was in jenem Berichte steht, dessen Schlüsse
der Neglerungsrath genehmigte, mit Ausnahme desjenigen,
welcher größere Beschränkungeil der Privatwaldbefitzcr im Auge
hat. Ich fand die Streichung vollkommen begründet, indem
ich glaube, man solle sich wohl hüten, die Waldbestycr mehr
zu geniren, als es das gemeine Wohl absolut erfordert. Es
stehen uns namentlich zwei Sachen bevor. Vorerst haben wir
es mit der Aufstellung strengerer Bestimmungen gegen Holzfrevel

zu thun, weil die bestehenden Strafbcstimmungen in
keinem Verhältnisse zu den andern Strafgesetzen stehen. Ich
habe einen bezüglichen Entwurf ausgearbeitet, aber der
Regierungsrath konnte denselben, wegen anderer Gesctzesentwürfe, die
seine Zeit in Anspruch nahmen, noch nicht vorberathen. Vorher
theilte ich den Entwurf sämmtlichen Regierungsstatthaltern,
Gerichtspräsidenten, Bezirksprokuratoren und Oberrichtern mir,
um ihnen Gelegenheit zu geben, allfällige Bemerkungen darüber
zu machen. Es kamen mir denn auch von mehrern Seiten
solche zu, aber nicht so viele, als ich erwartet hätte. Namentlich

kamen keine Einwendungen aus demjenigen Landesthcile,
voir dem ich solche am meisten erwartete, aus dem Jura. Denn
die neuen Strafbestimmungen sollen für beide Kantonötheile
die nämlichen sein, wie auch das neue Forstgesetz für beide
Theile Geltung haben soll. Ich will keinen Unterschied in der
administrativen Gesetzgebung zwischen beiden Kantonstheilcn
machen. Der zweite wichtige Punkt ist dieser, daß wir daS
Hauptaugenmerk auf die Gemeindewälder legen. Der Etat der
StaatSwaldungen ist nun vollendet und kann Ihnen vorgelegt
werden. Die Gemeindewälder müssen ebenfalls vermessen, der
gegenwärtige Holzbestand, der nachhaltige Ertrag müssen
ermittelt und nach demselben die Nutzungen bestimmt werden. In
den meisten Gemeindswäldern wird noch mehr genutzt, als der
nachhaltige Ertrag erlaubt, während die Nutzungen mit letzterm
übereinstimmen sollten. Allerdings werden die Vermessungskosten
ziemlich bedeutend sein, und wird cS sich dann fragen, ob die
Gemeinden dieselben allein tragen sollen. Ich bin der Ansicht,
der Staat solle dann den Gemeinden einen Theil der Kosten
abnehmen. Vor der Hand empfehle ich Ihnen die Anträge
deS RegierungsraiheS zur Genehmigung.

Die Anträge des Régierungs rathes werden ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

53
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Vortrag des Regierungsrathes und der Direktion
der Justiz und Polizei mit dem Antrage, der Große Rath
möchte die Vermehrung des LandjägerkorpS um 12 Mann
genehmigen.

Herr Präsident des Regierungsrathes, als Berichterstatter.

Wie Sie dem verlesenen Vortrag entnehmen, beschweren

die Negierungsstatthalter von Bern und anderer Gegenden sich

darüber, daß der gegenwärtige Personalbestand des LandjägerkorpS

zur Handhabung der Polizei im Allgemeinen nicht
hinreiche. In ver That, wenn man die fortschreitende Entwicklung
der Bevölkerung der Hauptstadt infolge Erbauung der

Eisendahnen und der daraus herfließenden Verkehrsverhältniffe in s

Auge faßt, so begreift man, wie das Publikum an die mit der

Ueberwachung der Sicherheit von Personen und Eigenthum
betrauten Behörden größere Anforderungen stellt. Uebrigens
beweist die Erfahrung, daß die ihnen zu Gebote stehenden

Mittel ungenügend sind. Andererseits entnahm die Justiz- und
Polizeidirektion den Klagen von Regierungsstatthaltern in
Landbezirken, daß das nämliche Bedürfniß sich in andern

Landesgegenden ebenfalls fühlbar macht. In Hindelbänk z. B>,
einer Ortschaft von untergeordneter Bedeutung, muß man immer
einen Landjägerposten zur Ueberwachung der Bettler und der

Vaganten haben, die sich in den benachbarten Wäldern
aufhalten und die sehr gefährlich werden könnten, wenn sie nicht
beständig unter den Augen der Polizei wären. Wenn die

Direktion bisher sich eines Vorschlages zur Vermehrung des

Landjägerkorps enthielt, so geschah es namentlich aus
Rücksichten der Oekonomie; anderseits hätte der Regierungsrath, da
die Zahl deS Korps durch das Gesetz bestimmt ist, nicht von
sich aus eine Vermehrung beschließen können. Da nun der

Stand der Finanzen ein günstigerer, die Eisenbahn bis vor
unsere Thore vollendet ist und sie uns einen Zuwachs der

Bevölkerung in allen Richtungen bringt, hielt die Direktion eö

für dringlich, dieser Sachlage zu begegnen und verlangt daher
die Vermehrung des LandjägerkorpS um 12 Mann. Sie hätte
in ihrem Vorschlage wohl auf 13 gehen können, allein sie hofft
mit einer Vermehrung um 12 Mann den Uebelständen begegnen

zu können. Das allgemein anerkannte Bedürfniß dieser
Vermehrung enthebt mich der Anführung weiterer Details, die mir
zu Gebote ständen. Auf der andern Seite hat die

Ohmgeldverwaltung mehr als einmal die Zahl der Landjäger als
ungenügend bezeichnet. In Uont cke Tl>iè!<z z. B. ist der

Ohmgeldeinnehmer mit der polizeilichen Grenzbewachung beauftragt,
ein Zustand, der mehrfache Uebelstände mit sich bringt, einmal
weil der Verkehr dort sehr bedeutend ist, so daß der Ohmgeldbeamte

in den Fall kommt, als polizeilicher Grenzwächter
Vaganten, Diebe und andere Leute dieses Gelichters in fein
Büreau aufzunehmen. Der Regierungörath anerkennt die

Nothwendigkeit der von der Justiz- und Polizetdirektion
vorgeschlagenen Maßregel und empfiehlt Ihnen die Genehmigung
derselben im Interesse aller Bürger.

Der Antrag des Regierungörathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

^

Dekrets-Entwurf

betreffend

die Ertheilung deS Erpropriationsrechtes
an den Gemeindrath von Son vil lier zu Erstellung eineS

öffentlichen Platzes in dem dortigen Dorfe.

Der Regierungsrath trägt darauf an, der Gemeinde
Sonvillier behufs Erstellung eines öffentlichen Platzes das
ErpropriationSrecht zu Erwerbung eines Hauseö und
einer Landparzelle zu ertheilen.

Der Herr Präsident deS RegierungSratheS, als
Berichterstatter empfiehlt das Dekret mit Rücksicht auf die von
der Ausdehnung der Industrie im St. Jmmerthale hervorgerufene

Nothwendigkeit, die bedeutendsten Ortfchasten dieser
Landesgegend nach einem regelmäßigen Plane zu vergrößern.

Das Dekret wird ohne Einsprache genehmigt.

Naturalisationsgesuche.

1. DeS Herrn Emil LouiS L'Ep latenter von GeneveyS
sur Coffrane, Kantons Neuenburg, als Uhrenmacher angesessen

zu Neuenstadt, welchem das OrtSburgerrecht dieser Gemeinde
zugesichert ist.

Der Regierungörath trägt in Uebereinstimmung mit
der Direktion der Justiz und Polizei auf die Ertheilung
der Naturalisation an.

Der Herr Präsident des RegierungSratheS, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag mit Rücksicht auf die

moralischen und pekuniären Garantien, welche der Petent
darbietet.

Revel unterstützt den Antrag unter Hinweisung darauf,
daß Herr L'Eplatenier in Neuenstadt, wo er seit langer Zeit
wohnt, eine angeschene Stellung einnimmt, so daß er Mitglied
deS Gemeindrathes ist.

A b st i m m u n g.

Von 85 Stimmen fallen:

Für Willfahr 79
Für Abschlag 6

Der Petent ist somit naturalism.

2. DeS Herrn Caspar Cholod, polnischer Flüchtling,
als Arzt zu Sonvillier angesessen, dem daS OrtSburgerrecht
dieser Gemeinde zugesichert ist.

Auch hier trägt der Negierung s rath auf Entsprechung

an.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt den Antrag, da
der Petent den gesetzlichen Vorschriften Genüge geleistet und
die erforderlichen Garantien darbietet.

Der Herr Präsident deS Großen Rathes fügt dieser

Empfehlung bei, daß Herr Cholod während eines zwanzigjährigen

Aufenthalts in Sonvillier sich durch seine persönlichen
Eigenschaften die Zuneigung der Gemeinde in solchem Grade
erworben, daß sie ihm unentgeldlich und einmstthig daS

OrtSburgerrecht geschenkt habe.



209

Abstimmung.

Von 88 Stimmen fallen:

Für Willfahr 76

Für Abschlag 12

Herr Cholod ist somit ebenfalls naturalisirt.

L. Kapitalien.

Schluß der Sitzung: I V: Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Uebersicht

der Staatsrechnung vom Jahre 18Z6.

Cinnehmen.

i. Ertrag des Staatsvermögens.

Liegenschaften.

Waldungen
NL. In der Rechnung pro 1856 ist

inbegriffen der reine Gewinn
der HolzspeditionS-Anstalt mit
Fr. 5,788. 74.

Vüdget für Rechnung für
18SS. 18S6.

Fr. Fr. Rp.

193,400 294,570. 54

Domänen 89,000 81,316. 04

Transport: 237,400 375,886. 88

Büdget für
18S6.

Fr.
287,400

231,840

47,200
54,000

1,600
160,000

16,000
370

Transport;
Zins des Kapitalfonds der Hypothekar-)

Kassa k

Zins des Kapitalfonds des innern j
ZinsrodelS

Zins des Kapitalfonds der Domänen,
Kassa

Zins der Zehnt-und Bodenzinsliquidation
Zins des Kapitals in der LebenSmittel-

liquidation
Zins des Kapitals der Kantonalbankobligationen

ZinS des Kapitalfonds der Kantonalbank
Zins deS Kapitalfonds der Salzhandlung
Zins des Kapitals in der StaatSapotheke
ZinS der an die Bätterkinden-MooS-

EntsumpfungSgesellschaft gemachten
successiven Vorschüsse

Zins der an die Fraubrunnen-Moos
EntsumpfungSgesellschaft gemachten
successiven Vorschüsse

Zins der an die Schönbühlthal-Moos-
EntsumpfungSgesellschaft gemachten
successiven Vorschüsse

ZinS der an die Signau-LichterSwyl-
Moos EntsumpfungSgesellschaft
gemachten successiven Vorschüsse

ZinS der an die Konolfingen - MooS
EntsumpfungSgesellschaft gemachten
successiven Vorschüsse

Zins auf den Vorschüssen an Gemeinden
für die Aarräumung zwischen Unterseen

und dem Brienzersee
ZinS auf den Vorschüssen für die

Gürbekorrektion
Zinse auf den ausgestellten Obligationen

auf Zybach, gewes. Grimsel Spital«
Verwalters wegen Vergütung des
abgebrannten Spitals

Zinse von der Brandversicherungsanstalt
auf den Zahlungen der Kantonskasse
Fr. 9,257. 03 nach Abzug der ihr
zu gut kommenden Zinse auf den
eingegangenen Brandversicherungs-
beiträgen Fr. 4,898. 1H

Zinse von der Schuld der Zwangsar-
beitSanstalt zu Thorberg

ZinS und Marchzins von der Obli-
gationsrestanz von Rechtsagent Heinrich

Zybach, für ausstehende Brand,
Versicherungsbeiträge und andere Gefalle

ZinS von den bei der Depositokassa
deponirten Fr. 50,000

MarchzinS von dem der Kantonalbank
unterm 11. April 1855 gemachten
Vorschuß von Fr. 300,000 à 4

Zinse von zwei Aktien von dem gewes.
AmtSschaffner Mühlcihaler von Wangen

auf die ArmenerziehungSanstalt
deS Amtes Wangen

Marchzins zu 4'/- A auf den von der
Gemeinde Viel im April laut
Abrechnungsvergleich über gegenseitige
Leistungen ausgestellten und im Juni
wieder eingelösten fünf Obligationen
à Fr. 20,000, zusammen Fr. 100,000

Transport: 799,310

Rechnung für
1856.

Fr. Rp.
375,886. 88

227,685. 90

8,920. 14

51,614. 79
52,918. 89

400 1,346. 67

789. 06
196,320.

16,00». —
869. 57

1,116. 33

1,878. 94

2,652. 65

368. 65

1,202. 01

4,036. 33

4,353. 98

960. -
57. 67

1,500. -

849. —
952,845. 64
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Transport:
Zinse und Marchzinse von Centralbahn-

aktien, welche die Kantonskasse auS

ihren vorräthigen Geldern zu Handen
von betheiligten Gemeinden und
Korporationen zum voraus acquirirte,
nach Abzug von Porti und übrigen
Kosten

Zinse pro 31. Juli 1853, 1854 und
1855 von ErblehenzinsauSständen der

Landshutermühle
Zinse auf einem Vorschuß auf unrechthabende

Kosten an Sl. Amstuz, für
Wasserbauten an der Aare im Aar-
ziehle bei Bern

MarchzinS von der für schuldig gew.
Weinzehnten, ausgestellten Obligation
von Chr. Amstuz, Großrath zu
Gunten

Zins und MarchzinS von der für schul¬

dige Brandverficherungsbciträge von
Simon Willi auf dem Bühl (Ober-
hasle) gewes. Unterstatthalter,
ausgestellten Obligation von Fr. 122. 72

Brandschadenvrrgütung nach Roggwyl
für Sconto von 3 Matten auf einer

laut Ermächtigung der Brandver-
sichcrungSanstalt anticipirten Zahlung

Abzuziehen: die bezahlten Zinsdifferenzen
und VerzugSzinse auf dem Eisenbahnanleihen

von Fr. 2,000,000 pro 1855
Fr. 3,720. 28; Zins aus einem

momentanen Anleihen der Centralbahn
von Fr. 300,000, den an die
Kantonalbank bezahlten MarchzinS auf 31.
Dezember 1856 von dem bei ihr kon-

trahirten Anleihen von Fr. 500,000
u. Provision, Fr. 6,180. 82

Büdget für
1856.

Fr.
799,310

Rechnung für
1856.

Fr. Rp.
952,845. 64

6,379. 72

93. 27

215. 68

10. 7»

11. 03

15. 13

582,171. 16

II. Ertrag der Regalien.

Salzhandlung
Poüregal, eidgenössische Entschädigung
Bergbauregal
Fischcreissnsc
Jagdpatente

664,685 721,369. 71
249,252 249,252. 48

14.019 8.057. 60
3,980 3,991. 43

15.020 16,667. 60

946,956 999,338. 82

III. Ertrag der Abgaben.

Indirekte Abgaben.
Zölle und Lizenzgebühren, Entschädigung

vom Bunde
Ohmgcld
Patent- und Konzessionsgebührcn
Stempel
Amtsblatt
Handänverungsgebühren

Nk. In der Rechnung pro 1856 ist
begriffen Fr. 4. 80 Visagebühren.

Kanzlei- und Gerichtsemolumente
Bußen und Konfiskationen
Militärsteuern
Erb- und Schenkungsabgabcn

Transport: 1

275,000
633,000
192,000
104,000
13,600

120,000

45,000
24,000
41,000
80,000

L. Direkte Abgaben.
Büdget für Rechnung für

1856. 1836.

Fr. Fr. Rp.
Transport: 1,527,600 1,652,543. 46

Grund-, Kapital- und EigkommenSsteuer
des alten KantonSthcrlS 897,200 897,753. 86

Grundsteuer deS neuen Kantonstheils
(Jura) 182,600 181,770. 19

1,079,800 1,079,524. 05

IV. Verschiedenes.

Losung von verkauften Effekten
Beiträge von Gemeinden und Partikularen

zu Geistlichkeitsbesoldungen
StaatSapotheke, reiner Gewinn
Vermächtniß
Unabgelöste Bodenzinse im Kanton

Luzern

500 - -
2,200 1,766. 94

— 3,351. 36

— 2,491. 39

2/700 7,609. 69

Summe alleS Einnehmens 4,356,366 4,691,866. 66
4.356,366 -

Mehr als die Büdgetbestimmung 335,500. 66

Ausgeben.

1. Allgemeine Venvaltungskosteu.

Büdget für Rechnung für

511,910 5,212. 40

799,310 576,958. 76

275,000. —
740,311. 05
184,131. 68
104,302. 81
14,823. 64

126,272. 29

57,644. 11
15,379. 49
37,569. 57
97,113. 82

.V Großer Rath.

v. Regierungsrath.
Besoldungen
Kredit für unvorhergesehene Ausgaben

tl. Taggelder der Ständeräthe
und für Absendung von
Kommissarien

v. StaatSkanzlei.
Besoldungen, Büreaukostcn und

Unvorhergesehenes, Bedienung und
Unterhaltung deS Rathhauses

L. RegierungSstatthaltcr und
Amtsverweser.

Besoldungen
Büreaukostcn
BeholzungSkosten
Micthzinse für Audienzlokalien

V. Amtsschre:ib<r.
Besoldungen
Miethzinse für Kanzleilokalien

t85S
Fr.

35,000

36.800
20,000

1850.

Fr. Rp.

22,274. —

35,800. -19,026. 35

4,000 3,273. 78

39,73» 33,133. 94

66,500
5,400
5,000

700

25,574
392

66,516. 51
6,528. 30
6,430. 43

542. 40

25,528. 84
491. 53

,527,600 1,652,548. 46 Transport: 239,096 219,551. 08
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Transport:

U. Direktion des Innern.

Kosten des Direktorialbüreaus
Gesundheitswesen
Volkswirthschaft
Militärpensionen
Ausgaben zum Behuf der Reform deS

ArmenwcsenS, nach 8 85 der Staats--
Verfassung

Uebrige Ausgaben im Armenwesen

Budget für
1SSK.

Fr.
239,096

Rechnung für
t8S6.

Fr. Rp.

219,551. 03

14,600
7,200

27,000
6,000

629,690
164,300

848,790 8,5,941. 51

IV. Direktion der Finanzen.

Kosten des Direktorialbüreaus
Kantonsbuchhalterei und Kantoskassa
AmtSschaffner, Gehalte und Büreaukosten
Rechtskosten für die gesammte

Finanzverwaltung

Zins der Zehnt- und Bodenzinsliqui-
dationsschuld

ZinS der Nydeckbrückenschuld

Zins der Bürgschaftshinterlage des Ver.
waltungsrathes der schweiz. Ceutral-
bahn in Basel

Staatsanleihen für Eisenbahnen,
Unkosten und Zinse auf demjenigen von
Fr. 2,000.000 zu 4-/2°/° in Basel

Passivschuldigkeit, Quartzehnten von
Wynau

Triangulation des alten Kantons
Triangulation des Jura
Telegraphenwesen
Zins deS AnleihenS für die Oberländer

Hypothekarkassa
Bodenzinse und Zehnten
Grund -, Kapital « und Einkommenssteuern

von 1847—1349

Transport:

5,800
24,100
23,225

5,000 3,512. 46

82,800
9,800

82,534.
9,800.

10,45» 10,450.

320
10,000

500
200

325. 42
10,670. 08

500. —
200. —

172,195 169,155. 10

Büdget für
58SK.

Fr.
Transport: 172,195

16,666. 60
5,045. 71

23,565. —
5,207. 10

599,356. 75
166,100. 35

V. Direktion der Erziehung.

Kosten des Direktorialbüreau's
Hochschule und Subsidiaranstalten
Mittelschulen mit Subsidiaranstalten,

Kollegien, Gymnasien und
Sekundärschulen

Primärschulen
Spezialanstalten: Normalanstalten,

Lehrerinnenseminar in Hindelbank,
Bildung von Lehrerinnen im Jura und
für Bildung reformirter französischer
und katholischer deutscher Lehrer;
Taubstummenanstalten

Synodalkosten

7,600
103,605

131,992
313,196

64,876
300

Rechnung für
t85k.

Fr. Rp.
169,155. 10

9,503. 23
99,973. 61

129,789. 16
321,180. 71

56,514. 23
633. 80

III. Direktion der Justiz und Polizei
und des Kirchenwesens.

Kosten deS Direktorialbüreaus 11,600 10,782. 75
Centralpolizei 48,780 33,675. 07
Justiz- und PolizeiauSgaben in den

Amtsbezirken 104,500 71,025. 83
Strafanstalten 111,319 90,010. 82
Gesetzgebungskommission 2,500 150. —

Kirchenwcsen:
Büreaukosten, Konsekrationskosten,

Taggelder und Reisevergütungen 700 339. 05
Protestantische Geistlichkeit 464,000 465,405. 27
Katholische Geistlichkeit 114,038 113,881. 04
Synodalkosten 1,500 1,232. 29
Lieferungen zum Dienste der Kirche 6,234 4,887. 87

622,069 617,594. 74

VI. Direktion des Militärs.

Kanzlei, und Verwaltungskosten
Kleidung, Bewaffnung und Rüstung

der Miliztruppen
Unterricht der Truppen
Garnisonsdienst in der Hauptstadt
Zeughaus, Unterhalt und neue

Anschaffungen

LandjägerkörpS

71,062 67,766. 89

126,350
211,330

18,635

69,162
199,735

128.254. 01
213,702. 32

19,622. 63

66.415. 73
198.665. 58

696,274 694,427. 16

865,171 791,389. 99

5,763. 20
22,301. 37
23,098. 57

VII. Direktion der öffentlichen
Bauten, der Entsuinpfungen und

der Eisenbahnen.

Kosten deS Direktorialbüreau's
Hochbau, Neubauten
Straßen- und Brückenbau, gewöhnlicher

Unterhalt und Neubauten
Wasserbau, gewöhnlicher Unterhalt und

Neubauten
Entsumpfungen und Eisenbahnen

43,700
35,000

45,175. 46
33,463. 03

530,000 530,643. 57

54.000
19.000

33,925. 37
19,187. 23

631,700 662,394. 66

VIII. Kosten der Gerichts-
verwaltung.

Obergericht und dessen Kanzlei
AmtSgerichlSpräfidenten, Amtsgerichte,

Amtsgerichtsschrciber, sammt den

Audienz- und Büreaulokalicn und den

Büreaukosten der Amtsgerichtspräsidenten

Staatsanwaltschaft
Geschwornengerichte

83,060 79,704. 17

119.660
19.400
20,000

121,183. 49
19,132. 21
17,485. 04

242.120 237.404. 91

15Summe alles Ausgebens 4,367,415 4,207,859
4,367,415. -

Minder als die bewilligten Kredite 159,555. 85

Tagblatt des Großen Rathes tss?. 54
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Bilanz.
Budget- Rechnungs-

bestimmung. resultate.
Fr. Fr. Rp.

Totalsumme EinnehmenS wie hievor 4,356,366 4,691,866. 66
Totalsumme AuSgebenS wie hievor 4,367,415 4,267,859. 15

Ueberschuß der Einnahmen laut Rechnung 484,607. 51

Ueberschuß der Ausgaben, nach den Budget- und "
den Nachtragskrediten 11,049. —

Ucberschuß der Einnahmen, laut Rechnung wie
oben 484,007. 51

Besseres Resultat der Rechnung gegen das Budget
und die Nachtragskredite 495,056. 51

Zinse
Kosten

130,998. 63
4,987. 58

III. RechnungSrestanz:dieRe-
stanz deS Rechnungsgebers des

Staatsanleihens auf 31.
Dezember 1856 beträgt

IV. Kantons lasse. Das Gut¬
haben der Anleihenskasse bei
der Kantonskasse beträgt auf
31. Dezember 1856

135,986. 21

1,840. 39

136,863. 61

1,738,243. 28

Kreditoren.

Fr- Rp. Fr. Rp.
I.Staatsanleihen. DaS auf

Beschlüssen deS Großen RatheS
vom 26. Mai 1853 und 29.
August 1855 beruhende Anleihen
beträgt 1,500 Scheine 1,500,000.—
hieran wurde zurückbezahlt:

Fr.
1855 100,»^. .100,000
1856 120/^Scheine

220,000.

Bilanz über das Staatsanleihen.

Debitoren.

l. Außerordentliche Ausgaben, welche durch das vom
Großen Rathe am 26. Mai 1853 und 29. August 1855
bewilligte Anleihen von Fr. 1,500,000 bestritlen werden
sollen.

An solchen sind laut Rechnungen vom 1. September
1853 bis 31. Dezember 1856 verrechnet worden:

Fr. Rp. Fr. Rp.
Außerordentliche Neubauten
infolge Wasserverheerungen 154,094. 30

L. Außerordentliche Neubauten
infolge Wasserverheerungen
im Emmenthal 35,730. 59

f!. Tieferlegung deS Brienzer-
see's; Schleußenbau in
Untersten 162,857. 12

v. Beitrag an die Bauten des

Irrenhauses Waldau 641,625. 95
L. Beitrag an die Meublirung 75,000. —
1?. Kosten deS Staats auf der

ganzen Operationder Münzreform

162,380. 04
(l. Entsumpfungdes SeelandeS 79,520. 59
H. Tavannes-Bözingenstraße 152,339. 48

Summe der bis Ende 1856
aus dem Anleihen bezahlten
außerordentlichen Ausgaben 1,463,548. 07

II. Zinse und Kosten des An«
leihens, welche, nebst der
Amortisation deS Kapitals, aus
den jährlichen Steuerquotcn bis
dahin bestritten worden sind:

II. Steuerquoten. An solchen
sind bis 31. Dezember 1856
behufs Verzinsung uud
Amortisation des AnleihenS verrechnet

worden:
Laut Rechnung pro 1854

vom alten Kanton 131,157. 02
Der Antheil deS Jura steht noch
aus mit Fr. 29,146.

Laut Rechnung pro 1855
vom alten Kanton 131,087. 17
vom neuen Kanton 29,130. 48

Laut Rechnung pro 1856
vom alten Kanton 136,523. 86
vom neuen Kanton 30,339. 75

1,280,000.

458,243. 28

1,738,243. 28

Zweite Sitzung.

Dienstag den 23. Juni 1857.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Marquis, Müller,
Arzt; Oeuvray und Wyß; ohne Entschuldigung: die Herren
Bessirc, Botteron, Corbat, Girardtn, Grimaitre, Gygar, Kaiser,
Kilcher, Kohler in Pruntrut, Morel, Seiler, Steiner und
Tièche.



DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Notar Jeannerat leistet als neu eintretendes
Mitglied den verfassungsmäßigen Eid.

Tagesordnung:

Gesetzes-Entwurf

über

das Armenwesen.
(Zweite Berathung.)

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1856,
Seite 216 ff.)

Schenk, Direktor des ArmenwesenS, als Berichterstatter.
ES sind Petitionen eingelangt bezüglich des Armengesetzes, und
zwar im Ganzen, auch diejenigen eingerechnet, welche schon
bet der ersten Berathung vorlagen, damals aber bei Seite
gelegn wurden, weil die Berathung schon begonnen hatte, 144
Stück. Bei diesen Petitionen sind betheiligt: 21 Gemeinden
deS Amtsbezirks Nidau; Erlach mit 12 Vorstellungen aus 11
Gemeinden (eS wurde bei der ersten Berathung eine Gesammt«
Vorstellung eingereicht); Laupen mit 15 Vorstellungen aus 16
Gemeinden (in mehreren Gemeinden wurde in der Weise doppelt
petitionirt, daß Namens der Burger« und der Einwohncrge-
meinde durch deren Behörden Vorstellungen einlangten); Büren
mit 16 Vorstellungen; Aarberg mit 9 Vorstellungen auS 8 Ge«
meinden; Äarwangen mit 2; Jnterlaken mit 7; Seftigcn mit
42 Vorstellungen auS 26 Gemeinden; Niedersimmenthal mit 4;
Burgdorf mit 1; Fraubrunnen mit 3 und Thun mit 13
Vorstellungen. Wenn Sie nun nähere Auskunft über diese
Vorstellungen wünschen, so sind dieselben zu diesem Zwecke
zusammengetragen und steht eine übersichtliche Darstellung zu Ihrer
Einsicht offen. Von diesen Vorstellungen sind 38 Namens der
betreffenden Einwohner« und 85 Namens der betreffenden
Burgergemeinden unterzeichnet. Die Petitionen haben verschiedene
Redaktionen, und zwar sind es drei Hauptredaktionen, in die
sie sich abtheilen lassen. Die eine gehl von der Versammlung
in Aarberg aus, ich möchte sie die Äarberger»Redaklion heißen;
eine andere geht von der Versammlung von Thurnen aus, ich
nenne sie die Thurner-Redaktion; eine dritte geht von Thun
auS, ich nenne sie die Thuner-Redaktion. Neben diesen
Redaktionen, welchen sich mehrere Petitionen anschlössen, sind
einzelne Vorstellungen eingelangt, die sich den erwähnten Kategorien
nicht einfach anschließen; so die Vorstellung des BurgerratheS
und diejenige des Gemeinderathes von Bern; diejenige des
Burgerrathes von Burgdorf; diejenige deS gemeinnützigen Vereins
von Fraubrunnen und diejenige der medizinisch-chirurgischen
Gesellschaft deS Kantons Bern. Es wird der Wichtigkeit der
Sache angemessen sein, der Versammlung von jeder Redaktion
Kenntniß zu geben, das wäre mein erster Antrag.

G y si bemerkt, daß die Vorstellung von Thun gerade die
Bitte enthalte, daß sie zur Kenntniß deS Großen Rathes
gebracht werden möchte und unterstützt den Antrag des Herrn
Berichterstatters.

Or. v. Gonzenbach ist ebenfalls der Ansicht, man sei
eS dem Ernste der Sache schuldig, Angesichts so vieler petitio-
nirender Gemeinden die Vorstellungen verlesen zu lassen.

ES wird nun von den verschiedenen Hauptredaktionen der
eingelangten Petionen je eine verlesen, sie enthalten» folgende
Schlüsse:

1) Die von der Versammlung von Thurnen ausgehende
Petition stellt das Gesuch:

der Große Rath möchte in die zweite Berathung des Armen-
GesetzeS nicht eintreten.

2) Die Petition des BurgerratheS der Stadt Bern schließt
dahin:

eS möchte der Große Rath, im Hinblick auf die angedeuteten
Bedenken und die Tragweite der im Gesetzescntwurfe
aufgestellten Grundsätze, in die verfassungsmäßige zweite
Berathung desselben nicht eintreten.

3) Der Gemeinderath von Bern stellt das doppelte
Gesuch:

s. es möchte der Große Rath in die zweite Berathung deS

ihm vorgelegten Projekt-Armengesetzes nicht eintreten;
1». eS möchte der Große Rath ebenso in das ihm zur ersten

Berathung vorgelegte Projekt, Gesetz über Aufenthalt
und Niederlassung der Kanlonsbürger nicht eintreten.

4) Die von Thun ausgehende Vorstellung trägt daraus an:
eö möchte der Große Rath in die zweite Berathung dieses

Gesetzes nicht eintreten, sondern die bürgerliche Armenpflege

beibehalten und durch ein zweckmäßiges Gesetz
über die BurgerrechtSverhällnisse die fühlbaren Mängel
heben.

5) Die von Aarberg ausgehende Vorstellung schließt,
wie folgt:

„AuS den angeführten Gründen allen erachten die Unterzeich¬
neten, eS sei das neue Armcngcsetz mit der Verfassung
nicht im Einklang. Wenn eS ihnen gelungen ist, diese

ihre Ueberzeugung durch obige kurze Auseinandersetzung
auch dem Großen Rathe beizubringen, dessen Pflicht eS

ist, über der gewissenhaften Vollziehung der Verfassung
zu wachen, so dürfen sie sich wohl um so zuversichtlicher

der Hoffnung hingeben, der Große Rath werde
in die verfassungsgemäße zweite Berathung dieses Gesetzes
nicht eintreten, als der Art. 96 der Verfassung
ausdrücklich vorschreibt: „daß keine Gesetze, Verordnungen
„und Beschlüsse, welche mit der Verfassung im Wider-
Spruche stehen, angewendet oder erlassen werden dürfen."

6) Der gemeinnützige Verein von Fraubrunnen stellt
den Antrag:

eS möchte zwar in die bezüglichen Gesetzesprvjekte eingetreten,
aber eS sollen a. für die Notharmen sowohl auf diesem

Etat, als auch auf dem Etat der Bedürftigen ausreichende

Quellen angewiesen, 6. die Zinse der Armen-
gütcr nur für arme Gemeindsbürger verwendet, c.
widerspenstige Vermögliche mit schärferm Sporn zu genügenden
Beiträgen genöthigt, und endlich 4. das Niederlassungsgesetz

vereinfacht und die wünschbare Annäherung der
beiden Kantonstheile in Beziehung auf die Gesetzgebung
angestrebt werden.

7) Die medizinisch-chirurgische Gesellschaft des

Kantons Bern stellt folgendes Gesuch:
n. daß in den Bestimmungen des ArmengesetzeS über die Art

und Weise der Versorgung der Notharmen die ärztliche
Pflege mit aufgenommen werde, und zwar in dem Sinne,
daß die Fürsorge für dieselben nicht den einzelnen pri«
valen Verpflegern überlassen bleibe, sondern daß die
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der Notharmenpflege obliegende Behörde selbst und direkt
hiermit beauftragt werde;

I». daß im Budget für die Notharmenpflege der ärztlichen
Besorgung besondere Rechnung getragen werden möchte.

Als neu eingelangt werden angezeigt und verlesen: eine
NamenS acht Gemeinden aus dem Amtsbezirke Wangen und
drei Gemeinden aus dem Amtsbezirke Aarwangen
unterzeichnete Vorstellung, sowie eine Vorstellung des Herrn Pfarrer
Ziegler in Messen.

8) Die Vorstellung aus den Aemtern Wangen und
Aarwangen schließt folgendermaßen:

der Große Rath möge s. die zweite Berathung des Armenge¬
setzes auf so lange verschieben, bis der Entwurf eines

ArmenpolizeigcsctzeS nach Inhalt des Beschlusses deS

Großen Rathes vom 29. Februar letzthin dem Volke
frühzeitig genug mitgetheilt und der Entwurf über das
Niederlassungswesen durch den Großen Rath wenigstens
einmal durchberathen sei; 6. die Ortsbürgerrechte in ihrem
vollen Bestand und Gehalt beibehalten, so daß das
Institut der Heimalhscheine bleiben und eS jedem
Kantonsbürger freistehe, unter allen Umständen in seine
Heimalh zurückkehren zu dürfen; c. die Aufnahme als
Einsäße von dem Besitz eines guten Leumundszeugnisses
abhängig machen, und endlich 6, die Armengüter sowohl
in Bezug auf Ertrag als Kapitalbestand ihren stiftungsgemäßen

Zwecken nicht entfremden.

9) Die Vorstellung des Herrn Pfarrer Ziegler in Messen
schließt dahin:

es liege im Interesse deS Staates, daß keine zweite Bera¬
thung über das Armengesetz vom 27. Februar 1857 und
keine erste über das Projekt der Niederlassung und der
Armenpolizei angehoben werde; daher wird beantragt:
„Eine Kommission niederzusetzen, mit der Weisung,
Anträge zu bringen zur einheitlichen Organisation der
bernischen Gemeinden nach den Anforderungen der
staatlichen Entwicklungen bis 1833, nach der Weise, wie
es der neue Kantonsthcil neu eingerichtet und
eifersüchtig bewahrt hat."

Herr Berichterstatter. Ich muß Sie um einige
Geduld ersuchen. Bei dieser ziemlichen Menge von Bittschriften
und der Reichhaltigkeit ihres Inhaltes, bei der Bedeutung der

ganzen Frage, die ich nicht im Mindesten schwächen möchte,
glaube ich, ich sei es schuldig, auf den Inhalt der Vorstellungen

mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit einzutreten. Ich
erlaube mir zunächst die Metbode anzügeben, nach welcher ich
im Eingangsrapporte zu verfahren gedenke. Ich werde zuerst
von den Petitionen sprechen, die nicht gegen das Eintreten sind,
sondern nur Modifikationen deS Gesetzes verlangen. Es sind
die Petitionen des Burgerralhes von Burgdorf, der medizinisch-
chirurgischen Gesellschaft, des gemeinnützigen Vereins von
Fraubrunnen und einer Anzahl Gemeinden aus den Amtsbezirken
Aarwangen und Wangen. Nachher werde ich die Petitionen
berühren, welche auf Nichteintreten schließen, werde denn aber
nicht die eine nach der andern nehmen, sonder» ihre sämmtlichen

Motive zusammenstellen, ausscheide» und nach den
Hauptrubriken, in die sie sich eintheilen lassen, behandeln, so daß der
einzelnen Vorstellungen bald bei diesem bald bei jene«. Motive
erwähnt werden wird. Nach dieser Beleuchtung der Petitionen
werde ich dann einen Augenblick auf die in denselben enthaltenen

positiven Vorschläge eintreten und dann schließen. Zuerst
handelt eS sich also um die Petitionen, welche nicht gegen das
Eintreten sind, sondern nur Modifikationen beantragen. Dahin
gehört vor allem die Petition des BurgerrathcS von Burgdorf,
welche mitten in die erste Berathung kam und damals nicht
gehörig gewürdigt werden konnte. Der Burgerrath von Burgdorf

richtet an den Großen Rath die ehrerbietige Bitte, der

Große Rath möchte den § 19 deS ArmengesctzeS dahin ab¬

ändern: „Der Ertrag der Armengüter wird ihrem Zwecke und
ihrer Stiftung gemäß unter der besondern Aufsicht deS Staates
verwendet und zwar soviel möglich zunächst für die Notharmen.
Ein allfälliger Ueberschuß kann an Dürftige verwendet werden."
Ferner möchte ein Paragraph ungefähr folgenden Inhaltes
eingeschaltet werden: „Da wo der Ertrag der Armengüter nach
Unterstützung der Notharmen hinreicht, soll er für Lehr- und
Studiengcldcr für Söhne und Töchter unbemittelter Eltern
verwendet werden." Der wesentliche Inhalt dieser Petition
wurde bei der ersten Berathung im Großen Rathe als Antrag
gestellt, und wie Ihnen bekannt, hat eS der hohen Behörde
beliebt, den ersten Antrag im Wesentlichen in das Gesetz (z 18)
aufzunehmen. Was den zweiten Antrag betrifft, so werde ich
die Ehre haben (vorausgefetzt, daß eingetreten werde), bei dem
betreffenden Paragraphen darauf zurückzukommen. Ich halte
dafür, es könne dieser Antrag nicht wohl aufgenommen werden,
weil in einem Armengesetze nicht wohl von Lehr- und Studien-
geldcrn die Rede sein kann. Ich komme zu der Petition der
medizinisch-chirurgischen Gesellschaft, deren Schluß verlesen
wurde. Erlauben Sie mir vorerst einige Worte über diese

Vorstellung und ihre Begründung im Allgemeinen. Es ist

gar nicht zu verkennen, daß die Lage der Aerzte bei der
gegenwärtigen Einrichtung der Armenpflege eine außerordentlich
unangenehme ist. Die Aerzte wurden mit ihren Ansprüchen hin-
und hergeschvben zwischen der Behörde der Heimalhgemcinde
des Armen und der Behörde des Wohnortes. Es ist somit
sehr begreiflich, daß die Gesellschaft der Aerzte sich darüber
beklagt und in dem Augenblicke, wo es sich darum handelt,
eine Einrichtung für die Versorgung der Armen zu schaffen,
ihrerseits einen Schritt thut, um für ihren beschwerlichen und
ehrenwerthen Beruf eine gesicherte Stellung zu erhalten. Wir
dürfen nicht vergessen, die Aerzte haben einen Eid auf sich, mit
der Verpflichtung, den Kranken beizuspringen. Diese Verpflichtung

ist natürlich auch mit Opfern verbunden, denn eS handelt
sich nicht nur um Zeit, viele Gänge, sondern, namentlich auf
dem Lande, auch um die Hingabe verschiedener Mittel und
Stoffe, welche zur Krankenpflege nöthig sind. Nun sind nicht
alle Aerzte, vielleicht die wenigsten, in der Lage, dieß zu tragen.
ES ist aber auch die Sorge für die Kranken, welche die Aerzte
bewegt, diesen Schritt zu thun, und es ist allerdings wahr,
sie sind eng mit einander verbunden, und wie man für die
Einen sorgt, ist auch für die Andern gesorgt. Deßhalb trage
ich der Vorstellung alle Rechnung und ich habe nur beizufügen,
daß ich bei einer Versammlung der Aerzte erklärt habe, das
Hin- und Herschieben werde aufhören und ich werde den
Entwurf eines Niederlassungsgesetzes veröffentlichen, er ist nun
erschienen. Leider gab die Gesellschaft erst in der eilsten Stunde
ihre Vorstellung ein. Was die Beurtheilung der Petition
betrifft, so läßt sich nicht verkennen, daß der Charakter und
die Tendenz des Gesetzes dahin zielt, für die Kranken zu sor.
gen. ES beweist dieß die Aufstellung einer eigenen Krakenpflege,

es beweist dieß ferner die Anweisung von Hülfsmitteln.
Dahin gehört: ein Theil der Heirathseinzuggelder.
Durchschnittlich werden jährlich 2979 Ehen geschlossen; zieht man (4
Auswärtige davon ab, so bleiben noch 2546; die Hälfte der
Heirathseinzuggelder zu 15 Fr. gerechnet, ergibt eine Summe
von Fr. 38,199. Dazu ist ein Theil der Spenden mit ungefähr

23,999 Fr. zu rechnen, so daß sich im Ganzen eine
Summe von Fr. 61,199 herausstellt. Ich führe dieß nur an,
um zu zeigen, daß die Sorge für die Kranken nicht ganz außer
Acht gelassen wurde. Die Petition anerkennt denn auch, daß
im Gesetze das Mögliche geschehe. Was die in derselben
enthaltenen Anträge anbelangt, so glaube ich, es sei hier nicht
der Ort, sich speziell darüber auszusprechen. ES soll genügen,
die Anerkennung der in der Petition enthaltenen Motive, sowie
die größte Bereitwilligkeit auszusprechcn, am thunlichen und
geeigneten Orte den geäußerten Wünschen Rechnung zu tragen.
Ich gehe über zu der Petition deS gemeinnützigen Vereins von
Fraubrunnen, welcher Sie auf einige Uebelstände aufmerksam
macht, und zwar in der Notharmenpflcge auf die Durchschnittö-



Wgelder und hen Arwettgutsertrag, in der ArGWflegx für
die Dürftige» auf den Mangel an Mitteln. Ferner spricht die
Petition sich über einzelne Bestimmungen des Entwurfs eines
ArmenpolizeigesetzeS aus und ersuchl den Großen Rath, er
möchte sich durch keine andere Rücksichten.als durch das Wohl
deS Vaterlandes bestimmen lassen. Ich bin damit vollständig
einverstanden und glaube, das liege im Eide, den jedes Mitglied

des Großen Rathes hier abgelegt hat, Die in der Petition

enthaltenen Ausstellungen werden bei den folgenden
Petitionen, die aus Nichteintreien schließen, zur Sprache kommen;
ebenso die Bemerkung über die Hülfsmittel der Dürftigen.
Nur daS ist mir von Anfang an klar geworden, daß die Petition

auf einer Anschauung beruht, die uns in der Armenpflege
kaum etwas weiter hilft. Sie geht von dem Satze aus; schaffet
lieber Geld her für alle Fälle, damit ja nicht dieses und jenes
geschehe! Es ist die Anschauung, die unserer Gesetzgebung
früher zu Grunde lag, deren furchtbare unheilvolle Folgen wir
eingesehen, die Anschauung, von der wir uns nach und nach
Mit großer Mühe losgemacht haben, nach dem uns die Erfahrung

gelehrt, daß man eS wagen muß, sich etwas freier zu
bewegen, von dem Grundsatze ausgehend: hilf dir, und Gott
wird dir helfen! Zu dieser ersten Klasse der Petitionen gehört
auch diejenige einer Anzahl Gemeinderäthe a»S den Amtsbezirken

Wangen und Aarwangen. Es thut mir leid, daß ich
darüber nicht im Einzelnen Bericht erstatten kann. Die Petition
wurde mir erst diesen Morgen mitgetheilt und ich mußie sie

sofort wieder aus den Händen geben. Sie schließt nicht
geradezu auf Nichteintreten, wohl aber auf Verschiebung und
zwar aus zwei Gründen: 1) bis der Entwurf eines
ArmenpolizeigesetzeS dem Volke mitgetheilt, 2) bis der Entwurf des
Niederlassungsgesetzes einmal durchberathen sei. Der Entwurf
eines ArmenpolizeigesetzeS ist nun ausgetheilt, so daß dieser
Umstand kein Grund zur Verschiebung sein kann. Es ist nun
alles geschehen was am Schlüsse der ersten Berathung beschlossen
wurde. Ich verhehle nicht, daß ich gewünscht hätte, das
Armenpolizeigesetz früher mittheilen zu können, gber mehr als
Möglich ist, soll man auch nicht verlangen, und ich kann Sie
versichern, daß man mit der größten Benutzung der Zeit zu
Werke ging. Der Gang, den ein Gesetz nehmen muß, bis eS

zur Vorlage an den Großen Rath und nachher zur AuSiheilung
kommt, enthält gar manches, was Tag um Tag kostet, so daß
ich Sie bitten möchte, die Verzögerung zu entschuldigen. WaS
den zweiten Punkt betrifft, so muß ich gewärtigen, aus welchen
Gründen man die vorläufige Berathung des Niederlassungsgesetzes

verlangt; es ist dieß in der Petition nicht gesagt, und
der Grund, warum es verlangt wird, ist mir nicht ersichtlich.
Ich halte es für absolut nöthig, daß das Armengesetz nun
definitiv berathen werbe, weil das Niederlassungsgesetz sich nach
demselben richtet, und je nach den darin enthaltenen
Bestimmungen abgeändert werden muß. Ich komme nun zu den
Petitionen, welche auf Nichteintreten schließen. Ich werde
hier nicht Petition für Petition behandeln, sondern sie nach
ihren Haupteinwürfen durchgehen. Solcher Haupteinwürfe
find vier, nämlicht 1) das Gesetz, entspricht in verschiedenen
Bestimmungen der Verfassung nicht, 2) es entspricht unsern
Staatöeinrichtungen nicht, 3) eS entspricht unsern Bedürfnissen
nicht, ä) es entspricht dem Volkswillen nicht, DaS sind die
vier Gruppen, in welchen das Einzelne sich findet. Ich
beginne mit dem ersten und offenbar gewichtigsten Einwurf: das
Gesetz entspreche in verschiedenen Bestimmungen der Verfassung
nicht. Hier kann ich mich vorzüglich an eine Petition halten,
weil sie diese Ausstellung am vollständigsten motivirt; eS ist
die von Aarbcrg ausgehende Vorstellung, und indem ich diese

behandle, behandle ich so ziemlich dasjenige, was auf diesen

ersten Einwurf Bezug hat. Ich muß nur beifügen, daß auch
die Vorstellung des BurgerratheS von Langenihal, sowie
diejenige der Burgcrgcmeinde Lotzwyl und ein Stück aus der

Thurner-Vorstellung hieher gehört. Es sind die §8 l8, 19,
22 und 23 deS ArmengesetzcS, welche als verfassungswidrig
bezeichnet werden. Der Vorwurf wird folgendermaßen zu be-
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gründen versucht. Die Petition legt demselben zu Grunde den
Wortlaut der Verfassung, § 69 in Verbindung mit dem Z 85 I.e.,
sie zieht daraus folgenden Schluß: durch diese Verfassungsartikel
wird den Gemeinden gewährleistet: 1) das Eigenthum an den
Armcngütern; 2) die zweck- und stiftungsgemäße Verwendung;
3) die Verwaltung durch die betreffenden Gemeinden. Hierauf
stellt die Petition den Bestimmungen der Verfassung die
Vorschriften des Armengesetzes gegenüber und sucht darzuthun, daß
dieses letztere in den 8s 18, 19, 22 und 23, sowohl was daS
Eigenthum an den Armengütern als die Verwendung und
Verwaltung derselben anbetrifft, mit der Verfassung nicht übereinstimme,

Darauf gründet sie daS Gesuch an den Großen Rath,
er möge in die zweite Berathung des Gesetzes nicht eintreten.
Wir haben nun die Richtigkeit der einzelnen Argumente zu
prüfen und nach der Berechtigung des Schlusses zu fragen.
ES handelt sich zunächst um das Eigenthum der Armengüter.
Bezüglich dieses Punktes ist angegriffen der 8 19 des
Armengesetzes. Da sagen die Pctenten, dieser Paragraph schreibe
zwar auch vor: „Die Armcngüler sind gewährleistet," er sage
aber nicht, wie der § 85 der Verfassung: „und werden durch
die Gemeinden verwaltet.. Der Ertrag derselben wird ihrem
Zwecke und ihrer Stiftung gemäß verwendet," Vielmehr werden

die Gemeinden nur für den gesetzlichen Bestand und den
gesetzlichen Ertrag des Armenguts verantwortlich gemacht. Das
Armengesetz, so schließt die Petition, lasse uns daher nicht ohne
Absicht darüber im Zweifel, wem die Armengüter gewährleistet
werden, und doch sei der 8 69 der Verfassung dießfalls
maßgebend, indem er den Bürgerschaften dieses Vermögen als Prj-
valeigenlhum gewährleiste. Der Vorwurf der Petition geht also
dahin: 1) der 8 19 lasse darüber im Zweifel, wem die Armengüter

gewährleistet seien, und 2) geschehe dieß mit Absicht.
Was vorerst das Letztere anbelangt, so möchte ich gerne darüber

hinweggehen; denn wenn ich nach Absichten fragen wollte,
so müßte ich mich auf ein Gebiet einlassen, wo ich vielleicht
dem Hrn. Redaktor der Petition etwas zu nahe treten könnte.
Deßhalb beschränke ich mich auf die Erklärung: eS handelt sich
da nicht um absichtliche Verhüllung, nicht um List und
Gefährde, sondern was im Gesetze steht, ist klar und deutlich
gesagt. Es fragt sich also nur: läßt der 8 19 darüber im Zweifel,
wem die Armengüter gewährleistet sind? Wenn der 8 19 nur
sagt: „Die Armengüter sind gewährleistet" — und nicht: „Die
Armengüier sind den Bürgerschaften als Privateigenthum
gewährleistet," — so hat dieß seinen Grund darin, daß die
Verfassung da, wo sie von den Armengütern redet, sich der
nämlichen Worte bedient, wie das Armengesetz, daß somit, wenn
ein Zweifel vorhanden wäre, der Vorwurf die Verfassung träfe:
hier ist er also nicht begründet. Wenn dann ferner eingewendet
wird, es werde im fraglichen Paragraphen des Gesetzes nicht
beigefügt: „sie werden durch die Gemeinden verwaltet und stiftungs-
gcmäß verwendet," so hat dieß seinen Grund darin, daß der 8 19
nicht von Allem auf einmal redet, daß er eS weder mit der Verwaltung

noch mit der Verwendung der Armengüter zu thun hat, dagegen

für die Berechtigung des Gesetzes, die Verantwortlichkeit der
Gemeinden für den gesetzlichen Bestand und Ertrag auSzusprechen,
hier die verfassungsmäßige Basis an die Spitze stellen wollte. Ue-
brigenS selbst, wenn man genau untersuchen wollte, so sagt der
Paragraph mindestens so viel als die Verfassung im ganzen Satze:
„Die Armengüter sind gewährleistet und werden durch die Gemeinden

verwaltet." Denn wenn der Paragraph die Gemeinden dem
Staate gegenüber für den Bestand und Ertrag der Armengüter
verantwortlich erklärt, so kann kein Zweifel darüber obwalten,
daß ausdrücklich die Gemeinden, sowie die Verfassung es will,
als Verwalterinnen anerkennt werden. Die Gewährleistung
der Armengüter ist also hier so ausgesprochen, wie sie die
Versassung ausspricht in dem Paragraphen, in welchem sie von den
Armengütern spricht, im § 85 1. c. Indessen will ich mich
auf diese Erklärung nicht beschränken, sondern bin gerne bereit,
noch weitere Erklärungen in Beziehung aus die Eigenthums-
srage an den Armcngütern beizufügen. Die Eigcnlhumsfrage
in Betreff der Armcngüter so oder anders zu entscheiden, lag
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dem Armengesetze sehr ferne. DaS Armengesetz hat eine
Haupttendenz, nämlich daS Zerfallen der gemeindlichen Einrichtung
im Armenwesen, das sich an das Zerfallen der gemeindlichen
Armengüter knüpft, durch welches dem Staate die Gefahr
droht, daS ganze Armenwesen über seinen Kopf hereinbrechen

zu lassen, zu verhindern, mit einem Worte: eS hat die Tendenz,
den Staat vor der vollständigen Zentralisaiion zu schützen,

deren erste Vortruppen ich Ihnen aufweisen könnte und deren

Hauptarmce in Bälde aufmarschiren wird, wenn nicht mit

ganzer Sorgfalt die Armengüter erhalten und die Gemeinden

dafür verantwortlich gemacht, damit sie nicht dem Staate über,
bunden werden. Es lag dem Gesetze daher kein Gedanke ferner
als der, den Gemeinden die Armengüter zu entziehen und
dadurch die Servitut der Armengüter, die Armenunterstützung,
aus sich zu nehmen, und kein Gedanke liegt ihm näher als
der, den Gemeinden zu überlassen, was ihnen verfassungsgemäß
überlassen weiden kann. Also diese Einwendung ist eine ganz
verfehlte, wenn man sagt, es handle sich darum, den Gemeinden

etwas zu nehmen, im Gegentheil, man ist sehr froh, wenn
man ihnen lassen kann, was sie haben. DaS Armengesetz
beweist es, daß man diesen Grundsatz in den Gemeinden
festhalten will, damit nicht durch daS Zerfallen desselben die ganze
Oekonomie zerstört werde. Keine Verhältnisse sind daher dem

Armengesetze so willkommen, als die jener Burgergemeinden,
welche mit ihrem Armengute ausgekommen sind, die jetzt noch
vollständig auskommen, die daher keiner fremden Hülse bedürfen.
Diese Gemeinden sind sorgfältig auf die Seile gestellt, und
wenn sie den 8 24 lesen, so müssen sie sich schon nach den

zwei ersten Zeilen überzeugen, daß von einem absichtlichen in
Zweifel lassen oder in Zweifel ziehen des Eigenthums der

betreffenden Armengüter nicht die Rede. ist. Wenn also das
Armengesetz sich wörtlich desselben Ausdrucks bedient, wie die

Verfassung da, wo sie von den Armengütern spricht, wenn
daö Gesetz nicht ein Wort über Veränderung des Eigenthums
enthält, wenn es weit entfernt ist, säkularisirend und zentrali-
sirend in die Armengüter einzugreifen, so ist der erste Einwurf
gegen den s 19 nach meiner Ansicht unbegründet und
ungerechtfertigt. Die vollziehende Behörde wird sicher keiner
Gemeinde Zumuthungcn über die Eigenthumsverhältnisse machen.

Dieß in Bezug auf die erste Frage. Ich komme zum zweiten
Punkte, zur Verwaltung der Armengüter. Während die Verfassung

die Verwaltung des Armenguls den Gemeinden gewährleiste,
denen das Eigenthum davon zustehe, schreibe der 8 22 veö Armengesetzes

vor' »In allen Gemeinden, wo Tellen zur Armenverwaltung

erhoben worden sind, oder zu Ersetzung des Armengutes

erhoben werden müssen, ist die Verwaltung des Armenguts

Sache des Einwohnergemeinderathes;" — die Verfassung
selbst aber bedrohe die Erhebung von Tellen nicht mit einer so

harten Strafe, wie das Entziehen der eigenen Verwaltung eS

sei, vielmehr fordere sie im 8 85 I. c. die Gemeinden unter
Umstänven geradezn auf, Gemeindctellen zu erheben, indem sie

festsetze: wenn der Ertrag der Armengüter, sowie anderer zu
diesem Zwecke vorhandener Mittel, für den Unterhalt der Armen
nicht hinreiche, so werde bis zur gänzlichen Durchführung des

unter litt. s. aufgestellten Grundsatzes daS Fehlende durch
Gemeindetellen und Staalszuschüsse ergänzt; nun sollen die
Gemeinden, welche dieser Vorschrift nachgelebt (so schließt die
Petition) und Gemeindetellen für den Unterhalt der Armen
erhoben haben, oder zu Ersetzung ihres Armenguts erheben
werden, für diese verfaffungs- und gesetzmäßige Handlung
dadurch bestraft werden, daß ihnen die durch die Verfassung
gewährleistete Verwaltung ihres Armenguts entzogen werde? Es
ist hier vorerst eine irrthümliche Auffassung der Sache und eine
ungerechtfertigte Unterschiebung einer nirgends ausgesprochenen
Absicht, wenn von Strafe die Rede ist. Das Uebertragen der
Verwaltung ist keineswegs eine Folge strafbarer Handlungen,
denn für solche kennt unsere Gesetzgebung andere Folgen,
sondern eine Folge veränderter Zustände, wobei keineswegs ein
Verschulden von irgend einer Seite stattgefunden zu haben
braucht. Ich erinnere daran, daß daS Gemeindegesetz die Ver¬

waltung manches GuteS-von einer Hand in die andere gelegt
hat, ohne daß ein Gedanke daran obwaltete, als wolle man
diese oder jene Verwaltungsbehörde dadurch bestrafen. Deßhalb
muß ich die Auffassung, als ob durch die Uebertragung der
Verwaltung ein Strafakt vollzogen werde, von der Hand weisen.
Aber gehen wir zur Hauptsache über, zu der Frage: ist die
fragliche Bestimmung des Armengesetzes verfassungsgemäß oder
nicht? Die Petition verneint dieß aus zwei Gründen. Erstens
habe die Verfassung in den Gemeinden, wo der Ertrag deS

ArmengutS zum Unterhalt der Armen nicht hinreicht, die
Ergänzung deS Fehlenden durch Gemeindetellen und StaatSzu-
schüsse vorgesehen, also dürfe der Bezug von Gemeindetellen
nicht zum Motive einer Aenderung der Verwaltung im Armen-
guie der Gemeinden gemacht werden. DaS erste ist richtig, aber
das zweite ist ein willkürlicher Schluß. Wenn die Verfassung
bei gewissen Umständen und bis zu einer bestimmten Zeit
Gemeindetellen gestattet, so sagt sie durchaus nichts davon, daß
der Eintritt jener Umstände, infolge deren zum Tcllbezug
gegriffen werden sollte, keine Aenderung in der Armenverwaltung
zur Folge haben dürfe. Es liegt dieß so wenig im Geiste
unserer Verfassung und unserer Gemeindeeinrichtung, daß die
Verfassung da, wo StaatSzuschüsse eintreten, den Staat direkt
berechtigt, in die Armenverwaltung einzugreifen, die Verwendung

vorzuschreiben und nöihigenfalls selbst zu leiten. Ist im
Armengesetze nicht der Sinn der Verfassung ausgedrückt?
Berechtigt diese nicht den Staat, da wo Tellen erhoben und
Staatszuschüsse geleistet werden müssen, eine Aenderung der Verwal.
tung herbeizuführen? Wenn man die Verwendung von Tellen
und StaatSzuschüssen leitet, so kann man es nicht anders, als
daß man in die Verwaltung tritt, und wenn der Staat von
diesem Rechte vollständig Gebrauch machen wollte, so hätte er
daS Recht, den betreffenden Gemeinden geradezu Jemanden
beizuordnen. ES ist daher nicht richtig, wenn man dem Gesetze
deßhalb Verfassungswidrigkeit vorwirft. Die Verfassung selbst
setzt die Aenderung der Verwaltung unter gewissen Umständen
als eine selbstverstandene Sache voraus. Der zweite Grund,
aus dem die Petition die Bestimmung deS ArmengesetzeS als
der Verfassung widerstreitend darstellt, ist der, daß die Verwaltung

des bürgerlichen ArmengutS den Burgergemeinden
ausschließlich gewährleistet sei, und zwar durch 8 69 der Verfassung.

Das Armengut, so argumeniirt die Petition, ist bürgerliches

Vermögen, also ist eS als Privateigenthum der Burgerschaft

gewährleistet und ihr steht ausschließlich die Verwaltung
desselben zu. WaS diejenigen Burgergemeinden anbelangt,
welche mit eigenen Mitteln ihre Armen erhalten können, so

glaube ich, darüber walte kein Streit, diesen bleibt die
Verwaltung deS Armengutcö. Es handelt sich vielmehr um die
Gemeinden, wo die Armenverwaltung durch Tellen getragen
oder das Armengut, weil es angegriffen worden, ersetzt werden
muß. Nun fragt eS sich: ist mit der Pflicht der Einwohner-
gcmeinde, welche für den Bestand und Ertrag deS ArmenguteS
haften muß, nicht auch ein Recht verbunden? Ist ein solches
Armengut seinem Charakter nach ganz gleich, wie ein Armengut,

das die Hülfe der Einwohner in keiner Weise in Anspruch
nimmt, daS gar keine Telle nöthig hat? Das Armengesetz
verlangt in diesem Falle nicht, daß daS Armengut der
Einwohnergemeinde eigenthümlich zugeschieden werden soll, eS

verlangt nur, daß die Verwaltung desselben an die Gemeinde
übergehe, welche nickt nur die Burger, sondern auch die
Einsaßen enthält, nämlich an die Einwohnergemeinde. Ist dieß
seinem innersten Wesen nach gerecht oder nicht? Oder ist daS

gerecht, daß zwar die ganze Einwohnerschaft bezahlt, aber nur
ein Theil derselben, die Burger, und zwar sogar die nicht
bezahlenden auswärtigen Burger, nicht nur das Eigenthum,
sondern auch ausschließlich die Verwaltung haben? Es scheint
fast unglaublich, daß Jemand daS letztere immerfort zu behaupten

wagt. Ich erlaube mir nur, Sie daran zu erinnern, wie
man sowohl unter der Dreißiger- als unter der Sechsundvier-
ziger-Verfassung darüber dachte Es gibt ein Recht, das noch
unmittelbarer den Burgergememden zukommt, als das Verwal-



wngsrecht deS Armengutes, es ist dieß das Recht der Aufnahme
neuer Burger; eS wurde von den Burgergemeinden ausschließlich
und souverän ausgeübt, jedoch nur so lange, als die

Burgergemeinde für ihre Angehörigen ohne Hülfe der Einwohner
sorgen konnte. Sobald aber dieses nicht mehr der Fall war,
sobald namentlich der Ertrag deS ArmenguteS nicht zum Unterhalte

der Armen hinreichte und Gemeindetellen bezogen werden
mußten, wurde, obschon die Gemeindstclien erlaubt, ja geboten

waren, jenes ausschließliche Recht der Burgergemeinden
gebrochen, und die Einwohnergemeinde hatte gögen jede

Aufnahme eines neuen Burgers das Einspruchsrecht. Im 8 50
des Gemeindegesetzes von 1833 ist die Annahme neuer Burger
in denjenigen Gemeinden, wo Armentellen entrichtet werden,

nur unter Vorbehalt deS Einspruchsrechts der Einwohnergemeinde

gestattet. Allein damit ist die Sache noch nicht zu
Ende. Der § 5t deS Gemeindegesetzes von 1833 sagt! „Wo
bisher der Burgergemeinde die Verpflegung der Armen und die

Verwaltung deS VormundschaflSwesens entweder im Ganzen
oder in bestimmten Abtheilungen obgelegen, liegen ihr diese

ferner so lange ob, als sie nicht im Falle sein wird, für ihre
daherigen Bedürfnisse Teller, zu beziehen." Bedarf das noch

der Erläuterung und Vergleichung? Bedarf es noch des

Beweises, daß der Grundsatz, welchen der Redaktor der von Aarberg

ausgehenden Petition als etwas Neues und Unerhörtes
darstellt, daS Gesetz war, unter dem wir seit mehr als zwanzig

Jahren gelebt haben, und infolge dessen in vielen Gemeinden
die Verwaltung des ArmengutS und die ganze Armenverwaltung

in die Hände der Einwohnergemeinde übergegangen ist?

Herr alt-Regierungsrath Tscharncr, der auch einmal auf diesem

dornenvollen Boden gearbeitet, unterzeichnete im Jahre 1844
ein Gutachten über den Entwurf eines ArmengesetzeS. In
diesem Entwürfe, den auch Herr v. Gonzenbach schätzt, heißt
«S unter § 4: „Wenn durch amtliche Untersuchung ausgemittelt
ist, daß ungeachtet zweckmäßiger und sparsamer Verwaltung
deS bürgerlichen Vermögens auch diese Hülfsquelle unzureichend

ist, so geht die Verwaltung des Armenwesenö von der

Burgergemeinde an die Einwohnergemeinde über, welche letztere dann
nebst Benutzung der angeführten Hülföquellen unter den im 8 5

vorgeschriebenen Bedingungen die Befugniß hat, Armentellen

zu erheben." Zur Motivirung dieser Bestimmung sagt daS

erwähnte Gutachten, was folgt: „Die Bestimmung, welche vom
Augenblick an, wo die Burgergemeinde nicht mehr mit eigenen

Mitteln daS Armenwesen besorgen kann, alsdann diese Besorgung

dem Einwohnergemeindrathe übergibt, Bedarf wohl
keiner Rechtfertigung; sie liegt in der Natur der Sache."
Allein dieser Grundsatz hat nicht nur gegolten, sondern er

gilt zur Stunde noch. Noch zur Stunde besteht das Armen-
gesctz von 1847, welches in seinem 8 21 die Bestimmung
enthält: „Die Verwaltung der Gemeindsarmengüler steht dem

Einwohnergemeindrathe zu, da wo entweder a. bis dahin
Armensteuern erhoben worden sind, oder 5. diese Verwaltung bis
dahin ihm übergeben war." Wie kommt eS nun, daß ein

Grundsatz, der seit langem bestand und jetzt noch besteht, der

unangefochten seine Ausführung fand, über welchen keine Klagen

laut wurden, nun auf einmal als eine neue und unerhörte
Aenderung angegriffen wird? Kommt eS von Unkenntniß
unserer Gesetzgebung und der Entwicklung unserer Verhältnisse
her, oder will der verehrliche Redaktor der Petition die

Gesetzgebung des Kantons Bern auf dem Absätze umdrehen und
rückwärts marschiren machen, woher sie gekommen ist? Ich
zweifle, daß dieß so leicht gehen werde. DaS scheint fast der

Fall zu sein. Am deutlichsten hat sich der Hr. Pfarrer von Messen

ausgesprochen, der ganz konsequent mit dem Inhalte seiner

Vorstellung erklärt, man solle untersuchen, ob nicht die ganze
Gesetzgebung und Verwaltung seit 1833 einer Revision
unterworfen werden soll. Ich kann diesen Punkt noch nicht verlassen

und muß Sie noch um fernere Aufmerksamkeit bitten. Ich
habe Ihnen gesagt, daß die Petition vom Standpunkte deS

8 69 der Verfassung aus argumentire; ich nahm bis jetzt an,
eS sei dieß der einzige Artikel der Verfassung, welcher hier in
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Betracht komme. DaS ist aber nicht der Fall. Die Verfassung
nennt im § 69 die Armengüter nicht, dagegen spricht sie sich
im 8 85 1. b ausdrücklich über die Armengüter und ihre
Verwaltung aus. Die Petition sagt das auch, aber sie fügt
bei, es geschehe im 8 85 zum Ueberfluß, eS sei daS im 8 85
Gesagte bereits im § 69 gesagt und besser gesagt. Diese
Auslegung der Verfassung kann ich nicht annehmen. Es ist
sonst nicht Regel, daß die Verfassungen zweimal daS Gleiche
sagen, wenn sie wirklich nur das Gleiche sagen wollen. Es
ist nicht Regel, daß sie sich wiederholen und Ueberflüßiges
sagen, und auch unsere Verfassung spricht von einer Sache
nur ein Mal. ES muß somit angenommen werden, daß wenn
die Verfassung im 8 69 vom Vermögen der Gemeinden,
Bürgerschaften und Korporationen spricht, dieß als Privateigenthum

gewährleistet und ihnen die Verwaltung desselben
zuerkannte, und dann im 8 85 Bestimmungen über die Armengütcr
aufstellt, welche nicht vollständig mit dem 8 69 gleichlauten,
sie die Armengüter nicht unbedingt unter den 8 63 subsumiren
wollte, sondern dieselben von einem besondern Gesichtspunkte
aus betrachtet und behandelt. Diese Unterscheidung zwischen
8 69 und 8 85 besteht in zwei Punkten: 1) in 8 69 wird
daS Vermögen der Gemeinden, Bürgerschaften und Korporationen
ihnen als Privateigenthum gewährleistet, während im 8 85
einfach die Armengüter gewährleistet werden; 2) wird im 8 69
die Verwaltung ausschließlich ihnen zugewiesen, im 8 85
dagegen einfach gesagt: die Armengüter werden durch die
Gemeinden verwaltet^ An welchen Paragraphen muß man sich

nun in Bezug auf die Verwaltung halten? Wenn die
Verfassung im 8 85, wo sie von den Armengütern redet, nicht der
gleichen Ausdrücke sich bedient, wie im 8 69, wo sie vom
Vermögen im Allgemeinen spricht, wenn sie daS Wort
„ausschließlich" in Betreff der Verwaltung durch die Gemeinden nicht
wiederholte, so geschah es aus guten Gründen, eS geschah
absichtlich, daß sie nicht mehr sagte, als was wirklich gesagt
ist. Sie wollte die bisherige PrariS, nach welcher unter
Umständen in derselben Gemeinde die Armengutsverwaltung
von einer Behörde an die andere überging, nicht desavouiren;
man wollte nicht den status guo in den Gemeinden, wo bereits
infolge von Teilen die Verwaltung' des Armenguts von der
Burgergemeinde an die Einwohnergemeinde übergegangen war,
aufheben und rückgängig machen. Man wollte noch weniger
in den Gemeinden, wo zwar bürgerliche Armengüter, aber
keine Burgergemeinde bestand, nur zur Verwaltung deS Armenguts

eine Burgergemeinde provozircn. Man wollte dieß Alles
nicht, und deßhalb ließ Man es in Bezug auf die Armengüter
bei der allgemeinen Vorschrift bewenden: sie werden durch die
Gemeinden verwaltet. Ich mache Sie auf das Gemeindegesetz
von 1352 aufmerksam, welches auch Auskunft darüber geben
kann, ob Aenderungen in der Verwaltung stattfinden können
oder nicht. Nach 8 64 desselben soll nicht nur in denjenigen
Kirchspielen, welche mehrere Ortsgemeinden umfassen und wo
bis dahin andere Zweige der Gemeindeverwaltung, wie namentlich

das Schulwesen, das Armenwesen oder das Vormund-
schaftSwesen, vom Kirchspiel verwaltet wurden, diese Organisation

beibehalten werden, sondern eS soll daS Bestreben der
Gesetzgebung und der Staatsverwaltung sein, auch in denjenigen

Kirchspielen, welche diese gemeinsame Verwaltung bis jetzt
nicht hatten, so viel die Verhältnisse und Umstände es erlauben,
das Armen-, daS Vormundschafts- und das Schulwesen kirch,
gemeindweise zu organisiren. Diesen verfassungsmäßigen
Standpunkt soll uns die Petition, welche Gemeinden, in denen
das bürgerliche Armengut infolge von Teilen vom
Einwohnergemeindrathe verwaltet wird, selbst des verfassungswidrigen
Zustandes anklagt, nicht verrücken. Sie soll uns nicht glauben
machen, daß der ganze bisherige Zustand derjenigen Gemeinden,
in welchen gar keine Burgergemeinde eristirt, verfassungswidrig
sei; daß der Zustand auch derjenigen Gemeinden, in welchen
zwar eine Burgergemeinde eristirt, aber die Verwaltung des
ArmenguteS in den Händen des Einwohnergemeinderathes liegt,
verfassungswidrig sei, daß jetzt auf einmal der 8 21 des Ar-
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niengesetzeS von 1347, der zehn Jahre lang in Kraft bestand/
eine Verfassungswidrigkeit sei. Auch hier muß ich wieder

fragen: redet die Petition aus Unkenntnis der Gesetzgebung so,

oder will sie unS die ganze bisherige Gesetzgebung, die ganze
bisherige Entwicklung, den daraus hervorgegangenen Zustand
über den Haufen werfen, den Wagen vollständig umkehren und
unS in Einrichtungen zurückführen, welche wir längst hinter
unS haben? Ich bin am Schlüsse des zweiten Punktes. Fassen

wir' die Resultate unserer Auseinandersetzung in Bezug auf
die Verwaltung deS ArmenguteS zusammen, so ergibt sich

folgendes. Erstens ist es ein Irrthum, wenn die Ueberweisung der

Armengutsvrrwaltung an den Einwohnergemeindrath eine Be-
strafung der bisherigen Verwaltung genannt wird. Zweitens ist es

ein Irrthum, wenn behauptet wird, daß die Erhebung von
Teilen, weil sie gestaltet waren, keine Aenderung in der

Verwaltung zur Folge haben dürfe, denn die Verfassung knüft im
§ 85 I. ct. an den Eintritt von Tellcn und StaatSzuschüssen

Aenderungen in Bezug auf die Verwaltung. Drittens hat das
Eintreten von Armentellen seit 1833 nicht nur den Uebergang
der Armengutöverwaliung an den Einwohnergemeindrath zur
Folge gehabt und bestätigt daS gegenwärtige Armengesetz diesen

Grundsatz, sondern ich zeigte Ihnen, daß vom nämlichen
Zeitpunkt an auch die Annahme neuer Burger durch die
Burgergemeinden beschränkt wurde Es ist ferner ein Irrthum, wenn
gestützt auf den s 69 der Verfassung behauptet wird, die
Verwaltung deS bürgerlichen Armengutes könne nur von einer
bürgerlichen Behörde ausgeübt werden, denn die Verfassung
spricht sich im § 85 speziell über die Armengütcr und ihre
Verwaltung aus; sie hat im 8 85 nur den Grundsatz aufgestellt,
daß sie von den Gemeinden verwaltet werden; sie hat durch
diese allgemeine Form der bisherigen Gesetzgebung und
Entwicklung, dem Ltatus quo vieler Gemeinden und der Möglichkeil

der Aenderung der Armengutsverwaltuug innerhalb der
Gemeinde absichtlich den Boden nicht entziehen wollen. Ich
schließe also dahin, daß die angefochtene Bestimmung des
Gesetzes nicht nur mit der Verfassung, sondern mit unserer
Gesetzgebung seit dreißig Jahren, mit unsern Gemeindszuständen
übereinstimmt und daher festzuhalten ist, und ich habe meinerseits

Verwahrung einzulegen gegen die Anschauungsweise der
Petition und zu erklären, daß sie unserer ganzen Gesetzgebung,
der Verfassung und ihrem Sinn eigentlich Gefahr droht, und
daß der Boden, auf dem sie steht, nicht unser Boden ist. Ich
komme zum dritten Punkte, zu der zweck- und stiftungsgemäßen
Verwendung. In Bezug hierauf sind angegriffen die 88 9,
18 und 23, nämlich: 1) die Bestimmung in Betreff deS Durch-
schnittSkostgeldeS für die Notharmen, 2) die Bestimmung, daß
der Ertrag der Armengüter nur für die Notharmen verwendet
werde, und 3) die Bestimmung, daß da, wo die Verwaltung
des ArmengutS infolge von Einwohnergemeindstellen an den

Einwohnergemeindrath übergegangen ist oder übergehen wird,
der Ertrag desselben, so weil er reicht, zur Unterhaltung der

bürgerlichen und einsaßlichen Notharmen verwendet werden soll.

In Beziehung auf alle drei Punkte wird behauptet, sie seien
mit der Verfassung nicht im Einklang und die Gesetzgebung
sei zur Aufstellung dieser Bestimmungen nicht berechtigt.
Untersuchen wir einen Punkt nach dem andern. Der erste betrifft
das Durcbschnittskostgeld. Die Verfassung wolle zweck- und
stiftungsgemäße Verwendung, sagt die Petition, und sie stehe

unter Aufsicht, — ich möchte beifügen, nach der Verfassung
unter der besondern Aufsicht des Staates. Heißt das nun
aber, fragt die Petition, eine zweckmäßige Verwendung, wenn
für den ganzen alten Kanton das gleiche DurchschnittSkostgeld
für die Notharmen festgesetzt wird, das der Berichterstatter deS

Regierungsraihes in seinem Gutachten zu Fr. 39 für ein Kind
und zu Fr. 52 für eine erwachsene Person anschlägt? Warum
soll dieses Kostgeld dasselbe sein in Städten, in größern Ort-
schaften, wo es kaum für drei Monate ausreicht, und in den
entlegensten Bergdörfern? Warum soll es dasselbe sein in
Ortschaften, wo der Ertrag des ArmenguteS erlauben würde, größere
Opfer zu bringen, und in solchen, wo keine oder sehr geringe

Armenguter vorhanden sind Ich kann mir diese ganze Anklage
nicht anders erklären, als aus einem Mißverständniß der Sache'
Der Herr Redaktor der Petition scheint zu glauben, das Armen-
gesetz stelle für die Gemeinden ohne Unterschied eine bestimmte
Tare auf, daß für jedes Kind, für jeden Erwachsenen nicht
mehr bezahlt werden dürfe, als die vorgeschriebene Summe
beträgt. So aufgefaßt, wäre die Sache allerdings eine
unbegreifliche, eigensinnige, ungerechtfertigte Bestimmung. Allein
diese Auffassung leidet an einem doppelten Irrthum, und nicht
durch unsere Schuld, denn die Verhandlungen geben in diesem
Punkte vollständig Auskunft. Der erste Irrthum ist dieser, daß
angenommen wird, der Staat rcgulire das Kostgeld auch für
diejenigen Armenvcrwaltungen, welche auS eigenen Mitteln,
ohne Slaatshülfe und Zuschüsse, ihre Armen erhalten können.
Das ist vollständig unrichtig. Diese Armenverwaltungen
bezahlen für ihre Notharmen so viel, als sie innerhalb ihrer
Einkünfte zahlen zu können und zu sollen glauben, und wenn
ihre Kasse erlaubt, für eine Person 400 Fr. statt 40 Fr.
auszugeben, so ist das ihre Sache. Der zweite Irrthum besteht
darin, daß angenommen wird, jede Armenverwaltung, welche
Staatszuschüsse bezieht, müsse Kopf für Kopf die bestimmte
Summe, nicht mehr und nicht weniger ausgeben. ES ist
bereits oft gesagt worden, daß das DurchschnittSkostgeld
nicht sowohl die Gemeinden als den Staat angeht, daß eS

ähnlich ist, wie bei der Einquartirung, wo der Staat eine
bestimmte Vergütung per Mann gibt und es nicht darauf
ankommen läßt, wie viel ein patriotischer Bürger für seinen
Soldaten ausgibt, sondern der Staat sagt: ich gebe so viel für
die ganze Mannschaft, arrange? vous l Wenn ich cS noch
deutlicher sagen soll, so füge ich bei: die Verfassung setzt einen
bestimmten Kredit aus, der nicht überschritten werden darf, um
verbunden mit den übrigen Hülfsmitteln für sämmtliche Noth,
armen per Kopf ein bestimmtes Kostgeld zu bezahlen, welches
als Grundlage angenommen wird; die Gemeinde aber erhält
infolge dieser Berechnung eine gewisse Ergänzungssumme und
bewegt sich innerhalb dieser Summe so frei, daß sie für den
Einen mehr, für den Andern weniger ausgibt. Nehmen Sie
an, eine Gemeinde habe 30 Kinder zu erhalten, 10 von 1-8
Jahren, l0 von 8—12 und 10 von 12—17 Jahren, so ist
durchaus nicht gesagt, daß sie für jedes dieser Kinder an ein
bestimmtes Kostgeld gebunden sei. Für jedes dieser 30 Kinder
ohne Unterschied des AlterS rechnet der Staat ein Maximum
von Fr. 39, macht im Ganzen Fr. 1l70. Armengulöertrag
und andere Mittel betragen z B. Fr. 470, Ergänzung des
Staates Fr. 700. Von den 1170 Fr. braucht die Gemeinde
für die 10 ältern Kinder von 12—17 Jahren vielleicht nur
Fr. 100, für die 10 Kinder mittlern Alters Fr. 390 und für
die 10 jüngsten Fr. 680. Sie gibt am einen Orte weniger,
am andern Orte mehr, und ich kann mich darauf berufen, daß
eS bisher so ging; und so ist die Bestimmung weder eine
unbegreifliche, noch ungerechtfertigte, noch eigensinnige, am
allerwenigsten aber eine verfassungswidrige. Oder glauben
Sie, das wäre verfassungsgemäß, wenn der Staat, ohne, für
seinen Beitrag eine gewisse Norm aufzustellen, es einfach darauf
ankommen ließe, wie viel es jeder Gemeinde beliebte, für ihre
Notharmen auszugeben, das Fehlende dann einfach bezahlte
und schließlich mit einem Nachkredite von Fr. 1—200,000 vor
den Großen Rath käme? DaS wäre gegen die Verfassung,
welche ein Marimum festsetzt, und damit dieses nicht überschritten

wird, muß die Gesetzgebung eine Basis haben. Aber man
wendet nun zweierlei ein. Einmal genüge die für die
Notharmen ausgesetzte Summe, die für den Staatsbeitrag das
DurchschnittSkostgeld an ein Marimum von Fr. 39 für ein Kind
von 1—17 Jahren und von 52 Fr. für den Erwachsenen
knüpft, nicht. Ferner wendet man ein, der Staat soll — und
daS ist namentlich die Ansicht meines Vorgängers, deS Herrn
alt-Regierungsrath Fischer — den einzelnen Gemeinden, wie
bisher, nach dem frühern Telldurchschnitte eine jährliche Aver-
salsumme bezahlen und sich dann nicht weiter um ihre Ausgaben,

noch um ihre Einnahmen, noch um ihren Armenetat be-



kümmern. Erlauben Sie mir, daß ich auch diese beiden

Einwendungen prüfe WaS die erste anbelangt, so ging die

Bestimmung des DurchschnitlskostgeldeS nicht von der Theorie
aus. Ich habe nicht mich gefragt: was soll für ein Kind
bezahlt werden? Auch ging man nicht von der zufällig
verfügbaren Summe von Fr. 579.000 aus. Hätte ich von mir
aus, nach eigener Berechnung, was ein Kind jährlich an
Nahrung, Kleidung«, kosten möchte, eine Tare aufstellen
wollen, ich hätte nicht auf Fr. 39, nicht auf Fr. 52 abgestellt,
sondern eher noch höher gegriffen und vielleicht gesagt, ein

Kind koste 100—150 Fr. Die Rechnung ging aber von der

Erfahrung aus nach der Untersuchung dessen, was für die

Notharmen bezahlt wird und bezahlt wurde. Erst als dieß

geschehen war, untersuchte ich die Hülfsmittel und fand daS

Resultat, daß sie genügend hergestellt werden können, um die

erfahrungsgemäß bezahlte Summe zu decken. Aber das Resultat
der Untersuchung ist falsch, sagt man. Beweist es mir
antworte ich. Ich verwundere mich über die Zuversichtlichkeit der

Behauptung, während meines Wissens kein einziger der Gegner
sich die Mühe nahm, sich auf das Büreau der Direktion des

Armenwesens zu verfügen und daS statistische Material bei mir
einzusehen und zu prüfen. Gleichwohl heißt es: das Ergebniß
der Untersuchung ist falsch! Warum soll eS falsch sein? Zuerst
nahm man den ganzen Armenctal mit allen Dürstigen, berechnete

den Durchschnitt, beseitigte nachher die Dürftigen und sagte, dieser

Durchschnitt gelte für die Noiharmen. So fehlerhaft bin ich

nicht zu Werke gegangen. Ich kann versichern, daß die

Untersuchung eine genaue war, so daß man mir den Vorwurf
machte, es sei die Genauigkeit in's Aschgraue gelrieben. Man
fragte die Gemeinden, wie viele Kinder sie zu verpflegen haben,

wie viel sie im Ganzen kosten, wie viel nach den verschiedenen

Altersstufen, wie viele Personen über 16 Jahre, die wegen
Gebrechen nicht arbeitsfähig sind, sie unterstützen müssen; wie

viel diese kosten, wie viel sie durchschnittlich kosten. Auf diese

Weise wurde zu Werke gegangen, wie man eine richtige
statistische Untersuchung führt. Ein fernerer Vorwurf geht dahin,
der Notharmcnelat sei in mehreren Aemtern zu hoch angesetzt,

und das habe zur Folge, daß bei der Durchschniilöberechnung
für den ganzen alten Kanton ein niedriger Durchschnitt heraus,
komme. 'Diesem Vorwurfe gegenüber muß ich bemerken, daß
die Ämtsbezirke sich ziemlich gleich stehen, nicht viel abweichen,

daß sie, wenn man nicht den Durchschnitt des ganzen Kantons,
sondern des Amtsbezirkes nimmt, sich um die bestimmte Summe
bewegen. Aber man sagt, daS Durchschnittskostgeld sei unmöglich

genügend. Ich weiß nicht, ob ich von einer Mittheilung
des Hrn. v. Gonzenbach Gebrauch machen darf (Hr. v. Gon-
zenbach macht eine bejahende Bewegung). Er sagte, eS habe ihn
interessirt, zu sehen, wie eS sich in Muri mit dem Durch-
schniitskostgclde verhalte.; er habe daher die Berechnung daselbst

vorgenommen und eS habe sich ein Durchschnitt von à Fr.
ergeben für verpflegte Kinder und Erwachsene, während bei

meiner Berechnung sich ein Durchschnitt von Fr. 45 ergibt.
ES ist kaum glaublich, aber es ist Faktum, so verhält es sich

im Lande. Wenn Sie verlangen, daß dasjenige, was in
Naturalleistungen geleistet wird, aufgehoben und AlleS in baarem
Gelbe tarin werde, dann kommen Sie allerdings viel höher,
dann können Sie den Anschlag für die ganze Armenverwaltung
plötzlich um eine Million steigern. Aber wer zahlt dann diese

Million? Die Bürger, und zwar in baarem Gelde, während
sie jetzt durch Unterstützung eines Kindes auf verschiedene Weise
etwas leisten und dabei ein Gefühl gepflegt wird, das ihnen
lieb ist. Berechnen Sie dagegen das Durchschnittskostgeld ganz
in baarem Gelde, so schwindet diescö Gefühl des Verpflegenden
gegenüber dem armen Kinde. Die Untersuchung ist also nach

richtiger Methode geführt. Mehr kann man nickt verlangen,
als daß der RegierungSstatthalter selbst sich in die betreffenden

Gemeinden'begebe, die Angaben derselben uniersuche und deren

Richtigkeit bescheinige, mehr kann die Staatsverwaltung nicht
thun. Die Erfahrung sagt, daß die ausgesetzte Summe
thatsächlich genüge, das Gesetz hat also das vollste Recht, sich auf

TagbialtHeS Großen Rathes tss?.
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daS Resultat der Untersuchung zu stützen. Ich komme nun zu
der Einwendung, der Staat solle sich gar nicht auf diese
Weise beiheiligen, nicht nach den Einkünften und den Ausgaben
der Gemeinden fragen, sondern nach einem frühern Telldurch-
schnitte eine Aversalsumme zahlen. Das scheint mir ein Antrag
der Härte und «welcher Gleichgültigkeit zu sein, vorerst gegenüber

dem Wohle und den Interessen der Gemeinden. Es scheint
diesen Leuten gleichgültig zu sein, ob die Oekonomie der
Gemeinden bestehen könne oder nicht, ob das Armengut ruinirt
werde, ob die Gemeinden sich in immer drückendere Schulden
stürzen müssen, ob durch die gänzlich gestörte Oekonomie auch
die Armenpflege demoralisiri und aller Muth zu Boden gedrückt
werbe ober nicht. Die Hauptsache ist ihnen, daß mau mit den
Gemeinden fertig sei, in keinem Rechnungsver,Hältnisse zu
denselben stehe. Der Antrag ist aber auch gleichgültig gegenüber
den Interessen deS Staates, gleichgültig, ob Ordnung geschafft
werde oder mcht, gleichgültig, wie das Geld verwendet werde,
wenn eS nur bezahlt wirb; er ist gleichgültig, wie die Sache
schließlich für die Gesammtheit einen Ausgang nimmt, wenn
man nur jetzt der Verlegenheit entrinnt, wie der Vogel Strauß,
welcher seinen Kopf lieber in einen Busch versteckt, um den
drohenden Feind nicht zu sehen. Der Antrag ist gleichgültig,
ob dabei Gerechtigkeit obwalte oder nicht. Dieser Antrag ist,
abgesehen von der Armcnreform, unhaltbar, es ist gerade der
Punkt, von dem aus der Bruch der gegenwärtigen Lage der
Dinge gehen wird. Die Unterstützung der Gemeinden gründet
sich jetzt noch auf einen Telldurchschnitt der Jahre 1840-45,
auf einen Telldurchschnitt, der bereits zwölf Jahre hinter
uns liegt und mit den Verhältnissen der Gemeinden nicht mehr
übereinstimmt. Diese haben sich sehr bedeutend verändert, indem
die eine sehr tief sank, die andere sich erhob. Sie wissen selbst,
daß in den Jahren, auf die sich der Durchschnitt stützt, viele
Gemeinden nicht hohe Teilen bezogen, wohl aber vorher und
nachher. Daher vielfältige Begehren der Gemeinden um
Erhöhung deS Staalsbcilrages, da ohne dieß ihre Armengüter zu
Grunde gehen. Man beschwichtigte solche Begehren durch
Hinweisung auf die Reorganisation des ganzen Systems, indem
man den Gemeinden sagte: die Armcnreform muß zuerst gelöst
werden, sucht Euch in Gottes Namen zu helfen! Sie haben
sich geholfen, ja theilweise gegen Verfassung und Gesetz. Ich
erwähne ferner der Unmöglichkeit, den StaatSbeitrag zu erhöhen
und der vielen Gemeinden, welche seither Defizite hatten. So
steht es, und wir langen hier bei dem Punkte an, wo es bricht.
Wie es dann gehen wird, wenn die Tollen eingestellt sind, wie
dann die Armenökonomie der Gemeinden zum Vorschein kommen
wird, überlasse ich Andern zu beurtheilen. Das Resultat der
Untersuchung ist also das, daß die für die Notharmen
ausgesetzte Summe den Verhältnissen und der Erfahrung entspricht,
während die gegenwärtige Form der Slaaisunterstützung in
keiner Weise mehr dem Bedürfniß entspricht. Denn einmal
den Telldurchschnitt von 1840 - 45 verlassen, werden wir die
Gemeinden fragen müssen, wie ihre Verhältnisse beschaffen seien.
Nun noch Eines. Die Petition sagt: warum soll das Kostgelb
dasselbe sein in Städten und größern Ortschaften, wo es kaum

für drei Monate ausreicht, und in den entlegensten Bergdörfern?
Gerade das ist Theorie und nicht PrariS. DaS Amt Aarberg
enthält größere Ortschaften, dort ist der Durchschnitt für Kinder
Fr. 36. 60, für Erwachsene Fr. 54. 89. Auch das Amt
Aarwangen enthält größere Ortschaften, dort ist der Durchschnitt
Per Kind Fr 36. l3, per Erwachsenen Fr. 48. 90, ebenso hat
das Amt Bern größere Ortschaften und einen Durchschnitt von
Fr. 39. 78 per Kind und Fr. 48 90 per Erwachsenen;
begleichen hat das Amt Seftigen.größere Ortschaften und einen
Durchschnitt von Fr. 35. 87 per Kind und Fr. 47. 89 per
-Erwachsenen; das Amt Wangen hat ebenfalls größere
Ortschaften und einen Durchschnitt von Fr. 35. 0t per Kind und
Fr. 56. 68 per Erwachsenen. Können Sie besser widerlegen
als mit diesen Thaisachen Oder glauben Sie, diese Amtsbezirke

hätten sich in allen einzelnen Gemeinden zu einer
allgemeinen Täuschung vereinigt? Wem die Sache so gleichmäßig
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sich gestaltet« daß man bei Vergleichungen nach allen Richtungen

zu keinem andern Resultate kommt, so läßt sich dieses nicht

mit Phrasen umstoßen. So viel in Bezug auf das Durch-
schnitlskostgeid. Ein fernerer Punkt liegt in der Beschränkung

der Verwendung des Armengulsertrages in erster Linie auf die

Versorgung der Noiharmen. Der Große Rath, entgegen dem

Antrage der vorberathenden Behörde, hat entschieden, daß

beigefügt werden solle: „Sofern der Ertrag des Armengutö das

Bedürfniß der Nvlharmenvflege übersteigt, darf der Ueberschuß

für die Armenpflege der Dürstigen verwendet werden." DaS

steht bereits im Gesetze. Freilich die Petition von Thurncn
wußte unglücklicher Weise das nicht, indem sie nicht das Gesetz,

wie eS vorliegt, sondern den erste» Entwurf unter den Augen

hatte, und so kommt es, daß dieser Petition im Hauptpunkte
Aktenkenntniß abgeht. Die Petition von Thun wirft dem § 18

ebenfalls Verfassungswivrigkeit vor und sagt: „Sind die

Armengüter etwa nur für Notharme gestiftet worden? Diese

Bezeichnung wird sich kaum in einer einzigen Schenkungs- oder

Stiftungsurkunde finden, und alle seither durch die Regierungs-
statthalicr passmen Armengutsrechnungen dürften unwiderleglich
beweisen, daß die Verwendung des Ertrags der Armengüter
bis dahin nie auf die sogenannten Notharmen allein beschränkt

worden ist. Sind die Armengüter aber wilklich für bürgerliche

und einsaßliche Arme gestiftet worden?" Der Gesetzgeber hat
eine Beschränkung in der Verwendung der Armenfonds
ausgesprochen, die Petition bestreitet ihm das Recht dazu, daS Recht,

einzugreifen. Ich verwundere mich namentlich über die Petition
von Aarberg, deren Redaktor Herr v. Gonzenbach ist, daß sie

dem Staate dieses Recht bestreuet. Er wird sich erinnern, daß

er bei der ersten Berathung von einer großen Sckeere sprach,

die der Staat führen soll, wenn ihm BurgernutzungSreglemente
in die Hände kommen. Obschon ein großer Unterschied ist

zwischen Burgernutzungsreglementen und der Verwendung von

Armengütern, so wird jetzt dem Staate das Recht bestritten,

über diese Verwendung cm Wort definitiv zu sagen. Was
sagt die Verfassung? Die Armengüier werden unter der

besondern Aufsicht des Staates verwendet. Die Aufsicht über die

Verwendung ist dem Staate zur Pflicht gemacht und zwar
ausdrücklich eine „besondere Aufsicht." Er hat etwas dazu zu

sagen. Die Gesichtspunkte der staatlichen Aufsicht sind: das

Wohl der Gemeinden, daS Wohl der Armen und das Wohl
des Staates. Er hat das Recht, gesetzlich einzuschreiten, wenn
daS Wohl des Staates oder der Annen oder der Gemeinden

durch eine gewisse Art von Verwendung bedroht wird, die

Verwendung einzuschränken ober auszudehnen. Ohne dieses

Recht gibt eS keine Aufsicht und namentlich keine „besondere

Aufsicht." Die Verfassung verlangt dieß von der Gesetzgebung,

und wenn diese es nicht thut, so handelt sie nicht nach der

Verfassung. Ich berufe mich auf die Uebereinstimmung aller

Armengesetzgebungen, auf die Betielordnung, auf die

Armenordnung von 1807, auf das Armengefetz von 1847 — alle

Armengesetze enthielten Bestimmungen über die Verwendung der

Armengüter; ebenso auf die Gesetzgebung anderer Kantone.
ES liegt auch in der Natur der Sache, und ich kann

nicht glauben, daß man der Gesetzgebung im Ernste dieses

Recht bestreiken wolle. Sie macht denn auch im neuen

Gesetze Gebrauch davon durch Beschränkung der Verwendung
des Armengutserlrages in erster Linie aus die Noiharmen.
Die Petition verneint dieses Recht. Die sachliche

Begründung desselben ist sehr leicht. Das Interesse deS

Staates erheischt diese Beschränkung, daß die absolut
Unterstützungsbedürftigen, welche der Staat nicht in Zwangsarbeilö-
anstalten enthalten, nicht nach Amerika spediren kann, irgendwie

erhalten, daß für sie durch die Armengüter gesorgt werde.

Das Interesse der Armen selbst gebietet es, daß die armen
Kinder, die Greise, die Gebrechlichen, die Unheilbaren geschützt,

daß dafür gesorgt werde, damit nicht die arbeitsfähigen Dürftigen

ihnen alles vorwegnehmen und ihnen nichts mehr bleibe,

als mit ihrem Bettelsack im Lande herumzuziehen und auf die

-freiwillige Unterstützung angewiesen zu sein. Aber auch das

Interesse der Gemeinden verlangt eS, daß die arbeitsfähigen
Armen nicht herbeigelockt werden, bevor die Andern etwas
gegessen haben an dem Tische, der für die Notharmen gedeckt ist.
So ist es in der Betielordnung ausdrücklich bestimmt, so im
Armengesetze von 1847, nach welchem nur die absolut Armen
auS öffentlichen Mitteln unterstützt werden dürfen; nebenbei
setzt eS Unterstützungen für junge Handwerker auö. Ich muß
auch hier wieder auf das Projekt von 1344 zurückkommen.
In dem bereits angeführten Gutachten über dasselbe heißt es:
„Die Hauplreform im Armenwesen erwarten wir von der
Beschränkung der Umerstützungspflicht der Gemeinden auf einige
Klassen von Armen, und von dem Ausschluß aller andern
Klaffen von dieser Hülfsquelle und Hinweisung derselben an
die freie Wohlthätigkeit ihrer Mitbürger." Unter der ersten
Klasse wurden valer- und mutterlose Waisen, Kranke, Greise,
Wittwen und böslich verlassene Frauen verstanden. Dadurch
wären folgende Befteurungm weggefallen: 1) Steuern an
Mütter unehelicher Kmoer, 2) an Hausväter, die durch
Liederlichkeit, Trunkenheit und andere Laster in ökonomischen Verfall
gerathen, 3) Steuern an Hausväter mit großer Familienlast,
4) Steuern an Erwachsene oie Vcrbienstmangel leiden, 5) die
Aussteuern an Burgerlinien, die sich auswärts verheirathen,
6) Steuern an Auswanderer, Brandbeschädigle, Milizpflichtige,
7) Vorschüsse und Anleihen auf Häuser, Mobtlien, Werkzeuge :c.
Alle diese Leute hätten nach jenem Projekte der freiwilligen
Unterstützung zufallen sollen. Die sachliche Begründung aber
ist die Zahl der Noiharmen uno der Ertrag der Armengüter,
und damit Sie darüber im Klaren sind, möchte ich Sie damit
noch bekannt machen. Zu diesem Ende dient folgende amts-
bezirksweise Ucberucht, m welchem Verhältnisse die Zahl der
Notharmen zum Erlrage deS Armenguls steht, bei einer
durchschnittlichen Berechnung von 40 Fr. per Noiharmen.

^
Armengut Bleiben unversorgt

Amtsbezirk. Notharme, reicht vm für bürgerliche
Notharmc. Nolharme.

Aarberg 626 244 412
Aarwangen 1,422 3l9 1,003
Bern 1,032 386 646
Büren 163 89 74
Burgdorf 1,266 430 836
Erlach 178 178 —4-)
Fraubrunnen 521 204 317
Fruiigen 664 49 615
Inlerlaken 673 300 373
Konolfingeu 1,631 627 1.003
Laupen 350 148 202
Nidau 210 185 25
Oberhasle 172 28 144
Saanen 297 194 103
Schwarzenburg 649 33 616
Sestigen 1,lV5 333 772
Signau 3,606 344 3,262
Oberstmmenthal 669 203 466
Niederstmmenlhal 427 206 221
Thun 1,157 1,045 112
Trachselwalb 2,445 230 2,215
Wangen 793 340 453

20,086 6,116 13,970

Kann, ja darf unter solchen Verhältnissen etwas Anderes
ausgesprochen werden, als was daS Gesetz sagt? Dürfte das
Gesetz es freistellen, daß der Ertrag des ArmcngulS, welcher
bei weitem nicht hinreicht, um verlassene Kinder, Hülflose Greise
u. s w. zu versorge», arbeitsfähigen Dürftigen zukomme und
die Erstem dem Elende preisgegeben werben? Ich will nicht
weiter darauf eintreten. Es ist ein absolut wahrer Satz, daß
der Ertrag des ArmenguteS, der bei weitem nicht hinreicht zur
Unterstützung der Noiharmen, nicht den arbeitsfähigen Dürf-

*) Erlach hat «inen Ueberschuß von Fr. t2.



tigen zukommen soll. Man sagt aber, die Armengüter seien

nicht nur für Notharme gestiftet worden, die Bezeichnung

„Notharme" werde sich kaum in einer einzigen Schenkungsoder

SliftungSurkunde finden. Ich will nicht über den Namen

streiten. Ich glaube selbst auch, in den alten Stiftungen werde

dieser Ausdruck sich nicht finden. Aber die Notharmen sind die

Aermsten unter den Armen und für sie, allerdings für sie ist

das Armengut gestiftet worden, gerade wegen ihnen haben wir
eine öffentliche Unterstützung, nicht wegen der Dürftigen, die

arbeitsfähig sind. Jetzt bestehen die Armengüter weseniltch aus
drei Elementen: 1) auö den Kapitalien, welche durch Kapltali-
sirung der Einzuggelder und anderer Einkünfte nach und nach

entstanden sind; eS ist der größte Theil der Armengüter auf
dem Lande; 2) aus den Vergabungen, welche einfach in'S

Armengut gemacht wurden (diese bilden in der Siavl einen

großen, auf dem Lande einen kleinen Theil); 3) endlich aus
besondern Legaten zu bestimmten Zwecken, und diese bilden den

kleinsten Theil, viele Armengüter wissen gar nichts davon Wo
nun eine Schenkung, ein Legal leinen Ertrag für diese oder

jene Einzelne, für diese oder jene nicht eben absolut arme
Klasse urkundlich verwendet wissen will, greift da das Armen-
gesetz ein? Nein. In diesem Falle sagt es: „Armenfonds,
welche ausdrücklich zu einem besondern, nicht in das Gebiet der

Notharmenpflege fallenden Zweck gestiftet sind, bleiben, sobald
dieß nachgewiesen und vom Regierungsrathe anerkannt ist, von
obiger Bestimmung unberührt." Kann man mehr verlangen?
Aber, heißt es weiter, alle bis dahin durch die Reglerungs-
statthalter passirten Armengutörechnungen beweisen unwiderlegbar,

daß die Verwendung deS Ertrags deS Armenguies ins
dahin nie auf die sogenannten Notharmen allein beschränkt

worden sei. Ich weiß nicht, ob der Herr Redaktor der Petition
schon eine bernische Armengutsrechnung gesehen hat oder nicht.
Wenn er eine gesehen hat, so wird er mit mir barm
einverstanden sein, daß die Armengutsrechnungen über die Verwendung

deS Armengutsertragcs unwiverlegltch gar nichts beweisen,

sondern daß es eine von der ArmengutsverwältnngSrechnung
ganz getrennte Rechnung ist, welche nicht nur über die

Verwendung des ArmengutSertrages, sondern auch der andern

Hülfsmittel der Armenverwaltung Auskunst gibt, nämlich die

Almosnerrechnung. Wenn ich daher begreife, daß der Herr
Doktor sich da irren konnte, so begreife ich dagegen nicht, wie
die verschiedenen Gemeinderäthe, welche in der Gemeindsverwaltung

bewandert sind, diese Petition ohne Korrektur
unterschreiben konnten. Die Armengutsrechnungen beweisen hier
nichts und es soll also heißen: die Almosnerrechnungen beweisen
unwiderleglich. Gesetzt aber auch, die Almosnerrechnungen
konstatirten die uneingeschränkte Verwendung der Armengüter
und die Regierungsstatihalter hätten bis jetzt diese Verwendung
mit gesetzlichem Rechte passirt, so beweist dieß gar nicht, daß
eine solche Verwendung, wenn offenbare Uebel daraus
hervorgegangen sind, wie eine fort und fort zerstörende und ewige
Krankheit sich fortschleppen müsse, daß sie ein Titel dafür sein soll,
daß man nichts ändern dürfe, weil eS bisher so war. Da
wollen wir die Gesetzgebung aufgeben, eS heißt dann überall:
weil eS bisher so war, wird eS auch ferner so sein. Dann
können wir uns an den Schweif der Schweiz hängen und die
andern Kantone ziehen lassen. Das können wir unmöglich
wollen. Aber eS verhält sich nicht einmal so, wie die Petition
sagt. Wenn die Regierungsstatihalter bisher solche Rechnungen
passirt haben, worin Unterstützungen arbeitsfähiger Personen
aus öffentlichen Mitteln vorkommen, so beweist dieß allerdings
etwas, daS nämlich, daß sie eine Verwendung passirten, welche
gesetzlich verboten war und verboten ist. Das Armengesetz von
1847 sagt ausdrücklich, daß nur arbeitsunfähige Personen aus
öffentlichen Mitteln unterstützt werden sollen und macht nur
eine Ausnahme für Handwerksstipendien; es bedroht diejenigen
Behörden und Beamten, welche anders handeln, mit der Folge,
aus ihrer eigenen Tasche das ungesetzlich Verwendete zu er,
setzen. Wenn die Regierungöstatthalter gegen diese Vorschrift
handelten, so haben sie Gesetz und Recht nicht gehandhabt,

und eS ist ein unhaltbarer Boden, wenn man auf solche
ungesetzliche Passationen gestützt sagt: eS ist bis jetzt so gewesen,
also bleibt eS auch serner so! Ich will auch mit diesem Punkte
abschließen. Die Beschränkung der Verwendung des Armen-
gutserlrages für die Notharmen, wie der 8 18 sie bestimmt,
mit dem Vorbehalte, daß Armenstiftungen, die einen besondern
Zweck haben, unberührt bleiben, ist sowohl durch die Verfassung

als durch unsere faktischen Zustände und die Natur der
Sache begründet und wohl unantastbar. Wir kommen in Bezug
auf die Verwendung des Armenguts auf den dritten und letzten
Angriff der Petition: Verwendung des Ertrages deS Armen-
guls wo letzteres durch Testen ergänzt wird und Staatszu-
schüsse nothwendig sind, zur Unterhaltung der bürgerlichen und
einsaßlichen Notharmen. Es ist der § 23 des Armengesetzes,
welcher hier in Betracht kommt. Die Petition sagt darüber:
„Sind die Armengüter wirklich für bürgerliche und einsaß-
liche Arme gestiftet worden? Es ist dieß nur ausnahmsweise

der Fall, in der Regel sind die Armengüter bürgerlich,
und wenn sie zweck - und stiftungsgemäß verwendet werden
sollen, wie dieß die Verfassung verlangt, so dürfen sie nur für
bürgerliche Arme verwendet werden. Woher nähme der Große
Rath aber das Recht, das Eigenthum an Armengütern da,
wo es nur der Burgergemeinde zusteht, auf die Einwohnergemeinde

überzutragen, während z 83 der Verfassung „Alles
Eigenthum für unverletzlich erklärt" Die Fetischrift, mit der
das Wort „einsaßlich" in der Petition gedruckt ist, belehrt uns,
daß wir eS hier mit dem wichtigsten Punkte der ganzen Petition
zu thun haben. Es fragt sich, wie die Sache sich verhält.
Zuerst möchte ich die Streitfrage firiren. Alles Eigenthum ist
unverletzlich. Die Armengüter der Gemeinden sind Eigenthum
der armen Burger derselben und zwar ohne Beschränkung, die
Gesetzesbestimmung aber schließt die Dürftigen unter den armen
Burgern von dem Eigenthum an dem Armengut und seiner
Nutzung aus, gibt dagegen den notharmen Einsaßen Eigenthum
am Armengut. Diese Gesetzesbestimmung verletzt also daS
garcintirte Privateigenthum doppelt: negativ durch Ausschluß
von Berechtigten, positiv durch Einschluß von Nichtberechtigten.
Die Gesetzesbestimmung ist also verfassungswidrig und darf
nicht votirt werden: Das ist die Streitfrage. Ich erkläre
zum voraus, ich anerkenne jeden Widerstand, der sich durch die
Verfassung legitimiren kann und halte denselben für Recht und
Pflicht des Bürgers. Ich bin einverstanden, daß ein Weg,
und sollte er auch im Uebrigen praktikabel sein, verlassen und
aufgegeben werden muß, wenn er nur mit Vernichtung von
Rechten weiter geführt werden könnte. Ich glaube auch, eine

Einrichtung, welche sich auf erwürgten Rechten aufbaut, habe
den Keim des Verderbens in sich, und wenn bewiesen werden
kann, daß sie verfassungswidrig ist, nicht nur scheinbar, sondern
wirklich, so werde ich meinem Eide sicher nicht untreu werden.
Erlauben Sie aber, daß ich Ihnen die Gründe auseinandersetze,
warum ich glaube, daß die hier angefochtene Bestimmung den
Vorwurf der Verfassungswidrigkeit nicht verdiene, warum ich
im Gegentheil glaube, der Standpunkt der Gegner sei theilwcisc
mit der Verfassung nicht im Einklang Der erste Satz heißt:
„Alles Eigenthum ist unverletzlich." Das ist eine klare und
deutliche Bestimmung der Verfassung, über die gar nichts zu
sagen ist. Den zweiten Satz aber, die Grundanschauung, von
welcher auS von der Petition weiter argumentirt, die
Voraussetzung, welche von ihr ohne weiteres als richtig angenommen

wird, diese kann ich, gestützt auf die Verfassung, nicht
anerkennen. Es ist dieß nämlich der Grundsatz, daß das Ar-
mcngut einer Gemeinde Privateigenthum derjenigen sei, welche
als Burger dieser Gemeinde angehören und arm sind, und daß
sie sämmtlich Rechte auf dieses Eigenthum haben. In der
Vorstellung von Thurnen heißt eS von Berechtigung, vom
Eigenthum der armen Burger, vom Ausschluß der Dürftigen
ohne Entschädigung :c. Die Gründe, warum ich diesen Satz
nicht anerkennen kann, sind folgende. Einmal enthält die Ver,
fassuug da, wo sie von den Armengütern spricht und dieselben

garantirt, eine solche Bestimmung nicht. Die Verfassung er-



kennt vielmehr ein gesetzliches Recht, einen gesetzlichen Anspruch
selbst der Angehörigen der Gemeinden auf das Armengul
derselben gar nicht an und zwar grundsätzlich. Bis 1846 bestand

im Kanton Bern die gesetzliche Pflicht der Gemeinden zur
Unterstützung ihrer armen Angehörigen; als Corrclat davon
war der gesetzliche Anspruch des armen Angehörigen auf
Unterstützung. Gesetzliche Pflicht und gesetzlicher Anspruch kon-
stituirtcn ein rechtliches EigenthumSverhälmiß. Dieses rechtliche

Eigenthumsverhältniß stand im Jahre 1846 angeklagt vor
Gericht, resp, vor dem Vcrfassungsrath, angeklagt als Ursache
sehr vieler Uebel: der Demoralisirung des Familtenbandes, als
Quelle der Trägheit und der Müßiggängerei, Demoralisirung
der Armen, Erdrückung der Gemeinden, Gefährdung beS

allgemeinen Staatswohleö. Solcher Anklagen wurden damals
in diesem Saale viele und von allen Seilen erhoben, sie waren
nicht neu, sondern seit vielen Jahren her aufgehäuft und
allgemein zugestanden. Der Urihrilsspruch, welchen das Land
durch den Verfassungsrath fällte, lautete, in Betracht, daß das
Uebel an der Wurzel angegriffen werden müsse, dahin, daß
dieses RechtSverhäliniß absolut aufgehoben werden müsse. Die
Perfassung erklärte die gesetzliche Pflicht der Gemeinden zur
Unterstützung der Armen als aufgehoben und beauftragte die

Gesetzgebung, diesen Grundsatz durchzuführen, d. h seine

Konsequenzen zu ziehen, treu und versassungög«mäß. Mit der
gesetzlichen Pflicht auf der einen fiel das gesetzliche Recht auf
der andern Seite. Beweis: kein Armer konnte vor Gericht
wegen verweigerter Unterstützung aus dem Armengute Recht
verlangen und keine Gemeinde war schuldig, einem Burger
gegenüber hierüber Recht zu nehmen, ein Beweis, daß die Sache
aufgehört hatte, ein Gegenstand des Mein und Dein zu sein,
daß es entschieden war, der Einzelne, sei er Burger oder nicht,
Rotharmer oder Dürftiger, habe kein Recht gegenüber der
Gemeinde. ES folgt aus dem Gesagten, daß in Bezug auf
die Armengüter nicht nur eine Ausschließung, sondern eine

Aufhebung von Eigenthumsrechien staltgefunden hat und daß
es die Verfassung selbst ist, welche diese Aufhebung dekretirte
und mit aller Absicht dekretirte. Es folgt ferner daraus, daß
diejenigen, welche in Bezug auf die Armengüler von Eigen-
ihumSrecht der bürgerlichen Armen reden, von gesetzlicher
Nutznießung, von Verdrängung der Dürftigen aus ihren
garantirten Rechten u. s. w., von einer Anschauung ausgehen,
welche durchaus nicht mit der Versassung im Einklänge steht;
von einer Anschauung, die den Armen Begriffe einprägt, welche
die Verfassung nicht anerkennt und desavouiren wollte; von
einer Anschauung, die solche Verhältnisse wieder herstellen will,
welche die Verfassung aufgehoben hat. Es stimmt mit dieser
nicht verfassungsmäßigen Anschauung ganz überein, daß die
Petition von Thurnen auch die Armentelle wieder einführen
will, denn zum Recht auf der einen Seite gehört eine Pflicht
auf der andern, und ich muß mich nur über Eines verwundern,
daß der Paragraph des Armengesctzes, welcher am allerenischic-
deiisten mit der Verfassung harmomrt, mit ihrer Auffassung am
entschiedensten im Widersprüche steht, von keiner Seile
angegriffen ist, der § 51 nämlich, welcher lautet: „Kein Armer kann
Anspruch auf Unterstützung auf dem Wege Rechtens erheben
und verfolgen." Das sind die Gründe, warum ich den Hauptsatz,
von weichem dir gegnerischen Argumentationen ausgehen,
nicht anerkennen kann, den Satz nämlichr die Armengüler sind

Eigenthum der armen Burger und zwar sämmtlicher armen
Burger. Die Petition argumeirtirt weiter, das Gesetz schließe
die Dürftigen unter den armen Burgern von dem Eigenthum
am Armengute und seiner Nutzung aus und gebe dagegen den

notharmen Einsaßen Eigenthum daran. Den ersten Theil des

Satzes kann ich aus zwei Gründen nicht anerkennen. Erstens
hat der Große Rath, entgegen dem Vorschlage der vorberaihen-
den Behörde, erkennt, die Dürftigen seien nicht ganz
auszuschließen, sondern wenn der Ertrag eines Armcnguts das
Bedürfniß der Nolharmenpflege übersteige, so könne der Ueberschuß

für die Armenpflege der Dürftigen verwendet werden (8 18).
Zweitens ist infolge des Gesagten daS Armengut nicht Eigen¬

thum, und zwar weder der Notharmen unter den Burgern noch
der Dürftigen, und deßhalb ein Ausschluß von einem rechtlichen
Eigenthum nicht da. Ich lege darauf großes Gewicht, weil
dieser Grundsatz von der Verfassung mit großer Mühe erkämpft
wurde. Der zweite Theil des EinwurfS enthält dessen Spitze,
indem die Petenten sagen, daS Gesetz gebe den Einsaßen
Antheil am Eigenthum der Burger. Dieser Theil ist insoweit
wahr, als das Gesetz im 8 23 sagt: in allen Gemeinden, die
sich im Falle des 8 22 befinden, werde der Ertrag des Armengutes,

so weit er reicht, zur Unterhaltung der bürgerlichen und
einsaßlichen Noiharmen verwendet; dagegen ist der erwähnte
Theil irrig, wenn behauptet wird, die einsaßlichen Notharmen
werden in fremdes Eigenthum eingesetzt, irrig deßhalb, weil
sie in kein Eigenthum eingesetzt werden. ES fragt sich: ist der
betreffende Artikel zu rechtfertigen und verfassungsgcmäß, oder
ist er es nicht? Im bisher Gesagten habe ich, gestützt auf die
Versassung, den Standpunkt bestritten, welcher den Armen
wieder Begriffe beibringen will, die sie nicht haben sollen, und
wenn ich die Richtigkeit des Grundsatzes» daß daS Armengut
Eigenthum der armen Burger sei, in Abrede stellen mußte, so

erkenne ich dagegen an, daß eS ein von der Verfassung garan-
tirtes Gut ist, Eigenthum nicht Einzelner, sondern der dettes,
finden Gemeinde, das die Gemeinden seinem Zwecke und seiner
Stiftung gemäß verwenden sollen. Ich unterscheide zwischen
Zweck und Stiftung, und zwar deßhalb, weil, wenn das Eine
dasselbe ausdrückte, was das Andere, die Verfassung nicht
doppelte Worte für einen und denselben Begriff gebraucht hätte.
Ich nenne Stiftung die Vergabung einzelner Personen oder

Korporationen, bei denen sie selbst die Art der Verwendung
ausdrücklich bestimmt haben. Sie hangen nicht ab von
Aenderungen in der öffentlichen Organisation, weil sie nicht intc-
grirende Elemente derselben bilden, und infolge dessen erklärt
der 8 23 ausdrücklich: „Armenstiftungen zu ganz besondern
Zwecken bleiben hievon unberührt." So nenne ich eine Stiftung

das Schnell'sche Legat, worin er die ausgesetzte Summe
zur Erziehung von Mädchen bestimmt, auch die Meyer'sche
Vergabung an der Realschule zu Bern mit ihrem besondern Zwecke.
Von diesen Stiftungen verschieden sind hingegen die Fonds,
welche die Gesetzgebung durch Kreirung gewisser Einkünfte den
Gemeinden verschafft und denen die Gesetzgebung einen Zweck
bestimmt hat. So das gewöhnliche Armengut mit seinen vom
Gesetze ihm verschafften Zuschüssen und seinem ihm vom Gesetze

gegebenen Zwecke, ein Gut, daS semersettS wiederum durch
Legate von Privaten vermehrt wurde, welche auf bestimmte
besondere Verwendungen verzichteten und einfach dem Armen-
gute vergablen. Wie steht cS nun mit dem Zwecke, welchen
die Gesetzgebung den Armengütern gegeben hat? Man kann
nun doppelter Ansicht sein. Der Zweck der Armengüter, wie
daS Gesetz, welches denselben die Haupieinnahmsquelle zuführt,
das Gesetz von 1816 über das Heuathseinzuggeld, sich auS-
spricht, ist: Unterstützung der Armen nach den bestehenden
Verordnungen. Die damals geltende Verordnung war die Armen-
orvnung von 1897, welche die Unterstützung der Armen nach
ihrer bürgerlichen Heimaihhörigkeil verordnet. Zweck des Armcn-
guleS ist: Unterstützung der Armen nach jeweilen bestehendem
Armensystcm, oder: wenn das System der bürgerlichen Heimalh-
hörigkeit im Armenwesen vertauscht wird mir dem Systeme der
örtlichen Wohnsitzhörigkeil, Unterstützung der Armen nach diesem
Systeme, der armen Einwohner, Burger und Einsaßen. Die andere
Anficht sagt: Zweck des ArmengutcS ist und bleibt Unterstützung
der Armen nach damals bestandener Verordnung, also
Unterstützung der bürgerlichen Armen allein. Das Verhältniß ist
analog mit andern. Wie z. B. Domänen, die zur Nutznießung
des Fürsten bestimmt sind., diesem bleiben, so lang er
Souverän ist, wie es im Kanton Neuenburg der Fall war, aber
VolkSdomänen werden, wenn das Volk souverän wird, so

könnte man sagen: so lange das System der bürgerlichen Armcn-
unterstützung besteht, sind die Armengüler bürgerlich; sobald die

Unterstützung örtlich wird., so nehmen auch die Armengüter
einen örtlichen Charakter an. Ich beschränke mich auf die



zweite Auffassung und adoptire sie, um sie zu Grunde zu legen.
ES ist also ein zugestandener Satz: die Armengüicr sind
bürgerlich und die Unterstützung durch dieselben erstreckt sich nur
auf die Burger. Gegenüber diesem zugestandenen Satze gestehe
ich, daß die Bestimmung des Gesetzes, wonach der Ertrag VeS

Armengutcs in den durch 8 22 bezeichneten Gemeinden für
bürgerliche und cinsaßliche Nolharme verwendet werden soll,
den Schein gegen sich hat, den Schein sage ich. Erlauben
Sie mir, Ihnen zu sagen, warum ich nicht mehr als dieß
zugestehen kann, Ihnen zu sagen, warum ich bei Aufstellung
dieses Artikels nicht verfassungswidrig zu handeln glaubte Es
sind zwei Hauptgründe. Das Armengut mit seinem
gegenwärtigen Bestände, den eS in den Gemeinden, um welche es

sich hier handelt, hat, ist keineswegs der Art, daß es hinreicht,
die noiharmen Burger zu versorgen und dazu noch dürftigen
Burgern bcizustehen. Wenn cS sich so verhielte, so gäbe ich

zu, daß in dem Ausschluß der dürstigen Burger und in deren
Ersetzung durch notharme Einsaßen ein Akt läge-, welcher dem

Zwecke der Armcngüter zuwider und deßhalb versassm gswidrig
wäre. Aber cS verhält sich leider nicht so. Das Armengut
und sein Bestand in den Gemeinden, von welchen wir reden,
reicht nicht hin, die noiharmen Burger zu versorgen und darüber

hinaus noch dürftige Burger zu unterstützen, selbst, wenn
man für Einen nur eine Durchschniltspension von Fr. ät>

berechnet, was nicht einmal unserm angenommenen Durchschnitte
gleichkommt. Es bleibt eine große Zahl noiharmer Burger
unversorgt, in den einen Gemeinden und Amtsbezirken mehr,
in den andern weniger, im Ganzen ungefähr zwei Drittel der
notharmen, sage der notharmen Burger. Ich habe Ihnen das
schon bewiesen und durch eine Tabelle gezeigt, wie viel das
Armengut beträgt, wie viel notharme Burger daraus versorgt
werden können, wie viele unversorgt bleiben, daß die letztere
Klasse in allen Amtsbezirken, Erlach ausgenommen, eine große
Zahl ausmacht. Deßhalb sagt der § 23, der Ertrag deS

Armengutcs soll „so weit er reicht" zur Versorgung der burger-
lichen und einsaßlichen Notharmen der betreffenden Gemeinden
verwendet werden. Das Faktum ist aber, daß er nicht hinreicht.
Urtheilt man nicht von den faktischen Verhältnissen aus, so

läßt sich der Schluß, den man daraus gezogen hat, begreifen.
Deßhalb ist der Schein wohl, ick gebe eS zu, gegen diese

Bestimmung. Aber, wird man weiter fragen, warum, wenn
Bestand und Ertrag deS Armengutes in den betreffenden
Gemeinden nicht einmal für die notharmen Burger, die dort
wohnen, hinreichen würde, warum werden dann noch die
noiharmen Einsaßen genannt? Wird dadurch mcht das
Mißverständniß geradezu provozirt? Hierüber folgendes. Zu dem

Armengut, wie es jetzt ist in den betreffenden Gemeinden,
kommt ein neuer Theil hinzu, und zwar im Ganzen ungefähr
ein Fünftel dessen, was es jetzt beträgt. Dieser Theil - eS

ist das Defizit — wird ganz neu geschaffen. ES wird
zusammengebracht durch eine jährliche Telle von allen GemeindSein-
wohnern gleichmäßig. Diese Telle wird nicht bezogen auf dem
Fuße der alten Armentelle, welche die Burger mehr belastete
als die Einwohner, indem das bewegliche fruchtbare Vermögen
der Letzter» frei blieb, dagegen dasjenige der in- und auswärts
wohnenden Burger, sowie der Erwerb der außerhalb wohnenden

Burger beigezogen wurde, sondern sie wird nur von den
Gemeindscinwohnern bezogen und von allem Vermögen
gleichmäßig. Wenn das so ist, so frage ich: soll nun auf diesen
so zusammengebrachte» neuen Theil deS Armengutes einzig der
Burger Anspruch machen? Ist das der Billigkeit und der
Gerechtigkeit entsprechend? Hat dieser aus neuer und weil örtlicher
TellbasiS neugeschaffene Theil des ArmenguieS nicht einen
örtlichen Charakter, und fordert ps nicht die Gerechtigkeit und
Billigkeit, daß der Ertrag dieses Theils auch auf nolharme
Einwohner verwendet werde? Ich darf Ihr Urtheil erwarten,
und zuversichtlich erwarten. Weil nun dieser neugeschaffene
Theil des ArmenguteS, der sich mit dem alten, jetzt noch
bestehenden Armengute verbindet, in dem Paragraphen mitgerechnet
ist, so ist in demselben ausgesprochen worden: der Ertrag werde
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für die notharmen Burger und Einwohner verwendet. Ich
kaun wirklich nicht glauben, daß Sie unter solchen Verhältnissen

den Vorwurf der Verfassungswrdrigkeit festhalten wollen.
Verlangen Sie aber, daß — um auch den Schein zu meiden — das
Verhältniß deutlicher ausgedrückt und gesagt werde, daß der
Ertrag deS bestehenden Armengutö nur den noiharmen Burgern,
dagegen der Ertrag deS neu geschaffenen Theils den notharmen
Einsaßen zukomme, so soll dieses meinerseits wenigstens keinen
Widerspruch finden. Aber auch Ihrerseits seien Sie dann billig.
Tragen Sie den Schwierigkeiten der Aufgabe, Ordnung in die
verwickelten Armcnverhältiusse zu bringen, einige Rechnung und
treiben Sie nicht den Skrupel so auf das Aeußerste, daß am
Ende nur »och die Gewalt der Umstände den Zuständen helfen
kann. Ich schließe die Erörterung über diese Petition. Ihr
Schluß, welcher auf Nichteinlrcten lautet, ist, selbst wenn man
alles, was die Petition sagt, zugibt, nicht begründet. Ich
have die Petition vor Ihren Augen geprüft, ich habe Sie nicht
mit Worten, sondern mit Thaisachen unterhalten. Ich habe
die Ueberzeugung, daß die angesochlcnen Bestimmungen nicht
verfassungswidrig sind; ich mußte mich gegen die Gegner selbst
wenden und ge fragen, wie sie es mit der Verfassung meinen.
Aber gesetzt auch, die in der Petition enthaltenen Einwendungen

wären begründet, so wäre ihr Schluß nicht begründet.
Sie hat kein Hauplprinztp des Gesetzes, weder die Oerillchkeit
der Arinenunleriiutzung noch die Trennung der Noiharmen von
den Dürftigen angefochten, sondern nur untergeordnete
Bestimmungen, welche bei Festhaliung der Grundlage geändert und
modifizirt werden können. Ihre Einwendungen, auch wenn sie

richtig wäre», könnten deßhalb nur den Antrag auf Abänderung
der betreffenden Punkte moiiviren. Ich glaube aber gezeigt
zu haben, daß einerseits die Einsprüche größientheilS nicht
begründet sind, und daß andereisellö dem Einsprüche, der Grund
für sich hat, Rechnung gelragen u erben kann und wird. Ich
muß Sie noch mit einigen Zusätzen etwas aufhalten, welche
in den Petitionen der Burgerrälhe von Lotzwpl und Langen-
thal, sowie in derjenigen von Thurnen berührt sind und die

§8 1st und 17 des Armengesetzes beireffen. Der Burgerrath
von Langenihal und Lvtzwyl sagt: „Wir erlauben uns
nachdrücklich hervorzuheben, daß dre 88 16 und 17 deS neuen
Armengcsetzes die Burgcrgüler, welche als Privatelgenlhum in
der Verfassung gewährleistet sind, thatsächlich zu Armengütern
umwandeln Gegen eine Verwendung deS Ertrags des Bur-
gergemeindsvermögens in dieser reglements- und verfassungswidrigen

Weise e: heben wir feierlich Einspruch und erwarten,
daß nach unserer unmaßgeblichen Ansicht die oberste LandeS-
behörde sich nicht erlauben werde, eine solche Gesetzesbestimmung
zu erlassen, welche das Pnvatvermögen der Burgerkorporationen
gefährdet, und tn dieser Ueberzeugung verwahren wir uns die
durch die Verfassung und die vom h. Regierungsialhe sank,
tionirten Nutzungsreglement« hiesiger Burgergemeinde zugesicherten

Rechte " Die Petition von Thurnen spricht sich dahin
aus: durch die 88 16 und 17 werden die gewährleisteten
Burgergüter ohne Rücksicht auf ihre Bestimmung für die Armenpflege

in Mitleidenschaft gezogen. Der 8 69 der Verfassung
sage aber: den Gemeinden, Bürgerschaften und übrigen
Korporationen sei ihr Vermögen als Privateigenthum gewährleistet,
der Ertrag bi.seS VeimögenS werde ferner seiner Bestimmung
gemäß verwendet; jene Bestimmungen seien somit verfassungswidrig.

Wie verhält eS sich in der That damit Werden die
Burgergüter, wie die Petition von Langenihal sagt, thatsächlich
zu Armengütern umgewandelt? Nein, denn das Burgergut
wird keineswegs rein zu Armenzwecken in Anspruch genommen,
sondern nur beschränkt und für gewisse Fälle. Es wird für
Niemanden in Anspruch genommen, als wer als Korporationsangehöriger

Mitantheilhaber an dem Eigenthum ist. Hier
handelt es sich um Nutzung. Dadurch, daß die jährliche Bur-
gernuyung in ihrem durchschnittlichen Ertrag für den Einzelnen
zur Basis des Beitrags gemacht ist, daß ein gewisses Prozent
dessen, was unter Voraussetzung reglemcntarischcn Nutznießcnö
dem Einzelnen zukommt, als Beitrag berechnet wird, ist auch
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deutlich genug gesagt, daß die Bestimmung des Armengesetzes
über die Zahl der Nutznießenden, über die Art und Weise der
Nutznießung "durchaus nicht bestimmend eingreift und eingreifen
will. Es ist also nicht richlig, daß daS Burgergul durch jene

Paragraphen thatsächlich in Armengul umgewanvell werde. Die
Petition von Thurnen sagt, die Burgergüler werden für die

Armenpflege in Mitleidenschaft gezogen. So verhält es sich

allerdings', doch unter dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß die

Mitleidenschaft, resp, ihre Beitragspflicht sich ausdrücklich nur
auf die notharmen Angehörigen und Miteigenlhümer des Kor-
porationsgules beschränkt. Ist nun diese Beiziehung deS

Burgergutes zu einem Beitrage an die Versorgung der
notharmen Angehörigen verfassungswidrig? Die Petenten gründen
sich auf zwei der vier Bestimmungen, welche die Verfassung
hierüber enthält, nämlich: l) den Gemeinden, Bürgerschaften
und Korporationen ist ihr Vermögen als Privateigenthum
gewährleistet; 2) der Ertrag ihres Vermögens wird ferner seiner

Bestimmung gemäß verwendet. Eine WiderHandlung gegen
den ersten Satz ist in der Bestimmung des ArmengesetzeS nicht
enthalten, denn das burgerschaftliche Vermögen wird durch sie

durchaus keinem zugewendet, als wer Mitglied der Burgerschaft
und Antheilhaber an ihrem Eigenthum ist. Sollte aus dem
Worte „Privateigentum" gefolgert werden, die Burgerschaft
einzig sei es, welche in erster und letzter Instanz darüber
entscheidet, so ist dieß faktisch nicht richtig, denn die Verfassung
enthält im 8 69 noch eine Bestimmung, welche die Petenten
nicht anführen, nämlich daß die Korporationögüter unter der

Aufsicht des Staates stehen Infolge dessen prüft und modifi-
zirt die Staatsbehörde Beschlüsse und Rcgiemente der
Bürgerschaften, welche auf ihr Privateigenthum Bezug haben. Endlich
verbietet die Gesetzgebung den Bürgerschaften ihr Privaiver-
mögen unter sich zu theilen und beschränkt auf diese Weise ihr
absolutes Verfügungsrecht. Das beweist Ihnen, daß die

Gesetzgebung sich erlaubt hat, ein Wort dazu zu sagen. Auch
der zweite Satz — der Ertrag des Korporationsgutes werde
ferner seiner Bestimmung gemäß verwendet — schließt nach
hierseitiger Ansicht daS, was der angefochtene Paragraph
feststellt, nicht aus. Es sind Güter, welche zu Gunsten und
Nutzen der Burger dienen. Diese Bestimmung ist und bleibt
anerkannt und gewahrt. Das Wort „ferner", welches dabei
steht, hat nicht die Bedeutung, daß in der Art und Weise, wie
die Burgergütcr zu Gunsten und Nutzen der Burger verwendet
werden sollen, keine Aenderung eintreten dürfe. Denn erstens
haben die Bürgerschaften selbst eine solche Beschränkung nie
anerkannt, Sie haben Aenderungen getroffen in Bezug auf
die Requisite der Nutzung, indem sie das erforderliche Alter
höher oder tiefer stellten, Bedingungen über Besitz von Feuer
und Acht aufstellten u. s. w. Ferner haben sie die Nutzungen
eingeschränkt, indem sie Burger von einem gewissen Vermögen
ausschlössen. Andererseits haben sie die Nutzungen ausgedehnt,
wie jüngst Laupen, indem sie allen Burgern, ohne Rücksicht auf ihren
Wohnsitz, die Nutzung zuerkannten. Sie haben auS dem Bur-
gerguie hie und da in liberaler Weise Schulhäuser gebaut,
kurz in der Art und Weise der Verwendung die verschiedenartigsten

Aenderungen sich erlaubt, und deßhalb wird eine
Beschränkung durch daS Wort „ferner" in dem Sinne, als sei
damit eine Stabilität gemeint, nicht zugegeben. Auch die
Gesetzgebung hat von demselben Standpunkte aus gehandelt.
Während früher der Burger, wenn er ein gewisses Alter
erreicht hatte, in die Nutzung eintrat, bestimmte die
Gesetzgebung, daß nur der mit Waffe» versehene Burger
in die Nutzung eintreten könne, und fügte so ein neues
Requisit bei, daS auch in die Rcglemente ausgenommen wurde.
Während früher keine Auswanderungssteuern stattfanden, stellte
die Gesetzgebung im Jahre 1852 die Basis fest, auf welcher
auS dem Burgergute Nutzungen für Auswanderer verwendet
werden können, — so daß also, mit Festhaltung deS allgemeinen
Zweckes zu Gunsten und Nutzen der Burger, sowohl von den
Bürgerschaften.selbst, als von der Gesetzgebung in Bezug arrf
Slc Art und Weise und den Umfang der Verwendung die ver¬

schiedenartigsten Modifikationen getroffen worden sind, und zwar
so, daß nicht nur von den Korporationen die Initiative ausging

und die Regierung sankiionirle, fondern auch von der
Gesetzgebung, und die Korporationen sich in ihren Reglementen
darnach richteten. Nun ist in Bezug auf einen Punkt die
Gesetzgebung von der Verfassung geradezu aufgefordert, die
Initiative zu ergreifen. Es ist dieß die vierte Bestimmung der
Verfassung, von der weder die Herren von Langenthal noch
von Lotzwyl etwas sagen, die Bestimmung, welche die Petenten
vollständig ignoriren. Der 8 85 sagt: „ Der Staat wird darüber
wachen, daß die Armen von der Mitbenutzung der Burgergütcr
nicht verdrängt werden." Es fragt sich hier nur, welchen Sinn
diese Bestimmung der Verfassung hat. Herr v. Gonzenbach
sagte bei 8 1 in der ersten Berathung: diese Verfassungsbestimmung

berechtige nicht, den auswärts wohnenden Notharmen
andere Burgernutzungen zukommen zu lassen, als den auswärts
wohnenden vermöglichen Burgern, denn an die Burgergüter
haben sie nicht Ansprüche in ihrer Eigenschaft als Arme, fon-
dcrn einzig und allein in ihrer Eigenschaft als Burger. Ber-
fassungsgcmäß solle daher nur darüber gewacht werden, daß
die Armen rücksichtlich der Benutznng von Burgcrgütern gleich
gehalten werden wie die Reichen. So zweckmäßig in einzelnen
Fällen ein solcher Beitrag aus Burgcrgütern an auswärts
wohnende bürgerliche Notharme auch erscheinen möge, so glaube
er doch nicht, daß sich eine solche Bestimmung mit Rücksicht
auf die Versassung rechtfertigen lasse. Ich muß mich zu einer
entgegengesetzten Ansicht bekennen, und die Versammlung wird
entscheiden wer Recht hat. Nach Herrn v. Gonzenbachs Anficht
hätte also die Verfassung den Grundsatz aufstellen wollen, es

soll bei Benutzung deS BnrgergutS durchaus keine Rücksicht aus
das Veimögen genommen werden, und hätte den Staat ausdrücklich
zum Wächter dieses Grundsatzes machen wollen. Die Reichen
sollen gehalten werden, wie die Armen, und die Armen, wie
die Reichen. Es soll da nur der Burger gelten. Wenn dem
so wäre, so wären nicht nur viele Gemeinden, sondern auch
die Regierung tief in vielen Verfassungswidrigkeiten. Die
Gemeinden, weil sie sehr oft Burger, welche über ein gewisses
Vermögen besitzen, vom Burgergenuß ganz oder theilweise
ausschließen; so z. B. Word. Die Regierung, weil sie solche
Réglemente, in welchen die Armen nicht gleich gehalten werden wie
die Reichen, sanktionin und zwar sehr gerne. Und das fühlt
Jedermann, diesen Grundsatz der Gleichheit aufzustellen, das
war mcht der Gedanke des VcrfassungSralhes. Hätte er diesen
Gedanken gehabt, so hä-tie er wenigstens geschwiegen und nicht
ausdrücklich den Staat zum Wächter des Grundsatzes gemacht.
Die Bestimmung der Versassung hat vielmehr entschieden die
Bedeutung, daß den Armen als Armen, ohne deßwegen Andere
auszuschließen, eine besondere Stellung in der Benutzung deS

VurgervermögenS eingeräumt, daß auf sie tu besonderer Weise
Bedacht genommen wird. Das lag entschieden dem
Verfassungsrathe näher, als der Grundsatz, es solle bei Benutzung
des BurgergutS auf das Vermögen keine Rücksicht genommen
werden. Nur unter Voraussetzung dieses Sinnes läßt sich

begreifen, daß sich die Verfassung ganz besonders darüber
ausgesprochen hat. Was aber entschieden die Wagschale zu
meinen Gunsten senken soll, ist die Berufung auf die Verhandlungen

des Versassungsralhes, aus welchen wir die Auskunst
erhallen, daß der Versassungsralh über diese Frage abstimmte.
DaS Resultat ist dieses: „Im Grundsätze die Nutzungen der
Burgergüler auch zu Unterstützung der Arme» dienen zu lassen:
84 Summen; dagegen: Minderheit." So hat der Verfassungsrath

in diesem Saal entschieden, und ich darf deßhalb wohl
sagen: daS also war und ist der Gedanke, welcher der fraglichen
Bersassungsbestimmung zu Grunde liegt, daß gegenüber den
Armen bei Nutzung der Burgergüter ein Unterschied gemacht
werde. Sir werden fragen: warum ist denn die Redaktion nicht
bestimmter? DaS läßt sich begreisen. Der Verfassungsrath hat
nicht bei den Armengütcrn die Unterstütznngspflicht gegenüber
den Armen aufgehoben, um sie auf die Burgergütcr anzuweisen,
sondern er sprach sich in einer Weise auS, daß die Gesetzgebung



wisse, was sie zu thun habe, und Rücksicht darauf nehme. So
zeigt sich denn, daß daS Armengesetz auch darin, daß eS die

Burgergüter in bescheidenem Maße für die Versorgung der

notharmen Angehörigen in Mitleidenschaft zieht, auf sehr gutem,
klarem, verfassungsmäßigem Boden steht, und daß der Große
Rath, wenn er im Sinne und Geiste der Verfassung handeln
will, was er zu thun schuldig ist, den fraglichen Bestimmungen,
daS Einzelne vorbehalten, nicht wohl seine Genehmigung
versagen kann. Noch zwei Worte über diesen Theil. Der Grundsatz,

daß die Burgergemeinden in Mitleidenschaft für die

Armenpflege stehen, ist namentlich in dem LandeSiheile, wo sich in
dieser Beziehung die ursprünglichen Verhältnisse am besten

erhalten haben, im Seclande näcklich, gar wohl bekannt. Gerade
die Zuschüsse der Burgergüler an die Armenverwaltung sind
der Schlüssel zum Räthsel, warum im Seelande bei unzureichenden

Armengütern die Armenverwaltung sich bis jetzt gehalten

hat. Aber die Gefahr droht und sie droht namentlich von
Seite der Ausscheidungen, bei welchen die Burgergüter sich

von der lange vor der Verfassung bestandenen, durch sie nicht
neuen konstitutionellen Behandlung in der Armenpflege, los
machen, und es ist durchaus nothwendig, daß dieses Verhältniß
wieder fester geregelt werde. Wenn es manchen Burgergemeinden

unangenehm ist, mir ihrem Vermögen für die Unterstützung
ihrer Angehörigen in Anspruch genommen zu werden, so mögen
sie wohl bedenken, daß auch das Privatvermögen sämmtlicher

Bürger deS KantonS gewährleistet ist und den Schutz der

Verfassung in Anspruch nehmen kann, daß man nicht für Arme,
welche Mneigenthümer am Kvrporationögute sind, ohne dieses

Vermögen beigezogen zu haben, sofort das Privatvermögen der

Bürger belastet. Sie dürfen wohl verlangen, daß man ihr
Vermögen nicht aus Gründen des öffentlichen Wohles in
Anspruch nimmt und dagegen das Vermögen, welches näher liegt,
außer Acht läßt. Ich bin mit diesem ganzen Theil zu Ende.
Sie mögen nun urtheilen, wie es sich mit den Anfechtungen
verhält, welche gegen die fraglichen Paragraphen gerichtet sind.
Sie mögen urtheilen, ob wirklich hier Verfassungswidrigkeiten
vorliegen, ob nicht vielmehr verfassungswidrige Anschauungen,
Gedanken, Tendenzen in jenen Einwendungen Ihnen gegcnüber-
treten, und den Großen Rath veranlassen wollen, auf frühere
Verhältnisse zurückzugehen, Begriffe zu sanklioniren, welche die

Verfassung deSavouirt hat. Ich komme zum zweiten
Haupteinwurfe den ich ganz kurz durchgehen werde. Er lautet
dahin: das Gesetz entspricht den bisherigen Staatseinrichtungen
nicht. Hierauf bezieht sich die Petition des Burgerralhes von
Bern, diejenige deS Gemeindrathes von Bern, diejenige von
Thun und die von Thurnen. Sie stützen sich auf folgende
Bedenken: seit Jahrhunderten hat sich unsere Armenpflege auf
Grundlage des Burgervcrbandcs entwickelt; die bürgerliche
Gemeindehörigkeit hat sich seit Jahrhunderten alS ein gutes
System bewährt, sie ist das wesentliche Fundament aller festen

bürgerlichen Ordnung. Jeder Kantonsangehörige hatte sein

bestimmtes Heim. Im Verarmungsfalle wußte er, wohin und
an wen er sich zu wenden hatte, und wenn er begütert war,
wußte er wiederum, für wen er in Mttverpflichtung stand. Die
bürgerliche Gemeindchörigkeir ist das wesentliche Fundament
jedes politisch freien, die Liebe zur Heimath und zum Vaterland
nährenden republikanischen Lebens. Sie gilt in der ganzen»
übrigen Eidgenossenschaft und wird mit Sorgfalt erhalten und
gepflegt. Zur Fürsorge für die Hülss- und Unterstützungsbedürftigen

ist die Hcimathgemeinde, an welche das einzelne

KorporaiionSglicd, selbst bei längerer Abwesenheit und
Entfernung, ähnlich wie an Blutsverwandte, so viele Bande der

Zuneigung und der Pietät knüpfen, schon an und für sich weit
geeigneter als eine bloße Munizipaliiät, d. h. die Gemeinde des
so veränderlichen und beweglichen Wohnorts. Gegenüber diesen

Einwendungen habe ich vorerst zu erklären, daß ich nicht
leichtsinnig, ohne mich umzusehen, von der bürgerlichen Armenpflege

Abschied genommen habe. Ich selbst sagte in meinem
Gutachten: „Sie (die bisherige Burgergemcinde) ist der

althergebrachte und einheimisch gewordene Armenverband; sie ist
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Trägerin der Vormundschaft, dieses so vielseitig mit der
Armenunterstützung sich verflechtenden Verhältnisses; sie hat
durchschnittlich immer noch den größern Theil ihrer Angehörigen in
ihren Grenzen; sie ist im Besitz von Armengütern und von
Nutzungen, die den armen Angehörigen mit zu statten kommen;
auf sie lauter der Heimathschein mit seiner WiederaufnahmS-
verpflichiung; sie mit ihrer Pflicht, verarmte und lästig fallende
Angehörige wieder zurückzunehmen, gibt Raum zu einer freien
Gestaltung der Niederlassungsverhältnisse." Ebenso erklärte ich
selbst, wir sollen vor Allem aus versuchen, aus dieser Grundlage
forlzubauen. Also sage man mir nickt, man sei leichtsinnig
von dieser Einricktung geschieden. Man wußte wohl, was man
that, man versuchte es, sich auf diesem Gebiete zu bewegen und
zu entwickeln, freilich nicht mit Nebelgebildcn. Was das
Spezielle dieser Einwendungen betrifft, so will ich in Details
nicht eintreten. Die Zeit drängt, und ich fürchte, es möchte
jetzt umsonst gesprochen sein. Ich hoffe, daß die verschiedenen
Punkte von den Herren, welche die Petition entworfen und
unterzeichnet haben, im Laufe der Verhandlungen geltend gemacht
und daß ich dann Gelegenheit haben werde, darauf zurückzukommen.

Auch in Beireff des dritten Vorwurses: das Gefetz
entspreche unsern Bedürfnissen nicht, kann ich nicht jetzt aus
die einzelnen Punkte eingehen, und muß deren Erörterung der
e.nläßlichen Berathung vorbehalten bleiben. ES kann sich hier
nur fragen: entspricht das Gesetz in seinen Hauptprinzipien den
Bedürfnissen nicht? Diese Hauptprinzipien sind: die Oertlich-
kcil der Armenpflege und die Aussckeidung der Armen in
Notharme und Dürftige. Entspricht die Oertlichkeit der Armenpflege

dem Bedürfnisse? Ich will hier nickt weilläufig sein,
Sie auch nicht mit meinen Worten unterhalten. DaS Gesetz
von t8l)7, also das bürgerliche Armengesetz verlangt von der
Armenverwaltung, daß sie genaue Rodel der Armen aufstelle,
die Art und den Betrag der Unterstützung konstaiire, sich genaue
Kenntniß der Umstände aller Armen und Dürftigen verschaffe,
jeden Besteuerten fleißig beobachte und über die Verhältnisse
Bericht erstatte. Was diese Armenorvnung von l8U7 verlangt,
kann man nur unter Boraussetzung der Oerrlichkeit der Armenpflege

ausführen, und wenn das Gesetz im Interesse der Armenpflege

solche Bestimmungen aufstellte, so hat es dadurch die
Oerilichkeit der Armenpflege als nothwendig erklärt. Dem
Burgerraih von Bern will ich seinen eigenen Burger
gegenüberstellen. Herr Professor Dr. Fueter sei., welchem das Ar-
menwesen sehr am Herzen lag, sagt hierüber: „Aus allem
lusher Angehörten erhellt, daß die Armenpflege nur unter
unmittelbar Zusammenwohnenden mit Verstand und Erfolg
geübt werden kann; mündliche Verständigung und AuSkunfl-
crtheilung über die einzelnen Fälle in regelmäßigen und öfrern
Zusammenkünften der Armenpfleger, Armenärzte und Seelsorger
sind unumgänglich nothwendig; schriftliche Berichterstattungen
genügen in der Regel durchaus nicht, gestalten durchaus kein
gründliches Urtheil. Selbst wir Aerzte müssen oft eine Person
im Allgemeinen von anderer Seite her kennen lernen, ehe wir
eine wahre Einsicht in den Gesundheitszustand oder die Arbeitsfähigkeit

derselben zu erhalten im Stande sind. Unsere
deutlichsten schriftlichen Kranken zeugnisse werden aber sehr häufig
mißverstanden und können jedenfalls der Natur der Sache nach
unmöglich alle wünschbare Auskunft enthalten. Die bisherige
bürgerliche Armenpflege zeigte die Nachtheile der Unterstützung
von Auswärtswohnenden und die ganze Unzulänglichkeit der
Korrespondenz und der schriftlichen Berichte in Ärmensachen
aus's allerdeutlichste." Der Thurner Petition möchte ich
gegenüberstellen, was einer meiner Gegner selbst, Herr Pfarrer
Ringier, sagt: „AuS dieser Einrichtung, wenn sonst nichts im
Wege steht, entspringen ohne Zweifel große und unberechenbare
Vortheile. Der Uebclstand, daß nicht selten drei Theile der
Armen auswärts verpflegt werden müssen und nur ein Theil
in der Gemeinde selbst wohnt, fällt weg; der Mangel an
armenpflegerischcr Beaufsichtigung der Armen fällt weg; das
Mißverhältnis zwischen Einsaßen und Burgern fällt größten«
theils und gerade auf dem kitzlichsten Punkte weg; tausendfache
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Verlegenheiten, Anstöße und Verwirrungen fallen weg. An
vielen Orten ist der Uebergang zu der örtlichen Armenpflege
bereits durch die Uebung der Armenvereine vermittelt worden,
daß auch Ausburger auf ihren Armenetat genommen worden
und ihre Unterstützungen nicht ausschließlich nur den bürgerlichen
Angehörigen zugekommen sind. — Aber dieß ist noch nicht Alles
und ist auch nicht die Haupisache. Die zu Grunde gehenden
Gemeinden sind nach der Ueberzeugung dcS Herrn Antragstellers
auf diesem Wege noch zu retten, ihr ökonomischer Ruin ist

abzuwenden. Das ist die Hauptsache, denn wenn jede Gemeinde
in Zukunft nur für die in ihrem Bezirke wohnenden Armen zu
sorgen, und nicht alle ihre Kräfte und Hülfsmittel nach Außen
verwenden, d. w. s. in einen je länger je tiefer und bodenloser
werdenden Abgrund werfen muß, so ist bei weiser Oekonomie,
bei strenger Befolgung der gesetzlichen Vorschriften und vor
Allem bei genauer Sichtung des ÄrmeneralS nicht nur die größte
Wahrscheinlichkeil vorhanden, sondern cS ist auch mit Zahlen
nachgewiesen, daß sie der Aufgabe gewachsen sind und baß,
wenn auch der Staat seine verfassungsgcmäß eingegangenen
Verpflichtungen erfüllt, eine Versorgung der Armen möglich ist,
ohne daß die Hälfte der Gemeinden und endlich das ganze
Land unter der Last erliegen müssen. — Und daß bei einer
solchen Einrichtung die Leitung des Ganzen unendlich vereinfacht,

die Oberaufsicht erleichtert, ein genauer und fester
Geschäftsgang ermöglicht würde, daß auch für die Armen selbst
der so oft ungchört verhallende Hülferus in ihre entfernte
Heimathgegend sammt dem beschwerlichen Reisen in dieselbe und
dem peinlichen Kni.fall vor Leuten, dle ihnen unbekannt sind,
und von denen sie oft schnöbe genug abgewiesen werden, daß
das Alles für sie wegfallen würde, bedarf keines weitern
Nachweises." Der Petition von Thun und ihren Anhängern möchte
ich gegenüberstellen den Schlußrapporl der Direktion dcS Innern
über den Entwurf eines neuen GemeindegeietzeS Sie wissen,
daß damals in den verschiedenen Landesgegenden Versammlungen
von Ausgeschossemn stattfanden, daß 1200 Abgeordnete dcö
Volkes an denfllben Tbeil nahmen, daß bei dieser Gelegenheit
der Grundsatz, ob die Oerllichkeit der Armenpflege einzuführen
sei oder nicht, besprochen wurde. Darüber sagt der von Herrn
Blösch verfaßte Schlußrapport folgendes: „Die Hauptbestim-
mung, in der Einführung einer OriSarmenpflege bestehend, ist
einzig angegriffen worden von der Burgergemeinbe von Bözin-
gen und von der Einwohnergcmeinde Golaten; von dieser auS
Gründen lokalen Interesses, von jener hingegen als im Widerspruch

stehend mit s 8à der SlaaiSverfassung. Gewiß wurde
die Bedeutung dieser Neuerung nicht verkannt. Wenn man
daher sieht, daß in den sechs Koferenzen in Langnau, Thun,
Bern, Aarbcrg, Koppigen und Delsberg nicht eine Stimme
daS Prinzip der Ortsaimenpflege angefochten hat, so ist der
Schluß erlaubt, daß das Bedürfniß ein sehr reelles sein müsse."
So hat das Volk damals sich ausgesprochen durch 120t)
Abgeordnete. Endlich will ich noch den sämmtlichen Petitionen
gegenüberstellen einen Iammerrus einer petlilvnirenden Gemeinde
selbst, einer Gemeinde aus dem Seelande. ES handelt sich um
den Unterkalt einer Person, die sich hier in Bern befindet und von
hiesigen Einwohnern bisher gutwillig unterstützt wurde. Nun soll
daS aushören, die Person soll in ih-e Heimathgemelndc zurückkehren
und die letztere jammert nun, wie folgt: „Unter denen, welche für diese

Anstalt (Bärau > angeschrieben werden, ist sie gewiß eine der
elendesten und hülfödedürftigsten. Nicht nur ist sie eine körperlich
elende, ganz verwachsene, mir Gebrechen und krankhaften Zufällen
aller Art, wie Sie aus beiliegendem Arzizeugnisse sehen, schwer
belastete Person; auch die Umstände, in welchen sie sich befindet,
tragen dazu bei, ihre Lage noch bedauernswerther zu machen.
Sie hat keine nähern Verwandten, sondern steht ganz einsam
und verlassen da; sie ist blutarm und ihrer elenden Umstände
willen durchaus außer Stand, ihren Lebensunterhalt zu
verdienen; sie gehört noch dazu einer der ärmsten Gemeinden des
Seelandes an, die für ihre Armen wenig thut und wenig thun
kann." Weiter heißt es dann: „Man will sie nicht länger
behalten, will sie in ihre Heimathgemeinde zurückschicken. Das

hieße aber erst, sie ihrem Elende ganz überlassen' Denn in
(folgt der Name der Gemeinde) ist Niemand, der sich mit ihrer
Pflege abgeben wollte, und doch bedarf sie einer Pflege und
zwar einer täglichen gar sehr. Ein nur einigermaßen
entsprechendes Kostgeld zu zahlen, dazu wäre.... aber durchaus
nicht im Stande. Und so könnte ich denn wahrlich nicht ohne
Kummer an das Elend denken, in welches sie erst gerathen
müßte, wenn sie in ihre Gemeinde zurückgeführt würde." Also
wenn einmal eine Gemeinde im Seeland einen solchen Fall
erlebt, so wissen sie zu sagen was das heißt, einen Armen,
der auswärts wohnt, in die Heimath zurückzuschicken, aber ein
Herz für die Gemeinden anderer LandeSlheile wollen sie nicht
haben, die solche Fälle zu Dutzenden haben Man sagt einfach:
bei uns will diese Person Niemand, fertig, der Staat soll sie

nehmen! Deßhalb verlangt die betreffende Gemeinde auch die
Ausnahme der Person in einer StaatSanstalt. Mich dünkt,
das sei deutlich gesprochen und dargeihan, ob daS Gesetz dem
Bedürfniß entspreche. Wir kommen zum zweiten Prinzip:
Ausscheidung der Nolharmcn und der Dürftigen. Auch hier will
ich andere Leute reden lassen. Das Projekt von 1844 legt,
wie ich schon bei einem andern Anlasse zeigte, ein großes
Gewicht aus diese Ausscheidung der absolut Armen von den Dürftigen

und erwartet von derselben die Hauptreform im Armenwesen.

WaS thut das vorliegende Gesetz? Es schließt die

Dürftigen nicht von jeder Unterstützung aus, sondern weiSt sie

an die freiwillige Wohlthätigkeit. Schon im Jahre 1844
erwartete man von dieser Ausscheidung daS Beste. Da Herr
Pfarrer Zicglcr in seiner Petition auch von Hunziker spricht,
so will ich auch diesen anführen. Er sagt: „Ohne diese Scheidung

der wahren und unwahren, der würdigen und unwürdigen

Armen ist alle Hülse im Armenwcsen bloße Pfuscherei,
ohne diese Ordnung, die geschafft werden soll, bleibt die alte
Unordnung! Ordnung zu schaffen ist daher die erste, wichtigste
Aufgabe. Ordnung kann aber gar nicht geschafft werden, wenn
man nicht genau weiß, wer zu den wahrhaften, würdige»
Arme» deS Landes gehört, und waS diesen an Unterstützung
und wohlthätiger Hülfe gehört. Ordnung muß daher festsetzen,
wem Hüfte geleistet und auf welche Weise r.'ülse geleistet werden

soll." Und damit man wisse, was unter würdigen und
unwürdigen Armen zu verstehen sei, spricht er sich darüber auS,
wie folgt: „Eine solche Ordnung ist möglich, ist leicht, wo
gesunder Verstand und guter Wille ist, und ohne gesunden
Verstand und ohne guten Willen ist wahrlich in keinem Dinge
je Ordnung und Verstand zu erwarten. Die Ordnung aber
ist möglich und ist leicht, weil es möglich und leicht ist, die
wahren und würdigen Armen von den unwahren und unwürdigen

Armen zu unterscheiden. Wer kraftlos, zur Arbeit untauglich
ist, dem sieht man es doch bald an, und zwar möchte ich

sagen bci'm ersten Blick. Oder sollte man eine verlassene Waise
nicht von einem liederlichen Müssiggänger, einen verlassenen
Alten und Gebrechlichen nicht von einem arbeitsfähigen Bettler,
einen verlassenen Kranken nicht von einem gesunden Faullcnzer
in jedem Dorfe zu unterscheiden im Stande sein!" Endlich
heißt es: daS Gesetz entspricht dem Volkswillen nicht. Die
Petition von Thun spricht sich darüber — und es ist ein wichtiger

Punkt — folgendermaßen auS: „Die allgemeine Aufregung,

die sich überall kund giebt, spricht schlagend dafür, daß
dieses Gesetz von der Mehrheit des Volkes nicht gebilligt wird,
denn dieses hat die Ueberzeugung, daß dasjenige, was nun
verworfen werden soll, in nicht gar langer Zeit wieder gut
geheißen und neu angenommen wird, weil die Ortsarmenpflege
den bisherigen BurgerrechkSveihaltnissen ihre wesentlichste
Bedeutung nimmt, während sie doch dre Basis unserer StaatS-
einrichlungeu sind. Allerdings mag ein LandeStheil dem seine
Erbrechtsrerhältnisse einen, wie geltend gemacht wird, für seine

begüterte Klasse fast unerträglichen Zustand herbeigeführt hat,
nur gewinnen, allein nicht zum Frommen, sondern zum Nachtheil

des Allgemeinen. Wir sind nun keineswegs dagegen, daß
hier erleichternde Abhülfe geschaffen werde, allein dieselbe ist
bereits durch die EtaalSvcrfassung von 1846 gegeben und es



widerspricht aller Gerechtigkeit, wenn diejenigen Gemeinden, die

bisdahin redlich sich bemühten, zum Frommen ihrer Armen und
zwar sowohl Nolharmen als Bedürftigen einen Sparpfennig
bei Seite zu legen, genöthigt werden sollten, die Früchte ihrer
Sparsamkeit und den Ertrag milder Vergabungen mit Andern
theilen zu müssen." WaS den angegriffenen Landestheil
anbelangt, so überlasse ich es ihm selbst, sich zu vertheidigen. In
Betreff der „erleichternden Abhülfe," welche die Staatsverfassung

bereits gegeben habe, wie die Petition sagt, will ich

abwarten, wie das gemeint ist; ich begreife eS nicht. Wenn ferner
behauptet wird, es widerspreche aller Gerechtigkeit, den
Gemeinden, welche einige Sparpfcnninge zurückgelegt haben, diese

zu entziehen, so ist es nicht richtig, daß das Gesetz dieß
beabsichtigt. Dagegen ist es zum Erstaunen, wie Gemeinden, welche
der Sparpfennige für ihre eigenen Armen so wenige haben,
daß der Staat, resp, das Privatvermögen sämmtlicher Kantons«
einwohncr, denselben mit namhaften Sumwen unter die Arme
greifen muß, um ihnen, den oberländischen Gemeinden, die
Armen erhalten zu helfen, vom Entziehen von Sparpfenningen
reden. Was die allgemeine Ausregung betrifft, welche sich

überall kund geben und beweisen soll, daß das Gesetz von der
Mehrheit des Volkes nicht gebilligt werde, so muß ich das dem
Großen Rathe zur Beurtheilung überlassen, erlaube mir aber

zu sagen, wie ich die Sache auffasse. Ich für mich gebe zu,
daß ein Gesetz, auch wenn es sehr nothwendig ist, von der
Mehrheit des Volkes nicht gebilligt werden mag. Der
Souverän hat auch seine Launen, eS kommt darauf an, wie man
es ihm trifft. Den eingelangten Petitionen nach zu schließen,
ist die Zahl der Gemeinden, welche der Opposition gegen das
Gesetz sich nicht anschließen wollen, bedeutend größer, als die

Zahl derjenigen, welche sich angeschlossen haben. Und das
will um so mehr sagen, als für das Gesetz sehr wenig gethan
wurde und man es einfach mit den Verhandlungen des Großen
Rathes gehen ließ, während von Seite derjenigen, welche die

Reform nicht eintreten lassen möchten, daS Möglichste gethan
worden ist, um Anschluß der Gemeinden zu gewinnen. Den
eingelangten Petitionen nach zu schließen,, sind die petitioniren-
den Gemeinden irrig berichtet, und ich bin überzeugt, daß wenn
die Einführung die nöthige Aufklärung bringt, manche die
Sache anders ansehen wird. Daß keine Opposition, keine

Klagen sich geltend machen werden, habe ich durchaus nicht
erwartet. Ich sagte zum voraus, ich erwarte Klagen von
allen Seilen, und gerade darin finde ich den Beweis, daß das
Armengesetz ziemlich den richtigen Mittelweg getroffen habe.
Aenderungen, und zwar bedeutende Aenderungen bringt die
Reform; ohne Opposition, ohne Klagen wird die Armcnfrage
im Kanton Bern nicht gelöst, weder jetzt noch später. Deßhalb

war ich auf Opposition gefaßt, und ich habe sie gefunden.
Es kommen da Gewohnheiten, Gefühle, Sympathien,
allgemeine politische Anschauungen in's Spiel, die sich Ausdruck zu
verschaffen suchen. Diejenigen aber, welche diese bürgerliche
Armenpflege preisen, sollten sich erinnern, wie sie eingeführt
wurde, als man sie dem Lande oktroyirte. Sie sollten wissen,
daß damals, zwar nicht in der Stadt, aber auf dem Lande,
ein derartiger Widerstand sich geltend machte, daß zwei
Mitglieder deS Kleinen RatheS in sämmtliche Gemeinden sich
verfügen mußten, um die Leute zu berichten und mit Anwendung
aller möglichen Mittel, durch Güte und Androhung von
Ungnade ihrem Systeme Eingang zu verschaffen. Man sollte also
die gegenwärtige Aufregung nicht so hoch nehmen. Es ist
möglich, daß man nach 15V Jahren ruhiger darüber denkt.
Wenn ich endlich Noch das Schreiben eines RegierungSstatt-
halterS zu Rathe ziehe» welcher ganz gegen das Gesetz
eingenommen ist, aus einem Amte, auS welchem sämmtliche
Gemeinden doppelt peiitionirt haben, so liegt mir die Ueberzeugung

nahe, daß, wenn sie sich gänzlich unabhängig
auszusprechen gehabt hätten, dem Großen Rathe in manchem Punkte
andere Wünsche vorgetragen worden wären, als die zur
Unterzeichnung ihnen vorgelegte Petition enthielt. Das Schreiben
schließt, wie folgt: „Am Ende könnte man sich noch mit dem

Tagblatt des Großen Rathes tss?.
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neuen Armengesetz zufrieden geben, wenn: 1) Ein Theil des
Ertrages der Armengüter zur Verwendung für die dürftigen
Armen überlassen werden könnte, und 2) Wenn dieser Ertrag
nebst den sonstigen Hülfsmitteln nicht hinreichend wären, den
Gemeinden gestattet würde, auch forthin nach Nothdurft, Teilen
erheben zu können, wenn zwei Drittel einer Gemeindsversamm«
lung dieß für nothwendig erachten und beschließen würden."
Diesen Raih gibt also der Regierungsstatthalter der Regierung:
es gienge noch, wenn diese zwei Bedingungen erfüllt würden.
Das Eine ist bereits geschehen, das Andere muß sachlich widerlegt

werden. Endlich könnte ich Sie noch mit einer Vorstellung

aus dem Amtsbezirk Erlach unterhalten, worin behauptet
wird, ein neues Armengesetz sei nicht Bedürfniß. In erster
Linie wollen die Petenten bei dem Bestehenden bleiben, in zweiler

Linie wünschten sie, daß vorerst ein NiederlaffungSgesetz
erlassen werde, welches den Gemeinden einige Garantien
zusichert. Man sieht, daß die Gemeinden mit diesem und jenem
nicht ganz zufrieden sind und es anders wünschen, läßt man
sie jedoch gewähren, so habe ich die Ueberzeugung, daß sich

zwar noch Schwierigkeiten herausstellen werden, aber daß die
Sache nach und nach sich ganz ordentlich entwickeln wird.
Deßhalb halte ich diese Aufregung, welche gegen das neue
Gesetz geltend gemacht wird, um den Großen Rath einzuschüchtern,

nicht für so bedeutend. Ich will nicht daS Gegentheil
beweisen, ich will den Großen Rath nicht mahnen an
dasjenige, was kommen könnte, wenn die Reform nicht durchgeführt

wirb, an die Aufregung, gegen welche die gegenwärtige
Aufregung eine Kleinigkeit ist. ES handelt sich nun darum:
dürfen wir dem Souverän zumuthen, das Gesetz anzunehmen
oder nicht? Ich Halle dafür: ja, man darf es ihm zumuthen.
Nun wären die Haupteinwürfe durchgangen und ich hätte nun
noch die letzte Ausgabe, ein Wort über die positiven Vorschläge
zu sagen, welche die Petenten machen. Ich will Ihnen sagen,
wohin dieselben un'gesähr zielen. Der Burgerrath von Bern
will strengere Durchführung der bestehenden Armengesetze, ver.
bunden mit angemessenen verschärften Bestimmungen über
Armenpolizei und Niederlassung. Die Petition von Thun möchte
durch Abänderung der Burgerrechtsverhältnisse die fühlbaren
Mängel heben. Die Petition von Thurnen will die Armen-
tell- und Verfassungsrevision. Die Petition von Aarberg beantragt
Einführung der obligatorischen bürgerlichen Armenpflege mit
Ausschluß aller außerhalb der Burgergemeinde wohnenden
Burger. Die Petenten aus dem Amtsbezirk Erlach wollen
gar nichts. Der Herr Pfarrer von Messen schlägt die Niedersetzung

einer Kommission vor, welche untersuchen sott: sind wir
seit 183V auf dem Holzwege oder nicht? Mein Vorfahrer
verzweifelt an der Lösung des Räthsels und an dem Ausgang
aus dem Labyrinth. Herr Prof. Cherbulier will Centralisation
des ArmenwesenS und Einrichtung nach englischem Svstem.
Das sind — um Ihnen einen Blick zu geben in diese Küche —
die Vorschläge, welche Sie erwarten, wenn nicht eingetreten
wird — Vorschläge, die dann wahrscheinlich mit der
Verfassung Harmoniken, den Bedürfnissen entsprechen, ohne Aufregung

durchgeführt werden können und mit unsern Einrichtungen
im Einklänge stehen. Ich will sie erwarten. Ich trage darauf
an, Sie möchten in die zweite Berathung eintreten und zwar
ohne Verschiebung.

Die Zeit ist nach beendigtem Eingangsrapporte so weit
vorgerückt, daß der Herr Präsident die Sitzung schließt.

Schluß der Sitzung: 1^ Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F aßbin d.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch dm 21. Juni 1857.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Frösard, Kurz,
Marquis, Müller, Arzt; Oeuvray, Schären in Spie; und

Wyß; ohne Entschuldigung: die Herren Aebersold, Bangerter,
Bessirc, Bolteron, Buri, Niklaus; Cvrbal, Girardin, Gygar,
Kaiser, Kilcher, Kohler in Pruntrut, Krebs in Albligen,
Niggelcr, Röthlisberger, Jsak; Seiler, Streit, Bencdikt; und

Tiöche.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetzes
über das Armenwesen.

lSiehe Großraihöverhandlimam der vorigen Sitzung, Seile
213 ff.)

Das Präsidium erklärt die allgemeine Umfrage als
eröffnet.

Dr. v. Go nz en bach. Der Herr Berichterstatter hat
gestern der Petition von Aarbcrg, wie er sie nannte, die Ehre
erwiesen, sie Punkt für Punkt zu durchgehen, sie theilweise
wirklich zu widerlegen, sie aiiberntheilS dahin zu movifiziren
oder ihre Tragweite bedeuiend geringer zu machen, baß er
seinerseits auch gewisse Zugeständnisse in Aussicht gestellt hat.
Da der Herr Berichterstatter mich als Verfasser dieser Petition
bezeichnete, so sei es mir erlaubt, nun auch etwas näher in
dieselbe, sowie auf die verschiedenen Begehren ober Ausstellungen

des Herrn Berichterstatters einzutreten Ich bin zwar der
Ansicht, daß cS ganz gleichgültig ist, wer eine Petition verfaßt
habe, daß eS aus den Inhalt denselben ankomme; aber ich habe
mich noch nie gescheut, zu meinen Worte» zu stehen, und habe
eS auch nicht übel empfunden, daß der Herr Berichterstatter
wahrheitsgemäß mich als den Bcrsaffer der erwähnten Petition
bezeichnete Ich habe noch einen fernern Grund, bei der
Autorschaft einen Augenblick zu verweilen, obschon ich nicht
gerne bei persönlichen Angelegenheiten verweile. Die erste

Ausstellung von Seite des Herrn Berichterstatters gegenüber
der Petition bezicht sich aus die Stelle, wo cS heißt: daS

Armmgesctz lasse „nicht ohne Absicht" darüber im Zweifel, wem
die Armcngüter gewährleistet worden, indem es die bezügliche
Borschrist des s 85 der Verfassung nicht ihrem ganzen Inhalte
nach anführe. Diese Stelle der Petition wurde vom Herrn

Berichterstatter mißverstanden. Das Auftreten des Herrn
Berichterstatters während der ganzen Verhandlung berechtigt uns
anzunehmen, daß jedes Wort seiner Arbeit seine Bedeutung
habe und daß es daher auch mit Absicht geschieht, wenn er in
einem Citat ein Wort nicht aufnimmt. Er sagte denn auch bei
der frühern Berathung ausdrücklich, er habe sich im
Regierungsrathe nicht ein Wort ohne Widerspruch streichen lassen.
Es ist also nicht eine böse Absicht, welche die Petition bezeichnen

wollte, sondern im Allgemeinen eine absichtliche Weglassung.
Die gestrige Argumentation des Herrn Berichterstatters über
den 8 85'gegenüber dem 8 69 der Verfassung bestätigt diese
Auffassung vollkommen. Denn er argumenlirie wie die Petition:
daß der 8 65 nicht ohne Absicht das Wort „ausschließlich"
weggelassen habe, daS im 8 69 in Betreff der Verwaltung der
GcmerndS- und Korporaiionsgütcr gebraucht wird. Dieß meine
erste Bemerkung über die Auffassung des Herrn Berichterstatters,
welche auf einem Mißverständnisse beruht. Auch die zweite
Ausstellung desselben beruht auf einem Mißverständnisse. ES
betrifft die Stelle der Petition, welche die Entziehung der
Verwaltung gegenüber den Burgergemeinden als eine „Strafe"
bezeichnet. In dieser Beziehung ging der Herr Berichterstatter
viel weiter. Er sagte, die Entziehung der Verwaltung sei keine

Strafe. Hierüber kann man vcisch.evener Ansicht sein. Meine
Auffassung ist diese: einer Gemeinde die Verwaltung ihres
Vermögens entziehen, weil sie nicht gut gchauShaltet, ist
ungefähr dasselbe, wie wenn man einem Individuum, daö nicht
gut haushaltet, die Verwaltung seines Vermögens entzieht.
Nun sagt der Herr Berichterstatter, schon nach dem
Armengesetze von 1817 könne man einer Burgergemeinde
die Verwaltung entziehen, wenn sie zu Slaalözuschüssen oder
Gemeindetcllen ihre Zuflucht nehmen müsse, und er wirft die

Frage auf: ist es „Unkenntniß" oder etwas Anderes, daß
man die Bestimmung des vorliegenden Gesetzes als etwas NeueS
darstellt? Will man die ganze Entwicklung unserer Gesetzgebung
seit zehn Jahren rückgängig machen? Ist das eine bernische
Auffassung Ich will auf alle drei Punkte antworten. Wenn
Sie das Gesetz von 1817 mit diesem Entwürfe vergleichen, so

werden Sie den Unterschied zwischen beiden augenblicklich
wahrnehmen. Im 8 22 des vorliegenden Entwurfes heißt eS: „In
allen Gemeinden, in welchen Teilen zur Armenverwalrung
erhoben worden sind oder zur Ersetzung des Armenguts erhoben
werden müssen, ist die Verwaltung des Armenguls Sache deS

EinwohnergemcindcrathS. Ebenso steht diese Verwaltung dem
Einwohnergemeindrath zu: 1) wo sie bis dahin ihm übergeben
war; 2) wo sie ihm in Zukunft übergeben werden wird; 3) wo
Personen wegen mangelnder Hülfsmittel bei den GemeindSein-
wohnern im Umgang verpflegt worden sind oder verpflegt
werden." Das Gesetz von 1817 sagt dagegen: „Die Verwaltung
der Gemeindsarmengüter steht dem Einwvhnergemcindralhe zu,
da wo entweder bis dahin Armensteuern erhoben worden sind,
oder 6. diese Verwaltung bis dahin ihm übergeben war." Also
vom „Umgange" ist da gar nicht die Rede, sondern nur von
der eigentlichen Armenlclle. Der vorliegende Entwurf enthält
also eine bedeutende Erweiterung des Gesetzes von 1817. Ich
glaube aber nicht, daß ein Gesetz rückwirkende Kraft haben
solle. Ich glaube nicht, daß man einer Gemeinde, welche etwas
Erlaubtes gethan, sagen dürfe: du verlierst deine Verwaltung,
weil du deine Armen un „Umgang" verpflegen ließest, oder weil
du Tellcn bezogest, welche der Rcgicruiigsrath seit 1817 bewilligt

hatte! Eine solche Ausdehnung des Gesetzes heißt, dem.
selben eine nicht gerechtfertigte rückwirkende Kraft geben. Auch
ich könnte daher fragen: ist es Unkenniniß oder etwas Anderes,
wenn man behauptet, daS Gesetz von 1817 habe schon dieselbe
Vorschrift enthalten? Bei einem RegicrungSralhe darf man
aber nie „Unkenniniß" voraussetzen; wirft er mir dagegen solche

vor, so verneige ich mich, ohne über solcher Unkenniniß sehr
betroffen zu ses», denn ich hörte in diesem Saale Herr» Plösch
sagen, es befinde sich Niemand im Großen Rathe, der alle
Gesetze kenne; er selbst müsse gestehe», daß er mehr als einmal
sich aus Unkenntniß gegen irgend eiste Vorschrift verstoßen



habe. Ferner fragte der Herr Berichterstatter, ob die
Unterzeichner der Petition die gegenwärtigen Einrichtungen auf dem

„Absatz" umdrehen und um zehn Jahre rückwärts bringen wollen.
Ich antworte dem Herrn Berichterstatter auf diese Frage, wie
Professor Kortüm f. Z. beim Beginn des Freibeilskrieges 1813
einem preußischen General entgegnete, als derselbe ihn von
seinem Vorsatz, den Krieg mitzumachen, abwendig machen wollte.
Herr Kortüm beschränkte sich daraus, ihm zu erwiedern: Ew.
Erccllcnz, ich bin kein Krebs! Auch ich antworte daher dem

Herrn Berichterstatter zunächst: Ew. Ercellenz, ich bin kein

Krebs. Wie oft wurde von der andern Seite der Vorwurf
gemacht: wir wittern überall Rcligionsgefahr! Mit mehr
Berechtigung dürfte ich vielleicht sagen, man wittere auf jener
Seile bei jedem Anlaß Reaktionsgefahr. So wenig Herr
Regierungsrath Schenk sich angenehm berührt fühlen würde,
wenn man ihm zugemuthet hätte, er fürchte sich vor dem

Kometen, der auf den 13. Juni hätte eintreffen sollen, ebenso

wenig kann er denken, ich sei darüber erfreut, wenn er mir
zutraut, nickt etwa nur einen Kometen zu fürchten, aber selbst

eine Sonnenfinsterniß herbeizuführen, die Finsterniß des Mittel-
alters nämlich, mit allen ihren Zuthaten. Wir wollten es

nicht, selbst wenn wir es könnten. Wir haben etwas mehr

gelernt, als daß wir je ein solches Ziel anstreben könnten. Ich
habe vielmehr die Ueberzeugung, daß ein Volk in seiner

Entwicklung ebenso wenig rückwärts geht, als der Zeiger einer

Uhr. Wer solches anstrebt, ist ein Thor, welcher dem Geiste
des neunzehnten Jahrhunderts weichen muß. Aber nicht alles
Neue nehme ich von vornherein als gut an. Ich erlaube mir
vielmehr zuerst zu prüfen und zu fragen: was ist gut am Allen,
was ist gut am Neuen? Gibt es nicht einen Mittelweg? Ist
keine Vermittlung zwischen beiden möglich? Es ist etwaS

ausfallend, daß der Herr Berichterstatter den Petenten den

Vorwurf macht, sie wollen das bestehende auf dem „Absatz"
umdrehen, auffallend in dem Augenblicke, wo er selbst einen halben

„rechtsum" macht. Waö stellt die Verfassung als Basis der

Armenpflege auf? Die Freiwilligkeit. Und wird nicht durch
den Gesetzesvorschlag des Herrn Schenk diese Basis zur Hälfte
ausgegeben und zwar für die größere und wichtigere Hälfte der

Armenpflege, für die Rotharmcnpflcge nämlich — welche fortan
durch die Blutsverwandten, den Ertrag der Armcngüter, die

Vertheilung auf vermögliche Liegenschaflsbesitzer und den Staat
obligatorisch besorgt wird. Die Notharmen, welche außerhalb
des Kantons oder im neuen Kantonstheil wohnen, werden
vollends obligatorisch vom Staat erhalten, dieser wird Almos«
ner und bezicht als solcher Staatstellen, gleich wie der Ge-
meindsalmoSner früher zu den Gemeindslcllen seine Zuflucht nahm.

Im Augenblick aber, wo man solches beantragt und dennock

Halbweg „rechtsumkehrt" macht, sollte man nicht von „Umdrehen
auf dem Absatz" denjenigen gegenüber reden, welche ein Meh-
reres nicht verlangen, als daß den Gemeinden die ihnen durch
die Verfassung garantirle Verwaltung ihrer Armengüter belassen

werde. Der Herr Berichterstatter sagte endlich noch: der

Boden, auf welchen sich die in der Petition entwickelte

Auffassung stütze, sei kein bernischer. Ich fühlte die Spitze dieses

Einwurfs, um nicht zu sagen Vorwurfs, wohl; er bezieht
sich darauf, daß ich, der Verfasser der Petition, nicht ein gcborner
Berner sei. Den Bernern zu Stadt und Land steht ein wenig
Stolz wohl an, ich begreife daher auch sehr wohl, daß jedes

Wort, das ich gegen dieses Gesetz vorbringe, den Herrn
Berichterstatter wehr verletzt, als wenn ein anderer, geborner Berner
dasselbe sagen würde; es ist der Livi« romsnus, der sich ip
ihm rührt dem peregrin»« gegenüber. Auch kann ich den

Herrn Berichterstatter versichern, daß mir selbst dieß Gefühl
in einer erceptionellen Stellung unter Ihnen zu stehen und
mich an ihren Beräthungen zu betheiligen, oft sehr drückend ist,

zumal wenn ich Blicken begegne, ähnlich denen, welche im
Senat zu Rom einen Gallier getroffen haben mögen! Ich habe,
meine Herren, das Gesetz, welches Bürgern anderer Kantone
erlaubt, in bernischcn Behörden zu sitzen, nicht gemacht, ja
nicht einmal gebilligt! Sieht aber der Herr Berichterstatter
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nicht ein, daß, wenn es ihm, dem gebildeten Mann, schon
schwer wird, den „Fremden" hier im Großen Rath als
Gleichberechtigten zu ertragen, während er doch weiß, daß diese
Ausdehnung des Wahlrechts von derjenigen politischen Partei
herrührt, welcher er angehört, es den Ungebildeten in einer
Landgemeinde noch viel schwerer werden wird, fremde
niedergelassene Notharme, nach 3V Tagen Aufenthalt, als Bevorzugte

und Privilegirte neben sich zu sehen, welche aus dem
bürgerlichen Armengut diejenige Unterstützung empsangen, die
bisher den bürgerlichen Dürftigen zugekommen ist? Ich
komme zu einem andern Punkte, wo ick mich freue, mit dem

Herrn Berichterstatter einig gehen zu können. Derselbe hat
mich gestern nämlich davon überzeugt, daß meine Anschauung
über das Marimum des DurchschnittSkostgeldes eine irrige
war. Allein ich kann zu meiner Entschuldigung anführen, daß
der Gedanke, wie er nun durch den Herrn Berichterstatter
entwickelt wird, diejenige RcdaktionSveränderung nothwendig gemacht
hätte, die bei der ersten Berathung durck Herrn Trachsel
beantragt, vom Herrn Berichterstatter aber nicht zugegeben
worden ist, der Paragraph hätte nämlich, statt von einem
„Marimum deS DurchschnittSkostgeldes" das „Marimum des.
Staatsbeitrages" feststellen sollen. Daß bei der ersten Berathung
von vielen Seiten dieselbe Auffassung, wie sie in der Petition
enthalten ist, vorherrschte, beweist unter Anderem das Votum
des Herrn Aebi (S. 121 der Großrathsverhandlungen über
daS Armengesetz). Diese Berichtigung einer irrthümlichen
Auffassung verdanke ich dem Herrn Berichterstatter. Derselbe sagte
ferner: er hätte erwartet, daß Jemand auf sein Büreau
gekommen wäre, um dort das vorhandene Material einzusehen
und sich zu überzeugen, ob seine Berechnungen richtig seien
oder nicht. Ich habe an der Arbeitstüchtigkeit des Herrn
Berichterstatters nie gezweifelt, vielmehr dieselbe schon zu
wiederholten Malen offen anerkannt. Wenn ich aber von Männern
der entgegengesetzten Seite, welche für das Gesetz sind, begründete

und wohl motivirte Zweifel über die Richtigkeit der
fraglichen Berechnungen erheben höre, dann ist eS mir erlaubt, auch
ohne weitern Untersuch dieselben Zweifel auSzusprechcn, so gut
ich eS ohne weiteres bezweifeln darf, wenn Jemand mir sagen
würde, in der Schlacht an der Alma oder bei Jnkermann seien
so und so viel Mann verwundet worden, und zwar sei die

Zabl der tödtlich Verwundeten größer als die der leicht
Verwundeten. Ich darf daran zweifeln, weil gewöhnlich die Zahl
der tödtlich Verwundeten die kleinere ist. Ein ähnliches ist
das Verhältniß zwischen Notharmen und Dürftigen. Offenbar
sollte die Zahl der Notharmen, welche ich die tödtlich Verwundeten

nennen möchte, kleiner sein als die der bloß Dürftigen,
und doch gibt der Herr Berichterstatter die Zahl der Notharmen
zu 29,VW an, die der Dürftigen aber nur zu 1t,999 Familien.
In dieser Beziehung kann ich mich übrigens einfach auf das
Votum des Herrn Gfeller von Signau bei der ersten Berathung

(K 19) berufen, der sich folgendermaßen aussprach:
„Ich habe die Ueberzeugung, daß die Zahl der Notharmen, wie
„sie der Herr Berichterstatter in seinem Berichte annimmt
(ungefähr 29,999) in den ersten Jabren sick nicht vermehren, son-

„dern eher vermindern wird. Es ist sogar möglich, daß der
„erste Etat der Notharmen sich, wenn nicht auf 15,999
beschränken, doch nicht über 16,999 erheben wird. Ich stütze

„mich in dieser Hinsicht auf die Antworten, welche viele
Gemeinden auf die seiner Zeit vom Herrn Direktor an sie gestellten
„Fragen gaben, indem sie, von der Ansicht ausgehend, der

„künftige StaatSzuschuß werde sich auf den durchschnittlichen
„Etat stützen, den Etat der Notharmen so zahlreich als möglich
„machten und zweifelhafte Personen nicht unter die Dürftigen
„zählten." So spricht sich Herr Gfeller von Signau aus, der
in dieser Angelegenheit wie daS Gesetz und die Propheten
angesehen werden darf; es war bei solchen Vorlagen daher auch
mir erlaubt, einigen Zweifel darein zu setzen, ob die vom Herrn
Berichterstatter aufgestellte Berechnung ganz richtig sei. Endlich

wirft man mir noch einen Irrthum vor in Betreff des
Ausdruckes „Armengutsrechnung," indem ich (so sagt man)
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von „Almosenrcchnungen" hätte reden sollen. Der Herr Berichterstatter

knüpfte daran die Bemerkung, er bezweifle, ob ich eine

Almosenrechnung je vor Augen gehabt hätte. In dieser
Beziehung kann ich den Herrn Berichterstatter vollkommen
beruhigen und ihm die Versicherung geben, daß ich beide Arten
von Rechnungen schon in den Händen gehabt habe, wenn ich
aber je wieder über diesen Gegenstand schreiben sollte, wozu
ich keine große Lust habe, zumal man mir einerseits vorwarf,
die Petiiion sei viel zu milde, ohne Saft und Kraft, während
anderseits der Herr Berichterstatter sie verletzend fand, so werde
ich mich, wenn der Herr Berichterstatter dieß vorzieht, deS

Ausdruckes „Almosnerrechnung" bedienen. Der Herr Berichterstatter

führte im Verlause seines Vertrags eine Stelle meines
frühern Votums über die Burgernutzungen an, eine Stelle,
zu der ich heute noch stehe. Wenn der Herr Berichterstalter
daraus enlgegnet, daß einzelne Gemeinden in ihren Nutzungs-
reglcmenten ein gewisses Vermögensverhältniß als Bedingung
zur Nutzungsberechtigung aufstellen, wie z, B. in Word, so

ist es möglich, daß durch eine solche Bestimmung ein Burger-
gul zum bürgerlichen Armengut umgewandelt wird. Die
Burgernutzungen sind so nichts anderes, als die ehemaligen Largi-
tionen bei den Römern zur Zeit, als der Reiche wie der Arme
seinen Antheil am öffentlichen Gute hatte. Später, unter der

Herrschaft der Kaiser, wurde dieses Verhältniß abgeändert und
die Patrizier und Ritter verzichteten auf diesen Antheil. Aehn-
lich richtete man nun es auch in Warb ein, wo — die Ritter
und Reichen — wie unser Kollege Herr Bürki u. s. w. auf
ihre Burgernutzungen zu Gunsten der Armen verzichteten. Die
Nutzungsberechtigung ist einzig und allein vom Besitze deS

Burgerrechtes abhängig. AuS der Bestimmung des 8 85 der

Verfassung: „Der Staat wird auch darüber wachen, daß die

Armen von der Milbenutzung der Burgergüter nicht »erdrängt
werden," wollte der Herr Berichterstatter schließen, eS sei die

Absicht des Verfassungsrathes gewesen, die Burgernutzungen
besonders für die Versorgung der Armen beizuziehen. Ich will
ihm auch hier nicht „Unkenntniß" hinsichtlich des Entstehens
dieser Verfassungsbcstimmung vorwerfen; er kennt die Genesis
derselben so gut als ich. Der erste Urheber dieser Bestimmung
ist Herr Sträub, welcher anführte, daß in manchen Gemeinden
durch besondere Reglemente die Armen von der Mitbenutzung
der Burgergülcr faktisch ausgeschlossen werden. Später trat
Herr Gygar auf, welcher die Burgergütcr direkt zur
Armenunterstützung beiziehen wollte; er zog aber in der Folge seinen
Antrag wieder zurück und nun formulirte Herr Slämpfli den
Verfassungsartikel, wie er vorliegt. Er hat bloß den Zweck,
zu verhindern, daß die Armen von der Benutzung der Burgergüter

verdrängt werden. Ich bin übrigens damit einverstanden,
daß eS häufig sehr zweckmäßig ist, die Burgergütcr zu
Unterstützung der Armen in Anspruch zu nehmen und habe mich
schon bei der ersten Berathung in diesem Sinne ausgesprochen.
Der Herr Berichterstatter stellte in Bezug auf die Verwendung
der bürgerlichen Armengüter eine Kapitulation in dem Sinne
in Aussicht, wie dieß bereits durch Herrn Regierungsrath
Brunner angedeutet worden ist, d. h., daß alle gegenwärtig
bestehenden bürgerlichen Armengüter nur für bürgerliche Arme
und nicht auch für nichtburgcrliche Einsaßen werwendel werden
sollen. Ich hoffe, der Herr Berichterstatter werde sich mit aller
Bestimmtheit dahin aussprcchen, worin gewiß eine große
Beruhigung für das Land liegen wird. Der Herr Berichterstatter
schloß in Bezug auf die Petition endlich dahin: der Antrag
auf Nichteintrcten sei unbegründet, und ich gestehe selbst, daß,
nachdem in Aussicht gestellt ist, daß in Betreff deS wichtigsten
Punktes — Verwendung der bürgerlichen Armcngütcr nur zu
Gunsten der bürgerlichen Armen — eine beruhigende Modifikation

des Gesetzes zugegeben werde, von diesem Standpunkte
aus der Antrag auf Nichleintreten nicht mehr gerechtfertigt
wäre. Es ist immer sehr unangenehm auf Nichteinlreten
anzutragen, da eS gleichsam aussieht, als trage man all den

Mühen und Arbeiten des Herrn Berichterstatters keine

Rechnung. Allein da das Großraihsreglement keine Totalabstim¬

mung zuläßt, wie sie in allen andern berathenden Versammlungen

besteht, so bleibt oft nichts anderes übrig; neuere
Erfahrungen haben uns bewiesen, daß selbst die unschuldigsten
Modifikationen nicht zugestanden wurden. Vom Standpunkt
des Herrn Berichterstatters und der Freunde des Gesetzes läßt
es sich aber fragen, ob eine Rückwcisung zu nochmaliger
Berathung an den Regierungsrath nicht mehr in ihrem Interesse
liege, als wenn durch allerlei Abänderungen, welche hier an
demselben vorgenommen werden, das Gesetz allen innern
Zusammenhang verliert. Und wenn Sie das Gesetz wirklich
zurückweisen, was haben Sie dann? Haben Sie bann den
Ltàs guv? Darauf werde ich später zurückkommen. Jetzt
erlauben Sie nur noch, daS Gesetz von zwei Standpunkten
aus etwas näher zu betrachten, wenn Sie mir ihre Geduld
noch einen Augenblick schenken wollen. Es ist eines der
wichtigsten Gesetze, welche seit dem Bestehen der Verfassung erlassen
worden sind, vielleicht ist kein anderes in alle Verhältnisse so
tief eingreifend. Die beiden Standpunkte, von welchen aus
ich das Gesetz kurz noch beleuchten möchte, sind der historische

und der theoretische, derjenige der Wissenschaft und der
der Erfahrung. Ich beginne vom historischen Standpunkt aus
mit der Frage: wie ist in die Armenpflege der Grundsatz der
Heimathhöiigkeil aufgenommen worden? Ursprünglich war
Einwohnergemeinde und Burgergemeinde ekn und dasselbe, als die
Tagsatzung nämlich im Jahr 1551 verordnete, es solle jede
Gemeinde für ihre Angehörigen sorgen. Der Herr Berichterstatter

sagte gestern, es habe damals viel Mühe gekostet, das
System der Heimathhörigkeit im Kanton Bern durchzuführen,
und zwei Rathsglieder hätten zu diesem Ende eigens den Kanton

bereisen müssen, um die Gemeinden dazu zu vermögen,
diese Last auf sich zu nehmen. Die Behörden mußten eben
damals wie heut zu Tage auch der Strömung des Zeitgeists
mehr oder weniger folgen. Fast gleichzeitig, nämlich im Jahre
1551 wurde in England, etwas später in Frankreich und im
ganzen deutschen Reiche derselbe Grundsatz proklamirt, daß die
Heimathgemeinde für ihre Angehörigen zu sorgen Hage.
Damals handelte eS sich darum, den Gemeinden eine Last
aufzubürden, die sie vorher nicht hatten, eS ist daher leicht begreiflich,

daß Ralhsherren im Lande herumreisen mußten, um daS
Volk darüber aufzuklären. Aber merkwürdig ist es, daß heute,
wenn man den Gemeinden diese Last wieder abnehmen will,
dieß Widerstand findet! ES zeugt dieß für den humanen Geist
des 19. Jahrhunderts, von großer Aufopferungsfähigkeit, wenn
die Gemeinden in diesem Momente sagen: laßt uns die Last,
wir wollen sie lieber tragen wie bisher, als wenn ihr sie uns
abnehmet und uns dafür die Verwaltung entzieht! Es ist dieß,
sage ich, eine merkwürdige Erscheinung, welche beweist, wie
schwer es hält, etwas, das in das Leben deS Volkes gedrungen
ist, wieder herauszureißen. Die damalige Regierung that also
nichts anderes, als sie folgte dem Zeilgeiste, indem sie hier ein
System einführte, welches gleichzeitig fast in ganz Europa
durchgeführt worden ist. Der Grundsatz der bürgerlichen Armenpflege,

welcher sich allmälig aus dem Tagsatzungsbeschluß von
1551 entwickelte, behielt ungefähr drei Jahrhunderte lang die
Oberherrschaft. Im Jahre 1846 nahm man den Gemeinden
die gesetzliche Pflicht zur Unterstützung der Armen ab und ging
zu der sogenannten freiwilligen Armenpflege über. Damals
saß ein Mann im Verfassungörathe, ausgezeichnet durch tiefe
Kenntniß seines Landes und seiner Verhältnisse; er warnte
davor, diesen Sprung auf einmal zu thun, indem er einen
allmäligcn Uebcrgang vom alten Systeme zum neuen für weit
vorzüglicher hielt. Ich wünschte sehr, dieser Mann wäre heute
da, ich bin überzeugt, er würde auch heute Sie mahnen, den
Uebergang der bürgerlichen Armenpflege zur örtlichen nur
allmälig zu machen, und eine Zeit lang beide neben einander bestehen

zu lassen, gleich wie er in dem von ihm ausgearbeiteten Ge-
meindsgesetz die Burgergemeinde neben der Einwohncrgemeinde
fortbestehen läßt. Erlauben Sie mir, auch heule, nicht so beredt
wie jener Redner, aber mit derselben innigen Ueberzeugung Sie
zu warnen, nicht auf einmal von dem System dcr'hciinath-



lichen bürgerlichen Armenpflege auf dasjenige der örtlichen
überzugehen. Der Herr Berichterstatter berief sich auf die
Versammlungen von Gemeindeabgeordneten, welche vor Erlaffung
des Gemeindegesetzes stattfanden und sagte: 1209 Abgeordnete
gegen 2 hätten sich damals für den Grundsatz der örtlichen
Armenpflege ausgesprochen, und somit sei darüber eigentlich
schon entichieden. Ich kann diese Ansicht unmöglich theilen,
denn die Art und Weise, wie das Gemeindegesetz die
Ortsarmenpflege normirt, verhält sich gegenüber dem vorliegenden
Entwürfe, wie Tag und Nacht. DaS Gemeindegesetz beläßt
die Armengüter durchaus den Burgergemeinden und überträgt
der Einwohnergemeinde im Grunde bis zur Gründung der

Ortsarmengürer nicht viel mehr als die Armenpolizei. Der
S 13 des Gemeindsgesetzes läßt die Heimathgemeinde so sehr
in ihrer Stellung, daß er sogar Anspruch auf das heimathliche

Armengut nicht nur dem Individuum gestattet, sondern
sogar die Ortsarmenbehörde ermächtigt, dasselbe bei seiner
Heimathgemeinde zu vertreten. Das ändert das Verhältniß
wesentlich. Mit der Hamhabnng der Armenpolizei durch die

Ortsbehöide bin ich auch einverstanden, aber die Unterstützung
des Armen will ich nicht ausschließlich der OrtSgemeindc
anheimstellen, sonder» es demselben möglich machen, auch ferner
aus seiner Heimalhgemeinde seinen Antheil am dortigen
bürgerlichen Armcngulc zu beziehen. Im s 14 schreibt das Ge-
meindcgcsetz vor: „Die Gesetzgebung habe daraus Bedacht zu
„nehmen, überall besondere OrtSarmenfonds zu bilden, daher
„den Gemeinden zu dem Ende so viel möglich entsprechende
„Quellen zu öffnen seien " Ich sagte hier schon bei der ersten

Berathung: wenn Sie die Orisarmenpflege wollen, so gründen
Sie OrtsarmenfondS. Die bürgerlichen Ärmengüter sind eigentlich

nichts anderes als Sparkassen der Gemeinden, gegründet
und geäuffnet in guten Zeiten zur Verwendung unter weniger
günstigen Verhältnissen. Es ist eine sonderbare Inkonsequenz
unserer Zeit, welche die Leute auffordert, nicht von der Hand
in's Maul zu leben, sondern in Sparkassen u. s. w. sich das,
was sie erübrigen können, anzulegen, wenn sie gleichzeitig den
Gemeinden und Korporationen die Befolgung desselben Grundsatzes

durch Anlegung von AnnensondS u. s. w. untersagen
oder sie darin wenigstens beeinträchtigen will. Ich komme auf
den Satz zurück, daß der Grundsatz der Oertlichkeil, wie das
Gemcindegcsetz ihn entscheidet, durchaus nicht den Sinn hat,
wie der Herr Berichterstatter ihn ausfaßt. Daß meine
Interpretation aber die richtige ist, beweisen mehrere Artikel des von
Herrn Regicrungsrath Fischer entworfenen Armengesetzes, daS
sich auf dieselbe Verfassung und auf dasselbe Gemcindegesetz
stützen mußte. So heißt eS in § 2: „Die Armenpflege jeder
Gemeinde soll in der Regel sowohl für die Ortsbürgcr als für
die Ortscinsaßen von der einen und nämlichen Behörde besorgt
werden." Ein fernerer Armel (§ 16) sagt: „daß unterstützungsbedürftige

Personen in der Geliendmachung ihrer Ansprüche an
die „Heimalhgemeinde" auf Steuern oder Burgernutzungen
durch die Orisarmenpflege vertreten werden können." Es ist
also ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was die Herren
Blösch und Fischer aus dem Gemcindegesctze schließen und
demjenigen, was im vorliegenden Entwürfe daraus gemacht wird.
Die Herren Blösch und Fischer zerschneiden das Band nicht,
das den Einzelnen an seine Heimalhgemeinde knüpft, das
vorliegende Gesetz dagegen gibt der Hcimathsgemeinde das Recht,
den dürftigen oder notharmen Burger, wenn er wenige Wochen
abwesend war, und auf einem andern Dürftigen- oder Noth-
armenetat stand, temporär oder auf immer zu verläugncn. Dieß
ist meiner Ansicht nach ein Umkehren der Begriffe, die man bis
dahin in der ganzen Schweiz über Hcimath- und Bürgerrecht
halte. Drei Jahrhunderte hindurch sind sie mit den andern
Kantonen gegangen, sie hatten das gleiche Grundgesetz im
Armenwcscn, die gleichen Grundsätze über die Nieverlassungs-
verhältnisse, und so lange sie mit ihnen giengen, war der Kanion
Bern der vom Pauperismus am wenigsten angefressene. Im
Jahre 1846 wurde das Svstem geändert und daS Prinzip der

Freiwilligkeit aufgestellt. Ich wurde seiner Zeit hier von einem

Tagblalt des Großen Raths iss?.
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Mitgliede der Versammlung bekämpft, als ich Zweifel über die
nachhaltige Wirksamkeit der freiwilligen Armenvereine äußerte.
Nun sagt Ihnen Herr Regicrungsrath Schenk, was eS mit
der Freiwilligkeit ist. Er hat selbst so wenig Vertrauen in ihre
Tragkraft, daß er ihr, in Folge der gemachten zehnjährigen
Erfahrungen, die ganze „Nolharmenpflege" entzieht und ihr
nur noch die Pflege der „Dürftigen" überlassen will. Hüten
Sie sich, einen Grundsatz zu beseitigen, welcher die Schweiz
in armenpflegerischer Beziehung zu einem Musterstaate gemacht
hat. In neuerer Zeit ist über die bernischen Armenverhältnisse
viel geschrieben und gesprochen worden, es ist aber schrecklich
viel Uebertreibung dabei unterlaufen, was beweist, wie
vorsichtig man mit statistischen Zahlen umgehen sollte, denn meiner
Ueberzeugung nach sind diese Verhältnisse nicht schlimmer als
anderwärts. Ich komme auf meinen zweiten Standpunkt, auf
denjenigen der Theorie. Was sagt die Wissenschaft in dieser
Beziehung? Die gemachten Erfahrungen hätten Sie nur dahin
führen sollen, der Berechtigung des Individuums gegenüber
der Gemeinde gewisse Schranken anzuweisen, denn man gieng
viel zu weit in der Ausdehnung eines an sich richtigen Prinzipes,

und erlaubte jedem Schlingel, der nicht arbeiten wollte,
der Gemeinde seine Kinder zur Erhaltung zu überbinden. Sie
hätten sich darauf beschränken sollen, den Parasit vom Baum
zu entfernen, statt daß sieden Stamm umgehauen haben, indem
Sie im Jahre 1846, statt die obligatorische Unlerstützungspflicht
gehörig zu beschränken, dieselbe ganz aufgehoben haben und
zum Grundsatz der Freiwilligkeit umgegegangcn sind, der sich
als ungenügend erwiesen hat. Darin, baß der Herr Berichterstatter

die Nolharmenpflege nicht der Freiwilligkeit übergeben
will, liegt der Beweis, daß auch er diese letztere nickt für
ausreichend hält. Ich nahm mir die Mühe, die Wissenschaft ebenfalls

zu konsultiren, und fand unter Andcrm in einem Aufsatz
des deutschen Staaiswörterbuchs von Dr. Bluntschli, das der
Herr Berichterstatter auch konsuliirt hat, folgende Stelle: „In
allen neuern Staaten ist die Besorgung der Armen Pflicht der
Gemeinde oder des Kirchspiels. Dieses hat überall seinen guten
innern Grund, wo die Gemeinde nicht bloß eine willkürliche,
nach Zweckmäßigkeitsgründen abgezirkelte Landesabiheilung,
sondern durch Geschichte, Zusammenleben und insbesondere
durch gemeinschaftliches Vermögen ein in sich abgegrenztes
Ganzes ist. Der Gemeinde fallen hiebei ihre Armen nach dem
Grundsatze zu, daß jeder den ihm zunächst stehenden zu
versorgen hat, und erst im Falle der Unzulänglichkeit seines
Vermögens der Nächste für ihn eintritt Wo nicht alles Gemeindeleben

im Staate aufgegangen ist, wo nicht jeder bloß Staatsbürger

ist, da wird man stets den Gemeindebürger für näher
stehend betrachten, als den Angehöligen einer andern Gemeinde."
Von welcher Gemeinde wird da gesprochen? Etwa von der
zufällig zusammengewürfelten Einwohnergcmeiude, wie diejenige
der Stadt Bern, wo letztes Jahr 4999 Einzüger und 3009
Auszüger waren? Oder wird da nicht vielmehr auf die historische,
mit den Verhältnissen und Einrichtungen deS Landes verwachsene

und mit Vermögen ausgestaltete Burgergemeinde
hingewiesen? ES ist einleuchtend, daß nur von der letztern hier die
Rede ist. Konsultiren wir aber statt der Theorie oder der
Wissenschaft die Erfahrungen anderer Staaten! Können diese

uns etwa veranlassen, von der alten heimathlichen Armenpflege
auf die örtliche überzugchen? Betrachten wir zuerst die
Armenverhältnisse in England, welches fast zu gleicher Zeit, wie die
Schweiz, die Heimalhgemeinden verpflichtete, für ihre Armen
zu sorgen. Ein Gesetz aus dem 43. NegierungSjahre der Königin
Elisabeth verordnete nämlich: daß jedcS Kirchspiel gehalten
sein solle, für seine Armen zu sorgen. Später aber, als die

Frage immer ernster wurde, wer denn als Armer eincS Kirchspiels

zu betrachten sei, wurde durch Statute auS dem !3,
und 14. RegicrungSjahr Karls li. verordnet: „daß 49 Tage
eines ungestörten Aufenthaltes jedem die Ansässigkeit in einem
Kirchspiel erwerben sollten. Doch sollte es innerhalb diese?

Zeit zweien Friedensrichtern freistehen, wenn von Seiten der

Kirchenvorstcher oder Armenaufsehcr Klage einliefe, jeden neue?

59
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Einwohner i» das Kirchspiel/ worin er zuletzt gesetzlicher Weise
ansäßig gewesen, zurückzuweisen, wenn er nicht entweder eine

Pachtung von zehn Pfund jährlichen Zinses übernähme oder
dem Kirchspiel, worin er wohnte, eine solche Sicherheit, daß

er ihm nicht zur Last fallen werde, verschaffte, wie sie jene
Richter hinreichend fänden." Mir andern Worten: man ist

unter Karl II. von der bürgerlichen zur örtlichen Armenpflege
übergegangen und die Adoption dieses Grundsatzes hat England

zu den entsetzlichen Zuständen geführt, aus denen es erst

im Jahre 1834, nach zahllosen Prozessen der Gemeinden unter
einander und nach namenlosem Elend der Armen theilweise
wieder herausgekommen ist. Hüten S>e sich also, in denselben

Fehler zu verfallen und neben dem festen Domizil der
Heimathgemeinde ein zufälliges der Unterstützung (Domizil nach
30 Tagen Aufenthalt) zu schaffen. Frankreich proklamirte
im Jahre 1789 den Grundsatz der StaatSarmenpflege und
dehnte die Untcrstützungspflichl deS Staates auch auf den
Arbeitsfähigen aus. Ich will Sie nicht mit einer Schilderung
der Folgen dieses Systems aufhallen. Sie erinnern sich der

Ergebnisse, welche die im Jahr 1848 abermals errichteten
Staatswerkstätten hatten. Ein bekannter schweizerischer Staatsmann,

Herr Regierungspräsident Dubs in Zürich, sprach
unlängst im dortigen Großen Rathe die Worte aus:
StaatSarmenpflege ist Staatsruin. Ich warne Sie davor, einen

Schrill mehr in der Richtung dieses Systemes zu thun. Das
vorliegende Gesetz aber führt die StaatSarmenpflege theilweise
schon ein. Alle Noiharmen, die sich im neuen Kanton oder
tn andern Kantonen aufhalten, fallen nach Maßgabe desselben

dem Staate zur Last, und wenn der Herr Berichterstatter
30,000 Fr. für diese Klasse aussetzt, so fürchte ich, diese Summe
genüge bei weitem nicht. Ich sage daher, die Wissenschaft
und die Erfahrung anderer Staaten sollten uns nicht dahin
leiten, der Heimathgemeinde die Armenpflege abzunehmen,
um sie der zufälligen WohnortSgemeinde zu überbinden.
Erlauben Sie mir noch einige Worte über die Folgen des

neuen ArmengesetzeS in Verbindung mit dem Niederlassungsgesetze.

Ich sagte früher schon bei der ersten Berathung Herrn
Gfeller von Signau gegenüber, er werde Mühe haben, ein

vernünftiges Niederlassungsgesetz neben einem Armengesetz zu
entwerfen, das auf dem Oertlichkeitsgrundsatz ruhe. Ich
gestehe nun aber, daß das vorliegende Gesetz mit den mittelalterlichen

Beschränkungen, die es enthält, noch weit hinler meinen
Erwartungen zurückgeblieben ist. Es wundert mich nur, daß
man nicht auch ein Löschungs- und Einschreibungszeugniß
nöthig hat, wenn man von einem Zimmer in's andere umzieht.
DaS Gesetz hat mich seiner für die armen Familien des Landes
unausweichlichen traurigen Folgen wegen wahrhaft erschreckt.

Ich bin froh, wenn der Herr Berichterstatter mich widerlegen
kann, aber meine Ueberzeugung geht dahin, daß dieses
Niederlassungsgesetz Bestimmungen enthält, die Tausende von Bewohnern

deS KantonS zu unglücklichen kantonalen Heimathlosen
machen werden. ES sind dieß nicht Gespenster, die ich sehe.

Tausende werden in die Lage versetzt, nicht länger als 29 Tage
in einer Gemeinde sich aufhalten zu können, um dann anderswohin

geschoben zu werden, wie dieß in England bei demselben
Grundsatz auch der Fall war. Glauben Sie nicht, daß man
in der Schweiz weichherziger sei als dort. Der Dürftige wird
am 30sten Tage seines Aufenthaltes auf eint oder andere
Weise fortgewiesen werben. Und warum dieß? Weil er, wenn
er nach 30lägigem Aufenthalt von einer Spend- oder
Krankenkommission eine Gabe erhält, während eines Jahres nicht mehr
in eine andere Gemeinde abgeschoben werden kann, da das
Gesetz jeder andern Gemeinde das Recht gibt, ihm ihre Grenzen
zu verschließen. Und nun was wird geschehen? Im zweiten
Jahr wird sich die Gemeinde wohl hüten, ihm eine Spende
zukommen zu lassen, damit die Familie ihr nicht abermals auf
ein Jahr verbleibe. Alle und jede Unterstützung entbehrend,
wird der Arme immer mehr verkümmern, möglicherweise noth,
arm werden, wie verhält cS sich dann? Dann bleibt er, ein.
mal auf dem Nolharmenetat angeschrieben, auf immer dieser

Gemeinde überbunden, er ist ein gledse aclscriptus und darf
nicht einmal mehr in seine ursprüngliche Burgergemeinde zurück.
Die betreffende Gemeinde erhält also für ihre Wohlthat die

ganze Familie für ein oder für viele Jahre zur Last. Die Folge
wird sein, daß die Gemeinden sich wohl hüten, solch« Leute ferner
zu unterstützen. Und ein solches Gesetz wollen Sie im 19.
Jahrhundert erlassen? Sie schaffen damit nicht bloß ein Land-
saßenihum, wie Sie es jetzt haben, denn hinter den Landsaßen
steht wenigstens die Landfaßenkammcr und der Staat, sondern
ein viel elenderes aller Hülfe entblößtes. Ein Hcimathschein
ist unendlich besser, schöner, christlicher, als so ein interkanto,
naler Ausweis, wie ihn das Niederlassungsgesetz vorschreibt,
auf dem eS heißt: der Träger dieses Zettels ist ein Berner,
aber er hat nicht eine Stätte, wo er sein Haupt hinlegen kann.
Wenn er dürftig ist, so wird er gehetzt von Gemeinde zu
Gemeinde, wie der ewige Jude. Ich bitte und beschwöre
Sie, thun Sie das nicht! Sie dürfen eS nicht thun.
Nach § 17 des Bundesgesetzes über die Heimathlosen vom
3. Dezember 1851 müssen Sie sogar die bisherigen Landsaßen

einbürgern. Welchen Sinn hätte diese Bestimmung aber
noch, wenn Sie gleichzeitig ein kantonales Gesetz erlassen, kraft
welchem es geschehen kann, daß eine Gemeinde einem ihrer
Bürger, dessen Vater vielleicht das Armcngut stiften half, sagt:
„Du bist zwar zeitlebens bei uns gewesen, hast Freud und Leid
mit uns getheilt, wir kennen deine Familie seit unvordenklicher
Zeit, jetzt bist du aber mehr als 30 Tage abwesend gewesen,
hast an einem andern Ort auf dem Dürftigen- oder Nolharmenetat

gestanden, wir kennen dich nicht mehr, gehe in jene
Gemeinde die mag dich unterstützen, wir haben kein Herz mehr
für dich!" Wollen Sie wirklich solche Grundsätze aufstellen,
ich kann es nicht glauben! Wenn Sie mich wählen ließen
zwischen allen Armengütern des Kanions und der freien
Niederlassung, ich würde die letzlere wählen. Armengul und freie
Niederlassung verhalten sich zu einander wie Arznei und
Nahrung. Die Niederlassung ist Nahrung für den Gesunden, daS

Armengut Arznei für den Kranken. Beschränken Sie, ich
beschwöre Sie, den Armen, der nichts hat als daS Kapital seiner
Arbeitskraft, nicht in der möglichst guten Verwerthung desselben!
Wenn Sie die Beschränkungen alle annehmen, welche der
Entwurf des Niederlassungsgesetzes enthält, so schlage ich
vor, eine Slrafbestimmung mehr darein aufzunehmen, für
denjenigen nämlich, der in Zukunft noch daS schöne Lied singt:
auf den Bergen ist gut wohnen, da ist keine Polizei! Denn
wahrlich solche Polizeiplackereien, wie dieses G.fltz sie enthält,
bestehen in keiner absoluten Monarchie. Ich habe vielleicht
etwas zu viel gesagt, aber es ist der Ausfluß meiner innigsten
Ueberzeugung. Von diesem Grundsatze aus, und da ich die

Ausdehnung des OertlichkeitSgrunbsatzeS in der Armenpflege,
wie sie im vorliegenden Gesetz enthalten ist, als den Ruin deS

Kantons betrachte, stimme ich mit voller Ueberzeugung zum
Nichlelntretcn. Soll dann nichts geschehen? Soll die Reform
des Armenwesens dem Herrn Direktor aus der Hand genommen
werden? Mit reichten. Ich hörte, Herr Schenk empfinde es

sehr, wenn nicht eingetreten werden sollte. Ich begreife dieß,
es ist mir auch schon so gegangen. Aber verfuhr Herr Schenk
gegenüber Herrn Fischer nicht gleich, als er seinen Gesetzesentwurf,

den die Regierung bereits genehmigt hatte, bei Seite
legte? Beiläufig gesagt, das kann ich nicht begreifen, wie
mehrere Herren RegierungSräthe zu diesen beiden Entwürfen
stimmen konnten. Herr Schenk erklärte, die Basis deö Herrn
Fischer nicht annehmen zu können, und entwarf ein anderes
Gesetz. Wie gesagt, so weit das Gesetz sich auf die Armen-
Polizei bezieht und diese der OrtSbehörde übertragen will, be-
streite ich cS nicht. Ich gehöre nicht zu den Thoren, welche
meinen, man könne die BurgerrechtSverhältnisse wieder herstellen,
wie früher. Aber thun Sie den Schritt nicht zu schnell, nicht
bevor Sie Ortsarmenfonvs gestiftet haben; ermöglichen Sie
einen Uebergang, wie ihn das Gemeindsgesetz auch zugegeben
hat, das die Burgergemeinde neben der Einwohnergemeinde
fortbestehen ließ. Laßen Sie nach und nach die Einwohner-



gemeinde in die Lage der frühern Burgergemeinde treten und
mit derselben verwachsen. Die Zentralisation ist nicht überall

gut; bet VerwaliungSzweigen, wie daS Militär-, das Straßenwesen

u. s. w., ist sie am Platze, überhaupt bei Verwaltungs-
zweigcn, wo man mit Kraft unv Verstand ausreicht. Da aber,
wo Sie der Liebe bedürfen, müssen Sie den Kreis enger ziehen.
Der Verstand reicht in die größte Ferne, er berechnet den Lauf
der Erde und der Gestirne. DaS Herz ist nicht so allumfassend,
eS liebt die, die ihm zunächst stehen. Man spricht zwar auch
von allgemeiner Menschenliebe, aber diese ist nicht so warm
und so wirksam, als die Liebe die sich im engern Kreise bewegt.
Ich frage den Herrn Berichterstatter, der mir nicht beizustimmen
scheint, ob ihm als Vater seine Kinder nicht näher stehen als
diejenigen seines Bruders oder entfernterer Verwandten? Die
Armenpflege muß vom kleinsten Kreise, vom Familien- und
vom Gemeindsverbande aus entwickelt werden. Um noch ein
naheliegendes Beispiel anzuführen, erinnere ich an die Schule.
In dem Aller, wo die Kinder vor allem der Liebe der Mutter
bedürfen, bis zum 7ten Jahr, wird die Erziehung in dem engen
Kreis der Familie in der Regel besser als in dem weitern der
Schule gedeihen. Daher sind die Kleinkinderschulen gerichtet.
Vor dem 7ten Jahre Kinder zusammenzupferchen, taugt ntchiS.
Später, erst wenn der Verstand im Kinde sich mehr entwickelt,
beginnt die Wirksamkeit der Schule. Sie sehen also, daß
derselbe AdministralionSzweig in engern oder weitern Kreisen
gehalten werden muß, je nachdem cS zu seinem Gedeihen mehr
oder weniger Liebe bedarf. Eine Armenpflege ohne Liebe wird
aber nie eine wirksame und gedeihliche sein. Weil ich aber
der Heimaihgemeinde mehr Liebe zu ihren Angehörigen zutraue
als der zufälligen OrrSgemeinde, hafte ich jene für die Armenpflege

für geeigneter als diese. Wenn ich nun gegen das
Eintreten stimme, so geschieht eS nicht deßhalb, weil ich die
Arbeit des Herrn Schenk als des Eintretens nicht werth hielte,
sondern ich denke, eS sei keine Beleidigung für ihn, wenn man
ihn ersucht, die Sache noch einmal zu überdenken. Wahrhaft,
ich stimme nicht von dem Standpunkte aus, auf welchen
der Herr Berichterstatter anspielte, als er bemerkte, das souveräne
Volk habe wie andere Souveräne seine Laune. Nein, diese

Gefahr mag in Monarchien vorhanden sein, aber bei einer
Mehrheil von Republikanern darf man nicht Launen voraussetzen.

Diese Fiction soll in der Republik stelS festgehalten
werden, unv ein Mann in der Stellung des Herrn Schenk
sollte an solcher Stelle eine so unrcpublikanische Auffassung nie
laut werden lassen. Wenn ich nicht zum Eintreten stimme, so

geschieht eS aus Ueberzeugung. Zum Schlüsse noch Eins.
Herr RegierungSralh Schenk sagte, er könnte auch von Absichten
gegenüber seinen Gegnern reden. Ich fordere ihn auf, wenn
er mit dieser Aeußerung auf mich deuten wollte, mich nicht zu
schonen, ja ich halte eS für seine Pflicht, sich offen darüber
auSzusprechen, wenn er unlautere Absichten kennt, durch die ich
mich hätte leiten lassen. Ich kann mich in meinen Ansichten
irren, aber meine Absichten lasse ich nicht verdächtigen. Von
diesem Standpunkte auS stimme ich für Nichteintreten.

Herr alt-Regierungsrath Steiner leistet als neueintre-
tendeö Mitglied den verfassungsmäßigen Eid.

Geiß bühler. ES ist eine schwere Aufgabe, nach der
Rede des Herrn v. Gonzenbach für das Eintreten zu sprechen,
indessen erlaube ich mir, die Gründe anzugeben, indem ich von
einem andern Standpunkte aus die Sache betrachte als er.
Ich beginne damit, daß der 8 85 der Verfassung die Grundlage

des vorliegenden Gesetzes ist. Der § 85 bezweckt eine

Ausgleichung, von dem Prinzip ausgehend, daß die gesetzliche

Pflicht zur Unterstützung der Armen ausgehoben ist. Gestützt

auf diese Grundlage konnte der Große Rath von 1847 nicht
wohl anders verfahren, als daß er bei absoluter Freiwilligkeit
die Gemeinden jeder Unterstützungspflicht enthob. Welche Folgen
daS damals erlassene Gesetz hatte, ist Ihnen bekannt. Die
vorhandenen Hülfsmittel genügten nicht und die ganze Armenver-
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waltung verlief sich in eine Sackgasse. Zu verschiedenen Malen
wurde an der Erlassung eines neuen Armengesetzes gearbeitet.
Nun legt der gegenwärtige Herr Direktor deS ArmenwesenS
den Entwurf eines solchen vor, der mit großer Umsicht
ausgearbeitet ist. Ich möchte Sie fragen, wie man auf einmal
von der frühern Richtung dahin gekommen sei, dahin zu streben,
daß der neue Entwurf den Bach hinabgefchickt werde. Wenn
nicht in die zweite Berathung eingetreten wird, so müssen Sie
auch bedenken, welche Folgen daraus entstehen. Dann werden
die Gemeinden, welche ihre Armen bisher unterstützten, sich
dieser Last entledigen. Der Große Rath soll aber nicht nur
die Verhältnisse der günstig gestellten Gemeinden berücksichtigen,
sondern auch die Lage derjenigen, welche weniger günstig stehen.
Wenn Herr v. Gonzenbach 'immer behauptet, der 8 85 der
Verfassung schreibe den Bezug von Teilen vor, so kann ich
dieß nicht einsehen. Er schreibt solche nur in dem Sinne vor,
bis der Grundsatz der Freiwilligkeit durchgeführt sein wird.
Von diesem Augenblicke an hätten die Gemeinden als solche
keine Pflicht mehr gehabt, ihre Armen zu unterstützen. Die
Gemeinden bezogen Teilen, griffen die Armengüter an und
geriethen dadurch in Schulden, daß sie sich fast nicht mehr zu
helfen wußten. Ich kenne zwei einzige Gemeinden im Kanton,
welche die Sache anders auffaßten. Die eine handelte einfach
nach dem Grundsatze der Verfassung, sie nahm den Staatsbeitrag,

legte die freiwilligen Steuern dazu und als sie damit
fertig war, gab sie keinen Batzen mehr. Für die andere
Gemeinde reichte die ihr nach dem Durchschnitte zukommende Staatszulage

so wenig hin, daß sie 25,l)()() Fr. über ihr Betreffniß
hinaus erhielt, und ihre Vorgesetzten dem Direktor des Armenwesens

erklärten, eS gehe nicht mehr, eS sei nun seine Sache,
daS Geeignete vorzukehren. Wenn man die Sache von diesem
Standpunkte auS betrachtet, so gewinnt sie eine andere Gestalt.
Schöne Argumente helfen da nichts. Nicht nur das Emmenthal

befindet sich in solcher Lage, sondern ich hörte gestern mit
Verwunderung aus dem Munde deS Herrn Berichterstatters,
daß nur sehr wenige Gemeinden im Stande sind, ihre Armen
aus dem Ertrage ihres Vermögens selbständig zu erhallen.
DaS Bild, welches uns der Herr Berichterstatter vorstellte,
erschreckte mich, und ich kann nicht begreifen, daß Gemeinden,
deren Armenwcsen fast ganz vom Staate gehalten wird, gegen
das Gesetz petitioniren, welches Ordnung in die Sache bringt
und dieselbe auf einer bestimmten Basis eintheilt, indem für
den einen Theil, für die.Notharmen, durch eine Art Obliga-
torium gesorgt wird. Der Staat gibt seinen Beitrag, aber
nicht nur er, sondern auch die Gemeinden. Die Behörden sind
gesetzlich konstituirt und das Fehlende muß durch die Gemeinden

herbeigeschafft werden. DaS ist mithin ein großer Unterschied

gegenüber dem gegenwärtigen Zustande. DaS
gegenwärtig bestehende Gesetz hielt sich in keiner Beziehung an ein
Obligatorium, sondern stützte sich nur auf die Freiwilligkeit.
Ich kann nun nicht begreifen, wie man so gegen den Entwurf
des neuen Gesetzes auftritt. WaS die Verwendung der Armengüter

betrifft, so freute es mich gestern, vom Herrn Berichterstatter

eine beruhigende Erklärung zu vernehmen. Ich bin
der Ansicht, daß man in dieser Beziehung nicht zu nahe treten,
nicht Eigenthum berühren soll, welches nicht angetastet werden
darf. Lieber möchte ich, daß der Große Rath erkennen würde,
die Burgergüter seien »heilbar, als daß man sich vorwerfen
lassen soll, man lebe aus anderer Leute Güter. Daher freut
cS mich, wenn durch eine entsprechende Modifikation allfällige
Besorgnisse beschwichtigt werden können. So lange der § 85
besteht und erwiesen ist, daß einzelne Landesgegenden ihren
Antheil an der darin enthaltenen Ausgleichung bereits erhallen
haben, so lange wird man auch dem Emmenthale nicht den

Mund stopfen, eS wird sein Betreffniß fordern, damit nicht
der Ruin deS Landes hereinbreche. Mir scheint fast, als wolle
man alleS, was nicht angenehm ist, in die Hcimath
zurückweisen, und als sollte das Nichteintreten ein Grund zur spätern
Wiedereinführung des ObligatoriumS werden. Wenn das der

Fall sein sollte, so müßte ich mich entschieden dagegen aus-
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sprechen. Vergessen Sie nicht, daß, wenn die Stadt Bern bei

einer Einwohnerschaft von nahezu ZV.VW Seelen nur 3—ckvöl)

Burger hat, es dagegen andere Gemeinden gibt, welche bei

einer Einwohnerzahl von 3—-tvtX) Köpfen 6—8000 auswärts
wohnende Burger haben. Wie weit es an manchen Orten
kam, mögen Sie daraus entnehmen, daß diejenigen, welche

ihre Teile nicht entrichten konnten, bis zum Geldstag getrieben
wurden. Auf der einen Seite kann man die Humanität zu
weit treiben, auf der andern ist man sehr hart und zwar gerade

gegen die solide Klasse des Mittelstandes. Einen andern Weg
einzuschlagen, als denjenigen, welchen das vorliegende Gesetz

anbahnt, wüßte ich nicht. Wird heute nicht eingetreten, so

will ich es gerne dem Herrn Berichterstatter oder Herrn von
Gonzenbach überlassen, einen andern Entwurf vorzulegen, aber

ich weiß nicht, ob der Herr Direktor des ArmcnwesenS Lust
hat, sich noch einmal den Kopf zerzausen m lassen, oder ob

Herr v. Gonzenbach cS übernehmen will. Schwer ist die Aufgabe

immerhin, und mir wäre eS sehr leid, wenn nicht eingetreten

würde, und ich müßte die Folgen, welche daraus
entständen, sehr bedauern. Bis dahin sind die Gemeinden für
ihre Armen eingestanden, sie hatten von einem Jahre zum
andern größere Defizite; die Armengüter sind an vielen Orten
ruinirt. Ich möchte daher noch einmal an die Mitglieder aus
Landestheilen appelliren, welche das ihnen durch die Verfassung
garantirte Betreffniß erhalten haben, und sie ersuchen, hier
nicht unbillig zu sein. Man wirft uns vor, wir hätten schon

lange den Vortheil gehabt, einen großen StaatSbeitrag zu
erhallen. DaS Verhältniß ist regulirt und wir haben nicht mehr
erhalten, als es uns trifft. Aber wenn man noch so große
Summen erhielte, so müßte man sie an die auswärts wohnenden

Armen verwenden, so daß man dem Emmenthal nicht
vorwerfen kann, die Staatskasse werde zu seinen Gunsten unbillig
ausgebeutet. Wenn nicht eingetreten wird, dann fürchte ich,
daß es zusammenbricht, daß Zustände hereinbrechen, die ich

Ihnen nicht näher schildern will. Es gibt dann eine Masse
armer Familien, die von einer Gemeinde in die andere geschoben
werden und das Land wird unsicherer als vielleicht noch nie.
Es mag sein, daß an der Theorie des Herrn v. Gonzenbach,
in Betreff der Bürgerschaften, mehreres richtig ist, allein das
läßt sich auch nicht leugnen (und ich habe mit Herrn Blösch
ein paar Worte darüber gesprochen), daß an vielen Orten diese

Bürgerschaften ergraut sind, und es zeigt sich oft, daß sie bei

langjähriger Anhäufung von Vermögen gleichsam zwischen
Leben und Sterben schweben, an ihren Nutzungen hangen, daß
aber von Thätigkeit, von einem Streben, sich und die Familie
zu erhalten, oft keine Rede ist. Ich empfehle Ihnen den

Antrag, in die zweite Berathung einzutreten.

Anderegg. Mit Berufung auf die gestern verlesene
Vorstellung aus mehrern Gemeinden der Aemter Aarwangen
und Wangen bin ich so frei, eine Ordnungsmotion zu stellen,
welche dahin geht, vor der zweiten Berathung des Armengesetzes

"! die Entwürfe eines Niederlassungs. und ArmenpolizeigesetzcS in
erster Berathung zu behandeln, namentlich das entworfene
Niederlassungsgesetz. Der Herr Berichterstatter sagte, das
Begehren der Pelenten sei nicht motivirt. Es ist mir leid, daß
er die Motive nicht fand; wenn er die Petition gelesen hätte,'
so würde er sich von der Motivirung überzeugt haben. Die
pctitionirenden Gemeinden sagen namentlich, das neue Armengesetz

biete ihnen in Betreff der Niederlassung keine Garantie.
Dieselben haben in den letzten Jahren über 1l)l),lM Fr. zur
Auswanderungsunlerstützung verwendet. Eine der kleinsten
Gemeinden steuerte innerhalb vier Jahren 15 Familien aus,
welche aus 85 Köpfen bestanden, und verwendete dafür 16,000 Fr.
Andere Gemeinden verwendeten zum nämlichen Zwecke 20—
30—40,000 Fr. Infolge der Auswanderung entstand in der
betreffenden Gemeinde eine Lücke, aber diese ward bald wieder
ausgefüllt, denn augenblicklich kamen 20 emmenthalischeFamilien,
aus mehr als 10Ó Köpfen bestehend. DaS nenne man eine
billige Ausgleichung Das ließe man sich noch gefallen, aber

jetzt legt man ein Gesetz vor, welches die Schleusten noch weiter
öffnet. Es öffnet dem Herbeiströmen der Armen Thüre und
Thor, sogar wenn Einer dem Andern das Dach vom Hause
stiehlt, so darf er über'S Jahr wieder in die nämliche Gemeinde
kommen und die Gemeinden können am Ende froh sein, solche
industrielle Leute zu erhalten. Die Vorstellung enthält über
diesen Punkt noch andere Beispiele, die ich nicht wiederholen
will, indem ich mich darauf beschränke, Ihnen meinen Antrag
zur Genehmigung zu empfehlen.

v. Werbt. Ich hätte eS für unnöthig erachtet, daS Wort
zu ergreifen, wenn ich nicht hier und außerhalb des SaaleS
wiederholt, wenn Herr v. Gonzenbach sprach, die Bemerkung
gehört hätte: er ist doch kein geborner Berner! Ich stehe nicht
an, zu erklären, daß bei mir keine Absichten vorhanden sind,
die man zu verdächtigen das Recht hätte. Ich habe die Sache,
nicht die Person im Auge. Ich kann mich irren, ich lasse
mich belehren; eS wäre nickt das erste Mal, daß ich die Be.
lehrung anerkannte, indem ich offen und loyal zu Werke gehe.
Daß das Emmenthal eintreten will, begreife ich. Emmentha-
lische Abgeordnete sagten mir schon oft,' sie seien berechtigt zu
fordern, daß man ihnen ihre Armen abnehme, weil man es
ihnen Anno 1846 versprochen habe, und wenn dieses richtig
ist, so müßte ich, wenn ich Emmenthaler wäre, zu ihnen
stehen. Wenn ich aber das zugebe, so werden die Emmenthaler

auch so billig sein, mir zuzugeben, daß ich als Mittelländer

aus einem andern Standpunkt stehe; wir haben andere
Interessen als sie. Ich will zuerst auf die Bemerkung des
Herrn Berichterstalters erwiedern, als wäre die Petition von
Thurncn versaßt und abgeschickt worden, ohne daß man gewußt
hätte, daß der Entwurf des Armeugesetzcs in Bezug auf den
Ueberschuß des Ertrages der Armengüter eine Modifikation
erlitten habe. Das ist nicht richtig. Die Potenten wußten es,
ich sagte es ihnen, aber ich sagte ihnen auch: das hilft uns
nicht, weil man für die Notharmen so viel brauchen wird, daß
für die Dürftigen kein Ueberschuß mehr übrig bleibt, und der
Fall eintreten kann, das ein bürgerlicher Armer, der bisher
aus dem Armengute unterstützt wurde, künftig nicht mehr daraus
unterstützt werden darf, weil er nicht mehr die durch das Gesetz
vorgeschriebenen Eigenschaften besitzt, um auf den Notharmcn-
ctat gebracht zu werden, während ein Einsäße, der vielleicht
erst seit einigen Monaten in der Gemeinde sich aufhält und
notharm geworden ist, aus dem Armengute unterstützt werden
kann. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir eine Petition

abgehen ließen, und in Betreff der Folgen, welche das
Gesetz für unS haben wird, besorgt sind. Ich will meine
Ansichten offen, und ohne Jemanden zu verletzen, aussprechen,
wie ich das neue Gesetz in seiner Entwicklung und seinen Folgen
aufsäße. Ich habe Bedenken gegen zwei Hauptgrundsätze deS
Gesetzes. Der erste ist derjenige der Ortsarmenpflege an der
Stelle der bisherigen bürgerlichen Armenpflege, der zweite betrifft
die vorgeschlagene Verwendung der bürgerlichen Armcngüter
mit den in Aussicht gestellten Modifikationen. Sollten letztere
in dem Maße zugegeben werden, wie der Herr Berichterstatter
sie in Aussicht 'stellte, so wird sich die zweite Frage modifiziren.
Was den ersten Punkt betrifft, so fürchte ich, er werde sich mit
unsern bisherigen bürgerlichen Verhältnissen, welche so sehr
mit unserm Volksleben verwachsen und eingewurzelt sind, nicht
vertragen. Wir werden an der Stelle der bisherigen burger-
lichen Heimath nach und nach ein Kantonsbürgerrecht bekommen,

bei welchem man überall und nirgends zu Hause ist.
Was ist die Folge davon? Das Schwinden der Liebe zur
Heimath. Damit schwindet auch die Liebe zum Batcrlande,
welches den Einwohnern dann nicht mehr so am Herzen liegt
wie früher. Ich finde ferner, der Grundsatz sei ungerecht, indem
er Unberechtigte zum Genusse von Gütern berechtigt, welche
nach meinen Begriffen ausschließlich Eigenthum der Burgcr-
gemeinden sind. Ich halte denselben auch für unbillig, weil
das Gesetz eine Last von einer Gemeinde auf die andere
übertragen will, während der Herr Berichterstatter doch selbst in



seinem Gutachten sagt: wo Armuth herrsche, sei die Gemeinde
großenthcils selbst schuld, eS sei daher billig, daß sie auch die

Folgen «rage und nicht Andern die Last auflade. Entgegen
dieser Auffassung soll nun eine Lastenausgleichung stattfinden,
die sehr unbillig ist. Ich halte dafür, der Grundsatz der Orls-
armenhörigkeit sei schwer durchführbar. Der Herr Berichterstatter

stellt »wei Klassen von Armen auf, die der Nolharmen
und die der Dürftigen; in die erste kommen die Arbeitsunfähigen,
in die zweite die momentan Berdienstlosen und Unlerstützungs-
bedürftigen, sowie die armen Landsaßen und die Heimaihlosen.
Die erste Klasse weist er der obligatorischen, die zweite der

freiwilligen Armenpflege zu; die erste hat feste, bestimmte
Einkünfte, während die zweite aus freiwilligen Beiträgen unterstützt

wird. Zur Ueberwachung der Organisation werden Armen-
inspektoren aufgestellt. Wie wird sich die Sache gestalten?
Nach meiner Auffassung wird es so geben: entweder werden
diese Inspektoren alS Vertreter der Interessen des Staates genau
darauf halten, daß Niemand auf den Noiharmenetal gesetzt

werde, er habe denn die gesetzlichen Eigenschaften als
Notharmer. Was wird bann geschehen? Ungefähr zwei Drittel der
Armen weiden in die zweite Klasse kommen. Wodurch sollen
diese Armen unterhalten werben? Mit freiwilligen Beiträgen.
Diese reichen aber nicht hin, denn gerade weil die Erfahrung
gelehrt hat, daß sie nicht ausreichen, will man ja das bisherige
Armengcsetz revibiren- Oder die Armeninspekioren, welche auS
armen Gemeind'N kommen, werden ein Auge zudrücken und
gestatten, daß solche Arme, die in die zweite Klasse gehörten,
in die erste au genommen werden. Dann reichen aber die
579,VW Fr. nicht aus. Ich räsvnnirte nun so, daß wir unS
in beiden Fällen am Ende des LiedeS rathlos befinden und
fragte: was thun? Da komme ich zu einem heikeln Punkte,
da wird eS im Saale heißen: steinigt ihn! Ich muß aber
offen erklären: wenn ich einen andern Ausweg wüßte, so

würde ich gerne davon abgehen, allein nach der Erfahrung,
die ich durch Mitwirkung in Gemeinde- und Armenangclegen-
heilen auf dem Lande mächte, gelangte ich zu der Ueberzeugung,
daß wir früher oder später wieder zu den Armentellen
zurückkommen werden. Nun wird man sagen, die Verfassung
verbietet es. Da weiß ich keinen andern Ausweg, als die
Verfassung abzuändern, so weit sie der Austührung eines Armen,
gesetzes entgegensteht. Obgleich Herr Schenk an die Spitze
seines Gesetzes den Grundsatz der Freiwilligkeit stellte, so führt
er doch unter andern Formen eine Telle ein, welcke schwerer

auf denjenigen lastet, welche sie betrifft, und unbilliger ist als
die frühere Armentelle. Der Herr Berichterstatter erklärte zwar
gestern, wir seien in Bezug auf daS DurchschnittSkostgcld im
Irrthum, indem es sich auf die Siaalsbmräge beziehe. Was
kommt aber, wenn das DurchschnittSkostgcld nicht genügt? Der
Herr Berichterstatter sagt zwar, es genüge; ich glaube es nicht.
Der § 8 bestimmt die Versorgung der Nolbarmen, welche u. A.
auch durch Verkostgeldung derselben geschieht. Abgesehen von
dem Unangenehmen und unter Umständen Gefahrbringenden,
welches in der Aufnahme solcher Kostgänger liegt, halte ich
dafür, diese Versorgungsweise sei wegen der im s 9 enthaltenen

Bestimmung eine höchst beschwerliche. Wenn der Staat
nicht mehr beiträgt als den Gesamnrtdurchschnitt, so ist die
Gemeinde ebenfalls beschränkt und kann ohne Telle auch nicht
mehr verwenden. Wie kommt es, daß der Herr Berichterstatter
auf ein so geringes DurchschnittSkostgcld kam? Ich glaube,
der Grund liege darin, weil bisher fast im ganzen Kanton,
mit wenigen Ausnahmen, die Armen an diejenigen verkostgeldet
wurden, welche am wenigsten dafür verlangten, und wer waren
diese? Es waren gar häufig selbst Arme, die noch außerhalb
der Gemeinde wohnten, das erhaltene Geld zur Bezahlung ihres
Hauszinseö benutzten, so daß nicht selten die bei ihnen verkost-
geldeten armen Kinder das Fehlende für sie zusammenbetteln
mußten. Ich frage: ist eS möglich, für ein Kostgeld von 45 Fr.
die Betreffenden zu nähren und für ihre sonstigen Bedürfnisse
auf gewissenhafte Weise zu sorgen, wie das Gesetz es
vorschreibt? Ich glaube nein. Nun frage ich: wer soll dann das

Tagblatl des Großen Rathes tSS7.
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Kehlende ersetzen? Darüber ist das Gesetz nicht recht klar. Ist
es die Gemeinde, oder find es die Uebernehwcr der verkostgel-
deten Personen, welche es tragen müssen? Letzteres wird der
Fall sein, und deßhalb halte ich diese Last, die unter andern»
Namen eine Telle ist, für ungerecht und unbillig, weil sie nur
einem Theil der Staatsbürger auferlegt wird, entgegen der
Verfassung, die Alle gleichmäßig belasten will. Ich komme
nun zur Verwendung der Armengüler, in Betreff welcher
allerdings Modifikationen in Aussicht gestellt sind. Werden diese
nicht angenommen, so sind die fraglichen Gesetzesbestimmungen
nach meiner Ansicht verfassungswidrig; sie sind ferner ein Un.
recht, das unsern eigenen Armen zugefügt wird. Ich komme
auf den Fall zurück, daß ein Armer, der nicht gerade die
Eigenschaften eines Notharmen hat, bisher aus dem Armengute
unterstützt wurde, weil er nach dem Ermessen der Gemeinds-
behörven unterstützungsbedürftig war. Nun kommt das neue
Armcngesetz und sagt: ihr dürst diesen Armen nicht mehr
unterstützen. Er kann unter Umständen gezwungen werden, in seiner
eigenen Heimathgemeinde betteln zu gehen, während die letztere
vielleicht im Falle ist, einen Fremden zu unterstützen, der erst
seit einem halben Jahr in die Gemeinde eingezogen ist. Ohne
die in Aussicht gestellte Modifikation würde die vorgeschlagene
Verwendung der Armengüter gefährlich sein. Wenn man
entgegen den §8 69, 83 und 85 der Verfassung die bürgerlichen
Armengüter ihrer bisherigen Verwendung entfremden darf, so

kann man mit dem gleichen Rechte anderes Korporationsgut
unter Umständen seinem bisherigen Eigenthümer entziehen und
ihn zwingen, es mit Andern zu theilen. Ich schließe mich
einstweilen dem Antrage des Herrn v. Gonzcnbach an.

Brunn er, Regierungsrath. Im Votum des Herrn
v. Gonzcnbach wird den Mitgliedern des Regierungsrathes,
welche zum Entwürfe des Herrn Fischer und zu dem
vorliegenden Entwürfe gestimmt haben, ein indirekter Vorwurf
gemacht. Es sei mir erlaubt, denselben zu widerlegen; ich
halte es für eine Pflicht, da kein anderes Mitglied der frühern
Verwaltung anwesend ist; ich thue eS auf meine Rechnung.
In Bezug auf das Votum des Herrn v. Gonzcnbach überlasse
ich es getrost dem Großen Rathe, über dasselbe zu entscheiden,
eS wird ihm auch nicht schwer fallen. Nun ein Wort über
die gegenwärtigen Zustände des ArmenwcsenS, dann über den
Gesctzescntwurf des Herrn Fischer und endlich über den
vorliegenden Entwurf, um die Vortheile und Nachtheile zu
vergleichen. Auch sei es mir erlaubt, die Besorgnisse der Petenten
zu prüfen und Vorschläge zu machen, inwiefern man ihnen
abhelfen könnte. Dann möchte ich untersuchen, ob dann noch
ein Hinderniß vorhanden sei, einzutreten, oder ob wir Grund
genug haben, das Ganze zu verwerfen, wie der Antrag gestellt
wird. Die gegenwärtigen Zustände kennen Sie. Sie werden
einverstanden sein, daß sie nicht haltbar, nickt besriedigend sind,
daß etwas anderes an deren Stelle treten muß. Es ist also
unsere Pflicht zu untersuchen, worin die Ursachen der Zustände
liegen. Ich glaube, der Fehler liegt nicht im Gesetze, er liegt
in uns Allen zusammen. Das Gesetz von 1847 enthält den
Grundsatz der Freiwilligkeit. Man anerkannte schon vor 50
Jahren, daß der Grundsatz der obligatorischen Unterstützung
zum Verderben der Gesellschaft gereichte, »nv kam daher zum
Grundsatze der freiwilligen Unterstützung. Nun sagt man, er
sei nicht haltbar, weil wir nicht find, wie wir sein sollten.
Der Fehler liegt also bei der Gesellschaft selbst. Indessen ein
Zwangsmittel ist in der Verfassung nicht gegeben, und deßhalb
ist eS Aufgabe der Gesetzgebung, die Schwierigkeit zu lösen und
die Lage zu mildern. Herr Fischer mühte sich mit dem Armen-
Wesen ab indem er die Verhältnisse durchstudirte, er opferte
dabei seine Gesundheit. DaS Resultat seiner A'.bcil war der

Entwurf eines Gesetzes, von dem ich sehr bedaure, daß es

nicht im Großen Rathe behandelt wurde. Ich konnte zu den

Prinzipien, welche es enthielt, stimmen. WaS enthielt es? Die
Orisarmenpflege neben der bürgerlichen Armenpflege. Herr
Fischer ging von dem Standpunkte aus: weil die freiwillige
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Unterstützung nicht genügt, weil wir zu wenig brüderliche Liebe

und Theilnahme haben, so muß wieder ein Obligatorium
eingeführt werben, beschränkt vurch eine Mehrheit von '/z der

Stimmen. Neben demselben wurde daS Prinzip der Freiwilligkeit

festgehalten, unterstützt durch StaaiSzuschüsse. Ich
bedauerte, daß jenes System nicht angenommen wurde; ich glaube,
man Halle einige Zeit, vielleicht Jahre lang, damit fahren
können. Indessen verhehle man nicht, daß Herr Fischer selbst

die Ansicht theilte, daß auch sein Gesetz nur ei» Uebergang sei.

Er konnte nicht verkennen, daß neben dem bürgerlichen daS

örtliche System sich festgesetzt hat, daß das Eine das Andere
nach und nach absorbtren und am Ende daS System der

Oerilichkeii den Platz behaupten werde. Nachdem Herr Fischer
aus Gesundheitsrücksichten zurückgetreten, tritt Herr Schenk in
die Regierung und nimmt die Sache zur Hand. Er erklärt:
mein Porfahrer will das bürgerliche System neben dem örtlichen
bestehen lassen, im Bewußtsein, das Eine müsse im Andern
aufgehen. Wenn wir nun einmal diese Ueberzeugung haben,

warum nicht geradezu einen entscheidenden Schritt thun? Ich
sehe kein Hinderniß, und das bernische Volk wird unS dafür
seine Anerkennung zollen. Herr Schenk wich also hier von
Herrn Fischer ab. Es sei nur nun erlaubt, die Vorzüge des

gegenwärtigen Entwurfes anzudeuten. Der Zweck eines
Armengesetzes zerfällt nach meinen Begriffen in zwei Hauptpunkte:
1) in die Personenpolizei, 2) in die christliche Pflege der Armen.
Was die Armenpflege selbst betrifft, so weist Herr Schenk uns
dafür einen andern Weg an alö Herr Fischer, indem er sagt:
eine Zwangstelle soll nicht mehr bezogen werden, sie wäre gegen
die Perfassung; er beschränkt sich also auf die Freiwilligkeit
und auf die Staatözuschüsse. Er wies nach, daß durch die

Staatözuschüsse einem Theile der Armen, den Notharmen,
geholfen werden könne. Den zweiten Theil, die Dürftigen, will
er der öffentlichen Wohlthätigkeit überlassen, und ich glaube,
daS soll man thun. Ich hoffe, man werde fühlen, daß es

nöthig ist, freiwillige Spenden zu verabreichen und von der

Bevölkerung wenigstens so lange die Theilnahme erwarten
dürfen, alö der Grundsatz der Bersassung gilt. In Bezug auf
die polizeiliche Seite des Armenwesens ist die Auffassung dcS

Herrn v. Gonzenbach nicht richtig. Ich erblicke in dem im
vorliegenden Gesetz enthaltenen System einen großen Vortheil.
Wir haben gesehen, wie es bis dahin ging, wenn ein Burger
an einem andern Orte verarmte; man lud ihn auf einen

Wagen, mochte er äi) Jahre oder selbst noch länger am
betreffenden Orte gewesen und sein Wohnort ihm zur Heimath
geworden sein. In dem Momente, wo er nicht mehr arbeiten
konnte, wo er arm ward, führte man ihn seiner Burgergemeinde
zu. Ist daS etwa human? Ist es etwa christlich? Halte cS

die Folgen einer guten Polizei? Nein, der Ausfluß der

Verarmung ist das Pagantenihum, das Zuchthaus, der Scharfrichter.

Wäre das von Herrn v. Gonzenbach entworfene Bild
wahr, ich wäre der Erste, der Sie beschwören würde, nicht
einzutreten. Aber ich habe eben eine anvere Ueberzeugung, daß
daS Mißverhältniß im Armeuwesen, das Vaganienwesen im
Kanton infolge des neuen Gesetzes sich vermindern wird. Die
Ortsgemeinve wird ein Interesse haben, ihre Elnwohuer besser

zu überwachen, während dieß bisher nicht der Fall war.
Indessen gehört dieser Punkt in daS Niederlassnngsgesetz, welches
mit dem Armcngesetze und dem Ärmcnpvlizeigesetze zusammenhängt.

Wenn wir in den neuen Einrichtungen ein so

schaudererregendes Bild erblick-n müßten, wie Herr v Gonzenbach
es uns entwarf, so würden wir das Gesetz verwerfen, aber es
besteht nicht, und wenn wir bei der Behandlung des Aieder-
lassungsgesetzcS finden, daß diese oder jene Bestimmung unpraktisch

oder nicht gerechtfertigt sei, so bin ich dann ebenfalls bereit,

zu entsprechenden Abänderungen handzubielen. Heute haben
wir es mit der Entscheidung des Prinzipes zu thun. Herr
v. Gonzenbach erklärte heute selbst, wenn die in Aussicht
gestellte Modifikation bezüglich der Verwendung der Armengüler
wirklich angenommen werde, so finde er keinen Grund mehr,
nechk einzutreten. Ueber hundert Vorstellungen liegen lffèr vor,

und daS Resüme aller besteht darin: wir sind besorgt um unsere
bürgerlichen Armengüter, weil deren Ertrag nach der Ansicht
der Petenten auch für die Einsaßen verwendet werden soll und
sie das für eine Ungerechtigkeit halten. ES läßt sich etwas
für diese Besorgniß sagen, allein ich habe die Ueberzeugung,
daß eine solche Gefahr für die Burgergcmeinden nicht vorhanden

ist, abgesehen davon, daß der Ertrag der Armcngüter in
den meisten Gemeinden nicht hinreicht, ihre Armen zu versorgen.
UebrigenS ist eine beruhigende Redaktion bereits vorgeschlagen
worden Auch ich will keine ungerechte Verwendung bürgerlicher

Güter sanktioniren helfen, nicht zu einem Gesetze stimmen,
wo man mir vorwerfen könnte: du haft eine Ungerechtigkeit,
eine BerfassungSverlctzung begangen. Die bürgerlichen Güter
werden ihrem Zwecke erhalten und ich habe so viel Zutrauen
zu meinem Kollegen, daß er, wenn der Große Rath selbst
anders handeln würbe, das Gesetz zurückziehen würde. Die
bürgerlichen Armengüler sollen nur für bürgerliche Arme
verwendet werden. Sprechen wir daS deutlich im Gesetze auS,
und wo bleibr dann die erste der Einwendungen? Die übrigen
Einwürfe sind ganz untergeordneter Art. Ich glaube demnach,
wenn dieser Punkt gesichert ist, so sollen wir eintreten, im
Interesse des Landes, in Berücksichtigung des gegenwärtigen,
traurigen und unhaltbaren Zustandes. Will man jetzt nicht
eintreten, waS dann? Der gegenwärtige Zustand würde dann
bleiben Glauben Sie, man würde so schnell einen Armen-
dircktvr finden, der Ihnen ein neues Gesetz brächte? Ich glaube
nicht. Der gegenwärtige Direktor des Armenwesens ist der
Sache ziemlich müde, er hätte nicht Lust, sogleich einen andern
Entwurf vorzulegen. Und wenn er eS thun würde, hätte er
dann mehr Aussicht auf Erfolg? Oder glauben Sie, Alle
wären damit zufrieden, wenn ein Entwurf, der vom vorliegenden

bedeutend abweicht, vorgelegt würde? Keineswegs. Noch
viel weniger wäre cS möglich, ein Gesetz vorzulegen, das Alle
befriedigen würde. ES ist ein so heikler, schwieriger Gegenstand,
daß nicht alle Wünsche dabei ihre Befriedigung gleichzeitig
finden können. Auch wenn Herr v. Gonzenbach ein neues
Gesetz vorlegen würde, er könnte nicht Alle zugleich befriedigen.
Ich komme zum Schlüsse. Ich glaube, nach dieser Auseinandersetzung

werden Sie begreifen, daß ich zum Entwürfe des

Herrn Fischer stimmen konnte, sowie auch zu demjenigen deS

Herrn Schenk, ohne meine Ueberzeugung zu verletzen. Ich
empfehle Ihnen die Genehmigung des Entwurfs im Ganzen;
ändern Sie daran, waS Sie für gut finden, aber um keinen

Preis verwerfen Sie es. Das Bild, welches Herr v.
Gonzenbach an die Wand malte, eristirt nicht, ich sehe es nicht,
und hoffe, auch Sie werden eS nicht sehen.

Roth zu Bipp unterstützt den Antrag deS Herrn Anderegg
mit der Bemerkung, es sei nicht die Furcht vor VerfassungS-
verleyung, vor unerlaubtem Angriff aus die Burgergüter, was
die Petenten aus dem Oberaargau bewogen habe, gegen daS
sofortige Eintreten Einsprache zu erheben, sondern die allzugroße
Ausdehnung des Prinzips der Oertlichkeit, weil das Nteder-
lassungsgesetz nicht hinreichende Garantie gegen den Zudrang
von Armen -gewähre.

Stettler. Bei der eisten Berathung war mir daS ganz«
System des neuen Gesetzes nicht klar, namentlich konnte man
dessen Konsequenz nicht ermessen. Erst nach der Berathung,
nachdem auch die Entwürfe eincS NiedcrlassungS- und eine»
ArmenpolizeigeseßeS vorgelegt wurden, konnte ich mir ein klares
Bild deS Ganzen machen. Diese drei Gesetze stehen in einem
unmittelbaren Zusammenhange und eS ist unmöglich, sich von
der Reform einen richtigen Begriff zu machen, wen» man sie

nicht im Zusammenhange aufsaßt. In dieser Beziehung muß
ich Herrn Brunner bekämpfen, wenn er sagt, wir hätten eS

heute nur mit dem Prinzip d.ö Armengesetzes zu thun Bet
dem Niederlassungsgesetze fiel mir hauptsächlich ein Punkt auf.
Es ist die UebergangSbcstimmung, nach welch, r der status qua
gleichsam verkörpert werden soll, in der Weise, daß die Ge-



«einden die Armen, welche andern Gemeinden angehören, aber
im Momente der Jnkraftretung des Gesetzes in ihrem Bezirke
wohnen, alS Niedergelassene behalten sollen. ES kam mir vor,
durch diese Uebergangsbestimmung sei die Theilung gemacht.
Die Gemeinden, welche ihre Armen bisher massenhaft anderswo

unterbrachten, haben sich von nun an derselben entledigt;
sie kommen nicht mehr zu ihnen zurück. Dieser Grundsatz ist

ganz der gleiche, wie ihn die Beitelordnung von 1690
aufstellte. Die Beitelordnung hatte ursvrünglich nicht den Zweck,
die Bürgerschaften zu schaffen, wie sie jetzt sind, sondern man
wollte nur für die Armen sorgen, aber in der Durchführung
führte jene Verordnung zu den eigentlichen Bürgerschaften.
Wir haben es hier mit einer zweiten Bellelordnung zu thun
und ich halte dafür, die Konsequenzen des vorliegenden Gesetzes
seien ungefähr die nämlichen, wie damals. Wir haben nun
zu fragen: wenn nach dem neuen Niederlassungsgesetze jede
Gemeinde die Armen behalten muß, welche momentan sich dort
befinden, wohin führt daS? Das Gesetz selbst gibt uns den
Weg an, wohin eS führt; die Gemeinden, welche bisher ihre
Armen auswärts hatten, sind von nun an derselben enthoben.
Von diesem Momente an sehe ich nur noch zwei Wege übrig.
Der eine liegt in den Grundsätzen des Niederlassungsgesetzes,
welches so streng in seinen einzelnen Bestimmungen ist, daß
der Arme sich fast nicht mehr von seinem Aufenthaltsort
entfernen kann, daß es eine eigene Klasse von Burgern geben
wird, die man Halbburger nennen kann. Sie bleiben in der
Wohnortsgemeinde und müssen dort unterhalten werden. ES
ist kein anderes Band mehr, daS sie an die Heimathgemeinde
bindet, als das Vormunvschaftswesen. Wir haben also die
eigentlichen OrtSburger und neben ihnen die sogenannten
Halbburger. Ich frage nun, vorausgesetzt, daß das Niederlassungsgesetz

in seiner ganzen Strenge angenommen werde, wenn
dieses System durchgeführt wird, ist es gerecht und billig, die
Armen auf diese Weise unter die Gemeinden zu vertheilen, wie
es in den Konsequenzen des Gesetzes liegt? Ich sage, nein.
Ich anerkenne, daß Manches anders kommen, daß dem Emmen«
thale Rechnung getragen werden muß, aber es soll auf eine
gerechte und gleichmäßige Weise geschehen. Die neue Organi-
sation darf nicht aus die zufälligen Zustände gegründet werden,
wie sie gerade jetzt im Kantone beschaffen sein mögen, wo die
einen Gemeinden eine große Zahl Arme zu erhalten haben,
während die andern sich derselben auf eine unverhältnißmäßige
Weise entledigen können. Es gibt noch einen zweiten Weg.
Wenn das Gesetz nicht in seiner ganzen Strenge durchgeführt
wird, wohin führt es uns dann? Dann, glaube ich, werden
alle diejenigen Folgen eintreten, welche Herr v. Gonzenbach
bezeichnet hat. Machen Sie ein milderes Niederlassungsgesetz,
dann wird das Hin- und Herschieben der Armen von einer
Gemeinde zur andern eintreten. Ein Armer entfernt sich, er
kommt in eine andere Gemeinde, diese will ihn nicht; die
frühere Wohnortsgcmcinde will ihn auch nicht mehr. Nun Krieg
zwischen beiden Gemeinden, zwischen den Beamten und Behörden.

Seien wir gerecht und billig und fassen wir die Menschen
auf, wie sie sind, nicht, wie sie sein sollten, denn müssen wir
gestehen, daß die Gemeinden ziemlich engherzig zu Werke gehen
werden. Wenn nun ein Armer sich mit Leichtigkeit von einem
Orte zum andern begeben kann, wohin führt es als zu dem

erwähnten Hin- und Herschicken? Haben dann die
Regierungsstatthalter, welche in gewisser Beziehung von den
Gemeinden abhängen, indem sie von diesen alle vier Jahre wieder
vorgeschlagen werden müssen, Kraft genug, dieselben zu zwingen

und ihre volle Autorität geltend zu machen? Das kann
ich mir nicht denken, klagt man ja ohnedieß über Abhängigkeit
der Beamten. In diesem zweiten Falle tritt der unglückliche
Zustand fortwährender Verwicklung ein, aus welcher
herauszukommen es nach meiner Ansicht nur einen Ausweg gibt:
man stellt den Grundsatz der StaatSarmenpflege auf und zen-
rralisirt die Armengüler. Wer sich damit vertraut macht, mag
sich darauf einrichten. Wer aber das nicht will, soll sich

vorsehen, um der Sache bei Zeiten zu begegnen. Der Große Rath
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befindet sich nun in dieser Lage. Ich gehöre zu denjenigen,
welche die Staatsarmenpflege nicht wollen, deßhalb kann ich
nicht zu einem Gesetze stimmen, von dem ich sehe, daß eS

dahin führen werde; deßhalb kann ich nicht zum Eintreten
stimmen Eine weitere Folge ist immerhin diese, daß unsere
gegenwärtigen Bürgerschaften im ganzen Kanton zerstört werden,
nicht unmittelbar, daS Armengesetz spricht nicht unmittelbar deren
Aufbebung aus, aber seine Konsequenzen führen unS dazu,
und wenn wir einmal A gesagt haben, so müssen wir auch B
sagen. Was bleibt den Bürgerschaften übrig, wenn sie nichts
mehr als die Verwaltung des ArmenguteS und auch diese nur
noch in beschränktem Maße haben? WaS bleibt ihnen übrig,
wenn eS bloß noch 39 Gemeinden im Kantone gibt, die ihre
Armen aus eigenen Mitteln erhalten können? ES bleibt ihnen
nichts mehr als das Vormundsckaftswesen, das man auch leicht
nach französischem System einrichten kann. Ist auch dieser
Zweig anders organisirt, dann haben sie nur noch die Nutzung
ihrer Burgergütcr. Mit andern Worten: die Bürgerschaften
treten dann auf die gleiche Linie zurück, wie die Rechtsamebesitzer,

und stehen wir einmal auf diesem Punkte, dann ist eS

noch ein ganz kleiner Schritt zur Bertheilung der Burgergüter
oder zur Zentralisation derselben. Nun möchte ich fragen: sind
wir wirklich auf dem Punkte angelangt, wo man behaupten
könnte, unsere Bürgerschaften haben alle Lebensfähigkeit
verloren, so daß ihnen nur noch die Stellung einer Nutzungvkor-
poration gebühre? Wenn ich den 25jährigen Kampf betrachte,
welcher zwischen der OrlS- und der Burgergemeinde bestanden
hat, wenn ich sehe, wie die bürgerlichen Korporalionen Widerstand

geleistet haben, um ihre Lebensfähigkeit zu bewahren, so

muß ich fragen: warum sie jetzt zerstören? Warum an ihre
Stelle die Einwohnergemeinbe setzen, die in ihren Angehörigen
nicht die Anhänglichkeit findet, wie die Burgergemeinde? Wollen

wir wirklich nur die Munizipalitäten nach französischem
Systeme haben? Dann ist der Moment gekommen, wo man
die Zahl der Landjäger verdreifachen und eine stehende Armee
im Lande haben muß. Zu einem solchen Systeme könnte ich
also unmöglich handbieten. WaS soll aber dann an dessen

Stelle kommen? Diese Frage ist am Orte, und ich gestehe,
daß unsere Zustände hinsichtlich des Armenwesens sehr bekla-
genSwerth sind. Ich bin damit einverstanden, daß dem Emmen-
thale geholsen werden muß, und bin bereit, dazu handzubitten.
Ist eS aber wirklich so schwer, einen andern Ausweg zu finden?
Ich glaube eS nicht. Es gibt einen solchen, ohne daß eS nöthig
wäre, das Bestehende zu zerstören. Das von Herrn Fischer
entworfene Gesetz enthält in seinen Grundlagen dasjenige,
was Herr Brunner bereits andeutete. ES ist eine Kombination
zweier Systeme, des bürgerlichen und deS örtlichen Systems.
Herr Brunner anerkannte die Zweckmäßigkeit dieser Kombinaiion,
allein er sagt, Herr Schenk adoptire dasjenige Prinzip, dessen

Durchführung wir doch entgegengehen. Ich habe darauf
Folgendes zu entgegnen. Vom Standpunkte der Theorie aus bin
ich auch für das Grundsätzliche, aber im Staatsleben kann die
Theorie nicht immer der einzige Maßstab sein, den man
anzuwenden hat. Wenn ein Volk bei der Organisation seiner
Verhältnisse galvppiren will, so stolpert es leicht. Allzuschroffe
Uebergänge von einem Systeme zum andern führen nicht zum
Guten, sondern ziehen immer eine Reaktion nach sich. Warum
könnten wir denn nicht ein kombinirtes System annehmen?
Wir haben bereits ein solches im Gemeindegesetze. WaS
enthält dieses anders als eine Kombination zwischen der Burger-
und der Einwohnergemeinde. Dieses Verhältniß verträgt sich

ganz gut, und wenn einmal die Ausscheidung der Gemeinve-
güter vollendet ist, dann wird es noch besser gehen. Warum
sollte ein solches System nicht auch im Armenwescn möglich
sein: einerseits das Prinzip der freiwilligen Wohlthätigkeit oder
der örtlichen Armenpflege, andererseits Beibehaltung deS

bürgerlichen Systems, welches leicht den Verhältnissen angepaßt
werden kann. Wir gewinnen damit, daß alles ruhig und friedlich

seinen Weg geht, und später können wir dann sehen, wohin
die Entwicklung sich mehr neigt. Daß sie gerade dem Prinzipe
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der Oertlichkeit zum Siege verhelfe, ist noch nicht erwiesen.

Ich spreche es unumwunden aus, wenn man dem Volke die

Frage zur Entscheidung vorlegen würde, so würde es für die
Rückkehr zum allen System entscheiden. Suchen wir die

Organisation durch ein kombinirtcs System zu regeln, dann wird
dèr Sturm, den ich vorsehe, wenn das Gesetz angenommen
würde wie eS vorliegt, unterbleiben. ES gibt noch andere

Mittel. Warum könnte man nicht die Oeffnung der Burgerrechte

beschließen? Vor N Jahren erklärte ich hier vor einer

Versammlung von Ausgeschossenen, man solle nach dem im
Zürich geltenden Systeme auch hier die Bürgerrechte öffnen.
Wenn ein Entwurs mit solchen Vorschlägen hierher kommt,
so werde ich mit Vergnügen dazu stimmen, wie ich überhaupt
gerne zu allem hanbbiele, was zur Wohlfahrt des Landes dient,
selbst wenn man es für gut findet, die verfassungsmäßige
Summe von ävO.tlttl) Fr. a. W. so zu vertheilen, daß man
den dürftigsten Gemeinden mehr zukommen läßt, als das
Verhältniß ihnen träfe Nur werfe man nicht daS Bestehende
rücksichtslos über den Haufen. Ich habe keinerlei Leidenschaft
in dieser Angelegenheit, und gebe z», daß der Entwurf
theoretisch richtig sein möge, allein die Konsequenzen scheinen mir
der Art, daß sie nicht zum Wohle deS Landes gereichen.

IZr. Lehmann, RegierungSralh. Ich ergreife in dieser

Frage wirklich mit Herzklopfen das Wort. Der Entscheid mag
ausfallen, wie er will, so wird er für das Wohl oder Wehe
des Vaterlandes wichtige Folgen haben; daher muß Jeder sich

gedrängt suhlen, zu einem Entscheide in dem Sinne beizutragen,
wie er nach seiner Ueberzeugung der beste wäre. Das Nicht-
einlreten wird von vielen Petitionen und von Rednern in der
Mitte dieser Versammlung verfochten. Ich will nicht ans die

einzelnen Einwendungen zurückkommen. Ich finde, der Herr
Berichterstatter habe gestern die meisten bereits glänzend widerlegt.

Ich mache es mir zur Pflicht, für das Eintreten zu
sprechen, indem Zch auf die Folgen des Nichleintretens
aufmerksam mache. Ueberlcgen wir es wohl, was wir thun. Ein
Blatt sagt: bedenket eS noch einmal! Ich möchte sagen:
bedenket es zehnmal! Es ist wahrhaft für daS Vaterland
bedenklich, wenn nicht eingetreten wird. Das große Uebel der

Zustände unsers Armenweiens wird allein durch das Nicht-
eintreten um VieleS verschlimmert. Welches werden die Kon.
sequenzen der Zurückweisung deö Entwurfes sein? Vor Allem
eine große Enimuthigung des Mannes, welcher mit äußerster
Anstrengung aller seiner Kraft die Untersuchung der höchst

schwierigen Armenfrage so ausführte, daß, Sie mögen entscheiden,

wie Sie wollen, er sich um das Vaterland verdient gemacht
hat, indem er nach Wahrheit forschte und unsere Zustände der
Wahrheit gemäß darzulegen suchte. Sie mögen entscheiden, wie
Sie wollen, so wird der gegenwärtige Herr Direktor des
ArmenwesenS ganz sicher eine» ehrenvollen Rang einnehmen
unter denen, welche in diesem Zweige gearbeitet haben. Er
hat denn auch unzweideutige Beweise der Anerkennung geachteter

Männer im In- und Ausland erhalten. Müßte der Herr
Berichterstatter unter solchen Umständen nicht allen Glauben
an den Großen Rath verlieren? Ich glaube, eS wäre um so

mehr der Fall, da Keiner derjenigen, welche hier opponirten,
eine» Gegenvorschlag machte, wenn, nachdem bei der ersten

Berathung das Eintreten ohne Kampf beschlossen worden, heute

nicht eingetreten würde. Enimuihigen Sie den Mann nicht,
der -- es ist nicht Schmeichelei, baß ich es ausspreche — wenn
irgend Einer, den nöthigen Willen, die erforderliche Sachkenntniß
und Kraft hat, uns, wenn auch nicht in ein gelobtes Land,
doch in bessere Zustände zu führen und im Armenwesen bessere

Verhältnisse zu schaffen. Als weitere Folge der Zurückweisung
wird eintreten eine große an Verzweiflung grenzende Entmu-
thigung derjenigen Gemeinden, welche bisher den Kampf mit
den schwierigsten Verhältnissen ausgehalten haben, eine Eul-
mulhigung, weiche die verderblichsten Folgen haben kann.
Unordnung im Armenwesen wirb cinrcißen, daS RechnungS.
wesen verwirrt werden. Dann wird nicht ausbleiben, daß die

Verpflegungsweise der Armen, welche jetzt schon viel zu wünschen

übrig läßt, so beschaffen wird, daß jeder Berner sich

schämen muß. Die auswärtigen Armen werden heimgeschoben,
das Vagantenthum wird noch ärger werben als bisher, die
Sicherheit der Personen und des Eigenthums wird abnehmen;
die armen Gemeinden werben sich streng an das Gesetz halten,
sie werben nicht mehr thun, als was sie absolut müssen. An
vielen Orten wird man sich dem Zuströmen der Armen
entgegenstemmen, an andern Orten wird man eS geschehen lassen,
aber dann auch die Armen auf der Gasse ihrem Schicksale
überlassen. Viele Privaten und zwar solche, die bisher am
meisten tragen und unterstützen halfen, werden gehen und sehen,
ob an andern Orten bessere Verhältnisse seien; sie werden
vielleicht nach Amerika auswandern. Viele unserer achtungS-
werlhesten Landwirthe sind jetzt schon dort. Wer eS vermag,
wird es bequem finden und es als eine gute Spclulation
betrachten, sich in reichen Städten einzubürgern, wie es bisher
geschah. Will man eS verhindern? Ich finde aber, diejenigen,
welche die Armen ihrer Heimathgemeinde zuweisen wollen,
sollten dann dafür sorgen, daß auch die Reichen mit den
Armen in die betreffenden Gemeinden eingepfercht würden.
Was will man dann? Will man die Gemeinden zwingen,
wieder zu kellen? Das dürfte doch etwas schwer halten. Wenn
es aber nicht geschieht, was soll bann aus den Armen werden?
WaS muß dann der Staat thun? Muß er am Ende nicht
mehr thun, als er nach seinen Kräften zu leisten vermag?
Wie weit werden wir dann von der Zenlralisation noch
entfernt sein? Ich habe die Ueberzeugung, Mancher werde später
zu der Ansicht gelangen, daß Herr Schenk mit seinem Entwürfe
konservativer sei als manche par oxellonve Konservative, welche
denselben bekämpfen, wie gestern in einer Vorstellung verlangt
Wurde, daß man untersuchen soll, ob der Staat nicht seit 1830
sich auf dem Holzwege befinde. Ich erinnere Sie an diejenigen,
welche einst taube Ohren hatten gegen die Klagen über die
Feudallasten und deren Druck Das Jahr 18W kam und zeigte
ihnen, daß sie durch Festhalten am Bestehenden ihr wahres
Interesse nicht verstanden halten. Man redete heute zu Gunsten
des bürgerlichen Systemes das Wort. Wenn die Burgergemeinden

als vom öffentlichen Leben ausgeschiedene Körperschaften,
die nur noch das Recht haben, ihr Vermögen zu verwalten

und zu genießen, nun, wie es durch mehrere Petitionen bezweckt
Werden zu wollen scheint, in das öffentliche Leben wieder
eingreifen wollen, so wird eS ihnen gehen, wie Allen, die in das
Rad der Zeit einfallen wollten, die nichts lernen und nichts
vergessen. Die Strömung der Zeit, belebt durch erleichterten
Verkehr und gleichsam Entfernung der Distanzen, ist zu stark,
alS daß ein abgelebtes System noch obenauf käme. Es ist
unmöglich, die Armen in ihre Heimathgemeinde einzupferchen.
Alles, was sich der Strömung der Zeit widersetzt, wird
weggeschwemmt. Wenn eS Zürich nicht gelang, die andern Kantone

dazu zu bringen, daß sie die aus ihrem Gebiete wohnenden,

andern Kantonen ungehörigen Schweizcrbürger zur
Entrichtung von Steuern an ihre Heimathbehöide anhielten, so ist
es auch unmöglich, die Armen ihrer Heimathgemeinde
aufzubürden. Die gegenwärtige Zeit hat wichtigere Interessen zu
fördern. Es wäre gut, wenn die Burgergemeinden sich an daS
Schicksal der Aristokratien erinner» würden, deren so viele
untergingen, weil sie gegen den Strom der Zeit schwimmen
wollten. Viele werden dasjenige, was ich sage, für übertrieben
halten und sich damit trösten, daß die endlich erwartete Ver.
fassuiigsrevision allem Uebel abhelfen werde Herr v. Gonzen«
bach suchte die obwaltenden Besorgnisse lächerlich zu machen
und sagte, man wittere immer nnr ReligionSgefahr. Ich finde,
eS sei noch immer solche vorhanden. Ich verweise nur auf
St. Gallen und Freiburg. Diejenigen, welche die Verfafsungs-
revision befürworten, erinnere ich an die Ausregung, welche
jede VerfaffungSrevision nach sich zieht, eine Aufregung, die

jetzt besonders lebhaft hervortreten würde. Sie bedenken'nicht,
wie bitler die Stimmung in vielen Gemeinden wäre, wo man
sich sagen müßte, die VerfassungSrevision habe keinen andern



Zweck, als die Beseitigung des H 85 der Verfassung.
Diejenigen, welche ihren Theil erhalten haben, wollen nun die
Verfassungsbcstimmung beseitigen, welche noch drückt. Offenbar
zielte diese Revisson auf eine solche Modifikation des § 85 hin,
daß in Zukunft wieder Teilen bezogen werden könnten, daß
die Armen wieder in ihre Heimalhgemeinden zurück müßten,
damit das abgelebte und herrschsüchtige bürgerliche System durch
die armen Einsaßen nicht ferner inkommodirt würde. Seit
langer Zeit hat man im Regierungsrathe und im Großen Rathe
eine Verfassungsreviston zu diesem Zwecke als wünschenSwerth
bezeichnet. Es versteht sich aber, daß bei einer Verfassungsrevision

noch andere Punkte zur Sprache kommen würden,
so wie ich die Sache auffasse, ist das Nichteintrcten in den

Entwurf einer Pandorabüchse zu vergleichen, aus der sich

Jammer und Trübsal über das Vaterland verbreiten würbe,
so daß jeder wahre Freund desselben sich lange vergeblich der

Hoffnung hingeben würde, aus diesen Zuständen herauszukommen.

Doch dazu wird es hoffentlich nicht kommen. Ich
setze noch jetzt, ungeachtet der großen Zahl der eingelangten
Vorstellungen, das größte Vertrauen in die Treue und Loyalität

der Landestheile und ihrer Repräsentanten, welche die

Vortheile der Ausgleichung der Lasten bereits in der Tasche
haben, daß sie denjenigen Landesgegenden, welche mit gleichem
Recht eine Erleichterung verlangen, dieselbe auch zu Theil
werden lassen. Die erste Berathung des Armengesetzes und
das Resultat der Abstimmung, sowie der Umstand, daß die

große Mehrheit der Gemeinden, namentlich der obcrländischen
und oberaargauischen Gegenden, keine Vorstellungen gegen das
Gesetz einreichten, beweisen mir, daß man auf den Gerechtig-
keits- und Billigkeitssinn des Volkes bauen darf. Einzelne
pelilionirende Gemeinden handeln übrigens gegen das eigene
Interesse ihres Landcstheiles, wenn sie gegen das Gesetz
auftreten. Denn manche oberländische und oberaargauische
Gemeinden haben viele Arme. Man kann später aus den großen
Staalsbeiträgen ihr Verhältniß beweisen. Daß die seeländi-
schen Gemeinden in solcher Zahl gegen das Gesetz auftreten,
muß im höchsten Grade betrüben, wenn man bedenkt, wie sehr
seiner Zeit das Seeland mit Zehnten und Bodcnzinsen bedrückt

war, wie es schon im Jahre 1831 und nachher besonders
durch die Verfassung von 1846 erleichtert wurde. Die Gefühle,
welche dieser Widerstand der seeländischen Gemeinden in mir
und in Vielen hervorrief, sind um so peinlicher, wenn man
berücksichtigt, daß diese Gemeinden zu gleicher Zeit, wo sie

gegen das Armengcsetz pelitionircn, in der Juragewässerkorrektion
ein Werk verlangen und erhalten werden, das den Staat

Millionen kosten wird, obschon das Seeland kein verfassungsmäßiges

Recht darauf hat. Fast möchte man an der Gerechtigkeit

verzweifeln, wenn man über dieses Benehmen weiter
nachdenkt, wenn man nicht noch Gründe hätte anzunehmen,
daß ungeachtet der vielen Petitionen das so aufgeklärte Volk
des SeelandeS mit den eingelangten Vorstellungen nicht einig
geht, indem letztere meistens von Burgergemeinden ausgiengen,
oder wenn es damit einig gehen sollte, daß anzunehmen ist,
es geschehe im Mißvcrständniß über die Tragweite des § 85
der Verfassung und des vorliegenden Entwurfes. Ich will
einstweilen das Letztere annehmen. Man wird uns entgegnen:
was klagt ibr, man will ja die 466,666 Fr. a. W. geben!
Damit wollen viele ihre Siimmgebung beschönigen. Ich muß
darauf mit Entrüstung antworten. Der z 85 der Verfassung
wollte nicht nur mit Geld helfen, sondern auch mit einer
verständigen Reform, die wichtiger ist als Geld; ohne sie wird das
KrebSübel des Landes bleiben. Dieser Reform widersetzt man
sich, obschon man die äquivalenten Vortheile der Lastenausgleichung

bereits erhalten hat Die pelilionirenden Gemeinden
haben auch Burger auswärts, so gut als andere Gemeinden,
dann müssen sie auch froh sein, wenn ihre Angehörigen am
betreffenden Orte Hülfe finden. Die Reform, um welche es

sich handelt, ist durch vas Interesse des Staates, durch das
Interesse der Gemeinden, durch das Interesse der Armen, wie
durch dasjenige der Besitzenden geboten. Wenn man hier und
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anderwärts behauptete, die Juragewässerkorrektion werde ein
für den ganzen Kanton vortheilhaftes Werk sein, so darf man
auch behaupten, daß die Entsumpfung der faulen Zustände
des ArmenwesenS dem ganzen Kantone zum Vortheile gereichen
werde. Dieses Bekämpfen der Reform von Seite einzelner
Gemeinden heißt ein Sonderinteresse dem allgemeinen Interesse
vorziehen, sein Herz der Noth Anderer verschließen, mit gekreuzten

Armen dem Brande des Nachbarhauses zusehen und sagen:
hättest dein Haus auch aus Stein gebaut! ES heißt in einer
Vorstellung: einigen Amtsbezirken zu lieb, die freilich unter
ihrer Last fast zu Grunde gehen, sollte man die bisherigen
Einrichtungen aufgeben. Zwischen den Zeilen kann man lesen,
eS handle sich um- die Einrichtungen reicher Städte, die sich
von den Armen enlsumpft haben. Noch ein Wort über die
Zahl der Vorstellungen. Diese Zahl repräseniirt nicht die
Mehrheit der Bevölkerung, sondern nur einen kleinen Theil des
Volkes. Die Vorstellungen rühren meistens von Burgergemeinden

her; Emwohnergemcinden, welche mit dem Staate in
Verbindung stehen und daher eine wichtigere Stellung einnehmen,
haben sich wenige dabei betheiligt. Man hebt auch die Thatsache

hervor, baß viele Vorstellungen gegen das Gesetz, keine
für dasselbe eingelangt seien. Ich mache aufmerksam, daß es
leicht gewesen wäre, mehr Vorstellungen für das Gesetz
hervorzurufen, als solche gegen dasselbe einlangten, und zwar solche,
die eine größere Volkszahl repräsentiren wüiden, als die
vorliegenden Vorstellungen. Es ist nicht geschehen und zwar im
Vertrauen auf das verfassungsmäßige Recht und den rechtlichen
Sinn des Volkes, sowie im Glauben auf die Treue und
Konsequenz des Großen Rathes, nachdem das Gesetz in der ersten
Berathung mit großer Mehrheit angenommen worden, im
Glauben an die Billigkeit und Gerechtigkeit derjenigen Landestheile,

welche bei der Lastenausgleichung ihren Theil erhalten
haben. Ohne diesen Glauben hätte eS gar nichts genützt, mit
Vorstellungen hieherzukvmmen. Ich erlaube mir noch einiges
auf die Voten einiger Herren Präopinanten zu erwiedern. Vor
Allem möchte ich bitten, daß man diese Frage nicht als eine
solche betrachte, durch die man nur eine Erleichterung des
Emmenthals erzielen möchte. Ich habe hier eine Karte und
einen Auszug vor mir, welche beweisen, ob es sich nur um
eine Frage des Emmenthals handle. Ich darf die einzelnen
Gemeinden nach ihren Verhältnissen nicht ablesen, eS ginge zu
lange, aber ich habe ein anderes Aktenstück, welches zeigt, daß
das Mittelland bei der Armcnfrage auch beiheiligt ist. Unter
den Staalsbeiträgen an die Armenlellen figurirt das Mittelland
mit Fr 123,688, nämlich: Konolfingen mit Fr. 46,886,
Schwarzcnburg mit Fr. 25,206, Bern mit Fr. 25,168, Thun
mit Fr. 21,146, Sefligen mit Fr. 16,766. Ob dieser Landestheil

nicht ferner noch die Hülfe des Staates nöthig habe,
zeigte gestern der Herr Berichterstatter in einer Zusammenstellung

der Amtsbezirke mit ihren Hülfsmitteln. Auf der
nämlichen Tabelle erscheint das Oberland mit einem Staatsbeitragc
von Fr. 63,484, der Oberaargau mit einem solchen von Franken

66,364. Sie sehen also, daß nicht nur das Emmenthal
bei der Sache interessirl ist. Aber wenn es auch nur die

emmenthalischen Gemeinden wären, welche ein Interesse dabei
hätten, so hat das Emmenthal das Recht, eine verfassungsmäßige

Ausgleichung zu verlangen; ohnehin ist sein Vortheil
gegenüber andern Landestheilen nicht so groß. Unter diesen

Umständen sollte man es den Emmenthalern nicht so übet
nehmen, wenn sie auf eine bessere Entwicklung der Verhältnisse
dringen. Fassen Sie die große Zahl der auswärtigen Burger
des Emmenthals in's Auge, so werden Sie sehen, daß ihre
Zahl im Verhältniß zur Gesammlbevölkerung nicht unverhält-
nißmäßig groß ist. Uebrigcns ist das Emmenthal zum kleinsten

Theile schuld an seine^Zuständen. Verhältnisse, die mächtiger
sind als die Kräfte dieses LandestheilS, führten seine Zustände
herbei. Die Regierungen hätten bei Zeiten einschreiten können
und nun wäre eS einmal Zeit, daß man aushören würde.
Gegenüber Herrn v. Werbt, der gar sehr die Liebe zur
Heimath hervorhob und sie durch das örtliche System gefährdet

61



240

glaubt, möchte ich erwiedern, daß es mit dieser Liebe unmöglich
weit her sein kann in den Gemeinden, wo ein Angehöriger
auswärtiger Gemeinden, wenn er sich in größter Noth befindet,
zu Grunde gehen muß. Noch ein letztes Wort an Herrn
Stetller, welcher einzig auf einen Ausweg hinwies und zwar
auf daS Projekt des Herrn Fischer, welches der Regierungsrath

vvrberathcn hat. Stellt euch auf diesen Boden, sagt er.
Ich will kurz sagen, wie eS im Regierungsralhe mit diesem

Projekte ging. Ich bekämpfte die von Herrn Fischer vorgelegten

Entwürfe bis aus das Aeußerstt, indem ich deren
Genehmigung als das größte Unglück deS Landes betrachtete. Am
Schlüsse der Berathung erklärte ich, ich halte es für meine

Pflicht, im Großen Rathe aus allen Kräften dagegen aufzutreten.

Was geschah? Herr Fischer erklärte, wenn daS so sei,
so werde er das Gesetz nicht hieher bringen; er trat bald darauf
zurück. Was ist das anders, als daß er an seine Arbeit selbst
nicht glaubte? Ick bitte und beschwöre Sie, in die zweite
Berathung einzutreten.

Barsche let bemerkt, daß mit den Petitionen so verfahren
wurde, daß viele nicht wußten, was vorgehe. Ferner hebt
er hervor, was das Seeland durch den Loskauf der Zehnten
und Bovenzinse gewonnen habe. So beträgt die LoskaufS-
summe vom Bodenzinse, welche die Gemeinde Hermrigen laut
Gesetz vom 4. Dezember 1846 zu zahlen hat, Fr. 6552. 72
a. W., nach dem Gesetze von 1845 würde die Summe sich

auf Fr. 13,t65. 44 belaufen. Der Zehnten betrug nach dem
Gesetze von 1845 Fr. 7166, die Hälfte nach dem Gesetze von
1346 Fr. 3583. 45, alles a. W. Rechnet man die Hälfte
von Bodenzins und Zehnten zusammen, so ergibt sich eine
Summe von Fr. 16,135. 72, deren Zins à 5 °/o alljährlich
Fr. 566. 75 betragen würde, in zehn Iahren also über 5666
Franken a. W. An die Armcnlast des Emmenthals haben wir
noch nichts gethan. Der Vorwurs des Herrn Lehmann that
mir wehe. Wenn die Regierung die Güterausscheivung mehr
gefördert hätte, so hätten wir nicht diesen Wirrwar. Ich
stimme zum Eintreten.

Gfeller zu Signau. Das letztgefallene Votum veranlaßt

mich, noch daS Wort zu ergreifen. Ich werde jedoch nicht
als Prophet auftreten, wie mich Herr v. Gonzenbach bezeichnete.

Wenn ich auch die Absicht gehabt hätte, als solcher
aufzutreten und den Großen Rath auf die Folgen deS Nicht-
eintretens aufmerksam zu machen, so würde ich es nicht thun,
weil ich als Prophet bezeichnet wurde und Herr Regierungsrath
Lehmann mich dieser Mühe enthoben hat. Herr Batschelet war
gerecht und billig genug, anzuerkennen, daß das Seeland einige
Vortheile erhalten hat. Ich war immer der Ansicht, es habe
die Vortheile erhalten, welche ihm nach der Verfassung von
1346 gehörten. Nun bestimmt mich dieses Votum, hier, nicht
als Prophet, sondern als Bittsteller der armen Gemeinden
aufzutreten. Ich komme nicht als Bittsteller des Emmenthals,
nein, als Bittsteller der armen Gemeinden des ganzen Kantons,
und dieser sind nickt wenige. Der VerfassungSraih von 1346
bat die 466,666 Fr. a. W. nicht für das Emmenthal ausgesetzt,
sondern für die armen Gemeinden des KantonS an der Stelle
der früher bezogenen Armentellen; und solche find nicht nur
im Emmenthale, sondern im ganzen Kanione bezogen worden,
mit Ausnahme weniger Gemeinden. Wenn ich nun als
Bittsteller der armen Gemeinden hier erscheine, so finde ich mich
verpflichtet zu erklären, baß meine Person einer Gemeinde
angehört, welche durch die Reform von 1846 nichts weniger als
gewonnen hat, sie hat dabei verloren. Die Gemeinde Signau
bezieht «n StaatSsteuer für die Armenpflege ungefähr 3666 Fr.,
und von 1846 bis dahin bezahlte sie mehr als 4666 Fr. an
Steuern, folglich war sie jährlich wenigstens um 1666 Fr. im
Nachtheil. Sie sehen somit, daß ich hier nicht für meine
Gemeinde das Wort ergreife, daß ich nicht deßwegen mich mit
der trockenen Frage deS Armenwesens befaßte. Nein, ich habe
meinen Kreis etwas erweitert, indem ich mich fragte, ob ich

schuldig sei, nicht nur die Gemeinde Signau, sondern die

armen Gemeinden überhaupt in's Auge zu fassen. Ich interessirte
mich daher für die Gemeinden deS ganzen KantonS, nicht nur
für das Emmenthal. Wem, man weiß, in welchem Zustande
die Gemeinden im Emmenthal sich befinden, wenn man vor
Augen führen kann, daß bei einer Bevölkerung von 23,666
Seelen nach einer Berechnung vor einigen Jahren nicht weniger
als 35,666 Burger sich auSwärlS befinden, nach einer spätern
Berechnung über 46,666, wenn man in die Detailsverhältnisse
der Gemeinden eintritt und die Mißverhältnisse erwägt, so sieht
man, daß dieser Zustand unmöglich mehr fortdauern kann.
Wir haben Gemeinden, namentlich im Bezirke Signau, deren
Mißverhältniß groß ist. So hat Schangnau mit 1666
Einwohnern nicht weniger als 6666 auswärtige Burger, Laupers-
wylviertel mir 766 Einwohnern 1766 auswärtige Burger,
Langnau mit 6666 Einwohnern zählt über 16,666 auswärtige
Burger; Signau, welches eine Ausnahme bildet, hat mit 2756
Einwohnern nur 1566 auswärtige Burger; und ich glaube,
wenn die Register genau durchmustert würden, so hätten wir
deren noch weniger. Es ist noch ein Hauptgrund, der mich
bewogen hat, für die armen Gemeinden mich zu verwenden, eS

ist der Umstand, daß die Gemeinden unverhältnißmäßig kellen
mußten. Signau teilte verhältnißmäßig wenig, während Langnau

4 und schangnau 8 Fr. a. W. pro mille jährlich bezahlen
mußte. Ich wollte hauptsächlich zeigen, daß ich die Armenfrage

nicht als eine Lokalfrage betrachte, sondern ich betrachte
sie als eine allgemeine Lanvesfrage. Und das ist so. Denn
nicht nur das Emmenthal, nicht nur eine einzelne Landesgegend
ist krank, sondern der ganze Kanton. Um dieses durch eine
Berechnung klar zu machen, zitire ich, was auS einem Berichte
des frühern Direktors des ArmenwescnS, des Herrn Fischer,
hervorgeht. Er nahm sich die Mühe, zu untersuchen, wie es
sich verhalte mit dem Sleuerverhälinisse unter den Gemeinden.
Ich untersuchte nun, wie der Zustand der Gemeinden sich

gestützt aus die damals ausgearbeitete Tabelle herausstelle. Ich
will nicht behaupten, daß das Resultat ganz richtig sei, doch
bietet es immerhin einen Maßstab. Nach diesem Tableau fand
ich, daß viele Amtsbezirke bedeutende Summen auswärts steuern.
Alle Amtsbezirke, die viele Arme auswärts zu unterstützen
haben, halte ich für ärmer als diejenigen, welche nickt in diesem
Falle sind. Gestützt auf diese Berechnung zahlen mehr auswärts:
Aarwangen Fr. 717, Erlach Fr. 1366, Fruligen 1466, Jnter-
laken Fr. 2266, Konolfingcn Fr. 9466, Oberhaslc Fr. 167,
«saanen Fr. 1461, Schwarzenburg Fr. 3466, Sefligen Fr. 3596,
Signau Fr. 36,666, Obersimmenthal Fr. 346, Trachselwald
Fr. 14,166, Wangen Fr. 3596. Dieses Verhältniß machte auf
mich den Eindruck, alle diese Aemter seien bei dem Armcnwesen
am meisten betheiligt. Es befinden sich also 13 Amtsbezirke
deS alten KaMonstheilS in diesem Falle, nur 9 Aemter stehen

günstiger. Man kann also annehmen, daß die große Mehrzahl
der Amtsbezirke sich in einem krankhaften Zustande hinsichtlich
deS Armenwesens befindet. Sind auch die Zustände deS kleinern
Theiles weniger ungünstig, so sind sie dennoch krank. Wenn
ich nun als Bittsteller der armen Gemeinden auftrete, so geschieht
eS in keinem andern Sinne, als daß ich hier Namens derselben
verlange, was ihnen nach der Verfassung und nach dem
Gemeindegesetze gehört. Ich kann nicht umhin, Ihnen in
Erinnerung zu bringen, aus was gestützt wir unsere gerechten
Wünsche Vorbringen können. Ich erinnere an die Zentralstation
des Straßenwesens, unter welchem einige Landestheile bedeutend
gelitten haben. Ich mache Sie auf die Maßregel aufmerksam,
durch welche der Große Rath eine Zulage an die Lehrerbesoldungen,

ohne Rücksicht auf reiche oder arme Gemeinden, beschloß.

Ich erinnere ferner auf die Errichtung einer Hvpothekarkasse
für daS Oberland, in welcher fünf Millionen oder noch mehr
liegen, wobei der beireffende LandeStheil einen Gewinnst von
wenigstens 85—96,666 Fr. hat. Alles, was bei dem großen
Markte von 1846 versprochen worden, wurde gehalten. Auch
den armen Gemeinden wurde etwas versprochen, indem man
beschloß: die Pflicht der Gemeinden zur Unterstützung der Armen



sei aufgehoben. Seit vielen Jahren verlangen nun die armen
Gemeinden ein neues Armengesctz, das ihnen geben Möchte,
was man ihnen versprochen, ganz besonders Erleichterung der
Armenlast, wie man es ihnen versprochen. Im Jahre 1852
geschah ein Schritt, indem im Gemeindegesetze grundsätzlich die

Oerllichkeit der Armenpflege ausgesprochen wurde, und zwar in
einem weitern Sinne, als Herr v. Gonzenbach heute darstellte,
in dem Sinne, wie der Herr Berichterstatter eS in seinem
Entwürfe ausgeführt hat. Damals geschah es sicher nicht ohne
Grund, und da sich zu jener Zeit Niemand dagegen auflehnte,
so ist eS ein Beweis, daß Gründe genug dafür vorhanden
waren. Die Einsichtigern deS Landes waren schon damals zur
Ansicht gelangt, daß dieß der ausführbarste und am wenigsten
kostspielige Grundsatz sei. Ich verweise nur auf das Verhältniß
der Einsaßen zu den Burgern im Kantone. Der Kanton hat
im Ganzen etwas über die Hälfte mehr Einsaßen als Bürget,
in vier Aemtern ist die Zahl der erstern bedeutend größer, in
neun Städten und großem Ortschaften betragen sie '/j—
der Einwohnerschaft. Dieses Mißverhältniß mag im Jahre
1852 ein wichtiger Grund gewesen sein, daß man sich nicht
mehr gegen die Ocrtlichkeit stemmte. Nachdem bereits der
Hauptgrundsatz in der Verfassung und im Gemeindegesetzc
ausgesprochen ist, kann ich nicht begreifen, daß Herr v.
Gonzenbach gegen das Eintreten spricht. Es thut mir wirklich
wehe, so etwas zu sehen. Jahrelang wurde man auf bessere
Gesetze und bessere Zeiten vertröstet; wir haben uns geduldig
darein gefügt. Wenn wir uns nicht gewöhnt wären^ mehr
Milch statt Wein zu trinken so hätte es vielleicht unangenehmere

Geschichten abgesetzt. Noch jetzt, da der vorliegende
Entwurf dem Emmenthale bedeutende Opfer zumuthet, wird man
gegen denselben nicht Opposition machen, obschon in den armen
Gemeinden die Ueberzeugung feststeht, daß sie dasjenige, was
der Staat zu wenig gegeben hat, auö ihrer Tasche bezahlen
müssen. Ich versichere Sie auf Ehre, daß eS mir leichter
gewesen wäre, im Emmenthal eine Bewegung gegen das Gesetz
heraufzubeschwören als zu dessen Gunsten. Der Große Rath
wurde durch keine Vorstellungen von Seite der armen Gemeinden

belästigt. Der Grund besteht darin, daß namentlich im
Emmenthale die Erinnerung daran noch zu lebhaft ist, in welcher

wüsten Agitation wir uns seiner Zeit befanden. Ich habe
sie auf das Aeußerste verwünscht jene Agitation, die, wenn sie

länger gedauert hätte, den ganzen Kanton zu Grunde gerichtet
hätte. Ich bereue nicht, daß ich dazu beitrug, jene Zustände
zu beseitigen. In meiner Stellung lag es nicht, eine neue
Agitation zu veranlassen, eS wären neue Volksversammlungen
entstanden, größer und bedeutender als die frühern. Ich habe
die Ueberzeugung, daß durch solche Agitationen das Volk weder
genährt noch getränkt ist; ich fand sie auch nicht nöthig.
UebrigenS wenn man daran Freude hat, so kann man immer
noch Vorstellungen machen, aber ich sah schon, daß man sich

um dieselben nicht sehr viel kümmert. Ich erinnere an die
leidige Dotationsgeschichte, wo nahezu Ivl) Vorstellungen gegen
die Beseitigung des Handels vorlagen. Vier große
Volksversammlungen hatten stattgefunden. Was geschah? Der Große
Rath schritt nach seiner Ueberzeugung zu einem Beschlusse;
dennoch blieb man seither ruhig, wenn auch nicht im Sinne
der Bittsteller und der Volksversammlungen entschieden wurde.
Nun wünsche ich als Bittsteller der armen Gemeinden, daß
man billig und gerecht sei, daß man die Schuld von 1846
abtragen, daß die gegenwärtigen Mitglieder des Großen Rathes
im Sinne und Geiste deS Versprechens deS Vcrfassungsrathes
zur Abzahlung jener Schuld beitragen möchten. In erster

Berathung war der Große Rath gerecht und billig, ich hoffe,
er werde es auch heute sein Ich möchte Jedermann dringend
ersuchen, die Folgen zu bedenken, welche das Nichteintreten
haben könnte. Ich stimme zum Eintreten.

Dr. Schneider. Die Stellung, welche ich früher in
dieser Frage eingenommen, der Umstand, daß diejenige Gegend,
welche mich hieher sandte, eine sehr bestimmte Meinung in
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dieser Sache hat, machen es mir zur Pflicht, mich hier auch
auSzusprechen. Ich möchte einiges zur Rechtfertigung der
Gesetzgebung von 1847 und dann auch des vorliegenden Gesetzes
anbringen. Ich werde rbkläreN, warum ich dazu stimmen kann
und dazu stimmen werde, obschon ich zugebe, daß einige Grundlagen

fehlen, die ich gerne gesehen hatte. ES gibt nichts
Neues in der Welt und die Verhandlungen, welche wir heute
führen, fanden schon vor mehrern Jahrhunderten statt. Erlauben

Sie mir, auch etwas auf frühere Zeiten zurückzugehen,
nicht nur um eiwaS Bekanntes zu sagen, sondern weil der
Gegenstand immer wieder zurückkehrt unter veränderten Verhältnissen

und veränderter Kultur. Wenn wir das Armenwefen
historisch untersuchen, so bietet eS manches Interessante dar.
Die Geschichte des Armenwesens ist die Geschichte des ganzen
Staates, sie ist auch die Geschichte des deutschen Staates und
Englands. Vor der Reformation hatten wir eine doppelte
Armenpflege, eine Armenpflege der Grundherren und eine solche
der Kirche. Der Staat und die Gemeinden bekümmerten sich
damals nicht darum. Nebenher wirkte die Privatwohlihätigkeit.
Die Grundherren hatten die Bevormundung ihrer Leibeigenen,
aber von dieser Seite wurde das Armenwefen rein vom
persönlichen Interesse geleitet, von Liebe und Humanität war
keine Rede. Wenn eS Sie interessirt zu sehen, wie damals
das Armenwefen beschaffen war, so will ich einen deutschen
Staat zitiren, dessen Einrichtungen heute noch die nämlichen
sind. Gehen Sie nach Meklenburg, dort werden Sie finden,
wie die Grundherren gegen ihre Angehörigen ihre Rechte
ausüben, wie sie ihnen das Heirathen verbieten und dafür viele
uneheliche Kinder haben. So war eö bei uns. Neben dieser
Armenpflege bestand die kirchliche, die auf christlicher Liebe
hätte beruhen sollen. Die Geistlichen hätten Mit den Armen
und für sie leben sollen, aber am Ende bestand das Resultat
darin, daß sie von den Armen lebten, daß sie ein Interesse
daran hatten, wenn eS möglichst viele Bettler im Lande gab.
Das trug viel zur Reformation in unserm Kantone bei. Mit
dieser trat ein anderes Verhältniß ein. Für diejenigen, welche
die Kirche bisher gesorgt hatte, sorgte nun Niemand mehr als
derjenige, welcher die Kirchengüter zur Hand genommen hatte.
Wir hatten also die Staatsarmenpflcge, der Staat versprach
für die Armen zu sorgen. DaS ging eine Zeit lang recht gut,
warum? Die Reformation hatte bei uns die guten Folgen,
wie in andern Ländern. Die Emanzipation griff um sich, eS

gab nicht mehr nur Grundherren und Bettler, sondern es
bildete sich ein Mittelstand aus, aber eine Menge frühere
Leibeigene hatte nach der Emanzipation keinen Unterhalt mehr, und
für diese mußte der Staat sorgen. Eine Folge war, daß die
Zahl der Bettler ungeheuer zunahm, so daß die Regierung sich

genöthigt sah, einzuschreiten. Hier kommen wir zu einem
interessanten Zeitpunkte, welcher der gegenwärtigen Frage näher
liegt. Ich meine den Zeitraum von 157l bis 1677, wo die
Armenpflege ungefähr daS war, was heute vorgeschlagen ist,
doch mit einem wesentlichen Unterschiede. Nach der Verordnung

von 1571 wurde förmlich anbefohlen, daß jedes Kirchspiel
für die Verpflegung seiner Armen zu sorgen habe, in letzter
Linie wurde die Hülfe des Staates in Aussicht gestellt.
Damals war von Onsburgerrecht noch keine Rede, aber wie kam
es später? Nach der Reformation gab es nicht mehr Mitglieder

deS Kleinen Rathes, die, wie früher, lieber ihr Handwerk
und Gewerbe getrieben hätten, als in der Regierung gesessen

wären, sondern man fand eS zweckmäßig, für sich und die
Nachkommen die Sitze zu sichern, und da kam die Zeit, wo
Alles erblich wurde, vom Barett des Patriziers bis zum
Bettlerstab. Der Begriff und die Ideen, welche man sich vom
Staate machte, ging dahin, daß der Staat ein Erbgut sei, und
daS war der leitende Gedanke bis 1346. Nicht nur die Periode
der Ausschließung trat ein, sondern man wandle auch Mehr
oder weniger gcwaltthätigr Mittel an. Im Jahre 1635 wurde
auch von den Handwerkern von Bern erlangt, daß sie ihr Gut
erblich erklärten, und daß kein Anderer zum Genusse zugelassen
werde. Von da an datirt sich der Verfall deS Handwerker-
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standeS in Bern. Die nächste Folge der Ausschließung war,
daß man eine Menge Leute ausweiten mußte, und da begannen
die Ausmusterungen. Interessant sind die Verordnungen darüber

zu lesen von 1635, 1641, 1643. Dabei ging man so

weit, daß man diejenigen, als Bettler betrachtete, welche weniger

als 4 Jucharten Land besaßen. Die kleinen Städte machten
eS Bern nach. Dazu kamen ungünstige Verhältnisse, der dreißigjährige

Krieg, die Religionskriege in Frankreich, die uns im
Anfang eine Masse Geld, aber auch eine Menge Landstreicher
brachten. Ueberdieß geschahen einige Mißgriffe in Bezug auf
die öffentliche Verwaltung; die Ausschließung wurde immer
strenger; man mußte mitunter Gewalt anwenden. Durch die

Verordnung von 1535 wurde verfügt, daß das Büchsenalmosen
eingeführt werden soll, welches sich bis 1798 erhielt und an
vielen Orten für die Armen genügte. * Später ging man ein
wenig weiter, die Verhältnisse änderten sich. So wurde unterm
16. Mai 1646 verordnet, daß Jedermann befugt sei, „solches
überlestiges, gefährliches Diebsgesind von selbsten nieder zu
machen und sich also dessclbigen mit prügeln oder erschießen
würklich zu entledigen." So half man sich. In dieser Periode
hat vaS kleine Städtchen Bremgarten, welches damals zu Bern
gehörte, im Laufe des Jahres 1639 nicht weniger als 236
solche Leute einfach geköpft. Das war die Periode, die uns
dahin führen mußte. Nun sagt man, die OrlSarmenpAege
habe sich nicht bewährt. Die Sache wurde freilich nicht öffentlich

hier verhandelt, aber im Kleinen Rathe wird man auch
darüber debaitirt haben. Wir kommen zur Verordnung von
1677, wo die Armenpflege auf das Prinzip der Burgerlichkeit
gegründet wurde, aber ohne Rechtsanspruch des Armen blieb.
Nach dieser Verordnung war jeder da daheim, wo seine Eitern,
d. h. sein Vater geboren war. Das ist die eigentliche Grundlage

des bürgerlichen Systems. Diese Verordnung bestand eine

Zeit lang, eine Menge Heimathloser konnte dadurch untergebracht
werden, und sie wußten, woran sie waren. Es half momentan,
aber es gab auch da wieder Veränderungen in Bezug auf
Güterbcsttz und Gütergemeinschaft, in Betreff unserer Recht-
sameverhältnisse. Eine nähere Ausführung des erwähnten
Grundsatzes geschah durch die Bettelordnung von 1696, in
welcher jedoch den Armen noch kein Recht gegeben war, einen
Anspruch an die Behörden zu machen. Die Noiharmen werden
schon in jener Verordnung ausgeschieden, diese Einrichtung ist
also nicht eine Erfindung deS Herrn Schenk, denn es heißt
ausdrücklich: „allein die alten, lahmen, arme, Krankne und
presthafte Menschen, die gar nichts mehr thun und mit ihrer
Handarbeit sich nicht mehr ernähren können, auch sonst
unerzogene, Vater- und Mutterlose arme Waißlein" sollen unterstützt

werden. Dagegen wird beigefügt, daß „solches regulirte
Almosen ein freiwilliges und ungezwungenes Opfer das Gott
dem Herrn wohlgefällig ist" sein solle. Das sind die Grundlagen

dieser eigentlich vierten Periode der Geschichte des Armcn-
wesenS. Zu gleicher Zeit versprach der Staat, er werde ebenfalls

sein Mögliches thun, und dann heißt es: die Almosenkammer

solle nachdenken und berathen, was zu thun sei. Hier
möchte ich auf den Unterschied aufmerksam machen: eine frühere
Verordnung stellte die direkte Unterstützung von Seile der
Regierung in Aussicht, infolge dessen kamen die Leute nach Bern;
nun wurde verordnet, daß sie fich an die Landvögte zu wenden
hätten, diese sollten an obere Behörde Bericht erstallen, dann
werde letztere darüber nachdenken und berathen, was man mit
diesen Leuten machen wolle. Indessen gestalteten sich doch in
dieser Periode die Verhältnisse etwas günstiger. Die Zahl der
Landsaßcn nahm nickt sehr zu, die Erdäpfel wurden verbreitet;
gllcrdings wurden noch Treibjagden angeordnet; später zeigte
sich Industrie, und das Armenwescn kam allmälig in einen
leidlichen Zustand. Im Jahre 1867 kam man zu einer neuen
Periode, infolge der fortwährenden Klagen, welche auch wir
hören, daß es an gesetzlichen Mitteln fehle, den Uebelständcn
abzuhelfen. Das Gesetz von 1867 wurde erlassen, eS räumte
den Gemeinden bedeutende Rechte ein, aber auch den Armen
gegenüber den Gemeinden, welche unter Umständen vor den

Richter gezogen werden konnten. Da haben Sie einen Theil
der Geschichte des Armenwesens bis 1846. Sie sehen daraus,
daß wir uns bereits früher mit ähnlichen Zuständen befaßten.
Was war die Folge dieser Verhältnisse, wie sie sich aus dem
bürgerlichen Prinzipe entwickeln mußten? Die Folge war diese,
daß in gewissen Gegenden, namentlich in Berggegenden, eine
Menge dort Geborner mit und ohne Vermögen auswanderten;
diejenigen, welche arm geworden, kamen wieder zurück. Das
ist ein Umstand, warum die Last des ArmenwesenS so ungleich
wurde. Anno 1846 kamen dann allerdings die betreffenden
Gegenden, welche sagten: infolge der Gesetzgebung haben wir
eine Last, die wir vielleicht sonst nicht hätten, wenn die
Gesetzgebung nicht diese Verhältnisse hervorgerufen hätte. Man
verlangte daher eine Ausgleichung. Die Grundsätze, welche hierauf,
gleichsam infoige eines Vertrages, in die Versassung
aufgenommen wurden, sind Ihnen zur Genüge bekannt Ich komme
zum vierten Punkte, auf die Stellung der Regierung von 1846.
In die Verfassung war also der Gruudsay aufgenommen, daß
die Teilen einmal aufhören sollen, daß sie nur noch in einer
Uebergangsperiode erhoben werben dürfen, daß der Staat einen
Beilrag von 466,666 Fr. a. W. zu Gunsten der früher mit
Teilen belasteten Gemeinden leisten solle. Nun schritt man zur
Ausführung des Grundsatzes durch die Gesetzgebung. Man
hatte bereits die TheurungSjahre 1845 und 1846 hinter sich
und es war einleuchtend, daß der Staatsbeitrag nicht genügte.
Zwei Wege standen nun offen: Zwang durste man nicht mehr
anwenden, der Regierung blieb also nur übrig, an die
Freiwilligkeil zu appelliren, oder man konnte den zweiten Weg
einschlagen und sagen: wir sehen, daß es Gegenden gibt, die sich
verhältnißmäßig schneller bevölkern, als die Erwerbsmittel
vorhanden sind; schlagen wir daher eine andere Bahn ein und
öffnen wir die Burgerrechte! Dieses Mittel hätte aber nur
allmälig geholfen, daher appellirte man an die Freiwilligkeit.
Heute sagt man, dieses Mittel sein ein verfehltes gewesen.
Ich möchte Sie fragen, an was wir damals hätten appelliren
können? Da hatten wir den Finanzdirektor, welcher Alles in
die Grenze der 466,666 Fr. hineinschieben wollte. Zwang war
nicht mehr möglich; cö soll nun ein kluger Mann kommen und
sagen, was ich anderes hätte machen sollen. DaS damalige
Gesetz hat sich am Ende doch nicht so fürchterlich schlecht ge.
macht, es halte seine guten Gründe, warum es nicht besser

ging. Ich gebe zu, daß es mehr oder weniger Fehler hatte.
Ich gestehe, daß der Fehler einerseits bei mir war, indem ich
nicht Energie genug halte, meinen ersten Entwurf in Bezug
auf die Stellung der Armenvereine im Regierungsrathe unverändert

durchzusetzen. Dessen ungeachter ging eS nicht so schlimm,
und wenn einzelne Gemeinden bedeutend gelitten haben, und
namentlich von Seite des Emmenthals darüber geklagt wird,
so sage ich, die Schuld lag nicht einzig in der Gesetzgebung,
sie lag zum Theil auch in der Verfassung. Wir haben in der
Verfassung die Bestimmung, der Staat soll im Verhältniß der
früher bezogenen Tellen beitragen; dieß mußte als Basis
angenommen werden. Was wurde aber damals als Telle
verrechnet? Was man als baareS Geld einbezahlt hatte, während
eine Menge Gemeinden ihre Armen durch Naturalleistungen
unterstützten, durch Umgang, Versteigerung und auf andere
Weise, wie durch Anstalten w., so daß der Durchschnitt deS

Tellerlrages nicht desjenige war, was die Gemeinden über den
Ertrag der Armcngüler hinaus geleistet hatten. Dann gibt es
andere Gemeinden, die wirklich ein Guthaben halten, das sie
später verzehrten, aber weil sie in der betreffenden Periode nicht
Tellen bezogen hatten, erhielten sie bei der Durchschnillsberech-
nung wieder zu wenig. Ein dritter Grund besteht darin, daß
ein Theil der Kapitalien in den Gemeinden bereits angegriffen
war, und da befindet der Herr Berichterstatter sich im Irrthum,
wenn er glaubt, erst seit 1846 seien in den Gemeinden Defizite
entstanden. Endlich gab eS solche Gemeinden, die im Jahre
1846 ein Defizit hatten, dieses kam ebenfalls nicht in
Rechnung. Es ist begreiflich, daß eS Gemeinden gab, die in eine
mißliche Stellung kamen, aber die Durchschnittsberechnung



wurde durch eine Verordnung des Regierungsrathes diktirt.
Wenn nun die Hülfsmittel der Gemeinden nicht hinreichten,
wenn die freiwillige Wohlthätigkeit nicht überall nachhalf, wenn
auch der StaatSbeiirag nicht genügte, so ist nicht gesagt, daß

man bei strengerer Durchführung deS Gesetzes nicht besser hätte
fahren können. Ich erlaube mir, Sie auf die Verhältnisse
anderer Kantone aufmerksam zu machen. Im Aargau betrugen
in der Periode von 1841—1845 die Gemeinbstellen durch,
schniitlich 84,405 Fr., von 1846—185l belaufen sie sich

auf Fr. 216,94l. DaS ist eine Differenz, wie wir sie im
Kanton Bern in keiner Gemeinde haben. Die Zahl der Armen
im Kantott Aargau harte sich von der ersten zur zweiten Periode
um 28'/, "/I,, die Armentelle» haben sich durchschnittlich jährlich

um 19 »/o vermehrt. Im Kanton Luzern betrugen die

Armensteuern der Gemeinden in der Periode von 1841/45
Fr. 939,000, jährlich im Durchschnitte Fr. 187,000, in
der nachfolgenden Periode von fünf Jahren erreichten die

Armensteuern den Gesammtbeirag von Fr. 2,165.000, also

durchschnittlich 430.000 Fr. jährlich, fast so viel als im
Kanton Bern, im Ganzen eine Vermehrung der Armenlellen
von 22»/» °/°- Man sieht auS diesen Verhältnissen, daß nicht
einzig die Gesetzgebung an den damaligen Zuständen schuld ist.
Daö Bedürfniß trat ein, es konnte eben Niemand denken, daß
zehn Nothjahre nach einander kommen werden. Ich habe noch
einiges zu erörtern, was der Herr Berichterstatter in seinem

Berichte anführte. Er halte allerdings ein Interesse, die Nach,
theile und Schattenseiten des bisherigen Gesetzes barzustellen,
und ich nehme es ihm nicht übel, daß er es that. Aber ich

finde, er habe es hie und da übertrieben. Er nimmt die drei
Amtsbezirke, welche am schlimmsten stehen, speziell und zieht
dann seinen Schluß. Wenn man das so liest, so sollte man
glauben, es sei schlagend, aber es ist nicht so, wie cS den

Schein hat. Herr Schenk verschwieg etwas, daß nämlich im
Teilbeträge der Gemeinden ihre Naturalleistungen nicht begriffen
sind, auch nicht ihre Schulden. Denn das kann ich sagen, in
allen Bezirken gab es Gemeinden, welche damals schon bedeutende

Schulden hatten. Die Mehrausgabe bei Trachsclwaid
kann kaum 10 °/o betragen, statt 16 °/„, wie der Herr
Berichterstatter annimmt. Aehnlich ist das Verhältniß bei

Signau, auffallender noch bei Schwarzcnburg. Die Differenz
ist also nicht so groß, wie man darstellt. Wenn von den

Armenvcrcinen behauptet wird, sie hätten ihre Pflicht nicht
gethan, nicht geleistet, was sie unter Umständen hätten leisten

können, so gebe ich die von Herrn Schenk angeführten Gründe

zu; aber auf der andern Seile gebe ich nicht zu, daß sie gar
nichlS geleistet haben. Herr Schenk wird aus dem Bureau
der Direktion einen Haufen Akten finden, welche beweisen, daß
die Armenvereine Bedeutendes geleistet haben. Wen» daher
das Gesetz mehr oder weniger mißlang, so liegt einerseits die

Schuld darin, daß vom Staate nicht im Verhältnisse der

wachsenden Noth das geleistet wurde, was hätte geleistet werden
sollen und daß die Durchschnitisbercchnung bei vielen Gemeinden

nicht ganz richtig war. Nun noch ein paar Worte über
daS vorliegende Gesetz. Ich sagte vorhin, zwei Wege seien

im Jahre 1846 offen gewesen. Der eine bestand darin, daß
der Staat dasjenige ausfülle, was die Armengüter der
Gemeinden nicht zu decken vermögen; mehr oder weniger Zcntra«
lisation, und wenn man diese nicht will, Freiwilligkeit. Oder
man suche die bürgerliche Bevölkerung auf den ganze» Kanton
so zu verteilen, daß jeder Ort in einem gewissen Verhältniße
zu seinen Erwerbsmittel» stehe. Der erste Weg wurde
eingeschlagen, den zweiten behielt ich mir immer vor. Als Haupt-
dasis der Reform im Armenwescn betrachtete ich daS, waS

Herr v. Gonzenbach heute vertheidigte. Ich wollte auf das

bürgerliche Prinzip zurückkommen, aber wie ging eS mir damit

Ich glaubte damals, ich gehe mit einem Manne einig, der mit
seinem weit sehenden Verstände, mit seiner Bercdtsamkcit großen

Einfluß hatte, — ich glaubte in der Oeffnung der Burger.
schaften mit ihm einig zu gehen. Ich bedaure, daß wir diesen

Grundsatz verlassen mußten, er hälte u»S die Losung dieser

?Kgblatt des Großen Rathes 1857.
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Frage viel leichter gewacht. Wir hätten diese Schikanen nicht,
die uns das Niederlassungsgesetz bringt, wir hätten eine Menge
Nachtheile nicht. Aber wer war dagegen? Ich habe immer
daS Unglück, gegen die Ansicht meiner Wähler zu stimmen, und
das ist auch ein Grund, warum ich hier daS Wort ergreise.
Im Jahre 1846 war ich entschieden gegen jede Zentralisation
des ArmenwesenS. Aber wer war damals für dasjenige, waS
unS vielleicht dahin führt und das die Burger hätten vermeiden
sollen? Leider meine eigenen Wähler, und heule sind sie wieder
anderer Ansicht als ich. Wir lesen in den Verhandlungen des
VerfassungSralheS, waS folgt: „Zentralisation der Armen
verlangen: Zollbrückversammlung; Aebi, Gemeindraih in Burgdorf;

die Einwohnergemeinden Lauperswyl, Wyßachcngraben,
Sumiswald, Langnau, Trachselwalv und Schangnau; sämmtliche

Gemeinden des NiedersimmenlhalS (mit Beiträgen der
Gemeinden nach Verhältniß der Armen); Schwarzenburg
Volksversammlung; EnSwyl und Röthenbach, Einwohnergemeinden;

147 Bürger von Viel und Nioau; Aarwangcn
VolkSverein (gegen Abtretung der Armengüter); Saanen
Volksversammlung; Obersimmenihal Volksverein (Staat hat die
UnterstützungSpflicht); Erlach Volksverein (mit Bedingung der
unentgeldlichen Aufhebung der Zehnren und Bodenzinse);
sämmtliche Einwohnergemeinden von Nidau; Reichenbach und
Auswyl, Einwohnergemeinden; Kirchberg, Einwohnergemeinde;
WalierSwyl, Gemeindraih; Signau, Einwohnergemeinds; Sef-
tigen, VolkSverein; Aeschi und Kratigen; Frutigen. Zwieselberg;
Amisversammlung von Büren u. s. w." Man hälte auch daS
Burgergut beigezogcn. Ich war damals dagegen. Später
haue ich daS Unglück, einen GesetzcSentwurs über die Burgerrechte

auszuarbeiten, indem ich glaubte, ein solches Gesetz sollte
später zur Reform beö ArmenwesenS führen. In dieses Gesetz
nahm ich im 8 42 die Bestimmung auf: „Das Gemeinde-
bürgerrcchl wird erlangt: 1. durch Geburt (angedornes G. B.
Recht), 2. durch Annahme (erworbenes G. B. Recht), 3.
durch Verekelichung." Der Einkauf war in dem Entwürfe
folgendermaßen regulirt: „§ 49. Die Aufnahme in das
Gemeindbürgerrecht kann einem Kantonsbürger nicht verweigert
werden, wenn er sich zu derjenigen Konfession bekennt, welcher
die Mehrheit der GemcindSbürger angehört, und wenn er
entweder: 1. von der Einführung der bestehenden Verfassung an
während 10 Jahren im Besitze deS Stimmrechls der Gemeinde
gewesen ist und während dieser Zeit direkte GcmeindS- oder
Siaaisstcuern bezahlt hat; 2. oder wenn er weniger als 10
Jahre i» der Gemeinde niedergelassen, sich aber nach den
Bestimmungen des 8 9 Nr. 2 über seine guten Leumden ausgewiesen

hat und entweder im Besitz eines Heimwesens in der
betreffenden Gemeinde, oder in dem Besitze der in 8 9 Nr. 3
vorgeschriebenen Requisite steht. 8 50. Die Elnkaufssumme
in das Aktiv- und GemeindSbürgcrrechr im engern Sinne (88
40, a, I> und 41) ist für KantonSbürger festgesetzt: 1. in der
Stadt Bern Fr. 400; 2. in allen übrigen Städten und
Gemeinden, über 2000 Seelen auf 20 o/„ von der Summe, welche
sich ergibt, wenn das Gesammtsteuerkapiral deS OrtcS durch die
Seelcnzahl der im Orte wohnenden Gemeinböburger getheilt
wird; 3. in allen Gemeinden zwischen 1 und 2000 Seelen auf
15"/,; 4. in allen Gemeinden unter 1000 Seelen auf 10
von der Summe, welche durch die^porgedachte Theilung des
GcsammisteuerkapitalS auf den Kopf fällt. Uebersteigt jedoch
in den drei letzten Fällen der Kopttheil von dem Gesammt-
stcuerkapitale den Betrag von Fr. 1000, so können von dem
höhern Betrage keine Prozente gerechnet werden. 8 5l. Die
Einkaufssumme in das Korporationsgut (8 40 Nr. 5, 8 26
und 8 41) ist festgesetzt: 1. für denjenigen Kantonsbürger,
welcher sich nach § 49 über einen zehnjährigen Besitz des
StimmrechlS in der Gemeinde ausgewiesen hat, aus den
sechsfachen Betrag der jährlichen Nutzungen; 2. für die übrigen
Kantonsbürger auf den zehnfachem Betrag." Damals trat
man dagegen auf, wie heule, nur viel ärger. Ich wurde im
„Schweizerischcn-Bevbachter"so hergenommen, daß kein Faden an
mir blieb; man hieß mich Kommunist, Sozialist. Ja, ich mußte
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eS erleben, daß im Jahre 1850 ein Aufruf an die Wähler der

Stadt Bern erging, unterzeichnet von Leuten, die früher mit
mir einig gingen, ein-Aufruf, worin ich des Kommunismus
bezichtigt wurve, mit Hinmeisung auf das vorhin Gesagte.

Das vergißt man nicht so leicht. Die Opposition ging zuerst

von Nidau und von Bern aus. Herr Blösch hatte in dieser

Sache die nämlichen Grundsätze, wie ich, er ging in gewisser

Beziehung noch weiter. Damals hätte man eS noch durchführen
können, und wir waren berechtigtes zu machen, wie in andern
Staaten, so gut als in den Kantonen Soloihurn, Zürich,
St. Gallen, zum Theil auch in Basel, wo die reichen Herren
die Regierung in der Hand haben und sagten: die Stadt muß
unter diesen Bedingungen Burger aufnehmen. Nun sind eS

immer noch die gleichen zwei Wege, welche man als möglich
bezeichnet, und man verlangt, daß man darauf zurückkomme.

Können wir eS heute noch? Man hat uns in eine Sackgasse

hineingetrieben, und zwar ist eS die konservative Partei, welche
den Burgergemeinden das Todesuriheil gesprochen hat; Herr
Blösch hat das Gesetz dafür vorgelegt. DaS Institut ist nicht
mehr lebensfähig. Umsonst wendet Ihr GalvaniSmus und
Elektrizität an, um eS neu zu beleben, es hilft nicht mehr;
Ihr habt es zerstört. Herr Batschelet bedauert, baß die

Ausscheidung nicht weiter vorgerückt sei. Ich wollte, es wäre noch
Alles bei einander. Ich wollte, daß man die bürgerlichen
Güter immer noch gleichsam als öffentliches Gut behandeln
möchte Aber wenn man eS nur noch als Familiengut
betrachtet so habe ich als Großrath nicht mehr die Pflicht, so

dafür zu sorgen, wie für ein Gemeindegul. Im Jahre 18t8
war das Verhältniß der Einsaßen 35 °/„ gegenüber 65 "/„
Burger. Die Volkszählung von 1816 zeigte, daß das
Verhältniß schon bedeutend geändert habe, indem 45 °/„ Einsaßen
gegenüber 55 -/» Burger waren. Betrachten Sie dann die

Folgen der Eisenbahnen, diese werden uns in zehn Jahren das
Verhältniß umkehren. Dann werden die Einsaßen Einsaßen
in den Großen Rath schicken, und was bleibt dann übrig?
Sie haben ein Familiengut gestiftet, arme Leute werden hin-
und hergeschoben; aber wir haben keine andere Wahl mehr.
Man sagt, die Freiwilligkeit habe nicht den erwarteten Erfolg
gehabt, der Staalsbeuiag genüge nicht; man weist auf
verschiedene Umstände hin. Man behandelt das Armenwesen als
etwas, von dem man glaubt, es sollte angenehm berühren.
Packt es an, wie Ihr wollt, diejenigen, welche es drückt, werden
schreien. Unter diesen Um,landen sehe ich wuklich keinen
andern Ausweg als denjenigen, welchen Herr Schenk unS
vorzeichnet. Ich wechselte mit ihm wenige Worte, aber als er
mir einmal sagte, er habe diese Ansicht, erwiederte ich ihm, es

bleibe nichts anderes übrig, nachdem man unter dem Scheine,
die Burgergüter zu schützen, sie zu Familiengütern gemacht.
Nun einige Worte an Herrn v. Gonzenbach. Ich gebe zu,
daß nachtheilige Folgen eintreten werden. Ich sagte auch
Herrn Schenk, ich stimme zu seinem Gesetze, aber unter der

Bedingung, daß daS Niederlassungsgesetz so wenige Beschränkungen

«IS möglich ausltelle. Und wenn tausend Bettler in
die Stadt Bern kommen und ein einziger ehrlicher Familienvater
kommt, der hier seine Eristenz finden kann, so will ich lieber
jene behalten als diesen fortweisen. Seid doch nicht so streng,
laßt dem Armen, der nichts als seine Arbeitskraft hat, die
Gelegenheit, sie zu verwerthen. Wenn ich einen vollen
Geldbeutel habe, so lache ich dazu. Die Gemeinden werden sich in
wenigen Jahren rühren und über das Gesetz noch mehr klagen
als früher. Die gegenwärtigen Verhältnisse lassen sich allerdings
richt ganz mit der frühern Zeit vergleichen. Wir hatten zwar
die Ortsarmenpflege früher auch, aber man hatte damals gar
kein Niederlassungsgesetz. Krieg, Reislausen ic. übten ihren
Ginfluß. Ich hoffe, man komme nicht mehr in einen so

barbarischen Zustand zurück. Obschon daher Herr v. Gonzenbach
prinzipiell recht hat, so fürchte ich dennoch diese Folgen des
Gesetzes nicht so sehr. Daher sage ich: wenn ich zu wählen
habe zwischen den beiden Auswegen — noch einmal Volk und
Staat aufzumuntern, daß mehr geleistet werde, um die bisherigen

Grundsätze aufrecht zu erhalten, welche Sie und die öffentliche
Meinung verworfen haben, oder das anzunehmen, was hier
vorliegt — so finde ich: beides hat Nachtheile; aber wenn ich
vergleiche, so ist im vorliegenden Gesetze besser für die Armen
gesorgt. Den einzigen Nachtheil erblicke ich darin, daß die
Bevormundung der Armen zu stark wird, während man ihnen
jede mögliche Selbständigkeit lassen soll, sonst wird der Arme
kein Mann, kein selbständiger Arbeiter. DaS sind die Gründe,
warum ich zum Eintreten stimme. Ich glaubte es mir und
meinen Wählern schuldig zu sein, zu sagen, warum ich zum
dritten Male mit ihnen im Widerspruche stehe.

Michel. Ich stelle den Antrag, der Große Rath möchte

zwar eintreten, aber die Behandlung des Gesetzes auf die
nächste Sitzung verschieben, bis das Niederlassungsgesetz einmal
berathen sein wird. Man weiß, daß man jetzt noch Zeit hat.
Die Sache liegt jedem am Herzen. Es handelt sich um ein
so wichtiges Gesetz wie vielleicht seit hundert Jahren nicht
mehr. Es ist möglich, daß in der Zwischenzeit Vorschläge
gemacht werden können, welche zur Beruhigung dienen.

v. Werdt erwiedert gegenüber Herrn Regierungsrath
Lehmann, daß das Emmenthal in den Jahren 1847/54 von
dem Staatsbeitrag von Fr. 2,875.368, welcher den 22
Amtsbezirken des alten KantonS verabreicht worden, folgende Summen
bezogen habe: Burgdorf mit 24,070 Einwohnern Fr. 207,387.
45, Signau mit 22,338 Einw. Fr. 460,973. 85, Trachselwald
mit 23,970 Einw. Fr. 362,584. 94, zusammen also Fr. 1,031,446.
24, während das Amt «Festigen im nämlichen Zeitraum nur
Fr. 88,1 l3. 67 erhielt. Der Redner bezieht sich übrigens auf
sein fiüheres Votum und macht schließlich aufmerksam, daß die
abnormen Zustände des Armenwesens im Emmenthal einerseits
in dem Mißbrauch, welcher mit dem Vorrecht des jüngsten
SohncS getrieben werde, andererseits darin liegen mögen, weil
im Emmenthal das Gemeindeland vertheilt und zu den Höfe»
geschlagen worden.

Dr. Lehmann, Regierungsrath, erwiedert, daß er gegenüber

Herrn v. Werdt nicht vorwurfsweise die Verhältnisse
anderer Landesiheile berührt habe. Wenn der genannte Redner
übrigens die Summe anführte, welche der Staat für seine

LandeSgegend verwendet habe, so hätte er auch die Million
oder noch mehr, welche die Aarekorrektion gekostet, in Rechnung
bringen sollen. Der Sprechende bezweifelt die Richtigkeit der

vom Herrn Präopinanten erwähnten Ursachen der cmmenthali-
schcn Zustände und fügt bei, wenn eS auch so wäre, so könnte
er nachweisen, daß in andern Landeslheilen sehr bedeutende

Gemeinbeliegenschaften vertheilt und dadurch Tausende von
Jucharten einem andern Zwecke zugewendet worden seien.

Furer. Ich gebe zu, daß das Oberland einen Vortheil
in seiner Hypothek.nkasse hat, aber dem Amtsbezirke Thun ist
davon wenig zugeflossen. Es stellt sich heraus, daß die vier
emmenthalischen Aemter in den letzen sieben Jahren Fr. 1,317,000
aus der Staatskasse erhielten, während die sieben oberländischen
Amtsbezirke nur Fr. 663,000 erhielten, also hat daS Emmenthal

über 600,000 Fr. mehr erhallen. Wenn das
Ausscheidungsgesetz von 1853 vollzogen worden wäre, so wäre manchen
Uebelständen abgeholfen worden. Die Burger derjenigen
Gemeinden, welche bedeutende Burgcrgüter besitzen, haben alle
Ursache, etwas mißtrauisch zu sein. Die Einsaßen wollen
gleichgestellt sein, wie die Burger. Ich möchte nun an den Herrn
Berichterstatter die Frage richten: ob dasjenige, was bisher
durch Vertrag, gestutzt auf daS Gemeinde- und daS Ausschei-
dungSgesetz, der Burgergemeinde zugesichert worden ist, derselben
gesichert bleibe. Ist dieses der Fall, so kann ich zum Eintreten
stimmen, sonst nicht. Denn ich halte dafür, der Große Rath
solle sich hüten und auch den Schein vermeiden, als ob er in
Rechtsverhältnisse eingreifen wollte. Ich wiederhole nochmals,
wenn das Armengut als rein bürgerliches Gut nicht gefährdet



ist, so kann ich zum Eintreten stimmen, sonst stimme ich

dagegen.

Bernard. ES scheint vielleicht etwas sonderbar, daß
«in jurassisches Mitglied des Großen Rathes in einer Frage
das Wort ergreist, welche den Jura nicht so unmittelbar zu
interesstren scheint, wie den alien Kantonsthcil. Da indessen

jedeS Mitglied dieser Versammlung die Pflicht hat, seine Stimme
über die Fragen abzugeben, welche hier verhandelt werden, so

hielt ich cS für meine Pflicht, meine Stimmgcbung in dieser

Angelegenheit zu rechtfertigen. Aus diesem Grunde werde ich

mir einige Bemerkungen über das Gesetz erlauben, weil es

wichtig ist, die Stellung zu kennen, welche dasselbe gegenüber
den Bestimmungen der Verfassung einnimmt. Zu diesem Ende

muß ich von dem großen Markte reden, der im Jahr 1846

stattfand, bei welchem das Oberland ein Stück Kuchen erhielt
in seiner Hppolhekarkaffe, die Gemeinden deS alten Kantons
ein anderes Stück in der Aufhebung der Gemeinvetaren; der

Jura erhielt nur ein wenig gedrucktes Papier, d. h. seine

französische Gesetzgebung. DaS ist das Ergebniß jenes Marktes,
und ich bin ver Ansicht, daß man damals einen Fehler beging
durch Aufhebung der Unterstützungöpflicht der Gemeinden. Sie
erbeben nicht mehr direkte Gememdetellen zur Unterhaltung der

Armen, aber indirekt besteuern Sie das SlaalSvermögen, wovon

ein Theil der Einkünfte für das Armenwesen verwendet
wird. Man hat also nur auf der einen Seile etwas
weggenommen, um die Last, welche auf dem Lande haftet, zu
vermehren. Der Vcrfafsnngsrath hätte besser gethan, die Erhebung
von Teilen mit Bewilligung der Regierung vorzuschreiben.
Aber da es einmal nicht so ist, so muß man die Verhältnisse
annehmen, wie sie heute beschaffen sind. Das Emmenthal ist

mit Armen belastet, eS hat deren Tausende, sowohl im Lande

selbst als außerhalb des Kantons, so daß seine Position unhaltbar

geworden ist. Ich frage nicht, ob es seine Schuld sei,

aber es ist ein Uebelstanv, dem man abhelfen muß WaS

schlägt man Ihnen nun zu diesem Ende vor? Einen GesetzeS-

entwurf, der nach meiner Ansicht die Grundlagen unserer

heiligsten Institutionen über den Haufen wirft, einen Gesetzesent«

wurs, welcher das in der Verfassung garaniirte Eigenthumsrecht
angreift. Ich war überrascht und ziemlich betroffen durch das

Prinzip, von welchem der Herr Berichterstatter bei der

Bearbeitung deS Armengesetzes ausging. Er sagt Ihnen wohl, dieses

Prinzip sei gerechtfertigt, sowohl durch das Gesetz von 1814,
als durch dasjenige von 1847 und durch das Genieindegesetz,

welche die Uebertragung der Verwaltung des Armenwesens

von der Burgergemeinde auf die Einwohnergcmeinde vorschreiben.

Aber was das Eigenthum berufst, so hat er nicht den

Beweis geleistet, daß das EigenlhumSrecht von einer Korporation

auf eine Munizipalilät übertragen worden wäre. Also
würden nach diesem Prinzipe, von welchem Herr Schenk nur
ein Beispiel anführte, indem er sagte der Regierungsraih habe
ein Gcmeindereglement sanktionirt, in welchem diese Uebertragung

sich durchgeführt fand, die Güter der Burgerschaft in die

Hände der Einwohnergemeinde übergehen. Nun glaubte ich

bisher immer, daß die Güter der Burgerschaft den Burgern
allein gehören. Aber von dem Momente an, wo die Regierung
solche Reglemente sanktionirt, ist nichts mehr zu machen Ich
glaube, wenn man seiner Zeit — es mögen löv Jahre sein —

im Emmenthal die gehörige Sorgfalt auf die Organisation
solcher FondS verwendet hätte, so hätte man heutzutage hin.
längliche Mittel zum Unterhalle der Armen. Aber nein, man
will nach meinem Dafürhalten das durch die Verfassung garan-
tirte Eigenthum der bürgerlichen Korporationen zerstören, man
will sie in Zukunft nicht bestehen lassen. Nicht das hat bei

unS stattgefunden, denn unsern kleinen Gemeinden im Jura
liegt es am Herzen, ihre milden Stiftungen nicht nur zu er-
halten, sondern sie noch zu vermehren, um ihre eigenen Armen
ohne fremde Hülfe erhalten zu können, und der Jura betrachtet
«S als gegen alle Gerechtigkeit verstoßend, die KorporalionS-
güter den Munizipalitäten zu übertragen. Da ich vom Jura

rede, so bemerke ich, daß der Art. 56 des Entwurfs vorschreibt,
das Armengcsetz finde auf den neuen KamonStheil keine
Anwendung. Doch läßt sich aus dem Art. 1 in Verbindung mit
den Art. 4 und 55 schließen, daß wir wenigstens vom Unraihe
bespritzt werden, denn eS genügt die Vorweisung eines einfachen
HeimalhzeugnisscS, das leicht erhältlich ist, daß sich eine Familie
anderwärts festsetzen kann; infolge dessen werden wir im Jura
eine beträchtliche Zahl arme Familien haben, die wir erhalten
müssen. Ich weiß wohl, daß der Staat diesen armen Leuten
bis auf einen gewissen Punkt zu Hülfe kommt, aber nichts
destoweniger hat der Jura immer einen Theil der Last zu tragen.
Daher verlange ich bei den Art. 1 und 4 eine Redaktionsänderung

in dem Sinne, daß gesagt werde: „Sämmtliche Arme,
Angehörige des alten AantonStheils, welche innerhalb einer
Einwohnergemeinde „dieses Landesthciles" wohnhaft sind,
bilden w." Da eS sich nun darum handelt, sich über die Zulässigkeil

oder Unzulässigkeit deS Eintretens vom kantonalen Standpunkte

aus auSzusprechen, so behaupte ich, nach meiner
Anschauungsweise über die Rechtsfrage, daß dieses Gesetz eine

Verwirrung der Prinzipien deS guten Rechtes enthält, welche
durch zwei Verfassungen bestätigt sind, durch diejenige von
1831 und durch diejenige von 1846, der Prinzipien, welche
man heute wenigstens indirekt streichen möchte. So werden
im Art. 2 zwei verschiedene Klassen von Armen aufgestellt, die
Notharmen und die Dürftigen, während später kein Unterschied
mehr gemacht wird bei der Bestimmung, daß der Ertrag des

Armengutes nur zum Unterhalte der Notharmen verwendet
werben solle, und man die bürgerlichen Güter nimmt, um sie

zum Unterhalt aller Notharmen, gleichviel, welcher Gegend
des Kantons sie angehören, zu verwenden. Sie bringen dadurch
die Burgergemeinden um ihr Recht, über die Einkünfte ihrer
Güter zu verfügen. Man sagt zwar, der Regierungsrath werde
in Betreff gewisser Fonds, welche eine ganz spezielle Bestimmung

haben, über die Verwendung entscheiden, so daß, wenn
es der Regierung gefällt, den Ausweis über den Zweck dieser
Fonds nicht genügend zu finden, sie beschließen kann, dieselben
sollen zur Unterstützung der Nolharmen der ganzen Gemeinde
verwendet werden. Diese Kompetenz, welche die Regierung
sich anmäßt, geht zu weit, denn sie kann zur Willkür führen-
So lange daher das vorliegende Gesetz auf ungerechten und
verfassungswidrigen Grundlagen beruht, könnte ich nicht dazu
stimmen. Wenn man aber die Rechte der Korporationen, ihr
Eigenthum respcktiren will und man geneigt ist, Konzessionen
in diesem Sinne zu machen, dann werde ich dieselben in
Erwägung ziehen. Es gibt in der Volkslradition ein Beispiel,
das vollkommen auf diese Angelegenheit paßt. Ein Heiliger,
Namens Crispin, hatte den Armen all sein Vermögen gegeben,
aber sein Eifer war so groß, daß er selbst Leder stahl, um den
Armen Schuhe daraus zu machen. So verhält es sich heute:
man will aus christlicher Liebe da nehmen, wo etwas ist, um
da zu geben, wo nichts ist. Aus diesen Gründen stimme ich

gegen das Eintreten.

Berger. Man ist.sehr im Irrthum, wenn man glaubt,
es handle sich um ein Gesetz für das Emmenthal, man ist um
so mehr im Irrthum, weil man gestern gesehen hat, daß es

nur sehr wenige Gemeinden gibt, die ihre Armen ohne Telle
und Staatsbeitrag erhalten können. Die Teilen werden nicht
nur von den Burgern, sondern auch von den Einsaßen bezogen;
dieses Verhältniß bestand schon lange. Die Burger bezogen

von den Einsaßen, so viel cS ihnen gefiel, ohne daß die Ein.
saßen im Falle der Verarmung etwas davon genießen konnten.
Große Summen wurden von den Einsaßen bezogen, welche
sich ansetzten, wo sie ihr Auskommen zu finden glaubten, oder

wo sie geboren waren. Nun sagt man den Gemeinden, daß
diejenigen unter ihnen, welche ihre Armen aus dem bürgerlichen
Gute nicht zu erhalten vermögen, sie sollen auch die Einsaßen
unterstützen. Wir sind Alle im nämlichen Falle, wir sollen die
Lasten ausgleichen und sie zu gleichen Theilen tragen. In
verschiedenen Beziehungen hat bereits eine Ausgleichung nach
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§ 85 der Verfassung stattgefunden, die schwierigste ist noch

geblieben, und weil sie die schwierigste ist, will man nicht
daran gehen. Ich glaube nicht, daß die Oeffnung der Burgerrechte

unS weil geführt hätte. Ist eS nun aber etwas Unbilliges,
wenn man verlangt, daß da, wo Teilen bezogen werden oder

wo ein StaatSbeiirag nöthig ist, auch die Einsaßen unterstützt
werden sollen? Ich behaupte, nein. Man sagt aber, eS

werde den Burgergemeinden etwas genommen, was ihnen von
GotteS und Rechtes wegen gehört habe. Ich glaube auch daS

noch nicht. Den Gemeinden, welche ihre Armen erhalten
können, trägt das Gesetz Rechnung, diesen nimmt man nichts
und sie haben am wenigsten Grund, sich zu beschweren. ES
kommen dann aber noch die andern Gemeinden, deren Mittel
nicht hinreichen, die ohne Rücksicht den Slaatsbeitrag beziehen

wollen. ES gibt noch eine andere Partei, die nicht für das
Gesetz ist, weil eS ihnen zu wenig gibt und zu viel Ordnung
schafft. Ich glaube, wir haben im Armenwescn mehr Ordnung
nöthig als Geld. Ich halte dafür, diejenigen, welche glauben,
das Gesetz sei so gefährlich, seien im Irrthum. Ich glaube,
man sei zu freigebig gegen die Dürftigen gewesen, wenigstens
in dem Bezirke, welchem ich angehöre, und das war ein Grund
zum Ruin der Armengüter. Jeder hatte im Gemcinderatbe
seine Leute und Unterstützungen über Unterstützungen flössen.

Ich möchte deßhalb den Brodkorb etwas höher hängen um an
die eigene Thätigkeit der Leute zu appelliren. Ich trage gar
kein Bedenken, daß die Dürftigen zu wenig ausgestattet seien.
Wir haben auch einen Slaatsbeitrag, aus welchem wir bloß
die eigentlich Notharmen erhalten. Die Gemeinde Frutigen
hatte letztes Jahr ein Defizit von 4l)l)0 Fr. zu decken; der

Staatsbeitrag beträgt ungefähr 6tM Fr. Man fragte sich,
wie es gehen solle. Anleihen können wir nicht aufnehmen.
Wir sagten, bis daS Armengesctz erlassen sei, müssen wir testen;
wir wandten unS an den RegierungSrath. Neben den Ver-
dingungcn haben wir auch Sammlungen in Naturalien
veranstaltet, um die Hausarmen zu unterstützen, und es herrscht in
dieser Beziehung ziemlich viel Wohllhätigkeitssinn. An
Auswärtswohnende gaben wir letztes Jahr Unterstützungen von
69l) Fr., den Armen außerhalb des Kantons 142 Fr.; daS

repräsentirt den Zins eines Kapitals von Fr. 2l1,8l1ö. Unser
Armengut ist so zu sagen Null. Wohin soll eS nun kommen?
Schon letztes Jahr hatte man große Schwierigkeiten, einige
der schwersten Monate sind noch zu überstehen; ich glaube nicht,
daß wir mit der vorjährigen Summe dieses Jahr ausreichen.
Wenn solche Umstände nickt dringlich sind, so frageich, welche
denn dringlich seien? Will man heute den Gegenstand wieder
zurückweisen? Will man dem Strom eine Schwelle entgegensetzen,

um zu sehen, ob er durchbreche oder nicht? Ich bin
überzeugt, daß der Strom den Damm durchbricht, wenn nicht
rechtzeitig Borkehren getroffen werden. Die gesellschaftlichen
Bande werden gesprengt. Wo liegt die Unbilligkeit? In den
bisherigen Tellverhältnissen. Man hat die Einsaßen beigezogen,
aber wenn sie verarmten, so hat man sie in ihre Heimath fort-
geschoben. ES wird gar viel von der Anhänglichkeit an die
Heimath gesprochen. Ich möchte an ein altes Lied erinnern,
in welchem es heißt: wo mir wohl ist, da ist meine Heimath.
Wir haben Leute bei uns, die nicht Kantonsbürger sind, aber
2l1—3l) Jahre hier wohnen, der Wohnort, wo sie günstige
Verhältnisse hatten, zog sie an. Noch weniger ist die Gefahr
begründet, als würde die Liebe zum Vaterlande schwinden, als
könnte man dieses künftig leicht ausgeben. Der Schweizer hat
allzuviele Bande, die ihn an seine Heimath fesseln, Bande, die
stärker sind als ein Burgerrodel. Die schönen Matten, die

Berge ziehen ihn an, kurz das Gefühl beherrscht ihn: es gibt
nur ein Schwcizerland. DaS Geschrei über Gefahr der
Burgergüter ist durchaus unbegründet, sowie auch die von Herrn
Furer geäußerten Bedenken. Denn die nach Vertrag
ausgeschiedenen. Güter bleiben durchaus unberührt. Die Korpora-
rionsgüter sind eben sehr verschiedener Natur. Wenn ich glaubte,
die Burgcrgüter seien durch das Gesetz betroffen, so würde ich
auch nicht für dasselbe stimmen, aber da ich diese Gefahr im

vorliegenden Gesetze nicht erblicke, so bin ich für eine feste

Ordnung. Daß es Schwierigkeiten haben wird, gebe ich zu,
aber es verhält sich mit allen eingreifenden Gegenständen der
Gesetzgebung so. Wenn man nicht Uebelstände zu regeln hätte,
so bedürfte man keiner Gesetzgebung. Der 8 85 der Verfassung
schreibt vor, daß auch das Armenwesen geregelt werde, und
ich glaube, eS liege ein geeigneter Entwurf dazu vor. ES mag
hin und wieder eine Härte vorkommen, aber nur scheinbar.
Zu große Milde in solchen Dingen ist schädlich. Zur Beseitigung

von Uebelständen bedarf eS zuweilen der Schärfe, der

Anwendung deS Messers und des Höllensteins. Ich stimme
zum Eintreten.

Lehmann, I. U. Ich hätte daS Wort nicht ergriffen,
wenn nicht zwei Voten gefallen wären, auf die ich etwas
entgegnen muß, und wenn ich nicht sähe, daß die Versammlung,
geführt durch die Diskussion, eine annähernde Haltung
einnimmt, weil man allseitig nur das Gute will. Herr Michel
stellt den Antrag, heute einzutreten, aber die Behandlung deS
Gesetzes zu verschieben. Da möchte ich sehr dringend bitten,
daß man, wenn daö Eintreten beschlossen sein wird, ja nicht,
oder es sei denn absolut nöthig, auseinandergebe, weil wir
noch unter dem Eindrucke der Verhandlungen über die Wichtigkeit

der Frage stehen und das Gesetz selbst viel leichter
durchberathen können, als wenn wir jetzt nach Hause gehen,
um später wieder hieher zu kommen. Em anderer Grund liegt
darin, daß der Nationalrath bald zusammen kommt, so daß wir
vor dem nächsten Weinmonat unS kaum wieder versammeln
können und die zur Durchführung des Gesetzes nöthigen
Vorkehren kaum mehr möglich wären. Ader das möchte ich meinen
Herren Kollegen an's Herz legen, daß man nicht zur Vornahme
der Berathung stimme und dann nach Hause gehe, denn ick
möchte nicht, daß ein so wichtiges Gesetz bei schwach besetzter

Versammlung berathen würde. Ich komme aut einen andern
Punkt. Bei Herrn Bernard muß ein Irrthum vorwalten,
wenn er behauptet, nach dem vorliegenden Gesetze werde daS
Burgergut zur Armenpflege verwendet und der Staat dekretire,
daß es zu diesem Zwecke verwendet werden solle. Wenn er eS

auch nur in Bezug auf das Armengut häite sagen wollen, so

erscheint eS mir unrichtig, sowie das vom nämlichen Redner
angeführte Beispiel, als wolle man den Einen Leder stehlen,
um den Andern Schuhe daraus zu machen, nicht am Orte und
dem Ernst und der Würde der Versammlung nicht angemessen
ist. Was die Sache selbst betrifft, so ist es gut, daß man sich
aussprechc, wenn man nicht im Klaren ist. Wir haben unS
über die Grundprinzipien des Entwurfs zu erklären, und da
tritt vor Allem die Frage in den Vordergrund: ob eine
bürgerliche oder eine örtliche Armenpflege eingeführt werden soll.
Unsere Gegner sagen, die bürgerliche Armenpflege wäre besser.
Wenn wir noch auf dem Punkte ständen, auf dem man sich
befand, als dieses System eingeführt wurde, wenn den Armen
überall eine Eristenz gesichert werden könnte, so wäre ich auch
dafür. Aber wir leben heule unter ganz andern Verhältnissen,
in einer ganz andern Zeit, und ich bin überzeugt, wenn wir
diese Armenpflege schon wollten, wir könnten sie nicht mehr
durchführen. Wenn früher der Eintritt in die Bürgerschaften
erleichtert worden wäre, woraus sich eine Ausgleichung der
Bevölkerungsverhältnisse ergeben hätte, dann ständen wir auf
ganz andern» Boden. Ader den gegenwärtigen Zustand
verdanken wir einer im Laufe der Zeit abnorm gewordenen
Gesetzgebung ; er ist die Folge der zahlreichen Bevölkerung in einer
nicht sehr reichen Gegend, der Zurückweisung der Armen in
ihre Heimath; für das können die armen Gegenden nichts.
Sodann hat sich im Laufe der Zeit mancher Mißbrauch ein-
gcschlichen. Frühzeitiges Heirathen halte ebenfalls üble Folgen,
und manches Andere irrig dazu bei, uns in einen Zustand zu
führen, aus welchem wir herauskommen müssen. Nun fragt
man, ob eS noch möglich sei, die Sache in's Geleise zu bringen
und es werden Vorschläge dazu gemacht. Von einer Seite
beantragt man die Oeffnung der Burgerrechte. Ja, wenn mit



einer einfachen Oeffnung der Burgerrechte geholfen wäre, so

wäre eS schon gut, aber dieses Mittel kann nur allmälig
wirken, und wenn auch die Armen Burger einer Gemeinde
wären, so sind sie doch noch chichi Nutznießer. Wie will man
ihnen da eine Erleichterung gewähren? Soll der Staat das
Eintrittsgeld zahlen? Deßhalb sage ich, den Armen ist damit
nicht geholfen. Zudem müßte ich vezweifeln, ob der Burger-
verband diejenige guie Wirkung haben würde, die man sich

davon verspricht. Herr v. Gonzenbach stellte bei der ersten

Berathung den Antrag, die AuSwäriswohnenden nicht zu
unterstützen. Es wurde aber von anderer Seile gezeigt, daß
einzelne Gemeinden 6—8—16,666 auswärtswohnende Burger
haben. Wer sorgt dann für diese? Wieder Niemand. Auch
das geht nicht. Wir wissen ferner, daß daS Gemeindegesetz von
1833 bereits einen großen Schritt zu dem that, was wir jetzt
haben, indem es daS VormundschaslSwesen den Ortsgemeindcn
übertrug, ebenso iheilwcise das Armenwesen, wie das Schulwesen

u. A. Wie wollen Sie heute auf einmal diese Dinge
umkehren? Wir sind zu weit gegangen, als daß eS so leicht
möglich wäre. Es wurde gesagt, das Gesetz führe zur Zen-
tralisation. Herr Or. Schneider zeigte Ihnen, baß der Staat
schon in frühern Zeiten Opfer gebracht hat, und wenn er nicht
hilft, so sind die armen Burger eben so übel daran, als wenn
wir uns ihrer nicht annehmen. Der Zustand unseres Armen-
weienS zeigt mir, daß die Gesetzgebung eine bedeutende Schuld
daran trägt. Wir sollen daher nicht einem einzelnen LandeS-
theile einen Vorwurf machen, die Gesetzgebung lst eS in erster
Linie, welche die Schuld trifft, es ist also Pflicht des Staates,
zu helfen. Nehme ich den GesetzeSenIwurf zur Hand und frage
ich, wie eS mit der Ortsarmenpflege stehe, so weiß ich auS
einem Berichte des Herrn Blösch und auS einer Versammlung,
welche seiner Zeit in Gutenburg stattfand, daß die große Mehrheit

sich für dre OrlSarmenpflege ausgesprochen hat, ein Beweis,
daß diese Ueberzeugung schon damals durchgerungen war.
Man wendet ein, die armen Leute seien dann nirgends mehr
recht zu Hause. Das ist nicht richtig, die Armen haben ihre
Unterstützung, sie mögen sich befinden, wo sie wollen. Die
Gemeinden haben ihre Hülfsquellen und das Fehlende wird
vom Staate ersetzt. Für die Armen, an deren Schicksal Jeder,
wenn er einen christlichen Gedanken hat, Theil nimmt, ist
gesorgt. Auch die Verwandten find zu Beiträgen verpflichtet.
Hat der Arme keine solchen, so möchte ich fragen, ob er bei
einer Burgergememde, welche keine Pflicht hat, ihn zu
unterstützen, besser daran wäre? Also für die Noiharmen ist auf
eine sichere Weise gesorgt. Aber die Dürftigen, sagt man, seien

nicht versorgt. Entweder oder: entweder müssen wir zu den
Teilen zurückkehren und für diese Leute sorgen, wie für die

Nolhaimen, oder sie der freiwilligen Wohlthätigkeit überlassen.

Im ersten Falle haben wir die nämlichen Uebelstände, die
schlimmen Folgen wie früher; die Leute werden Vaganten,
Müßiggänger. Es ist daher besser, daß man sie etwas karger
anweist; die Braven und Thätigen unter ihnen werden immerhin,

wenn sie in der Noth sind, da und dort ein mitleidiges
Herz finden. Eine gehörige Kontrolle wird ebenfalls zur bessern

Ordnung im Armenwesen beitragen. Man wird sich der Dürftigen

mit mehr Geneigtheit annehmen, wenn sie nicht mehr
den Häusern nachgehen. Man wendet sich ferner gegen die

Entwürfe deS Riederlassungs - und veS Armenpolizcigesetzes.
Man will den Gemeinden nicht so viel Kompetenz einräumen,
andererseits behauptet man, die vorgeschlagenen Beschränkungen
seien mittelalterlicher Natur. Erinnern Sie sich aber, welche

Sprache man vor nicht gar langer Zeit führte, als man sagte:
daS muß anders gehen, der Richter bestrast ja die Vaganten
nicht, man muß diesen Leuten einmal den Meister zeigen!

Heule führt man die entgegengesetzte Sprache. Wenn man
heute nicht eintritt, so dauern die alten Zustände fort Einmal
muß man doch in den sauren Apfel beißen. ES wäre sehr zu
bedauern, wenn man wegen Verschiedenheit der Ansichten in
einzelnen Punkren die Sache ihrem Schicksale überlassen würde.
Es wurden ferner Besorgnisse über die Perwendung des bur-
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gerlichen ArmengutcS geäußert. Ick bin nicht Jurist, aber so

wie ich den Sinn und Geist der Verfassung auffasse, glaube
ich, von einer Verfassungsverletzung könne nicht die Rede sein.
Indessen wäre ich ganz damit einverstanden, wenn man sagen
würde, die armen Burger sollen vorab aus dem bürgerlichen
Armengul, die Einsaßen aus dem Staatsbeilrage unterstützt
werden. Da die Armengüier zum Unterhalte der Armen bei
weitem nicht hinreichen, so glaube ich, die daherigen Bedenken
werden in kurzer Zeit verschwinden. Ich möchte den
Korporationen nichts entziehen und um alles Mißtrauen zu beseitigen,
kann ich zu einer solchen Modifikation handbieten. Unier den

gegen den Entwurf petiiionirendcn Gemeinden befindet sich auch
Lotzwyl. Da kann ich erklären, daß ich von erner Agitation
nichts bemerkt habe, auch von der Abhaltung einer
Gemeindsversammlung weiß ich nichts. Seit 1828 wurden dort Armen-
lellen bezogen und zwar halten die Einsaßen einen bedeutenden
Theil daran beizusteuern. Ich glaube, die Einsaßen würden
die Erhaltung ihrer Armen übernehmen, wenn die Burger die
bürgerlichen Armen erhalten würden Die Versammlung kann
sich indessen nicht auf den Standpunkt stellen: weil die und
die Gemeinde das und das sagt, so müssen wir eS annehmen,
sondern wir haben uns zu fragen: was ist nothwendig,
was dient zum Wohle des Landes? Wir sollen uns
über die Ortsinteressen wegsetzen. Wenn wir uns
überhaupt noch einen Blick in die Vergangenheit erlauben wollen,
so sehen wir, daß die Armenfrage sich seit Jahren in dje Länge
gezogen hat. Wir wissen, waS schon in den Dreißigerjahren
geschehen ist (ich will nicht auf frühere Zeiten zurückgehen).
Herr Or. Schneider hat ein Gesetz ausgearbeitet, Herr Fischer
legte den Entwurf zu einer neuen Reform vor. Wir haben
gesehen, wie es beiden erging. Wir haben ferner gesehen, wie
gründlich Herr Schenk die Sache untersuchte, wie er die
Erfahrungen früherer Zeiten zu Rathe zog, damit die Behörden
mit voller Sachkenntniß entscheiden können. Jetzt liegt der
Entwurf vor, und heule wollen Sie denselben wieder
zurückweisen? Wer soll denn ein neues Gesetz bringen Ich möchte
der Versammlung an'S Herz legen, daß eS sich hier um etwas
zu Wichtiges handelt, als daß man wegen untergeordneter
Punkte die Sache verschieben dürfte. Ich habe die innige
Ueberzeugung, wenn wir heute nicht eintreten, daß wir in
Zustände kommen, die wir Alle nicht wollen. Die Versammlung

weiß, daß Drohen meiue Sache nicht ist, und wenn ich

auf die Zukunft Hinwelse, so geschieht eS, weil ich das Wohl
deS Landes will. Die Folge der Verschiebung wird sein, daß
die zu sehr belasteten Gemeinden sagen werden: wir können
es unmöglich mehr ertragen. Steuersammlungen werden
abnehmen, die Armen werden nicht mehr unterstützt, wie bisher,
was folgt bann? Die Armen werden sich entgelten, sie werden
aus;iehen müssen; ein namenloses Elend wird das Loos
Tausender sein; Viele werden Hungers sterben; das Vagantenthum
wird wieder überHand nehmen. Dann könnte der Moment
eintreten, auf den Herr Bernard anspielte. WaS soll dann
geschehen? Dann müßten wir die Verfassung rcvidiren. Wer
will das? Ich nicht, aber eS wäre dann das einzige Mittel
mehr, die Armenresorm durchzuführen. Wir hatten in der
letzten Zeit ein paar glückliche Jahre in diesem Saale, und ich
danke dem Himmel, daß wir auS dem Zanke, welcher zur
Schande des Landes gereichte, herausgekommen sind. Wir
haben Werke gegründet, die zur Wohlfahrt des Landes gereiche».
Und heute sollen wir den Grund zu neuem Hader legen? Ich
glaube, wir wollen eS nicht thun; dennoch wäre es die Folge,
wenn wir die Verschiebung beschließen würden; wir kämen

dadurch in einen Zustand, vor dem uns Gott bewahren wolle.
Man berührte die besondern Verhältnisse des Emmenthals.
Ich glaube, wir haben heute nicht zu fragen: wo liegen die

Fehler? sondern: wie ist zu helfen? Wenn die Noth drängt,
so muß man nicht zuerst den Fehler, der begangen worden,
untersuchen, sondern helfen und zwar bei wachsendem Uebel
schnell. Wenn ein HauS brennt, so untersucht man nicht
zuerst, wer eS angezündet haben möge, sondern man löscht



248

zuerst, um zu retten, was zu retten ist. Um das Uebel zu
beseitigen, müssen wir die Quelle verstopfen, sonst werden wir
sehen, wie die Hablichen auswandern und die betreffenden
Gegenden gänzlich verarmen. Es wäre die Handlungsweise
des Egoismus, welche die Gesetzgebung nicht befolgen darf; sie

soll hochherzig zu Werke gehen, indem sie fragt: was gereicht

zum Wohle deS Vaterlandes? Ich komme aus einem LandeS-

thcile, der bei der Armensrage noch nicht so inlcrcssirt ist, wie
andere Gegenden, aber ich bin überzeugt, daß mit der Zeit der

Oberaargau so ergriffen würde, wie das Emmenthal, wenn
nicht AbHülse eintritt. Gestützt auf das Angebrachte, glaube
ich, der Gesammteindruck werbe dieser sein: wenn man
überhaupt die Verfassung von l8ä6 zur Wahrheit machen, wenn
man die Ausgleichung der h.,ften in der That durchführen will
und nach eilf Iahren ein geeigneter Entwurf dazu vorliegt, so

kann man nicht von Ueberstürzung reden. Wenn eS wirklich
geschieht, so liegt darin ein neuer Beweis, daß Treu' und
Glaube im Berncrvolke herrscht, es wird unsern Beschluß
billigen, und im Vertrauen aus die humane Gesinnung der

Versammlung gegen die Tausende von Armen, um deren
Schicksal es sich heute handelt, stimme ich zum Eintreten.

Laut er bürg stellt im Hinblick auf die Wichtigkeit des

Berathungsgegenstandes, sowie auf den Umstand, daß die

Versammlung durch die lange Diskussion bereits ermüder sei,

den Antrag, die Berathung abzubrechen und morgen fortzusetzen.

Der Herr Präsident bemerkt, er habe beabsichtigt, heute
die allgemeine Umfrage zu schließen, den Schlußrapport und
die Abstimmung dagegen auf morgen zu verschieben, in der
Voraussetzung, es würden nur noch wenige Redner das Wort
ergreifen; sollten aber noch mehrere auftreten, so dürste die

Verschiebung am Platze sein.

Berger beantragt, die Diskussion bis zum Schlußrapporte
fortzusetzen.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag des Herrn Lautcrburg 66 Stimmen'
/, » „ Verger 97 „

Seßler. Das Votum des Herrn Bernard veranlaßt
mich, auch noch ein Wort zu sagen Ich konnte nicht recht
begreifen, warum Herr Bernard, der fönst ziemlich kühl ist,
sich da so erhitzen konnte, wo eS den Jura gar nichts angehl.
Ich fasse die Sache ein wenig kühler auf, indem ich sagie:
sobald man uns nicht nöthigt, unsere bessere Lage aufzugeben,
um die Verhältnisse des alten Kantons zu verbessern, sollen wir
demselben durchaus kein Hinderniß in den Weg legen. Wir
wünschen Alle die Vereinigung so viel als möglich, aber da
wo der Jura die bessere Einrichtung hat, soll der alte Kanton
uns nicht zu sich herabziehen; da wo er das Bessere Hai, soll
er den Jura zu sich emporziehen. Aber auch wir sollen wohl,
wollend sein gegenüber dem alten Kanione. Wir hören immer
Klagen über das Armenwesen, Allen kann man es nie recht
machen. Mit einem Gesetze macht man nicht Geld, gibt man
nicht Brod, nur durch Aibeit geschieht dieß, aber besser

vertheilen und vermindern kann man die Armennoih durch
Ordnung. Wie soll man eS angreifen, um Ordnung in die
Zustände zu bringen? Ich und mit mir viele Jurasster haben
die Ueberzeugung, daß der Gegenstand noch nie so gründlich
untersucht wurde, wie von Herrn Schenk. Seine Arb.it wurde
allgemein gelobt, sogar Blätter, wie das „Jntelligenzblatt" von
Bern und der „Oberländer-Anzeiger", konnten ihm ihre
Anerkennung nicht versagen. Sobald aber Herr Schenk seine

Arbeit in Paragraphen ordnet, ist sie nichts mehr werth. So
lange man ein interessantes Werk lesen konnte, fand man eS

sehr gut, aber sobald sein Titel speziell aus den Kanton Bern
Anwendung finden soll, findet man es nicht mehr annehmbar.
Der Jura soll da eine unbefangene Stellung einnehmen. Auch
ausgezeichnete Männer des Auslandes würdigten die Arbeit deS

Herrn Schenk ihrer lobenden Anerkennung. So Herr Lanner
in einer deutschen Monatsschrift, Herr Professor Cherbulier in
einem Pariser Blatte, vbschvn der Letztere zu einem andern
Schlüsse kommt. Herr Professor Millcrmaycr sagt über das
Werk des Herrn Schenk folgendes: „Das Studium dieser
beiden Werke muß dringend Jedem empfohlen werden, welcher
mit dem Gegenstande sich ernstlich befassen will; es ist hier mit
Klarheit und Vollständigkeit das Ergebniß der Erfahrungen
eines wohlgesinnten, edlen, praktischen ManneS niedergelegt,
welcher den Gang der verschiedenen gesetzlichen Versuche, dem
Uebel abzuhelfen, beobachtend, die Ursachen der Uebel und die
Gründe, aus welchen selbst gutgemeinte Gesetze in der
Ausführung sich schlecht bewähren, zu erforschen weiß und praktischen

Takt genug hat, um mit welser Würdigung der
Erfahrungen und der Verhältnisse, welchen der Gesetzgeber Rechnung
tragen muß, die pafferivsten Vorschläge zu machen versteht."
Das ist ein unbefangenes Urtheil Wenn man aber auch
annehmen will, der Jura fei dabei interessirt, von dem Satze
ausgehend, eS könne an einem Theile des Körpers keine wichtige

Veränderung vorgenommen werb'en, ohne daß der übrige
Theil es spüre, so läßt sich allerdings etwas dafür sagen.
Wir sind gegenwärtig von einer Masse Vaganten überschwemmt.
Die td-esorgulsse in Betreff der Burgergüter theile ich durchaus
nicht. UebrigenS möchte ich eine Frage der Loyalität an
denjenigen richten, welcher die bürgerlichen Armengürer vertheidigt:
ob er nicht aas sein Gewissen zugeben müsse, daß die bürgerlichen

Armengütcr sehr oft zum Schaden der Burger gereichen.
ES gibt eine Prvletarierklasse unter den Burgern, die sich
vermehrt und forterbt. Wir haben eS in Biel erfahren f in
Thun gehl es nicht viel besser. Aber da diese Güter unberührt
bleiben, so kann ich den ungeheuren Kummer um dieselben
nicht begreifen. Was das Rtederlasfungsgesetz anbetuffl, welches
Herr Bernard ebenfalls angegriffen hat, so muß ich ihm
entgegnen daß es dem Jura bedeutende Garantien gibt. Die
Gemeinden können von demjenigen, welcher sich bei ihnen
niederlassen will, Nachweise verlangen, daß er seinen Unterhalt

zu verdienen im Stande lst. Fleißige Leute sind uns stctS
willkommen. Der Standpunkt der Jurasster kann allerdings
ein sehr verschiedener sein, aber ich hoffe, Herr Bernard werde
den seinigen noch modifiziren. Ich stimme zum Eintreten.

Lauterburg. ES wurde heute von Herrn v. Gonzcnba b

mit einer großen Wärme geredet, wie mau eS selten von e nein
Manne hört, der so kühles Blut und ruhige Erörterung zeigt
in Beurtheilung wichtiger Tagesfragen; auch von anderer Seiie
geschah es mir solcher Wärme, daß klar am Tage liegt, es
handle sich um eine uef eingreifende Angelegenheit, und Sie
daher Alle jedem von unS die Berechtigung zugestehen werden,
hier seine Ansicht auszusprechen. Die Eröffnungen in diesem
Raihssaale zeugen dafür, daß wir es wohl mu der wichtigsten
Flage zu thun haben, die seit langer Zeit hier behandelt wurde.
Es ist daher für Jeden, der nicht zum Eintreten stimmen will,
um so wichtiger, baß er sein Volum molivire. Der Herr
Berichterstatter begann bei der ersten Berathung mit der
Bemerkung, er fühle die schwere Verantwortlichkeit, welche aus
ihm laste; er fügte bei, daß er dasselbe Gefühl der
Verantwortlichkeit auch bei den andern Mitgliedern der Versammlung
vorausfetze. Dieses Gefühl mache nun auch ich geltend und
glaube, es molivire ebenfalls meine Berechtigung hinlänglich,
auch nach so vielen Voten daS Wort zu ergreifen. Es handelt
sich um ein Gesetz ersten Ranges, von welchem die Armen ihr
künftiges LooS erwarten. Deßhalb schon, aber noch vielmehr
darum ist eine einläßliche Erörterung nothwendig, weil es sich

um eine eigentliche Revolution bestehender Einrichtungen, um



einen Bruch mit Einrichtungen handelt, die seit anderthalb
Jahrhunderten bestanden. Wenn solche Einrichtungen so lange
bestehen, so ist es für Jeden, dem man zumulhet, für deren

Abschaffung zu stimmen, Pflicht, die Sache mit der größten
Gewissenhaftigkeit zu untersuchen. ES handelt sich um Einrichtungen,

die neben vielen faulen Früchten auch herrliche Früchte
getragen haben; um Einrichtungen, die bis zur gegenwärtigen
Stunde — und das kann man nicht genug hervorheben — in
allen übrigen Kantonen der Schweiz Geltung haben, und von
deren Abschaffung in keinem einzigen derselben irgendwie die
Rede ist. Der Herr Berichterstatter legt uns die Ergebnisse
seiner Forschungen vor, aber was ist das? Es sind Hoffnungen,

Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten; auf der andern Seite
bandelt eS sich um Abschaffung erprobter Einrichtungen, gegenüber

Grundsätzen, von deren Bewährrheil wir noch keine

Erfahrung haben. Wenn man also über die Wichtigkeit der

Sache einverstanden ist, so bietet sich alsdann die Hauptfrage
dar: sollen wir eintreten oder nicht? Ich erkläre ganz offen,
persönlich macht eS mir Mühe, gegen das Eintreten zu stimmen.
Schon dem Herrn Berichterstatter gegenüber würde ich von
Herzen gerne Gesälligkeits halber zum Eintreten stimmen,
vorzüglich dann aber, weil mit dem Nichteinirelen der Schein
verbunden ist, als wolle man das Zustandekommen eines so dringlichen

Gesetzes absolut hindern; aber trotz diesem Scheine stimme
ich gegen das Eintreten und will meinen Entschluß begründen.
Zur Begründung des Eintretens wurde gesagt: man müsse

einmal aus diesem Wirrwar herauskommen. Ja, wenn ich es

wirklich vor Augen sähe, daß wir mittelst dieses Gesetzes daraus
kämen, so würde ich gerne dazu stimmen; aber diesen Glauben
konnte ich nicht erlangen. Ferner wenn die Lasten, welche den
einen Landesgegenden abgenommen werden, nicht gleichzeitig
auf die Schullern anderer Landesgegenden gewälzt würden, so

ließe sich etwas dafür sagen, aber da es fest steht, daß
allerdings den einen Gegenden Lasten abgenommen, jedoch gleichzeitig

andern Gegenden, die bisher nichts davon wußten, solche

aufgebürdet werden, so ist das ein Hauptgrund für mich zum
Nichleintreten. Ein anderer Grund wird darein gesetzt, daß

man sagt: man sei es dem Emmenthale schuldig, treu zu
halten, was man ihm seiner Zeit versprochen habe. Ich gebe zu,
daß diejenigen, welche als gewesene Mitglieder des Verfas-
sungeratheö das Gefühl haben mögen, das Emmenthal müsse

nun besonders berücksichtigt werden, diese Ansicht haben mögen,
und ich ehre dieses Gefühl. Sie sollen aber nur nicht zu
gleicher Zeit uns Andern zumuthen, ein Armengesetz mit solchen

Bestimmungen erlassen zu helfen, daß die Erleichterung der
betreffenden LandeSgegend auf Unkosten anderer bisher
unbelasteter Gegenden geschieht. Bon anderer Seite wurde darauf
hingewiesen, wenn man heute nicht eintrete, so werde die Jura-
gewässerkorrekiion in Gefahr kommen, womit man die Seeländer
zu gewinnen hoffte. Ich will mich des Ausdruckes nicht
bedienen, den ich zur Bezeichnung solcher Begründung hier aus-
sprechcn möchte, aber ich glaube doch sagen zu dürfen, man
sei nicht berechtigt, solche ÜeberredungSmiitcl als Grund für
vaS Eintreten anzuführen, wobei überdieß andern Landesgegen-
dcn neue Lasten aufgebürdet werden. Als fernerer Grund wird
angegeben: das bürgerliche Armensystem sei nicht mehr möglich,
ein besseres System als dasjenige des vorliegenden Gesetzes

liege nicht vor. Wer unparteiisch zu Werke gehen will, muß
zugeben, daß sowohl in dieser Versammlung als in
Druckschriften, welche den Mitgliedern mitgetheilt wurden, die Mittel
und Wege zu einer Reform auf andern Grundlagen bezeichnet
worden sind. Ich verweise z. B. einfach auf dasjenige, waS
Herr Regierungsrath Brunner selbst erklärte, als er sagte, in
dem von Herrn Fischer ausgearbeiteten Entwürfe liegen die

Mittel und Wege zu einer Reform; ihre Durchführung jedoch
wäre langsamer, als diejenige nach dem Systeme des
gegenwärtigen Herrn Armcndircktors, welcher mit dem Messer drein-
fahren wolle. Der Herr Berichterstatter sagte ferner gestern,
er glaube daS Richtige getroffen zu haben, weil von allen
Seiten geklagt werde. Die Logik dieses Argumentes will ich

nicht vertreten. Sonst wenn von allen Seite» Klagen über
etwas kommen, ist dieß nicht ein Zeichen, daß die Sache
Anklang finde und auf richtiger Basis beruhe. Man stützt sich

auch auf die erste Berathung, in der das Gesetz angenommen
ward. Ich mache Sie aber auf die Umstände aufmerksam,
unter welchen dieselbe stattfand. Erstens fand sie nicht vor
solchem zahlreichen Forum statt, wie eS der Wichtigkeil der
Sache angemessen gewesen wäre. Ich hörte damals auch mehr
als eine Stimme, die sich dahin anssprach: man muß es jetzt
gehen lassen, die zweite Berathung ist die Hauptsache. Die
erste Berathung hatte ausnahmsweise nicht die Bedeutung, die
sie sonst hat, und die wirklich einem solchen Gegenstände
zukommen soll. — Als fernerer Grund für das Eintreten wird
angeführt: man solle doch eintreten, es sei bann immerhin noch
die Möglichkeit gegeben, Aenderungen bei einzelnen Paragraphen

vorzuschlagen. Dieser Grund hat viel für sich, und er
wird sehr oft geltend gemacht, sowohl bei der Berathung von
Gesetzen im Großen Rathe, als auch bei andern
Gemeindeberathungen. Allein ich erinnere Sie daran, daß der Herr
Berichterstatter bei der ersten Berathung bei wichngen
Paragraphen mehr als einmal erklärte: wenn man dieses oder jenes
ändere, so müsse er daS Gesetz zurückziehen, — ein Grund mehr
für mich, mit großem Vorbedacht zu Werke zu gehen. Es
zeigte sich überhaupt vielfach, daß im Großen Rathe das
Anbringen von Modifikationen bei Gesetzesprojekten fast Null ist.
wen» der jeweilige Berichterstatter sich dagegen ausspricht, daß
letzterer meistens mit Glück in seinem Schlnßrapporte die
gestellten Abänderungsanträge bekämpft. Es ist parlamentarische
PrariS der Rapporteurs, daß sie im Verlaufe der Diskussion
nur die Vierpfünder ihrer Argumente spielen lassen, und die

Zwölfpfünder auf den Schluß »ersparen, um dann mit einem
Schlage die erhobenen Einwendungen zu Boden zu werfen.
Endlich ist es Thalsache, daß, so wichtig auch ein Gegenstand
ist, dennoch bei der Berathung der einzelnen Artikel eine Anzahl

Mitglieder sich nicht mehr gedrungen fühlt, der Berathung
ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken, so daß man ja schon
wiederholt den Gedanken äußerte, die Gesetzgebung möchte einer
weniger zahlreichen Behörde zu übertragen sein. Ferner wurde
als Eintretensgrund die Delikatesse geltend gemacht, ein Grund,
den ich ungern berühre. Schon früher hörte ich in Privatgc-
sprächen sagen: Manche scheuen sich, dem Herrn Berichterstatter
gegenüber zu treten, der großen Mühe wegen, welche er sich

um dieser Sache willen gegeben; heute ward wiederholt, man
solle gleichsam aus persönlichen Rücksichten eintreten. Es ist
mir wirklich unangenehm, dieses Argument zu bekämpfen, weil
man sich dem Scheine aussetzt, als anerkenne man die Leistungen

des Verfassers des ArmengesetzeS nicht. Aber in
republikanischen Staaten soll man sich nun einmal durchaus nicht
von solchen Rücksichten leiten lassen. Ei» Mann mag im
Dienste des Staates gearbeitet haben, so viel er will, wenn
man glaubt, es gereiche nicht ,um Wohle des Landes, so soll
man sich nicht scheuen, die Vorschläge desselben abzulehnen.
Uebrigens gegenüber Herrn Fischer wurden diese persönlichen
Rücksichten nicht beobachtet, obschon sein Entwurf bereits vom
Regierungsrarbe berathen war. Man sollte ein solches Argument

durchaus nicht in den Vordergrund stellen, weil es die

freie Stimmgebung sehr hemmen kann. Las man ja schon in
Blättern, deren politische Anschauungsweise ich sonst nicht
theile, daß der Große Rath von Bern sich gegenüber seiner

Regierung seil etlichen Jahren zu willfährig zeige, so baß man
spottend an die zotiskaits der Pariserkammer mahnte. Dieses
Urtheil über unsere weitgehende Nachgiebigkeit las man wiederholt

in öffentlichen Blättern. Ich unterschreibe es mit voller
Ueberzeugung. Aber nicht nur in neuerer Zeit ist dieß Nachgeben

einheimisch geworden, sondern schon früher; und ick kam,
wie Andere, mehrmals in die Lage, bei Anträgen der Regierung

mitzuhalten, wenn eS auch cuutre ooeur ging. Vor
zwei Jahren glaubte ich aber, es werde nun einmal aushören
und jeder könne von jetzt an frei und ausschließlich nach seiner
Ueberzeugung stimmen. Ich für mich befolge nun diesen Grund«
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satz und kann daher diesen Standpunkt persönlicher Gunst nicht
einnehmen, weder auS Rücksichten für den Mann, dessen Talent
und Ardeit ich alle Anerkennung zolle, noch aus Rücksichten

gegen die Regierung. — Der Herr Berichterstatter äußerte
feiner Zeit ferner, er wolle lieber ein weniger gutes Armcn-
gesey als eine BerfassungSrevision. Ich will nicht näher
untersuchen, woher diese Fracht vor einer Verfassungsrevision kommt,
ich erlaube mir bloß zu bemerken, diese furchtsame Anschauungsweise

wurde nicht immer getheilt. Ich erlaube mir dagegen
den Satz aufzustellen: lieber eine Verfassungsrevision als ein

Armengesetz, von welchem der Verfasser selbst gestehen muß, es

leide an Gebrechen und zwar in einigen Punkten, wo die

Verfassung etwas genire. Würde man in aufgeregten Zeilen leben,
so begriffe ich noch eine solche Besorgniß, aber wir leben ja
in einer Zeit größter politischer Ruhe, und ich zweifle, daß
wir balv wieder einen für die Revision so günstigen Moment
haben werden. W<nn Sie annehmen, was Herr Regierungs-
ratb Schenk gestern sagte, daß vaS Volk seine Launen habe, so

müssen Sie zugeben, daß eS gegenwärtig eine sehr gute Laune
hat. Allenthalben hat das politische Fieber sich gelegt, es

wäre daher ganz an der Zeit gewesen, durch eine, wenn auch

nur partielle VerfassungSrevisivn die Armenreform zur
allgemeinen Befriedigung möglich zu machen. Dazu kommt noch
der Umstand, daß ja gegenwärtig Niemand große Lust hätte,
den Platz der bestehenden Regierung einzunehmen. Was herrscht
sonst bei VerfassungSrevisioncn u. dgl. so oft vor, als ver
Streit, wer die grünen Sitze einzunehmen habe? Jetzt streitet
man sich nicht darum, ich hörte und laS noch nirgends, als
hätte Jemand daran gedacht, den Weg einer Verfassungsrcvision

zu benutzen, um die gegenwärtige Regierung zu beseitigen,
und ist dieser Grund beseitigt, so wüßte ich gar nicht, warum
dieser Moment nicht benutzt werden sollte. Endlich glaube ich,
auch der Grund sei nicht stichhaltig, der da behauptet, der
Kanton Bern befinde sich in so entsetzlichen Zuständen, daß
man mit der Durchführung der Armenreform durchaus nicht
länger warten könne. Allerdings sind die Verhältnisse an einigen

Orten schlimm beschaffen, aber sie haben sich während der

letzten Jahre in Folge vermehrten Verdienstes und fruchtbarern
Ertrages so verbessert, daß man nun ohne Gefahr doch noch
etwas zuwarten könnte, um alle verschiedenen Ansichten und
Vorschläge ruhig zu prüfen und eine Organisation aufzustellen,
welche möglichst allen Wünschen entspricht. Ich halte dafür,
aus der momentanen ökonomischen oder moralischen Lage einer
Landesgegend lasse sich nicht der Schluß begründen, daß man
jetzt ohne Rücksicht auf die andern LandeSiheile dreinspringen
soll. -- Die positiven Gründe für den Antrag des Nichtein-
iretenS wurden von Seile mehrerer Redner mit großem Talent
und inniger Ueberzeugung entwickelt. Es bemühte mich aber

zu hören, daß einer dieser aus tiefem Gefühl stammenden
Gründe in seinem Ernste in Zweifel gezogen wurde. Ein
Redner machte nämlich aufmerksam, durch das im vorliegenden
Entwurf enthaltene System werde das Gefühl der Heimathhörigkeit,

die Liebe zur Heimath geschwächt, und diese Besorgniß

wurde nun von einem Vorredner bekämpft. Ich erneuere
das Wort: allerdings wird dieses Gefühl geschwächt. Der
Herr Berichterstatter beabsichtigt cS zwar nicht, aber ich habe
diesen Glauben auS den unausweichlichen Folgen der in Kraft
zu setzenden GesetzeSgrundsätze geschöpft. Worin liegt z. B.
der Grund zu des Schweizers Heimweh? Etwa in dem
allgemeinen Begriffe „Schweiz?" Ist eS die unbestimmte Sehn,
sucht nach dem Lande zwischen dem Rheine und der Rkone? Ja,
in Blättern und Büchern findet sich oft baS Heimweh in diesem
allgemeinen Umrisse bezeichnet; aber wenn man mit Leuten, die
in der Ferne vom Heimweh ergriffen worden, gesprochen und
sie gefragt hat, worin ihr Heimweh eigentlich bestehe, so ist
eö nicht dieser allgemeine Begriff deS Schweizerthums, der es

veranlaßt, sondern das Gefühl der heftig erwachten Liebe zu
dem engsten Kreise ihrer Heimathgem inde, nach dem sie sich

mit aller Gewalt zurücksehnen. Dieses Gefühl herrscht beim
Oberländer, wie bei dem Bewohner anderer Gegenden vor;

selbst wo die Alpen, wo die schöne Natur als Antrieb zur
Sehnsucht fehlt, beherrscht den Schweizer das Gefühl in der
Ferne: ich habe einen Heimathsorl, wo meine Verwandten
und Angehörigen wohnen, wohin meine Jugenderinnerungen
weisen, wo ihm die Liebe zum Vaterlande aufgegangen ist.
Das Wort „Heimath" hat aber für ihn keine Bedeutung mehr,
wenn ihm die eigene Burgergemeinde die Rückkehr sogar an
den Ort, wo er geboren und erzogen worden und wo er
herstammt, verschließen kann. Der Herr Berichterstatter brachte
bei einem festlichen Anlasse einen Toast auf die von Liebe zur
Heimath ergriffenen Schweizer in der Fremde aus. Ich dachte
heute wiederholt daran; ich dachte mir, er habe sich dabei
unmöglich an den vagen Begriff der Schweiz im Allgemeinen
halten können, fondern er habe sich einen einzelnen Schweizer
denken müssen, welcher von der Erinnerung an alte Bande, die
ihn an die eigentliche Heimath fesseln, ergriffen wird. Dieses
Gefühl wurzelt in unsern Mitbürgern. Ich will es nicht
unverantwortlich nennen, wenn man heute die Bürgerschaften als
nicht mehr lebensfähig, als todt darstellte, aber etwas
leichtsinnig und oberflächlich ist eS ve> fahren, wenn man solche

Behauptungen aufstellt. Unsere bernischen, bürgerlichen
Einrichtungen sind doch nicht so verschieden von denjenigen anderer
Kantone, daß sie nicht, wie jene, fortbestehen können. Man
sprach es in dem letzten Preußensturme wieberholt auS, daß
die Liebe zur Heimath am tiefsten in den festen bürgerlichen
GemeinVsverhällnissen wurzelt. ES ist auffallend, wie diesen
Verhältnissen gegenüber behauptet werden kann, wir befänden
uns in einem Moraste. Das ist übertrieben. Ich für meine
Person war nie ein unbedingter Verehrer der bürgerlichen
Einrichtungen in ihrer abnormen Entwicklung; ich sprach mich
mehrere Male im Sinne einer freiern Richtung und zwar
gerade für Oeffnung der Bürgerrechte auS, aber auf der andern
Seite kann ich eS nicht zugeben, wenn behauptet wird, die

Bürgerschaften seien nicht mehr lebensfähig. Man könnte dieß
nur von einzelnen Bürgerschaften sagen, im Allgemeinen ist
die Lebensfähigkeit vorhanden, so weil sie nothwendig ist. Herr
Schneider sagte: die konservative Partei habe die Bürgerschaften
zerstört. Das darf nicht unwidersprochen bleiben; zum Theil
ist es richtig, zum Theil nicht. Konservative haben sich
allerdings früher dahin ausgesprochen, daß die Burgergcmeinden
nicht mehr ihre ursprüngliche Lebenskraft haben; aber wenn
dann von konservativer Seile feiner Zeit die Oeffnung der
Bürgerrechte hinwieder bekämpft wurde, so ersuche ich Herrn
Schneider, er möchte sich an ,en Zusammenhang der Umstände
erinnern, unter welchen dieser Gegenstand angeregt wurde; er
möchte sich erinnern, daß dieser Widerstand auS der Besorgniß
hervorging, man möchte noch viel weiter gehen. Ich erinnere
ferner an das Votum des Herrn Malihys bei der ersten
Berathung, als er bemerkte, die radikalen Secländer ftien damals
die engherzigsten gewesen. ES rst durchaus nicht die Absicht
vorhanden, dem Emmenthale nicht zu helfen, sondern man
spricht sich nur dagegen auS, daß die Last gleichzeitig auf
andere Schultern gewälzt werde, auf Schultern, welche bisher
nichts von solcher Last wußten Es wurde Ihnen nachgewiesen,
daß allerdings sur viele Gemeinden eine neue Last entstehen
würde. Es wurde auf das ungenügende DurchschnitlSkostgeld
hingewiesen; Herr Schenk verglich die Versorgung der Armen
mit der Einquamrung; von der gewöhnlichen Einquartierung hat
aber manche Gegend jetzt schon mehr als genug. Wenn man
von denjenigen, welche gegen das Eintreten sind, verlangt, sie

sollen Humanität und Gerechtigkeit nicht aus den Augen
verlieren, so können wir auch unsererseits verlangen: seid gerecht
und human und leget uns nicht eine neue Last auf. Ferner
wurde gesagt, daß ein bedeutendes Abschieben der Armen
stattfinden werbe. Ich hörte von Mitgliedern der Versammlung
sagen: wenn das Gesetz durchgeht, so werden wir schon Mittel
und Wege finden, uns zu helfen. Ich möchte die Erlassung
eines Gesetzes, welches solche traurige Folgen hätte, vermeiden.
Sodann ist nicht zu verkennen, daß durch das neue Gesetz eine
größere Einmischung der Staatsgewalt in den Gemeindehaus-



halt stattfindet, z. B. das Urtheil darüber, wer notharm oder

dürftig sei, wird den Gemeinden entzogen, welchen doch die
Last zufällt. Ich will durchaus den Mißbräuchen bei
schrankenloser Freiheit der Gemeinden nicht daS Won reden, aber
denselben doch möglichste Freiheit lassen, sonst gehen wir der
Zentralisation nicht nur im Armenwesen, sondern auch in
andern Dingen entgegen. Ich will nicht wiederholen, wie schwer
es vielen Gemeinden sein wird, die Notharmen bei dem geringen

Kostgelde zu placiren, aber vergessen Sie nicht, daß seit
der Zeit, als der Herr Berichterstatter seine Berechnungen
machte, die Preise der LebenSmiitel sehr gestiegen sind, und
daß wir noch kaum am Ende sind. Wie es dann noch möglich

sein werde, die Armen zu versorgen — ohne allzugrvße
Belastung Einzelner — daS sehe ich nicht ein. Auch die
gehässige Art und Weise, wie man bewirken will, daß die Dürftigen

unterstützt werden, hat etwas sehr Stoßendes, indem das
Gesetz durchblicken läßt, man werde die Leute gleichsam mit
de Ruthe zwingen, wohlthätig zu sein. Ich komme zu dem
Punkte der vermehrten StaatSausgaben, und da muß ich mich
verwundern, baß bei der ungeheuren Tragweite dieser Reform
nicht von Seite der Finanzbehörde dem Großen Rathe und
dem Volke auseinandergesetzt wurde, wie weit das Gesetz in
finanzieller Beziehung geht. Wenn von Seite der Finanzbehörde

gezeigt worden wäre, daß das Land künftig nicht mehr
in Anspruch genommen werde als bisher, so wäre eS eine

Beruhigung, aber wenn verlautet, daß die Ausgaben wenigstens

1W,W(> Fr. mehr betragen werden als bisher, so erregt
dieß Bedenken, und ist daher das Gutachten der Finanzbehörde
um so nothwendiger. Endlich kommt auch die Vermehrung
der Staatsbeamten in Betracht, die mir nie und nimmer
gefallen will, abgesehen von der finanziellen Last, welche dem
Lande daraus erwächst. ES wurde von anderer Seite mit
beredter Zunge dargestellt, wie das neue Gesetz viel Schreiber
und Schreibereien nach sich ziehe. Schon bei der ersten
Berathung wurde gezeigt, wie die Gemeinden schon jetzt Mühe
haben, für alle ihre Beamtungen tüchtige Männer zu finden.
Werden abermals neue Funktionen geschaffen, so wird diese
Schwierigkeit noch größer. Von Mitgliedern deS Großen Rathes

hörte ich von einem Troste reden, den ich ihnen herzlich
gönne, aber eS ist ein schlechter Trost. Der Herr Berichterstatter

hat erklärt, seit einem Jahrhundert herrsche bei uns das
Uebel, daß fast alle angebahnten Reformen nicht ausgeführt
werben, und dem Gesetze von 1847 hält er entgegen: die
Verhältnisse seien stärker gewesen als das Gesetz. Nun glauben
viele Männer aus verschiedenen Gegenden, daS vorliegende
Gesetz möge gut sein, aber es werde in der Erekution auf
solche Schwierigkeiten stoßen, daß es scheitern werbe. Ich
möchte keine Schadenfreude darüber aussprechen, aber ich glaube,
dieses Gesetz werde in der Ausführung wirklich auf solche
Verhältnisse stoßen, die in ihrer Wirklichkeit stärker sein werden,
als seine Paragraphen. Ich möchte dem Verfasser dieß
ersparen. Nun komme ich zu einem Punkte, der von einigen
Präopinanten auch schon berührt wurde, indem sie die Frage
stellten: Was ist die Folge des NichteintretenS? Vor Allem
wurde gesagt, der Herr Berichterstatter werde sehr entmuthigt
sein. So verstehe ich unser republikanisches Leben nicht. Keiner
wird gezwungen, in die Regierung zu treten. Etwas Anderes
wäre es, wenn wir den Amtszwang hätten. In den letzten
zehn Jahren wurde es oft ausgesprochen, die Beamten seien
bloße Tiener des Vo keS, und ich müßte mich täuschen in der
vaterländischen Gesinnung des Herrn Berichterstatters, wenn
er eS mit seiner Stellung nicht verträglich hielte, einen neuen
Entwurf z» bringen, gestützt auf die heutige Berathung ES
ist noch nickt lange ber, daß z. B. der Kanton Aargau sich

mit Verfassiingsrevisikn beschäftigte. Mehrere Male 'wurden
die auSgealbciieien Entwürfe vom Volke verworfen, deßwegen
kam es Niemanden in Sinn, die Emwerfung neuer Vorschläge
zu verweigern. Ich mulhe daher dem Herrn Berichterstatter
und der Regierung nicl is Ungebührliches zu, sondern nur daS,
was der geringste Bürger verlangen kann: wenn die Ansicht
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einer Negierung oder eineS Beamten dem Volke nicht beliebt,
daß sie neue Vorschläge bringen sollen. Der Herr Berichterstalter

kann überzeugt sein, daß Keiner im Saale ihm systems-
tische Opposition machen oder der Regierung daS Regieren
unmöglich machen will. Der Herr Berichterstatter kann sicher
sein, daß wenn er Vorschläge bringt, welche auf der einen
Seite diejenigen befriedigen, welche schon jetzt befriedigt sind,
auf ber andern Seite einen Ausweg öffnen, sei es in der von
Herrn Fischer befolgten Weise durch eine Uebcrgangsbestimmung
ober anderSwie, wir gerne dazu Hand bieten werden. Herr
Slettler bemerkte bereits, man dürfe im Staatslebcn keine
Sprünge machen. Der Einzelne mag es für sich verantworten,
wenn er Sprünge macht, aber eine Behörde soll vorsichtiger
zu Werke gehen, sie darf nur im äußersten Falle den Höllenstein

anwenden, wie ein Redner die Abhülfe durch das Gesetz
genannt bat. Ich glaube, es werde dem Herrn Berichterstatter
wohl möglich sein, einen Entwurf vorzulegen, der die vorhandenen

Besorgnisse beschwichtigt Bei aller Anerkennung, daß
den bedrängtesten Gemeinden bald geholfen werden muß, kann
ich nicht zum Eintreten stimmen, weil ich die Gefahren in
dem vorliegenden Entwürfe erblicke, welche bereits mehrfach
bezeichnet wurden; weil ich wünsche, daß die bürgerlichen
Verhältnisse in einer Weise geregelt werden, welche zur Beruhigung
der Beiheiligten dienen kann. Noch ein Wort über einen
andern Punkt. Es wurde in den Zeitungen, welche für daS
Gesetz sind, behauptet, als sei eS Sache des ZopfihumS, wenn
man dagegen Opposition mache. Herr v. Gonzenbach erwie.
dette hierauf bei der ersten Berathung sehr treffend, mit Berufung

auf einen radikalen Schriftsteller. Das Zopfihum ist ein
leeres Wort und ich prolcstire gegen eine solche Zulage, als
ob man keine andern Gründe hätte. Lasse man diese Redensarten

auf der Seite und anerkenne man, daß Mancher, dem
man Zopfihum vorwirft, hundertmal freisinniger ist als
derjenige, welcher ihm den Vorwurf macht. Endlich noch ein
Wort über Politik, auf welche ein einziger Redner heute angespielt

hat. Ich habe keiner Versammlung beigewohnt, die sich
mit diesem Gesetze beschäftigte, aber ich las die öffentlichen
Blätter darüber und mus bezeugen, daß auf derjenigen Seite,
welcher man öfter politische Motive unterschob, solche nicht
vorhanden sind. Es wurde eine Sprache geführt, die
allerdings etwas warm war, und ich dachte oft, eS könne noch
etwas weiter gehen, aber wenn Sie unparteiisch urtheilen, so
müssen Sie gestehen, Politik war dabei nicht im Spiele. Es
fiel auch im Großen Rathe kein Wort, welches darauf schließen
ließe. Und wahrhaftig, diese Haltung ist gut; ich müßte eine
Partei beklagen, die aus einer Armenfrage eine politische Frage
machen würve; ich würde nicht zu ihr hallen. Aber man soll
sich auch hüten, solche Vorwürfe zu machen, und ich finde
mich bewogen, es hier öffentlich auszusprechen, daß die Politik
in dieser Angelegenheit gar keinen Raum haben soll. Es ist
nicht nur unbegründet, sondern sogar verwerflich, in dieser
Frage die Flamme der Politik anzu ünden. — Ich für mich
glaube schließlich, daß viele Mitglieder des Großen Rathes in
dieser Sache eine Anschauung gewonnen haben, die nicht har-
monirt mit der Ansicht ihrer Wähler; man gesteht dieses denn
auch ganz offen. Ich habe Niemanden vorzuschreiben, wie er
stimmen soll, aber dieser Widerspruch mit der Volksauffassung
ist für mich doch ein Grund, zu wünschen, daß die Sache
verschoben werden möchte. Ich möchte die Stimmung des Volkes
weiter erforschen und glaube, wenn der Herr Berichterstatter so

verfahren wäre, wie s. Z. Herr Blösch mit dem Gemeindsge-
sctze, wenn er mit dem Armcngcsctze von Gemeinde zu Gemeinde
gezogen wäre, so hätten die verschiedenen Ansichten im Lande
sich geltend gemacht, und das Gesetz würde denselben gehörige
Rechnung tragen. Es ist oft der Fall, daß die Slimmgebung
von Großrathsmitgliedern mit der Ansicht ihrer Wähler nicht
harmonirt. Es ist möglich, daß eS mir auch schon so ging,
und in untergeordneten Punkten mache ich mir kein Bedenken
daraus. Aber in sehr wichtigen Punkten muß ich die
Ueberzeugung haben: ich stimme nach der Ansicht meiner Wähler,
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oder ich lege lieber mein Mandat nieder. Ich möchte nicht
Wähler hier vertreten, die eine gegentheilige Ansicht haben.
Darum sage ich: es ist besser, man wane noch einige Zeit ab.
Der Herr Berichterstatter wird Mittel und Wege finden, in
der nächsten Zeit das Volk so zu berathen, wie es erforderlich
ist, und ich habe die Ueberzeugung, daß er ihm nicht ein Gesetz

oktroyren, sondern ein Ge'etz erlassen will, das im entschiedenen

Willen der Volksmehrheii ist. Ich bin zu Ende. Ich habe
mich unumwunden ausgesprochen und bin mir bewußt, daß
ich mich nicht durch Borurlheile leiten lasse, weder für diese

noch für jene Person oder Meinung. Ich stimme rein aus
Ueberzeugung und habe keine unlautere Absicht. ES wurde
bereits darauf hingewiesen: hätten wir die Einrichtung anderer
Großen Räthe, daß man am Ende der Berathung über das
durchberalhene Gesetz in seiner Gesammtheit noch abstimmen
könnte, so hätte man Hoffnung auf einige Modifikationen und
könnte schon eintreten; das ist aber nicht der Fall. Ich stimme

gegen das Eintreten und wünsche, daß der Herr Berichterstatter,
wenn das Nichleintreten erkannt wird, den nöthigen Muth
habe, uns in nicht langer Zeit geeignetere Vorschläge zu
bringen.

F ueter, Finanzdirektor. Der Herr Berichterstatter ersuchte

mich diesen Morgen, daß ich als Finanzdirekior mich auch
aussprechen möchte. Ich that eS sehr ungerne, denn in solchen

Dinge» kommen sehr delikate Punkte vor. Die erfreuliche
Nachricht kann ich Ihnen geben, daß der Stand unserer
Finanzen sich sehr verbessert hat und zwar in einer Weise, wie
ich es nicht erwartete. ES ist wahr, alle meine Herren Kollegen
gaben sich Mühe, die Ausgaben möglichst zu vermindern, waS
nebst der Vermehrung der Einnahmen wesentlich dazu beitrug,
ein günstiges Resultat zu erzielen. Sie wissen, daß wir zu
Vermeidung fernerer Defizite in einem außerordentlichen Budget
die außerordentlichen Ausgaben behandelten, daß infolge dessen

eine Reihe der schönsten Unternehmungen zur Ausführung
kamen. (Der Redner führt hier die bereits früher mitgetheilten
Ergebnisse der Staatsrechnung von 1856 an Was nun die

vorliegende Angelegenheit selbst betrifft, so gestehe ich aufrichtig,
daß ich an diesem Entwürfe nicht gar große Freude habe.
Seit 18-16 hat man so große Summen für das Armenwesen
verwendet, und das Resultat war nicht ein solches, wie man
erwarten konnte. Die Verfassung stellt ein Marimum deS

SlaaisbeitrageS von 166,666 Fr. a. W auf, sie schreibt dann
aber vor, daß derselbe jährlich um j/z abnehmen solle. WaS
geschah aber statt dessen? Seit mehrern Jahren haben wir
den vollen StaalSbeitiag von 166,666 Fr. verabfolgt, während
früher kaum '/z gegeben wurden. Darin stimme ich mit dem

Herrn Berichterstatter nicht überein, daß er mit Geld helfen
will. Ich habe großen Zweifel, ob auf diese Weise wirklich
geholfen sei, und fürchte, es möchte gehen, wie seil 1816. Da
man indessen nun einmal glaubte, darin liege das Heil der
Sache, so verzichtete ich auf eine Opposition von meiner Seite,
behielt mir dagegen vor, nicht dazu zu stimmen; und ich that
dieß aus guter Ueberzeugung, weil man neue Steuern beziehen

müßte. Es scheint mir, der vorliegende GesctzeSenlwurf, worin
ich übrigens sehr viel Gutes erblicke, sei in mancher Beziehung
zu beengend, eS sei zu viel Geschraubtes darin. Der Eine
sieht es gerne, der Andere will nichts davon. Nur nicht zu
viel reglcmentirt von oben herab! Einen Punkt möchte ich
vorzüglich empfehlen: daß die obern Beamten in den Bezirken,
sowie auch die Herren Gemeindspräsidenien besser zum Haushalte

stehen möchten. Ich könnte bedaueiliche Beispiele in dieser

Hinsicht anführen. ES find fast immer die nämlichen Gemeinden,

die sich darin auszeichnen. Ich traf Volkehren, um in
der Einkassirung der Gebühren mehr Sicherheit einzuführen und
den Staat vor Verlüsten zu sichern. Ein Umstand verdient
noch besonders hervorgehoben zu werden, daß nämlich infolge
der vielen Bauten, welche allenthalben im Gange sind, die

Gefangenschaften weniger mehr angefüllt sind und dadurch auch
das Armenwesen erleichtert wird. Auf der andern Seite haben

auch die EntsumpfungSunternehmungen einen erfreulichen Fortgang

gehabt; daS betreffende Land liefert einen viel bessern

Ertrag. In solchen Dingen soll der Staat die Bürger
ermuntern. Um nun auf das vorliegende Gesetz zurückzukommen,
so hat Herr Schenk bereits den Beweis geleistet, daß er zu
bedeutenden Konzessionen bereit ist und ich möchte Ihnen daher
das Eintreten in die artikelweise Berathung empfehlen.

Da Niemand mehr das Wort ergreift, so erklärt der Herr
Präsident die Diskussion als geschlossen. Der Schlußrapport
und die Abstimmung werden auf morgen verschoben.

Verlesen werden hierauf:

1) Ein Schreibendes ObergerichteS, worin eS anzeigt,
daß es dcn Hrn. Fürsprecher Fr. Fischer zum zweiten Kammerschreiber

erwählt habe, nebst einem Begehren desselben um
Entlassung von der Stelle eines Obergerichtssuppleanten.

2) Eine Einladung der Vollziehungskommission der III.
schweizerischen Industrieausstellung, daß der Große
Rath der Eröffnungsfeierlichkeit Samstags den 27. d. M.
beiwohnen möchte.

3) Eine Mahnung von Herrn Großrath Jmo berste g
und 35 andern Mitgliedern mit dem Schlüsse: eS möchte der

RegierungSrath angewiesen werden, auf energische Weise seine

Verwendung um sofortige Erstellung der Linie Bern-Thun
bei der Zentralbahngesellschaft eintreten zu lassen.

Schluß der Sitzung: 5'/, hlhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n d.
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 25. Juni 1857.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: He^r Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Frösard, Marquis,
Müller, Arzi; Ocuvray, Schären in Spiez und Wyß; ohne
Entschuldigung: die Herren Aebersold, Bessirc, Botteron, Brechet,
Corbat, Girardin, Gygar, Hofer, Kaiser, Kilcher, Knechtenhofer,
Kohler in Pruntrut, Krebs in Albligen, Morgenihaler, Müller
in Hofwyl, Niggeler, Röihlisberger, Jsak; Seiler, Stettler und
Tièche.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetzes
über das Armenwesen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seile 223 ff.)

Schlußrapport der Eintretensfrage.

Schenk, RegierungSrath, als Berichterstatter. Auch
dieses Mal erlaube ich mir, Sie vorerst zu oricntiren über den

Gang, welchen der Schlußrapport nehmen wird. Zuerst habe
ich einige Worte über untergeordnete Punkte zu sprechen, dann
werde ich zum eigentlichen Rapporte übergehen und zunächst
dasjenige berühren, was das Armengesetz betrifft, um das eS

sich heute handelt. Da wird es sich dann um zweierlei handeln,
nämlich um die Prüfungen der Einwendungen, welche im Laufe
der Diskussion gemacht, und sodann um die Prüfung der
Vorschläge, die eventuell in Aussicht gestellt wurden, wenn das
Nichteintreten beschlossen werden sollte und die dazu bestimmt
schienen, dasselbe theilweise einigermaßen begreiflich und
annehmbar zu machen. Dann werde ich übergehen zu einigem,
waS gegen das Niederlassungsgesetz angebracht wurde, obschon
in dasselbe natürlich nicht weiter eingetreten werden kann, da
hierüber jede Basis fehlt, da noch keine Motivirung gegeben,
noch in keiner Weise der Zusammenhang erklärt wurde und die

Anhaltpunkte noch nicht festgestellt sind. Indessen werde ich
eS gleichwohl nicht ausweichen, darauf einzugehen, so weit es

sich thun läßt. Endlich wird eS sich um die Hauptanträge
handeln, welche gestern gestellt wurden. Vorerst also einige
Erklärungen über untergeordnete Punkte. Im Eingangsrapporte
wurde vom Berichterstatter allerdings angedeutet, daß jene
Bemerkung einer Petition, wo eS heißt, eS sei im Gesetz eine
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gewisse Frage nicht ohne Absicht in Zweifel gelassen worden,
ihn etwas berührt habe, und er erlaubte sich darauf nur zu
antworten, er wolle nicht über Absichten streiten, er wolle in
dieser Beziehung weder sich vertheidigen noch Andere angreifen.
Dieß wurde von den Herren v. Gonzenbach und v. Werdt
rclevirt und wurde von ihrer Seite Verwahrung eingelegt gegen
Verdächtigung ihrer Absicht. Ich verdächtigte sie nicht. Ich
habe nur gezwungen irgend etwas gesagt, und bis jetzt bin ich
in dieser Beziehung vollkommen rein und zwar in Wort und
Schrift, und ich werde eS auch bleiben. Ich will durchaus
glauben, daß es sich bei Allen, die sich in dieser Sache bemüht,
die darüber gesprochen und geschrieben haben, nur um daS
Eine handle, um das Wohl des Vaterlandes. Etwas Anderes
ist eS, waS mich hier zur Vertheidigung veranlaßt, der Einwurf
des Herrn v. Gonzenbach, daß ich ihn als Fremden behandelt
und ihn dieß hätte fühlen lassen. Da mache ich für wahr
keinen Unterschied. Herr v. Gonzenbach ist Schweizer und als
Schweizer steht er mir so nah' als Einer von Bern. Etwas
Anderes ist eS Vagegen, wenn Jemand sich als Führer einer
ganzen Richtung hergibt, welche unS vorwirft, als fehle eS

vier an der Liebe zur Heimath, an vaterländischem Sinn, man
sei kein Berner, dann allerdings frage ich: woher nimmt man
daS Recht, uns so zu bekämpfen? Dann fällt mir plötzlich
vor die Augen, daß ich eS mit Jemanden zu thun habe, der
mit den bernischen Institutionen, mit dem bernischen Wesen
nicht so verwachsen ist, wie ich es bin. Nur von diesem
Standpunkte aus berührte ich es. DaS mag ganz richtig sein,

wenn Herr v. Gonzenbach sagt, wie viel er schon wegen dieser
Sache zu leiden gehabt habe; es mag richtig sein, daß die

Stellung, in welcher er sich nun befindet, ihm noch viel Kummer

verursachen wird. Gerne würde ich Herrn I)r Schneider,
der unS gestern über seine gesetzgeberische Lebensgeschichte
Aufschluß ertheilte, noch einige Auskunft geben. Er berührte auch
mich, als wäre etwas Ungerechtigkeit miiuntcrgelaufen. Ich
weiß nicht, wie eS sich damit verhält. Ich glaube, von Herrn
Schneider mit Anerkennung gesprochen zu haben. Das verhehle
ich nicht: wenn ich irgend Achtung habe vor einem Manne,
der mit Hingebung an das Vaterland diesem seine Kräfte
und Talente widmete, so ist es Herr l)r. Schneider, welcher
lange Jähre hindurch dem Vaterlande gedient und sich um das
Armenwefen viel Mühe gegeben hat. Ich komme zum eigentlichen

Rapporte, und hier wird es sich vorerst um die
Einwendungen handeln, welche gegen das Gesetz erhöben wurden
und zwar wesentlich um fünf: 1) in Bezug auf die Rechtsfrage;

2) die wiederholt gestern gemachte Einwendung, welche
die meiste Zeit in Anspruch nahm und auf welche das meiste
Gewicht gelegt wurde: das Gesetz entspreche unsern Verhältnissen

nicht, es entspreche 3) auch unsern Bedürfnissen nicht
oder wenigstens nicht auf richtige Weise; -4) es entspreche auch
dem Volksmillen nicht und endlich 5) eS entspreche der
Wissenschaft nicht. WaS zunächst die Rechtsfrage betrifft, so sind
nach meiner Ansicht — und ich glaube, das sei auch der
Eindruck, den Sie gestern von der Diskussion empfangen haben
werden — die Bedenken in Bezug auf die Stellung des Ar.
mengesetzeS zum Eigenthum, zur Verwaltung und Verwendung
des Armengutes, welche die Hauptpunkte in den eingelangten
Vorstellungen bilden, beigelegt. Theils haben die Herren
zugestanden, sie hätten einiges mißverstanden, theils habe ich
erklärt, die Redaktion deS Gesetzes sei so, daß einiges habe
mißverstanden werden können. Herr Stelller, welcher die
Rechtsfrage hauptsächlich bei der ersten Berathung erörterte,
kam gestern nicht darauf zurück; Herr v. Gonzenbach berührte
fie kaum noch, Herr v. Werdt erklärte sich befriedigt. Nur
einem Abgeordnelen deS Jura war es vorbehalten, diese Frage
neuerdings zu erörtern. Herr Bernard brachte die alten
Anschuldigungen wieder, nachdem die Mitglieder aus dem alten
Kantone sie fallen gelassen. Er sprach von Ueber tragung deS

Eigenthums, alle Güter seien in Gefahr, sogar das Privatgut;
er durchging kurz die ganze sozialistische und kommunistische
Tonleiter. Er bediente sich geradezu des Ausdruckes: das Ge«
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setz nehme den Reichen daS Leder, um den Armen Schuhe
daraus zu machen. Herr Bernard sollte daS denen sagen,

welche absolut Armentellen wollen; diese nehmen den Reichen
das Leder, um den Armen Schuhe daraus zu machen. Es
thut mir leid, daß, während der alte Kanton sich befriedigt
erklärt, nun der Jura, oder wenigstens Herr Bernard eS ist,
der Schwierigkeiten macht. Wenn Jemand sich nicht zu be-

klagen hat bei der ganzen Frage, so ist cS der Jura; und wenn
ich Mühe habe, Anklagen und Schwierigkeiten zu widerstehen,
so ist eS die Anklage, daß der Jura zu sehr bevorzugt sei, —
er, der eine ganz besondere Stelle einnimmt mit seinen
Institutionen, der in Betreff deS NicderlassungswesenS so gestellt ist,
daß er nicht von den Uebelständen angesteckt werden kann. Um
so mehr, als diese Sorgfalt für ihn verwendet wurde, muß ich
bedauern, wenn jurassische Abgeordnete eS nicht nur erschweren,
eS vielleicht sogar durch ihre Stimmen dem alten Kanton
unmöglich machen, sein Armenwesen zu ordnen, und ich möchte
die Herren daran erinnern, daß mit ihrer Stimmgebung eine

schwere Verantwortlin keil verbunden ist. Herr Furer verlangt
am Ende eine klare und runde Erklärung über die Rechtsfrage,
und ich stehe nicht an, die Erklärung zu geben: die Burgergüter

sind bürgerliches Eigenthum und werben nur zum Nutzen
und Frommen der Burger verwendet. Die bürgerlichen Ar-
mengütcr sind gewährleistet und zwar als Eigenthum der
Gemeinde. Der Ertrag deS jetzigen Bestandes deS ArmcnguleS
wird nur für bürgerliche Arme verwendet, und zwar so lange
Notharme da sind, nur für bürgerliche Notharme. Da, wo die
notharmen Burger versorgt sind, kann der Ueberschuß laut dem
Gesetze für Dürftige verwendet werden. In den Burgergemeinden,

welche ganz mit eigenen Mitteln unterstützen, ist auch
die Armenpflege frei. In denjenigen Gemeinden dagegen, wo
ein Theil deS Armengutcs neu geschaffen wird, und zwar zum
Theil durch Tellen der Einwohner auf örtlicher Basis, da wird in
der Verwendung des neugeschaffenen Theils aufBurger und Nicht-
burger nicht Rücksicht genommen. DaS ist der Schluß, und ich halte
dafür, die Erklärung sollte Alle beruhigen. Noch ein Wort den Herren
Lautcrburg und v. Gonzenbacd gegenüber. Mit dem Eintreten,
hieß es, sei man eben gefangen; der Herr Berichterstatter gebe
bei den einzelnen Artikeln nichts zu und am Ende könne man
nicht mehr über daS Ganze abstimmen. Wenn man wüßte,
daß daS Gesagte bei den einzelnen Artikeln zugegeben würde,
so könnte man eintreten. Meine Herren, ich glaube nicht, daß
Sie in der Zeit, seitdem ich die Ehre habe, parlamentarisch
mit Ihnen zu verkehren, mich als unzuverläßigen, ungeraden
Mann kennen gelernt haben Sie haben allerdings geklagt,
ich sei eigensinnig, und ich weiß, daß in Thun bei einem
Mitgliede dieser Grund hinreichte zu sagen, eS habe daS erste Mal
dazu gestimmt, jetzt werde es nicht mehr dazu stimmen.
Erlauben Sie mir darüber zwei Worte. Erstens möchte ich Sie
an die Nothwendigkeit eines strengen Ganges erinnern. Wenn
von allen Seiten Wünsche und Räthe kommen, deren Berechtigung

man schon vorher geprüft, die man nicht annehmbar
gefunden hat, und sie dann wieder kommen, so ist man
genöthigt, den geraden Weg vorwärts zu gehen. Es wäre mir
oft angenehmer gewesen, gefällig zu sein und zu Allem Ja zu
sagen, aber mehr «lS dieß ist daS endliche Resultat, und dem
Lande wäre damit nicht gedient. Es gibt aber noch einen andern
Grund. Man wird immer getadelt, man mag es machen, wie
man will Wenn der Berichterstatter im Größen Rathe nachgibt,

so heißt eS: es ist auffallend, daß man ganz neue Sachen
verlangt, daS Gesetz scheint nicht gründlich vorberaihen worden
zu sein, und ich hörte einem Gesetze wirklich diesen Vorwurf
machen. Da muß man dann als ein oberflächlicher Mann
gellen. Hält man sich an das Gesetz und gibt man nicht nach,
so ist man eigensinnig. Sie werden zugeben, daß man unter
solchen Umständen übel daran ist. Damit glaube ich, die
Rechtsfrage erledigt zu haben, und ich kann Ihnen die Zu-
sicherung geben, daß Sie bei den einzelnen Bestimmungen ohne
Widerspruch die Redaktion finden werden, welche dem Gesagten
entspricht Ich komme zum zweiten Vorwurfe: daS Gesetz ent¬

spreche unsern bisherigen StaatSeinrichtungen nicht. Seit
Jahrhunderten habe sich unsere Armenpflege auf Grundlage deS

Bürgerrechtes entwickelt, die bürgerliche Heimathhörigkeit habe
sich als gutes System bewährt; sie sei das wesentliche Fundament

aller festen bürgerlichen Ordnung jedes politisch freien,
die Liebe zu Heimath und Vaterland nährenden republikanischen
Lebens; sie gelte in der ganzen übrigen Eidgenossenschaft und
werde mit Sorgfalt erhalten; zur Fürsorge für das hülfs- und
unterstützungsbedürftige Individuum fei die Heimathgemeinde
weit geeigneter, als eine bloße Munuipalität, die so veränderlich

sei. Ich habe Ihnen schon beim Eingange nachgewiesen,
daß dieses wohl gefühlt und berücksichtigt wurde, daß man sich

nicht leichtfertig von den bisherigen Einrichtungen trennte; aber
wir wollen nun daS Einzelne auch untersuchen. Also seit
Jahrhunderten habe sich die Armenpflege auf Grundlage des
Bürgerrechtes entwickelt. Wenn man gesagt Kälte „verwickelt,"
so hätte man das Richtige getroffen. Es ist heule gar nicht
zum ersten Male, daß es sich um eine Reform handelt, und
wenn Herr Lauterburg es eine Revolution nennt, so muß cS
eine sehr allmälige gewesen sein, die ihre Stadien längst durchlief,

daS wird Herr Lauterburg, der unsere Geschichte sehr gut
kennt, zugeben. Die Aenderung fing an mit der Kreirung. der
Einwohnergemeinde neben der Burgergemeinde. Das war der
erste Schrill, den man in Bern bekanntlich fühlte, denn gerade
die Bildung der Einwohnergemeinde in Bern war im Jahr
!8Z2 der Grund der damaligen sehr bedeutenden Bewegung.
Das ist durchgemacht und schwer bezahlt von denen, welche
damit zu thun hatten. Dann kam die Belehnung der
Einwohnergemeinde mit allen Funktionen, die mit dem öffentlichen
StaatSleben in Berührung stehen, wie die Polizei-, Schulen,
daS Bormundschafts« und das Armenwesen an denjenigen Orten,

wo die Bürgerschaften ihre Armen nicht mehr mit eigenen
Mitteln erhalten konnten Ein weiterer Schritt war die
Aufhebung der Pflicht der Burgergemeinden zur Unterstützung ihrer
Angehörigen im Jahre l8à Ferner das Gesetz über
Ausscheidung der Gemeindegüter. Es wurde gestern deutlich gesagt,
wie es sich damit verhielt. 'Man kann es damit vergleichen,
daß die Einwohnergemeinde nun den Hof übernommen hat und
die Burgergemeinde ins Swcklein zieht, um dort ihren Rest
in Ruhe und Gemüthlichkeit zu verzehren. Aber nicht erst
heute geschieht dieser Schritt, sondern die Burgergemeinde ist
im Stöcklein schon eingerichtet und eS käme ihr sehr unbequem
vor, wenn sie den Hof wieder übernehmen müßte, namentlich
mit dem Armemvescn. Das Gemeinvegesetz hat den
Burgergemeinden verboten, Tellen zu beziehen. Damit war die letzte
Ader ihres Lebens durchschnitten, denn eine Korporation, welche
ihre Mitglieder nicht mehr besteuern darf, ist auf ihren der-
maligen Zustand reduziri; sie ist einem Kloster zu vergleichen,
daS zwar noch eristirt, aber nicht mehr Novizen aufnehmen darf.
Ein weiterer Schritt geschah im Gcmeindegesetze, als der
Grundsatz der Oertlichkeil aufgestellt wurde. Herr v. Gonzen-
bach wendet zwar ein, das Gemeindegesetz verstehe diesen
Grundsatz nicht so, wie ich. Ich darf dieß Ihrem Entscheide
überlassen Untersuchen Sie die Paragraphen des Gemcinde-
gesetzeS, ob nicht erklärt sei, daß die Armenpflege einen örtlichen
Charakter habe, ob nicht die Frage, deren Lösung man jetzt
als Revolution hinstellt, vor ì2i)l) Abgeordneten verhandelt
wurde, ob in den verschiedenen Bezirken sich eine Stimme
gegen diese sogenannte Revolution erhoben habe, so daß der
Mann, welcher jene Versammlungen leitete, erklärte, man
habe wohl gewußt, um was es sich handelt, und daß das
Bedürfniß ein reelles sei. Also ist der Einwarf, als handle
es sich um eine ganz neue Maßregel, nicht begründet. Längst
sind die Küsten hinter uns, wir sehen sie noch, aber wir sind
nicht die Ersten, welche daS Fahrzeug vom User stießen. Schon
früher wurde der Grund zu dieser Aenderung gelegt, und
konsequent kam Eines nach dem Andern. Die eine Gemeinde
mußte zur Gewalt kommen, beide neben einander konnten nicht
fortbestehen. Die bürgerliche Heimathhörigkeit, sagt man ferner,
habe sich seit Jahrhunderten als ein gutes System bewährt.



So behauptet Herr Lauterburg und auch die Petition des Bur-
gerraihcS von Bern. Ist das wahr? Darf man dieß sagen,

Angesichts der Kalamität, in welcher wir mit der bürgerlichen

Heimatdhörigkeil unS zur Stunde befinden? ES rft wirklich
ein ganz erstaunlich kühner Schluß, in dem Augenblicke,

wo das Land im Begriffe steht, ,lch von einem Syiiem zu

entfernen, daS unS in di.se Zustände geführt hat, zu behaup-

ten, es sei ein vortreffliches «Wem. Ich gebe nrwt zu, daß

man daS bürgerliche System, wie eö bei uns besteht, in

Bausch und Bogen nehme und mit den Einrichtungen anderer

Kantone auf die nämliche Liine stelle. Unser bürgerliches

System ist himmelweit verschieden von den Einrichtungen in

Genf, Zürich, Sr. Gallen, unser burgeiliches «Wem, das

sich vor den andern auszeichnet durch unkluges unv blindes

Abschließen gegen äußere Kräfte, die sieh anschließen wollten,
so daß eS sich auf irgend eine Weise sprengen laßen mußte, —
dieses System, das schuld ist, daß die Einheit im Gemeinde-

Wesen veiloren ging, daß neben der Burgergemeinve eine

Einwohnergemeinde kreirt werden mußte, weil eö unmöglich ist,

daß, wie hier in Bern, etwa 3000 Burger die Gemeindeverwaltung

für 20,WO und noch Mehr Einwohner allein in den

Händen behalten, ohne daß die Letzter» ein Wort dazu zu

sagen hätten. Gerade dieses einseitige Abschließen war ichuld,

daß eö dahin kam (Herr Dr. Schneider erklärte eS geilern
deutlich); es war schuld, daß wir ein doppeltes Leben der

Gemeinden hab.n, daß wir jedem Theil eine Stellung anweisen

mußten, wie eS die Verhältnisse und Bevünmsse unserer

Zeit fordern. Jedermann ist damit einverftanven, daß, wenn

man zum bürgerlichen Systeme zurückkehren wollte, unser System

nicht festgehalten weiden könnte. Herr Lauierdurg iß vielleicht

nicht damit einverstanden / er sagte, das bürgerliche System sei

gar nicht so zerfallen, wie man darstelle. Ich will da nicht
meine eigene Anschauung gelten lassen, aber ich will Ihnen
etwas vorlesen. „Bern — so heißt eS in dieser Sehnst —
Bern besitzt sehr bedeutende Gemeindegüter. Wir glauben nicht

zu irren, wenn wir annehmen, eS sei die reichste Korporation
der Schweiz, Allein was hat eS seit là Jahren geleistet?

Wir sind nickt so unbillig, sagen zu wollen, daß nichts gethan

worden. Allein wird gefragt, ob die Leistungen im Verhältnisse

waren zu den Mitteln, so müssen wir leider sagen: Nein!
Nur ein Beispiel! Jedermann ist einverstanden, daß der

Handwerksstand von Bern bedeutend gesunken ist. Allgemeine und
örtliche Ursachen haben dieses herveigesührl. Wenn daher ein

Bedürfniß dringend ist, so ist es das der Hebung des HandwerkS-
standes, die nach unserer Ueberzeugung einzig zu erreichen ist

durch bessere Erziehung überhaupt, und insbesondere durch

tüchtigere techms i e Ausbildung der Handwerker. Darum ist

schon oft und viel der Wunsch nach einer Gewerbeschule
geäußert worden. Aber vergeblich. Es hieß, es fehlen die Mittel.
Unterdessen werden in Bern jährlich Hunverilausenbe vom
Ertrage öffentlicher (Stadt- und G>sellschafrS.) Güter unter die

Bürgeischast vertheilt, ohne daß man zu ahnen scheint, baß

alle diese Genüsse nur dazu beitrage», die Spannkraft der

bürgerlichen Bevölkerung je länger je mehr zu lähmen. Wir
werden mit dieser Angabe Aergerniß stiften. Allein wir sagen

auch hier: wer Ohren hat zu hören, der höre, und wer Augen
hat zu sehen, der sehe. Ist es nicht Thaisache, daß überall,
wo die größten Gemeindenntzungen eristlren, am mchrsten Trägheit,

Faullenzerci und Arbeitsscheu herrscht, und daß, während
die vielfach begünstigten bürgerlichen Handwerker zu Dutzenden

zu Grunde gehen, fremde zu Wohlstand gelangen, so daß es

Ortschaften gibt, wo man mit ziemlicher Sicherheit, wenn man
einen "ausblühenden Handwerker sieht, sagen kann, er sei ein

Nichtbürger, uns umgekehrt von einem verkümmernden, er sei

ein Bürger? Welches ausfallendere Belege für den schlimmen

Einfluß der bürgerlichen Rutzungen kaun es übrigens geben,

als die Thaisache, daß unter der Burgeischafl von Bern, die

auf etwa 3000 Köpfe heradgesnnken ist, je von fünf Individuen

eines Unterstützung genießt." So spricht ein Mann, der

Glauben verdient, und das ist Herr Blösch. Herr v. Gonzen-
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bach berief sich ausdrücklich aufZHcrrn Blösch und erklärte, er
werde gewiß gegen die Oerllichkeit sein, wie sie das vorliegende
Gesetz regulirr. Ich muy gestehen, das ist ein wenig sonderbar.

So lange unser verehrte Kollege, Herr Blösch, hier
war, stand Herr v. Gonzenbach ihm gegenüber; jetzt, da Herr
Blösch abwe end ist, beruft er sich immer ans ihn. Wenn Herr
Blösch hier aufträte, so würben wir wahlscheinlich sehen,'daß
dieses Verhältniß bald wieder ändern würde. Ich kann Herrn
v. Gonzenbach aber auch hier dienen und darf Gebrauch davon
machen. Ich war vor kurzem bei Herrn Blösch und erklärte
ihm: wir sind eine fnsionirte Negierung, wir haben daS Armengesetz

zusammen berathen, eS ist Ehrensache für uns und für
Sie, dazu zu stehen, denn Sie haben zu den Hauptgrundsätzen
gestimmt; ich fügte bei, ich sei bei der ersten Berathung einzig
gestanden. Damals habe eS nichts zu bedeute» gehabt, erst
jetzt, wo man das Gesetz auf die Rechnung einer politischen
Richtung geletzt habe, sei eS Ehrensache, dazu zu steh n. Herr
Blösch selbst konnte es hier nicht thu», er ist krank, ebenso
Herr Dähler. Indessen siagte ich Herrn Blösch, ob er
einverstanden sei, daß nichts Anderes übrig bleibe, als ein Uebergang

vom bürgerlichen zum örtlichen Systeme, und ich sagte
deutlich genug, daß ich in seiner Abwesenheit davon Gebrauch
machen werde. Und so ist es. Ich darf das erklären und
erkläre es für diejenigen, welche dem Namen zu lieb hören.
Herr Blösch ist übrigens schon längst dieser Meinung gewesen,
Herr v. Gonzenbach, schon Anno 18Ü7. Bei der Berathung
des damaligen Armengesetzes (§ 19) sagte er folgendes: „Der
8 19 ist nach meinem Dasüihalte» einer von den wichtigsten,
er geht von der Grundansicht aus, daß im Armenwesen tabula
rasa gemacht, und daß es an allen Orten den Etnwvhner-
gemeinden übertragen werden müsse. In diesem Sinne stimme
ich mit dem Varagraphcn überein. Ich spreche eS offen aus,
ich begreise sehr wohl, daß. so wie sich unsere Armenverhältnisse

entwickelt haben, die Administration in bürgerliche Hände
gefallen ist, aber daß dieses Verhältniß sich nicht mehr erhalten

könne, unv baß man früher oder später in den Fall kommen
werde, gerne ober ungerne einen weiter» Schritt zu thun, um
das Annen- und das Vormundschastswesen der Einwohnerbehörde

zu übertragen. Die Entstehung der bürgerlichen Armen-
und Vormundschastsverwaltung datiri sich von der Zeit her,
wo fast jeder Staatsbürger an seinem Burgerorie domizilirt
gewesen ist. So lange sich die Mehrzahl der Burger am
Burgerorte ausgehalten haben, war das keine unverständige, sondern
eine verständige Einrichtung. Aber sowie die Verhältnisse später
eintraten, muß es Zedermann einleuchten, daß große Ucbel-
stänve aus der Erekulion hervorgingen. Auf den heutigen Tag
ist es geng und gebe, daß die Bevölkerung durch einander ver-
würfelt wild, wo der Wind sie hinwehl." Und in Zukunft
wird daö noch mehr geschehen. „Zur Stunde (sagt Hr. Blösch
weiter) haben wir Lurgergemeinven, wo das Verhältniß der
in der Gemeinde lebenden Burger zu den übrigen Einwohnern
wie 1 zu 1—5 ist, wo aber mehrere tausend Köpfe außerhalb
der Gemeinbegrenzen wohnen, und wo Tausende Unterstützung
erhalten. Ich frage, wie läßt sich in die Länge nicht nur die
Armenverwaliung, sondern auch die Vormundschastspflege in
den Händen der bürgerlichen Behörden erhallen?" Das ist
die Anschauungsweise des Herrn Blösch. Ich komme zu einem
dritten Punkte: das bürgerliche System sei das wesentlichste
Fundament aller festen bürgerlichen Ordnung, Jeder habe sein
bestimmtes Heim, er wisse im Verarmungssalle wohin und an
wen er sich zu wenden habe, unv der Begüterte wisse seinerseits

auch, für wen er etwa gebe. Das Alles klingt für eine

große Zahl von Gemeinden wie ein Hohn, wie eine Ironie
gegen die Armen. Das haben die Armen eben erfahren, daß

jnan ihnen sagte: du warst zwar so lange hier, du selbst oder
dein Vater half unser Armcngut stiften, aber jetzt hast du nichts
mehr, du mußt also nach Hause! Fragen Sie in den Gemein-
den, wie die Armen hin- und hergeschickt wurden, wie
Niemand sich ihrer annehmen wollte. In Bezug auf die Begü
tcrten klingt eö fast ironisch, weil sie bei dem bürgerlichen
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Systeme in den Fall kamen, an 2—3 Orte hin steuern zu müssen.

Am einen One steuerten sie für den Armenvcrein. in ihre
Heimalhgemeinde steuerten sie zur Deckung eines Defizits, an
einem dritten Ort für Verpflegung von Kindern auf den

Gütern. Deßhalb beklagen die Leute sich. Wenn man wenigstens

nur an einem Orte steuern könnte, so wäre cS nock erträglicher,

aber nach rechlS und links, das gehl eben unmöglich.
Run kommt der Vunkl, auf den man am meisten Werth legt:
daS bürgerliche System sei das wesentliche Fundament jedes

politisch freien, die Liebe zu Heimath und Vaterland nährenden,

republikanischen Lebens. Ich bin weit entfernt, diesem

Motive irgend etwas Leides anthun zu wollen. Ich weiß, es

gibt Viele, die, weil sie gerade an ihrem Burgerorte wohnen,
dort erzogen wurden, dort dasjenige genießen, was der Wohnsitz
sonst bietet, mit den dortigen Verhältnissen verwachsen sind;
ich weiß, daß es bei Vielen tue Basis ihrer Vaterlandsliebe
ist, und ich will ihnen in keiner Weise zu nahe treten. Nur
auf die Täuschung muß ich aufmerksam machen, welche darin
liegt, wenn man sagt: die burgciliche Emrickinng sei das
wesentliche Fundament eines politisch freien, republikanischen
Lebens. Vor l83l), im letzten Jahrhundert waren wir bürgerlich,

sehr bürgerlich; ob wir aber politisch frei waren, ist eine

ganz andere Frage, und wenn es so wäre, daß diese bürgerliche

Einrichtung ein solches Fundament wäre, dann wären
wir wahrscheinlich lange vor 1839 frei geworden. Neuenburg
und Valangin sind gut eingerichtete Bourgeoisien, aber daß sie

daS wesentliche Fundament eines politisch freien, republikanischen
Lebens wäien, ist wieder eine andere Fiage, und mich wundert,
warum der König von Preußen, dem es nichr darum zu thun
war, republikanisches Leben zu pflegen, so entschieden die
Herstellung dieser Bourgeoisien verlangte. Ich bin auch damit
einverstanden, daß eine GemeindSeinrichtung, welche die möglichste
Autonomie und Selbstregierung der Gemeinde gibt, wirklich
die Basis selbständiger Charaktere ist, daß sie Leute heranbildet,
die sich nicht leicht in eine bürcaukratische Maschinerie finden
und da abgeschliffen werden, sondern kernige Männer, wie eS

die Republikaner meistens sind. Damit ist nicht gesagt, daß
die Einrichlnng gerade bürgerlich sein müsse. Wen» eine
Korporalion ihre Selbständigkeit nicht mehr besitzt, wenn sie zum
willenlosen Wesen in der Republik geworden ist, so hat sie

diesen Einfluß auf ihre Angehörige» nicht mehr. So entschieden

ich anerkenne, daß ein selbständiges Gemeindelcben zum
Fundamente unsers republikanischen Lebens beiträgt, so gebe
ich nicht zu, daß es gerade bürgerlich sein müsse. Ich komme

zu der fernern Einwendung, daß die bürgerliche Einrichtung
in der ganzen übrigen Eidgenossenschaft gelie und mit Sorgfalt
gepflegt werde. Die Mahnung daran sollte nicht gerade von
dieser Seite kommen. Diese burgeiliche Einrichtung könnte
bei uns auch gelten, wenn die reglmenlSfähigen Geschlechter
der Stadt Bern, von welchen jetzt so gesprochen wird, statt
die Bürgerrechte zu schließen, bei Zeiten einige Rücksicht auf
die Entwicklung der übrigen Welt genommen, wenn sie ihren
Blick bei Zeilen über den engen Kreis hinaus gerichtet und
sich nicht aus denselben beschränkt hätten. Wenn sie das Gesetz,
betreffend die Oeffnung der Bürgerrechte, das Lern schon hatte,
hätten bestehe» lassen, so wären wir in einem andern Zustande.
Wir hatten bereits geöffnete Burgerrechte, und zwar nach dem
Gesetze vom 13. Februar 1799, daS allerdings in der Zeit der
Helveiik erlassen wurde. Herr Stettler sagt nun, wir wollen
zu dieser Einrichtung zurück. Es ist wirklich fast eine Ironie.
Wir halten die Entrichtung, wir wären gut dabei gefahren,
aber statt sie zu erhalten, nahm man den großen Schlüssel und
schloß die geöffnete Thüre wieder zu. Nun treten Uebelstände,
Kalamitäten ein, aus welchen ma» herauszukommen sich bestrebt,
und nun sagen die Herren: warum össner ihr die Thüre uichi!
Mit der eidgenössische» Gleichheit in diesen Dingen ist eS so

weit auch nicht her, lassen wir eS nicht so ohne weiteres sagen:
die ganze Eidgenossenschaft stehe mit uns auf gleicher Basis.
Das ist nicht richtig So wie die Basis eine ganz andere
wäre, wenn wir geöffnete Burgerrechte hätten, so verschieden

sind unsere Einrichtungen von denjenigen der Kantone, w»
man so verständig war, eS bei Zeilen zu thun. Vergleichen
Sie einmal Genf und Bern, sehen Sie, wie jene Stadt Jeden,
der einiges zur Entwicklung ihres Gemeinwesens beiträgt, als
Bürger annimmt. Sehen Sie im reichen Basel, in Zürich
und an andern Orten nach. Nun soll man nickt sagen: dort
geht es, warum sollte es nicht auch bei uns gehen! Ich komme
auf das Eine zurück: wäre man zur Zeit vernünftig gewesen,
so ließe sich etwas dafür sagen. Aber in die Länge geht eS

auch in andern Kantonen nickt mehr so, wie bisher. Auch
im Kanton St. Gallen wird es nicht mehr andauern können,
daß eine Gemeinde 12 p. m. Armenlellen zahlt, die Nachbar,
gemeinde dagegen nichtS- ES wird sich eine Ausgleichung an.
bahnen, man wird von einem Schritt zum andern kommen.
Nicht nur daS: das bürgerliche System hat auch anderwärts
einen bedeutenden Riß erhalten. In diesem Saale lag dem
Naiionalrathe die Frage vor, ob der Thurgauer, welcher in
St. Gallen wohnt, Armensteuern an seine Heimalhgemeinde
zahlen, ob der Kanton St. Gallen verbunden sein soll, ihn
dazu anzuhalten. St. Gallen weigerte sick, Thurgau brachte
die Sacke hieher, »nd der Naiionalraih beschloß, Thurgau sei

mit seinem Begehren abgewiesen. Da haben Sie den ersten

Anlang. Wenn nun das so fortgeht, wenn die Begüterten
von dem Zusammenhange >»it ihrer Heimathgemeinde los und
ledig erklärt werden, die Armen dagegen, wenn sie in einem
andern Kanton wohnen, in ihre Heimach zurückgewiesen werden,

wenn die Eisenbahnen solche Berhälinisse häufiger machen,
glauben Sie, das könne in die Länge dauern? Kaum. Deßhalb

bin ich überzeugt, daß Bern nur eine Z.it lang vorher
auf seinem Gebierc die Sache ordnet, und ich habe hier die

Ansicht von Kollegen für mich, die nicht sanguinisch sind. So
die Ansickl des Herrn Blöich, welcher mit mir darin einig
geht, daß wir zwar noch etwas übel daran sind, daß wir aber
nur konsequent fortrufahren brauchen, dann werden wir nach
Jahrzenden den Verhältnissen entsprechender eingerichtet sein,
als diejenigen Kantone, die sich zwar gegenwärtig noch weniger
unbehaglich fühlen, aber auch »och hineinkommen. Ich habe
noch den letzien Einwurs dieser Abibeilung zu berühren, welcher
dahin gehl: die bürgerliche Einrichtung pflanze in den
Angehörigen Zuneigung zur Burgergemeinde, ein Verhältniß der
Pietät, der Liebe. So spricht Bern und von Bern begreife
ich es vollständig. Es ist ein Burgcrgemeinwesen von 3999
Köpfen und vielleicht 39 oder dock 29 Millionen Vermögen,
immerhin mit einem ganz anständigen Vermögen, ein solcher
bürgerlicher Verband, der allen Angehörigen, welche sich bei
ihm melden, ihre warmen Nestlein bereitet, der kleinen Burgern
Weihnachtbäume gibt, den großen Zunsiessen der Zünfte
veranstaltet, der den Frauen übeiflüssigeS Holz in'S Haus schickt,
den Männern blanke Dukaten in die Hand drückt; ein Verband,
in welchem der Burger auf seiner Zunststube herrscht, wie der
souveräne Bürger in seinem eigenen Hause, vor seinen Augen
das Gesellschaflswappen, das Pfeifchen raucht und seinen
Schoppen trinkt; — ich zweifle daran, ob ich mich da nicht
selbst heimelig finden würde. Aber versetzen Sie sich in die
Gemeinde Trub, oder in eine andere Gemeinde, die sehr viele
Burger hat, aber keinen Batzen Vermögen besitzt; wo Tausende,
die man in d r Gemetnde gar nicht kennt, die mit ihr in keinem
andern Zusammenhange stehen, als durch den Burgerrodel und
durch den nakten Heimaihschein, dort daS Bürgerrecht haben.
Spreche man da auch von Zuneigung, Pietät, Liebe; diese ist
in solchen Fällen nicht so groß. Ich sage, von Bern begreife
ich es. aber ich möckle die Herren eisuchen, nicht vom Standpunkte

ihrer gemüthlichen Verhältnisse auS die Verhältnisse der
großen Gemeinden des KamonS zu beurtheilen, wo die Lage
eine ganz andere ist, wo die erwähnten Bande zwischen
Burger und Heimalhgemeinde nicht bestehen. Ich komme zu
der Einwendung, das Gesetz entspreche den Bedürfnissen
nicht. Ich muß Sie zuerst wieder daran erinnern, was
ich im Eingange sagte, indem ich Ihnen zeigte, wie daS
Gesetz auf zwei Prinzipien beruhe, auf der Oertlichkeit der



Armenpflege und der Ausscheidung der Armen in Notharme
und Dürftige. Ich zeigte Ihnen ferner, daß daS Gesetz von
1807 selbst die Oerilichkeit der Armenpflege voraussetze. Ich
theilte Ihnen die Ansicht des Herrn Professor Fucler sel., den
AuSspruch deS Herrn Psarier Ringier, einiges aus dem
Schlußrapporre des Herrn Blösch bei Anlaß ver Borberathung
des GemeindegesetzeS mit, auf den ich auch heute zurückkam.
Ich erinnerte Lie an das Projekt von 181-1, an den Jammerruf

mitten aus dem Seelande, aus einer Gemeinde, die auf
einmal die Folgen der Heimaihhöiigkeit erleiden soll. In
Beireff der Ausscheidung der Annen berief ich mich auf
Hunzlker. Nun sind aber neue Einwendungen dazu gekommen.
Herr Lauterburg sagt, es gebe neue Schreibereien, größere
Eingriffe der Siaaisgewalt i» die Gemeindeverwaltung, indem
das Urtheil, ob Einer auf den Notharmenctat gehöre, nicht
einzig von der Gemeinde abHange, das Durchschnitiskostgeld sei

zu niedrig. Herr v. Weidt glaubt, die Armeninspckioren seien
ein sünfieS Rad am Wagen. Es ist eben Ordnung in der
Sache, und ich will die Herren selbst daran erinnern, wie sehr

Ordnung ihr eigenes Verlangen war, wie sehr sie cs einer
gewissen Periode zum Vorwurs machten, sie habe cs an Ordnung

fehlen lassen Jetzt, da Ordnung in die Sache gebracht
werden soll, ist Alles zu viel. Zuerst klagte man, als sei man
gar nicht angeklelret, und jetzt da man ein Kleid bring«, sagt

man, es sei vtel zu eng. Wenn man Ordnung haben will, so

kann man es nicht anders machen, als daß man gewisse Punkte
firirt, um nicht Alles der Willkür zu überlassen; nun soll daS
nicht recht fern. Ordnung thut vor Allem »orh, und ich möchte
die Herren ersuchen, sich ein wenig über ihre Bedenken
wegzusetzen. Wir waren uns allerdings einer bedeutenden Ord«
nungölosigkeit in manchen Dingen gewohnt, so im Niederlas«
sungswcsen, im Armenwesen, ich möchte Sie daher um
Unterstützung bitten. Die Schreibereien, welche wir haben, sind im
Interesse der Ordnung. Was die Eingriffe der Staatsgewalt
in den Gemeinden betrifft, so ist dem ganzen System ein solcher

Vorwurf kaum zu machen. Auch über die Aufnahme der
Armen aus den Noiharmenetat entscheidet der Staat nicht
einzig, sondern mit der Gemeinde. Wenn Sie den Entwurf
eines Armenpvlizeigesetzes durchgehen, so werden Sie sich

überzeugen, daß die Autonomie der Gemeinden aufrecht erhallen
wird, daß viele Angelegenheiten innerhalb der Gemeinde ihre
Erledigung finden, daß die Vorgesetzten in mancher Beziehung
eine etwas giößere Würde erhalten als bisher; man soll also
diesem System nicht den Vorwurf machen, als greife eS die

Selbständigkeit der Gemeinden an. Nun sagt man zwar weiter,
daS Gesetz möge den Bedürfnissen entsprechen, aber auf
ungerechte Weise. ES ist wahr, das Bedürfniß wurde gestern von
allen Serien aneikannl. Herr Lauterburg, Herr v Gonzenbach,
alle Redner begannen daunt, zu erklären, daß etwas geschehen
müsse. Herr v. Werbt ging noch weiter, indem er zugab, die

armen Gemeinden seien mcht nur als Bittsteller da, sondern
sie haben daS Recht zu verlangen, daß etwas geschehe. Aber
wenn cs sich darum handelt, die Ausgleichung vorzunehmen
und der Staat etwas thun soll, so erklärt Herr Lauterburg,
er könne nicht dazu stimmen, Lasten, welche andere Gegenden
bisher nicht zu «ragen hatten, tragen zu helfen. A-Hnlich
spricht sich Herr v Werbt ans. Der Staat soll die Last nicht
nehmen, die Herren wollen sie auch nicht, aber helfen wollen
sie! Da hat Herr Baischelet am besten geantwortet, er zeigte,
ob eâ wirklich gerecht sei, daß wir helfen; er antwortete auf
eine Weise, die seinem Namen Ehre machen wird, so lang eS

ein Tagblatt deS Großen RaiheS gibt. Man hat dem See-
lanve nicht vorgerechnet, was eS erhalten hat, sondern das
Seeland erklärt es s.lbst: so viel haben wir erhalten; es ist
daher gerecht, daß auch wir eiwaS thun. Glauben Sie nicht,
daß die Secländer die Sache so auffassen, wie man darstellte,
sondern sie sind bereit, die Last mittragen zu helfen. DaS
heißt man Treu' und Glauben halten, und ich bin überzeugt,
dieser Sinn wild sich im Kanton Bern bewähren. Wir werden
diesen Weg nicht verlassen, wir werden einanver helfen, treffe

eS heute diesen LandeStheil, morgen einen andern. Wir werden
uns nie dazu hergeben, unS einzeln abzuschließen und große
Fragen deS allgemeinen Wohles vom Standpunkte der engherzigsten

Bequemlichkeit auS zu behandeln. Aber das Gesetz

entspricht dem Volkswillen nicht, sagt man ferner. Herr von
Gonzenbach nahm es mir übel, daß ich dem Souverän einige
Launen vorwarf Ich will nicht darauf zurückkomme», obschon
ich meine Behauptung beweisen könnte. Dagegen muß ich

Herrn Lauterburg sagen, daß er abermals zu weit ging, wenn
er glaubte, es liege in seiner Stellung, Abgeordnete an ihre
Stimmgebung zu mahnen, sie sei nicht im Einklänge mit ihren
Wählern. Erstens glaube ich, daS sei Sache jedes einzelnen
Mitgliedes. Zweitens sind die Mitglieder deS Großen RarheS
Abgeordnete deS BernervolkeS und nicht gerade nur Repräsentanten

ihrer speziellen Wähler. Man sprach von Niederlegung
deS Mandates. Ich dürfte fast Herrn Lauteiburg fragen, er
möchte bei sich untersuchen, ob seine Anschauungsweise mit
derjenigen der Mehrheil des Bernervolkes in Uebereinstimmung
sei; ob er nicht vielleicht Grund hätte, nachzudenken, wie es in
dieser Beziehung mit seinem Mandate stehe. Ich glaubte, daS
sei etwas zu weit gegangen. Die Mitglieder des Großen
Rathes werden selbst dafür sorgen. Was die Petitionen betrifft,
so habe ich noch keine kritische Bemerkung darüber gemach', um
den Eindruck der Diskussion nicht zu schwächen Herr Lehmann
von Lotzwyl sagt, die von dort kommende Petition sei von
keiner Gemeindeversammlung, sondern vom Burgcrrathe aus-
gegangen. Herr Baischelet erklär», er wisse nicht, wie die

Petition seiner Gemeinde zu Stande gekommen sei. Von
Langenihal hört man ähnliche Stimmen. Ja, wenn Sie die

Begleitschreiben uniersuchen, um zu sehen, ob da, wo Namens
der Burgergemeinde petitionirt wird, dieselbe auf gesetzliche Weise
zusammenberufen worden sei, so finden Sie, daß eS am einen

Orte vom Burgerrathe ausging, am andern Orte keine Bur-
gcrgemeinbe gehalten wurde, am dritten Orte Petitionen Aus-
geschossener von Versammlungen mit einem Zeugniß deS

Sudstiiuiionsrechtes erscheinen, um an den betreffenden
Verhandlungen Theil zu nehmen und die Peution sür die
Gemeinde zu unterzeichnen. Wo stehen wir mit dem republikanischen

Leben, wenn ein solches Verfahren Regel werden sollte?
Ich ersuche Sie, in der Presse von der Zahl der eingelangten
Petitionen nicht Gebrauch zu machen, sonst werde ich ein
Tableau über deren Zustandekommen aufstellen. Ich 'hue eS

nicht, wenn ich nicht provozirt werde, denn ich schäme mich

für unser republikanisches Leben, wenn eine Gemeinde sagt:
du bist unser Abgeordneter, gehe hin, unterschreibe Alles, eS

gilt für unS. mit Substitutionsrecht! Eine andere Zumuihung
liegt in der Frage: warum nicht wie bei der Vorbereitung des

Gemeindegesetzes verfahren und besondere Versammlungen dafür
veranstallet werden sollen? Nehmen wir uns hier wohl in
Acht! Wir haben eine Verfassung, welche bestimmt, auf welche
Weise die Abgeordneten deS Volkes gewählt werden, wie sie

ihre Beschlüsse fassen sollen, und wir dürfen nicht hinter dem

Rücken der Verfassung das Volk berathen. Wenn ich also
diesen Weg nicht betreten habe, so habe ich eS auS
konstitutionellen Gründen gethan. Ich weiß, daß unsere Verfassung
kein Veto, keine solche Versammlungen von AuSgeschossenen

will, sondern sie schreibt vor, daß jedeS Gesetz dem Volke
gehörig bekannt gemacht werden soll; sie setzt voraus, die Mit-
gliedcr des Großen Rathes werden dann mit dem Volke darüber
Rücksprache nehmen und die Stimmung des Volkes kennen

lernen. So fasse ick den VolkSwillen auf, und ick halte dafür,
man folk denselben nicht auf Nebenwegen zu erfahre» trachten.
Untergrabe man unsere Institutionen nicht so, daß die Gemeinden

mit Leichtfertigkeit in der Ausübung ihres Rechtes

verfahren, indem sie einfach AuSgeschossene wählen mit Substi-
tutionSrecht und sie ermächtigen, einfach zu nnierzeichnen.

Herr Lauterburg gibt uns den Rath, um den VolkSwillen besser

kennen zu lernen, soll man die Berathung des Gesetzes

verschieben Ich glaube, man solle diesen Gegenstand nicht zu
ewiger Untersuchung verdammen, wie die Akten vor dem allen
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deutschen Reichsgericht, welche erst zur Hand genommen wurden,
wenn die Schnur von den Mäusen zerfressen war, so daß die

Aktenbündel selbst auffielen. Herr v. Gonzenbach wendet sodann

ein, das Gesetz entspreche der Wissenschaft nicht. Ich haqe
allen Respekt vor der Wissenschaft. Ich glaube nicht, daß

Herr v. Gonzenbach die seinige aus dem Staatslerikon des

Herrn Blunischli schöpfe, welches nur eine Seite über diese

Frage enthält. Er weiß so gut, wie ick, daß die Wissenschaft
darüber noch nicht im Klaren ist, daß sie sich gerade jetzt damit
beschäftigt, daß im nächsten September die Frage der örtlichen
Armenpflege bei einem Kongresse zur Sprache kommen wird.
Wenn es indessen nöthig wäre, so könnte ich mich über dieses

System auf Autoritäten berufen. Ich könnte mich auf Namen
berufen, die einigen Zug im Lande haben; indessen ich will es

nicht. Nun haben sich aber die Opponenten sofort vom
Armengesetze geflüchtet und auf das Gebiet des Niederlassungsgesetzes

eingelassen, um mit verhängtem Zügel den Angriff zu
wiederholen, der bei dem Armengesetze nicht gelingen wollte.
Da haben sie ihre Rosse getummelt. Sie sprachen von
mittelalterlichen Beschränkungen, von Hin- und Herschieben der

Armen, die künftig keinen Wohnsitz mehr finden würden, sich

keine 3t) Tage mehr an einem Orte aushallen könnten, und

Herr v. Gonzenbach beschwor Sie, ein solches Gesetz nicht
anzunehmen, es sei der Ruin des Landes. Auch Herr Stetiler
malte Ihnen Schreckbckder vor. Zunächst habe ich darauf zu
erwiedern, daß die Grundlage des Herrn v. Gonzenbach nicht
richtig ist, indem er anmmmt, es können bei der Unterstützung
eines Armen verschiedene Gemeinden in Frage kommen. Sie
werden finde», daß es sich nicht so verhält, sondern daß es das
erste Bestreben des Niederlassungögesetzes war, da einen sichern

AnhaliSpunkt zu gewinnen und jedem Armen eine Gemeinde
anzuweisen, welche für ihn sorgen soll. Zu jeder Zeit ist nur
eine Gemeinde dafür da. Es ist ganz richtig, wenn Herr
v. Gonzenbach auf England hinwles, wo mehiere Gemeinden
auf gleicher Linie stehen, daß da allerdings hin- und
hergeschoben wirb. Aber diesen Fehler in d.r Einrichtung, von
welchem die Engländer übrigens jetzt zurückkommen, mit dem

Unterschiede, daß sie strengere RiederlassungSgesetze machen,
kennt baS bernische Nicdcrlaffungsgesetz nicht. Aber prophezeien
ist leicht. Herr Stetiler prophezeite schon vor zehn Jahren und

zwar bei einer ganz ähnlichen Frage, wie eS gehen werbe, als
es sich um den § 6 des Gesetzes über das Armenwcsen
handelte, welcher also lautete: „Aus Grund der Armuth dürfen
Kantonsangehörige nicht in ihre Heimachgenninde zurückgewiesen

werden." Damals prophezeite Herr Stetiler folgendes:
„Leider ist der Arme gar häufig faul. Ich setze nun voraus,
daß der Arme, welcher einer Landgemeinde, entfernt von der
Straße u. s. w. angehört, wo er auf dem Felde arbeiten muß,
sich vorzugsweise a» solche Orte ziehen wird, wo leichterer
Erwerb ist, also in Städte, Flecken, in die Hauptstadt Der
Zudrang der Armen wird sich also vorzugsweise dahin werfen,
und die andern Gemeinden werden das noch selbst zu
unterstützen suchen, denn es liegt in ihrem Interesse, ihren Armen
einen Abzugskanal zu gebe», um ihrer loS zu werden, und also
werden sie ihnen sagen: gehe du da und dahin, da gibt es

Verdienst und gute Leute. Also werden sich diese Armen all-
mälig in den größern Ortschaften ansammeln. Wenn wir nun
noch mehr solche unglückliche Jahre von Theurung und
Mißwachs haben sollten, wo man mit der giößien Mühe diese
ärmern Klassen leidcnilich erhalten kann, welches werden die
Folgen sein?" Da prophezeit Herr Siettler also der Stadt
Bern eine große Ueberschwemmung von Armen. Nun aber
wurde die Bevölkerung von Bern gezählt und statt einer
Ueberschwemmung hat sich eine Abschwemmung. eine geringere Zahl
von Einwohnern als bei der frühern Volkszählung herausgestellt.

Sie sehen, wie eS mit solchen Prophezeiungen geht.
Das gebe ich selbst zu, es geht gewöhnlich nicht so gut, als
man erwartet, aber auch nicht so schlimm, wie man fürchtet.
Die Leute sind gewöhnlich verständig genug, um einzusehen,
was nöthig ist, und man darf aus einem Satze nie die streng¬

sten Konsequenzen ziehen. Ich möchte Ihnen nicht die Illusion
beibringen, daß alles ganz prächtig gehen werde, baß keine

Uebelstände eintreten weiden; das glaube ich selbst nicht,
namentlich für den Anfang nicht, bis die Sache sich ein wenig
akklimatisirt hat. Ich glaube aber auch nicht, daß diese Herren,
die so nackte Konsequenzen ziehen und zwar gestützt auf eine
irrthümliche Grundlage, Recht behalten werden. Nachdem
gehörig krilisirt worden war, kam man zum Schlüsse: etwas
muß geschehen! Ick komme nun auf das Gebiet der eigenen
Vorschläge, welche die Herren machen für den Fall, daß nicht
eingetreten würde. Hier begegne ich — und eS wurde großen
Werth auf diesen Punkt gelegt — den Vorschlägen des Herrn
Fischer. Ich muß gestehen, ich war überrascht, ihn auf dem
Kampfplatze zu finden. Ich brachte das Reformprojekt seit
dem letzten September zur öffentlichen Kenntniß; Herr Fischer
schwieg. Es kam die erste Berathung; Herr Frieder schwieg.
Jetzt, da es sich um die zweite Berathung handelt, in der

zwölften Stunde noch, erscheint Herr Fischer plötzlich, wie wenn
eine gehörige Prüfung nicht mehr möglich gemacht werden
sollte. Es ist wahr, unmittelbar vor dem Zusammentritte des
Großen Raitus finde ich ganz verwundert seine Schrift. Deßhalb

überraichte es mrch. Ich glaubte seine Natur nicht in
der Weise kennen gelernt zu haben, er besitzt doch noch daS,
was den alten Wappen eigenthümlich ist. Es überraschle
mich, ihn jetzt noch auf dem Kampfplätze zu finden, nachdem

er nach fünfjährigem Kampfe mit dem Armenwesen,
sein Schwert, ohne den Rieten überwältigt zu haben,
in die Scheide sückie und den Kampfplatz verließ. Ich war
überrascht, well er, wenn mein Gedächtniß mich nicht täuscht,
fast glaubenslos von dem Resultate seiner Arbeit schied, ganz
glaubenslos an die Möglichkeit, baß der Große Rath sich damit
befreunden werde Er selbst sagt in seiner Schrift, auf welchen
Widerstand sein System gestoßen sei. DaS war schon bei einer
Kommission der Fall, wo man gar nicht eintreten wollte, bis
man den Herren sagte, sie müssen eintreten, um die Sache zu
behandeln. In der Regierung, welche die Hanptgrunvsätze des
Projektes annahm, waren die Ansichten getheilt. Wenn man
bedenkt, daß jenes Projekt nicht von Motiven begleitet war,
wie dieses, das von A bis Z beleuchtet und in seinen Details
verfolgt wird; wenn man die eingegangenen Bemerkungen
untersucht, dann begreift man, daß Herr Fischer glaubenslos von
seinem Projekte scheiden mußte. Und jetzt tritt er nicht nur
als Kritiker auf, sondern auch mit seinem Projekte, um ein
Gesetz, welches die zweite Berathung bestehen soll, in der
zwölften Stunde noch aus den Angeln zu Heden, - ein Gesetz,

das, bevor es ausgearbeitet wurde, den Großrathsmitgliedern
der einzelnen Landestheile in seinen Grurrdzügen, ebenso meinen
Herren Kolegen im Regwrungsraihe, mitgetheilt, und sodann
motivirt und in allen Details beleuchtet der Regierung und
dem Volke vorgelegt wurde; — einen Entwurf, der in seinen
Haupigrunblagen Einstimmigkeit im RegierungSrathe auf sich

vereinigte, der im Großen Rathe bereits einmal angenommen
Wurde; — ein solches, bereits tief in die Wirklichkeit
hineingearbeitete Gesetz, das unter viel günstigern Auspizien seinen
Weg gemacht hat, soll nun durch ein Projekt aus den Angeln
gehoben werden, von welchem der Redaktor selbst glaubte, es
werde nicht bis in die erste Berathung gelangen. Es thut
mir leid, daß ich mich auf diese» Gegenstand einlassen mußte,
aber die Art und Weise, wie veifahren wurde, berechtigte mich
dazu. Glauben Sie etwa, das Projekt dcS Herrn Fischer sei

ohne weiteres auf die Seite gelegt worden? Das ist nicht
meine Art zu arbeiten. Ich nahm sein Projekt zur Hand,
vernahm darüber die Ansichten vieler sachverständigen Männer,
stellte dann die gesammelten Notizen zu den einzelnen
Paragraphen zusammen, arbeitete das Ganze durch, und erst als
ich sah, daß es nicht gebe, legte ich es auf die Seite. Nun
frage ich: soll ich angreifen oder vertheidigen? Ich beabsichtige

beides zu thun. Die Vertheidigung werde ich etwas
allgemein halten, ich werde die beiden Hauptg-undsätze
untersuchen und zwar zunächst die Oerilichkeit der Armenpflege. In



dieser Beziehung macht Herr Fischer dem Gesetze folgenden
Vorwurf: „Das nämliche Gesetz, in Verbindung mit dem zu-
dienenden Entwurf eines neuen Nieberlassnngsgesetzes, begeht
den Fehler, den Grundsatz der Oertlichkeit der Armenpflege,
welcher nur als Folge und Ausfluß des Freiwilligkeilsgrund-
satzes zur Anwendung zu bringen ist, inkonsequenter Weise als
für sich bestehend aufzufassen und dergestalt auf die Spige zu
treiben, daß die bürgerliche H-imaihberechtigung als Opfer
eines Systems fallen soll, welches die Armenpflege nicht
verbessert, und der innersten Natur des Schweizers widerspricht."
Ich gestehe, daß es mir nickt ganz klar ist, was das für ein
Fehler sein soll. Aber so viel ist mir klar, daß der in der

Schrift des Herrn Fischer vorwaltende Gedanke dieser ist, die

Oertlichkeit soll nickt eigenilich zum Leben kommen, Hr. Fischer
hatte eben keine Sympathien für dieselbe, seine Sympathien,
die ich natürlich finde und nickt anfechten möchte, sind auf
Seite der allen bürgerlichen Heimalhhörigkeit. Deßhalb wurde
eS ihm schwer, sich in dieser Sacke z» bewegen, und konnte er nicht
vorwärts kommen. Man bezeicknet es als einen Fehler, daß
das Prinzip der Oertlichkeit ausgestellt wird, stall daß beide

Systeme neben clnander bestehen; man müsse da wohl
unterscheiden zwischen Jurist und SiaaiSmann; am einen Orte müsse

man konsequent sein, am andern Orte vermitteln. Aus diesem

Standpunkte befindet sich auch Herr Fischer, er weist aus daS

Wirtdschastswesen hur, wo konzeisionirle Wirthschaften und
Patentwirthsckaften neben einander bestehen; auf das Gemeindewesen,

wo Einwobner- und Kurgergemeinde neben einander
bestehen. Ist diese Periode des Nebeneinanderbestehens im Armenwesen

etwa gar nicht dagewesen? Handelt eS sich etwa darum,
die Oertlichkeit der Armenpflege neu auszustellen? Nein, daS

Nebeneinanderbestehen beider Systeme hatten wir seit 10 Jahren
faktisch; das ist unwidersprechlich Ich mache keine Sprünge,
aber ich glaube, die Herren machen Sprünge. Es handelt
sich darum, nachdem das bisherige System sich nicht bewährt
hat, einen Schutt weiter zu thun. Ich kann mich hier auch
auf das Wirchschaftswesen berufen, wo man die Konzessionen
allmälig erlöschen läßt und sie nicht wieder weckt, indem man
darauf hinzielt, nur eine Art Wirthschaften im Lande zu haben.
Aehnlich verhält eS sich im Gemeindewesen. Allerdings bestehen
beide Gemeinden nebeneinander, aber nicht auf der gleichen
Linie, sondern die eine muß vorwärts gehen. Wenn eine

Periode ausgelebt hat, so muß man einen Schritt weiter gehen;
diesen Sckritl thut das Gesetz, und jetzt sagt man, das sei der
Fehler. Ich möckte fragen, ob eS sich denn um ein Gesetz

handle, das einfach durchschneidet, das keine Konzessionen mehr
an die Wirklichkeit mackt. Es macht hinlänglich Konzessionen.
DaS Gesetz beseitigt die Burgergemeinden nicht, sondern es

läßt sie für sich bestehen. ES läßt die bürgerlichen Armengüter

bestehen, obschon sie nicht so ganz gut zu diesem Systeme
passen. Es werben also alle Konzessionen, die man vernünftiger

Weise von einem Gesetze verlangen kann, gemacht, und
eS ist gar nicht richiig, daß es sich um ein Gesetz handelt,
welches ohne Rücksicht auf die bisherige Entwicklung aus
eigener Idee vorwärts geht. Dieß als Vertheidigung in Bezug
auf die Oertlichkeit. Ich glaube bewiesen zu haben, daß dieses

Prinzip wohl begründet ist, daß eS gerechtfertigt ist durch die
Entwicklung unserer Zustände seit zehn Jahren. Ich komme

zum zweiten Grundsatze: Ausscheidung der Armen in Noch«
arme und Dürftige. Darüber sagt Herr Fischer, was folgt:
„Wir räumen unbedenklich ein, daß der Verfasser des neuen
Gesetzes die durchgreifende Trennung der Noiharmcn von den

Dürftigen und demgemäß auch die Aufstellung von mindestens
zwei Armenbehörden in jeder Gemeinde nicht umgehen konnte;
denn sein ganzes System will, wie wir weiter unten sehen

werden, den Freiwilligkeilsgrundsatz bei den Nolharmen preis-
geben, für die Dürstigen hingegen beibehalten, anderntheils
auch für die erster» eine Art vom Slaalsarmcntclle oder StaatS-
armenpflege einführen." Wenn Herr Fiscker behauptet, ich
wolle den Freiwilligkeitsgrundsatz bei den Notharmen preisgeben,
so ist dieß nickt richtig. Ich konzentrire auf die Notharmen
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alle vorhandenen festen Hülfsmittel, die Armengüter, den

SraatSbeilrag:c., deßhalb bedarf ich hier der Freiwilligkeit
nicht. Wenn Herr Fischer ferner sagt: für die Dürftigen
wolle ick die Freiwilligkeit beibehalten, so verhält es sich damit
auch nicht so, wie es da steht, sondern die Armenpflege der
Dürftigen ist auf die Freiwilligkeit angewiesen, weil sie keiner
festen Hülfsmittel bedarf, während für die Armen, welche
regelmäßig und sicher unterhalten werben müssen, die sichern
Hülfsquellen in Anspruch genommen sind. Endlich sagt Herr
Fischer, ich wolle für die Notharmen eine Art Staatsarmenpflege

einführen. Wenn das so verstanden ist, daß man in
der Verwendung der 400,000 Fr. a. W. eine Slaatsarmen-
tclle erblickt, so bin ich damit einverstanden. Aber ich will sie

nicht erst einsühren, die Verfassung Hai sie bereits eingeführt.
Wenn man sagt, auch für die Durstigen wolle ich die StaatS-
armenpflege und Staalsarmenlelle elnsüyren, so ist dieß wieder
nicht richiig aufgefaßt, denn diese werben ja den Gemeinden
überlassen. Was die Verschiedenheit der Behörden in den
Gemeinden betrifft, so ist bie>e nicht 10 wichtig Ich könnte
nachweisen, daß schon jetzt zwei Behörden nebeneinander bestehen.

In Betreff der Ausscheidung der Armen berufe ich mich aus
daS bereits Gesagte. Man macht auf den Uebergang der
verschiedenen Znslände aufmerksam, wo eine Unterscheidung schwer
wird. Das ist keine Kunst, solche Verhältnisse herauszufinden
und zu fragen: wohin gehör! das? Ich könnte Ihnen
Naturprodukte vorlegen, bezüglich welcher Sie in Verlegenheit wären
zu unterscheide», ob es ein Thier oder eine Pflanze sei, aber

wegen dieser Uebergänge, wo die Unterscheidung schwer fällt,
wird man doch nicht behaupten^ wollen, daß eö kein« Thier-
und kein Pflanzenreich gebe. So geht es auch bei der
Ausscheidung der Arbeitsfähigen von den Arbeitsunfähigen. Nun
wäre ich mit der Vertheidigung zu Ende und ich hätte noch
einiges angriffsweise zu sagen. Vor Allem möchte ich den
Kritiker, welcher so genau den Mechanismus meines Entwurfes
auseinander nahm, fragen, ob man den Mechanismus seines
Projektes auch auseinander nehmen könne. DaS ist ein großes
Lob für das Werk, daß man den Mechanismus desselben Stück
für Stück auseinanderuedmen kann; eS ist ein Vortheil, daß
man in die Sache hineinsieht, baß man in dem Falle, wo
elwaS nicht gehen will, nachsehen kann, wo es fehle Nun
frage ich: ist die Maschine, welche man uns von anderer Seite
vorlegt, auseinanderzunehmen! Nein. Herr Fischer lobt das
an seinem Werke, daß es die Einrichtung der Behörden den

Organisaiionsreglementen der Gemeinden voibehälr. Damit ist

man allerdings im Großen Rathe vor der Hand der Schwierigkeit

entronnen, aber die Regierung ist es nicht. Ick möchle
Sie fragen, wie das gehen würde. Man weiß jetzt schon in
diesem babiloniscken Thurmbau im Armenwesen nicht immer, »

wie es sich in den Gemeinden verhall. Schon jetzt kommt
man in den Fall zu fragen: eristlrt da und da noch eine

Spendkommission? Der Staat müßte zuerst einen Adrcßkalender
sämmtlicher Armenbehörden im Kantone haben, um zu wissen,

wohin er das Geld schicken soll. Um zu zeigen, wie Herr
Fischer die Sache einrichten möchte, will ich den 8 36 seines
Projektes verlesen, er lautet also: „Für Personen, welche beim

Erlaß dieses Gesetzes außerhalb ihrer Heimaihgemeinde wohnen,
und von der heimathlichen Armenpflege regelmäßig und in
bleibender Weise Steuern beziehen, ohne welche sie ihren
nothdürftigen Unterhalt nicht zu bestreiken vermöchten, soll der

Einführung der Ortsarmenpfle ungeachtet nach Thunlichkeit gesorgt
werden. Zu dem Ende wird eine rcgierungsräthlichc Vollzie-
hungsvcrordnung das Nähere festsetzen und dabei zur
Richtschnur nehmen: 1) daß im Allgemeinen die nöthige Ausgleichung
eintrete, um nach den Bestimmungen des Gesetzes einerseits die
jeden Orts angesessenen Ausburgcr in Zukunft der Ortsarmenpflege

überlassen und anderseils die heimathlichen Armenpflegen
von der Besteurunq derselben befreien zu können; 2) daß den
wichtigern UnrcrstützungSsälle» geeignete Rechnung getragen
werde, sei eS, daß unter verhältnißmäßiger Betheiligung des
Staates die heimathliche Armenpflege einzelne Unterstützungen

«0
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fortsetzt, sei eS, daß dieselbe in bestimmter Weise der Armenpflege

des WonorteS übertragen wird; 3) daß für Unterstützungsbedürftige

außerhalb des Kantons, welche keiner OrtSarmen-
pflege zufallen, ein besonderer Kredit ausgesetzt werde." Gerade
das Wichtigste ist der Vvllziehungsverordnung des Rcgierungs-
rathes überlassen. Da konnte keine Gemeinde ihre Rechnung
machen, wie sie nach diesem Gesetze stehen werde, während die
Gemeinden nach dem vorliegenden Gesetze wissen, wie sie sich

einzurichten haben. Alo hier fehlt die Möglichkeit, die Maschine
auseinander zu nehmen, um sie zu beurtheilen. Einzelnes
daran laßt sich indessen klar beurtheilen, und zwar erstens, daß
die Armentelle in voller Form wieder eingeführt ist, nicht nur
zur Ersetzung von Dcfiziten, sondern auch für die Verwaltung.
Es läßt sich ferner beurtheilen, daß das Projekt des Herrn
Fischer den Gemeinden Illusionen bereitet. Der § 23 desselben
enthält folgende Bestimmung: „Da wo die Last zu schwer
fallen sollte, kann der Swat nach § 33 außerordentliche
Zuschüsse leisten " Die Gemeinden wissen bereits, was das heißt:
„kann der Staat." Das steht schon in manchem Gesetze.

Ebenso heißt es im 8 33: „Wenn jedoch der Staats,uschüsse
ungeachtet die zu erbebenden Armensteuern Eines vom Tausend
übersteigen, so kann der Regierungsralh mit außerordentlichen
Zuschüssen zu Hülfe kommen." Ich glaube, dem Großen Rathe
sei auch nicht klarer Wein eingeschenkt, wenn dann im § 34
gesagt wird: „Die geregelten Slaatszuschüsse sollen alle vier
Jahre einer Revision unterliegen und gleichzeitig sowohl mit
den übrigen direkten Leistungen deS Staates nach 8 30 als mit
den Gemeindsarmensteucrn selbst nach Möglichkeit reduzirt
werden." Ich rede von einer Reduktion dieser Steuern nicht,
weil ich nicht sehe, wie sie kommen möchte. Einerseits also
sagt man: wenn die gewöhnlichen Steuern nicht ausreichen,
dann „kann" der Staat mit außerordentlichen Zuschüssen zu

Hülfe kommen. Dadurch ist die Oekonomie der Gemeinden

gestört, sie verlassen sich darauf. Wenn sie nun ein Defizit
haben und mit einem Gesuch einkommen, so heißt es: wir
haben nichts, der Staalsbettrag muß reduzirt werden. ES
ist ferner aus dem Projekte ersichtlich, daß die Freiwilligkeit
durch ihre Stellung zwischen den Armentellen und Staats«
Zuschüssen dem Tode überliefert ist. Weist man ihr aber ein

bestimmtes Revier an, daß sie weiß, woran sie ist, so ist ihre
Stellung haltbar. Ebenso wäre aus der andern Seite eine

Aussicht durch den Staat nicht möglich. Auch die Oenlichkeit
wäre alSdann ungcmein lebensschwach und würde fast wie mit
dem Siechthum belastet auftreten. Ich will die Kritik enden.

Entschuldigen Sie mich, daß ich so auftreten mußte; ich halte
es nicht gethan, wenn ich nicht dazu veranlaßt worden wäre,
und ich habe es in meinem Berichte nicht gethan. Ich glaube
diejenige Rücksicht beobachtet zu haben, die ich tragen soll, aber
in der Stellung, in welcher ich mich befand, urplötzlich in der

zwölften Stunde noch angegriffen, werden Sie zu gut halten,
daß ich auch in der zwölften Stunde noch mich vertheidigte.
Es war um so nothwendiger, weil man gestern noch sagte,

wenn man nicht eintrete, so könne man auf die von Herrn
Fischer bezeichnete Basis zurückkommen, aber das kann man
eben nicht. Es Handell sich nun darum, dasjenige zu prüfen,
was geschehen soll, wenn nicht eingetreten wird, ob die Herren
unS etwas annehmbares, Zutrauen erweckendes, einige Garantie
darbietendes vorschlagen. Der Burgerraih von Bern will strengere

Durchführung der bestehenden Armengesetze und verschärfte
Bestimmungen über Armcnpolizei und Niederlassung. Der
Burgerraih meint, das sei hinlänglich und Herr Lauterburg bestätigte

es. Auch hier muß ich sagen: es ist irrig, wenn man
glaubt, dieses Mittel sei nicht untersucht worden. Ich weiß
nicht, ob Sie sich die Mühe genommen haben, meinen Bericht
zu durchgehen; dort wird immer zuerst untersucht, ob nicht
durch strengere Handhabung und Vollziehung deS Bestehenden
geholfen werden könne. So verfuhr ich in allen Punkten, und
überall wies ich nach, daß damit nicht geholfen sei. Deßhalb
werden Sie erlauben, daß man auf einen solchen Vorschlag
nicht mehr Rücksicht nehme. Die Vertheidiger desselben haben

nicht bewiesen, daß auf diesem Wege Abhülfe möglich sei,
während hier etwas Bewiesenes vorliegt Bern möchte durch
strengere Bestimmungen über die Niederlassung helfen, also den
einzigen Vortheil des Landes, die freie Niederlassung, will eS

noch beschränken, und ich denke, es habe den Zweck, den § 8
zu streichen. Mir scheint, Bern mache ohnedieß jetzt schon die
Niederlassung schwer, wie eS das Gesetz nicht erlaubt. DaS
will Bern dem Lande bieten; das gegenwärtige Armengesetz
soll fortbestehen, aber ei» strenges Niederlassungsgesetz dazu
kommen. DaS genügt dem Lande nicht. Wir wollen fragen,
was Thun wolle. I» seiner Petition wird verlangt, daß man
durch Abänderung der Burgerrechtöverhälinisse die fühlbaren
Mängel heben möchte. Da denke ich. es könne nur die Oeff-
nung der Bürgerrecht darunter verstanden sein Ist diese
Frage noch nicht dagewesen? Sie war da Anno l799, sie war
da unter Herrn 0r. Schneider, unter Herrn Blösch, als er
die 1299 Abgeordneten fragte: ob sie die Ocffnung der
Bürgerrechte zollen und drei von ihnen ja sagten. Glauben Sie,
die Antwort würde nun plötzlich anders läuten? Wird die
Verfassung jetzt nicht im Wege sein? Werden die Rechtsfragen
sich nicht auftürmen? Wird das Zustimmnngsverhäliniß plötzlich

sich umkehren? Würoe nicht die Rebe sein von Spoliation,
von Eingriffen in das Eigenthum und von allem, was dazu
gehört? Würden die Burger nicht für ihre Burgcrnutzungen in
die Schranken treten? Angenommen, alle diese Schwierigkeiten
wären gelöst, angenommen, alle diejenigen, welche etwclcheS
Vermögen besitzen, mrl keiner entehrenden Strafe belegt sind
und sich über eine gewisse AufemhaltSdauer ausweisen können,
würden eingebürgert, dann wären die Heimaihgemeinden
allerdings erleichtert, aber wie? Dadurch, daß man ihnen die Reichen
wegnähme und Armen ließe. Alle Armen, alle mir entehrenden

Strafen Betroffenen blieben der Heimathgemeinde.
Diejenigen Herren, welche so genau beweisen, was das Gesetz

für Folgen haben werde, warum beweisen sie da nicht? Warum
sagen sie nicht, welche Folgen daraus für die Heimathgemeinden

eintreten, wie sie da geplagt wären? Soll ich Ihnen sagen,
wie es gehen wird, wie Jeder, der Vermögen hat, sich
augenblicklich anderwärts einbürgern würde; wie dann noch die
verschuldeten Bauern zurückbleiben, wie sie versumpfen, welche
Zustände daraus hervorgehen würden? Stoff genug zu einem

Bilde, wahrer und bedeutungsvoller als das gestern entworfene,

wäre da. lind wie steht câ dann mit der Liebe zur
Heimath, wenn man plötzlich in einen neuen Burgerrodel
eingeschrieben wird? Geht diese Liebe von Burgerrodel zu
Burgerrodcl? So kommt eS, wenn man die Sache etwas
näher vor die Augen bringt. Aussicht auf Erfolg hat dieser

Vorschlag gar nicht, und man sollte es nicht anbieten, um ein
Gesetz beseitigen zu lassen. Oder wollen Sie vielleicht guten
Rath annehmen von einem Unparteiischen, wie man in Rechtssachen

an juridische Fakultäten zu schreiben pflegt, um deren
Gutachten einzuholen? Ich habe ein Gutachten eines großen
Nationalökonomen vor mir, der am eidgenössischen Polytechnikum
dozirt und an großen Kongressen schon aufgetreten ist. Sein
Rath geht dahin: Zentralstation des ArmenwesenS und der

Armengürer, Einrichtung nach englischem Systeme. Ich habe

Ihnen früher gezeigt, wie eS in den englischen Werkhäusern
aussteht. Lassen Sie dann zu den 59—til) Werkhäusern noch
das Zentralbüreau kommen, dann haben die Gemeinden keine

Schreibereien, sie haben nicht doppelte Behörden nöthig, denn
der Staat hat sie dann 4—5fach; dann hat man vollständig
freie Niederlassung Aber das können wir auch nicht wollen;
wir wollen nicht Zentralisation in diesem Sinne; auch das
kann uns nicht helfen. Herr v. Gonzenbach schlägt vor, die

Armenpflege zur Sache der Burgergemcinbe zu machen, aber
keine Unterstützungen an auSwärlS wohnende Burger zu
verabfolgen. Das ist sein Vorschlag. Herr v Gonzenbach ent-

gegnet vielleicht, man solle ihm doch nicht zumuthen, dem
Entwürfe ein vollständiges System gegenüber zustellen; ein solches

auszuarbeiten sei dann Sache derjenigen, welche die
Staatsverwaltung führen oder an die Spitze derselben zu kommen



suchen; und Herr v. Gonzenbach, wie Herr Lauterburg, gab
mir zu verstehen, sie aspiriren gar nicht auf eine solche Stelle.
Glauben Sie, ich habe einen solchen Trost nothwendig? Glau«
den Sie, man muffe mich in dieser Beziehung beruhigen? Nein.
Ick habe diese Stelle nie gesucht, man hat mich gerufen; ich
habe die Verwaltung des Ärmenwesens nicht gesucht, man hat
sie mir übertragen. Ich nahm sie treu und ehrlich zur Hand
und bedarf eines solchen Trostes sicher nicht. Ich bin gerne
bereit, diesen dornenvollen Pfad zu verlassen. Ich werde mich
mitten in einer Gemeinde wieder wohl befinden, wie ich mich
vorher wohl befand. Auch für das Land ist es kein Trost,
wenn man sagt: unS gelüstet nicht nach solchen Stellen! Mich
dünkt, in so gewaltigen Fragen sollte man dem Großen Rathe
sagen: wir sind bereit, an die Spitze der Verwaltung zu treten,
wir verlangen es sogar, es ist unser Wille, wir treten nicht
nur auf, um Opposition zu machen, sondern um das Land
einem bessern Ziele zuzuführen. Aber einem nur zu sagen:
wir wollen das Steuerruder nicht zur Hand nehmen, ihr sollet
es behalten, — das glaube ich, sei nicht die rechte Stellung.
Damit ist das Land nicht versorgt, daß man nur Opposition
macht, aber nicht den Willen hat, im Interesse des Landes eine
andere Bahn einzuschlagen. Herr v. Gonzenbach will also
die bürgerliche Armenpflege. Nun machen Sie zuerst dem Volke
und den Einsichtigen desfllbcn begreiflich, daß die Burgergemeinbe,
gerade die Gemeinde, von welcher selbst Herr v. Gonzenbach
zugibt, baß sie krank und nicht mehr ganz lebensfähig sei, die
geeignete Gemeinde sei, um die schwierige, mit dem Staate am
meisten in Verbindung stehende Armenverwaltung zu übernehmen.
Dann wenn daS geschehen ist, so heben Sie das Gemeindegesetz
auf, welches den Burgcrgemeindcn die Erhebung von Teilen
verbietet. Dann kreiren Sie im ganzen Emmenthale Burger-
gemcinden, denn dort bestehen meistens keine. Dann stellen
Sie ein Armengesetz auf und schauen Sie, ob die Bestimmungen

dieses Gesetzes, die jetzt nicht konveniren, unter dem
bürgerlichen Systeme besser konveniren. Dann schließen Sie die
auswärts wohnenden Burger von jeder Unterstützung aus; wir
wollen annehmen, es befinden sich 20,000 Arme auswärts und
seien davon nur '/z Nolharme, schließen Sie diese aus, und
bedenken Sie dann, wie es gehen soll. Kein Mensch sorgt für
diese Armen, die Burgergemeinden sind nicht dazu verpflichtet;
man sehe dann, welchen furchtbaren Bettel wir haben werden.
Ich will Sie mit Weilern» verschonen, obschon es ein leichtes
wäre zu zeigen, daß die Folgen dieses Systems furchtbarer
hereinbrechen »vürden, als diejenigen Folgen, welche man unS
gestern schilderte. Wenn man an St. Gallen erinnert, daß eS

keinen auswärtigen Armenetat habe, so beweist das gerade,
daß die Verhältnisse nicht in allen Kantonen gleich sind, daß
die dortigen Zustände von den unsrigen sehr verschieden sind.

Herr v. Gonzenbach äußerte gestern eine etwas andere Ansicht
als früher, indem er sagte, die Armenpflege solle bürgerlich, die

Armenpolizei dagegen örtlich sein. Man kann oft schnell von
einem Grundsatze zum andern kommen, aber hat dieser Vorschlag
die Zukunft für sich? Durchaus nicht. ES ist ein sehr
theoretischer Grundsatz. Ich bin überzeugt, cS wird Ihnen
schwer werden, denselben durchzuführen, daß zwar die
Burgergemeinde zahlt, die Polizei dagegen örtlich sein soll. Sonst
heißt es: wer zahlt, der befiehlt, und Armenpflege und Armenpolizei

gehören zusammen. Hier würde fast umgekehrt verfahren.

Ich komme zu der Petition von Thurnen, welche
Armentelle und Verfassungsrevision will. Herr Lauterburg
nahm gestern diesen Vorschlag auf und sagte, es sei alles so

still im Lande, die gegenwärtigen Zustände eignen sich so gut
zur VerfassungSrevision. Ich möchte Herrn Lauterburg fragen,
wie cS mit dieser Stille gegangen wäre, wenn man darauf zu
reden gekommen wäre; ich möchte ihn fragen, ob die
verschiedenartigen Tendenzen, welche sich gestern hier bekämpften, plötzlich
sich vertragen hätten, ob sie aus Tigern plötzlich Lämmer
geworden wären, ob sie nicht bei der MrfassungSrevision sich

geltend zu machen versucht hätten. Ich möchte Sie fragen,
wie eS mit dem Armenwesen ginge und noch mit vielen andern

26 l
Fragen, wenn man keine für sich selbst mehr erledigen könnte,
sondern alle zusammen nehmen müßte; ob man/wenn das
Armenwesen zur Sprache käme, nicht auch von der Zurage-
wässerkorreklion reden würde, und »venn diese aufträte, ob
nicht auch eine Juraeisenbahn zum Vorschein käme. Nein, es
war Herrn Lauterburg mit diesem Rathe nicht ernst; er sagt
ja selbst, es sei gut, daß der Kanton zur Ruhe gekommen sei,
und ich glaube, eS sei gut, daß er noch ferner in Ruhe bleibe.
Soll ick Ihnen vom Herrn Pfarrer von Messen und von
seinem Vorschlage auch sprechen, von seiner Kommission, die
zu untersuchen hätte, ob nicht die ganze Gesetzgebung revidirt
werden solle? Wenn wir einmal bis auf 1830 zurückkehren
wollten, so würden wir noch weiter zurückgehen, es ginge dann
bis nach 1700 und einige X. Aber ich denke, diese General-
revision wird nicht so bald eintreten. Endlich ist es Herr
Flscher, welcher daran zweifelt, ob das Räthsel zu lösen und
der Weg aus dem Labyrinthe zu finden sei. Es bleibe also
nichts anderes übrig, als das Armenwesen, wie Schaffhausen,
Gott und der Zeit zu überlassen. Allein es könmen Zustände
kommen, »vo »vir es bereuen würden, daß wir nicht Hand an'S
Werk legten, da eS noch Zeit war, und etwas, das zwar noch
einige Schwierigkeit Hai, nicht annahmen. So steht eS. Und
nun, nachdem ich die erhobenen Elnwendungen beleuchtet und
gezeigt habe, wie mannigfaltig dasjenige sei, was man Ihnen
an der Stelle des vorliegenden Eniwurfes darbietet, wie wenig
Garantie es bietet, kann ich nicht glauben, »vie Sie es mit
Ihrer Einsicht in unsere Zustände vereinigen könnten, nicht
einzutreten. Ich kann nicht glauben, baß Sie das wollten,
daß Sie das Armenwesen in neuer Ungewißheit, die ganz sicher
die größten Uebel herbeiführen würde, lassen wollten, weil aus
dieser Seite sich einige Uebclstände zeigen, weiche mit dem
Systeme verbunden sind. Wir werden uns damit helfen können.
Ich halte dafür, daß bei dieser Sachlage, wenn man die
Verhältnisse aufrichtig, genau und unbefangen prüft, keia Einziger
— doch ich sage zu viel, ich will den Ueberzeugungen nicht
zu nahe treten — Alles sollte über den Haufen werfen können.
Das erkläre ich: nehmen Sie auf mich keine Rücksicht. WaS
ich in dieser Sache gearbeitet, brachte mir so reiche Früchte,
daß ich keine Stunde und keine Nachtwache bereue. Ich trage
selbst den Lohn meiner Arbeit davon, und Sie waren gütig
genug, mir eine Anerkennung zu zollen, »vie ich sie nie erwartet
und nicht verdient habe. Ich habe alles, was ein Republikaner
erwarten kann. Aber ich ersuche Sie, Rücksicht zu nehmen auf
alle Stadien, die ein Gesetz durchlaufen muß, bis eS in's Leben
treten kann. Ich muß also auf dem Anirage beharren, Sie
möchten in die zweite Berathung eintreten, und zwar könnte
ich den Antrag, die Behandlung des Armengesetzes bis nach
der ersten Berathung des Niedetlaffungsgesetzes zu verschieben,
nicht zugeben. Sie sehen, wie es mit nnserer Zeit aussieht.
Von einer Berathung des Niederlassungsgesetzes scheint mir
jetzt nicht die Rede sein zu können. Treten Sie heute nicht ein, so
könnte es geschehen, daß »vir zwar bei Eiden hieherberufen
wurden, aber unverrichteler Sache wieder nach Hause gingen.
Wenn die Herren Bedenken gegen das Nieverlassungsgesetz
haben, so können bei der einläßlichen Berathung desselben
Modifikationen vorgeschlagen werde»; auch im Regierungsrathe
erlitt dasselbe schon mancherlei Modifikationen. Das Gesetz
über vie Niederlassung hängt vom Arinengcsetze ab. Ich wünsche
also, wenn eS nicht inöglich ist, daß die Herren auf die
Verschiebung verzichten, Sie möchten das sofortige ^lnlrelen
beschließen.

Bernard. Der Herr Berichterstatter war erstaunt
darüber, daß ein jurassischer Abgeordneter gestern in Bezug auf
daS Armengesetz daS Wort zu ergreifen wagie, und er sagte,
»venn irgend ein LandeSiheil sich mit diesem Gtsetzesentwurfe
zufrieden geben sollte, so sei es der Jura, der in seinen
Bestimmungen sehr günstig gestellt sei Ich machte gestern meine
Bemerkungen unter dein jurassischen Gesichtspunkte und ich
erlaubte mir, den Entwurf auch vom kantonalen Standpunkte



262

aus zu untersuchen. Heute aber sagt der Herr Berichterstatter,
man solle sich wohl hüten, daß man den alten KantonStheil
nicht hindere — (das Präsidium bemerkt, der Redner
habe das Wort niir zu einer einfachen Berichtigung) — eine

für seine Zukunft so wichtige Frage zu reguliren. Ich begreife
dann nicht, welches die Stellung der jurassischen Abgeordneten
sei, besonders nach der vom Herrn Berichterstatter heute
gemachten Bemerkung, indem er sagte, die Mitglieder des Großen
Rathes repräsentiren nicht allein ihre Wähler, sondern auch
das ganze bernische Volk. Wen» die Jurassier nicht das Recht
haben, ihre Meinung in den kantonalen Fragen auSzusprechen,
so haben sie folgerichtig auch nicht das Recht, an der Abstimmung

über diese Fragen Theil zu nehmen; es folgt daraus,
daß sie sich dann enthalten müßten und daß ihre Freiheit in
dieser Versammlung beschränkt wäre. Auf diesem Punkte
wünsche ich zu vernehmen, ob der Herr Berichterstatter es so

versteht, baß dieAbgeordnelen Vertreter des KantonS oder nur
ihrer Mäkler seien, und ob sie sich einhalten oder an der
Abstimmung Theil nehmen sollen.

Herr Berichterstatter. Ich bin gar nicht der Ansicht,
daß ein Mitglied des Großen Rathes nur die Wahl habe, sich

der Stimmgebung zu enthalten, oder zum Entwürfe zu stimme».
Ich beleuchtete nur die Rücksichten, welche dem Jura getragen
werden, und fragte, ob dieser Laudesrheil Grund habe, gegen
den Vorschlag des Regierungsrathes aufzutreten. Ich fand,
er habe keinen Grund dazu.

v. Werbt. Ich erlaube mir nur eine Frage an den

Herrn Berichterstatter, welcher sich in einer Weise äußerte, daß

ich annehmen muß, es sei am einen oder andern Orte mit
den Petitionen nicht ganz richtig zugegangen. Da ich ein
reines Bewußtsein habe, so frage ich den Herrn Berichterstatter,
ob er die Petitionen aus dem Amte Sefngen dabei im Auge
habe, uud wenn ja, so möchte ich ihn auffordern, die betreffende
Gemeinde zu nennen.

Herr Berichterstatter. Ich habe nicht einzelne
Gemeinden des Amisbezilks Seftigcn, welcher nur von einem

verfassungsmäßigen Rechte Gebrauch machte, im Auge. Ich
kann Ihnen aber ein Verzeichnis der Gemeinden vorlegen,
welche ihre Ausgeschoßenen bevollmächtigten, mil Substitutions-
recht die Petition zu unterzeichnen.

Abstimmung.

Für das Eintreten überhaupt 119 Stimmen.
Dagegen 72 „
Michel zieht seinen Antrag zurück.
Für sofortiges Eintreten 111) „
Für den Antrag des Herrn Anderegg 78 „

Die artikelweise Berathung wird auf eine künftige Sitzung
verschoben.

Staatsrechnung für das Jahr 1856.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, laufender Jahr¬
gang, Seile 2i19 ff.)

Fueter, Finanzdircktor, als Berichterstatter des Regic-
rungsrathes. Ich erhielt vom Regierungsraihe den Auftrag,
Ihnen die Staaisrechnung für das Jahr 1856 vorzulegen. Es
gereicht mir zu? Satisfaktion, Ihnen mittheilen zu können, daß
das Resultat dieser Rechnung ein günstiges »st, günstiger, als

rch eS selbst erwartete. Wir haben nicht nur eine beträchtliche
Mehreinnahme gegenüber dem Bridget, sondern auch viel weniger
Ausgaben, als veranschlagt waren. Die Verwaltung gab sich

alle Mühe, dieses Resultat zu erzielen, und es trugen mehrere
Faktoren dazu bei. Sie haben bereits erfahren, daß die Rechnung

einen Ueberschuß der Einnahmen ergiebt im Betrage von
Fr. 484.667. 51, gegenüber dem Bridget ein besseres Resultat
umFr. 495,656.51. Die Mehreinnahmen betragen <>r. 335,566.66,
die Minderausgaben Fr. 159,555. 85. Ich trage darauf an.
Sie möchten eintreten und die Staatsrechnung rubrikenweise
behandeln.

Dr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der Staats-
wirthschafiSkommission. Die Staalswirihschaftskommission ist
dieses Jahr außerordentlich erfreut über das Resultat der
StaatSrechnung, indem es ein solches ist wie es der Kanton Bern
seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. Es ist in doppelter
Beziehung erfreulich, einerseits durch die Vermehrung der
Einnahmen, andererseits durch die Verminderung der Ausgaben.
Die meisten, mau kann sagen alle Direktionen blieben unter
ihren Büdgetaufatzen, wäkrenv früher im einen oder andern
Zweige Ausfälle zu beklagen waren. Ein Uebclsiand besteht
immer noch in Beireff der Bußen, welche letztes Jahr wieder
um m.hr als 8666 Fr. unter dem Voranschläge geblieben sind.
Die Kommission fragte sich, woher dieß kommen möge. Sie
fand nur zwei Ursachen: einerseits die allzuleichie Umwandlung
der Bußen in Gefangenschaft, andererseits zu wenig ernstlichen
Einzug der Bußen. Die Kommission stellt daher den Antrag,
der Regierungsraih sei einzuladen, darüber zu wachen, daß von
Seile der Bczirkobeamien die Bußen mit mehr Ernst eingezogen
und weniger leicht in Gefänguißstrafe umgewandelt werden.
Im Uebrigen trägt die Kommission auf Genehmigung der

Rechnung an. Die Resultate der Rechnung im Einzelnen sind
folgende: mehr, als das Büdger veranschlagte, haben eingetragen:

die Waldungen um Fr. 96,176. 54, die Kapitalien um
Fr. 65,648. 76, das Salzrcgal um Fr. 56,684. 71, daS Post-
regal um Rp. 48, daS Fisch- und Jagdregal um Fr. 1659. 63,
das Ohmgeld um Fr. 167,311. 65, die Stempel- und Amts-
blattverwattung um Fr. 1526. 45, die Handänderungsgcbühren
um Fr. 6272. 29, die Kanzlei - und Gerichtscmolumente um
Fr. 12,644. 11 die Erb- und Schenkungsabgaben um
Fr. 17,113. 82, Verschiedenes um Fr. 4969. 69, im Ganzen
eine Mehreinnahme von Fr. 369,346. 93. Weniger als daS

Büdgct vorsah, trugen ab: die Domänen Fr. 7683. 66, das
Bergbaurcgal Fr. 5961. 46, die Parent- und Konzessionsgc-
bühren Fr. 7868. 32, die Bußen und Konfiskationen Fr. 8626. 51,
die Militärsteucrn Fr. 3436.43, die direkten Abgaben Fr. 275, 95,
im Ganzen Fr. 33,846. 27. Zieht man diesen Ausfall auf
den Einnahmen von der Mehreinnahme ab, so beträgt diese
noch Fr. 335,566. 66. Die Krediiersparnisse vertheilen sich

auf die einzelnen Verwaltungszwcige, wie folgt: allgemeine
Verwaltungskosten Fr. 19,544. 92, Direktion des Innern
Fr. 32,348. 49, Direktion der Justiz und Polizei und deS

Kirchenwesens Fr. 73,781. 6l, Finanzdirektion Fr. 3639. 96,
Erziehungsdireknon Fr. 4474. 26, Mililäidireklion Fr. 1846. 84,
Direktion der öffentlichen Bauten, der Enlsumpfungen und
Eisenbahnen Fr. 19.365. 34, GerichtSverwaltung Fr. 4715. 69,
im Ganzen Fr. 159,555 85, wovon jedoch abzuziehen ist der
Nachkredit von Fr. 46.666 an die Direktion des Innern für
Thorbcrg, so daß die Ersparnisse auf dem ursprünglichen Büdgct
sich noch auf Fr. 119,555. 85 belaufen.

DaS Eintreten und die rubrikenweise Behandlung werden
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.



Einnehmen.

Ertrag deS StaatSvermögenS.

Liegenschaften.

Die Ansätze dieser Rubrik werden ohne Einsprache durch
das Handmehr genehmigt, nachdem der Herr Berichterstatter

des RegleruiigSraihes darauf hingewiesen hatte, daß
die im Steige» begriffenen Holzpreise, sowie die Sorgfalt,
welche der Herr Direktor der Domänen und Forsten diesem

Berwaltungszwcige zuwende, einen bedeutenden Mchrcrtrag der

Waldungen herbeigeführt haben.

L. Kapitalien.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS regt
hier die Frage einer Reform der Kantonalbank an und weist
auf die von mehrern Seilen eingelangten Wünsche, namentlich
aucb in Betreff der Errichtung von Filialbanken an industriellen
Ortschaften des KanionS hin. Der Redner wünscht dringend,
daß der Große Rail) so bald als möglich diese Angelegenheit
prinzipiell entscheiden möchte.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskom-
mission bemerkt, die Kvmniisslvn sei in ihrer Mehrheit mit dem

Vorschlage deS Herin Finanzdirektors einverstanden, sie halte
jedoch dafür, diese Frage solle nicht bei Anlaß der Behandlung
einer Staatörcchnung erledigt, sondern selbständig behandelt
werden.

Ganguillet. Da der Herr Finanzdirektor die
Reorganisation der Bank in Anregung brachte, so möchte ich diesem

Gegenstände auch wieder rufen. Er kam hier schon zweimal
vor und erregte lebhafte Opposition. Viele Gutachten wurden
darüber abgegeben, so letzthin wieder ein solches von Seite
derjenigen Behörde, die am besten im Falle ist, die Sache zu
beurtheilen. Warum der RcgierungSrath selbst noch nicht für
gut fand, die Sache hieher zu bringen, weiß ich nicht, aber ich
möchte nur den Wunsch äußern, dieselbe möchte einmal hier
vorgelegt werden, und wenn eS nach dem Reglement«: thunlich
wäre, so wünschte ich. die Frage der Reorganisation durch
eine Großraihskommission uniersuchen zu lassen. Ich stelle den

Antrag, von hier aus eine solche Kommission zu wählen.

MatthyS. Man bringt die Kantonalbank bei Anlaß
einer Rechnungspassaiion zur Sprache. Der Gegenstand gehört
nicht hieher, aber weil er angeregt wurde, so wiederhole ich
einen Wunsch, der in den Zeitungen geäußert wurde. Ich
begreife, die Banksrage, welche in der Presse lebhaft erörtert
wurde, muß einmal gelöst werden. Die Bankkommission und
der Bankvcrwaller stellen sich auf einen einseitigen Standpunkt
und bringen einen Vorschlag, der, wenn er nicht angenommen
wird, die Sache nicht föideri, sondern das Provisorium bestehen

läßt. Sie schlagen die Umwandlung der Bank in ein Privar-
insiitut oder in ein gemischtes Institut vor. Wenn eS sich

darum handeln würde, eine neue Bank zu schaffen, so würde
ich dem Voischlage beipflichten, weil alle diejenigen, welche sich

mit Kredit- und Bankinstituten befassen, der Ansicht sind, daß
sie nicht Staatsinstuute sein sollen. Aber wir haben eine Bank,
die sich als Staaisinstiiut bewährt hat und viele Mitglieder
deS Großen Rathes sind der Ansicht, die Bank soll nicht in
ein Privalinstitul umgewandelt werden. Der Große Rath hat
im Laufe des vorigen JahrcS beschlossen, der Regierungsralh
habe zu untersuchen, ob und, wenn ja, in welcher Weise die
Bank unter Beibehaltung ihres Charakters als Staatsbank im

Tagblatt de» Großen Rathes <857.

Interesse der Ausdehnung ihrer wohlthätigen Leistungen reor-
ganisirt werden könne und solle. Nun schlagen die vorberathenden

Behörden einfach vor, die Umwandlung der Bank soll nach
dem Anrrage der Bankverwaltung geschehen, und wenn eine
Mehrheit deS Großen Rathes sich' für die Staatsbank aus-
spricht, so ist die Sache wieder verworfen. Darum wünsche
ich, daß die Finanzdireklion beide Eventualitäten berücksichtige
und für beide einen Entwurf vorlege, damit der Große Rath
zwischen beiden wählen könne.

G feller zu Signau. Der Antrag auf Nieversetzung einer
Kommission scheint mir der gegenwärtigen Sachlage nicht
angemessen. Wenn jedesmal bei der Behandlung von
Finanzgeschäften von der Bankfrage die Rebe ist, so scheint es fast,
man wolle etwas durchsetzen. Wenn ich nicht irre, so liegt
der Bericht deS Regierungsrathes infolge des letzten Beschlusses,
welchen der Große Rath in dieser Angelegenheit gefaßt hat,
vor. Mir scheint, man sollte zuwarten, bis dieser Bericht oder
die Anträge des RegierungSratheS zur Behandlung kommen.
ES ist wohl möglich, daß der Regierungsralh von sich aus die

Sache an eine Kommission weist, so daß hier die Niedersetzung
einer solchen nicht angemessen wäre. Deßhalb widersetze ich

mich dem Antrage deS Herrn Ganguillet.

Herr Präsident. Nach dem Reglemente ist über diesen
Gegenstand heute gar nichts anderes zuläßig als eine Mahnung,
weil der Regierungsrath bereits mit der Berichterstattung in
dieser Angelegenheit beauftragt worden ist.

Ganguillet zieht seinen Antrag zurück, mit der Erwiederung

gegenüber Herrn Gfellcr, wenn letzterer meine, es stecke

etwaS dahinter, so sei eS nur daS, daß man VaS schöne Institut
der Bank den Zeitvcrhältnissen anpassen und lebensfähig mache.

Tscharner zu Kehrsatz stellt den Antrag, ctnc Mahnung
von hier aus an den Regierungsralh zu richten, damit er mir
möglicher Beförderung snnen Bericht erstatte.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Ich
erkläre nur, daß ich einen Bericht über die Bankfrage abgab,
der im Regierungsrathe behandelt, aber an die Finanzdireklion
zurückgewiesen wurde, well die Behörde nicht das Erwünschte
darin fand. Ich hätte gewünscht, ein anderes Mitglied möchte
die Sache zur Hand nehmen; einmal muß sie entschieden
werden. Sprechen Sie es lieber gerade aus, Sie wollen nichts
Anderes, aber ich würde eS bedauern. Bedenken Sie nur den
Geschäftsverkehr im Jura, wo viele Häuser sich nach Neuen-
durg und Lachaurdefonds wenden, so baß von dorther jährlich
bei 2V Millionen geliefert werden, während der Jura bei der
hiesigen Bank mit wenigen Millionen beiheiligt ist. WaS ich

nun bringen soll, weiß ich nicht, es sei denn etwas, das gar
keinem System entspricht. Man darf nicht vergessen, daß die
veränderten Verkehrsverhältnissc eine Aenderung sehr dringend
machen.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Der Große Rath hörte vom Herrn Finanzdircklor etwas, das
seinen Ansichten ganz entgegengesetzt ist. Der Große Rath hat
beschlossen, daß die Regierung ernen Bericht vorzulegen habe.
Run sagt der Herr Finanzdirektor, er habe der Regierung einen

Bericht vorgelegt, welchen aber dieselbe zurückgewiesen habe.
Da muß ein Mißverstäudniß obwalten. Mir scheint, es sollte
eine Verständigung dadurch möglich sein, daß der Herr Finanzdirektor

einen modifizirten Bericht bringen würde. Dieß eine

persönliche Bemerkung.

A b stim m n n g.

Für die Ansätze der Rubrik „Kapitalien" Handmehr,
Für den Antrag deS Herrn Tscharner „

67
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II. Ertrag der Regalien.
Ohne Einsprache genehmigt.

III. Ertrag der Abgaben.
H.. Indirekte Abgaben.

Auch diese Ansätze werden ohne Einsprache genehmigt.

Gleichzeitig wird der Antrag der Staatswirthschaflskommis-
sion angenommen, daß der Regierungsrath angewiesen sei, vcm
Uebelstande abzuhelfen, daß einerseits Geldbußen allzuleicht in
Gefängnißstrase umgewandelt werden, andererseits der Bezug
derselben nicht streng genug geschehe.

II. Direkte Abgaben.

Ganguillet. Ich erlaube mir einige Bemerkungen,
nicht über die Ausätze dieser Rubrik, sondern um auch eine

Mahnung anzubringen. Wir haben heute ein wichtiges Gesetz

berathen, bei welchem Anlasse man von Lastenausgleichung
sprach. Ich möchte hier von Steuerausgleichung reden, und
da frappirl mich namentlich eine Steuerart sehr, die Einkom-
incnSsteuer. An die ganze Einkommenssteuer von Fr. 152,066
zahlt die Stadt Bern allein Fr. 163,666, der ganze übrige
Kanton nur Fr. 49,666. Es ist unmöglich, daß gleichmäßig
verfahren wird, wenn eine Bevölkerung von ungefähr 466,666
Seelen nur 49,666 Fr. zahlt, während eine Einwohnerschaft
von höchstens 36,666 Seelen 163,666 Fr. zahlt. Woher kommt
daS? Ich kann es sagen. Hier ist man sehr streng bei der
Steuerschatzung. Wie verfahrt man aber auf dem Lande? Ich
könnte Beispiele von Handelshäusern anführen, die mehr
einnehmen, als mein Haus, die aber viel weniger Steuer zahlen.
Ist daS gerecht? Ich glaube nicht. Ich halte dafür, daS System

sei ein falsches. Im Jahre 1848 stellte ich den Antrag,
daS Patentsystem einzuführen. Herr Stämpfli war damals
dagegen, jetzt ist er dafür. Nun bin ich so frei, den Antrag
aufzunehmen. Die Stadt Bern soll kein Vorrecht mehr haben,
aber sie soll auch nicht größere Lasten tragen als andere
Gegenden. Bern hat 3666 Burger, und wenn man von der
Stadt redet, so hat man immer diese im Auge, aber eS sind
auch noch ungefähr 24,666 Einwohner da. Deßhalb stelle ich
die Motion, daß einer Revision der Einkommenssteuer im
Sinne des PatcntsystemeS gerufen werde.

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Ich kann
vielleicht diese Diskussion abkürzen durch die Erklärung, daß
man sich im Regierungsrathe ernsthaft mit diesem Gegenstande
beschäftigt und ei» System einzuführen sucht, welches den
Rücksichten der Billigkeit zu entsprechen sucht, ein System, durch
welches namentlich auch Aktien und andere ähnliche Werlh-
papiere besteuert würden. Die Ausführung ist jedoch sehr
tchwierig, es kommt meistens auf die Redlichkeit des
Steuerpflichtigen an, indem man nicht jedes Büreau durchsuchen
kann. Man darf auch den Jura nicht mit dem alten Kanton
verwechseln. Ein Theil des Jura verlangt behufs der
Ausgleichung der Lasten zwischen der Industrie und dem Grundbesitze

die Einführung der Patentsteuer. Ich finde das sehr
am Playe, die Jurassier zahlen dabei im Ganzen nicht mehr
als jetzt, dagegen tritt eine billige Ausgleichung ein. Der
andere Theil des Jura will bei der Grundsteuer bleiben, so
wie sie gegenwärtig besteht, so daß noch wohl zu überlegen ist,
bevor wir eine Aenderung treffen.

G feller zu Wichtrach fragt, ob es sich wirklich um ein
neues EinkommenSsteuergesetz handle.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS bejaht
diese Frage.

Plüß bestreitet die Behauptung deS Herrn Ganguillet in
Betreff deS ^ teuerverhältnisseS der Stadt Bern und bemerkt,
es habe sich bei der letzten Steuerschatzung nirgends eine so

schroffe Differenz gezeigt, wie in Bern; es möge sein, daß
diese Stadt mehr zahle, was übrigens ihren Verhältnissen
entspreche, aber man dürfe deßhalb dem Lande gegenüber nicht
verdächtigend auftreten.

Ganguillet läßt seinen Antrag fallen mit der Erklärung,
er habe nicht verdächtigen wollen und fügt bei, daß die Zahlen
mehr als alles Andere für das Mißverhältniß der Einkommens-
steuer sprechen.

Die Ansätze werden durch daS Handmehr genehmigt.

IV. Verschiedenes.

Ohne Einsprache genehmigt, ebenso der Zusammenzug der
Einnahmen.

Ausgeben.

I. Allgemeine Verwaltungskosten.
II. Direktion deS Innern.
III. Direktion der Justiz und Polizei und

deS Kirchen wesenS.
IV. Direktion der Finanzen.
V. Direktion der Erziehung.
VI. Dtrektio n deS Militärs.

VII. D i r e k t i o n der öffentlichen Bauten,
der Enrsumpfungen und der Eisenbahn

e n.
VIII. K o st e n der Gerichtsverwaltung.

Sämmtliche Ansätze, welche auf Seite 210 ff. hievor
angegeben sind, werden ohne Einsprache genehmigt.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS be,
merkt, daß die Regierung in einer künftigen Sitzung Vorlagen
über den Bau eines neuen Gefangenschafisiokals neben dem
Zuchthause in Bern vor den Großen Raih zu bringen gedenke;
ebenso sei die Erbauung eines neuen Lokals für die Assisen

nothwendig, damit man die Gefangenen nicht mehr in der
Stadt herum führen müsse. In Betreff der vom frühern Ver.
Walter der Anstalt zu Thorberg kontrahirten Schulden im
Betrage von beiläufig 36,666 Fr. wird bemerkt, daß sechs

Obligationen zu 5666 Fr. auSgeitellt worden seien, um diese Schulden

zu tilgen, für welche übrigens ein Gegenwerth im Inventar
vorhanden sei.

Die Bilanz ist auf Seite 212 hievor angegeben und
wird ohne Einsprache genehmigt.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS bemerkt,
daß durch dieses günstige Jahreöergebniß die Vorschußrechnung,
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welche auf Ende 1855 noch mit de» Defiziten der Jahre 1852,
1853 und 1851 von restanzlich Fr. 516858. 67 belastet war,
um den Einnahmeüberschuß vsn Fr. 484.667. 51 auf die nicht
mehr bedeutende Summe von Fr. 32,656. 56 reduzirt wird.
Die Kosten, welche die Neuenburgerangelegenheit im Laufe deS

vorigen Winters veranlaßte und die sich auf wenigstens
266,666 Fr. belaufen mögen, sind in der vorliegenden Rechnung

nicht begriffen.

Rechnung über das Staatsanleihen.
(Seite 212 hievor).

Der Herr BerichterstatterdeS RegierungSratheS verweist
auf den mit dem Büdget veröffentlichten Bericht über den
Stand des AnleihenS und der Ausgaben, welche durch
dasselbe gedeckt werden, und fügt die Bemerkung bet, daß die im
Kanton Bern vorgenommenen Entsumpfungêarbeiten einen
erfreulichen Fortgang, sowie ein für daS Land sehr vortheilhafteS
Ergebniß haben. Der dadurch gewonnene Mehrwerlh biete
eine willkommene Kompensation für daS von den Eisenbahnen
in Anspruch genommene Land.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
misston stellt den Antrag, der Finanzdirektion für ihre getreue
Verwaltung den Dank des Großen Rathes auszusprechen.

Die Ansätze deö StaatSanleihenS werden ohne Einsprache
genehmigt.

Auf den Antrag der StaatSwirthschaftSkommission
wird hierauf durch das Handmehr beschlossen, dem Regierungsrathe

zu Handen der Finanzdirektion den Dank deS Großen
Rathes für die gute Verwaltung der StaatSgelder im Jahre
1856 auszusprechen und die Rechnung selbst in üblicher Form
zu passtren.

Durch Zuschrift vom 24. Juni l. I. zeigt Herr Fürsprecher
Brunn er an, daß er wegen Geschäftsüberhäufung sich genöthigt

sehe, die Stelle eines ObergerichtSsuppleanten niederzulegen.

Schluß der Sitzung: l'/z Uhr Rachmittags.

Der Redaktor:

Jr. Faß bind.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 26. Juni 1357.

Morgens um 3 Uhr.

Präsident: Herr Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Fiösard, Marquis,
Moser, Rudolf; Moser, Gottlieb; Müller, Arzt; Oeuvray,
Revel, Schären in Spiez, Schürch, Tièche, Tscharner in
Kehrsatz, Wiedmer, Wittwer und Wyß; ohne Entschuldigung:
die Herren Aebersold, Balsiger, Batschelet, Bessirc, Biedermann,
Botteron, Brechet, Bürki in Rychigen, Bun, NiklauS; Carrel,
Corbat, v. Effinger, Etter, Friedli, Froidevaur, Girardin,
Gouvernon, v. Grafenried, Gygar, Hänni, Hennemann, Hirsig,
Jndermühle in Kiesen. Kaiser, Kanzigcr, Kehrli, Kilcher,
Kohler in Pruntrut, Krebs in Albligen, Küng, Leuenberger,
Mischler, Moser, Jakob; Müller in Hofwyl, Peieut, Prudon,
Röihlisberger, Gustav; Salchli, Schafflcr, Scheurer, Schnee-
berger im Schweikhof, Seiler, Spring, v. Steiger, Streit,
Hieronimuö; Streit, Benedikt; und Theurillat.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Wahlen.
1. Wahl eines MilitärdirektorS:

Mit 142 von 146 Stimmen wird im ersten Wahlgange
Herr RegierungSrath Karlen erwählt.

2. Wahl eines Mitgliedes des ObergerichteS an
der Stelle des verstorbenen Herrn Dr. Hahn.

Von 150 Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Jmobersteg, Großrath 81

„ Gerwer, Oberst 63

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Herr Jmobersteg ist somit erwählt.
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3. Wahl eines ersten Snpvleanten deS Oberge«
rickteS an der Stelle deS Herrn Fürsprecher Fischer,
welchem die nachgesuchte Entlassung in üblicher Form
ertheilt wird.

Von 145 Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Amstutz, Fürsprecher 51

„ Lindt, „ 34

„ Ruprecht, Rechtsagent 19

„ Raflaub, Fürsprecher 8

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Da keiner der genannten Herren die absolute Mehrheit
auf sich vereinigt, so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.

Von 181 Stimmen erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr Amstutz 68

„ Lindt 45

„ Ruprecht 9

„ Raflaub 8
Leer 1

Erwählt ist somit Herr Fürsprecher Johann Amstutz

4. Wahl eines zweiten Suppleanten des Ober-
geeichtes an der Stelle des Herrn Fürsprecher Brunner,

welchem die nachgesuchte Entlassung in üblicher Form
ertheilt wird.

Von 108 Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Lindt, Fürsprecher 53

„ Ruprecht, Rcchisagent 26

„ Raflaub, Fürsprecher 14

„ Matihys, „ 2

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Da keiner der genannten Herren die absolute Mehrheit
auf sich vereinigt, so wird zu einem neuen Wahlgange
geschritten.

Von 127 Stimmen erhalten im zweiten Wahlgange:
Herr Lindt 77

„ Ruprecht 4V

„ Raflaub 8

„ MailhvS 2

Erwählt ist somit Herr Fürsprecher Paul Lindt

5, Wahl eines Gerichtspräsidenten von Büren
an der Stelle deS Herrn Kellerhals, welchem die
nachgesuchte Entlassung in gewohnter Form ertheilt wird.

Vorgeschlagen sind:

s. Von der Amtswahlvcrsammlung:
Herr Vend. Ar», Fürsprecher, in Büetigen.

Joh Renfer, Amlsuchler, in Büren.
h. Vom Obergcrichle:

Herr Fürsprecher Kunz in MeiniSbcrg.

„ Rechrsagent Kauert, gcwes. Gerichtspräsident in
Büren.

Vo» 117 Stimmen erhalten im ersten Mahlgange:
Herr Arn - 95

„ Kauert 18

„ K unz 2

„ Renfer 1

„ Leer 1

Erwählt ist somit Herr Arn, Fürsprecher, in Büetigen.

6. Wahl eines RegierungöstatthalterS von Niedcr-
simmenthal.

Vorgeschlagen sind:

a. von der Amtswahlversammlung!
Herr Großrath Joh. Redmann;

„ AmiSverwescr Joh. Kernen;
d. vom Rcgierungsraihe:

Herr Gemeinböpräsident Jak. Müller in Weißenburg;

„ Joh- Zyßet, Arzt, in Wimmis.

Bevor die Versammlung zum Vallotiren schreitet, macht
der Herr Regierungspräsident besannt, daß die Frist zur
Einsprache gegen die AmtSwahlverhanvlung noch nicht ganz
abgelaufen sei, daß cS sonach der Fall sein möchte, die Wahl
auf künftige Woche zu verschieben, wenn der Große Rath
morgen die Senion nicht schließe, sondern sie Montags
fortsetzen werde. Im entgegengesetzten Falle wünscht der Regie-
rungSraih, daß, im Hinblick auf den ganz regelmäßigen Verlauf

der Amtöwahloerhandlungen und auf den Uebelstanb,
welcher eintrete, wenn ein Amisverweser während längerer
Zeit funkiioniren muß, die Wahl nicht verschoben werde.

Der Herr Präsident eröffnet zugleich die Diskussion über
die Frage der Forlsetzung der Session.

Gfeller zu Wichtrach wünscht, daß künftig bei der
Einberufung deS Großen Rathes mehr Rücksicht auf die Landar.
Veiten genommen werde» möchte, und spricht sich im Uebrigen
für die Fortsetzung der Verhandlungen aus.

v. Werbt ist entgegengesetzter Ansicht und stellt den
Antrag, daß im Interesse der in ködern Gegenden noch nicht
beendigten Heuernte die ariikelweise Berathung deS Armengc-
setzcS verschoben werden möchte.

Berg er stimmt für die Forlsetzung der Session, da cS

schwer halte, im Laufe dieses JatzreS einen geeigneten Moment
für die Berathung deS Armcngesetzes zu finden.

Schenk, Regierungsrath, schließt sich dem Votum des

Herrn Präopinanien an, mir der Bemerkung, daß die weitere
Berathung deS Armcngesetzes, nach den Eiklärungen, welche
bei Behandlung der Einireiensfrage gegeben worden, sich kaum
mehr in die Lange ziehen dürfte; die Fortsetzung liege auch sehr
im Interesse der Sache selbst

Kurz wünscht nur, daß diejenigen Mitglieder, welche sich

zu entfernen gesonnen sind, nicht zur Fortsetzung der Session
stimmen, damit nicht der Uebelstano eintrete, daß zu wenig
Anwesende da seien.

Der Herr Präsident erklärt, er habe die Anfrage mehrerer
Mitglieder, ob die Sitzung mit dem Schlüsse dieser Woche zu
Ende gehe, bejahend beantwortet, weit er den Schluß der Session

voraussetzen zu müssen geglaubt habe, worauf sich dann
mehrere Mitglieder entfernt hätten.



Abstimmung.
Für Fortsetzung der Session in der nächsten Woche L5 Stimmen.
Für deren Schluß aus Ende di.ser Woche kl) „

Dr. v. Gonzenbach bemerkt, bei diesem Stimmenverhältniß
sei es wahrhaft gefährlich, die nächste Woche fortzufahren,

und spricht die Ansicht aus, es düifte besser sein, wenn die
artikelweise Berathung des Armengesetzes sofort vorgenommen
würde, was um so weniger Schwierigkeit hätte, als nach der

Entscheidung der Hauptgrundsatze nunmehr keine lange Debatte
zu gewärtigen sei.

Jmobersteg wünscht vor Allem die Vornahme der Wahl
eineö Regierungsstatthalterö von Niedersimmenthal.

G fell er zu Signau spricht sich für Festhaltung deS so

eben gesagten Beschlusses aus, und wünscht, daß daS Präsidium

die Mitglieder des Großen Rathes auf nächsten Montag
bei Eiden einberufen möchte.

Der Herr Präsident erklärt, daß cS bei dem letzten
Beschlusse bleibe.

Die Wahlvcrhandlung wird fortgesetzt.

Von 13t Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Rebmann 93

„ Kernen 32

„ Müller 1

» Zyßet l)

Erwählt ist also Herr Großrath Rebmann.

Entlassungsgesuch deS Herrn Blösch von derStelle
eines Mitgliedes des RegicrungSraihes

DaS Gesuch ist durch die Gesundheitsumstände deS Herrn
Blösch motivirt, welcher sich infolge seiner mehrmon tlichen
schweren Krankheit noch in der Unmöglichkeit befindet, sich mit
einer anhaltenden geistigen Arbeit zu beschäftigen. Er glaubt
daher, daß Rücksichten gegen die Behörde und seine Kollegen
ihm gebieten, die Entlassung zu verlangen.

Der Regierungsrath trägt darauf an, eS möchte in
daS Enrlassungsgesuch des Herrn Blösch nicht eingetreten,
dagegen demselben zum Zwecke der vollständigen Herstellung seiner

Gesundheit ein Urlaub von sechs Monaten bewilligt werden.

Der Herr Präsident des RegierungSratheS, als
Berichterstatter, empfieblt diesen Antrag mit der Bemerkung, wie sehr
eS zu bedauern wäre, wenn Herr Blösch sich den öffentlichen
Geschäften entziehen würbe; eS liege in der Pflicht der Behörde,
einen Mann, der sich um das Vaterland wohl verdient gemacht,
dem Staate zu erhalten, und der Regierungsrath würbe von
sich aus verfügt haben> wenn es in seiner Kompetenz gelegen
wäre.

Lauterburg anerkennt den Standpunkt, welchen die

Regierung in dieser Angelegenheit einnimmt, ersucht jedoch die

Versammlung, zu bedenken, daß durch die Genehmigung des

Antrages der vorberalhenden Behörde ein Antezedens geschaffen

würde, welches weder mit den gesetzlichen Vorschriften über
Ertheilung eines Urlaubes noch mit dem verkommen im
Einklänge wäre; daß ferner durch einen langen Urlaub die
Geschäfte leiben würden, daß die Verweigerung der verlangten
Entlassung auf Herrn Blösch selbst einen unangenehmen Ein-
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druck machen könnte, daß ein längeres Fernbleiben desselben
von den Geschäften übel gedeutet würde. Der Redner stellt
daher den Antrag, es sei mit Rücksicht auf das Herkommen,
auf die wichtigen Geschäfte, welche unter einem längern
Provisorium leiben würden, und aus persönlichen Rücksichten gegenüber

Herrn Blösch, dem Entlassungsgesuche desselben zu
entsprechen.

Fueter, RegierungSrath, findet eS nicht schicklich, Herrn
Blösch die Entlassung zu ertheilen und erinnert an die Thätigkeit,

weiche derselbe als Vollzieher des Testamentes entwickelte,
durch welches der in Paris verstorbene Herr Schnell den Staat
zum Verwaller eines Vermächtnisses einsegle, das nach Abzug
der enormen, bei 13^ °/o betragenden Kosten, mindestens noch
Fr. 5<><).Wl) betrage, eines Vermächtnisses, nach welchem zwei
Armenerziehungsanstalten für Mädchen beider Konfessionen
errichtet werben sollen.

Kurz hält dafür, wenn cS auch nichts anderes wäre als
eine Frage der Delikatesse, so sei eö Pflicht des Großen Rathes,
hier delikat zu sein. Herr Blösch sei im Staatsdienste krank
geworben und eS sei natürlich, daß er auch von seinem Standpunkte

auS delikat sein mußte und seine Entlassung verlangte.
Einige Monate vollständiger Ruhe reichen voraussichtlich zur
gänzlichen Wiederherstellung der Gesundheit des Herrn Blösch
bin, welcher geneigt sei, namentlich einen Geschäftskreis zu
Ende zu führen, die Ausscheidung der Gemeindegüter. Der
Redner ist überzeugt, daß das fernere Verbleiben deS Herrn
Blösch in seiner amtlichen Stellung zum Nutzen des Staates
gereiche. Endlich Halle es sehr schwer, für den Rest der Amtsdauer

einen geeigneten Eisatzmann zu finden, so daß das
einfache Staatsinrereffe, abgesehen davon, baß es eine Ehrensache
für den Großen Rath sei, es gebiete, die Ertheilung des
fraglichen Urlaubes zu genehmigen.

Dr. v. Gonzenbach bekämpft die Behauptung des Herrn
Lauterburg, als sei es unbedingte Regel im republikanischen
Leben, Entlassungen zu ertheilen, wenn sie entschieden verlangt
werden, und beruft sich auf das Beispiel anderer Kantone.
Der fernern Behauptung des Herrn Lauterburg, daß kein
AntezedenS einer solchen Entlassungsverweigerung vorhanden
sei. erwiedert der Redner, auch die Zusammensetzung der
gegenwärtigen Regierung sei ohne Antezedens, ohne Herrn Blösck
wäre sie gar nicht zu Stande gekommen, und schon sein Dasein,
wenn er auch krank sei, leiste einen großen Dienst. Auf einen
frühern Einwurf von ariderer Seite, als wäre der Sprechende
Herrn Blöschs Gegner, wenn er anwesend-sei, entgegnet
derselbe, er kenne Herrn Blösch schon seit lk Jahren in amtlichen
Geschäften, und sei während dieser ganzen Zeit nur viermal in
die Lage gekommen, ihm gegenüber zu stehen; dagegen sei er
stolz darauf, für den Abwesenden einzustehen. Endlich wird
auf das Beispiel der Bundesversammlung hingewiesen, als sie

einen Mann, welcher den Tod im Angesicht balle, nicht nur
nicht entließ, sondern neu in den Bundesrat!) wählte, und zwar
auS Pietät; auch hier solle die Versammlung Pietät üben.

Fueter, Regierungsrath, bemerkt, daß der Regierungsrath
gestern, um eine weitere Stockung der Geschäfte auf der

Direktion des Innern zu vermeiden, beschlossen habe, die AuS.
scheidungSangelegenheit der Gemeindegüter dem DirektionSsekre-
tär, Herrn v. Tavel, dessen Geschäfistüchtigkeil und guten
Charakter die Behörde kenne, zu übertragen und ihm für die
laufenden Geschäfte einen geeigneten Stellvertreter zu geben.

Oe. Schneider bekämpft ebenfalls die Behauptung des

Herrn Laulerburg, als sei das vom Regierungsraibe beantragte
Verfahren ohne Antezedens und beruft sich auf Vorgänge in
früherer Zeit. Wenn der Sprechende mit der Ausscheidung
der Gemeindegüter im Grundsatze nicht einverstanden war, so

hat er dagegen die Ueberzeugung, daß wir im Kantone keinen
andern Mann haben, welcher die Ausscheidung so durchführen
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könnte, und die sehr verwickelten Verhältnisse so kennen würde,
wie Herr Blösch, welche» er daher der Verwaltung und dem

öffentlichen Leben erhallen möchte.

Lauterburg zieht seinen Antrag zurück, bereut aber

durchaus nicht, denselben gestellt zu haben, im Bewußtsein,
daß er dadurch Herrn Blösch einen ebenso großen Dienst
geleistet habe, als wenn er ihn nicht gestellt hätte. Den Herren
Kurz und v, Gonzenbach erwiedert der Sprechende, daß es daS

erste Mal wäre, wenn er heute die Delikatesse verletzt hätte.

Der Herr Berichterstatter hört es mit größtem Ber«

gnügen, daß Herr Lauterburg seinen Antrag zurückzieht, denn
er hätte es sehr bedauert, wenn der Urlaub nicht einstimmig
ertheilt worden wäre. Es habe auf den Sprechenden den
Eindruck gemacht, als hätte man von gewisser Seite her versucht,

Herrn Blösch aus dem Regierungsrathe zu entfernen. Der
Antrag des Negierungsrathes wird aus Gründen der Pietät
und der Schicklichkeit dringend zur Genehmigung empfohlen.

Der Antrag des Regierungsrathes wird durch daS

Handmehr genehmigt.

Entlassungsgesuch deS Herrn St. Zingg, als Major
des Refervebataillons Nr. 95.

Diese Entlassung wird nach Antrag des Regierungsrathes
und der Militärdirektion in gewohnter Form

ertheilt.

Anzüge.

1. DeS Herrn G fell er von Signau und k7 anderer
GroßraihSmitgliedcr mit dem Schlüsse auf Revision des
Besoldungsgesetzes im Sinne einer angemessenen Erhöhung
der Besoldungen (S. Tagblatt der Großrathsverhandlungen,
Jahrgang 1856, Seile 260.)

2. Anzug des Herrn Charm illot und 7 anderer Groß-
rathSmitglieder mit dem Schlüsse aus Erhöhung der Besoldung

der Mitglieder des Regierungsratbes. <S.
Tagblatt der GroßraihSverhandlungen, Jahrg. 1856, Seite 207.)

Seßler (als Mitunterzeichner). Bereits im Juni v. I.
haben mehrere Mitglieder des Großen Rathes einen Anzug
eingereicht mit dem Schlüsse, die Besoldung der Mitglieder des
RegierungSraiheS möchte erhöht werden. Dieser Anzug wurde
nicht behandelt, allein im Dezember gleichen JahreS wurde ein
zweiter Anzug eingereicht, welcher dahin ging, daß alle
Besoldungen in ein richtiges Verhältniß zu den allgemeinen Lebens«
Verhältnissen zu setzen seien. Diese Frage hat zwei Haupiseiten.
Es läßt sich nachweisen, daß die meisten Beamten bei ihren
Besoldungen nicht leben können; so z B. die Rcgierungsstait-
halter. Ich will n»r denjenigen von Biel nennen. Ebenso
die Gerichtspräsidenten. Diese Beamten haben in der Regel
etwa 2000 Fr. Nun weiß man, daß, wer in Biel sich ein
wenig anständig einrichten will, 3000 Fr braucht. Man wird
einem Regierungsstatthalter nicht zi muthen, in ein himereS
Smbchen zu ziehen, während ein Uhrenmacher unter viel
angenehmern Verhältnissen wohnt. Aus der andern Seile ist
bekannt, daß die Eiscnbahngesellschaften und industrielle
Unternehmer ihren Angestellten viel größere Besoldungen aussetzen,

was zur Folge hat, daß viele Beamte den Staatsdienst verlassen
und andere Anstellungen suchen. Es ist an der Zeit, daß man
die Besoldungen in ein richtiges Verhältniß setze; man könnte
die Erhöhung etwa nach Prozenten vornehmen. Ich stelle den
Antrag, Sie möchten beide Anzüge erheblich erklären.

Trach sel. Ich könnte diesem Antrage nicht beipflichten
und will sagen, warum. Ich verkenne zwar nicht, daß einige
Gründe der Billigkeil für die Erhöhung sprechen, aber eS gibt
auch Gründe, nicht einzutreten und zwar vorzüglich zwei. Der
eine Grund besteht darin, daß unsere Finanzen gegenwärtig
eine solche Erhöhung noch nicht ertragen Wenn dieselbe
beschlossen würde, so müßten auck» die Schullehrer berücksichtigt
werden, und würden auch die Geistlichen nicht mehr geneigt
sein, ihren Abzug von 30,000 Fr. sich länger gefallen lassen.
Ich möchte daher vor einer solchen Maßregel warnen. Wenn
es wahr ist, daß viele Beamte nicht so leben können, wie sie

es wünschen und wie eS zu wünschen wäre, so gibt eS auch
sehr viele Privatpersonen, die eine Vermögenssteuer zahlen
müssen und bei denen es noch weniger der Fall wäre. Der
Landmann muß oft ein Stück Vieh verkaufen, um seine Grundsteuer

zu zahlen. Eine Besoldungserhöhung würde ferner nicht
guten Eindruck machen. Vor nicht gar langer Zeit verlangte
man eine Herabsetzung der Besoldungen. Nun finde ich eS

nicht passend, daß die gegenwärtige Regierung sie wieder erhöhe.
Wie Sie wissen, wird im Frühjahr eine neue Verwaltungsbehörde

gewählt, und wenn man dann eine solche Verfügung
für nothwendig hält, so möchte ich sie dieser Behörde
vorbehalten. Ich trage also darauf an, die Anzüge nicht erheblich
zu erklären.

v. Erlach. Ich verwundere mich sehr, daß man die

Anzüge nicht sozusagen etnstimmig erheblich erklärt. Herr
Trachsel wies auf dip Schullehrer hin, deren Besoldung auch
erhöht werden müßte. Ich glaube, Herr Trachsel übersteht,
daß die Zeit der Schullehrer nicht so in Anspruch genommen
ist, wie diejenige der Beamten; es bleibt den erstem viel freie
Zeit zu anderweitiger Beschäftigung übrig. Herr Trachsel
berief sich ferner auf die Verhältnisse der Landbevölkerung. Ich
glaube, dieser Augenblick sei nicht gut gewählt, sich darauf zu
beiufen, indem der Laudmann seit Jahren nicht mehr so günstige

Verhältnisse halte, wie gegenwärtig Ich möchte Ihnen
eine Ausgleichung der Besoldungen auch aus dem Grunde
empfehlen, weil Jeder von uns weiß, wie schwer es ist, tüchtige

Beamte zu finden, daß eS im Interesse deS Staates liegt,
tüchtige Kräfte herbeizuziehen.

Fueter, Finanzdirektor. Ich erlaube mir ein paar Worte
zur Erwiederung. Vorerst lassen sich solche Gesetze nicht aus
dem Aermel schulten. Man muß die Verhältnisse jeder Beam-
tung untersuchen, das Veihälliiiß der abfällig zu leistenden
Bürgschaft, der Geschäfte, des Wohnortes. Als wir an die

Regierung kamen, schrie man über zu hohe Besoldungen, man
verlangte eine Reduktion, welche dann auch stattfand, so daß
der Staat 80 -90,000 Fr. auf den Besoldungen ersparte.
Nachher beschwerte sich kein Mensch mehr Nun sagt man,
es finden sich nicht Leute für die Beamlungen. Ich will das
Gegentheil mit den Anschreibungslisten beweisen, auf denen
sich nicht selten 14—15 Aspiranten für eine Stelle melden,
und zwar auch tüchtige Leute. Auch werden S>e wissen, daß
in letzter Zeit sehr wenige Fälle von Desraudation vorkamen.
Ich gebe zu, daß mehrere Stellen schlecht bezahlt sind und ich

werde diesen selbst nachzuhelfen suchen; aber zu einem Beschlusse
für eine allgemeine Besoldungserhöhung könnte ich nicht Hand
bieten. Ein Beamter, der in der Regel noch ein kleines
Vermögen besitzt, kann ganz gut bestehen. Ich habe behufs einer
Ausgleichung bereits Mateiialien gesammelt, und dabei nament.
lich auch die VeihältMe der Kantone Zürich und Waadt zu
Rathe gezogen, um Vergleiche anzustellen. Wenn man sich in
den Blättern auf daS Besoldungsverhältniß der eidgenössischen



Beamten beruft, so läßt sich dasselbe nur auf die höhern
Beamten anwenden, auf die mittlern und untern aber nicht. Da
der Regierungsrath vom Großen Rathe bereits den Auftrag
erhalten hat. die Sache zu begutachten, so möchte ich jetzt nicht
dieselbe überstürzen. Ich werde bis zur nächsten Sitzung einen
Bericht über das Ganze vorlegen und werde gerne da
nachhelfen, wo zu karg bezahlt wird. Sie erinnern sich, daß das
Gesetz von 1851 mit großer Mehrheit angenommen wurde.
In letzter Zeit liefern die erhöhten Lebcnsmittelpreise allerdings
einen Grund, einzelne Stellen zu berücksichtigen. Die Preise
können aber auch wieder sinken. Gestern haben Sie eine

Staatsrechnung genehmigt, ie ein schönes Resultat darbietet,
aber wir haben die Schattenseite nicht gesehen. Ich ersuche
Sie, zu bedenken, welche Entschädigungen der Staat an
einzelne Gemeinden und Brückengesellschafien zu leisten hat. Ich
glaube, alle Gründe berücksichtigt zu haben, und werde der
Sache auch ferner meine Aufmerksamkeit schenken.

MatthyS. Der Herr Finanzdirektor hat nach meiner
Ansicht die Frage, welche zu behandeln ist, nicht ganz richtig
aufgefaßt. Es handelt sich ja nur um die Erheblichkeit der
gestellten Anzüge, und der Herr Finanzdirektor gibt selbst zu,
daß eine Ausgleichung in einzelnen Fällen nothwendig sei.
Warum sich dann widersetzen? Wenn der Große Rath von
einem entgegengesetzten Standpunkte ausgehen würde, so käme
die Regierung in eine mißliche Stellung; gerade deßhalb ist ein
Beschluß des Großen Rathes nöthig. Ueber die Sache selbst

nur zwei Bemerkungen. Ich weiß, eS gab eine Zeit, wo die
Besoldungen im Kantone sehr viel besprochen wurden, und wo
man namentlich der 1846ger Verwaltung vorwarf, daß sie zu
hohe Besoldungen habe. Ich sinde mich veranlaßt, hier öffentlich

zu sagen, wie es damit ging. Im Jahre 1846 setzte der
Große Raih eine Kommission nieder, welche aus den Herren
Fueter, Garnier und meiner Wenigkeit bestand. Herr Fueler
wird sich erinnern, daß man in seinem Hause zusammen kam.
Er wird sich erinnern, daß ich vorschlug, den Mitgliedern deS

Regierungsraihes und des Obergerickttes eine Besoldung von
Fr. 3266 a W. auszusetzen. Sie wissen, daß in den Dreißiger-
jahrcn die Besoldung des Obergerichtes geringer war als
diejenige des Regierungsrathes, weil die Präsidenten der
Departement 266 Fr. a, W. Zulage hatten. Die Herren Fueter
und Garnier machten mir damals in der Kommission daS Gesetz

und schlugen eine Besoldung von Fr. 3566 für die Mitglieder
des Regierungsrathes und Fr. 3266 a. W. für die Mitglieder
deS Odergerichtes vor. WaS that der Große Rath?
Inkonsequenter Weise beschloß er, für den Präsiventen deS Regte«
rungsralheS Fr, 4666, für jedes Mitglied Fr. 3566, für den
Präsidenten des Obergerichtes Fr. 3666, für jedes Mitglied
Fr. 2866 a. W. auszusetzen, Alle Männer, welche die ganze
Staatsverwaltung zu überblicken vermögen und rein sachlich zu
Werke gehen, sind der Ansicht, daß die Staatebesoldungen im
Allgemeinen zu niedrig sind, namentlich die Besoldungen
derjenigen, welche alles auf dem Markte kaufen müssen. Wenn
man die Beamten ins Auge faßt, welche infolge ihrer Stellung
nicht im Falle find, selbst Lebensmittel zu pflanzen, diejenigen,
welche eine zahlreiche Familie haben,so muß man zugeben, daß
einzelne Besoldungen nicht hinreichen, gehörig auszukommen.
Ich möchte die Besoldungen auch nicht so stellen, daß eine große
Ambition um die Staatsämler hervorgerufen würde. Aber
anderseits werden Sie zugeben, daß man es in der Republik
Leuten, die durch Talent und Fähigkeit sich auszeichnen, aber

durch Geburl nicht mit zeitlichen Glücksgütern gesegnet sind,

möglich machen soll, ein StaaiSamt zu bekleiden. Deßhalb
scheint es mir, man sollte die Anzüge erheblich erklären, um
so mehr, weil man der gegenwärtigen Verwaltung keinen

Vorwurf machen kann. Sie besteht infolge einer Fusion. Im
Jahre 1858 finden neue Wahlen statt, und wenn Sie jetzt das
Besoldungsgesetz revidiren, so kann man ihr nicht den Vorwurf
machen, sie thue es im eigenen Interesse, sei es nun, daß die

neue Verwaltung mehr im Sinne der Linken oder der Rechten
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oder fusionirt ausfalle. Ich glaube, daS Letztere werde der
Fall sein, weil man sich überzeugt haben wirb. daß eure
Parteiregierung nicht mehr bestehen kann. Ich stimme für Erheblichkeit

der Anzüge.

Fueter, Finanzdirektor, erklärt, daß er sich der
Erheblicherklärung der Anzüge nicht widersetze, baß es aber bei der
Masse von Geschäften der Verwaltung unmöglich sei, sofort
alles bereit zu halten.

Tscharner in Bern. Wenn ich glaubte, daß durch eine
Besoldungserhöhung der Zweck, welchen Herr MatthyS im Auge
hat, erreicht würde, so könnte ich ganz gut dazu stimmen, aber
ich glaube eS nicht. Der Grund liegt in etwas ganz Andern,.
Leute von bedeutenden Fähigkeiten und großem Talente, ohne
Vermögen, werden sich bei unsern StaatSeinrichtungen scbwer-
lrch dem Staatsdienste widmen, sondern sich industriellen
Unternehmungen zuwenden, um eine sichere Eristenz und Vermögen
zu erwerben, was beim Staatsdienste nicht möglich ist. Nach
vier Jahren muß jeder riskiren, vor die Thüre gestellt zu werden.

Wenn man das erreichen will, was Herr Mathys
beabsichtigt, so glaube ich, man müsse dann zu etwas andern,
schreiten, in Abänderung der Verfassung eine längere AmtSdauer
aufstellen, sonst wird man auch durch BesoldungSerhöhungcn
den Zweck nicht erreichen. Die Eisenbahnbeamren z. B. werden
nicht nach vier Jahren heimgeschickt, sondern wenn sie ihre
Pflicht thun, so können sie ihr Leben lang im Amte bleiben.

G fell er zu Signau. Es ist gewiß für jedes Mitglied
des Großen RatheS angenehmer, eine BesoldungSredukiion als
eine Erhöhung zu beantragen, ich fühle eS auch, aber ich
scheue mich nicht, nicht nur weil ich den einen Anzug
unterzeichnet habe. Recht ist immerhin Recht und billig immerhin
billig. So wie gegenwärtig die Besoldungen beschaffen sind,
muß Jedermann finden, daß sie zu niedrig seien, und daß wir
dabei nicht länger tüchtige Beamte erhallen können. DaS ist
für mich der Hauptgrund, daß ich das Wort ergreife. Sie
werden sich erinnern und zugeben, daß das bestehende
Besoldungsgesetz unter dem Drucke des frühern Parteizustandeö
erlassen wurde, und daß ich damals sehr bedauerte, daß man
gar nichts Eiligeres zu thun harre, als die Besoldungen zu
reduziren. Ich möchte ein Besoldungsgesetz in einem Momente
behandeln, wo man diesen Druck nicht mehr fühlt, auch
deßwegen, weil eS einer abtretenden Verwaltung besser zusteht, ein
neueS Gesetz zu erlassen, als einer neugewählten Verwaltung.
Da der Herr Finanzdireklor mit vielen Geschäften überhäuft
ist, so wünschte ich, baß im Sinne des Anzuges eine
Großrathskommission niedergesetzt würde. Ich kann hier um so mehr
eine Erhöhung beantragen, weil ich keine Stelle suche und
nur deßhalb den Antrag stelle, weil ich glaube, bei billigen
Besoldungen würden wir im Kanton Bern am ehesten eine
volksihümliche Regierung erhalten.

Dr. v. Ganzen bach. Ich will mich der Erheblicher«
klärung der Anzüge nicht widerietzen, aber die Frage hat zwei
Serien. Ich war während der letzten 14 Tage im Falle, in einer
Bundeskommission, wo der Antrag fiel, die noch höhern
Besoldungen der eidgenössischen Beamten zu erhöhen, diese Frage zu
behandeln. Ich fragte, ob solche Vorgänge nicht die Folge haben,
daß der Kanion Bern nachfolgen müsse, und zeigte den Herren,
welche in der Kommission saßen, daß solche Vorgänge für Bern
sehr gesähilich seien. Wenn man in den Besoldungen noch
höher gehe, so zwinge man den Kanion Bern gleichsam,
nachzufolgen, da er ungefähr die gleichen Einrichtungen und
Geschäfte habe. ES gibt Beamtungeu, die vielleicht eine zu geringe
Besoldung haben, aber eS gibt auch solche, die nicht in diesem
Falle sind. Ich war auch Staatsbeamter und zwar in
verschiedenen Stellungen. Man beruft sich auf die besondern
LebenSverhälinisse der Beamten, aber vergleichen Sie, wie viel
sicherer das Einkommen des Beamten ist bei allerdings hohem
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Preisen der LebenSmittel; er weiß in schlimmen, wie in guten
Zeiten, daß er auf den bestimmten Tag seine Besoldung erhält.
Ist der Handwerksmann auch so gestellt? Dieser hat die theuren
LebenSmitielpreise auch, aber nicht das gleiche sichere Einkommen;
zudem hat er dann eine höhere SlaatSsteuer zu zahlen, wenn
die Besoldungen erhöht werden. Ich könnte die Erheblichkeit
der Anzüge nur in dem Sinne unterstützen: Erhöhung der

Besoldungen aber Beschränkung der Beamtenzahl. Ich arbeitete

in zwei Kanzleien, in St. Gallen und hier, aber es verhält
sich wie Tag und Nacht zu einander. Hier haben die Beamten

cS, wie Einer, der Kutscher und Bediente hat, während
in St. Gallen die Sekretäre ihre Erpedilionen meistens selbst

besorgen. Ich erpedirte seiner Zeit alles selbst, auch als Staais-
anwall schrieb ich meine Briefe selbst. Und in Handlungshäusern,

wie sind da die Lehrlinge gehalten? Von Morgens
sieben bis Abends sechs Uhr, mit Unterbrechung von zwölf bis
ein Uhr, müssen sie an der Arbeit sein, ohne einen Kreuzer
Gehalt; so nutzt die Industrie die Leute aus. Jeder Arbeiter
ist seines Lohnes werth, aber auch die Sicherheit des
Einkommens muß berücksichtigt werden. Wen» Sie durch Verlängerung

der Amtsdauer den untergeordneten Beamten nachhelfen,
so geht es noch besser. Der Osten der Schweiz hat Verhältniß-
mäßig niedrige Besoldungen, der Westen höhere. Ich gebe zu,
daß im Osten mehr Veruntreuungen von Seile der Beamten
vorkommen als im Westen, aber da fällt nicht nur das Besol-
dungsverhältniß, sondern eS kommen noch andere Faktoren in
Betracht. Wenn also die Anzüge erheblich erklärt werden, so

wünsche ich, daß nicht nur eine Erhöhung der Besoldungen,
sondern auch eine Ausgleichung der Geschäfte staufinde. Es
liegt noch ein anderer Anzug der Slaatswirlhschafiskommission
vor, welche eine Redukiion der Amtsbezirke vorschlägt. Ich
frage, ist es bei dem durch die Eisenbahnen erleichterten Verkehr

gerechtfertigt, den gleichen Beamienmechanismus zu behalten,

wie früher? Können Sie nicht eine Reduktion eintreten
lassen? Ich will diesen An'rag nicht gerade hier aufnehmen,
aber bei einer Revision des Besoldungsgesetzes sollten die
angedeuteten Rücksichten in Betracht kommen.

G fell er zu Wichrrach. Ich möchte vor einer allgemeinen
Erhöhung der Besoldungen ziemlich warnen, denn Sie wissen,
wie das auf dem Lande aufgenommen wird, obschon ich zugebe,
daß dasjenige, was einzelne Rebner vorbrachten, seine Gründe
hat. Man darf indessen nicht vergessen, daß diese Herren,
welche größere Ausgaben haben, auch ein größeres Einkommen
haben, als gewöhnliche Bürger, so daß sie oft günstiger gestellt
sind als Liegenschaftsbesitzer oder Kapitalisten.

Der Herr Präsident erklärt, daß eS sich durchaus nicht
um eine Großrathskommissson handle, sondern nur um die
Erheblichkeit der Anzüge, über welche dann der Regierungsraih
sein Gutachten zu erstatten habe, worauf es dem Großen Rarhe
immerhin noch frei stehe, die Sache, wie Anno 1846, durch
eine besondere Kommisgon begutachten zu lassen.

Fueter, Finanzdirektor, bemerkt, er gedenke in ungefähr
14 Tagen dem Regierungsralhe seinen Bericht vorzulegen,
welcher dann an die StaatswirthfchaftSkommission gehen sollte,
weil sie die geeignete Behörde sei, welche finanzielle Fragen
voiberalhen solle. Dem Großen Rathe stehe es dann immer
noch frei, eine andere Kommission niederzusetzen.

A b st i m m u n g.

Für die Erheblichkeit beider Anzüge 72 Stimmen.
Dagegen 84 „

Dekrets-Entwurf

betreffend

die Abzüge von den Schulden,

welche zu Gunsten der Hypothekarkasse in ihren beiden

Abtheilungen, allgemeine und Oberländerkasse und innerer ZtnS«
rodel, gemacht werden. «

Zweite Berathung.

(Siehe Tagblatt der Großratbsverhandlungen, Jahrgang 1856,
Seite 226)

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Sie erinnern
sich, daß dieses Dekret durch Reklamationen auS dem Oberlande

veranlaßt wurde, welche verlangten, daß die Schulden,
welche zu Gunsten der Hypoihekarkasse gemacht werden, auch

fernerhin abzugsberechtigt sein sollen. ES heißt nämlich im
sechsten Alinea des 8 39 des Gesetzes über die Vermögenssteuer

vom 15. März l856: „Ferner sind alle nicht der

Versteurung unterliegenden unterpfäudlich versicherten StaatSkapi-
talien vom Schuldenabzuge ausgeschlossen." Nun wünschte
man einfach die Streichung dieses PassuS; sie hat stattgefunden
und damit sind die erwähnten Reklamationen befriedigt. Ich
muß hier die Bemerkung beifügen, daß der betreffende Landestheil

25,69(1 Fr. a. W. wemger Steuer zahlt, als die übrigen
KanlonSiheile. Ich stelle den Antrag, Sie möchten in die

zweite Berathung dieses Dekretes eintreten, dasselbe in gloko
behandeln und endlich genehmigen.

Jmobersteg. Bei der frühern Berathung stellte ich den

Antrag, den betreffenden Passus deS § 39 des Gesetzes über
die Vermögenssteuer zu streichen, und auch im § 1 deS

vorliegenden DekrelsentwurfeS die Worte: „aas Gründen der
Billigkeit" wegzulassen. Wenn dieser Antrag berücksichtigt ist, so

habe ich nichts gegen das Dekret.

Herr Berichterstatter. Beides ist geschehen.

Sowohl das Eintreten als die Behandlung des Dekretes
in x-ltcho und dessen endliche Genehmigung werden durch das

Handmehr beschlossen.

Endliche Redaktion der zweiten Berathung des
Dekretes gegen die Thierquälerei.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Seite 196 hievor).

Herr Präsident des Reqierungsrathes, als Berichterstatter.

Bei der zweiten Berathung dieses Dekretes wurde eine
Modifikation des z 3 in dem Sinne erheblich erklärt, daß cS

auch als strafbare Thierquälerei zu betrachten sei, wenn den
Fröschen die Schenkel abgenommen werden, bevor sie getödtet
sind. Der Negierungsralh fand nach reiflicher Prüfung der
Sache, es sei bei der frühern Redaktion zu verbleiben, weil es
in der Praxis ungefähr auf das nämliche herauskommt. Ich
beantrage daher, Sie möchten die ursprüngliche Redaktion deS
Dekretes festhalten.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.



Verordnung

zum Schutze der Eisenbahnen und ihres Betriebes.

Zweite Berathung.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Seite 113 hievor).

Sahli, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. In der vorletzten Sitzung wurde von
Ihnen erne Verordnung zum Schutze der Eisenbahnen und
ihreö Betriebes erlassen und sofort provisorisch in Kraft gesetzt.
Sie sand seither Anwendung auf diejenigen Strecken, auf
welchen die Eisenbahn dem Betriebe übergeben ist. Nun sind
mir durchaus keine Klagen zugekommen und deßhalb sehe ich
keinen Grund zu Abänderungen. Einzelne Bemerkungen, welche
gemacht wurden, beziehen sich aus Gegenstände, welche mit
Hülfe der Konzesssonsakle selbst beseitigt werden können. Ich
stelle daher den Antrag, Sie möchten in die zweite Berathung
dieser Verordnung eintreten, dieselbe in ^lobe» behandeln und
endlich genehmigen.

Sowohl daS Eintreten als die Behandlung in gfoho und
die endliche Genehmigung der Verordnung werden ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche.

Auf den Antrag der Justiz- und Polizeidirektion
und deS RegierungSrathcS wird folgenden Strafnachlaß-
und Strafumwandlungsgesuchen in hienach bezeichneter Weise
ohne Einsprache durch daS Handmehr entsprochen.

1. Dem Samuel Jseli von und zu Jegcnstorf, der im
Juni 1855 von dem Assisenhofc deS vierten Geschwornenbezirks
wegen Mithülfe bei einem Diebstahl zu 18 Monaten
Zuchthausstrafe, umgewandelt in eine achtmonatliche Keltenstrafe und
zu einer dreijährigen Kantonsverweisung verurthetlt worden ist,
wird die Verweisungsstrafe ersetzt durch eine Eingrenzung in
die Gemeinde Jegenstorf von gleicher Dauer.

2. Die zweimonatliche EinsverrungSstrafe, zu welcher
Jakob Trachsel von Noflen, im Slukihäusi, Gemeinde
Bärschwand, und dessen Ehefrau Elisabe'h, geb. Haldimann und
Mathias Haldimann von Eggiwyl, ihr Tochtermann, am
28. Mai 1857 durch daS Amtsgericht Konolfingen wegen
Pfandverschleppung veruriheilt worden sind, wird umgewandelt
in Eingrcnzung in ihre Wohnortsgemeinde von gleicher Dauer.

3. Dem Rudolf Trachsel, Peters sel. Sohn, von
RüggiSberg, jetzt wohnhaft in ViviS, der am 23. Juli 1853
vom Amtsgericht Sefligen korrektionell zu sechsjähriger
Verweisung aus dem Gebiete deS Kantons Bern und zu 19 Jahren
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit veruriheilt worden
ist, wird der letzte Drittel der Verweisungsstrafe erlassen.

-1. Die dreimonatliche Zwangsarbeitsstrafe, zu welcher
Magdalena Stettler von Word, wohnhaft in Bern, am 18.
Juli 1855 vom Amtsgericht von Bern wegen Unzucht verurtheilt

worden ist, wird umgewandelt in eine Eingrenzung in
die Gemeinde Bern von gleicher Dauer.

5. Der noch ungefähr zwei Fünftel betragende Rest der

fünfjährigen Verweisungsstrafe, zu welcher Anna Meter von
Echloßwyl durch Unheil deS Amtsgerichts Konolfingen am
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19. Jänner 1854 wegen eines gemeinen DiebstaklS von Fr. 89
verfällt worden ist, wird umgewandelt in eine Eingrenzung in
die Heimathgemeinde Wyl von gleicher Dauer.

6. Dem Peter Stalder, Bauer auf dem Zcllerberg,
Gemeinde Oberburg, wird die ihm durch Urtheil deS Richteramts

Burgdorf vom 39. März 1857 wegen WiderHandlung
gegen die Verordnung über das Kartoffelbrenncn vom 5.
Jänner 1846 und Dekret vom 15. März 1856 auferlegte Buße
von Fr. 45 begnadigungsweise erlassen.

7. Der Katharina Stuki von Diemtigen, welche vom
Asstscnhofe des ersten Geschwornenbezirks am 39. Mai 1853
wegen DiebstahlS peinlich zu 6 Jahren KantonSverweisung
verurtheilt worden, wird der am 25. dieß eintretende letzte
Drittel dieser Strafe begnadigungsweise erlassen.

8. Dem Jakob Loosli von Eriswyl, Weber und Land,
arbeiter, vom Asnsenhof des zweiten Bezirks am 29. August
1852 wegen DiebstahlS zu 6 Jahren Kelten veruriheilt, wird
der letzte Fünftel dieser Strafe erlassen.

9. Dem Christian Häsler von Gsleigwvler, von den
Al'stsen des dritten Gcschworncnbezirks am 4 März 1856 wegen
Unterschlagung, Diebstahl, Hehlerei und Gemeindsbelästigung
peinlich zu 2 Jahren Zuchthaus veruriheilt, wird der nicht
mehr einen Viertel betragende Nest dieser Strafe erlassen.

19. Dem Kaspar Ryser von WalterSwyl, von den
Assisen deS dritten Bezirks am 27 September 1855 wegen
Betrügereien peinlich zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt, wird
der letzte Achtel dieser Strafe erlassen.

11. Der Maria Wyler, von Heiligcnschwendi, am 22.
Januar 1856 vom Assisenhof deS zweiten Geschwornenbezirks
wegen Verheimlichung ihrer Schwangerschaft und Niederkunft
peinlich zu zwei Jahren Zuchthaus veruriheilt, wird der auf
22. Juli nächsthin eintretende letzte Viertel dieser Strafe bcgna«
digungsweise erlassen.

12. Dem Joseph Cbötelat. Zahnarzt, von Montseve-
licr, wegen Verfertigung cincS falschen ForsthammerS und
Gebrauchs desselben korrektionell zu 3 Monaten Gefangenschaft
und 3 Jahren KantonSverweisung verurtheilt, wird der noch
etwas mehr als einen Viertel betragende Rest seiner Strafe
erlassen.

13. Die Elisabeth Aeberhard, von Urtcnen, wohnhast
in Bern, welche nebst andern Mithaften am 19. Dez. 1855
wegen Nachtlärm polizeirichterlich zu Buße, Leistung und
solidarisch zu den Kosten veruriheilt worden, mit der Bestimmung,
daß die Leistung auch über die festgesetzte Zeit hinaus so lange
fortzudauern habe, bis Buße und alle Kosten bezahlt seien, —
wird, nachdem sie die ihr auferlegte Leistung von bestimmter
Dauer ausgehalten, sowie die Buße und Kostensantheil bezahlt
hat, — der fernern unbestimmten Leistung enthoben, jedoch
unbeschadet ihrer Haftbarkeit für die übrigen KostenSantheile
und unter der Bedingung eines guten Verhaltens, ohne welches
die Polizeibehörde ermächtigt sein soll, obige Leistung sofort
wieder eintreten zu lassen.
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DaS Präsidium zeigt an, daß morgen eine kurze Sitzung
um sieben Uhr Morgens beginnen werde und daß der Große
Rath um neun Uhr der Eröffnung der III. schweizerischen

Industrie- und Kunstausstellung beizuwohnen eingeladen sei.

Schluß der Sitzung: 1j/i Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Sechste Sitzung.

Samstag den 27. Juni 1857.

Morgens um 7 Uhr.

Präsident: Herr Carlin,

Nach dem Namensausrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Frösard, Geiser,
Daniel; Marquis,Moser, Gottlieb; Müller, Arzt; Oeuvray,
Revel, Schären in Spiez, Tièche, Tscharner in Kehrsatz,
Wicdmer, Wittwer und Wyß; ohne Entschuldigung: die

Herren Aebertoid, Affolter, Jakob; Balstger, Batschelet, Bessire,
Biedermann, Bitzius, Bolteron, Brechet, Bücher, Bürki, Friedrich;
Buri, Jakob; Buri, Niklaus; Bützberger, Carrel, Corbat,
v. Esfinger, v. Erlach, Eiter, Friedli, Froidevaur, Furer,
Geißbühler, Gfeller in Signau, Girardin, Gouvernon, v. Gra-
senried, Hänni, Haldlmann in Signau, Hennemann, Hirsig,
Hofer, Jngold, Kaiser, Karlen, Kehrli, Kitcher, König, Köhler
m Pruntrut, KrebS in Sllbligen, Küng, Landry, Lehmann,
Johann; Lehmann, Daniel; Lenz, Leuenbergcr, Mischler,
Morgenthalcr, Müller in Hofwyl, v. Muralt, Neuenschwandcr
Petcut, Prudon, Ratz, RöthliSderger, Johann; RöihliSbergcr,
Jsak; Röthlisberger, Mathias; Rothenbühler, Salchli, Schaffter,
Scheurer, Schmid, Schnecberger im Schweikhof, Scholer,

Schrämli, Seiler, Scßler, Siegenthaler, Sign, v. Steiger,
Steiner, Theurillat, v. Wattenwyl in Habstetten, v. Watten-
wyl in Dießbach, v. Wattenwyl in Rubigen, Weber, Weiß-
müllcr, v. Werdt und Wirth.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Projekt-Dekret.

Der Große Rath deS Kantons Bern,

in der Absicht, eines Theils die Staatseinnahmen zu
vermehren, andern Theils bei Berechnung der Stempelgebühren
sich dem im neuen Münzfuß geltenden Dezimalsystem
anzuschließen,

in Abänderung deS Art. 3 des Stempelgesetzes vom 28.
März 1831 und des Art. 1 deS Stempelgesetzes vom 21.
Oktober 1851,

beschließt:

Art. 1.

Das Stempelamt wird das Stempelpapier verkaufen lassen,
wie folgt:

Den ganzen Bogen zu 68 Rp. n. W.
„ halben „ „ 38 „ „ „

Das Quartblatt „ 28 „ „ „
Das Okiavblatt „ 18 ^ „

Art. 2.

Die Bestimmungen des Gesetzes über die Stempelabgabe
vom 28. März l831, insofern sie nicht durch das gegenwärtige
Dekiet, das Gesetz vom 21. Oktober >85l oder das Dekret vom
15. Mai 1818 betreffend die Aushebung der Stempelgebühr
für Zeitungen verändert sind, bleiben ferner in Kraft.

Art. 3.

Der Rcgicrungsrath ist ermächtigt, den Zeitpunkt deS

Inkrafttretens dieses Dekretes nach der zweiten Berathung zu
bestimmen.

Gegeben in Bern, den«.

Erste Berathung.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Die Finanz-
dircklion steht sich einmal im Falle, bei Ihnen um eine neue
Einnahme nachzusuchen. Es handelt sich um eine Summe
von 18 —>2,888 Fr. Das vorliegende Dekret wurde schon in
der letzten Sitzung zum ersten Male berathen. Die Sache
verhält sich einfach. Die größern Formate des Stcmpelpapiers,
welche ziemlich hoch tarnt sind, bleiben unverändert. Dagegen
erhalten die kleinern Formate, auf welchen man ja eine Menge
Quittungen andringen oder Obligationen von bedeutenden
Summen ausstellen kann, einen kleinen Zusatz, und zwar das
Quarlblatt von >6 aus 28, das Oktavblatt von 8 auf >8 Rp.
Ich sprach hierüber mit Mitgliedern deS Großen Rathes und



eS war auch nicht EincS, das sich widersetzt hätte. Ich kann
nicht glauben, daß diese Erhöhung der Stcmpelgebühr für
irgend Jemanden beschwerlich sei, um so weniger, als der

Gläubiger die Quittung auf seine Kosten ausstellen muß. Die
Abänderung des Stempelgesetzes rechtfertigt sich auch aus dem

Grunde, um die Tare mit dem neuen Münzfuße in
Uebereinstimmung zu bringen. Wenn die letzte Staatsrechnung ein
erfreuliches Resultat zeigte, so ist nicht zu übersehen, daß unser
noch bedeutende Ausgaben warten. Ich habe einen Entwurf
über den Bezug einer Abgabe von in todler Hand liegenden
Gütern ausgearbeitet, einer Abgabe, die ungefähr der Hand-
änderungSgebühr entsprechen würde, und werde diesen Entwurf
in der nächsten Sitzung vorlegen. Die beireffende Abgabe wird
nicht alle Jahre bezogen, sondern in gewissen Zeilräumen. Bor
der Hand handelt es sich nur um die Abänderung des
Stempelgesetzes, und ich stelle den Antrag, Sie möchten in die

Berathung des vorliegenden Dekretes eintreten, dasselbe in glotio
behandeln und genehmigen.

Ganguillet. Es ist mir leid, daß ich gegen dieses

Dekret, wenigstens in gewisser Beziehung, opponiren muß.
Ich begreife, daß eS viel bequemer ist, auch bei der Stempelgebühr

das Dezimalsystem zu haben, und durch dessen Einführung

die Staatseinnahmen zugleich zu vermehren. Der Herr
Berichterstatter sprach von Quittungen, deren viele auf ein
Stempelblättchen gebracht werben können, aber ich mache Sie
aufmerksam auf Papiere, die einzeln gestempelt werden müssen

und die den Handelshäusern sehr lästig fallen, nämlich die

Fuhrbriefe. Durch diese Erhöhung des Stempels wird für
den Handelsmann die Abgabe für 1666 Stück Fuhrbriefe schon

um 20 Fr. erhöht. Ich glaube, man soll doch nicht bei jedem
Anlasse den HanbelSstand bedrücken. Entweder möchte ich eine

Ausnahme für Fuhrbriefe machen, und den Stempel für sie

auf 5 Rp. festsetzen, over dann die Bestimmung aufnehmen,
daß bis auf einen Werth von 56 Fr. kein Stempel nöthig sei.

Gygar. Ich bin gegen das Eintreten. Ich habe einen
andern Grund, der mich bestimmt, grundsätzlich gegen die Erhöhung

der Stempelgebühr zu stimmen. Es ist der 8 86 der
Verfassung, welcher vorschreibt: „Die zur Bestreitung der
Staatsausgaben erforderlichen neuen Auflagen sollen möglichst
gleichmäßig auf alles Vermögen, Einkommen oder Erwerb
gelegt werden." Ist diese Bestimmung für uns bindend oder
können wir sie bet jeder Gelegenheit nach Belieben drehen?
Nach meiner Meinung ist dle Verfassung für unö die
Richtschnur, die wir zu befolgen haben; sie enthält den Maßstab,
den wir beim Dekretiren von Auflagen anwenden- müssen. Ich
glaube nicht, daß der Große Rath hier eintreten könne, ohne
eine Verfassungsverlesung zu begehen. Ich begreife, daß eine
Mehreinnahme von 12,666 Fr. der Staatskasse wohl thun
würde, aber ich kann eS mit der Verfassung nicht in Einklang
bringen. Ich möchte um so mehr gegen daö Eintreten stimmen,
als der Herr Finanzdirektor einen Entwurf über eine neue
Abgabe auf Gütern in todter Hand bereit hält.

Trachsel. Ich könnte hingegen nicht anders, als dieses
Dekret auch bei der zweiten Berathung empfehlen. Ich erinnere
daran, wie leicht es gewöhnlich geht, wenn es sich darum
handelt, hohe Ausgaben zu dekretiren. Wird aber ein
Vorschlag gemacht, der geeignet wäre, dem Finanzwesen aufzuhelfen,

so gibt es Bedenken aller Art mit Rückficht auf die

Verfassung, und man kann nicht bcdächtlich genug zu Werke gehen.

Ich glaube doch, das sei nicht die rechte Manier. Wir sind

dafür da, die Interessen des Staates zu wahren, und für das
Volk zu sorgen. Tragen wir Sorge zu dem erfreulichen
Zustande unserer Finanzen, denn es handelt sich um eine Krankheit,

deren Heilung nicht so leicht ist. WaS die Sache selbst

betrifft, so handelt eS sich nicht um eine neue Auflage. Der
Stempel bestand lange vor der Verfassung, und es handelt sich

bloß darum, die Gebühr etwas zu verändern. Herr Ganguillet

beklagt sich für den Handelsstand und möchte für die Fuhr-
bricfe eine Ausnahme gestatten. Ich glaube, der Handelsstand
werde sich wohl zu helfen wissen, die Herren wissen ihre Preise
einzurichten. Ich möchte auch diesen Antrag der Regierung
dringend empfehlen und Sie ersuchen, nicht nur neue
Ausgaben zu erkennen.

Der Herr Berichterstatter berichtigt seinen Eingangsrapport

dahin, daß die erste Berathung deS vorliegenden
Dekretes während der letzten Session wohl beabsichtigt worden,
nicht aber zu Stande gekommen sei, so daß eS sich heute wirklich

um die erste Berathung handle.

Mösching. Ich könnte nicht anders als zum Eintreten
stimmen. Ich erinnere mich gut, der Herr Finanzdirektor hat
seiner Zeit diese Erhöhung des Stempels in Aussicht gestellt,
und ich unterstützte seinen Vorschlag mit der Bemerkung, daß
man dann besseres Stempelpapier anschaffen möchte.

Kurz. Es handelt sich allerdings um die erste Berathung
dieses Dekretes. Der Herr Finanzdirektor halte zwar am Schlüsse
der letzten Session gewünscht, daß man dieses Dekret bekandle,
aber es konnte nicht geschehen, weil die Zahl der anwesenden
Mitglieder nicht genügend war. Was das Dekret selbst betrifft,
so möchte ich in die Berathung desselben auch eintreten. Ich
hätte zwar persönlich gute Gründe, als Advokat dagegen zu
stimmen, indem ich die Ueberzeugung habe, die Auflage werde
nicht unbedeutend sein. Mir scheint, es wäre dadurch, abgesehen

von dem Vortheile, welchen die Staatskasse erhält, noch
ein anderer Vortheil zu erzielen, indem dann die Stempelgcbühr
zu unserm Münzspsteme paßt; so wie sie jetzt beschaffen ist«

paßt sie gar nicht mehr dazu. Für den Einzelnen ist es kein

sehr großer Nachtheil, für den Staat dagegen ein erheblicher
Vortheil. Das Stempelgesetz wird ohnedieß vielfach umgangen,
und ich bin überzeugt, wenn man einmal eine Untersuchung
über die Quittungen, die nicht gestempelt sind, veranstalten würde,
so beliefert sich die daherigen Bußen auf ein paarmal hunderttausend

Franken. Als Jurist suche ich die Quittungen auf
Stempel zu erhalten, begegne aber oft Anstanden, so daß rch

am Ende des Liedes lieber die Quillungen auf meine Rechnung
stempeln lasse, weil ich gerne mit dem Gesetze im Einklänge
stehe. Da ich sehe, daß bei aller Mühe und List das Gesetz

nicht recht beobachtet wird, so fürchte ich auch für den
Handelsstand nicht sehr.

G fell er zu Wichtrach. Ich wüßte nicht, warum man
hier dem HandelSstande besondere Vortheile gewähren sollte,
um so weniger, als derselbe bei den Teilen am wenigsten
hergenommen wird.

Ganguillet. Ich sehe wohl, die Versammlung bildet
sich ein, man brauche nur Handelsmann zu sein, um große
Einnahmen zu machen. Es ist mir Eines aufgefallen. Man
sagte mir, bei der Zentralbahn werden die Fudrbriefe auf
Quartbogen ausgestellt und kosten bereits 16 Rp., also in
Zukunft würden sie 26 Rp. kosten, und das ist, weiß Gott,
zu viel. Ich glaube wohl, daß Herr Kurz nichts gegen das
Dekret hat; die Herren Fürsprecher lassen sich ordentlich zahlen.
Wer glaubt, man könne die höhere Tare der Fuhrbriefe einfach
wieder auf die Preise schlagen, versteht nichrS vom Handel.
Was wird geschehen? Wenn Sie neue Abgaben auf den

Handelsstand legen, so wird jedes Haus seine Rechnung machen,
und bei der Einkommenssteuer weniger zahlen. Ich stelle nun
den Antrag, daß Frachtbriefe für Waaren im Werthe von
166 Fr. der Stempelgebühr enthoben sein sollen.

Berger. Ich glaube, man könne den Antrag des Herrn
Ganguillet deßwögen nicht annehmen, weil wir nicht das
Stempelgesetz als solches zu beraihen haben. Zudem gäbe eS

eine Verwicklung in Bezug auf die Klassifikation der Gegen-
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stände. Mir scheint, der Handelsstand werde durch dieses

Dekret nicht sehr bedrückt; mehr ist dieß der Fall gegenüber
den Leuten, welche der Beireibung unterliegen. Diese müssen

am meisten zahlen, und ich bin überzeugt, daß eS Leute gibt,
welche für Betreibungen mehr Stempclgebühr zahlen, als Herr
Ganguillet für Fuhrbriefe. Da wäre eine Erleichterung zu

wünschen, nicht gegenüber dem Handelsstande. Ich habe die

Erfahrung gemacht, daß letzterer sehr gut rechnen kann, er

weiß die Sache schon in anderer Form auszugleichen. Ich
stimme also zum Dekrete, wie eS vorliegt.

Gasfner macht aufmerksam, daß daS Dekret meistens
der ärmern Klasse zur Last falle und spricht sich gegen dasselbe

aus.

Jmobersteg. Ich möchte dieses Dekret nicht als eine

Verfügung fiskalischer Ratur auffassen und kann dazu stimmen,
wenn eine Modifikation zugegeben wird. Nach der Versassung
sollten zwar solche Auflagen nicht erhöht werden, indem eS

indirekte Steuern sind. Man soll das Messer nicht gegen
Handel und Verkehr richten. Aber umgekehrt bin ich damit
einverstanden, daß wenn man von EinkommenSsteuer redet, eS

dann keine Ungerechtigkeit ist. Ich begreife noch jetzt nicht,
daß man noch nicht dazu gekommen ist, das System der
EinkommenSsteuer, welches sehr ungerecht ist, bei welchem der
ärmste Schulmeister seinen letzten Rapven versteuern muß, zu
modifiziren. Um den Handels- und Gewerbsstand, sowie auch
den Konsumenten, der in der Regel zahlen muß, nicht mehr

zu bedrücken, sollten nun die Formulare der Fakturen so

eingerichtet sein, daß nur ein einfacher Stempel erforderlich wäre,
und der Frachtbrief nur 19 Rp. kosten würde. Ich wünsche
im Interesse der Sache diese Modifikation und würde dann

zum Dekrete stimmen.

Herr Berichterstatter. Der Kanton Bern hat daS

sogenannte Dimensionssystem für den Stempel, nicht den Maßstab

deS Werthes. Es kann Jemand eine Rechnung machen,
so hoch er will, ohne sie zu stempeln, die Quittung aber muß
bis zum gesetzlichen Betrage gestempelt sein und man kann den
Stempel auf die Rechnung heften. Mit der Ansicht deS Herrn
Jmobersteg bin ich einverstanden.

A b st i m m u n g.

Für das Eintreten 34 Stimmen.
Dagegen 31 „
Für den Antrag deö Herrn Ganguillet Minderheit.
Dagegen Gr. Mehrheit.

der Große Rath keinen Anstand nehmen, die Konzession zu
ertheilen. Ich kann die Frage dahin beantworten, daß der vor,
liegende Akt bedeutend günstiger ist, alS'der frühere. WaS
zunächst die Gesellschaft anbetrifft, so besteht zwar gegenwärtig
noch keine solche, sondern das Zeniralkomitä handelt für eine
erst noch zu bildende Gesellschaft, die aber der Genehmigung
der Regierung unterliegt. Ferner hat die Gesellschaft ihr
Domizil in St. Immer zu »erzeigen, eine Verlegung des Domizils
darf nur mit Bewilligung der Regierung stattfinden. Sie
erinnern sich, daß eine andere Gesellschaft, statt in der Richtung

nach Biel zu bauen, nach Neuenburg baute, wodurch die
Befürchtung entstand, eS möchte durch Verlängerung der
betreffenden Linie nach St. Immer ein Theil des Verkehrs vom
Kantone abgeleitet werden. Nun bestimmt die Konzession, daß
die Gesellschaft auf beiden Endpunkten der Linie den Bau
beginnen und gegen das Zentrum fortsetzen soll, daß keine
Strecke ohne Bewilligung des RegicrungsratheS dem Betriebe
übergeben werden darf, bis die ganze Linie erstellt sein wird,
so daß jene Befürchtung nun dahinfällt. Es wurde bei der
Prüfung der Konzession auch in anderer Beziehung mit Sorgfalt

auf die jurassischen Interessen Rücksicht genommen, namentlich

für den Fall, daß andere Gesellschaften sich bilden würden.
Ein Artikel bestimmt nämlich, baß die Gesellschaft verpflichtet
sei, einer Linie, die von Basel oder Prunirul herkommt, bei
Sonceboz in der Weise den Anschluß zu gestatten, daß diese
Linie entweder den seiständigen Betrieb, oder daS
Miteigenthumsrecht für die Strecke Sonceboz bis Biel beanspruchen
darf. Der Entscheid über allfällige dießfallsige Streitigkeiten ist
der Regierung vorbehalten. Neu ist die Bestimmung, daß nach
Ablauf von 99 Jahren, wenn nicht ein neuer Vertrag geschlossen
wird, die ganze Bahn dem Staate unenigeldlich zufällt, mit
Ausnahme des rollenden Materials. Ebenfalls neu ist die
Bestimmung, daß die Regierung daS Recht hat, während des
BaueS und Betriebes der Bahn, zwei Mitglieder deS Verwal-
tungSratheS zu wählen. Bis dahin war dieses Recht noch in
keiner Konzession vorbehalten. Indessen lehrte die Erfahrung,
daß eine solche Bestimmung zweckmäßig sei. Auch die vorbe-
haltene Kaution ist verhältnißmäßig ziemlich hoch. Die Kaution

für die Linie. Bern-Luzern ist auf Fr. 59.ÜW bestimmt;
hier walteten besondere Gründe ob, etwas höher zu gehen,
daher wurde die Kaution auf Fr. 100,990 festgesetzt. Ich
empfehle Ihnen die Genehmigung der Konzession. Die Interessen

deS acantons erheischen, daß der Jura dem alten Kantone

näher gebracht, nicht von ihm entfernt werde, und auch
die Interessen deS Jura sind gewahrt, so daß ich Ihnen die
Genehmigung deS Antrages mit größter Beruhigung empfehlen
kann.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

KonzessionSgesuch für Erstelllung einer Eisenbahn
durch das St. Jmmerthal.

Der Regicrungsrath legt zu diesem Zwecke einen mit
der Zentralkommission der Gesellschaft abgeschlossenen Konzes-
sionsentwurf vor, den er zur Genehmigung empfiehlt.

Sahli, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Während im allen Kantone die
Eisenbahnen bereits zum großen Theile dem Betriebe übergeben sind,
eristirt im neuen KantonStheile nicht einmal eine Konzession,
mit Ausnahme derjenigen für die kurze Strecke von Delle nach

Pruntrut. Zwar wurde früher vom Großen Rathe eine
Konzession für die nämliche Linie ertheilt, um die es sich heute
handelt, sie ist aber erloschen und nun legt Ihnen die
Zentralkommission der Gesellschaft der jurassischen Eisenbahn ein neues
Begehren vor. ES fragt sich, ob dieser KonzessionSakt eben so

günstig sei, wie der frühere; wenn dieß der Fall ist, so wird

Roch wird eine Mahnung des Herrn Bützberger
verlesen, betreffend die beförderliche Ausarbeitung eines Gesetzes«
«nlwurfS über das Erbrecht der Unehelichen.

Schluß der Sitzung: 6^ Uhr Vormittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.



Siebente Sitzung.

Montag den 29. Juni 1857.

Morgens um 9 Uhr.

Präsident: Herr Vizepräsident Kurz.

Noch dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
Abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Andercgq, Frösarb,
Furer, Ganguillet, Marquis, Moser, Gottlieb; Müller, Arzt;
Ocuvray, Revel, Schären in Spiez, Teuscher, Tiöche, Witlwer
und Whß; ohne Entschuldigung: die Herren Aedersoid, Balsiger,
Bangcrter, Batschclet, Bessire, Biedermann, BitziuS, Boiteron,
Brand-Schmid, Brechet, Bucher, Bürki in Bern, Buri, NittanS;
Bülschi, Bützberger, Carrcl. Carlin, Ehoparl, Corbat, v Effinger,
v. Erlach, Feller, Flcury, Friedli, Froiveveaur, Gerber, Girardin,
GlauS, Gouvernon, Grimaitre, Gioßmann, Grüner, Gvgar,
Hänni, Haldimann in Eggiwyl. Hennemann, Hirsig, Jaquet,
Jeannerat, Jmhoof, Friedensrichter; Jngolv, Kaiser, Kanziger,
Kilcher, Klave, Kohler in Prunlrut, Kobli, Koller, Krebs in
Twann, Krebs in Älbligen, Kummer, Küng, Landry, zfempen,
Lenz, Melhöe, Minder. Mischlcr, Morel, Moor, Morgenihaler,
Moser, Jakob; Müller in Hofwyl, v. Muralt, Nägeli, Otih,
Paulet, Peleut, Pruvon, Rätz, Rebmann, Reichenbach, Friedrich;
Reickenbach, Karl; Rötblisberger, Jmk; RöihliSbergcr, Gustav;
Rvlli, Rubin. Sahli, Christian; Salchli. Schaff,er, Scharen in
Stegen, Scheurer, Scholcr, Schrämli, Schürch, Seiler, Seßler,
Siegenthaler, Sign, Steiner, Streit, HieronimuS; v. Tavel,
Theurillat, Thonen, v. Waiienwyl in Dießdach, v. Wattenwyl
in Rubigen, Wildbolz und Willi.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Fortsetzung der zweiten Berathung deS Gesetzes

über das Ar men we sen.

(Siehe Großrathsverhandlungen, Seite 2l3 ff. hievor,)

S 1,

Schenk, Direktor deS Armenwesens, als Berichterstatter.
Ich habe Ihnen hier nur eine Aenderung vorzuschlagen, nämlich
daß die Worte: „welche innerhalb einer Einwohnergcmeinde
wohnhaft sind" — ersetzt werden durch: „welche in einer
Einwohnergemeinde ihren Wohnsitz haben." Wie Sie wissen, hat
der Große Rath beschlossen, daß auch außerhalb der Gemeinde
Arme verkostgcldct werden können. Nun gehören die so Ver-
kostgeldeten, z B Kinder, gleichwohl noch zum Armenelat der
Gemeinde, von welcher sie verkostgelvet worden sind.

Tagblatt des Großen Rathes «SS7.

l)r. v. Gonzenbach. Sie werden nicht erwarten, daß
man bei der zweite» Berathung das ganze Prinzip wieder in
Frage stellen wolle. Dennoch ist dieser Z 1, welcher die Oert-
lichkeit der Armenpflege aufstellt, insofern der wichtigste, und
muß man sich darüber verständigen, wie weit die Oertlichkeit
gehe. Der Herr Berichterstatter sagte schon bei einem andern
Anlasse, der Grundsatz der Oertlichkeit sei schon im Gemeindsgesetze

entschieden, darüber wurde von dieser Seite aus Zweifel
erhoben. Ich harte auch die Ehre, unter den 1299 Abgeordnelen

zu fern, welcher der Herr Berichterstalter erwähnte, und
stimmte auch dafür. ES dünkt mich aber, man gehe in der
Entwicklung deS Gcmeindegesetzes weiter, als die Vorschrift
des letzrern, dessen § 13 die Bestimmung enihält: „Personen,
welche der OriSarmeupflege anheimfallen, können in der
Ausübung ihrer Ansprache aus Unterstützung aus Armenfonds durch
die betreffende Ortsarmenpflege verlreien werden." Da stellt
also das Gemeindegesetz den Grundsatz aus, daß z. B. ein
Einsäße, der in irgend einer Gemeinde des Kantons wohnt,
und der Armenpflege des Wohnortes anheimfällt, doch noch
von der Heimarhgemcinde Unterstützung beziehen kann, und
daß die OrlSarmenpflege ihn dabei vertreten kann. Darum
sagte ich, die Armcnpotizei solle örtlich, die Verpflegung aber
heimathlich sein. Um nun dieß auszudrücken und nicht aus
einen andern Grundsatz zu kommen, den ich für irrig Halle,
nämlich zur LoSticnnung des Individuums von der Heimalh-
gemeinde (wie well diese geht, sehen Sie aus dem Entwurf
eines Nieberlassungsgesetzes, nach welchem unier Umständen die
Niederlassung dem eigenen Burger verweigert werden kann),
stelle ich den Antrag, bet §1 in Klammern einzuschalten:
„gemäß zj 13 des Gemelndegefetzes." Ich werde in meiner Ansicht
durch das Projekt des Herrn Fischer bestärkt, indessen gestehe
ich, baß ich aus diele Hinweisung auf das Gemeindegesetz einen
sehr großen Welch nicht lege; doch legeich Werth daraus, wenn
cS möglich wäre, diese Modifikation zu erlangen, ohne dem
Herrn Berlchteiüailcr das Gesetz zu verderben. Es wäre für
ihn selbst und für die Ausführung des Gesetzes eine Erleichterung.

Nehmen Sie den Fall an, eine Etnwohnergemeinde
muß einem lhrer^iredergelaffencn deispringen, sie hat ein kleines
Armengut; der Staat muß beitragen. Es befinden sich dort
2(1 Noihaime, von welchen U1 dem Staate zufallen. Wenn
man nun finden sollte, daß von den letzter» 1(1 Individuen
vielleicht 1—2 solchen Gemeinden angehören, die große Armen-
güier besitzen und nicht den ganzen Ertrag für die in ihrem
Bezirke wohnenden Armen brauchen, so könnte die Last deS

Staates durch einen Belirag dieser Gemeinden erleichtert werden.

Daher wünschte ich, der Herr Berichterstatter möchte die

beantragte Einschaltung zugeben.

v. Büren. Ich erlaube mir nur eine Anfrage an den

Herrn Beiichlerstatier, indem ich zu wissen wünsche, wie es in
solchen Fällen geHallen sei, wo ein Kmd sich in einer Gemeinde
des Kamons befindet, seine Eltern aber ihren Wohnsitz außerhalb

des KaniouS haben. Müßte das Kind dann der Gemeinde

zur Last fallen, in welcher es sich befindet, oder könnte es dem
Vater zugeschickt werden? Wie könnte dieser angehalten werden,
das Kind zu unterstützen? Es ist nothwendig, daß man klar
wisse, welche Bedeutung der Wohnsitz habe.

Tscharn er in Kehrsatz. Hier kommen wir zu einem

Artikel, der mit Bezug aus das Niederlassungsgesetz wichtig ist,
deßhalb hätte ich gewünscht, daß dieses zuerst berathen werden
möchte. Aus dem Lande sino eben die Verhältnisse sehr
verschieden. Es gibt Gemeinden, in denen viele Einsätzen sind,
welche Verdienn finden; andere kommen von Gemeinden, die

ihre Armen abzuschütteln suchen, indent sie ihnen anderwärts
den HauszinS zahlen. Daraus entsteht zuweilen eine eigentliche

Spekulation, und ich weiß Fälle, in welchen Spekulanten
alte Häuser zusammengekauft und sie mit armen Leuten vom
Keller bis zum Giebel angefüllt haben; vom eisten Tage an
gingen solche Leute betteln. Soll nun eine solche Gemeinde
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Leute dieser Klasse immer und ewig auf dem Halse behalten?
Wenn man diesen Paragraphen annimmt, wie er vorliegt, so

kann man wenig oder nichts mehr machen, und daraus
entstehen die größten Uebelstände und Unbilligkeilen für Andere.

Gfeller zu Signau, Ich möchte sehr wünschen, daß der

§ t angenommen werde, wie er vorliegt, um so mehr, als

Herr v. Gonzenbach selbst denselben nicht für sehr gefährlich

hält. Man muß darauf halten, ein verständliches Gesetz zu
machen. Würde die von Herrn v. Gonzenbach vorgeschlagene

Einschaltung angenommen, so würbe die Sache verwickelt, die

Auslegung des Gesetzes wäre dann eine verschiedene.

Gfeller zu Wiebtrach. Ich wünsche noch über die

Verpflegung unehelicher Kinder Aufschluß m erhalten. Wir wissen,

daß oft der Fall eintritt, daß schwangere Personen sich in
irgend eine Gemeinde zu ziehen und heimlich niederzukommen
suchen. Nun weiß man nicht, wohin dann solche Kinder
gehören.

Bernard. Da es nothwendig ist, in der Redaktion eines

Gesetzes jede zweideutige Interpretation seiner Bestimmungen
zu vermeiden, da andererseits der Art. 56 des ArmengesegeS
bestimmt, daß es auf den neuen Kantonsiheil nicht anwendbar
sei, so stelle ich den Antrag, bei Art. 1 nach dem Worte „Gin-
wohnergemcinde" einzuschalten: „dieses nämlichen Landestheiles."

v. Werbt. Sie haben bei der Entscheidung der

Eintretensfrage den Grundsatz der Oertlichkeit der Armenpflege mit
Mehrheit angenommen. Ich halte deßhalb dafür, daß die
Redaktion des 8 1 im Einklänge mit diesem Entscheide sei, sie ist
eine logische Konsequenz desselben und ich möchte den
Paragraphen daher unverändert genehmigen.

Geißbühler. Ich muß die Beibehaltung deS

Paragraphen ebenfalls sehr unterstützen. Der Antrag des Herrn
v. Gonzenbach liegt tiefer, als man bei'm ersten Blicke glaubt.
Er stellt den Grundsatz der örtlichen und der bürgerlichen Armenpflege

neben einander. Sie wissen, baß dieses doppelte
Verhältniß Verwirrung in der Verwaltung und allerlei Uebelstände
mit sich brachte; daher möchte ich den Paragraphen unverändert
lassen. Der Vorschlag des Herrn v. Gonzenbach würde zu einem

Gemische von Systemen führen.

Dr. v. Gonzenbach. Herr Geißbühler hat meinen

Antrag ganz falsch aufgefaßt. Er meint, die Einwohnergemeinde
könne nicht für auswärtige Arme in Anspruch genommen werden.

Wie ich bereits erklärte, lege ich keinen großen Werth
darauf, aber damit die Herren sehen, wie cS gemeint ist, will
ich noch einiges zur Erläuterung beifügen. DaS Gcmeinde-
gesetz stellt die Oertlichkeit der Armenpflege als Regel auf, aber

wenn die Ortsgcmeinve Geld nöthig hat, so ist sie berechtigt,
auf die Burgernntzungen des betreffenden Armen in seiner Hei-
mathgemcinde Anspruch zu machen Konsequenter Weise soll
man auch der Hclmathgemeinde Gelegenheit geben, wenn sie

überschüssige FonbS hat, der Wohnorlsgemeinde ihres
Angehörigen beiznspringen. Ick will ein Beispiel anführe». Ein
Berner wohnt in Lützelflüh, wird bort noiharm, die Ärmen-
verwaliung dieser Gemeinde sagt: wir haben nickt hinlängliche
Armengüter, dieser Arme ist aber Burger von Bern, die Ge.
meindc Bern Hai überflüssige Armengüier. Nun möchte ich der
Gemeinde Lützelflüh daS Recht geben, nach Bern zu schreiben
und einen Beitrag an die Unterstützung des Armen zu
verlangen. Die nämlichen Herren, welche jetzt gegen meinen

Antrag sind, haben die betreffende Vorschrift des Gemeindegeseyes

ohne allen Anstand angenommen. Nur weil ich hier auf
die Entwicklung des GemeinbegeietzeS Werth lege, wünsche ich,
daß die beantragte Ergänzung angenommen werde.

Dr. Schneider. Ich fürchte, wenn der Antrag des

Herrn v. Gonzenbach angenommen wird, so möchte es
Verwirrung zur Folge haben, und ich glaube, im § 24 des
vorliegenden Gesetzes selbst sei für frappante Fälle gesorgt, so daß
die Stadt Bern, sobald sie nachgewiesen hat, daß sie ihre
Armen selbst erhalten kann, auch auswärtige Burger
unterstützen darf. Ich will aber gerne eine Erklärung deS Herrn
Berichterstatters gewärtigen. Im Allgemeinen ist cS vielleicht
besser, den Grundsatz, wie er im 8 24 entHallen ist, beizubehalten,

und nicht sich auf daS Gemeinbegesetz zu berufen, weil
sonst ein Hin- und Herschieden der Armen stattfinden könnte.

Herr Berichterstatter. Ich will zuerst die weniger
bedeutenden Punkte berühren und beginne mit dem Antrage
des Herrn Bernard. In glaube nicht, daß der von ihm
befürchtete Fall eineS Mißverständnisses eintreten könne. Am
Schlüsse des Gesetzes ist zu ausdrücklich gesagt, daß eS den
neuen KantvnSlheil nicht berührt, daß er im Armenwesen seine
besondere Gesetzgebung und Verwaltung behalte. Wenn man
dieses Gesetz auf den Jura beziehen würde, so wäre dieß ein
Eingriff in seine Gesetzgebung und Verwaltung, und daS ist
nicht die Absicht der Behörde, im Gegentheil erklärt sie, es soll
nicht geschehen. Wenn Herr Bernard das Niedeilassungsgesetz
zu Rache zieht, so wird er es noch deutlicher finden. Die
Revaktion dieses Gesetzes in Verbindung mit dem Niederlassungsgesetze

soll also genügen, sonst müßte ich dann bei jedem
Paragraphen für den Jura eine besondere Ausnahme machen;
ich glaube, es sei doch nicht nothwendig. Herr v. Büren möchte
wissen, wie es in Fällen geHallen sei, wo die Eltern eines im
Kanion verpflegten Kurdes außerhalb desselben wohnen,
vorausgesetzt, daß sie ihr Kind nicht hinlänglich unterstützen. Ich
halte dafür, diese Frage könne nicht hier entschieden werden.
ES hängt von der Untersuchung der Verhältnisse ab, wie der
Wohnsitz des Kindes bestimmt worden sei, ob die Eltern ihr
Kurv nicht zu unterstützen vermögen, und wenn sie im Stande
sind, es zu thun, so wird man oaö Kind ihnen wieder zukommen
lassen. Auch in Betreff der Unterstützung unehelicher Kinder,
deren Verhältnisse Herr Gfeller zu Wichtrach anregte, kann
hier ni chts bestimmt werden; es ist dieß Sache einer Bestimmung
im Uebergangsparagraphen des RieberlassuugsgesetzeS, wo eine
einsprechende Vorschrift über dur Wohnsitz aufgenommen werden
soll. Dieselbe Antwort gilt auch für die Bemerkunzen deS

Herrn Tscharner. Nun bliebe mir noch der Antrag des Herrn
». Gonzenbach übrig, welcher dahin gehl, das Gemeindegcsetz
beim 8 1 anzuführen. Ich muß hier namentlich ein Motiv
bekämpfen. Herr v. Gonzenbach geht von der Voraussetzung
aus, man wolle gar nichts anderes, als was im Gemeindegesetz
einhalten sei. Es ist allerdings richtig, daß in demselben die

Oertlichkeit der Armenpflege ausgesprochen wurde und zwar
gestützt auf die Zustimmung von 1260 Abgeordneten. Aber
cS ist nicht richtig, wenn Herr v. Gonzenbach glaubt, es sei

dieß das einzige Motiv, warum man den Grundsatz der
Oertlichkeit aufstelle. Man hätte diesen Grundsatz aufgestellt, auch
wenn er im Gemeindegesetze nicht enthalten wäre. Nur dem

Einwürfe gegenüber, als handle eS sich um etwas ganz Neues,
als liege es nicht im Volkswillen u. s w., habe ich U. A.
auf das Gemeindegesetz hingewiesen. Es ist nicht der einzige
Grund, sondern eine große Verstärkung anderer Gründe. Herr
v. Werbt ist der Ansicht, der 8 t soll unverändert bleiben, weil
er eine Konsequenz der Entscheidung der Eintretenssrage sei,

und ich bin ihm dankbar dafür, daß er sich auf den Standpunkt
des Gesetzes stellte. Ich mache Herrn v. Gonzenbach keinen

Vorwurf. Ich begreife, daß eS in einzelnen Fällen ein Miß-
vcrbäliniß geben könnte, wenn die Heimaihgemeinde eines Armen
einen Ueberschuß im Erlrage ihres Armengutes hat, die
Wohnorlsgemeinde dagegen nicht hinlängliche Mittel besitzt. Der
Besorgniß, daß am einen Orte ein Ueberschuß kapitalisirt werden

könnte, während am andern Orte ein D'fizit vorhanden
wäre, steht die Thatsache entgegen, daß in den meisten Gemeinden

der Ertrag des ArmenguteS nicht einen Ueberschuß dar-



bietet. Herr Ilr. Schneider sehte die Fälle, wo die Burger«
gemeinden wirklich hinreichende Mittel hoben, richtig unter den

8 24. Uebrigens bemerkte ich Herrn v. Gonzenbach bereits

persönlich, daß der Staat für die auswärtigen Notharmen sorgt,
daß er nach einem allfälligen Ueberschuß fragen wird und daß

auf diese Weise jedenfalls der Ertrag des ArmcnguteS seine

Verwendung findet, ohne daß es nöthig ist, den 8 13 des

Gemeindegesetzes hier anzuführen. Ich habe noch ein formelles
Bedenken dagegen. Sie wissen, daß solche Gesetze, wenn man
sie ineinander schiebt, Schwierigkeilen veranlassen können,
namentlich wenn das eine nur allgemeine Grundsätze enthält, daS

andere dagegen die Realisirung derselben anbahnt. Dieser
Uebclstand zeigte sich namentlich in letzter Zeit, weil auf der
einen Seite das Gemeindegesetz als Basis angenommen wurde,
und man sich auf der andern Seite auf das Armengesetz stützte.

In Berücksichtigung, erstens, daß das Gemeindegesetz nicht der

einzige Grund ist, warum man die Oertlichkeit der Armenpflege
aufstellt, daß man nicht erklärt hat, man wolle ohne fernere
Forlentwicklung sich an die Bestimmung dcS Gemeindegesetzes

halten, daß der Staat in den von Herrn v. Gonzenbach
berührten Fällen zunächst darauf Bedacht nehmen wird, einen

allfälligen Ueberschuß des Armenguies zu verwenden, daß ein
solches Ineinanderschieben von Gesetzen der Vollziehung mehr
schaden als nützen würde, und endlich mit Rücksicht darauf,
daß Herr v. Gonzenbach selbst nicht sehr großen Werth darauf
legt, möchte ich wünschen, daß Sie von seinem Antrage abstra-
hiren und den Paragraphen mit der von mir vorgeschlagenen
Modifikation genehmigen.

Abstimmung.
Für den § 1 mit oder ohne Abänderung, die

vom Herrn Berichterstatter beantragte
Abänderung inbegriffm Handmehr.

Für den Antrag dcS Herrn v. Gonzenbach 17 Stimmen.
Dagegen 77 „
Für den Antrag des Herrn Bernard Minderheit.

S 2.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt; ebenso
der § 3.

S 4.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier dieselbe
Modifikation, wie bei 8 1, zu beantragen, daß nämlich die Worte:
„innerhalb einer Einwohnergemeinde wohnhaft sind" — ersetzt

werden durch: „in einer Einwohnergemeinde ihren Wohnsitz
haben."

Tscharner zu Kehrsatz. Ich wünsche Auskunft darüber

zu erhalten, wie es gehalten sein soll, wenn Arme auS dem

neuen KanionStheile ausgewiesen werden, welche Gemeinden
sie aufnehmen sollen, ob die Heimalhgemeinde, gestützt auf den

früher ausgestellten Heimarhschein. Die Gemeinden werden
trachten, ihre Armen zur rechten Zeit fortzuschicken. Da muß
eine Uebergangsperiode sein und eine Frist festgesetzt werden.
Ich weiß, daß man an einigen Orten entschlossen ist, die Armen
nicht mehr zu behalten, selbst wenn man Häuser abbrechen
müßte. ES fehlt an einem gehörigen Uebergang.

Herr Berichterstatter. Ich würde mir einen großen
Vorwurf machen, wenn ich auf die von Herrn Tscharner be-
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rührten Fälle nicht Rücksicht genommen hätte; ein solcheà Ver,
fahren würde sicher den Charakter einigen Leichtsinns tragen.
Indessen enthält daS Niederlassungsgesetz darüber genaue
Bestimmungen, daß, wer einmal als Angehöriger einer Gemeinde
einen Heimathschein hat, auSwärtS gewohnt hat und in seine

Heimathgemeinde zurückkehrt, von dieser aufgenommen werden
muß. Nach dem einmal bestimmten Wohnsitze regelt sich dann
auch die Armenpflege. Es steht im Entwürfe ausdrücklich, daß
die Polizei sich in solchen Fällen an die Heimalhgemeinde hält.
Ich kann Herrn Tscharner die beruhigende Erklärung geben,
daß dieses Verhältniß mit großer Sorgfalt untersucht worden
und daß im NiederlassungSgefttze genau dafür gesorgt ist Er
spricht von Häuserabbrechen, von Fortschicken der Armen u. dgl.
Wenn man nur so vom Standpunkte der Theorie aus verfahren
würde, so könnte eS geschehen, aber in der Thal geschieht es
selten, einmal weil selten in einer Gemeinde ein solches
EinVerständniß vorhanden lst, daß man geradezu Häuser abbricht;
sodann bedürfen die Reichen der Armen auch. Sie müssen ihre
Tauner, ihre Arbeiter haben, das lehrt einander schon ein wenig
vertragen. Dazu kommt übcrdieß, daß man eben aus gewöhn«
lichcr Menschlichkeit nicht so verfährt. Man weiß, daß man
sich einrichten muß, und daß andere Gemeinden auch
Unannehmlichkeiten zufügen könnten, so daß es nie in dem Grade
stattfinden wird, wie Herr Tscharner andeutete, daß es zur
öffentlichen Kalamität würde, wenn es auch in einzelnen Fällen
geschehen möchte. Dieser Umstand beunruhigte mich nie sehr,
namentlich wenn ich bedachte, daß es in der Zeit, wo man
hätte glauben sollen, es würden viele Arme fortgeschickt, in sehr
geringem Maße geschah, nur in einzelnen Fällen; eigentliche
Beschwerden langten von keiner Seite ein.

Der § 4 wird mit der vom Herrn Berichterstatter
beantragten Abänderung durch das Handmehr genehmigt.

8 5.

v. Stürler. Ich erlaube mir die Anfrage an den Herrn
Berichterstatter, wer den Nolharmenetat der selbständigen
Gemeinden bestimme, d. h. der Burgergemeinden, welche unier den
8 24 gehören. Aus dem vorliegenden Paragraphen sollte man
schließen, daß der Nolharmenetat durch die Einwohnergemeinde
bestimmt werde. Wie wir vom Herrn Berichterstatter zur
Beruhigung vernommen haben, sollen die bürgerlichen Armengüier
für bürgerliche Arme verwendet werden, aber in Beireff deS

bürgerlichen Noiharmenetals ist nichts gesagt. Daher wünsche
ich zu wissen, ob die beireffenden Gemeinden ihren bürgerlichen
Nolharmenetat selbständig bestimmen können, oder ob sie sich an
den Einwohnergemeindrath wenden müsse». Wenn die Antwort
deS Herrn Berichterstatters nicht so ausfällt, wie ich wünsche,
so würde ich den Antrag stellen, den betreffenden Vurgergemein«
den die Feststellung des bürgerlichen ArmeneiatS zu überlassen,
so gut als die Verwendung der Armengüier, nach dem Grundsatze:

wer zahlt, der befiehlt.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich wünsche eine kleine Ergänzung

dieicS Artikels, indem ich die Einschaltung der Worte
„in der Regel" nach „Einwohnergemeinde" beantrage, damit
die Gemeinden die Befugniß haben, Leute, die nicht mehr
nolharm find, auf dem Etat zu streichen, aiidere dagegen,
welche im Laufe des Jahres notharm geworden, in den Emt
aufzunehmen. Es gibt Rcglemente, welche als Bedingung
zur Unterstützung einen zweijährigen Aufenthalt in der
betreffenden Gemeinde fordern, und von der Regierung sanktionirt
worden sind.

Herr Berichterstatter. Was die Anfrage des Herrn
v. Stürler betrifft, so glaube ich, er werde sich befriedigt er«
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klären können, wenn er den 8 32 vergleicht, wo eS heißt:
„Die Armenpflege für die Notharmen wird ausgeübt und ge«
teilet durch die Einwohncrgemeindräthe (daneben in Fällen von
§ 24 die Burgergemeindräthe) w.," so daß also in Fällen deS

8 2-1 der Burgergemcindrath die Behörde ist, welche die im
8 33 vorgesehenen Obliegenheiten zu erfüllen hat, nämlich die

jährliche Festsetzung des NotharmenetatS u. s. w. Herr von
S'ürler erklärt sich befriedigt und der Redner fährt fort:) den

Antrag des Herrn Tscharner könnte ich durchaus nicht zugeben.
Dadurch würde man die ganze Einrichtung von A bis Z stören;
von diesem Augenblicke an wäre kein Büdget, keine Berechnung
mehr möglich. Am Ende wäre die Regel die Ausnahme.
Allerdings wird es solche Fälle geben, wie Herr Tscharner
voraussetzt, und darauf wirb bei § 43 litt. c. Rücksicht

genommen. Also hat man daran gebacht, aber im Interesse der

Ordnung wurde die Sache so eingerichtet, daß die Aufnahme
in den Notharmcnetat erst bei der nächsten Oeffnung desselben

stattfindet.

Der § 5 wird unverändert genehmigt, der Antrag dcS

Herrn Tscharner bleibt in Minderheit.

8 6.

Trachscl. Ich erlaube mir eine Anfrage an den Herrn
Berichterstatter. Dieser Paragraph schreibt vor, wer aus den

Noiharmeneiat ausgenommen werden soll. Nun möchte ich
wissen, wie der Herr Berichterstatter zu verfahren gedenkt, wenn
z. B. in einer Gemeinde sich ein Familienvater befindet, der

zwar nicht die Eigenschaften hat, um als Nvlharmer auf den
Etat gebracht zu werden, dem eS aber unmöglich ist, seine
zahlreiche Familie zu erhalten, in welcher sich vielleicht blödsinnige,
gebrechliche Kinder befinden. Glaubt der Herr Berichterstatter,
daß solche Kinder auf den Notharmenelat gebracht werben
könnten, während der Vater und die Mutter sich nicht darauf
befinden.

Mösching. Ich beabsichtigte, eine ähnliche Anfrage an
den Herrn Berichterstatter zu stellen. ES wird bei der Feststellung

des ArmenetalS eine Menge Schwierigkeiten geben; die
Einen besorgen, der Eiat werde zu enge, die Andern meinen,
er werde zu weit. Ich gehöre zu denen, welche nicht glauben,
daß den Gemeinden die Lasten sehr erleichtert werden. Ich
möchte fragen, ob unter die „hülslosen Kinder" auch solche

aufgenommen werden können, die sonst unter die Klasse der

Dürftigen gehören würden. Ich darf vom Herrn Berichterstatter

erwarten, er werde die vorkommenden Verhältnisse
berücksichtigen.

Herr Berichterstatter. Diese Anfragen haben ihre
Berechtigung, und wenn ich dächte, einzig mlt diesem
Paragraphen unmittelbar in'ö Leben hlnemtreien zu müssen, so würde
es mich nicht sonderlich beruhigen. Aber Sie werden sehen,
daß der zu erlassenden Vollziehungsverordnung ausdrücklich
vorbehalten ist, „die Art und Welse, wie die erste Ausmiillung
und Feststellung deS NotharmenetatS in den Einwohnergcmein«
den stattzufinden hat" festzusetzen. Ueberdieß wird eine ganz
spezielle Instruktion über die Ausführung dieses Paragraphen
aufgestellt werden, um eine sichere Regel zu haben, damit an
allen Orten möglichst gleichmäßig verfahren werbe. Auch dann
noch wird man in einzelnen Fällen sagen, es sei zweifelhaft;
aber in solchen Fällen muß ein Entscheid gefaßt werden. Kurz,
die Herren können sich beruhigen, daß es nicht den Sinn hat,
als bliebe eS einfach bei dieser Bestimmung, und sei es jedem
Armeninspeklor und Gemeindralh freigestellt, den Paragraphen
auszulegen, wie er eS gut finde, sondern eS wird dafür eine

besondere Instruktion aufgestellt, welche durch eine große Kom¬

mission vorberathen wird, so daß man sich daran halten kann.
Da wird es sich dann zeigen, wie es mit Wittwen gehalten
werden soll, welche 5—6 Kinder haben, wie mit einem
Familienvater, der selbst nicht noibarm ist, aber eine sehr zahlreiche
Familie nicht zu erhalten vermag. Jetzt schon auf solche
Details einzutreten, wäre jedoch nicht am Orte Wenn man
allfällig beifügen will, die nähere Ausführung sei einer besondern

Vollziehungsverordnung und Instruktion vorbehalten, so

habe ich nichts dagegen.

Trachsel. Wenn der Herr Berichterstatter erklärt, daß
solche Kinder unter Umständen auf den Noiharmeneiat
aufgenommen werden können, auch wenn die Eltern sich nicht auf
demselben befinden, so würbe eS zur Beruhigung dienen.

Herr B erichtersta tter. Ich möchte hier nicht vorgreifen.
Ich werde die Verhälmisse mit Männern verschiedener LandeS-
thcile untersuchen und dann daS Geeignete feststellen.

Der 8 6 wird unverändert durch das Handmehr genehmigt.

8 7.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier einen Zusatz
vorzuschlagen, daß nämlich als Ziffer 4 die Bestimmung
aufgenommen werbe: „baß Kindern und Erwachsenen endlich in
Fällen von Krankheit ärztliche Hülfe zu Theil wird." ES
geschickt dies in Entsprechung der Petition der mcdizinisch.chirur-
gischen Gesellschaft des Kantons Bern, welche wünscht, daß
die Krankenpflege für die Nolharmen etwas genauer bestimmt
werde. In Betreff der Krankenpflege für die 'Dürstigen ist die
Gesellschaft beruhigt, aber hinsichtlich derjenigen für die Notharmen

hat sie Bedenken. Ich glaube, dieser Zusatz könne den
Wünschen der ehrcnwerchen Gesellschaft Rechnung tragen, dessen

Inhalt ich ohuedieß von Anfang an im Uebrigcn enthalten
glaubte. Indessen ist es besser, wenn eS ausdrücklich im Gesetze

gesagt wirb.

Der § 7 wird mit dem vom Herrn Berichterstatter
beantragten Zusätze durch daS Handmehr genehmigt.

8 8.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier auch eine
Abänderung vorzuschlagen, und zwar um Wünschen Rechnung
zu tragen, welche mir von mchrern Seilen geäußert wurden.
Ich beantrage, bei Ziffer 2 daS Alter von 1l) Jahren auf 6
Jahre zu reduziren. Die Motive sind kurz folgende. Man
sagt, wenn man die Kinder erst im Alier von 111 Jahren ver-
kostgelbe, so haben sie bereits Gewohnheiten an sich, der Erfolg
der Pflege sei bei weitem nicht mehr derjenige, welcher sich bei
einem zartem Alter erzielen lasse. Zudem sei nicht mehr die
Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß zwischen solchen Kindern
und ihrer Pflegeeltern die Anhänglichkeit eintrete, wie eS im
jüngern Alter der Fall sei. Ich glaube, diese Aenderung sei
im Interesse der Kinder und der Verpflegungswcise, welche sich

als sehr gut bewährt hat. Ich stellte früher das Alter etwas
höher, weil ich besorgte, eS könnte den Gemeinden nicht angenehm

sein, jüngere Kinder zu versorgen; indessen sehe ich, daß
eher daS Gegentheil der Fall ist. Eine zweite Aenderung
besteht darin, daß im Schlußsätze nach dem Worte: „Versorgung"
eingeschaltet werden soll: „mit Berücksichtigung deS § 7,"
damit die in letzteren bezeichneten Zwecke im Auge behalten wer-



den. Mit diesen Abänderungen empfehle ich Ihnen den K 8
zur Genehmigung.

Trachsel. Ich möchte den Antrag des Herrn Bericht«
erstatterS sehr empfehlen, und zu dessen Unterstützung nur noch
den Grund anführen, daß mir dem sechsten Jahre daS
schulpflichtige Alier beginnt. Dagegen bin ich so frei, noch eine
weitere Ausdehnung des Artikels zu beantragen. Durch diesis
Gesetz wird für die Noiharmen ein Durchschniitskostgeld
bestimmt. Jede Gemeinde wird also über eine gewisse Summe
zu verfügen baden, die im Veihäliniß zur Zahl der Armen
für alle Gemeinden dieselbe ist. Nun wird es sich in sehr
seltenen Fällen treffen, daß daS Durchschnitiskostgeld vorhanden

ist. Es bieiet sich also die Frage: wenn zu wenig in der
Kasse ist, wie soll es gehalten sein? Und wie soll eö gehalten
se:n, wenn zu viel in der Kasse ist? Ich möchte nun den

Antrag stellen, daß unter Umständen selbst Personen über l6
Jahre» auf die Liegenschasien vertheilt werben können. Sie
sind oft »och etwas arbeitsfähig, wenn sie auch einige Gebrechen

haben, und wenn sie gehörig genährt und gekleidet werben,
so kau» man sie hin unv wieber zu Arbeiten verwenden. Ich
mache aufmerksam, daß nach bieiem Paragraphen die Gemein-
den diese Versorgung der Nothai men durch Vorpflegungsregle-
mcnte ordnen sollen. Ich möchte die Gemeinden, welche
ihre Armen nicht auf die Höfe vertheilen, nicht dazu zwingen,
aber auch andern Gemeinden die Freiheit lassen, wenn sie eS

für gut finden, auch ältere Personen, welche sich dazu eignen,
auf diese Welse zu versorgen. Ich habe jedoch den Fall >m

Auge, daß ein Einzelner eS hindern könnte. Ich habe eine
mehr als zwanzigjähiige Erfahrung in der Armenpflege, und
weiß, waS es fur Elnfluß har, wenn die Gemeinde sieht, daß
man ein verbindliches Kostgeld hat, als wenn jeder fordern
kann, so viel er will. Ich stelle daher den Antrag, die Ziff 2
also zu fassen: „Durch Veitheilung von Personen über sechs

Jahren unter die hablichen Einwohner u. f. w," das Ucbrige
wie im Entwürfe.

v. Steiger. Mir scheint der Vorschlag des Herrn
Berichterstatters, betreffend das Aller der Kinder, jedenfalls zwei
Seiten zu haben. Ich begreife die Gründe, welche dafür
angeführt wurden, gar wohl, und sie scheinen mir auch
stichhaltig. Dennoch ist ein Umstand nicht ganz außer Acht zu
lassen. Wenn man ein Kind schon im sichSien Jahre den Ellern
entzieht, so hat dieß unter Umständen auch eiwas sehr Bedenkliches.

Es kommt darauf an, ob das Kind von den Eltern
gehörig gehalten werde over nicht. Wenn eS nicht gehörig
gehalten wird, so kann man es nicht früh genug wegnehmen;
wird eS aber von den Eltern gehörig verpflegt, so ist es doch
hart, eS ihnen schon im zarien relier von sechs Jahren
wegzunehmen. Ich wlll nicht eine» Gegenantrag stellen, möchte
aber diesen Umstand nicht außer Acht lassen.

Geißbühler. Ich wüßte hingegen den Vorschlag deS

Herrn Berichterstatters durchaus uniernutzen. Wenn Sie wollen,
so ist es mein bei der ersten Berathung gestellter Antrag. Herrn
Trachsel möchre ich dagegen d.merte», oa» eS hiniichtlich leincS
Antrages viel auf tue Verhältnisse der Gemeinden ankömmt.
Da wo weniger Kinder zu verpflegen sind, läßt derselbe sich

schon durchführen, aber wenn die Kinder massenhaft auf die
Liegenschaften vertheilt weiden müssen, so werten die Besitzer
der letztem, welche vhnedieß in letzter Zeit bereits klagten, sehr
bedeutend belästigt. Man verlangt, daß der Kapitalist die
gleiche Last trage, wie der Grundbesitzer. Das ist eine Frage,
welche berücksichtigt werden soll, und ich möchte den Herrn
Berichterstatter fragen, ob es bei der Aufstellung von Verrste-
gungöreglemenren znläßig wäre, zu bestimmen: wer ein Kapital
von dem und dem Betrage besitzt, habe ein Kind zu übernehmen?

Sollte dieß zuläpig sein, so könnte ich den Anliag des

Herrn Trachsel unteistützen, sonst aber nicht, weil die Güter-
dcsitzer zu sehr belastet werden.

Tagblatt des Großen Raths tLi?.
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v. Werbt. WaS Herr Geißbühler bemerkte, ist vollkommen
richtig. Ich begreife den Antrag deS Herrn Trachsel auch,
aber eS ist nicht zu übersehen, daß Herr Trachsel in einer
Gemeinde lebte, wo seil vielen Jahren eine mnstcrhafie Ordnung
herrschte; da ist ein solches Verfahren wohl möglich. Wollte
man aber so weit gehen, wie er vorschlug, so könme man in
vielen Gemeinden dahin gelangen, was Herr Geißbühler
andeutete, denen Ansicht ich theile. Im Uebrigen Hai die
Diskussion gelehrt, daß bei der VelsorgungSweife der Armen eine
Art Telle auferlegt wird. Heiße man eö HanS oder Benz, eS
ist eine Teile. Ich möchte den Herrn Berichterstatter fragen,
welche Bewandluiß es mit dem Durchschnuiskostgelde habe.
Ich fasse es so aus: der Staat leistet seinen Beitrag nach der
vom Herr» Berichterstatter ausgestellten Basis, d. h nach dem
Durchschnitte des JahreS Ibjöi Ich kann das,nicht als
genügend betrachten. Ich rede wieder nicht von der Gemeinde
Rüeggisbcrg, welche eine Ausnahme bildet. Die Veihältnisse
sind nicht üveraU gleich, und wer hat dann das Fehlende zu
ersitzen? Sollen es die Gemeinden ergänzen, so frage ich:
woher sollen sie daS Bier- bis Fünffache (es wird so viel an
manchen Orten betrage») nehme»? Sollen sie es vom Armen-
gulc nehmen oder Teilen beziehen? Letzteres ist verboten.
Sollen sie das Fehlende auf die Höfe vertheilen? Dann ist
eS eine unbillige Telle, indem ein Theil der Staatsbürger mehr
belastet wirb als andere, entgegen der Veifassung, die alle
Bürger gleich geHallen wissen will. Ich stelle daher an den
Herrn Berichte,»aller die Frage, woher die Gemeinden daö
Fehlende nehmen sollen?

Gfeller zu Wichlrach. Ich bitte, nicht zu vergessen, daß
durch eine solche Vertherlung der Armen der Landmann bei
weitem am meisten bedrückt wird, und wenn man das Alter
der Kinder aus 6 Jahre reduziri, so kommt es mir vor, als
wollte man den Laubbesitzer wieder zum Kinvervater machen.
Ich trage darauf an, daß man bei dem Aller von lU—17
Jahren bleibe, in keinem Falle tiefer herabgehe als auf 8 Jahre.
ES ist nicht zu verkennen, daß so zu sagen Alles auf dem
Landmann lastet und ich sehe es nicht anders an als eine Telle,
die stark ist.

Am buhl. Ich möchte den Vorschlag deS Herrn
Berichterstatters sehr unlerst che». Wir haben eine ähnliche Versorgung
der Kinder in unserer Gemeinve, und sie Hai sich bewährt. Die
Leute nehmen lieber ein ganz junges Kind an, und man muß
so v riahien. wenn man rechte Leute erziehen will. Wir haben
in unserm Neglemente keine Bestimmung, daß nur Personen,
die nlchi über 17 Jahre alt sind, aus die Liegenschaften ver-
thelli werben sollen, aber das Bedürfniß stellte sich heraus, daß
man in der Wirklichkeit so verfuhr, wie Herr Trachsel vorschlägt;
deßhalb unterstütze ich seine beide» Anträge.

v. Büren. Ich begreife, daß Herr Trachsel einen solchen
Antrag stellte. Der Herr Beiichierstaner sagte aber im Ein.
gangörapporle ziemlich deutlich, es verhalle sich, wie mit der
Etnquaillruug. Nun haben wir darin Erfahrung genug. Wir
wissen, daß die Entschädigung von 6l) Rp. per Mann nicht
ausreicht, die Kosten der Einquariirung zu decken; dann geht eS,

wie Herr v. Werdt andeutete. Die Entschädigung soll eine
genügende sein, nicht eine solche, die weit hinter den gehabten
Kosten zurückbleibt, den» hinsichtlich des DurchschnittskostgeldeS
kann man zum voraus annehmen, daß eö unmöglich genügen
werde. Ich glaube deßhalb, es sei durchaus nöthig, einen
Zusatz in dem Sinne aufzunehmen, daß den Gemeinden die
Möglichkeit gegeben sii, elne Auflage zu Deckung der Kosten
der Noiharmcnvflcge zu beziehen, sonst wissen die Gemeinden
sich nicht zu helfe», und man hat am Ende keine andere Antwort

zu gewärtigen als: vertheilt sie aus die Güter! Und daS
ist nicht die rechte Art. Ich glaube, daS sei dann Sache eines
Zusatzantrages. Ich möchte noch eine Redakiionsveränderung
vorschlagen. Wenn es heißt, die Äerlheilung der Kinder ge-
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schehe „unter die hablichen Einwohner und Liegenschaftsbesitzer
der Gemeinde mit Entschädigung", so bezieht sich das Wort
„LiegenschaftSbefitzer" ans die Grundbesitzer, welche eine Liegenschaft

in der betreffenden Gemeinde haben, wenn fie schon nichl
dort wohnen; es kann aber nicht den Sinn haben, daß die

Grundbesitzer, welche auch noch in andern Gemeinden
Liegenschaften haben, für mehr belegt werden dürfen, als in der

betreffenden Gemeinde liegt. Ich beantrage daher folgende
Redaktion der Ziff. 2: „Durch Bertheilung der Kinder von 16

Jahren bis zu ihrer Admission unter die dablieben Einwohner
und auf diejenigen Liegenschaften in der Gemeinde, deren
Besitzer nicht in derselben wohnhaft sind, mit Entschädigung."

Mösching. Mir scheint, die Worte „von l<) Jahren bis
zu ihrer Admission" bei Ziff. 2 können gestrichen und beide

Klassen der auf die Liegenschaften zu «ertheilenden Notharmen
füglich in eine verschmolzen werden; indessen will ich nicht
gerade den Antrag stellen und noch gewartigen. Was die Ziff.
3 betrifft, so frage ich den Herrn Berichterstatter, ob unter dem
Ausdruck „durch gemeinsame Unterhaltung tt." verstanden sei,

daß immer eine Auflösung der Familie stattfinden müsse, wenn
ein Glied derselben nach 8 8 verpflegt wird.

Berger. Ich möchte vor einer weitern Ausdehnung deS

8 8 warnen und zwar ans dem Grunde, weil dadurch in
vielen Gemeinden, wo die Liegenschaften sehr verstückelt sind,
der sogenannte alte Umgang wieder hergestellt wird. Ich weiß,
daß man früher die Armen 1—2 Monate bet einem Grundbesitzer

unterbrachte, dann ging es wieder zu einem andern; es

war die schlechteste Art der Verpflegung. Daher wünschte ich,
daß bei Ziff. 2 beigefügt werde, es habe namentlich mcht den

Sinn, daß die Kinder mehr als einmal im Jahre den Ber-
pflegungsort wechseln müssen. Ich will es dem Herrn
Berichterstatter überlassen, eine geeignete Rebaktion zu finden.
Auch in Betreff der Bertheilung älterer Personen auf die

Liegenschaften habe ich Bedenken. Es gibt Landleute, deren

häusliche Einrichtung ganz gestört wird, wenn sie solche Arme
aufnehmen müssen. Ich weiß Fälle, in welchen die Armen von
gewissen Grundbesitzern noch zu Arbeiten hätten verwendet
werden können, wäbrend andere, die ihnen keine Arbeit anweisen
konnten, täglich 3—4 Btz. zusetzen mußten. Ich war selbst in
diesem Falle, indem ich eine Person 6l) Tage behalten und
während dieser Zeit 10 Kreuzer täglich zusetzen mußte. DaS
ist denn doch eme ziemlich starke Telle. Es gibt Llegenschafls-
besitzer, welche den Landbau nicht selbst betreiben, so baß diese

VerpflegnngSart unter Umständen zu der lässigsten Art von
Telle führen kann. Ich möchte den Antrag des Herrn Gfeller,

daßman das Alter der Kinder nichl weiter als auf 8 Jahre
reduzire, unterstützen, und wünsche, daß die Vollziehungsverordnung

die Bestimmung enthalte, daß ein Kind jedenfalls
wenigstens ein Jahr bei dem betreffenden Meister bleiben soll.

Tscharner zu Kchrsatz Ich möchte nicht allzubindende
Vorschriften aufnehmen, damit man je nach Umständen verfahren

könne. Ebenso möckte ich nicht die Verpflegungsdauer
ganz bestimmt auf ein Jahr festfetzen, sonst kann man damit
in Verlegenheit kommen. Auch über den Austritt möch e ich
nicht zu bindende Vorschriften aufstellen. Oft ist die
Unterstützung gerade am nothwendigsten, wenn junge Leute das
16. Jahr erreicht haben, in dieser gefährlichen ZUt, wo sie auS
der Schule treten, weder Hände noch Füße zu rühren wissen
und nicht durch Arbeit ehrlich durch die Welt zu kommen
verstehen. In dieser gefährlichsten Zeit sagt man den jungen
Leuten: du bist erzogen. Dann findet ein Mädchen keinen

guten Platz und wird vielleicht Vagantin, während eine gute
Aufsicht sie retten könnte. Ich möchte also davor warnen,
allzuenge Vorschriften aufzustellen. Man kann die jungen Leute
nicht immer dem nämlichen Grundbesitzer aufbürden. Ich war
auch schon in diesem Falle und erklärte mich bereit, Arme
anzunehmen mit der Bedingung, daß ich sie zurückgeben dürfe,

wenn ich sie nicht brauchen könne. Der gesunde Verstand der
Beamten und Behörden in den Gemeinden soll dafür sorgen,
daß die Bertheilung auf geeignete Weise geschehe.

v. Steiger. Um den Besorgnissen Rechnung zu tragen,
welche von verschiedenen Seilen geäußert wurden, scheint es

mir, daß bei Ziff. 2 vor dem Wort „Entschädigung"
eingeschaltet werden sollte: „vollständige." (Dieser Antrag wird in
der Folge vom Redner zurückgezogen mit der Erklärung, er
habe übersehen, daß die Absicht des Paragraphen dahin gehe,
alle Einwohner der Gemeinde, nicht nur die Güterbesitzer, gleich
zu hallen.

Herr Berichterstatter. Ich habe zuerst Herrn Tscharner
zu antworten, weil er sich über das Allgemeine verbreitete und
nicht feste Normen aufstellen, nicht gebunden sein möchte, damit
die Gemeinden ungefähr machen könnten, was sie wollten.
Das wäre schön und gut, wenn der Staat nicht beitragen
müßte, aber wenn der Staat einen Beitrag leisten muß, so

kann man es natürlich nicht jeder Gemeinde anheimstellen, ob
sie arme Kinder länger auf dem Notharmenetat behalten wolle
und ob der Staat um so viel mehr beitragen solle, während
andere Gemeinden es nicht thun; sondern weil der Staat
beiträgt, ist eS nöthig, einen gewissen Termin festzustellen. Sie
sehen übrigens, daß nach § 24 diejenigen Burgergemcinden,
welche ihre Armen selbst erhalten können, für zu Erziehende
an den im 8 6 aufgestellten Termin nichl gebunden sind, weil
sie vom Staate nichts verlangen. Ueverhaupt müssen, um
irgendwie Ordnung zu schaffen, nothwendiger Weise bestimmte
Punkte festgesetzt werden, d nn so lange man sich in dem
unbestimmten Kreise bewegt, hat man auch die Folgen davon zu
tragen, Unordnung und Verwirrung aller Art. Um auf den
vorliegenden Artikel selbst einzutreten, so sind die gestellten
Anträge aus verschiedene Punkte gerichtet. Der erste betrifft die

Bertheilung der Kinder auf die Liegenschaften hinsichtlich des

Alters. Hier stehen sich die Herren Gfeller zu Wichlrach und
Trachsel gegenüber. Herr Gfeller möchte das Aller nicht unter
1l> Jahre reduzire», während Herr Trachsel noch etwas weiter
geht und die allgemeine Bestimmung aufnehmen will, daß
überhaupt Personen über 6 Jahre, welche sich zu dieser
Verpflegungsart eignen, auf die Liegenschaften vertheilt werden
können. Herr Gfeller jammerte über die Lage des Bauernstandes.

Ich möchte ihn nicht drücken, aber gegenwärtig dürfte
er nicht gerade Grund zu Klagen haben. Ich möchte daher
das Alter der Kinder auf 6 Jahre reduzire». Es fragt sich

nun, ob man am Verpflegungsiermine festhalten wolle. Herr
Trachsel findet es nicht zweckmäßig, von der Ansicht ausgehend,

es störe die Oekonomie der Gemeinden. Ich kann eigentlich

nichts dawider haben, weil es jede Gemeinde selbst ist,
welche darüber urtheilt und ihr Verpflegungsreglement aufstellt.
Wenn es sich darum handelt, eine Bestimmung, welche die
Gemeinden hindern würde, sich anders einzurichten, aufzunehmen
oder nicht, so kann ich in erster Linie die Erheblichkeit des

Antrages zugeben, nach welchem den Gemeinden die Befugniß
ertheilt würde, in ihr Bcrpflegungsreglement die Bestimmung
aufzunehmen, daß ausnahmsweise auch Personen in einem
Alter von mehr als 16 Jahren auf die Höfe vertheilt werden
können. Man könnte dann untersuchen, ob den Gemeinden
diese Freiheit bei der Abfassung ihrer Verpflegungsreglemcnte
zu gestatten sei. Herr Geißbühler wünscht Aufschluß darüber
zu erhalten, welchen Sinn die Bertheilung der Kinder „unter
die hablichen Einwohner und Liegenschafisbesitzer" habe; ob

auch die Kapitalisten beigezogen werden können, oder ob einzig
die Liegenschaften die Last tragen sollen. Damit bin ich nicht
einverstanden, daß die Kinder einzig auf die Liegenschaften
vertheilt werden sollen Denn wie man schon bei der Vorschrift
über die Ersetzung deS ArmenguleS das Staatsstcuerregister
als Grundlage angenommen hat, so könnte ich nicht einschen,
warum eS hier nicht geschehen sollte Auch wurde nach den

bisherigen Verpflegungsreglementen in der Regel nicht so ver-



fahren, sondern das Kapital mußte beitragen. Herr v. Büren
wünscht eine Redakiionsänderung in dem Sinne, daß Grundbesitzer,

welche in mehrern Gemeinden Liegenschaften besitzen,

in einer Gemeinde nicht für ihr ganzes Besitzthum beigezogen
werden sollen, sondern nur nach Verhältniß der in der
betreffenden Gemeinde befindlichen Liegenschaften. Ich bin mil Herrn
v, Büren einverstanden und kann auch seinen Antrag alS
erheblich zugeben, um dann die Sacke noch näher zu untersuchen.
Endlich handelt es sich noch um die Entschädigung, und da
kommen die alten Klagen, sie sei zu gering. Herr v. Werdt
sagt, in der Wirklichkeit müsse drei, bis viermal mehr bezahlt
werden, als das Durchschnittskostgeld betrage. Wir wollen
ein wenig rechnen. Man nimmt eine Zahl von 29,999 Noth-
armen an und ein Durchschnittskostgeld von 45Fr. ; ich nehme

an, es treffe nur 49 Fr. Wenn der Turchschniil nur zweimal
höher kommen sollte, so würden wir nur für die Notharmen
i,699,999 Fr. brauchen. Nun wurde aber im Jahre 1854

für die ganze Armenpflege der Nolharmen und der Dürftigen
nur Fr. 1,299,999 ausgegeben, also kann nickt der Notharmenetat

allein das Doppelte kosten. Ich kann nicht mehr, als
mich zum zweiten Male auf dasjenige berufen, was das Land
auf meine Anfragen antwortete. Herr v. Steiger hat zwar
seinen Antrag zurückgezogen, aber in diesem Punkte liegt das
Räthsel. Er verlangte „vollständige Entschädigung." Ich
erklärte schon im Eingangsrapporte: wenn Sie alles nach dem

Marktpreise berechnen wollen, dann wollen wir nickt mehr von
einem SiaatSbeftrage von 499,999 Fr. a. W. sprechen, sondern
wir müssen dann von 3—4 Millionen reden. Aber wen würde
das drücken? Uns selbst, indem wir dann Steuern in Baar
bezahlen müßten. Dann hätten wir auch nicht das Bewußt,
sein, etwas zu thun, für das wir nichts beziehen. Ich gestehe

zu, daß es gar keine vollständige Entschädigung, sondern eine

der Sitte deS Landes angemessene ist, daß es durchaus nicht
meine Absicht war, alles auf den Marktpreis hinaufzutreiben,
sondern es liegt im Interesse deö Landes, die Naturalleistungen
bestehen zu lassen. Nun sagt man, entweder haben die Ge.
meinden, oder diejenigen, welche die Armen aufnehmen, zu
wenig. Ich zweifle zwar, ob eS mir gelingen wird, in einem

Punkte zu belehren, der am Ende nur durch die Erfahrung
den Sieg davontragen wird; indessen will ich es versuchen.
Die Gemeinde soll jedenfalls nicht zu wenig haben. Es wird
ein Vcrpfhgungsreglement aufgestellt, in welchem die Gemeinde
die Versorgung der Armen nach ihren Verhältnissen und
Gebräuchen festsetzt. Sie sagt z. B. : wir verkostgelden diejenigen
Armen, welche wir nickt auf die Liegenschaften vertheilen
können; wir brauchen dafür so und so viel, dann bleibt uns
noch so und so viel übrig: dann sind noch die Kinder zu
versorgen, und für die geben wir das Uebrige als Entschädigung
mit. So werden allerdings sämmtliche habliche Einwohner,
auf die sich die Sache vertheilt, und zwar billig (dafür werden
die Gemeinden selbst sorgen) die Last gleichmäßig mittragen.
Daß gerade ein Baardefizit entstehen wird, kann ich nicht
begreifen, aber diejenigen, welche die Armen aufnehmen, haben
nicht eine vollständige Entschädigung. Wir werden uns hier
in Bern auch einrichten müssen, wie andere es können, indem
wir zusammenstehen; so wirb die große Zahl der Einwohner
ihrer Noihaimen wohl meister werden. DaS ist meine Ansicht
von der Sache. Wenn män deßwegen, weil nicht vollständig
entschädigt wird und eine gewisse Naturalleistung bleibt, durchaus

behaupten will, es sei eine Telle, so will ich hierüber
nicht streiten. Aber mir scheint, man sollte auch nicht die

Sache so auf die Spitze treiben, namentlich »ich« in der
Richtung, daß die Entschädigung sehr hinausgeschraubt und die

Baarbeiträge enorm viel größer werden. Herr Mösching fragt,
ob in den vom vorliegenden Paragraphen betroffenen Fällen
immer eine Auflösung der Familie staltfinden müsse. Das ist
durchaus nicht nothwendig. Ich möchte die Armenbehörden in
dieser Beziehung gar nicht binden. Wenn eine Familie da ist,
von der die Behörde glaubt, es sei nicht nöthig, daß sie

aufgelöst werde, so mag sie fortbestehen.
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Abstimmung.
Für den 8 8 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Bei Ziff. 2 das Alter von ill Jahren beizubehalten Minderheit.
„ „ „ „ „ auf 8 Jahre herabzusetzen 6i Stimmen.
» e/ „ „ 28 „

Für den Antrag des Herrn Trachsel (betref¬
fend die Vertheilung älterer Personen auf
die Liegenschaften) Minderheit.

Dagegen Mehrheit.
Für den zweiten Antrag des Herrn Bericht¬

erstatterg Handmehr.
Für den Antrag des Herrn v. Büren „

8 9.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph hat in
Betreff des Durchschnittskostgelbes Anfechtungen erlitten, ich bin
daher so frei, ohne den S>nn und das Wesen desselben
abzuändern, eine Redaktion vorzuschlagen, welche geeignet ist,
Mißverständnisse zu verhüten. Ich beantrage, den ersten Satz also
abzuändern: „Für die beiden Haupiklassen von Nolharmen
berechnet der Siaat zum Behuf seines Beitrages ein für alle
Gemeinden, welche nicht im Falle von S 24 sind, gleichmäßiges

Durchschnittskostgeld." Der zweite Satz bleibt unverändert.

Damit ist gesagt, daß das Durchschnittskostgeld erstens
nicht für die unter den 8 24 fallenden Gemeinden maßgebend
ist und zweitens, daß es nur für die Berechnung deS Staats-
beitrages aufgestellt wird. Ich glaube, durch diese Modifikation
sollen die erhobenen Bedenken beruhigt sein.

vr. v. Gonzenbach. Die vom Herrn Berichterstatter
vorgeschlagene Revaklionsabänderung genügt mir. Ich hätte
aber sehr gewünscht, daß er sich über die Lösung des Räthsels,
welches Herr v. Büren bei der ersten Berathung anregte, auS-
sprechen möchte. Herr v. Büren fragte damals: wenn das
nicht ausreicht, was dann? Wer zahlt dann? Die Gemeinde
als solche oder der Einzelne? Ist es die Gemeinde, so haben
Sie nur die Telle; ist cS der EinzelneOso haben Sie die
Progressivsteuer, und zwar nur auf eine Klasse der Hablichen
gelegt, auf die LiegenschaslSbesitzer. Zwar sagte der Herr
Berichterstatter, auch die Kapitalisten werden beigezogen, aber
daö Kind kann nicht einem Kapitalisten übertragen werden,
sondern nur einer Liegenschaft. Deßhalb sage ich, Sie fügen
der Staalssteuer noch eine andere Steuer bei, die in
Naturalleistungen besteht. Da wünsche ich wirklich, daß der Herr
Berichterstatter sich näher darüber erkläre, damit die
Gemeindeverwaltung wisse, wie eS gehalten sei. Auch dieser Satz ist
mir klar, daß die Gleichheit in vielen Fällen zu großer
Ungleichheit führen kann, und das wird bet dem Anwachsen
gewisser Ortschaften sehr weit führen. Sie Alle wissen, daß an
den Orten, wo ein starker Zudrang der Bevölkerung ist, die
Wohnungen im Preise steigen, daß die Kostgelder für die
Kinder dadurch höher werden. Wenn nun aber der Staat für
alle One ganz gleich sein Durchschnittskostgeld berechnet, so

will ich nachweisen, daß sie am einen Orte ein Durchschnittskostgeld

zahlen, welches möglicher Weise weiter geht, als
durchschnittlich nöthig ist, während es am andern Orte unverhält-
nißmäßig klein und ungenügend wäre. Nehmen Sie einen
Durchschnitt von 49 Fr. an, so ist es vielleicht einer abgelegenen

Gemeinde, wo die Lebensmittelpreise und die Wohnungen
nicht theuer sind, möglich, ihre Armen noch wohlfeiler zu

versorgen. An andern Orten dagegen, wo die Verhältnisse
ganz anders beschaffen, Lebensrnittel und Wohnungen theuer
sind, ein starker Zudrang der Bevölkerung ist, reicht ein solches
Durchschnittskostgeld in keiner Weise hin. Nun frage ich: ist
das eine LastenauSgleichnung? Ich stelle keinen Antrag. Der
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Herr Berichterstatter erklärte schon früher, er habe wichtige
Gründe, an einem einheitlichen Kostgelde festzuhalten, und wir
wollen dann sehen.

v. Werd«. Bei diesem Paragraphen möchte ich sagen,

warum ich glaubte, der Herr Berichierstaiter gehe von einer
unrichtigen Basis aus. Er vergaß zu berücksichtigen, daß in
vielen Gemeinden des KantonS die Armen bisher auf dem

Wege der Minderstcigerung untergebracht wurden. Nur auf
diese Weise konnte ich mir erklären, wie der Herr Direktor deS

ArmenwesenS auf ein so niedriges Durchschnittskvstgeld kam.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich habe mit Verwunderung
gewisse Ausstellungen von Zahlen gesehen, die ich nicht begreifen
kvnnle. Ich hörie seil einer ziemlich langen Reihe von Jahren,
daß solche großen Theils auf falscher Basis beruhen, daß die
eine Gemeinde sehr wenig für ihre Armen zahlt, die andere
sehr viel, um große Zuschüsse zu erhalten, so daß die Vornahme
einer Revision sehr nothwendig war. Nun fragt es sich, ob die

Vcriheilung richtig sei. Die Gemeinden, welche leer ausgingen,
fanden l» ver Armentelle ein Auskunflsmittel. Es sollte daher
ein sicheres Verhältniß in Betreff deS StaaiSzuschnsseS aufgestellt

werden, mit Berücksichtigung der Verhältnisse der
Gemeinden.

Ambühl. Schon bei der ersten Berathung wurden von
verschiedenen Seiten Ansichten geäußert, welche dahin gingen,
daß die Zahl der Noiharmen namentlich im Ansänge bedeutend
sinken werde; ich glaube es selbst auch. Ich wünsche nun aber,
daß der Siaaiöbeiirag von 500,000 Fr,, welchen der s 30 für
die Notharmen aussetzt, nicht durch Verminderung der Zahl
derselben geschmälert werden könne, sondern stelle den Antrag,
daS Marimum des StaatSbeirrages sei so zu berechnen, daß
die Summe von Fr. 500,000 vollständig verwendet werde. ES
könnte gar leicht der Fall eintreten, daß die Schraube, von der
uns der Herr Berichterstatter bei der ersten Berathung sprach,
ein wenig zu stark in Anwendung käme, um einen Theil der
Summe in der Staatskasse zu behalten. Wir haben' keine

Bürgschaft, daß Herr Schenk immer Direktor des Ärmenwesens
sein werde, sonst würde ich ihm nicht eine solche Auslegung
zutrauen. Deßhalb wüniche ich die Aufnahme des beantragten
Zusatzes. G,

Herr Berichterstatter. ES wurde eigentlich kein Antrag
gegen den 8 0 gestellt, Herr Ambühl wünscht eine Ergänzung
desselben. Er rechnet also: das Marimum deS Durchschnuis-
kostgelveS stützt sich auf das Ergebniß des Jahres 1854, und
Vieles beträgt für ein Kind Fr. 39. 35, für eine erwachsene,
arbeitsunfähige Person Fr. 52. 30. Nun nimmt man bei
diesem Gesetze an, daß der Nolharmenetai sich nicht besonders
vermindere, und man rechnet also: wenn derselbe gleich bleibt,
und wir höchstens bezahlen, was im Jahre l854 bezahlt wurde,
dann reichen wir mit der Summe von 500,000 Fr. auS; wenn
dagegen der Nolharmenctat sich bedeutend vermindern und
gleichwohl für em Kind durchschnittlich Fr. 39. 35, für eine
erwachsene Person Fr. 52. 30 bezahlt würde, so wäre die

Thatiache nicht unmöglich, daß 100,000 Fr. in der Staatskasse
blieben, vorausgesetzt, daß die andern Hülfsmittel das Ihrige
leisten. Wenn man glaubt, eS soll ausdrücklich gesagt werden,
daß in diesem Falle dann ein« Erhöhung des Durchschniits-
kostgelvcS eintreten solle, wie eine Verminderung eintreten'
wüide, wenn der Etat sich vermehren würbe, so habe ich nichtS
dagegen. Denn ich halte dafür, wenn man für ein Kind auch
40 oder 41 Fr. zahlen würbe, so wäre dieß noch keineswegs
lururlös bezahlt. Man müßte bann im vorliegenden
Paragraphen die Worte „im Marimum" weglassen. Der Sache
nach finde ich im Antrage nichts unbilliges. Die vom Herrn
Antragsteller eingereichte Redaktion lautet aber folgendermaßen:
„In jedem Falle dürfen vom Staate nicht weniger als 500.000Kr.
verwendet werden." Ich will dem Gedanken insofern Rechnung

tragen, daß ich die Erheblichkeit deS Antrage» zugebe. Herr
v. Gonzenbach fragte abermals: wer zahlt, wenn daS Durch-
schniliskostgeld nicht ausreicht? ES ist die Anfrage, welche ich
schon bei § 8 besprochen habe, und die man mir immer und
immer als daS beständige Räthsel gegenübeistellt. Ich sage
noch einmal: was baar ausgesetzt wird, ist keine vollständige
Enlschädigung; es werden weder diejenigen, welche für 40 bis
50 Fr. sogar freiwillig Kinder annehmen, vollständig bezahlt,
noch biejenlgen, welche solche vertheilt erhalten; an beiden
Ollen ist also ein Ueverschuß der Leistungen. Aber eS ist eine

Naturalleistung, die man trägt. Nun begreife ich nichl, wie
man durchaus ein Baardefizil gleichsam mit Gewalt herausbringen

will. Sie wissen doch: wir haben so und so viele
Miuel, so und so viele L.uie zu verkostgelden, eS bleibt also
noch so viel für die Kinder. Man sagt nichl: wir zahlen so

viel für die Kinder, jetzt haben wir ein Defizit von so viel;
sondern man sagt: wir haben noch so viel als Entschädigung
zu verabfolgen und vertheilen es gleichmäßig auf alle. So
wird das Vaardcfisst vermieden, die Naturalleistung aber besteht,
und ich glaube, wir winden einen großen Fehler begehen, wenn
wir diese Alt der Verpflegung beseitigten. Herr v. Gonzenbach
glaubt, bei der Gleichheit des Dura schnittskostgeldes werde die
größte Ungleichheit entstehen. Ich habe im Eingangsrapporte
darauf geaulwoilel, indem ich zeigte, daß in den Amtsbezirken,
wo nicht abgelegene Oilschafien sind, wie in Aarbcrg,
Aarwange», Bein, Fraubrunnen, Seftigen, Wangen, wo man
Oliichasten mil vie em Verkehre findet, daß dieselben dem
Durchschnitte am nächsten kommen, während »n Amtsbezirken,
wo eher von abgelegenen Ortschaften die Rede sein kann, der
Durchschnitt etwas höher stehl ; daß z. B. Saauen einen solchen
von Fr. 55 hat, während derjenige von Aaiberg Fr 35
beträgt. Aber gesetzt auch, der Einwurf des Herrn v. Gonzenbach

wäre richtig, so wird die Gleichheit dennoch wieder
hergestellt. Fragen Sie die Herren von Herzvgcnbuchsee, ob sie

mchi gerne die Eisenbahn haben und bann etwas mehr
beitragen, oder ob sie lieber nach Habkern ziehen würden und
dort keine Eisenbahn hätten. Glauben Sie, man würde hier
die Vortheile gegen die Nachtheile anderer Ortschaften vertauschen?

Vortheile und Nachtheile kompensiren sich eben. Wir
können nicht nur eine Seile der Sache iu'S Auge fassen,
sondern dadurch, daß man Alle gleich hält, stellt die allgemeine
Gleichheit sich wieder her. Man Hai große Vortheile an großen
Omchaften. Da wurde die Eisenbahn gebaut, deren Anlage
steuerfrei ist, worunter der Sraal leidet, während das Oberland
vor der Hand nichts davon hat als den Nachtheil, daß man
dort um >o viel mehr an Steuern zahlen muß. Ich glaube
daher, diese Anschuldigung sei nicht richtig. Herr v. Werdt
kam ebenfalls aus ein irüheres Votum zuiück und sagte, daS

Durchschuiltskostgeld sei so klein, weil in den meisten Gemeinden
die Armen aus dem Wege der Mindeisteigerung verkostgelbet
worden seien. Was man unter Minversteigerung verlieht, daS
ist in den wenigsten Gemerndcn mehr der Fall. Fiüher stellte
man allerdings geradezu ein Kind auf den Tisch und fragte:
wer fordert weniger, zum ersten, zwecken, dritten Male? Aber
daß es in letzter Zeit in den meisten Gemeiiibcn so gehalten
worden sei, das bezweifle ich. Natürlich ist dagegen, daß man
die Kinder möglichst wohlfeil zu verlostgelven suchte. Die
Gemeinden machten ihren Vortheil auf alle mögliche Weise
geltend, daS wird auch in Zukunft per Fall sein. Herr Tscharner

hat den § 9 etwas mißverstanden. ES ist gar nicht gesagt,
daß derselbe den Staarsbeckrag des JahreS 1854 zu Grunde
legt, sondern wenn daS Jahr 1854 genannt ist so geschieht eS

in dem Sinne, das Durchschnittskostgeld beliage so viel, als
von den Gemeinden im Jahre 1854 verwendet worden ist, und
daS beträgt durchschnittlich Fr. 39. 35 für ein Kind und
Fr. 52. 30 für eine erwachsene Person,

Der § 9 wird mit Erheblichcrklärung deS von Hrn. Ambühl
gestellten Antrages durch das Handmehr genehmigt.
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Gfeller zu Wichtrach. Ich habe nicht große Hoffnung,
mit meinem Vorschlage durchzudringen, aber es ist ein
allgemeiner Wunsch vcr Gegend, von welcher ich herkomme, bei

diesem Paragraphen die Bestimmung aufzunehmen, daß die
Gemeinden, deren Hülfsmittel zum Unierhalie der Armen nicht
hinreichen, mit einer Mehrheit von ^ der Stimmen den Bezug
einer GcmeindSarmenlelle beschließen können.

Stettler. Ich ließe mir diesen Paragraphen gerne
gefallen, aber trotz allem Nachdenken kann ich mir nicht
vorstellen, wie die Gemeinden dabei bestehen können. Man sagt
uns, in Bezug aus dre Naturalleistungen finde eine gleichmäßige
Vertheilung statt. Das ist richtig, aber neben den noiharmen
Kindern von 8—16 Jahren find noch eine Menge andere
Notharme zu erhallen Wir haben noch Kinder von 1—8
Jahren, die nicht auf die Liegenschaften vertheilt werden dürfen;
ferner nach 8 6 Ziff. 2 die vermögenslosen Erwachsenen. Diese
beiden Klassen von Noiharmen müssen also anders verpflegt
werden, und zwar wie? Nach § 8 „durch freie Verkostgctcnng
an wohlbcleumdete, arbeitsame und vcrpflegungsfähige Leute";
ferner durch Verpflegung in einem Gememoarmenhause u. s. w.
Die Art und Welse der Versorgung ist allerdings zweckmäßig
vorgesehen, aber wer bezahlt sie? AIS Hülfsmiittl der Nolh-
armcnpstege sind sechs Kategorien ausgepellt, von denen drei
fast nichts sind, nämlich die Rückerstattungen, die Verwanbten-
beiträge und die Gefalle. Es bleiben noch übrig: die Beiträge
der Gcmeindarmengüler, der Burgergüler und des Staates.
Wenn der Entwurf so lauten würde: der Start bezahlt den

Ausfall, wenn die übrigen Hülfsmittel nicht ausreichen, dann
würde die Gemeinde einfach die Rechnung machen und die

fehlende Summe vom Staate bezahlt. Aber so verhält es sich

eben nicht, sondern der Staat bezahlt nur eine bestimmte Summe,
welche für ein Kind Fr. 39. 35, für eine erwachsene Person
Fr. 52. 36 beträgt. Nun sagt man, die Gemeinde müsse sich

eben einrichten. Aber wenn eS dennoch nicht gehl, wie dann?
Die im 8 8 vorgesehene freie Verkvstgeldung verstehe ich so:

man fragt in einer Gemeinde: wer will ein Kind »nur 8
Jahren annehmen? Wer will eine erwachsene Person? Dann
wird der Elne 166, der Andere 156 Fr. verlangen. Da findet
kein Zwang statt. Ein Jeder kaun soidern, so viel er will; in
Bezug auf diese Klasse besteht also die freie Konkurrenz. Oder
will man vielleicht da auch einen Zwang einführen? Soll
derjenige, welcher schon ein Kind über 8 Jahren zur Verpflegung

übernommen hat, noch andere Noiharme übernehmen?
So verstehe ich es nicht, sondern die Verkostgeldung rst in
dieser Beziehung frei. Nun frage ich: wie soll das Fehlende
bezahlt werden, wenn die vorhandenen Hülfsmittel zu Deckung
des Kostgeldes niebt hinreichen? Die freien Steuern sollen
für die Dürftigen verwendet werden. DaS Gesetz soll doch die

nöthigen Hülfsmittel anweisen, und da erblicke ich nur zwei

Auswege. Entweder erlaubt man den Gemeinden, deren

Hülfsmittel zu Deckung der Ausgaben für die Nolharmenpflege
nicht hinreichen, das Fehlende durch freiwillige Steuern zu
ersetzen; oder wenn man das nicht will, dann s.he ich wahrhast
kein anderes Mittel mehr als die Einführung einer Art Delle,
einer beschränkten Telle, so weit sie erforderlich ist. Da ich

wenigstens nicht einsehe, wie die Stadt Bern ihre einsaßlichen

Noiharmen aus den vorhandenen Hülfsmitteln erhalten kann,

und auch der StaatSbeiirag nicht ausreicht, so stelle ich den

Antrag, am Schlüsse des ersten Alinea die Bestimmung
beizufügen: „eS sei denn, daß die ordentlichen Hülfsmittel zur
Versorgung der Notharmen nicht hinreichen." Ferner beantrage
ich, einen Zusay folgenden Inhaltes aufzunehmen: „Hingegen
können sich die in 8 8 Ziff. 2 bezeichneten Personen gegen

Bezahlung des im VerpflegungSreglemente zu bestimmenden

Betrags von der Uebernahme von Kindern zur Verpflegung
befreien." ES gibt Partikulare», die außerhalb ihrer Gemeinde

größere oder kleinere Liegenschaften besitzen. Ich nehme an,
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Jemand besitze in einer andern Gemeinde eine kleine Liegenschaft.

Wie soll er nun in der Lage sein, ein Kind zu
verpflegen? Er muß also das Kind anderswo versorgen. Bisher
half man sich so, baß man das Kind entweder dem Pächter
überband oocr anderswo verkostgeldete. Wenn nun der betreffende

Liegenschaflsbesitzer sich bereit erklärt, das im
VerpflegungSreglemente bestimmte Kostgeld zu erlegen, so kommt eS

für ihn billiger zu stehen und die Gemeinde hat den Vortheil,
daß ssc nach und nach einen Oitsarmenfond bilden kann; dann
ist beiden Theilen geholfen. Endlich ist noch eine Klasse zu
berücksichtigen. Wir haben im Kanione viele Alpbesttzer,
namentlich befinden sich solche auch in der Stadt Bern. Ich
möchte fragen: was soll ein solcher Alpbesttzer mit einem Kinde
aiifangen? Früher übergab man es dem Küher, später sah

man, daß es nicht gehe und suchte sich anders zu helfen. Auch
in dieser Beziehung ist es besser, die Gemeinde suche sich
einzurichten und ber betreffende Grundbesitzer zahle den im Re-
gleznente festgesetzten Betrag. Das sind die Grünve, welche
mich veranlassen, Ihnen die gestellten Anträge zur Genehmigung
zu empfehlen.

Dr. v. Gonzcnbach. Ich bin mit den Anträgen der
Herren Gfeller und Siciiler einverstanden, dagegen würbe ich
sie etwas anders rebigiren. Ich glaube, die Sache gehöre nichr
daher, und man sollte sich daraus beschränken, bei 8 >6 daS
eiste Alinea zu streichen. Welches ist ber logische Gang deS
Gesetzes in Bezug auf die Hülfsmittel? Er geht zuerst vom
engern Kreise aus und beginnt mit den Rückerstattungen, dann
kommen die Beiträge der Blutsverwandten, der Burgergüler,
der GemeindSarmengüter, die Gefälle und endlich die Leistungen
deS Staates. Nun halte ich dafür, wenn eS zugegeben wird,
so muß die Gemeindöarmenielle offenbar am Schlüsse
angebracht werden, wenn alle diese Mittel erschöpft sind, und dann
mit einer beschränkten Mehrheit von ^ per Stimmen. Wenn
Sie damit einig sind, so hätten Sie bei 8 27 des frühern
Entwurfes bereits eine entsprechende Redaktion, indem dort
bestimmt ist, wie durch außerordentliche Hülssquellen die
Ausgaben im Armenwesen bestricken werden sollen, namentlich auch
„durch Erhebung einer reglementarischen Armensteuer infolge
deS neu zu erlassenden Gesetzes über das Gemeinbesteuerwesen,
wenn gemäß dem vorhandenen Bedürfnisse nach sorgfältiger
Prüfung Veö SachverhalleS die Gemeinde durch Mehrheitsbeschluß

von 2/z per Anwesenden es verlangt und der RegierungS-
ratt) es gestaltet." Ich besorge, der Herr Berichterstatter gebe
meinen Vorschlag nicht zu, weil er gegen diese Delle
eingenommen >st, darum fragte ich ihn bei 8 9, wie das Fehlende
bezahlt werde. Seine Antwort war gar nichr genügend. Nun
frage ich bei dieser Auffassung des Herrn Berichièrstaticrs,
welcher zugibt, er sei gezwungen, Opfer zu fordern, ob eS

nicht billiger und gerechter, ob es nicht am besten.sei, eine
Telle zu beziehen. Eine gleichmäßigere Verrheilung'der Last
kenne tch nicht, als wenn man das Fehlende auf daS ganze
Vermögen der Gemeinde legt und es von 2/z der Stimmenden
abhängig macht, ob die Telle bezogen werde» dürfe. DaS
halte ich für gerechter, als wenn man einem Liegenschaftsbesitzer

ein Opfer auferlegt, das man nie genau berechnen kann.

Ich will nicht noch einmal auf die frühere Diskussion über die

Telle zurückkommen, nur daran möchte ich erinnern, daß von
mehrern Seite», namentlich von Seite eines Redners erklärt
wurde, daß man nicht für eine Telle für die Dürftigen stimme,
wohl aber für die Notharmen. Ich beschränke mich also darauf,
den beiden Herren zu bemerken, daß der Antrag zu 8 27
gehört; nicht daß ich bann wieder darauf zurückzukommen gedenke,
aber der Herr Berichterstatter wird damit einverstanden sein,
daß derselbe dorthin gehört. Hier beantrage ich, die beiden

ersten Zeilen deS 8 16 zu streichen.

Tscharn er zu Kehrsatz. Ich hingegen möchte warnen,
immer aus daS Alle zurückzukommen; dieser Grundsatz sollte

hier nicht zur Sprache kommen. Ich muß sagen, daß eine
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gezwungene Armentelle in allen Verhältnissen des Lebens eine

Abnormität ist; sie führt zum ausgedehntesten SozialismuS und
Kommunismus, sobald ei» paar Individuen in einer Gemeinde
sich versammeln, die Erhebung einer Steuer beschließen und
erklären: wir haben das Recht zu cristiren, ohne m arbeiten!
Sie haben das in Paris gesehen, wo Napoleon viele Tausende

solcher Individuen fortschicken mußte, weil sie den Grundsatz

halten: l^a propriété c'est Ic vol. ES ist möglich, daß
es in einer reichen Burgergemeinde nicht so üble Folgen hätte,
wie an andern Orten. Ich warne vor einer solchen gezwungenen

Armenunterstüyung, und wünsche, daß man bei diesem

Artikel bleibe, wie er vorliegt Zeigt es sich dann, daß die

Hülfsmittel nicht ausreichen, so kann man immer noch auf
Mittel und Wege bedacht sei«, was zu thun sei. Der Staat
mit seinen Waldungen und andern Liegenschaften wird dann
auch beigezogen werden müssen, nicht nur die Bäucrlein. Ich
stimme zum 8 10

G feller zu Signa». Ich danke Herrn Tscharner, daß
er sich gegen den Antrag auf Wiedereinführung der alten
Armentelle erhoben Hai. Auch ick muß mich dagegen aussprechen,
und erlaube mir, nur kurz die Gründe dafür anzugeben. Vor
Allem halte ich dafür, wir können, so lange die gegenwärtige
Verfassung besteht, die Armentelle nicht wieder einführen. Wer
so etwas will, der muß die VcrsassnngSrevision beschließen.
Ferner finde ich, die Armentelle sei gegen die Grundsätze des
in Berathung liegenden Armengesetzes. Ich mache Sie
aufmerksam, baß die Verfassung 499,999 Fr. aussetzt, welche als
Staatsbeitrag an die Stelle der frühern Armentelle treten sollen.
Ferner muß lch Sie erinnern, daß dieses Gesetz indirekte Tellen
genug enthält, so daß wir der direkten nicht bedürfen. Ich
mache Sle aufmerksam ans die Vertheilung der Kinder auf
die Liegenschaften, auf ie Tellen zu Ersetzung der Armengüier.
Ich möchte Sie Alle warnen und daran erinnern, daß die alte
Armentelle die größte Schuld an unsern Zuständen im Armenwesen

trägt, daß sie für das Land von den verderblichsten
Folgen war. Ich stimme zum § 19.

Tscharner in Bern. Mir scheint, die Frage sei einfach
diese: will man, daß die Noiharmen veisorgl werden, ja oder
nein? Will man es darauf ankommen lassen, daß viele nicht
versorgt werden, so kann mau eS bei den Bestimmungen dieses
Entwurfes bewenden lassen. Will man aber die Notharmen
gehörig versorgen, so muß man den Gemeinden die nöthigen
Hülfsmittel anweisen, sonst sind die Armen auf der Gaffe.
Ob man mit dem Staatsbeiirage von 499,999 Fr. auskomme
oder nicht, das wird die Erfahrung entscheiden. Ein Belege,
daß das Durchlchnitiskostgelft zu niedrig sei, hatte ick erst in
den Händen, indem ich die Verpflichtung einer emmenthalischen
Gemeinde für die Verkostgeldung eines Kindes vor Augen
hatte, eîàrer Gemeinde, die gewiß nicht mehr zahlt, als nöthig
ist; es beträgt etliche 59 Fr. Wenn nun für Kinder so viel
bezahlt werden muß. so zweifle ich sehr daran, ob man dabei
bestehen könne. Man wird auf sehr große Schwierigkeiten
stoßen. Sie können aUsällig dem Besitzer eines HoscS 1—2
Kinder übergeben, er kann fie gehörig erziehen; aber wenn cS
sich um die Vertheilung einer Masse Kinder handelt, so können
Sie dem Einzelnen nickt 4—5 autbüiden. Es müssen daher
einzelne Kinder durchaus verkostgeldet werden, so daß auch da
die Gemeinde bedeutende Opfer wird bringen müssen. Ich
stimme zu den gefallenen Anträgen.

Berger. Ich höre zu meiner Verwunderung der Armentelle

wieder das Wort reden, von einer Seite her, wo man
wahrscheinlich nicht weiß, um waS für einen Vogel es sich
da handelt. Bei uns hat man sehr große Bedenken dagegen,
wenn in irgend einer Form die GemeindsicUe cingesühkt werden
sollte. Man sagt, die vorhandenen Mittel reichen nicht hin.
Ich möchte für den Fall, wenn nach Erschöpfung aller andern
Hülfsmittel noch ein Defizit vorhanden sein sollte, einen Vor¬

schlag machen, der bei uns mit Vergnügen aufgenommen würde,
daß nämlich alsdann eine allgemeine SiaatSarmenrelle bezogen
werden möchte und zwar gleichmäßig von Vermögen und
Erwerb. Das sollte denen, welche die Armentelle wollen,
entsprechen, und cS wäre das billigste Versahren, um die Kalamität

zu heben. Ich stelle daher den Antrag, es sei für den
erwähnten Fall grundsätzlich der Bezug einer allgemeinen Kan-
tonalarmentelle auözusprechen und dieselbe durch den Staat zu
verwenden.

Karrer. Da bei 8 19 einer der wichtigsten Grundsätze
der Versassung bestritlen werden will, so erlaube ich mir auch
noch elnlge Bemerkungen. Man weiß wohl, daß eine Versas-
suligöbettlmmung nicht für ewige Zeilen gemacht werden kann,
sondern sie fließt even auS den Bedürsiuffen der Gegenwart
hervor; für die Zukunft hat mau nur Büdgeiausätze und
Vermuthungen. So ging es auch mit dem 8 65 unterer Staats-
versassung. Man pellte dainalS eine Berechnung auf, wie hoch
die ArmenicUen sich im ganzen Kantone belaufen möchten, man
stellte die geiammelten Angaben zusammen und stellte dem ganzen
R.suliaie die 499,999 Fr a. W. als Staatsbeitrag gegenüber;
das Ucbrige überließ man der Wirksamkeit der freiwilligen
Vereine. Es fragt sich, ob diese Berewnung heute noch eine
richtige sei oder nicht. In dieser Beziehung habe ich keine
ander» Materialien, als den Bericht des Herrn Direktors deS

Armenwesens, aus welchem sich ergibt, daß ver Staatsbeitrag
von 499,999 Fr. nicki nur fur die Befriedigung der ordentlichen

Bedürsmsse genügt, sondern noch ein Ueberschuß für
Unvorhergesehenes bleibt. Ich welß nun nicht, ob es am Orte
wäre, diele Berechnung umzustoßen. Bei jeder vernünftigen
Armenpflege bevars es erner gewissen Genauigkeit und Strenge.
In dieser Beziehung mache ick dem Lande, dem Emmenthale
den Vorwurs, daß es zu freigebig war. Ich erinnere mich,
daß währeno der schweren Zeit ver Theurung bis auf 299
Personen täglich vor einzelne Häuser kamen, und daß keine
sich entfernte, ohne etwas erhalten zu haben. Diese Freiwilligkeit

hat etwas Schönes, sie hatte aber in gewisser Hinsicht
auch schlimme Folgen. Wir müssen dafür sorgen, daß pie
Gemeinde» nicht zu telcht und zu bequem Tellen beziehen können.
Schneiden wlr beiden den Faven ab, der Gemeinde- und der
SiaatSarmeNtelle. Ich bin so frei, Ihnen eine Ansicht
mitzutheilen. Die Kinder, welche aus die Liegenschaften vertheilt
werden sollen, werden den betreffenden Grundbesitzern vorgestellt.

Diejenigen, welche freiwillig Kinder übernehmen, haben
das Recht, auszuwählen; diejenigen, welche ihre Pflegekinder
zu etwas verwenden können, erhallen keine Entschädigung;
dann wird letztere für die Uebrigen um so größer, so daß sie

dabei bestehen können. In vcr Stadt Bern sind die Verhältnisse

freilich ausnahmsweise beschaffen, aber wenn man einmal
weiß, daß man es nicht anvcrs machen kann, so richte man
sich ein, wie auf dem Lande auch. Hüte man sich, in ein
solches Gesetz einen Grundsatz aufzunehmen, der in andern
Kantonen unendlich viel Unheil angerichtet hat. Gehen Sie
in den Kanton Luzeru, wo die Uebelßände viel größer sind als
bei uns, in jenen Kanton, wo aus 199 Einwohner 35 unterstützt

werden müsse». Wenn man einmal tellen muß, so kommen
Sie zum allen Systeme zurück, daß die Armen wieder ihre
Ansprüche an die Gemeinden machen und sagen: ihr habet daS
Recht, Tellen zu erheben, wir haben das Recht auf
Unterstützung. Gehen Sie in den Kanton St. Gallen, dort sehen
Sie wie Armentellen bis auf 14 p. m elhoben werden. Die
Uebclstände, welche unsere frühere Armenpflege mit sich brachte,
liegen in der Bequemlichkeit einzelner Gemeinden und Gemeinds-
bchörden; diese wagten es nicht, einen Unterstützung Verlangenden,

der noch sich selbst häue durchbringen können,
fortzuschicken, sondern sie gefielen sich vielmehr darin, die Guten zu
spielen, und wenn der Gemeinde s.ekel nicht mehr hinreichte, so

wurde der Bezug einer Telle beschlossen. Wenn einmal die
Sache so steht, daß außerordentliche Nothstände da sind, wenn
der Fluß seinen Damm zu durchbrechen droht, so kann man



außerordentliche Mittel anwenden; aber für gewöhnliche
Verhältnisse möchte ich die Armcntelle nicht. Dieß sind die Gründe,
warum ich zum § 10 stimme.

v. Büren. Ich bin sicher kein Freund von Armentellen,
es ist nur die Nothwendigkeit der Bedürfnisse, die mich zu der
Frage veranlaßt: wie sott es möglich sein zu bestehen, wenn
man nicht weiß, wie man sich behelfen soll? Herr Karrer
deutete einen Weg an, wie man bei der Versorgung der Kinder
verfahren könnte, aber bei der Versorgung der Erwachsenen
zeigen sich ganz andere Schwierigkeiten. Nach K 8 Ziff. 3
sollen sie durch gemeinsame Unterhaltung und Verpflegung in
einem Gemeindarmenhause versorgt werden. Nun mache ich
aufmerksam, daß die Verpflegungskosten in einem Gemeinv-
armenhause ungleich größer sind als das Durchschnittskostgeld,
und ich glaube, man könne nicht wohl anders, als den
Gemeinden die vorgeschlagene Besugniß geben. Man wendet ein,
wenn Teilen bezogen werden, so sei Mißbrauch zu befürchten,
die Gemeinden würden mit zu großer Leichtigkeit zu diesem
Mittel greifen Wenn die Gemcindbehörven so handeln, so

werden wir mit dem ganzen Gesetze nicht viel bewirken können.
Wenn die Gemeindbehörden und Andere nicht Ja zu sagen
Wissen, wo es nöthig ist, und nicht den Muih haben,
erforderlichen Falles auch Nein zu sagen, dann sind wir mit der
Armenpflege zu Ende. Diesen Standpunkt dürfen wir nicht
einnehmen. Ein Redner schlug die Staalsarmentelle vor.
Wenn wir diese beschließen, dann haben wir die Siaatsarmen-
pflege, und waS diese bedeutet, wissen Alle. Bis auf einen
gewissen Grund haben wir sie bereits, in dem Sinne, daß man
sagen kann, ein großer Theil der Steuern werde für die Armen
verwendet. Wenn jedoch die Gemeindetelle speziell verboten
ist und die Hülfsmittel der Gemeinden nicht ausreichen, so

müssen sie sich auf irgend einem andern Wege Mittel
verschaffen, nenne man es, wie man wolle. Die Gemeinden müssen
sich so einrichten können, daß eS ihnen möglich ist, ihre Armen
zu versorgen, und da es nicht überall ohne den Bezug einer
Telle geschehen kann, so soll man diese nicht geradezu unmöglich
machen.

Lehmann, I. U. Ich muß mich der Beibehaltung des

§ 10 anschließen. Wir wissen, welche Folgen die srübere
Armenpflege hatte. Die Begehrlichkeit nahm zu, weil die
Gemeinden leicht Teilen erheben konnten; die Armenlast wurde
dadurch zu groß, so daß man dahin kam, in der Verfassung
von 1846 eine Schranke aufzustellen. Ich bin mit Herrn
Karrer einverstanden, ich glaube, die gegen den Z 10 erhobenen
Bedenken seien zu weit hergeholt. Laut § 8 können die Kinder
mit Entschädigung auf die Höfe vertheilt werden Ich zweifle
nicht daran, wenn man in einer Gemeinde weiß, daß nicht mehr
vorhanden ist, so wird man auch die andern Kinder nach einem
billigen Maßstabe zu versorgen wissen, eS wird Leute geben, die
sie übernehmen. Wir wissen, wohin es führt, wenn man die
Lasten überhaupt in Geld umwandeln will; eS fühlt eben zu
den kolossalen Summen à die ein Land in Schrecken versetzen.
Unsere Tendenz muß damn gehe», das Verfahren zu beseitigen,
nach welchem leicht Defizite entstehen. Ich halte also dafür,
so gut als man für den Staat ein Büdgel macht, so gut wie
in jeder guten Familie die Ausgaben sich nach den Einnahmen
richten müssen, so werden sich auch in den Gemeinden Mittel
und Wege finden, die Armen zu versorgen. Wenn wir heute
den Gemeinden wieder einen unbeschränkten Kredit eröffnen,
ihnen die Besugniß geben, Tellen zu erheben, so haben wir
durchaus den Zweck verfehlt, welchen die Verfassung anstrebt,
und wenn wir dahin gelangen wollen, daß die freiwillige
Unterstützung an die Stelle der gezwungenen trete, so müssen
wir den 8 l0 festhalten; ich stimme dazu

v. W e rdt. Herr Karrer bemerkt, man soll den Gemeinden
sagen, daß sie stch einrichten. Ich möchte das auch, aber eine

dreißigjährige Erfahrung auf dem Lande lehrt mich, daß man
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in den Gemeindeverwaltungen, wie in andern Dingen, die
Menschen nehmen müsse, wie sie sind, und da finde ich nichts
anderes, als was ich bei der Diskussion über die Einlretens-
frage sagte: wir werben nach und nach, vielleicht nach theurer
Lehrzeit, darauf zurückkommen, nicht die obligatorische Armen«
Unterstützung einzuführen, aber den Gemeinden Mittel und
Wege an die Hand zu geben, daß sie besiehe» können. Ich
hätte den Gemeinden erlauben mögen, rm Falle der Noth Tellen
zu beziehen, und man könnte dadurch eine Schranke setzen, daß
die Telle t pro mille nicht übersteigen dülfe. Denn Gegenden,
deren Hülfsmittel nicht hinreichen, soll der Staat durch seine
400,000 Fr. zu Hülfe kommen. Auch unter dem neuen Gesetze
wird man aus irgend eine Weise Ordnung schaffen müssen,
sonst wird eS ebensowenig gehen als bisher. Erst bei der
Jnkraftiretung des Gesetzes wird man auf eine Menge Schwierigkeiten

stoßen,-die man sich jetzt nicht träumen läßt. Zugleich
wiederhole ich, was ich Herrn Schenk sagte: die Mehrheit ist
König, sie mag beschließen, was sie für gut findet. Ich werde
dem Armengesetze, wenn eS angenommen w>ro, nicht nur keine
Schwierigkeiten in den Weg legen, sondern den republikanischen
Grundsatz befolgen und darnach leben

vr. Schneider. Ich verwundere mich über dasjenige,
was ich heule hier höre. Ich habe die Verfassung nie anders
verstanden, als daß die Gemeindetelle aufgehoben werden soll.
Entweder muß die Verfassung rcvibirt, oder die Telle aufgehoben

werden. Der 8 85 der Verfassung erklärt die gesetzliche
Pflicht der Gemeinden zur Unterstützung ihrer Armen als
aufgehoben. Wenn diese Pflicht aufgehoben ist, so ist jeder Zwang
gegen den Einzelnen auch aufgehoben. Es wäre ein Widerspruch,

zu sagen: die gesetzliche Unierstützungspflichr der
Gemeinden ist aufgehoben, aber gesetzlich muß der Einzelne tellen.
Ferner schreibt die Verfassung vor, wenn der Ertrag der Ar-
meugüter und anderer zu diesem Zwecke vorhandener Mittel
nicht hinreiche, so werde „bis zur gänzlichen Durchführung
obigen Grundsatzes das Fehlende durch Gemeiudetellen und
Siaaiszuschüsse ergänz,." Also bis der Grundsatz gänzlich
durchgeführt sein wird, können noch Tellen erhoben werben,
länger nicht. Freilich fügt die Verfassung bei: „und SlaatS-
zuschüsse." ES liegt sodann im Grunde auch im Sinne dieses
Artikels, daß der VerfassungSraih der Ansicht war, die SiaatS-
Zuschüsse werden auch einmal aufhören müssen, während wir
jetzt darüber einig sind, daß dieses nicht so bald werde geschehen
können. Aber wenn auch die Verfassung nicht eine solche
Bestimmung enthielte, so müßte ich dennoch die Ansicht der Herren
Karrcr und Tscharner theilen. Wieder Tellen gestatten, wäre
das größte Uebel. Herr v. Werbt schlägt die Festsetzung eines
Maximums vor. Es wurde oft festgesetzt. Wir hallen eine
starke Regierung in den Zwanzigerjahren, jeder Gemeinde wurde
ein Tellmarimum festgesetzt, jede hat es überschritten, und der
Regierungsralh genehmigte die Ueberschreitungen. Wenn ein,
mal die Teile besteht, so gibt eS keine schranke mehr. Herr
Karrer zeigte, wie eS in andern Kanionen steht, er zitixte den
Kanton Luzern, welcher nach der Zählung von 1850 132,843
Seelen Bevölkerung hat. Die^ waisenamilich unterstützten
Armen belaufen sich auf 20,405 Köpfe — 15, fast 16 der
Bevölkerung. In einzelnen Gemeinden steht eS schlimmer. In
Willisau beträgt die Zahl der Unterstützten 17'/, in Ent-
lebuch 24»/4 °/o, in einigen Gemeinden 31 in RohrmooS
32 g-s,, in Doppelschwand 35 der Einwohnerschaft; und
daß man solche Zustände großen Theils dem Teilsysteme
zuzuschreiben hat, ist klar. Ich sehe in diesem Gesetze nichts
Anderes als eine Fortsetzung der Grundsätze, wie ich sie im Ge-
setze von 1847 niedergelegt habe Daß sie im Allgemeinen
richtig waren, beweist mir der Umstand, daß wir vcrhältniß-
mäßig nicht so viel Geld für die Armen verwenden mußten,
wie man befürchtete, und ihre Zahl nicht so zunahm, wie in
den Kantonen, wo die Gemeinden berechtigt waren, Tellen zu
erheben. Ein anderer Umstand liegt darin, daß die Sterblichkeit

bei uns im Allgemeinen nicht größer war/ mit Ausnahme
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vielleicht von 6V—70 Seelen im Jahre 1847. Sehen Sie in
andern Kantonen, in andern Staaten, in Preußen, Oesterreich

nach, wo auf 100 G-burten 125 Verstorbene erscheinen; von
solchen Zuständen haben wir keine Ahnung. Wenn man zu

bereitwillig sein will, so stiftet man nur BöseS und den Armen
wird kein Dienst geleistet. Meine Ueberzeugung ist auch diese,

daß der Herr Berichterstatter seine Berechnung etwas zu niedrig
machte. Ich gebe zu, daß die Einrichtung der Jnspektorate
(die beste des Gesetzes) dafür sorgen wird, daß nicht zu viele
Leute auf den Noiharmenetat kommen. Aber das macht der

Herr Berichterstatter mich nicht glauben, daß die Zahl der
Armen abgenommen habe. Wir hauen im Jahre 1846 schon

20,000 Arbeitsunfähige, 15,000 Kinder, die unterstützt werden
mußten. Ich glaube nicht, daß diese Zahl sich vermindert habe.

Ist eS der Fall, so ist eS mir wieder ein Beweis, daß die

Grundsätze des Gesetzes von 1847 nicht so schlimm waren.
Darum will ich auf denselben fortbauen und stimme zum
8 10.

MatthyS. Ich habe zwischen der ersten und zweiten
Berathung des Armengesetzes die Verhandlungen der Vorderer-
thungskommisston des Verfassungsrathes und dessen Verhandlungen

ebenfalls nachgelesen, und da heule ein Antrag gestellt
wurde, der gegen den § 85 der Verfassung gerichtet ist, so

erlaube ich mir, darauf zurückzukommen. Im ersten Entwürfe
schlug die Redaktionskommission folgende Bestimmung als 8 95

vor: „ES soll ohne Verzug eine auf dem Grundsätze der
gleichmäßigen Belastung beruhende Ausgleichung der bestehenden

Staats-, Feudal- und Armenlasten ausgeführt werden " Der
s 96 lautete, wie folgt: „Wenn die bestehenden Einkünfte nicht
hinreichen, die StaatSauSgaden zu bestreuen, so sollen die

neuen Auflagen möglichst gleichmäßig auf alles Vermögen,
Einkommen oder Erwerb gelegt werden." AIS dieser Vorschlag
in der Vorberalhungskommission zur Sprache kam, stimmten
alle 27 Mitglieder derselben zur Einführung der Siaalsarmen«
pflege oder Zentralisation des Armenwesens, jedoch so, daß

zwischen Noiharmen und Dürftigen unterschieden und dem

Staate die Erhaltung der arbeitsunfähigen Armen überbunden
werden sollte. Die Sache kommt vor den Veifassungsrath.
Die Herren Blösch, Siockmar, ve. Schneider und andere
Redner machten auf die Folgen der Staalsarmenpflege
aufmerksam. Aber darüber war der Verfassungsrath einstimmig,
daß die gesetzliche Pflicht der Gemeinden zur Unterstützung der
Armen aufgehoben weiden soll, und sie wurde mit 119 Stimmen

als aufgehoben erklärt, kein Mitglied war dagegen. Auch
die Herren alt-Regierungsraih Fischer von Reichenbach, Blösch
und Sträub waren damit einverstanden. Hierauf sagte man:
was die Vorberalhungskommission vorschlägt, konvenirt uns
nicht, die Staatsarmenpflege führt zu weil, aber der Staat
muß etwaS thun. Die Einen schlugen einen Staatsbeitrag
von 500,000 Fr., die Andern weniger vor; zum ersten Male
wurde die Summe von 500.000 Fr. beschlossen, später jedoch
dieselbe auf 400,000 Fr. revuzirt. Nun ist die gesetzliche Pflicht
der Gemeinden zur Unterstützung der Armen aufgehoben, und
man wußte, was man mit dieser Schlußnahme wollte; es steht
schwarz auf weiß in den Verhandlungen; das Marimum des
SlaaiSbeitrageS wurde auf 400,000 Fr. a. W. bestimmt. Man
will diese Summe nicht vermehren, sondern jedesmal, wenn
die Hülfe des Staates angerufen wird, bekreuzt man sich;
dagegen will man die Armenielle wieder einführen. Wenn Sie
das wollen, so würde ich dann den Vorschlag des Herrn
Berger vorziehen, welcher rationeller wäre. Ich stimme nicht
dazu, weil er mit der Verfassung nicht im Einklänge steht.
Soll ich ein Jnviduum unterstützen, weil es im nämlichen
Kantone, im nämlichen GemeindSbezirke, auf dem nämlichen
Burgerrodel mit mir steht? Nein, die Unterstützung hat in der
allgemeinen Humanität ihren Grund, sie liegt im Interesse der
Ordnung des Staates und beruht auch auf polizeilichen Gründen.

Wenn man einmal die Erfahrung machen sollte, daß
man mit diesem Gesetze nicht bestehen könne, daß die 400,000 Fr.

nicht hinreichen, so bin ick überzeugt, man kehrt nicht zur
gesetzlichen UnterstützungSpflicht der Gemeinden zurück, sonder«
man wird sagen: der Staat soll über die 400,000 Fr. hinaus
mehr leisten. Deßhalb scheint es mir, die Herren sollten
einsehen, daß die Armentclle eine große Mitschuld an unsern
Zuständen im Armenwesen trägt, und mir scheint, eS bleibe
nichts Anderes übrig, als den 8 10 zu genehmigen.

Dr. v. Gonzenbach. ES darf sich Niemand vorwerfen
lassen, daß er etwas Verfassungswidriges beantrage. Ich hörte
das Votum des Herrn Schneider mit Aufmerksamkeit an, und
dachte, er werde als Vater des § 85 auftreten; auch von Herr»
Gfellec erwartete ich die Erklärung, eS sei wirklich wahr, daß
die Armentelle durch den 8 85 der Verfassung verboten sei
WaS Herr MatthyS über die Entstehung dieses Artikels an.
führte, ist richtig, aber ich frage: haben Sie die litt. c. deS
8 85 aufgehoben oder nicht? nach welcher „bis zur gänzlichen
Durchführung obigen Grundsatzes" das Fehlende durch Ge-
meindetellen und StaatSzuschüsse ergänzt werden soll? Ist
„obiger Grundsatz" (der Grundsatz der Freiwilligkeil) durchgefühlt?

Da sage ich, nein, denn Sie erhallen die 20,000
Notharmen nicht durch die Freiwilligkeit, sond.rn Sie nehmen dafür
eine Reihe bestimmter Hülfsmittel in Anspruch. Es ist also
nicht nur ein Wollen, sondern ein Sollen. WaS sagt nun
die Verfassung? Wenn eine Gemeinde mehr als 1 pro mille
Teilen beziehen müsse, so solle der Staat ihr mit außerordentliche»

Zuschüssen zu Hülfe kommen. Nicht daß es mir gelingen

würde, Sie zu überzeugen, Sie haben eine vorgefaßte
Meinung, Sie verwechseln Recht und Pflicht. Die Pflicht
der Gemeinde», die Armen zu unterstützen, ist aufgehoben; eS

darf kein Jnviduum vor die Gemeinde treten, und sagen: ihr
müßt mich unterstützen. Aber daß die Verfassung einer
Gemeinde, deren Hülfsmittel nicht hinreichend sind, welche daher
e.ne Telle zu beziehen wünscht, dieß verbiete, daS begreife ich
nicht. Das ist der Unterschieds Bis jetzt wurde mir daS
Gegentheil noch nicht aufgeklärt und ich frage: hat die litt. c.
deS 8 85 eine Bedeutung oder nicht?

Dr. Schneider. Es handelte sich hier nicht um das
Recht, sondern um die Pflicht. Wenn Sie die Erhebung der
Telle von einer Mehrheil der Gemeinde abhängig machen
wollen, so bestreite ich die Argumentation des Herrn von
Gonzenbach. Sind aber Alle in der Gemeinde einverstanden,
da wird der Staat, auch wenn im Gesetze nichts davon gesagt
ist, kein Hinderniß in den Weg legen. Nur darf nicht die
Gemeinde als Gemeinde, und unter den Formen, wie sie

Beschlüsse faßt, Andere dazu anhalten, zu teilen. So faßte ich
den Verfassungsanikel immer auf, und eS ist mit dem, WaS
ich vorhin gesagt, durchaus nicht im Widerspruche.

Herr Berichterstatter. Ich will mich nicht deS Langen

und Breiten auf Erklärungen einlassen; ich will auch nicht
auf Auslegungen der Verfassung zurückkommen, mit Hinwei-
srng darauf, daß allerdings dasjeniM, was in litt. c gesagt
ist, ein Aufzuhebendes sei, unter gewissen Umständen als ein
Aufgehobenes betrachtet werden müsse. Ich will nur da
anknüpfen, daß bcstrilten wird, daß der Zeitpunkt eingetreten sei,
wo dasjenige, was die Verfassung aufheben will, als aufgehoben

zu betrachten sei. Die Freiwilligkeit ist noch nicht
durchgeführt, so sagt Herr v Gonzenbach. und so wie er eS sagt,
muß ich dagegen protestiren, deßwegen, weil er die Sache in's
Abstrakte hinauftreibt und die Freiwilligkeit nur dann als
durchgeführt gelten lassen will, wenn die Armengütcr keinen
Beitrag mehr liefern, wenn der Slaat, die Verwandten u. f. w.
nicht mehr in Anspruch genommen werden müßten; — kurz
wenn die abstrakte Willkür und Freiheit deS Einzelnen gelten
würde, dann erst würde Herr v. Gonzenbach sagen: jetzt ist
die Freiwilligleit durchgeführt! Ich könnte sagen: jetzt ist
einerseits die absoluteste Willkür, anderseits die absoluteste



êtìftungSwidrigkeit da. Wenn wir die Armcngütcr, die
Blutsverwandten, den Staat beiziehen, so soll man deßwegen noch
nicht sagen, die Freiwilligkeit sei nicht durchgeführt. DaS
Verhältniß ist eben das, daß die Freiwilligkeit und die
vorhandenen Fonds sich en die Armenpflege theilen. Wo die
letztern wirken, wird die Freiwilligkeit aus dem Spiele gelassen,

um dann bei einer andern Klasse von Armen zu wirken, die

nicht zu den Arbeitsunfähigen gehören. Man sagt aber ferner:
«S handelt sich nicht um Pflicht, sondern um Recht. Ich weiß
nicht, ob Sie in der Welt irgend ein Recht kennen, dem nicht
eine Pflicht, wie die Kehrseile einer Münze, gegenüber steht,
und umgekehrt. Man kann sogar den Uebergang des Rechtes
in die Pflicht so gut nachweisen, namentlich auch bei der
GemeindSarmentelle, daß es klar sein sollte, wie die Pflicht
dem Rechte sich anschließt Herr Stettler diente mir am besten,

als er nach den vorhandenen Hülfsmitteln fragte und sagte:
die Rückerstattungen, die Beiträge der Blutsverwandten, die

Gefälle sind nichts, also Testen. Da haben Sie den Uebergang

vom Rechte zur Pflicht, da heißt es: das erste, zweite,
dritte Hülfsmittel laßt man bei Seite, die Gcmeindsarmenlcste
ist viel bequemer; da braucht man nicht lange den Verwandten
nachzulaufen :c., sondern es heißt: das fehlt, daher wird
geteilt. So ging eS eben früher. Darum laufen so viele
Familienväter im Lande herum, die im Anfange noch ihre Familie
hätten erhalten können. Das ist der erste Anfang. Sobald
Sie die Teste in den Hintergrund stellen, fangen die
vorhergehenden Hülfsmittel zu erbleichen und zu schwinden an. ES
liegt ganz im Gange der Staatsverwaltung, daß die Gemeinden

bei jedem Antasse von ihrem Rechte Gebrauch machen.
Wenn die gewöhnlich.« Hülfsmittel einer Gemeinde nicht
hinreichen, so wird der Regierungsstatihalter sagen: warum macht
ihr nicht Gebrauch davon? Und wenn daS so geht, so werden
die einen Gemeinden testen die andern nicht. Infolge der

eingetretenen Uebelstände fand man aber schon früher, weil die

Sache so ungleich gehe, so wolle man sie reguliren, und erließ
man deßhalb das Tellgesetz. So würde eS in Zukunft wieder
gehen. Man würde nach und nach mit dem Rechte beginnen,
dann würden sich da und dort Uebelstände zeigen, man würde
die Nothwendigkeit einsehen, ein gleichmäßiges Verfahren
einzuführen, und wir hüllen dann in kurzer Zeit wieder ein eigentliches

Armentellgesetz. Die Herren sagen: wir verlangen ja
nicht die Teste, wenn wir es sonst machen können. Aber in
dieser Beziehung theile ich die Ansicht derjenigen Redner, welche
vorhin bemerkten, wenn man einmal angefangen hätte, so bliebe
nichts anderes mehr übrig als fortzufahren. Ich glaube, jene
Griechen hätten kaum gesiegt, wenn sie ihre Schisse im Hintergründe

bereit gesehen hätten, sie aufzunehmen, wenn sie nicht
den Sieg erringen; aber der Feldherr erklärte: vorerst die Schiffe
verbrannt, dann in den Kamps! Und sie haben gesiegt. Wir
würden etwas ähnliches erleben. Sobald es Schwierigkeiten
gäbe, würde man in das bequeme Schiff der Teste springen,
und wir wären am alten Orte. Das wollte die Verfassung
nicht. Bedenken Sie wohl, daß wir die undankbare Aufgabe
haben, uns gegen diese alte Sille zu sträuben, und ich glaube,
nach einigen Iahrzehnden, wenn wir fest daran hallen, wird
man sich etwas besser befinden. DaS Vertrauen, der Muth ist

nicht auf einmal da. Wenn ein neues Gesetz vorliegt, so will
man eS noch einmal zurückweisen, aber wir müssen einmal
daran festhalten, wenn auch die Sache mit etwas mehr Mühe
verbunden sein sollte, als man sich denken mag. Erschrecken
Sie nicht, wenn hier und da ein Fall si b ereignet, wo Einer
nicht gehörig unterstützt wird. Wir müssen solche Fälle
vorsehen; wir dürfen nicht wieder die Müsstggängerei und
Sorglosigkeit begünstigen, nachdem wir den ersten Schritt gethan,
sie zu beseitigen. Abgesehen davon, das man das ganze Gesetz

in seiner Tendenz zertrümmern würde, könnte ich nicht einsehen,
daß etwas 'Gutes aus der Wiedereinführung der Teste
entspringen könnte« Die im Gesetze vorge'chenen Hülfsmitlel
sollten genügen, und ich glaube nicht, daß sie neben der
Armentelle bestehen könnten. Herr Stettler wird zwar nicht be-
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friedigt sein, er geht von der irrthümlichen Ansicht aus, daß
die Kinder zuerst verkostgeldet werden, daß diese ihren Theil
wegnehmen und dann für die Versorgung der andern Armen
zu wenig übrig bleibe. Man wird umgekehrt verfahren. Zuerst
werben die arbeitsunfähigen Erwachsenen und die Kinder von
1—8 Jahren verkostgeldet, dann bleibt ein Theil übrig für die
Kinder von 8-16 Jahren, für deren Versorgung soviel
verwendet wird, als möglich ist. Herr Stelller geht von dem
Standpunkte aus, einzig die Erwachsenen nehmen alles Geld
in Anspruch, aber daS ist nicht richtig. Jedenfalls könnte ich
nicht hier bei 8 l0 die Aufnahme des von Herrn Stettler
beantragten Zusatzes zugeben, sondern wenn man irgendwie eine
Armenielle einführen wollte, so würde sie dann dahin gehören,
wo Herr v. Gvnzenbach sie hinwies. Indessen ist eS gut, wenn
die Sache hier entschieden wird, weil sich bei dem betreffenden
Artikel später die nämlichen Bedenken wiederholen würden.
Zudem gehört der von Herrn Stettler beantragte Zusatz nicht
in dieses Gesetz, sondern in daS Verpflegungsrcglement, welches
die geeigneten Bestimmungen über die Versorgung der Armen
enthalten wird. Da Herr Berger seinen Antrag nur eventuell
stellte, so will ich hier nicht weiter darauf eintreten. Zum
Schlüsse möchte ich Sie bitten, nur den Versuch zu machen,
sich zu hallen, so lange wir können. Wir wollen es wieder
einige Jahre probiren, und wenn eS nicht recht gehen sollte,
so kann der Große Rath wieder zusammentreten und sich ferner
berathen, was zu thun sei. Aber zum voraus das Ganze
wieder umzustoßen, während von Seite der Regierung und der
berichterstatienden Behörde die Möglichkeit, wenn nicht die
Wahrscheinlichkeit, es könne und werde gehen, dargcthan wird,
während von vielen Seiten diese Ansicht getheilt wird, das
wäre gegenüber der ganzen Entwicklung unmolivirl. Ich
empfehle Ihnen daher den § 10 wie er vorliegt.

A b st i m m u n g.

Für daS erste Alinea dcS § 16 Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
Für das zweite Alinea mit oder ohne Abän¬

derung Handmehr.
Für den von Herrn Stettler beantragten

Zusatz Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Schluß der Sitzung: Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Dr. F aßbin d.
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Achte Sitzung.

Dienstag den 38. Juni 1857.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Vizepräsident Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Fresard, Furer,
Ganguillet, Marquis, Müller, Arzt; Ocuvray, Revel, Schären
in Spiez, v. Steiger, Teuschcr, Tièche, Wittwer und Wyß;
ohne Entschuldigung: die Herren Aebersolv, Balsiger, Batschelet,
Berbier, Bessire, Biedermann, Bolteron, Brand-Schmid, Brechet,
Bütschi, Bntzbcrger, Carrel, Carlin, Charmillot, Choppart,
Corbat, v. Effinger, Fleury, Froideveaur, Gerber, Girardin,
GlauS, Gouvernon, Grimaitre, Großmann, Grüner, Gvgar,
Gyger, Hänni, Hennemann, Hirsig, Jaquet, Jeannerat, Jmhoof,
Friedensrichter; Jmobersteg, Kaiser, Kanziger, Kilcher, Klaye,
Köhler in Pruntrut, Koller, Krebs in Twann, Krebs in
Albligen, Kummer, Amtsnotar; Landry, Lehmann, Johann;
Lempen, Methöe, Minder, Morel, Moor, Moser, Johann;
Moser, Jakob; Mölching, Müller im Sulgenbach, Müller in
Hofwyl, Nägeli, Olih, Parral, Paulet, Peteut, Prudon,
Rebmann, Reichenbach, Friedrich; Reichenbach, Karl; Rolli,
Rothenbühler, Rubin, Salchli, Schaffler, Scheurer, Scholer,
Schürch, Seiler, Seßler, Spring, Steiner, Sterchi, Streit in
Zimmcrwald, Theurillat, Thonen, v. Wattenwyl in Habstetten,
Weber, Weißmüller, Wiedmer und Willi.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Angezeigt wird daS wiederholte Entlassungsgesuch des

Herrn Kilchenmann, Gerichtspräsident in Wangen.

An der Stelle deS abwesenden Herrn Oberst Teuscher
bezeichnet daS Präsidium den Herrn Großrath Geiser von
Roggwyl zum Stimmenzähler.

Tagesordnung:
Fortsetzung der zweiten Berathung des GessetzeS

über das Armenwesen.

lSiehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 275 ff.)

s 11.

Schenk, Direktor deS Armenwesens, als Berichterstatter.
Zu diesem Artikel habe ich als Erklärung nichts beizufügen,
indessen soll ich Ihnen einen Zusatz vorschlagen, welcher
folgendermaßen lautet: „Für Kinder, welche als notharm versorgt
worden sind, haftet die Rückerstairungspflicht der für sie ergan-
genen Verpflegungskosten auf denjenigen, denen die Pflicht ihrer
Unterhaltung oblag, mit Abzug der bereits nach § 12 u. f.
geleisteten Beiträge." Es ist nämlich im 8 II nur von Kindern
die Rede, welche als notharm versorgt worden sind, nicht von
solchen, die momentan den Eltern abgenommen werden. Nun
kann es geschehen, daß die Eltern später zu Vermögen gelangen,
und nach dem vorliegenden Paragraphen könnte man sie sonst
nicht anhalten, die für ihre als nolharm versorgten Kinder
crgangenen Kosten zurückzuerstatten.

Tscharner in Bern. Ich erlaube mir die Frage, ob
dann die Rückerstattungspflicht der Kinder wegfalle und nur
aus den Eltern laste.

Herr Berichterstatter. Die Rückerstattungspflicht der
Kinder für ihre Versorgung als Notharme vor dem 17. AlterS-
-ahre fällt weg; in Betreff desjenigen, was vom 17. AlterS-
,ahre hinweg für sie geleistet wird, fallen sie unter die gewöhnlichen

Noiharmen.

Der 8 11 wird mit dem vom Herrn Berichterstatter
beantragten Zusätze durch das Handmehr genehmigt.

8 12.

Tscharner in Bern. Ich finde diesen Paragraphen nicht
ganz deutlich und wünsche, daß daS dritte Alinea mit dem ersten
verbunden werde, in der Weife, daß am Schlüsse des ersten
Alinea gesagt werde: ,,beitragspflichtig und zwar so, daß die
Verbindlichkeit der entfernter« Verwandten erst dann eintritt,
wenn u. s. w." (daö Uebrige, wie im letzten Alinea deS
Entwurfs).

Herr Berichterstatter. Ich weiß nicht, ob Herr
Tscharner dem letzten Satze einen andern Sinn beilegt. Es
ist damit nur gemeint, daß z. B. in dem Falle, wo der Vater
nichts beilragen kann, der Großvater, der entferntere Verwandte,
eintritt. Ich gebe den Antrag deS Herrn Tscharner als
erheblich zu.

Der 8 12 wird mit Erheblicherklärung deS von Herrn
Tscharner gestellten Antrages durch das Handmehr genehmigt.

8 13.

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt; ebenso
die 8§ 14, 15 und 16.



§ I?.

Herr Berichterstatter. Von anderer Seite wurden
gegen daS hier festgesetzte Maß deS Beitrages Bemerkungen
gemacht, indessen finden sich in den Petitionen solche nicht vor;
ich will erwarten, ob aus der Mitte der Versammlung allfällig
Anträge gestellt werden; von hier auö habe ich keine

Abänderung vorzuschlagen.

Der § 17 wird ohne Einsprache durch daS Handmehr
genehmigt.

8 13.

Herr Berichterstatter. Ich möchte hier eine Redak-

tionSveränderung vorschlagen, welche dahin geht, daß im ersten

Satze das Wort „nur" gestrichen, im zweiten Satze daS Wort
„sofern" ersetzt werde durch: „Erst wenn."

Mit dieser Modifikation wird der 8 18 durch daS Handmehr

genehmigt.

8 19.

Or. v. Gonzen bach. Man hat einige Beunruhigung,
daß nur die Stelle deS VerfassungsartikelS, welche also lautet:
„Die Armengüler sind gewährleistet" — in das Gesetz

aufgenommen wird, und nicht auch der in der Verfassung stehende

Nachsatz: „und werden durch die Gemeinden verwaltet. Der
Ertrag derselben wird ihrem Zwecke und ihrer Stiftung gemäß,
unter der besondern Aufsicht deS Staates, verwendet." Allerdings

kann man einwenden, daß dieses implizite schon gesagt
sei, und ich glaube, der Herr Berichterstatter werde nun, nach
den Konzessionen, die er bei 8 23 zu machen bereit ist, sich

nicht weigern, es auch erplizite aufzunehmen. Der Herr
Berichterstatter zilirt den Verfassungsparagraphen auch, man könnte
sich also darauf stützen; aber es ist oft gut, es ausdrücklich zu
sagen. Ich beantrage daher die Aufnahme dieser Ergänzung.

Herr Berichterstatter. WaS Herr v. Gonzenbach
verlangt, ist in den verschiedenen Paragraphen deS Gesetzes

enthalten. Hier ist die Gewährleistung der Armengüler
ausgesprochen, in den folgenden Paragraphen die Verwaltung und im
8 23 die stiftungsgemäße Verwendung geregelt. Wie ich
schon im Eingangsrapporte bemerkte, ist die Beifügung deS

ganzen VerfassungsartikelS auffallend und unlogisch, weil hier
von der Verwaltung und Verwendung der Armengüter nicht
die Rede ist, sondern nur die Gewährleistung derselben
ausgesprochen wird. Ich habe nichts dagegen, daß der ganze
Verfassungsartikel aufgenommen werde, aber dann wünschte ich,
daß er vor dem 8 18 als selbständiger Artikel erscheine. Wenn
das beruhigen kann, so bin ich bereit es zuzugeben; dann würde
im 8 19 die Hinweisung auf den 8 85 der Versassung
gestrichen.

Dr. v. Gonzenbach erklärt sich als ganz befriedigt.

Der 8 19 wird mit Erheblicherklärung der vom Herrn
Berichterstatter zugegebenen Modifikation durch das Handmehr

genehmigt.
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8 20.

Aebi. Mit der Ersetzung der Defizit« der Armengüter
bin ich vollkommen, mit der Beitragspflicht dagegen nicht ganz
einverstanden. Wahrscheinlich wurden in den meisten Gemeinden

diese Defizits in den bürgerlichen Armengütern durch die
Unterstützung der bürgerlichen Armen gemacht. Nun müssen
nach diesem Paragraphen die Defizits auch durch Beiträge der
Einsaßen gedeckt werden, und das scheint mir nicht ganz billig
zu sein. Der 8 21 geht viel weiter als das Tellgesetz von
1823. Es hätten freilich nach dem bisherigen Tellgesetze sowohl
von Einsaßen als Burgern zur Unterstützung von nur burger-
lichen Armen Teilen erhoben werden können, aber nachdem
das nicht geschehen ist, und zwar durch Fehler der bürgerlichen
Behörden, so scheint eS mir nicht ganz gerechtfertigt, daß die
Einsaßen zu Ersetzung der Defiute beitragen sollen. Wenn ich
vom Herrn Berichterstatter nicht eines Bessern belehrt werde,
so würde ich vorschlagen, im zweiten Satze nach dem Worte
„Fehlenden" einzuschalten: „durch die bisher nutzungsberechtigte
Korporalion oder Gemeinde."

Geiß bühler. Ich möchte auf einen andern Punkt auf.
merksam machen, der nicht deutlich ist. Es heißt im vorliegenden

Paragraphen: alle Armengüter, die seil 1846 verschuldet
oder geschwächt worden sind, seien auf ihren gesetzlichen
Bestand und Ertrag zurückzuführen. Nun möchte ich fragen: bis
zu welchem Zeitpunkte soll daS geschehen? bis heute oder bis
zur Jnkrafttretung des Gesetzes, oder bis in alle Ewigkeit?
DaS ist wichtig. Ich kenne Gemeinden, die ihre angegriffenen
Armengüler durch Tellen ersetzt haben. Ich wünsche, daß
Garantie gegeben werde, daß die Gemeinden nicht ferner daS
Armengut angreifen. Der Paragraph sollte daher durch
Festsetzung einer Zeilsrist deutlicher gemacht werden.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich begreife gar wohl, daß für
die Zukunft etwas geschehen muß. Es wurden Mißbräuche
verübt, um frühere Fehler zu decken. ES sind nicht nur Schulden

in den Gemeinden vorhanden, sondern auch viele Verbürgungen

und Ungesetzlichkeiten in der Armengutsverwaltung. Ich
weiß nicht, wer die Verantwortlichkeit davon tragen soll, und
wünsche, daß von oben bis unten eine Verantwortlichkeit
aufgestellt werde. Man suchte durch alle möglichen Mittel und
Wege zu helfen und eS geschah nicht selten, daß hinter dem
Rücken der Gemeinde ein Präsident und ein Schreiber nebst
einigen Mitgliedern deS Gemeinderathcs Namens der Gemeinde
eine Verpflichtung unterzeichneten. Ist es dann billig, daß die
Armengüter in solchen Fällen den Schaden tragen? Solche
Uebclstäiide sollen für die Zukunft vermieden werden, damit
man nicht in den alten Schlendrian hineingerathe. Noth bricht
Eisen, sagt man, aber ich möchte derartigen Mißbräuchen für
die Zukunft durch eine bestimmte Verantwortlichkeit vorbeugen,
damit jeder nicht nur sein Recht, sondern auch seine Pflicht
kenne.

G feller zu Wichtrach. Dieser Paragraph ist so begründet,
daß ich dessen Genehmigung empfehle. Leider sind die Armengüter

an vielen Orten in Rückgang gekommen; wir wissen die
Gründe davon, aber eine Ausscheidung darüber, wer schuld
sei, wäre nach meinem Dafürhalten unmöglich.

Or. v. Gonzenbach. Ich habe auch nichts gegen den
Paragraphen, wie er vorliegt, aber was Herr Aebi bemerkte,
könnte andere Redner noch veranlassen, sich darüber auSzu-
sprechen; daher erlaube ich mir, Sie an das zu erinnern, was
der Herr Berichterstatter in seinem Schlußrapporte bemerkte,
indem er erklärte, er beabsichtige, die Ersetzung der Defizite in
den Armengütern in der Weise vorzunehmen, daß dieser Theil
nicht als rein bürgerliches Gut, sondern als solches zu betrachten

wäre, welches den Einsaßen und den Burgern zu gut
komme.
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Berger ist der Ansicht, daß man die 88 29 und 21

zusammenfassen könnte.

Friedli. ES heißt in diesem Paragraphen, daß die

Armengüter, welche seit dem 1. Januar 1846 verschuldet oder

geschwächt worden sind, ersetzt werden sollen. Run weiß ich,

daß an vielen Orten schon vor 1846 ein Defizit im Armengute

bestand und zwar ein bedeutendes, indem man z. B. nicht
gehörig an Zins legte, was man hätte so verwenden sollen.

Was geschah? Einzelne Einwohnergemeindcn legten dafür eine

Obligation in das Armengut, nun müssen sie den fraglichen
Betrag ersetzen, während andere Gemeinden daS nicht thaten
und nicht im Falle sind, den Ausfall zu ersetzen, weil daS

Datum deS Defizits seit dem 1. Januar 1846 fehlt. Ich
möchte auf dieses Verhältniß aufmerksam machen.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, die Aufnahme der

von Herrn Aebi beantragten Ergänzung wäre nicht wohl möglich,

weil eben die Korporation, welche Herr Aebi im Auge
hat, nicht Teilen beziehen darf. Nach dem Gemeindögesetze

darf keine Burgcrgemein.de irgend eine Telle beziehen, noch
viel weniger darf sie eS nur für die Burger thun. Somit ist

schon durch das Gemcindcgesetz eine Ergänzung der geschwächten

Armengüter durch die Burger abgeschnitten und wenn von
einer solchen die Rede ist, so gibt es kein anderes Mittel als
durch die Einwohnergemeinde. Dann tritt allerdings hinzu,
was Herr v. Gonzenbach anführte und was sich im § 23 finden

wirb, nämlich, daß derjenige Theil des Armengutcs, welcher
nach Vorschrift dieses Gesetzes ersetzt worden sein wird, in
seinem Ertrage nicht nur den Bürgern, sondern auch den
Einsaßen wie den erstcrn zu gut kommt. Zur Orientirung mache

ich Sie auf die neue Redaktion des § 23 aufmerksam, auS
welcher hervorgeht, daß der durch Tellbezug sämmtlicher
Einwohner neu gestiftete Theil des Armengutes dann rein örtlich
zu verwenden ist. Herr Geißbühler besorgt, eS möchte daS

Angreifen der Armengüter fortdauern und dadurch ein
fortgesetzter Tellbezug nöthig werden. Ich weiß nicht, ob

Herr Geißbühler sich damit beruhigen kann, wenn er bedenkt,
daß die Armengüter in eine andere Stellung kommen als
bisher. Bisher waren die Armengüter die Träger der
Verwaltung, sie gaben nicht nur, was sie abtragen mochten,
sondern wenn die Verwaltung nicht genügende Hülfsmittel hatte,
so machte man Schulden und das Armengut mußte sich alS

Bürge hergeben. Künftig ist das Armengut nicht mehr in
dieser Stellung, weil für das Fehlende Jemand anders einsteht.
Es hat nur seinen gesetzlichen Ertrag abzuliefern, und ist dann
gesichert, so daß ich nicht besorge, daß die Armengüter in die

nämliche Kalamität gerathen werden, wie bisher. UebrigenS
ist im 8 21 gesagt, wie lange die Telle dauert: „bis das
Armengut seinen gesetzlichen Bestand wieder erreicht hat und
durch sich selbst den gesetzlichen Ertrag liefert." Das wird
allerdings in den einen Gemeinden schneller, in den andern
langsamer gehen. Herrn Tscharner, welcher ebenfalls Besorgnisse

äußerte, kann ich nur das sagen: wenn er nicht gerne zu
diesem Paragraphen stimmt, so habe ich auch nicht gerne zn
diesem Mittel gegriffen. Es ist manches davon, was man hier
anbringen hörte, wahr, sowohl von Seite der Gemeinden,
welche sagen: wir konnten nichts anderes machen, als daS

Kapital angreifen, — als auch von Seite der Einwohner,
welche entgegnen: wir haben ja nichts davon bekommen. Aber
Sie müssen bedenken, daß die Armengüter in der Verfassung
gewährleistet sind, daß die Oekonvmie der Gemeinden an ihnen
eine wesentliche Stütze hat, und daß die Gemeinden in großem
Nachtheile wären, welche durch Teilen und bedeutende Opfer
ihre Armenvcrwaltung zu besorgen suchten und besorgen konnten,
während andere Gemeinden daS Armengut angriffen, ohne es

ersetzen zu müssen. Herr Friedli mahnt an die vor 1846
entstandenen Defiziie. Allerdings waren solche schon vor 1346
in vielen Gemeinden entstanden, aber man muß einen bestimmten

Termin haben, sonst müßte man bis auf 1849 oder noch

weiter zurückgehen, und dann könnte man sagen: allzuschars
macht schartig. Auch daS Gesetz von 1851 hält sich an diesen
Termin, so daß ich glaubte, man müsse dasjenige, waS vor
1846 geschehen, um so mehr ignoriren, als eS daS Jahr 1846
ist, welches eine eigentliche Aenderung in die Staatsverwaltung

gebracht hat. Ich empfehle Ihnen daher den 8 29 wie
er vorliegt.

Aebi zieht seinen Antrag zurück.

Der 8 29 wird durch daS Handmehr genehmigt.

8 21.

Siegenthaler. Ich bin mit diesem Paragraphen ganz
einverstanden und frage nur: sind in den betreffenden Gemeinden

noch mehr Quellen vorhanden, aus denen geschöpft werden

kann zur Ersetzung der Defizite? und da finde ich, ja, eS

sind noch solche vorhanden und zwar sehr bedeutende. Vor
allem ist es der Berufserwerb, der nach meiner Ansicht ebenfalls

nach dem Tellgesetze von 1323 beigezogen werden sollte.
Wir haben Notarien, Handelsleute, Juristen, Aerzte, kurz
Leute, die einen bedeutenden Erwerb haben, und oft weit besser

stehen, als ein verschuldetes Bäuerlein. Sollen diese nicht
beigezogcn werden? sollen die verschuldeten Bäuerlein allein
die Last tragen? DaS ist nicht billig. Ich stelle daher den

Antrag, nach dem Worte „Vermögens" einzuschalten: „und
BerusserwerbeS."

Berg er. Ich glaube, was Herr Siegenthaler verlangt,
sei deutlich genug in diesem Artikel enthalten. ES heißt in
demselben, der Bezug der Telle finde nach dem StaatSsteucr-
register statt, wobei nicht nur die Grundsteuer gemeint ist,
sondern auch die Obligationen und anderes bewegliche Vermögen
beigezogcn wird. Dagegen stoße ich mich an dem Andruck:
„und andern fruchtbaren beweglichen Vermögens." Man könnte
diese Bestimmung so auslegen, als könnte man auch den Vieh,
stand deS Bauers einschätzen, während nur die zinstragenden
Obligationen gemeint sind, und Geräihschaslen z. B. auch nicht
eingeschätzt werden sollen. Ich wünsche daher, daß statt der

angeführten Worte gesetzt werde: „und anderer zinsbarer
Schuldschriften."

Tscharner zu Kehrsatz. Zu wessen Gunsten wurden die

Armengüter angegriffen? Sie waren früher ganz bürgerlich
und wurden im Interesse der betreffenden Bürgerschaften
angegriffen; also wäre eS auch reckt und billig, daß auch sie die
Defizite wieder ersetzen, nicht diejenigen, welche weder dazu
gestimmt, noch etwaö davon erhalte» haben. ES werden künftig
noch mehr Schulden kontrahirt werden, und ich sehe eine ganze
Menge Prozesse und Händel bevorstehen. Ich finde es auch
nickt dillig, daß reiche bürgerliche Korpor ationen teilen solle»,
während andere Hülfsquellen genugsam vorhanden sind. Endlich
scheint mir der Ausdruck „und andern fruchtbaren beweglichen
Vermögens" zu unbestimmt, so daß man nicht weiß, was
darunter verstanden ist.

Friedli. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn Sicgen-
thaler. Man sagt, waS er verlange, liege schon im Gesetze,
aber das Sleuergesctz von 1856 sagt von einer ErwcrbSsteucr
noch nichts. Unter dem Ausdruck von „beweglichem Vermögen",
der ziemlich allgemein ist, könnte man z. B. auch den Viehstand
bringen, was bisher nicht geschah. ES gab Waarenlager, die

man versteuerte, während ein ganzes Senten nicht versteuert
wurde. Ferner möchte ich fragen, wie cS mit dem zinstragenden

Vermögen zu halten sei. Ich glaube, eS solle den Sinn
haben, daß Kapitalien die bisher in ihre Burgcrgemeindc



versteuert worden sind, in Zukunft in der Elüwohnergemetnde
versteuert werden, nicht mehr in der Bnrgergcmeinde, aber auch
nicht an beiden Orten.

Geißbühler. Ich finde in den Bemerkungen des Herrn
Siegenthaler nichts Beunruhigendes. Im Staatssteuerregister
ist auch eine Einkommenssteucr enthalten, und diese umfaßt nach
meiner Ansicht, was Herr Siegenihaler wünscht. WaS die

Bemerkung deö Herrn Friedli betrifft, so wünichte ich schon
letzthin über den fraglichen Punkt Aufschluß und erhielt zur
Antwort, das alte Tellgesetz sei maßgebend. Tie Sache wurde
verschieden aufgefaßt, und ich glaube, das Gesetz sollte sich

bestimmter aussprechen. Ich gebe zu, daß alles Vermögen
tellpflichtig sein soll, aber mache man die Bestimmung klar und
deutlich, damit man Garantie gegen Mißbräuche habe.

v. Werbt. Ich bin mit dem, was die Herren Frieds
»nd Geißbühler soeben sagten, einverstanden, und auch bei mir
erweckt der Ausdruck: „und andern fruchtbaren beweglichen
Vermögens" einige Bcsorgniß. Ich möchte den Herrn
Berichterstatter fragen, ob es nicht genügen würde, wenn diese
Worte wegfielen, dann wäre nach meiner Ansicht so ziemlich
alles versteuerbare Vermögen beigezogen. Was die von Herrn
Tscharner erwähnte Unbilligkeit bei Ersetzung der Defiziie
betrifft, so fällt dieselbe weg, sobald beide Theile an dem durch
Teilen ersetzten Theil des Armengutes Antheil erhalten.

Siegenthaler. Bekanntlich zerfällt die Staatssteuer in
drei Abtheilungen, in die Grund-, Kapital- und EinkommenS-
steuer. In jeder Gemeinde befinden sich drei Register. Wenn
nun in diesem Paragraphen alle drei Register begriffen find, so

kann ich mich beruhigen, aber dann sollte man statt der Worte
„des StaalSsteuerregifters" sagen: „der Staatsstcuerregister."

MatthyS. Die von Herrn Siegenthaler soeben ange-
brachte Bemerkung wollte ich machen. Ich unterstütze den
Vorschlag des Herrn v. Werdt, daß die Worte „und andern
fruchtbaren beweglichen Vermögens" gestrichen werden; warum?
Weit, wenn die Obligationen beigezogcn werden, alles andere
bewegliche Vermögen gewissermaßen als Betriebsfond in
Betracht kommt. Der Handelsmann, der Arzt, der Notar wird
tarirt infolge seines Berufs und die übrigen FondS kommen
als Betriebsfonds in Betracht.

Niggelcr. Ich glaube hingegen, die Ansicht deS Herrn
MatthyS sei nicht ganz richtig. ES gibt noch anderes bewegliches

Vermögen, nicht bloß Obligationen und Betriebsfonds,
z. B. Eisenbahnaktien, die auch Zins tragen. Um Schikanen
zu vermeiden, möchte ich einfach sagen: „und anderer zinstragender

Wcrlheffekten."

Herr Berichterstatter. Vor Allem gebe ich zu, daß
statt „deS Staatssteuerregistcrs" gesagt werde: „der StaatS-
steuerregister"; ebenso daß die Stelle „und andern fruchtbaren
beweglichen Vermögens" modifizirt werden soll, sei es durch
den Antrag deS Herrn Niggeler oder auf andere Weite; einfach
weglassen möchte ich diese Worte nicht. Auf tie Anfrage deS

Herrn Friedli, in welcher Gemeinde das Vermögen zu versteuern
sei, kann ich antworten, daß nach der ganzen Anlage deS
Gesetzes jedes Vermögen nur da steuert, wo es sich befindet. Herr
Tscharner wurde von Herrn v. Werdt widerlegt, welcher darauf
hinwies, daß daS Resultat deS im vorliegenden Paragraphen
vorgeschriebenen Tellderuges nicht nur den Burgern einzig,
fondern sämmtlichen Einwohnern, seien sie Burger oder
Einsaßen, zu gut komme.

Der § 2l wird mit Erheblicherklärung der zugegebenen
Modifikationen durch das Handmehr genehmigt.

Tagblatt des Großen NathS iss?.

Wj

8 22

vr. v. Gonzenbach. Das ist wieder einer derjenigen
Artikel, welche in verschiedenen Petitionen berührt wurden,
und ich darf auch da hoffen, daß bei der veränderten Sachlage
der Herr Berichterstatter vielleicht nicht ganz abgeneigt sei, hier
eine Abänderung zuzugeben. Die Aenderung, welche ich
beantrage, besteht darin, daß im ersten Alinea die Worte: „oder
zur Ersetzung des Armenguls erhoben werden müssen" —
gestrichen werden. Sie sagen selbst im Gesetze, die Armengüter
müssen ersetzt werden. Sie sagen aber auch, diese Ersetzung
ist nicht nur für die alte bürgerliche Gemeinde, sondern auch
für die Einsaßen. Nun finde ich eS nicht billig, daß die Bur-
gcrgemeinde deßwegen ihr Regiment abgeben müsse, weil dieser
Tellbezug stalifindct. Die zweite Aenderung, welche ich
vorschlage, besteht in der Streichung der Ziffer 3. Man kann
auch hier verschiedene Ansichten haben. Die eine Auffassung
ist diese, daß die Verwaltung d«S Armengutes so viel als möglich

dem Elnwohnergemeindrarhe zustehen soll. DaS ist die
Anschauungsweise des Herrn Berichterstatters. Es gibt aber
noch eine andere Auffassung, welche darin besteht, daß es für
den Staat um so bester sei, je mehr Korporationen, die sich
felbstänbig erhalten können, sich auf seinem Gebiete befinden.
IrdeS neue Gesetz stoßt, und ich glaube, der Uebergang der
Verwaltung des Armengutes an den Einwohnergemeinvrath
stoßt in manchen Gemeinden; ich möchte diese Maßregel daher
nicht über Gebühr ausdehnen. Der Hauptgrund liegt darin:
es ist eine allgemeine gesetzgeberische Regel, daß kein Gesetz
rückwirkende Kraft haben soll. Hier wird dem Gesetz eine
solche Kraft dadurch gegeben, daß es vorschreibt, angegriffene
ArmenfondS sollen ersetzt werden und soll infolge dessen die
Verwaltung an den Elnwohricrgemeiiiderath übergehen. Das
Armengesetz von 1847 sagt nichts davon. Nun ist es eine
rückwirkende Kraft, wenn die Gemeinde, welche eine Handlung
vornahm, die im Gesetze von 1847 mit keinerlei Nachtheil
bedroht war, deßwegen die Verwaltung eines Theils ihres
Vermögens verlieren soll. Ich verlange daher gar nichts, als
daß man hier die Bestimmung des § 21 deS Armengefetzes von
1847 aufnehme, und füge nur bei, dap ich gar keine befondere
Lokalität im Auge habe; im Gegentheil, in der Gemeinde, wo
ich wohne, besteht kein Burgergemetndralh, sondern ein Ein-
wohnetgemeindraih führt die Verwaltung. Um also dem Gesetze

nicht mehr Schwierigkeiten zu bereiten, als nöthig ist,
empfehle ich Ihnen die erwähnten Abänderungen Es wird
im Monat Januar in manchen Gemeinden ohnedieß nicht so

ganz glimpflich gehen. Nutzen hat man keinen, wennauch
der Paragraph unverändert bleibt, namentlich da der Herr
Berichterstatter zugegeben hat, daß der neu geschaffene Theil
deö Armenguls Ortsarmenfoud sei, der natürlich vom Ein-
wohiiergemeindraihe verwallet wird.

Trachfel. Mir scheint, der Antrag deS Herrn v.
Gonzenbach, die Ziffer 3 ganz zu streichen, gehe doch etwas zu
weit, rnoein da, wo in Zukunft Perfonen nach § 8, Ziffer 2,
aus die Güter vertheilt werden, die Einwohner so gut als die
Burger davon betroffen werden. Also soll eS Regel sein, daß
der Elnwvhnergemelnvrath das Armengur verwalte. Dagegen
bin ich mir Herrn v. Gonzenbach einverstanden, baß man das
Gesetz nicht rückwirkend aus früher angegriffene Armengüler
machen soil. Sodann möchte ich auch das Wort „Umgang"
im letzten Alinea weglassen und die Ziffer 3 also fassen: „Wo
Personen wegen mangelnder Hülfsmittel bei den GemeindSein-
wvhnern naey s 8 Ziffer 2 verpflegt weiden."

Tscharner zu Kehrsatz. Die Armengüter find als
bürgerliche Armengüter gewährleistet. Diesen Grundsatz möchte
ich nicht angrcisen. Also wenn jetzt die Defizite solcher Güter
ersetzt werde» müssen, so geschieht es einzig und allein zu Gunsten
der betreffenden Bürgerschaften, nicht der Einwohnergemeinde.
Ich glaube, das sei recht und billig.

74
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MatthyS. Ich kann dem Antrage des Herrn v. Gon-
zenbach nicht beipflichten und bemerke, daß derselbe schon bei

der ersten Berathung in veränderter Form gestellt und mit großer
Mehrheit verworfen wurde. Der Staat hat ein großes Interesse,

vaß so viel als möglich Uniformität, Einheil in der

Staats- und auch in der Gemeindeverwaltung herrsche. Schon
die alte Verwaltung ging von dieser Ansicht aus, und beschränkte

schon im Anfang der Zwanzigerjahre die Statnrarrechte deS

alten Kantons sehr wesentlich, so daß der auswärts wohnende
Bürger schon damals unier der allgemeinen Gesetzgebung stand.
Um so mehr soll auch hier die Uniformität festgehalten werden.
Rückwirkende Kraft hat das Gesetz nicht, Herr v. Gonzendach
dehnt diesen Grundsatz zu sehr a»S. Unter der Rückwirkung
eines Gesetzes versiebt man, daß eS auf Thaisachen, welche
der Vergangenheit angeboren, angewendet wird, wonach ein
gegebenes Rechtsverhältuiß anders beurtheilt wird, als es sonst

nach dem ältern Gesetze beurtheilt worden wäre. Daö ist hier
nicht der Fall. Man sagt nur: da wo eine Burgergemeinde
ein Armengut angegriffen hat, das nun durch Teilen ersetzt

werden soll, soll sie es nicht mehr selbst verwalten, sondern
die Verwaltung an die Orisgemeinde übergehen. Sie stellen
auch keinen neuen Grundsatz auf, sondern un Gemeindegesetzc
von 1833 ist das Nämliche festgesetzt. Sobald früher schon
Teilen bezogen worden waren, ging die Verwaltung deS

Vormund sch a sls- und des Armenwesens an die Einwohnergemeinve
über. Was die Ziffer 3 betrifft, so halte ich den Antrag deS

Herrn Trachscl für zweckmäßiger, wenn man nicht bloß den

Umgang iuS Auge faßt, sondern die Verpflegung von Armen
mittels Verihciluug unter die Liegenschasisbesitzer, wobei nicht
bloß der Burger deS Ortes, sondern auch der Einwohner
belastet wird, und es daher nicht mehr billig ist, daß ver Burger
allein das Gesetz mache, sondern auch der Einsäße ein Wort
mitsprechen könne. Aus diesen Gründen scheint cS mir, der
Paragraph sollte mit dieser Modifikation genehmigt werden.

v. Werdt. Wenn der Herr Berichterstatter nickt
zugegeben hätte, daß in Zukunft die bürgerliche» Armengüter so

beschränkt werden sollen, daß der jetzige Bestand derselben
ausschließlich für die bürgerlichen Armen zu veiwenden sei, so

Würde ich gerne zugeben, was Herr Maiihys bemerkte. Aber
nachdem der Herr Berichterstatter obiges zugegeben hat, werben
wir in Zukunft zwei gesonderte Vermögen in der Gemeinde
haben, ein bürgerliches und ein örtliches Armengut; daher
stimme ich zum Antrage deS Herrn v. Gonzendach.

Dr. Schneider. Ich glaube dnch, daß wenigstens der

eure Antrag mehr oder weniger seine Beiechiigung finden soll.
Herr v. Gonzendach möchte die Ziffer 3 streichen und sagt,
diese Bestimmung greife zurück. In der Thal scheint dieß der
Fall zu sein an der Stelle, wo eS heißt: „verpflegt worden
sind " Streicht man diese Stelle, so kaun man beruhigt sein.

Im Effekte kommt es auf das Gleiche heraus. Diejenigen
Gemeinden, welche ihre Armen so verpflegt haben, wie die

Ziffer 3 bestimmt, werden es auch gegenwärtig und in Zukunft
thun. Ich stelle den Antrag, die angeführten Worte zu
streichen, dann fällt die Besorgniß weg.

Stettler. Mir sind bürgerliche Korporationen bekannt,
welche während der letzten zehn Jahre, namentlich zur
Unterstützung der Auswanderung, große Geldaufbrüche machten, und
durch E'sparnisse den Ausfall wieder zu decken hoffwn. Nun
stellt das Gesetz den Grundsatz aus, daß solche Ausfälle überall
durch Telleu ersetzt werden sollen. So müssen selbst reiche

Korporationen zu diesem Mittel greifen, weil das Gesetz ihnen
nicht erlaubt, den Ausfall durch Ersparmfse zu decken. Soll
nun den betreffenden Korporationen zur Strafe dafür die

Verwaltung einzogen werden? Wenn der § 23 eine Wahrheit
werden soll, so muß man nicht auf der andern Seite diejenigen
Korporationen, welche ihr Gut zu erlaubten Zwecken unter
dem Schutze der damaligen Gesetzgebung angegirssen haben,

mit einer Strafe belegen. Wenn wir daher nicht ungerecht
und unbillig gegenüber solchen Korporationen sein wollen, so
muß die betreffende Stelle gestrichen werden. Ich stimme zum
Antrage des Herrn v. Gonzendach.

Dr. Schneider. Der letzte Vortrag veranlaßt mich, noch
einmal das Wort zu ergreifen. Wenn es von nur abhinge, so

hätte ich den Grundsatz, welchen Herr Siettler vertheidigt, noch
weuer ausgedehnt; ich hätte keine Gemeinde angehalten, durch
Tellen das angegriffene Armengut zu ersetzen. Einmal halte
ich es nicht für gut, gar große Armengüler zu haben, sie haben
oft eine demoralisirende Wirkung; anderseits glaube ich auch,
sie haben eigentlich den Zweck, daß man in guten Iahren spare,
um in bösen Jahren Nutzen davon zu ziehen, aber nicht daß
mau sie so übermäßig aufhäufe, wie eS an einigen Orten
geschah. Allein nachdem nun der Grundsatz hier ausgestellt
ist, und die Gemeinden, welche Defizite haben, sich geneigt
zeigen, dieselben aus diesem Wege zu decken, so möchte ich auch
nicht einen entgegengesetzten Antrag stellen und auch nicht die
von Herrn Siettler vorgeschlagene Beschränkung ausnehmen.
Er würoe seinen Zweck nicht erreichen. Entweder hat eine
Gemeinde das Kapital angegriffen, um ihre Armen zum Zwecke
der Auswanderung zu unterstützen, in der Voraussicht, daß sie
das Defizit durch den Ertrag ihieS Armengules decken kann.
In diesem Falle wird z. B. die Stadt Bern nicht in die Lage
kommen, Testen zu beziehen, sobald sie die andere Möglichkeit
nachweisen kann. Oder die Gemeinde hat kein anderes Mittel
als die Telle, dann ist eS billig, daß die Verwaltung an den
Einwohnergemeinvraih übergehe, weil alle Einwohner beitragen
müssen. Aus diesen Gründen stimme ich gegen den Antrag
des Herrn Stelller. Ware er allgemeiner bei â 29 gestellt
worden, so hätte ich ihn unterstützt.

Berg er. Ich glaube, wenn der erste Antrag deS Herrn
v. Gonzenvach angenommen werden sollte, so ware eS nur der
Vollziehung deS schwieligsten Theils deS Gefetzes geradezu
dahin. Mit welchen Gemeinden pal die Gesetzgebung am meisten

zu reformlren, als gerade mit denen, welche Defizit« haben?
Wenn nun in einer solchen Gemeinde der Rest dessen, was seit
dem 1. Januar 1849 geblieben ist, der Burgergemeinde zur
Verwaltung bleibt, so bekommt man im nämlichen Gute zwei
Armenveiwalltingen lieben einander. In Bezug aus die Ziff.
3 ist eS mir gleichgültig, ob man die vorgeschlagene Modifikation
annehme oder nichl, aoer zu der beantragten Streichung der
betreffenden Stelle im ersten Satze könnte ich im Interesse der
Ordnung und der Handhabung des Gefetzeö nicht stimmen.

Dr. v. Gonzendach. Noch ein paar Worte zur
Erläuterung. Ich fürchte fast, Herr Berger werde am Ende zu
meinem Antrage stimmen. Der Herr Berichterstatter wird die
S.reichung der Worte „oder zur Ersetzung veö ArmengutcS
eihoben werden muffen" zugeben, denn es ist nicht mehr
„Ersetzung des ÄrmengulS", wenn man sagt: das bürgerliche
Aimengul hätte zwar so viel betragen, aber fein Bestand wurde
geschwächt; nun nimmt man den Bestand vom 3t. Dezember
18B7 als Basis an und daö Fehlende soll ersetzt werden, aber
dasjenige, was ersetzt wird, ist nicht mehr bürgerliches, sondern
örtliches Armengut. Es ist mir ziemlich gleichgültig, ob Sie
meinen Antrag annehmen. Nichl im ersten Satze erblicke ich
die Rückwirkung, sondern in der Ziff. 3, und um Mißverständnisse

zu ersparen, schließe ich mich in dieser Beziehung Herrn
Trachfel an. Herr Dr. Schneider hat den § Zt übersehen, in
welchem es heißt: „Zu diesem Behuf findet in allen betreffenden

Gemeinde» ein jahrli pcr Teilbezug statt " Ich nehme an,
Thun besitzt ein reiches Armengut, die Gemeinde hat aber bei
einem Anlasse eine bedeutende AuSgabc gemacht, z. B. zur
Unterstützung der Auswanderung, oder ein Kapital verloren;
der Ausfall muß ersetzt werden, und zwar nach diesem Gesetze
durch einen jährlichen Tcllbezug. Nun soll diese Gemeinde
deßhalb die Verwaltung verlieren. Diesem Uebclstande wollte



Herr Stettler vorbeugen, ich wünsche auch, daß eS geschehe,

und hoffe, der Herr Berichterstatter werde eS zugeben, denn es

handelt sich um eine Armenverwaliung, die zum 8 24 gehören
soll.

Dr. Schneider. Ich muß gestehen, daß ich mehr den

Z ZV im Auge halte, wo von der Verzinsung deS Fehlenden die

Rede ist. Da dachte ich mir, wenn eine Armengutsverwaltung
nachweisen kann, daß fie durch ihre Einkünfte das Fehlende
decken könne, so sei ein Tcllbezug nicht nothwendig. Aber in
der That lautet der Eingang des § 2t etwas bestimmt, und
ich will daher gerne anhören, waS der Herr Berichterstalter
darüber sagen wird.

Tscharner in Bern. Dieser Paragraph enthält doch
eine Stelle, die rückwirkende Kraft hat, und zwar folgende:
„In allen Gemeinden, in welchen Teller, zur Armenverwaliung
erhoben worden sind." Also wenn irgend einmal, vielleicht vor
zwanzig Jahren, eine Telle erhoben worden ist, so geht die

Verwaltung an die Einwohnergemeinde über, und das ist nicht
billig. Ich wünsche daher, daß die Worte „erhoben worden
sind" ersetzt werden durch: „erhoben werden müssen."

Herr Berichterstatter. ES kommt mir fast vor, als
ob Herr v. Gonzenbach jetzt allzusehr seinen Scharfsinn an mir
üben möchte. Er setzt voraus, ich sei so sehr bereit, sogar
Sachen, die nicht absolut nöthig sind, nur um deS guten
Friedens, um deS gegenseitigen Einverständnisses willen
zuzugeben, daß eS mir scheint, man sollte mich auch nicht auf die

Spitze treiben. ES kommt mir aber vor, das geschehe nun
fast, man wolle die feinst-n Konsequenzen geltend machen und
die Verwaltung auseinanderreißen, möge es gehen, wie eS

wolle. Herr v. Gonzenbach sagt: eS ist nicht mehr Ersetzung
des bürgerlichen ArmengutS, es ist ein örtliches Gut, also soll
die Verwaltung auseinander gehalten werden. Bald heftet er
mich an daS Gemeindegesetz, bald an das Armengesetz von
1847 und macht mir das Fahren überhaupt sehr schwer, indem
er mir den Radschuh dieser beiden Gesetze unterlegt. Ich habe
die größte Mühe, vorwärts zu kommen, aber wir müssen
dennoch. Wenn die vergangenen Zeiten viele Uebelstände mit sich

gebracht haben, so müssen wir doch das Gute auch annehmen,
das darin besteht, daß die Gemeinden nach und nach sich in
ihren Verhältnissen nivcllirr haben. Nun möchte ich wissen, ob
das alles wieder auseinander gehen soll, ob eS nicht der
Gesetzgebung zum Vorwurf gereichen würde, wenn sie diesen

Zeitpunkt, wo es möglich gewesen wäre, die Sache zu regeln,
nicht benutzen würde. Ich möchie mir diesen Vorwurf nicht
machen lassen. Es kann uns befestigen, wenn wir sehen, daß
Herr v. Gonzenbach dasjenige, was Herr Tscharner recht findet,
bekämpft, und umgekehrt Herr Tscharner das bekämpft, waS
Herr v. Gonzenbach gelten läßt; das spricht schon zu Gunsten
deS vorliegenden Artikels. Ich sehe in dem Uebergehen der

Verwaltung von der Burgergemeinbe an die Einwohnergemeinde
durchaus keine Schwierigkeit und betrachte eS gar nicht als
eine Strafe, sondern fasse daS Verhältniß so auf: da der
Ersetzung deS ArmenguteS die mehrfach erwähnten Ursachen zu
Grunde liegen und die betreffenden Gemeinden nicht nur die

Einwohner, sondern auch den Staat zu Hülfe nehmen müssen,

so ist eS nur billig, daß ihr Armenwesen unier der Verwaltung
der Einwohuergemeinde stehe. Bis jetzt ist ein Berechtigter
in der ganzen Verhandlung noch gar nicht aufgetreten, nämlich
der Staat mit seinen 400,000 Fr. a W., von welchem die

Verfassung sagt, er solle bann ein Wort mitsprechen und die

Verwendung vorschreiben. Dieser hat bis jetzt noch kein Wort
gesagt, sondern nur die Burgergemeindcn haben ihre Rechte

verwahrt, die aber bedeutend geringer sind als diejenigen deS

Staates. Ich Halle dafür, dieser soll von seiner verfassungsmäßigen

Befugniß Gebrauch machen, er soll sich nicht in eine
so komplizirte Verwaltung hineinstoßen lassen. Der Staat hat
schon den Fehler begangen, daß er zur Zeit, als er seine Bei-
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träge aussetzte, nicht gleichzeitig hinlängliche Vorschriften auf,
stellte. Wir fühlen diesen Fehler jetzt besonders. Als er z. B.
seiner Zeit an die Lehrerbesoldungen eine Zulage von Fr. 15V
a. W. bewilligte, hätte er von den Gemeinden ganz gut
verlangen können, daß sie auch etwas thun. Man versäumte dieß,
jetzt hinrendrein hat man die größte Mühe, die Gemeinden
beizubringen, damals wären sie bereit gewesen. Den nämlichen
Fehler möchte ich hier nicht begehen, sondern auch das wahren,
waS bei der StaatSbetheiligung füglich gefordert werden darf.
Wie die Burgergemeinde Schonung ihrer Rechte verlangt, so

soll auch der Staat verlangen können, daß die Verwaltung so

eingerichtet werbe, daß er dabei Ordnung schaffen könne. Wie
gesagt, gegenüber dem Betheiligten, der wenigstens 400,000 Fr.
a. W. jährlich hergibt, darf man sich etwas gefälliger zeigen,
sonst würde ich bann vorschlagen, wenn daS nicht geschehe,
solle man noch ein wenig weiter gehen und einfach vorschreiben:
daS und das muß geschehen, sonst ziehe ich meinen Beitrag
zurück. Der Staat thut zwar das nicht, aber ich möchte, daß
er doch da, wo ihm nicht eigentliche Rechte gegenüber stehen,
im Interesse der Ordnung einiges Entgegenkommen verlange.
Ich kann daher die beantragte Modifikation des ersten SatzeS
nicht zugeben. Anders verhält eS sich mit der Ziffer 3 in
Beireff welcher ich allerdings den eigentlichen Umgang im
Auge hatte. Ich weiß nämlich, daß einzelne Burgergemeindcn
zwar kein Defizit machten, aber angehörige Burger geradezu
auf dem Wege deS Umganges verpflegen ließen und zwar bei
sämmtlichen Einwohnern. Auf diese Weise erhielten sie ihr
Armengut aufrecht, aber betelllen alle GemeindSeinwohner. Nun
fragte ich, ob eS billig sei, daß dieses Verfahren ignorirt werde,
und ich mußte mir sagen, es sei nicht billig. Es ist nichts
anderes als ein Angriff deS ArmenguteS in anderer Form.
Dem Namen nach vermieden sie daS Defizit, aber faktisch fegten
sie eS in Ausführung. Herr Trachscl faßt das Verhältniß
unrichtig auf. Ich kann nicht begreifen, wenn man zugibt, da
wo das Armengut ein Defizit erlitt, solle die Verwaltung an
den Einwohnergemeindrath übergehen, daß man dann nicht auch
zugeben will, daß da, wo das Armengut zwar nicht direkt
""gegriffen, aber, um eS zu schonen, der Umgang festgehalten
wurde, nicht dieselbe Folge eintreten solle. Ich bin zwar nicht
so juridisch zugespitzt, daß ich genau wüßte, was man in den
Begriff der Rückwirkung hineinbringen mag, aber daß eS

rückwirkend sei, glaube ich nicht und möchte vor der Hand den
Artikel festhalten. WaS die Streichung der Worte „verpflegt
worden sind" betrifft, so will ich einen Antrag in dem Sinne
zugeben, um mich mit Juristen noch darüber zu berathen.

Oi. Schneider. Ich erlaube mir noch eine Frage an
den Herrn Berichterstatter. Wenn eine reiche Burgergemeinde
das Armengut angegriffen hat und jetzt zu dessen Ersetzung
nicht testen will, sondern im Falle ist, das Defizit entweder
baar oder durch eine Obligation mit 6 jährlich zu verzinsen,
so möchte ich wissen, ob dieß gestattet sei; sonst habe ich Bedenken,

zu stimmen.

Herr Berichterstatter. Noch Eines. Herr v.
Gonzenbach sprach auch von Fällen, wo Verlüste gemacht werden.
In dieser Beziehung lautet der 8 l9 deutlich: „Ihr (der Ar.
mengüter) gesetzlicher Bestand ist derjenige, welcher sich unter
Voraussetzung gesetzlicher Verwaltung herausstellt." Nun ist
eS möglich, daß bei vollständig gesetzlicher Verwaltung Verlüste
gemacht werden. Z. B. wenn Thun sagt, man habe seiner Zeit
diese Gemeinde aufgefordert, Aktien für die Nydeckbrücke zu
nehmen, nun habe sie einen Verlust dadurch erlitten, so möchie
ich dieß nicht als eigentliches Defizit, welches unter diesen
Artikel fällt, betrachten. WaS die Anfrage des Herrn Schneider

betrifft, so hätte dieselbe bei 8 20 erledigt werden sollen;
dort hätte es dann geheißen: die Zurückführung des ArmenguteS

auf den gesetzlichen Bestand geschehe entweder dnrch
Ersetzung auS dem Burgergule, oder durch Verzinsung deS Fehlenden

u. dgl. Ich erwartete, man werde dort so etwas bean-
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tragen, cS kam aber nicht, und ich habe großen Zweifel, daß

Burgergemcinden geneigt wären, das vorhandene Defizit auS
dem Burgergute zu ersetzen. Bisher konnte es geschehen. Ich
weiß, daß man in einzelnen Fällen große Mühe hatte, z. B.
in Erlach. Natürlich liegt in der Sacke nicht ein Grund,
warum es nicht geschehen könnte, obschon ich eS nicht beför«
dern möchte, um die Verwaltung in einen einheitlichen Gang
zu bringen. Ich habe genug an den Gemeinden, welche nach
z 24 eine eigene Rechnung machen.

Stettler. Ich wünsche darüber Auskunft, ob unter den

Burgergemeinden, denen die Verwaltung entzogen werden soll,
auch diejenigen begriffe» seien, welche bei gesetzlicher Verwaltung

Defizit? infolge der Unterstützung der Auswanderung
haben.

Tsckarner in Bern. Ich möchte nur berichtigend
anbringen, daß ich dem Votum des Herrn v. Gonzenbach mit
keinem Wort entgegen getreten bin.

Herr Berichterstatter. Ich muß Herrn Stettler mit
dem Dekrete vom 39. November 1852 erwiedern, welches
folgende Vorschrift enthält: „Ebenso ist den Gemeinden die
Unterstützung nicht hinlänglich bemittelter Auswanderer gestattet:
a. aus dem Ueberschusse deS stiftungsgemäß verwendbaren
Einkommens deS ArmenguteS oder der übrigen Gemeindsgüter."
Das ist die gesetzmäßig erlaubte Unterstützung der Auswanderung,

aber nicht diejenige aus dem Kapitale deS ArmenguteS.

Abstimmung.

Für den § 22, die zugegebenen Modifikationen
tnbegriffen Handmehr.

Für Beibehaltung der Worte: „oder zur Er¬
setzung deS ArmengutS erhoben werden
müssen" 76 Stimmen.

Für Streichung dieser Stelle 19 „

8 23.

Herr Berichterstatter. Dieß ist ein sehr wichtiger
Paragraph, und zum Beweise, daß ich von meiner Seite um
des Friedens willen alles thue, was möglich ist, schlage ich

Ihnen folgende Redaktion vor: „In allen Gemeinden, in
welchen nach K 22 die Verwaltung deS Armenguls an den
Einwobnergemeindrath übergegangen ist, oder übergehen wird,
wird der Ertrag desjenigen Theils, der aus den 1. Januar
1858 noch vorhanden ist, nur zur Unierhaltung der burger-
lichen, der Ertrag des durch den Tellbezug nach § 21 in
Kapital und Zinsen neu gestifteten Theils dagegen zur Unterhaltung

sämmtlicher Noiharmen der Gemeinde ohne Unterschied
verwendet. Armenstiftungen zu ganz besondern Zwecken bleiben
hievon unberührt." Ich habe diesem Vorschlage nichts
beizufügen, seine Motivirung war im Eingangsrapport enthalten.
Ich erklärte mich damals bereit, Mißverständnisse, die
entstehen können, durch eine gehörige Ausscheidung zu heben, und
hoffe, man könne nun befriedigt sein.

Dr. v. Gonzenbach. Der Herr Berichterstalter sagt,
dem Frieden zu lieb gebe er die vorgeschlagene Modifikation
deS Z 23 zu. Ich anerkenne eS von ganzem Herzen und
verdanke ihm die klare, eine Menge Besorgnisse im Lande aufhebende

Redaktion. Glauben Sie, wenn der Herr Berichterstatter
sagt, man lege ihm einen Radschuh unter, so ist es für den,
welcher denselben unterlegen muß, ebenso mühsam, denn das
Rad kreischt, wenn eS über Steine geht. Ich trage indessen
die Schwielen, welche ich oft unverdient erhalte, gerne, indem

ich nun sehe, daß die Besorgnisse auf klare und deutliche Weise
gehoben sind.

Träch sel. Die Abänderung, welche der Herr Berichterstatter

hier zugibt, mag sehr wichtig sein für einzelne Gemeinden,

für solche nämlich, die nicht hinlängliche Mittel haben,
um die Armengüler zu ersetzen; aber für die allermeisten
Gemeinden ist sie faktisch von fast gar keiner Bedeutung. Denn
selbst nach der Vorschrift deS Gesetzes werden die Burger mehr
erhalten, als der Ertrag deS ArmenguteS beträgt. Rüeggisberg
hat ein Armengut von 59,999 Fr., der Ertrag ist 2999 Fr.;
diese Summe genügt nicht, der Staat muß wenigstens 4999 Fr.
zusetzen, wenigstens soviel muß für die Burger verwendet werden.

Diese können also nicht klagen, daß sie den Ertrag deS

ArmenguteS nicht erhalten. Hingegen gibt es auf diese Art
eine doppelte Rechnungsführung. Ich möchte eS daher von
der Burgergemeinde abhängig machen, ob sie eS so einrichten
wolle over nicht. Ich stelle deßhalb den Antrag, vor den
Worten „der Ertrag" in der neuen Redaktion einzuschalten:
„auf Verlangen der Burgergemeinde." Wenn die
Burgergemeinde cS nicht speziell verlangt, sondern mir der allgemeinen
Gesetzesvorschrift einverstanden ist, so möchte ich sie nicht dazu
anhalten.

Berger. Ich wollte einen ähnlichen Antrag stellen. Nun
gefällt mir aber die Redaktion des Herrn Trachsel besser, und
ich glaube, eS werde sich in den meisten Gemeinden so machen,
wie Herr Trachsel vorsieht. Man wird diese doppelte
Rechnungsführung nicht haben wollen, eS wäre ein Uebelstand.
Verlangt sie eine Gemeinde absolut, so möchte ich ihr diese

Freiheil nach dem Antrage deS Herrn Trachsel einräumen.

Tscharn er zu Kehrsatz. Ich möchte hingegen den
Vorschlag des Herrn Berichterstatters unterstützen. Er begegnet
ziemlich vielen Vorwürfen, und geht von dem Grundsatze auö,
der in der frühern Redaktion nicht gehörig ausgedrückt war,
von der Anerkennung und Unverletzlichkeit der Armengüler.
Ich erinnere mich noch gar wohl an die Diskussion von 1833,
als die doppelte Verwaltung in den Gemeinden aufgestellt
wurde. Hätte man damals schon die Burgergemeinde nur
als Burgerverwaltung aufgenommen, so wäre nicht eine solche

Reibung zwischen beiden Gemeinden eingetreten, man hätte
einfach die Verwaltung der Burgergüier ausgeschieden. ES
handelte sich um ein Sondergut, das mit Recht bürgerlich
verwaltet und verwendet werden soll, sonst wäre es im grellen
Widerspruche mit dem Nachfolgenden.

v. Werdt. Ich verdanke ebenfalls die vom Herrn Berichterstatter

vorgeschlagene Redaktion. Ich glaube, dasjenige, waS
die Herren Trachsel und Berger beabsichtigen, sei in der neuen
Redaktion enthalten. Ich halte dafür, eS sei den Burgergemeinden

nicht benommen, sich allfällig den Einwohnergemeinden
anzuschließen. Deßhalb scheint mir ein solcher Zusatz nicht

nothwendig.

Tscharner in Bern. Ich könnte mich mit dem
Vorschlage des Herrn Trachsel einverstanden erklären, wenn nicht
die Ausführung in vielen Gemeinden aus Schwierigkeiten stoßen
würde, namentlich in den Gemeinden, wo seit längerer Zeit
nur ein Gemcinderalh besteht, kein Burgerraih, wie z. B. in
der Gemeinde Völligen. Nipls dcstoweniger erfolgte ein förmlicher

Beschluß über die Ausscheidung deS BurgerguteS, welche
dann durch die Sanktion" des RegicrungSrathes Rechtskraft
erhielt. In diesem Vertrage wurde das fragliche Vermögen
als rein bürgerliches Armengut anerkannt. Run glaube ich,
durch einen solchen Gcsetzcsparagraphen soll ein derartiger Vertrag

nicht aufgehoben werden können. Es fragt sich: in welcher
Form soll die Gemeinde zusammentreten? Ich glaube, eS sei
nicht nöthig, hier etwas darüber beizufügen, da nach s 24
durch Beschluß der Burgergemeinde der Anschluß an die allge-



Meine örtliche Organisation erfolgen kann, ohne daß eine solche

Bestimmung nöchig ist.

Siegenthaler. Ich hingegen möchte den Paragraphen
in Schutz nehmen, wie er im Entwürfe vorliegt, und dem

Herrn Berichterstatter einen kleinen Borwurf machen, und das
ist der, daß er dem Gesetze, dem man von anderer Seite den

Kopf abhauen wollte, nun die Hände abhauen will. Die
Nachtheile seines Borschlages sind: doppelte Armengutsverwaltung,

doppelte VormunvschastSrechnung, doppelte
Almosenrechnung; es kommt bei dem Ganzen nicht viel heraus. Ich
stimme daher zum ursprünglichen Paragraphen des Entwurfes.

MalthyS. Ich habe bei der ersten Berathung zum
ursprünglichen Paragraphen gestimmt, hauptsächlich aus zwei
Gründen. Das Armengut ist nicht Privatgut, sondern infolge
landeshoheitlichen RcchieS der Gesetzgebung zu einem öffentlichen
Zwecke gestiftet worden, und ich vindizire der Gesetzgebung heute
und jederzeit das Recht, hinsichtlich solcher öffentlicher Institute
Bestimmungen aufzustellen, die nach gegebenen Orts- und Zcit-
verhälinisscn zweckmäßig erscheinen. Ich sage also: es ist nicht
Privalcigenthum und der Berfassungsrath hat genau
unterschieden zwischen eigentlichem Gemeindsvermögen und Armen-
gut. Noch mehr: im Berfassungsrathe wurde der Antrag auf
Ausscheidung des Gemeindsvcrmögens gestellt, damit zum
Zwecke der Verwaltung der örtlichen Interessen der Einwoh-
nergemeinde ein entsprechender Theil zugcschieben werde, und
was übrig bleibe, den Burgern verbleiben solle. Diesen Standpunkt

Halle ich heute noch fest. Die Burger haben sich nicht
zu beklagen; warum? Writ die betreffende Bestimmung des

Armengesetzes, nach welcher die Berwaltung an die Einwoh-
ncrgemeinde übergeht, nur da Anwendung findet, wo steh

Dcfizilc vorfinden. Wo der Staat Beiträge leisten muß, hat
er das Recht, die Verwendung vorzuschreiben. Deßhalb konnte
ich nie begreifen, daß bei Anlaß der Agitation, welche wegen
des Armengesetzes im Lande eingeleitet wurde, dem Regierungsrathe

der Vorwurf gemacht wurde, als beginge er eine Ber-
fassungsverletzung. Obschon ich heute noch diesen rechtlichen
Standpunkt einnehme, so stimme ich zum Borschlage des Re-
gierungsratheö, weil er zur Beruhigung dient und ich überzeugt
bin, daß von den Gemeinden welche gegen das Gesetz
auftraten, 9l) «/<, sich nun damit zufrieden geben werden. Dagegen
bin ich in dem Punkte mit Herrn Trachsel einverstanden: eS

wird die Folge eintreten, wie seiner Zeit bezüglich der Statu-
tarrechte. Mit der Zunahme der Einsicht, daß Zersplitterung
der Kraft der Bürger nicht gut, sondern Konzentrirung
derselben nothwendig ist, werden viele Burgergemcinden, die jetzt
noch auf eine besondere Stellung in der Armenverwaltung
erpicht sind, sich der Ortsgemeinde anschließen. Wenn Sie
den Antrag des Herrn Trachsel annehmen, so wird es die Folge
haben, daß viele Burgergemeinden, die jetzt noch den engherzigen
Standpunkt einnehmen, welcher im Berfassungsrathe am besten

von Herrn Blösch bezeichnet wurde, ihr Armengut der
allgemeinen Ortbkasse übertragen. Das ist eS, was der Große
Rath anstreben soll. Er thut nicht wehe, und man erreicht
allmälig den Zweck. Deßhalb stimme ich zum Antrage dcS

RegierungSralhes und zu demjenigen des Herrn Trachsel.

Wildbolz. Obschon ich nicht Jurist und nicht im Falle
bin, meine Ansicht vorzutragen, wie Herr Malthys, erkläre ich
dennoch, daß ich die Ansicht, welche er über die Rechte des
Gesetzgebers hinsichtlich der Eigenthumsverhälinisse der Armen-
guter eröffnete, nie und nimmer theilen kann Ich gebe zu,
daß der Staat das Recht haben muß, inner den Schranken der
Verfassung zu bestimmen, daß das Maß der Unterstützung mehr
oder weniger rcgulirt werde, aber immeihin nach Maßgabe der
stiftungSgemäßen Verwendung. Er darf nie und nimmer das
Eigenthum oder auch nur den Ertrag, welcher zu einem
bestimmten Zwecke gestiftet wurde, einem andern Zwecke zuwenden
und auf bisher Unberechtigte übertragen.

Tagblatt des Großen Rathes iss?.

S95

Herr Berichterstatter. Herr Siegenthaler, welcher für
den ursprünglichen Paragraphen veS Entwurfes auftrat, mahnt,
daß man Sorge trage zum Kopfe und zu den Händen des
Armengesetzes. ^jch weiß nicht, ob er glaubt, eS handle sich
hier um eure Verstümmlung desselben. Ich gebe zu, eS ist eine
Erschwerung, die zwar nicht bedeutend ist, denn in den meisten
Gemeinden wird es gehen, wie Herr Trachsel andeutete. ES
ist zu klar, baß in den meisten Gemeinden daS Armengut nicht
hinreicht, die nolharmen Burger zu erhallen, daß der Staat
Beilchüsse machen muß, so daß solche Gemeinden kaum ein
Interesse haben, eine besondere Berwaltung zu verlangen. Am
Resultate w,ro nicht viel geändert. Nur das ist möglich, daß
die einen Gemeinden einen kleinen Uebelschuß am Ärmengute
haben können. Allein wie ich früher bemerkte, ist eS der Staat,
der sich zuerst dafür melden wird, um solche Ueberschüsse zur
Unterstützung auSwär-iger Noiharmen zur Hand zu nehmen.î das Resultat nicht, sonst hätte ich diesen Vorschlag
auch mchi gemacht, denn bloß um ein Gesetz zu verstümmeln,
häne ich mich nicht herbeigelassen, eher hätte ich es bet der
Diskussion über das Eluireten zu einer Hauptfrage gemacht.
Ich wies schon dort darauf hin, daß die Worte „so weit er
reicht", eben darauf Bezug haben, daß der Ertrag des Armen-
gutes in den meisten Gemeinden nichl hinreicht. Ich frage Sie
aber, wenn Sie sehen, daß eine große Zahl Bürger Besorgnisse
haben, wenn daraus Mlßirauen gegen das Gesetz und dessen
Vollziehung entsteht, und Sie mittels einer Redaktion, die, ohne
das Resultat des Gesetzes zu gefährden, freilich den Gang an
einzelnen Orten etwas beschwerlicher machr, beruhigen,
Mißtrauen besesttgen, Hoffnungen erwecken können, ob eS nicht
besser sei, das wirklich zu thun, statt auf einer Form zu beharren,

die zwar an sich als berechtigt erscheint, aber vielen nicht
genügt. Ich sand, daS Erstere sei zweckmäßiger und liege im
Interesse der Sache. Das muß ich beifügen, daß eS nicht den
Sinn hat, als solle das Armengut zuerst für die Burger
verwendet werden, und der Siaatsbeitrag in Betreff derselben nicht
m Berechnung fallen, sondern dieser fällt in Berechnung, und
wo das Armengut zur Umerstützung der Armen fast ganz
hlnrelchl, kommt dann der SlaaiSbeitrag den Einsaßen zu.
Das ist klar. Der Staat hätte auch daS Recht, getrennte
Rechttungesühnmg für seinen Beitrag zu verlangen, so daß
man spezielle Rechnungen für den Ertrag der bürgerlichen, der
örtlichen Armengüler und für den SraatSbeitrag hätte. Wenn
der Staat es nichl verlangt und die Burgergemeinde auch nicht,
so kann man sich zufrieden geben. Verlangt letztere eS aber,
so wirb es sich zeigen, ob der Staat es nicht auch verlange,
ob man sich nichl verständigen könne. Es wurde mir persönlich
bemerkt, wenn ver Staat mchts vorschreibe, so könne der Re-
gierungsstatlhalter bei der Passation der Rechnung Schwierigkeiten

machen, wenn in dem Falle, daß nicht alle Burger auS
dem Armengute unterstützt werden können, nicht besondere
Rechnung für die Burger geführt werde. Nun glaube ich, es
liege nicht im Willen des Großen Rathes, daß die Schwierigkellen

ohne Noch auf die Spitze geirieben werden. Deßhalb
gebe ich den Antrag des Herrn Trachsel als erheblich zu. '

Abstimmung.

Für den Z 23 nach Antrag deS Herrn Be¬
richterstatters, mit oder ohne
Abänderung Große Mehrheit.

Dagegen Minderheit.
Für den Antrag deS Herrn Trachsel Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
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8 24.

Wild b olz. Die Absicht des Herrn Berichterstatters, wie
ich sie auffasse, ist diese, daß die Gemeinden, welche unter diesen

Paragraphen fallen, auf bisherigem Fuße ihre Verwaltung auch
serner fortführen können. Nun sinv einige Ausdrücke im
Artikel enthalten, welche Zweifel übrig lassen. So heißt es,
die betreffenden Burgergemeinden können „innerhalb der örtlichen
Armenpflege" eine rein bürgerliche Verwaltung fortführen. Ich
wünsche vom Herrn Berichterstatter darüber Auskunft zu
erhalten, wie dieser PassuS zu verstehen sei.

Berg er. In Uebereinstimmung mit der bei § 22
beschlossenen Abänderung wird auch in diesem Artikel das Wort
„Umgang" wegfallen müssen.

Dr. v. Gonzenbach. Ungefähr das Gleiche, waS Herr
Wildbolz verlangt, möchte ich auch, und schlage vor, das Wort
„innerhalb" durch „neben" zu ersetzen. Ich hoffe, der Herr
Berichterstatter werde dieß nur als Uebereinstimmung mit dem
Gemeindegesetze betrachten, dessen 8 72 folgende Vorschrift
enthält: „Als bürgerliche Angelegenheit bleibt der Burgergemeinde
und den übrigen bürgerlichen Korporationen, welche im Besitze
davon sind, auch die Verwaltung des Armen» und des Bor«
mundschafiswcsens, jedoch nur hinsichtlich der eigenen Genossen
und unbeschadet der örtlichen Armenpflege, welche in diesem

Falle neben der bürgerlichen zu organisiren ist." Es ist ganz
derselbe Gedanke, welchen der Herr Berichterstatter ausdrückt.
Natürlich muß in den betreffenden Ortschaften „neben" der
örtlichen auch eine bürgerliche Organisation bestehen.

Herr Berichterstatter. Wenn die Worte „innerhalb"
und „neben" ganz das Gleiche bedeuten und ganz die gleiche
Anschauung erwecken würden, so hätte ich nichts dagegen, aber
es sind zwei verschiedene Sachen. In der Sache selbst glaube
ich, sei man ganz einverstanden. Wenn der Artikel sagt:
„innerhalb der örtlichen Armenpflege", so hat es den Zweck, daß
dadurch eigentlich die örtliche Organisation als die große, alleS
umschließende Organisation erklärt werde, daß hingegen die

Burgergemeinde sich nur als kleiner, für sich bestehender Kreis
innerhalb dieser Organisation bewege. Wenn Sie sagen: „neben"
(der örtlichen Armenpflege), so muß ich gestehen, es verwirrt
schon, es ist schon eine Art Nebeneinanderbestehens von zwei
gleichbedeutenden Kreisen, und diese Anschauung habe ich nicht,
sondern es soll vielmehr die Bedeutung haben, daß die
Burgergemeinde sich „innerhalb" dieser alle Ortschaften gleich
umschließenden Organisation bewegen soll. An den einen Orten
wird diese örtliche Organisation die einzige sein, während an
andern Orten die Burgcrgemeinde innerhalb derselben besteht,
nicht daß diese dadurch mehr abhängig gemacht, oder mehr
gedrückt werden soll, sondern es ist mehr eine Art höherer
Bedeutung, welche der örtlichen Organisation beigemessen wird,
um ihr auch den äußern Schein zu wahren.

Dr. v. Gonzenbach. Diese Erklärung genügt mir
vollständig; man wird sich auf die Verhandlungen berufen können.

Wild bolz. Man wird sich ziemlich beruhigen können,
indessen gefiele mir der Antrag des Herrn v. Gonzenbach noch
besser als der Vorschlag des Entwurfs. Die Erklärung deâ

Herrn Berichterstatters'befriedigt mich insofern nicht vollständig,
als die Sorge für die Notharmen unbedingt den Gemeinderäthen

übertragen wird. Der Entscheid, ob Einer auf den
Nviharmenetat gesetzt werden dürfe, steht dem Armeninspektor
zu; eine eigene Organisation besteht für die Notharmen und
eine eigene für die Dürftigen. Nun könnte man sagen, die

Notharmen der unter den 8 24 fallenden Gemeinden bilden
nach § 4 einen Bestandtheil des Notharmenetais der OrtSgc-
meinde und stehen unter dem Gemcindralhe und dem Armen«
inspektor, während sie bisher nur direkt unter dem Regierungs¬

statthalter standen. Hat eS den letztern Sinn, so bin ich
beruhigt.

Herr Berichterstatter. Ich mache nur aufmerksam,
daß es im 8 24 heißt: „zur Unterhaltung der armen Burger,"
nicht der „notharmen Burger," so daß darunter verstanden ist,
daß die betreffenden Burgergemeinden sich nach diesem Gesetze
einrichten können, wie sie eS guifinden, unter stetem Vorbehalt,
daß der Staat sein Recht, Aufsicht zu üben, festhalte.

Wild bolz nimmt den Antrag des Herrn v. Gonzenbach

auf.

Der 8 24 wird unverändert genehmigt; der Antrag deS

Herrn Wildbolz bleibt in Minderheit.

8 25.

Trachsel. Ich bin so frei, hier einen Antrag zu stellen,
welchem der Herr Berichterstatter dieses Mal beistimmen wird.
So wie das Gesetz redigirt ist, wird es in einer Anzahl
Gemeinden zweierlei Armengüter geben, ein altes bürgerliches
und ein neues örtliches. Welchem Theile sollen nun die in
diesem Paragraphen vorgesehenen Hülfsquellen zukommen, dem
allen bürgerlichen oder dem neuen örtlichen Armengute? Ich
stelle daher den Antrag, vor dem Worte „Armcngüier" in der
ersten Zeile einzuschalten: „örtlichen", ferner bei Ziffer 1 nach
dem Worte „ausdrücklich" die Stelle aufzunehmen: „für das
bürgerliche Armengut."

Dr. v. Gonzenbach. Ich erlaube mir auch, einen
Antrag zu stellen, welcher dahin geht, daß zwischen dem
vorhergehenden und diesem Paragraphen ein neuer Artikel
eingeschaltet werde. Um vom Stammkapital des „örtlichen" Armengutes

reden zu können, muß zuerst ein örtliches Gut bestehen.
Heute sprach der Herr Berichterstatter bei den Gemeinden, wo
Defizite bestehen, wo das Armengut ersetzt werden muß, von
neuen Stiftungen. Das ist es, was das Gemeindegesetz in seinem
8 14 vorschreibt. Ich glaube daher, es soll überall, wo kein

Orisarmenfond besteht, ein wlcher gebildet werden. Wenn Sie
keine solche Bestimmung aufstellen und ein Vermächtuiß fällt,
so ist nicht einmal eine Hand da, die eS abnimmt. Es ist
ein wichtiger Punkt und ich konnte schon bei der ersten Berathung

nicht begreifen, daß der Herr Berichterstatter denselben
nicht zugab. Mein Antrag gehl nun dahin, als 8 25
folgende allgemeine Vorschrift aufzunehmen: „In allen Gemeinden,
mögen dieselben eine bürgerliche oder einwohnergemeindwcise
Armenpflege besitzen, soll gemäß 8 14 des GemeindegcsetzeS
ein Orisarmenfond gegründet werden."

Tscharner zu Kchrsatz unterstützt den Antrag des Herrn
Trachsel.

Herr Berichterstatter. Der Antrag deS Herrn von
Gonzenbach, einen neuen Paragraphen einzuschalten, stimmt
mit dem, waS nun beschlossen ist, weniger überein als derjenige
deS Herrn Trachsel. Wir haben allerdings das letzte Mal
darüber berathen, ob Armenfondö zu bilden seien. Mich dünkte,
ich stehe in der Mitte zwischen den Herren v. Gonzenbach und
Tscharner, indem Ersterer durchaus Armengüter bilden wollte,
während Letzterer eS vorzog, davon zu abstrahtren. Von der
nämlichen Ansicht geht Cherbulier aus, der berühmte Nationalökonom,

indem er erklärt, eS sei unser Verderben, daß wir
überhaupt Armcngüter haben, so daß ich glaube, ich habe
Grund genug gehabt, mich gegen die Gründung neuer Armen-
foudS auözusprechen. So wie die Sache jetzt steht, ändert sich

das Verhältniß, weil unter dem Titel der Ersetzung der ge«



schwächten Armengüter ein neuer Theil entsteht, der
nothgedrungen zum örtlichen Armenfond wird. Deßhalb habe ich
nichts dagegen, auf dieser Grundlage fortzubauen und den

Antrag dès Herrn Trachsel zuzugeben. Will man dann
beifügen, daß da, wo noch keine solche Armengüter bestehen, auf
Gründung derselben Bedacht zu nehmen sei, so mag es geschehen.
Das Gemeindegesetz möchte ich aber nicht anführen Es sind

nicht Paragraphen der Verfassung, welche es enthält, das
Armengesetz steht auf der gleichen Linie mit ihm, und ich
möchte eS nicht durch Artikel des Gemeindegesetzes legitimiren.
Dagegen kann ich zugeben, daß der 8 25 durch einen Zusatz
im Sinne deS von Herrn v. Gonzenbach gestellten Antrages
vervollständigt werde.

Dr. v. Gonzenbach. Der Grund, warum ich nicht
glaube, daß die Einschaltung des Wortes „örtlichen" vor
„Armengüter" genüge, liegt in den 39 Gemeinden, welche keine

örtlichen Armengüter haben. Wenn meinem Antrage in der
Redaktion Rechnung getragen wird, so bin ich zufrieden.

Der 8 25 wird mit Erheblicherklärung der zugegebenen
Anträge durch das Handmehr genehmigt.

Einem in daS Gesicht werfen würde. Aber auch in Bezug
auf die Sache selbst, wenn die Zeit kommt, wo Sie durch
freiwillige Gaben alles Nöthige erhalten, so steht eS Ihnen immerhin

zu, dieses Gesetz aufzuheben und zu erklären: wir finden
uns nicht mehr veranlaßt, einen solchen Staatsbeitrag zu leisten,
wir wollen der Freiwilligkeit vollen Spielraum lassen. Da Herr
Wildbolz eine eigentliche Widerlegung nicht erwartet, so halte ich
dafür, man sollte es bet den gegenseitigen Erklärungen bewenden

lassen, die Versammlung möchte von dem vorgeschlagenen
Zusätze abstrahiren und den Paragraphen genehmigen, wie er

vorliegt.

Der 8 23 wird unverändert genehmigt, der Antrag deS

Herrn Wildbolz bleibt in Minderheit.

8 29.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt; ebenso
der 8 30.

8 26.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt; ebenso
8 27.

8 28.

Wild bolz. Ich erlaube mir, hier einen Antrag zu re-
produziren, den ich bei der ersten Berathung, obschon ohne
Erfolg, gestellt habe, wenn ich auch heule denselben nicht er.
warten kann. Ich halte aber dafür, wenn man eine
Ueberzeugung in einer Sache habe, so solle man sie geltend zu
machen suchen. Es ist meine Ansicht, der Artikel I des 8 85
der Verfassung habe den Sinn, daß die gesetzliche Pflicht zur
Unterstützung der Armen aufgehoben sei, daß sie durch das
Freiwilligkeitsprinzip ersetzt werden solle. Es war aber keineswegs

die Absicht der Verfassung, daß der Staat dann für alle
Zeiten die Beiträge, welche er für die UebergangSperiode zuge.
sichert hat, leisten soll, daß er die 400,000 Fr. a. W. einfach
zur Verfügung stelle, sondern dieß sollte nach meiner Ansicht
nur so lange geschehen, als das Freiwilligkeitsprinzip in
Verbindung mit den Armengütern nicht genügen würde. Durch
dieses Gesetz hingegen werden die Zuschüsse des Staates, welche
nur für die UebergangSperiode bestimmt waren, für immrr
zugesichert; eS wird einer eigentlichen Staatsarmenversorgung
gerufen. Da ich mit diesem Grundsatze nicht einverstanden bin,
so erlaube ich mir, mich auch heute dagegen auszusprechen und
den Antrag zu stellen, daß nach dem Worte „Staat" folgender
Zusatz eingeschaltet werde: „nach 8 85 I. c. der Verfassung
bis zu gänzlicher Durchführung des Freiwilligkeitsgrundsatzes."

Herr Berichterstatter. Herr Wildbolz hat auf einen
Erfolg Verzicht geleistet, und ich halte dafür, man habe die

Sache so einläßlich besprochen, daß eS eigentlich mehr ein
sslvsvr snimum von setner Seite ist als ein eigentlicher
Angriff. Gewiß wird daS Protokoll und daS Verhandlungsblatt
davon Notiz nehmen, und damit glaube ich, sei erreicht, was
Herr Wtldbolz will. Ich bin mit seiner Ansicht nicht
einverstanden, und will auch nicht, daß dieser Grundsatz jetzt nicht
da sei. Ich behaupte, er ist da, und so könnte ich einen
Zwischensatz nicht zugeben, der zu gleicher Zeit das Gegentheil

8 3t.

Herr Berichter st atter. Ich habe hier nur die Mittheilung

zu machen, daß gemäß der bei der ersten Berathung hier
abgegebenen Erklärung die Kommission, welche die Sleuerver-
hältnisse zwischen dem Jura und dem alten Kantone zu regu-
liren hat, zusammenberufen wurde. Sie besteht aus drei
Mitgliedern aus dem Jura und dreien auS dem alten Kanione, unter
dem Vorsitze des Vizepräsidenten des Großen Raihes. Die
Kommission vereinigte sich darüber, daß dieser Paragraph so

anzunehmen sei, wie er vorliegt. Der Jura ist darin einver.
standen, an einzelnen hier vorgesehenen Ausgaben Theil zu
nehmen, während ein Theil einzig aus dem Reformkredil be-
stritlen werden soll, so daß von dieser Seite die Sache erledigt
ist und keinerlei Reklamationen vom Jura zu gewärtigen sind.

Tscharner in Bern. Mir scheint die Redaktion nicht
ganz deutlich. Im 8 30 heißt es: „von dem verfassungsmäßigen

Kredit," dann beginnt der 8 31 folgendermaßen: „Zudem
betheiligt sich der Staat bei der Versorgung der Nolharmen."
Daraus könnten Zweifel entstehen, ob hier ein neuer Kredit
gemeint sei. Daher beantrage ich die Einschaltung deS Wortes
„obigen" vor „Reformkredil" in litt. a.

Röthlisberger, Gustav. Unter litt. a. Ziffer 4 ist die
Unterstützung der auswärtigen Notharmen vorgesehen. Nun
erlaube ich mir die Frage an den Herrn Berichterstatter, wie
es sich mit den Dürftigen verhalte, welche außerhalb des Kantons

wohnen und sich nicht mehr im Bereiche der Gesetzgebung
befinden Ich wohne in einer Gemeinde, die einen wahren
Schrecken vor der Ausführung des Armengesetzes hat, wo ich
auf Widerstand stieß, als ich erklärte, ich werde für das
Eintreten stimmen. Sie hat eine bedeutende Zahl armer Familien
in den Kantonen Waadt und Neuenburg, Familien, welche
zu den dürftigen gehören. Ich wünsche zu vernehmen, ob
solche Gemeinden beruhigt sein können und nichts zu gefährden
haben werden.

Herr Berichterstatter. Was die von Herrn Tscharner
vorgeschlagene Redaktionsveränderung betrifft, so gebe ich sie

zu, um Zweifel zu heben, denn es ist natürlich nur der
verfassungsmäßige Reformkredil gemeint. Dagegen möchte ich
gerne das Wort „Reformkredit" festhalten zur Unterscheidung
vom gewöhnlichen kantonalen Kredite. Von größerer Bedeü-



298

tung ist die Anfrage des Herrn Röthlisberger, indessen hängt
sie zusammen mit der Frage, welche bei § 6 erledigt wurde.
Dort wurde auch die Frage gestellt: wie soll cS dann mit den

Haushaltungen, mit Wittwen gehen, die viele Kinder haben
und sich nicht durchzubringcn vermögen, werden sie als Dürftige

oder als Notharme behandelt? Ich erklärte damals, dieß
werde noch Sache einer genauern Untersuchung sein. Es kann
sich z. B. zeigen, daß, wenn eine Wittwe 5—6 Kinder hat,
2—3 davon als geradezu hülfloS zu betrachten sind. Ich
möchte aber solche Verhältnisse nicht hier abschließen, sondern
eS der Vollziehung überlassen. Dieselbe Ausscheidung, nach
welcher bei zahlreichen Familien einzelne Glieder als Notharme
behandelt werden, gilt natürlich dann auch für die Auswärtigen,

so daß auch diese im nämlichen Verhältnisse unterstützt
werden können. Die auswärtigen Armen sind entweder Unheilbare,

oder alte Gebrechliche, oder Familien, die theils den

Vater verloren haben, theils wegen großer Kinderzahl nicht
bestehen können; für solche kann in gegebenen Fällen die
Unterstützung der Notharmenpflege eintreten. Ich weiß nicht, ob

diese Erklärung Herrn RöihliSberger beruhigen kann. Ich kann

ihm nicht sagen, daß eigentliche Dürftige, z. B. ein arbeitsfähiger

Mann mit 2—3 Kindern, als Notharme unterstützt
werden können; aber bei großen Familien kann dieß unter
Umständen eintreten. Die genaue Unterscheidung und Bestimmung

der Unterstützung wird durch die Instruktion der
Armeninspektoren stattfinden. Die Instruktion wird, wie ich wiederholt

erklärt habe, nicht einzig im Interesse des Staates gemacht
werden, sondern von einer größern Kommission ausgehen, die
namentlich auch die Verhältnisse außerhalb des KantonS in
die Wagschale legen wird. Die litt. u. würde nun folgendermaßen

lauten: „aus dem obigen verfassungsmäßigen Reformkredit

:c."

Der § 3t wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

8 32.

Lautcrburg. Ich habe zwar wenig Aussicht, hier mit
meinem Abänderungsantrage durchzudringen, aber dieß kann
mich nicht abhalten, denselben hier aufzunehmen, welcher bei
der ersten Berathung, obschon vom Herrn Berichterstatter sehr

lebhaft bekämpft, dennoch eine sehr bedeutende Minderheit auf
sich vereinigte. Es handelt sich hier um die Behörden, na-
menilich auch um die Armeninspektoren. Es scheint mir, wir
haben der Inspektoren so viele, daß wir dieser nickt noch
bedürfen. In der ersten Berathung stellte Herr Gseller den
Antrag, dieselben zu streichen, und wurde, doch sehr zahm, von
Herrn v. Gonzenbach unterstützt. Von Seite des Herrn
Berichterstatters erfolgte sehr energischer Widerstand, gleichwohl
war die Mehrheit nicht groß. Freilich ist die Versammlung
heute in ihrer Zusammensetzung etwas verschieden von der
damaligen, und der Antrag wird schwerlich durchgehen. Aber
es liegen sachliche Gründe genug vor, um die Streichung der
Armeniuspektoren zu rechtfertigen. Ich stütze mich zum Theil
aus die von Herrn Gseller angeführten Gründe, theils auf
einige andere. Herr Gseller begann damit, daß die
RegierungSstatthalter ganz füglich die Obliegenheiten der Armeninspektoren

übernehmen können, sie seien denn auch die dazu
geeigneten Beamten. Vor Allem wird Niemand bestreuen, daß
den Regierungsstatthaltcrn eine genaue Kenntniß der Gemein-
deverhällnisse eher zugetraut werden darf als einzelnen Inspektoren,

die nicht in der Stellung eines Beamten sind, welcher
vermöge seiner Obliegenheiten jeden Augenblick mit den
Gemeindebehörden in Verbindung treten muß. Ein fernerer Grund
liegt darin, daß der Regierungsstatthalter die nöthige Autorität
jedenfalls in viel höheren Grade besitzt als die Gemeindeinspek-

toren, und nach meinem Dafürhalten ist dieß ein Hauptpunkt.
Sodann ist anzunehmen, daß die RegierungSstatthalter Zeit
genug haben, die Obliegenheiten der Armeninspektoren zu
erfüllen, mit Ausnahme vielleicht desjenigen von Bern. Herr
Gseller machte bei der ersten Berathung aus mehrere Geschäftszweige

aufmerksam, welche den Regierungsstatthaltern abgenommen
sind. Man könnte beifügen, daß mancher RegierungSstatthalter

seine freie Zeit nicht aus passende Weise zubringt, s»
daß ich ihm noch eine Obliegenheit übertragen möchte. Ueber«
dieß haben RegierungSstatthalter vom Lande mir persönlich
Versichert, daß sie bereit wären, diese Aufgabe zu übernehmen
und zwar lieber von Anfang an um so mehr, als sie
voraussichtlich öfter in den Fall kommen würden, nach den Ar-
meninspeklorcn einschreiten zu müssen. Ein fernerer Grund
liegt für mich darin, daß ich bei jedem Anlasse mich gegen die
Vermehrung der Beamten auSsprechen werde. Der Herr
Berichterstalter erwiederte hierauf, dieß allein sei für ihn kein
Grund, seinen Vorschlag fallen zu lassen, und fügte bei, neue
Bedürfnisse erfordern neue Beamten. In gewissen Fällen mag
dieß richtig sein, aber auf der andern Seile werden diejenigen,
welchen es darum zu thun ist, neue Beamten einzuführen, nie
in Verlegenheit sein, dieß zu versuchen. Ich muß gestchen, ich
habe persönlich im republikanischen Interesse eine solche Ab-
Neigung gegen die Vermehrung der Beamten, daß ich unmöglich
dazu stimmen kann, es sei denn, daß keine andern Beamten
vorhanden wären, welche die beireffenden Verrichtungen besorgen
könnten. Ein Grund mehr liegt darin, daß das Begehren um
Erhöhung der Besoldung gestellt wurde. Ich glaube, das Volk
erwarte, daß zu gleicher Zeit bei Gewährung dieses Wunsches
den Beamten bei der höhern Besoldung mehr zugemuthet werde.
Darin läge ein Grund mehr, die Obliegenheiten der
Armeninspektoren den Regierungsstalthaltern zu übertragen und dann
zur Erhöhung ihrer Besoldung zu stimmen. Ich glaube, es
würde schwer hallen, die erforderliche Zahl geeigneter Personen
zur Besetzung der Armeninspeklorate zu finden, Personen, denen
man mit vollem Vertrauen das Amt im Sinne des Gesetzes
übertragen könnte, während bei den Bezirksbeamten dieser
Uebelstand dahinfällt. Dieß zu Begründung des Vorschlages,
daß es am besten wäre, die Verrichtungen der Inspektoren den
RegierungSstalthaltern zu übertragen. Nun erlaube ich mir
noch, mit wenigen Worten anzuführen, was sich anderseits gegen
die Inspektoren selbst einwenden läßt. Wie gesagt, zweifle ick
daran, daß eS gelingen werde, die nöthige Zahl geeigneter
Männer zu finden, welche die erforderlichen Kenntnisse der
Gemeindcverhältnisse besitzen. Nimmt man diese Inspektoren
nur auS dem engsten Kreise der Gemeinden, so werden sie ganz
sicher nicht die nöihige Autorität besitzen, um sich gegenüber
dm Gemcindräthen behaupten und das Gesetz mit der nöthigen
Kraft handhaben zu können. Man muß bedenken, wie schwach
oft der einzelne Mensch ist. Summe man lieber dagegen, als
daß man gewärtigen müsse, das Institut scheitern zu sehen.
Der Herr Berichterstatter bemerkte bei der frühern Berathung,
von der Wirksamkeit dieser Inspektoren hange für den Staat
Alles ab. Wenn so viel davon abhinge, so möchte ich es nicht
diesen Leuten übertragen, welche zwischen den Gemeinderäthen
und dem Direktor stehen, sondern vielmehr einem Beamten,
welcher die nöthige Autorität dazu besitzt, der mehr bewirkt als
ein so schwaches Mittelgltedchen. Der Herr Berichterstatter
sagte ferner, er möchte es den Regicrungsstatihaltern nicht gerne
übertragen, er habe in Berichten derselben aschgraue Sachen
gesunden. Wenn eS so steht, so ziehe ich dann nicht den
Schluß, daß man den RegierungSstalthaltern die fraglichen
Verrichtungen nicht übertragen soll, sondern ich erwarte, daß
die Regierung gegen solche aschgraue RegierungSstatthalter
einschreite und daß sie bei Gelegenheit auf die Seite gestellt
werden. Ich fürchte, wenn Inspektoren aufgestellt werden, so

möchte noch mehr Aschgraues geschehen und ich möchte die
Verantwortlichkeit dafür nicht übernehmen. Vom Standpunkte
deS Gesetzes auS, ferner um nicht die Beamten zu
vermehren, um den Bezirksbeamten eine entsprechende Stellung



einzuräumen, stelle ich den Antrag, die Armeninspcktoren
wegzulassen und ihre Funktionen den Regierungsstatthaltern zu
übertragen

Lehmann, I. U. Ich kann die Ansicht des Herrn
Präopinanien nicht theilen. Sie ist zwar nicht in allen
Beziehungen ohne Gründe und ich begreife den gestellten Antrag.
Als das neue Schulgesetz vorgelegt wurde, war ich gegen das
neue Institut der Inspektoren auch mißtrauisch, aber ich habe
mich überzeugt, daß dieselben sehr guie Dienste leisten, daß die

Behörde an diesem Institute eine viel kräftigere Stütze hat als
an den frühern Schulkommissären, weil die Organisation viel
gleichmäßiger eingerichtet ist als früher, wo jeder Kommissär
nach den örtlichen Verhältnissen und persönlichem Ermessen
handelte. Herr Lauterburg fürchtet, man habe Mangel an
geeigneten Personen Ich halte dafür, es sei nicht gesagt, daß
ein Inspektor jeweilen nur für wenige Gemeinden bestimmt sei,

vielmehr glaube ich, wenn ein geeigneter Mann gefunden sei,

so sollte er m vielen Gemeinden verwendet werden können.
Man wendet ferner ein, den Inspektoren werde die nöthige
Autorität fehlen. Wenn ein Mann als Abgeordneter der

Regierung, als Vertreter des Staates erscheint zur Aufrechthaltung

des Gesetzes, so müßte ich mich verwundern, wenn ein
solcher Mann nicht mit der erforderlichen Autorität auftreten
könnte, wenn man ihm nicht Gehör schenken müßte. Es handelt
sich aber hier nicht um die Kreirung bleibender Beamiungen,
sondern um die Verwendung von Männern, welche momentan
dem Herrn Direktor behülflich sein müssen, so gut als ein
Direktor Kommissionen zu Vorberathung eines Gegenstandes
bestellen kann. Ein Hauptgrund, warum ich glaube, die Ar-
meninspektorcn werden mehr leisten als die Regierungsstatthalter,

liegt darin, daß der Direktor des ArmenwesenS die Wahl
selbst treffen kann; er kann Persönlichkeiten dazu berufen, welche
er als die unabhängigsten, als die geeignetsten betrachtet. Ist
es in diesem Maße der Fall bei den Regierungsstatthaltern?
Sie sind allerdings mir der obrigkeitlichen Gewalt ausgerüstet
und man soll annehmen, diese Beamten handeln durchaus
selbständig, allein es ist zu bedenken, ob es nicht einigen Einfluß

habe, wenn Widerspruch von nahestehenden Personen
erhoben wird. Ich lege darauf ein besonderes Gewicht, daß der
Direktor deS Armenwesens Personen an der Seite habe, welche

unentwegt zu ihm stehen und seinen Willen durchführen. Das
sind die Gründe, warum ich zum s 32 stimme, wie er vorliegt.

Tscharner zu Kehrsatz. Gerade aus den angeführten
Gründen finde ich mich veranlaßt, nicht zu den Urmeninspekio-
ren zu stimmen. Allzuviele Behörden in der Verwaltung
widerstreben mir, und die Erfahrung langer Jahre hat mich

belehrt, daß manches, was theoretisch vielleicht richtig sein

mag, in der Ausführung sich nicht immer bewährt. Wir haben
bei unserer Slaaiseinrichtung zwei Beamtungen mit verschiedenen

Kompetenzen im nämlichen Amthause. Theoretisch war
diese Einrichtung richtig nach dem Grundsatze der Trennung
der Gewalten, in der Wirklichkeit aber entstehen oft Konflikte
und Uebelstände. Ich glaube nicht, daß eine solche Einrichtung
daS Armenwesen fördern werde. Der Berichterstatter im
Armenwesen nimmt gar nicht die Stellung ein, welche man ihm
früher zugedacht hatte. Man übertrug ihm in der Folge nur
untergeordnete Verrichtungen; später wurde er zum eigentliche»
Armenvater und entzog sich der Direktion des Innern mehr
oder weniger. Sie wissen sehr wohl, daß man bei allzuvielen
Angestellten am schlechtesten bedient ist. Man spricht von den

Schulinspektoren. Ich weiß nicht, woher der Herr Präopinanl
seine Nachrichten Hai, aber ich hörte, die Schulinspektoren seien

sehr oft in Zwiespalt mit den Gemeindebehörden. Sie haben
ein ähnliches Verhältniß mit den Baubeamten. Je mehr ein

Mann beschäftigt ist, desto besser wird er sein Amt versehen.

Bringt man zu viele Rader in die Maschine, so happert es

leicht. Ich glaube, die neue Einrichtung entspreche sicher nicht
dem Zwecke, sondern ein solches Mittelglied sei verderblich für
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die Verwaltung, weil diese sich verwickelt. Der BezirkSbeamte
kann ohne eine solche Zwischenperson handeln und berathen.
Je einfacher Sie die Verwaltung einrichten, desto besser ist eS,
sonst entsteht Unordnung und Konfusion. Ich halte die
Aufstellung eines Armenkönigs in Bern für unnörhig. Ich stimme
zum Antrage des Herrn Lautcrburg. Die Regierung und die
Direktion deS Innern kann spezielle Untersuchungen anordnen,
wo es nöthig ist. Sieht man dann, daß die Maschine nicht
gehen will, so kann man immer noch das Erforderliche
beschließen. ES ist leichter neue Kräfte beizuziehen, als alte
unnöthig gewordene zu entfernen.

Geißbühler. Die Bedeutung, welche man heute den
Armeninspektoren beilegt, rechtfertigt es gewiß, wenn man die
Sache von allen Seilen beleuchtet, da eS sich um eine neue
Organisation handelt. Mir kommt eS nicht darauf an, ich
will es dem Herrn Direktor anheimstellen. Wenn er Augen
und Ohren genug hat, um sich von allem gehörig unterrichten
zu lassen, so könnte ich die Armeninspektoren gerne bei Seite
lassen. Aber diesen Augenblick handelt es sich gewiß nicht nur
darum, den Regierungsstatthallern ein paar Franken mehr zu
geben und weniger Beamte zu haben, sondern baß wir Alles
dafür verwenden, um eine gute Organisation und Einleitung
des Gesetzes zu schaffen. Nur das möchte ich bitten, daß Sie
die Stellung des Herrn Direktors ein wenig berücksichtigen.
Ich bin nicht der Ansicht, daß die Regieruiigöstalihalter die
rechten Personen seien, welchen die fraglichen Verrichtungen
übertragen werden können. Unter zehn dieser Beamten ist
vielleicht kaum Einer im Armenwesen so bewandert, daß er den
Gemeinden mir Rath und That an die Hand gehen könnte,
wie es nothwendig ist. Sodann haben die Aegierungsstatihalter
bedeutende Geschäfte zu den frühern erhallen; mehrere haben
die Amtsschaffnereien übernommen. Ueberlrägt man ihnen nun
noch die Verrichtungen der Inspektoren, und es geht nicht, der
Herr Direktor kommt in den Fall, dem Einen oder Andern
Vorwürfe zu machen, welches Verhältniß tritt dann ein? Ich
möchte Ihnen daher an'S Herz legen, in diesem Augenblicke,
wo die Augen der ganzen S^weiz auf den Kanton Bern
gerichtet sind, wo eS sich um die Durchführung eines ganz neuen
Gesetzes handelt, geben Sie dem Manne, welcher tue Reform
vorbereitet und bereit ist, sie durchzuführen, die nöthigen Organe
dazu. Ich stimme zum § 32.

Herr Berichterstatter. Herr Lauterburg reproduzirtc,
gestützt auf das Resultat der Abstimmung bei der ersten Berathung

noch einmal den Angriff auf die Armeninspektoren. Er
mahnte daran, wer damals den Antrag gestellt, wer ihn unterstützt,

ich denke, zum Zwecke, die Versammlung vorläufig zu
binden und den Armeninspekloren ein kühleS Grab zu bereiten
Was seine Gründe betrifft, so muß ich gestehen, daß mir einige
sehr zweifelhaft erscheinen. Vor allem sprach er sich grundsätzlich

gegen die Vermehrung der Beamten aus, weil viele
Beamte nichts taugen und dabei Alles nur schlechter gehe.
Als ich das hörte, dachte ich an die bürgerlichen Einrichtungen
BernS und an dessen Beamlenheer, wie viele Burger und wie
viele Beamten die Stadt habe, und daß, wenn Herr Lauterburg

eine solche Antipathie gegen die Vermehrung der Beamten

hat, ihm eine Reform sehr nahe liegt, auf einem Gebiete,
wo man eine solche längst für viel nothwendiger hielt als hier.
Aber da scheint es nicht zu belieben. Handelt es sich aber um
die Organisation eines großen VerwaltungSzweigcS, um eine

Staatebethciligung von einer halben Million und um die
Ausstellung von ein paar Schildwaebcn dazu da klagt man über
Vermehrung der Beamten, da will man dann nicht! Da kam
mir der Angriff nicht von der rechten Seite, weil die betreffende
Verwaltung gerade als Beispiel dient, viele Beamte zu haben,
so daß eS ihr schwächster Punkt ist, wenn sie überhaupt einen
schwachen Punkt Hai. Ich bin damit auch einverstanden, daß
es nicht gut ist, allzuviele Beamte z» haben; aber ich möchte
Sie bitten zu untersuchen, wie viel von den â.VllO Fr. a W.

7«
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für Beamte verwendet wird. Da ist nur der Berichterstalter
im Armenwesen, abgesehen von den Anstalten. Nun frage
ich: würde ein gewöhnlicher Piivarmann jährlich 400,090 Fr.
a. W. beischießen, ohne sich über die Verwendung dieser Summe

zu versichern? Wenn er 10,000 Fr. auf einen geeigneten
Angestellten zur Wahrung seiner Interessen verwenden würde, so

hielte man es nicht für zu viel. Nun glaube ich, der Staat
soll auch wachen, und es ist nicht zu viel, wenn er bei seinem

sichtlichen Einschüsse für eine gehörige Aufstcht sorgt. Verglei-
chcn Sie das Büdget der Ärmendirektion mit demjenigen der

Baudirektion, der ErziehungSdireklion, so werden Sie sehen,

daß die ausgegebene Summe in den letztern Verwaktungszwei-

gen nickt größer, dagegen die Beamten derselben viel
zahlreicher sind. Also das Recht des S'aaieS, die Verwendung
einer so bedeutenden Summe sicherzustellen, scheint mir nicht

zweifelhaft zu sein. Nun will Herr Lauterburg diese Obliegenheiten

dem Negierungsstaithaller übertragen. Ich möchte hier

etwas beifügen. Man ipricht von Beamten, aber eS handelt

sich nicht um ständige Beamte, die eine fortwährende Beschäftigung

als solche haben. Wenn Sie dasjenige untersuchen,

was ihnen obliegt, so werden Sie sehen, daß es eine vorübergehende

Funktion ist, nicht eine eigentliche Beamtung, und cS

^liegt eigentlich schon in der Kompetenz des Regierungsrathes,

sogar der Direktion, dasjenige, was Ihnen zur Sankttonirung
vorgeschlagen wird, von sich aus anzuordnen, zu jeweiligen
Inspektionen Sachverständige an Ort und Stelle zu senden.

Die Behörde hat das Recht dazu, und selbst wenn Sie hier
die Armeninspekloren streichen würden, so müßte man es dennoch

thun. Aber ich glaubte, eS sei besser, wenn deren Stellung

vom Großen Raihe auS geregelt werde; man werde eher

die geeigneten Männer finden, als wenn nur von der Direktion
oder vom Regierungsrathe aus jährliche Inspektionen in der

Form von Kommissarien angeordnet würden. Es handelt sich

also nur um vorübergehende Guiachten von Sachverständigen,
welche man der Regierung zugestehen muß. Nun sagt man,
diese Einrichtung sei nicht nöthig, die Vorrichtungen können

den Regierungsstatthaltern übertragen werden, welche Zeit genug

dazu hätten. Das muß ich in Zweifel ziehen. Früher hätten
die Regierungsstatthalter Zeit dazu gehabt, aber seitdem manchen

von ihnen die Amtsschaffnerei übertragen worden, ist dieß

nicht mehr der Fall. Ferner mache ich Sie aufmerksam, daß

die fraglichen Funktionen nicht vom Amtssitze aus besorgt werden

können, sondern baß die Inspektoren in den einzelnen
Gemeinden anwesend sein müssen. Auch muß der Noiharmenetat
überall gleichzeitig aufgestellt werden. Der Regierungsftaithalier
kann unmöglich von Gemeinde zu Gemeinde gehen. Es gehl
viel besser, wenn für diese kurze Zeit eigene Männer dafür
bestellt sind, von denen jeder für 2—3 Gemeinden die Sache
übernimmt und regelt, dann die getroffenen Anordnungen dem

RegicrungSstatlhaller zustellt, welcher seinerseits die Direktion
davon in Kenntniß setzt. Wenn der Regierungsstalthalter diese

Angelegenheit so besorgen würde, wie es im Interesse der Sache

liegt, so müßte er die übrigen Geschäfte liegen lassen. Von
anderer Seite wurde auch bemerkt, daß der RegierungSstatt-
halter nicht eine so unbefangene Stellung einnehme, wie eS

die Wichtigkeit der Sache erfordere. Ich will darauf nicht
weiter eintreten, aber es wäre in der Thal vokauszusehen, daß

die Regierungsstatthalter hie und da sich vielleicht zu sehr den

Wünschen, nicht nur einer Gemeinde, sondern sämmtlicher
Gemeinden günstig zeigen würden, und daS kann ich unmöglich
im Interesse deS Staates wollen. Herr Lauterburg berief sich

auf meinen Vortrag bei der ersten Berathung über diesen

Paragraphen, aber ich sagte nicht, was Herr Lauterburg mir in
den Mund legt, als wären in den Berichten der Regierungsstatthalter

aschgraue Sachen gestanden, sondern ich sagte, in
Gemcinderechnungen, welche den Regierungsstatthaltern zur
Prüfung vorgelegt worden, seien aschgraue Sachen vorgekommen,

die nicht eine gehörige Würdigung gefunden hätten. Soll
ich den Ausdruck „aschgraue« legilimiren, so fällt eS mir gar
nicht schwer. Wenn z. B. eine Gemeinde Saamenkartoffeln

kauft, und dann 2 Fr. für daS Abladen derselben an die Armen
berechnet, so kam mir das aschgrau vor. Wenn in einer andern
Gemeinde SitzungSgelder von Fr. 1. 50 äuSgesetzt wurden, um
an einer Gemeindeversammlung Theil zu nehmen, und dann
eine Ausgabe von 300 - 50Ó Fr. dafür verrechnet wurde,
welche am Ende vom RegierungSstat'halter passirt wurde, so
kam mir das auch als aschgrau vor Es muß uns daran
liegen, daß daS Gesetz gleichmäßig und mit einiger Sicherheit
vollzogen werden könne. Wenn wir bisher theilweise zwar
gute Gesetze hatten, wenn es aber bet der Vollziehung nicht
recht gehen wollte, so lag doch der Fehler darin, daß eS an
den nöthigen Organen fehlte. Stellen Sie sich vor, Sie würden

daS Gesetz in's Leben treten, eS darauf ankommen lassen,
wie der Armenetat und daS Büdget der Gemeinden sich gestalte,
dem RegierungSstatihalter aber würde zugemuthet, bei allen
seinen andern Geschäften Gemeinde für Gemeinde zu durchgehen

— wollen Sie die Verantwortlichkeit übernehmen,
daß die Sache gehen würde? Mir scheint eS unmöglich, und
wenn eS sonst geht, so ist nicht gesagt, daß die Inspektoren
alljährlich einberufen werden müssen; sie sind nicht ständige
Beamte, und wenn sie ein überflüssiges Rad in der Maschine
find, so wird man sie sicher nicht beibehalten. Aber glauben
Sie, daß es namentlich im Anfange nothwendig sein wird.
Das gestehe ich offen, ich werde die Inspektoren namentlich
im Anfange durch die Regierungsstatthaltcr vorschlagen lassen,
für 2—3 Gemeinden einen Mann bezeichnen, um die Organisation

einzuleiten, und auf diese Weise wird eS mir gelingen,
dieselbe, deren Schwierigkeit ich mir nicht verhehle, in Gang
zu bringen. Ich müßte eS als einen schweren Schlag für das
Gesetz in seinem ersten Beginnen betrachten, wenn Sie die
Armeninspektoren streichen würden.

Abstimmung.
Für den § 32 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für Beibehaltung der Armeninspektoren Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

8 33.

Herr Berichterstatter. Ich beantrage hier, bei Ziff. 2
nach dem Worte „derselben" einzuschalten: „nach Mitgabe der
sanktionirlen Verpflegungsrcglcmente."

Mit dieser Modifikation wird der 8 33 durch daS Handmehr

genehmigt.

8 34.

Tscharner zu Kchrsatz. Da Sie nun die Aufstellung
von Armeninspektoren beschlossen haben, so dürfen Sie ihnen
nicht Obliegenheiten übertragen, die ihnen nicht angemessen
sind. In Betreff der Voruntersuchung hätte ich dem
Regierungsstatthaltcr die Befugniß geben mögen, nöthigenfallS Jemanden

abzuordnen. Die Wochen vor und nach dem Neujahre
sind die schwierigste und ungünstigste Zeit des ganzen Jahres;
daher wäre es zweckmäßig, die Inspektionen nicht allzusehr
auszudehnen, denn eS ist unter Umständen, namentlich in
Berggegenden, sehr schwierig, zu dieser Zeit „in den Gemeinden

anwesend zu sein," wie eS das Gesetz vorschreibt. Die
bedenklichste Bestimmung besteht aber darin, daß der
Armeninspektor gehalten ist, „alle neu Aufzunehmenden sich vorstellen
zu lassen." Wie wollen Sie dem Inspektor bei großer
Entfernung in dieser Jahreszeit alle Notharmen vorstellen lassen?
Das ist eine wahre Unmöglichkeit; es wäre auch eine Unbarm-



Herzigkeit ohne gleichen. Endlich kann der Armeninspektor nach
diesem Paragraphen die Aufnahme eines Armen auf den Etat
verweigern ober auch anbegehren. Ich möchte hier die
Obliegenheiten nicht allzustreng festsetzen, sondern die Worte einschalten

„so viel möglich", um nicht Opposition zu erwecken und
der Vollziehung Schwierigkeiten in den Weg zu legen.

Tscharn er in Bern. Daß man dem Armeninspektor die

Befugniß einräumt, die Aufnahme einer Person auf den Etat
zu verweigern, kann ich begreifen, obschon eS eine vollständige
Bevogtung der Gemeinden ist. Dessen ist man jedoch gewohnt,
man hat bereits im Schulwesen und im Armenwesen nichts
mehr zu sagen, und zuletzt werden die Gemeindsbehörden ganz
bevogtet. Aber daß der Inspektor die Befugniß haben soll,
Norharme auf den Etat zu setzen, daS scheint mir ein wenig
zu stark und eine Befugniß, der ich nicht beistimmen könnte.

v. Werbt. Ich fürchte gar nicht, daß die Armeniuspek-
toren in der Gestaltung der Aufnahme auf den Noiharmenetat
zu freigebig sein werden. Es wird eher daS Gegentheil
geschehen, daß sie im Interesse des Staates zu wenige aufnehmen..
Deßhalb habe ich die Besorgniß, daß die Zahl der Durstigen
viel größer sein werde.

Herr Berichterstatter. Wenn Herr Tscharner glaubt,
die Inspektoren werden zu viele Notharme auf den Etat setzen,

Herr v. Werbt aber das Gegentheil besorgt, so zeigt sich wohl
auch hier wieder, daß das Gesetz die goldene Mittelstraße treffen
wird. Herr Tscharner ist unzufrieden über Ziffer t und erblickt
darin eine Bevogtung der Gemeinden u. dgl. Eine starke
Regierung muß denn doch auch Mittel haben, irgend etwas zu
machen, und soviel ich weiß, sind die Herren selbst der
Ansicht, daß die Regierung einige Gewalt und Macht in den

Händen haben soll. Zweitens ist zu bemerken, daß der Staat
da, wo er zahlt, doch auch etwas zu sagen haben soll, und
daß eS nicht zu viel ist, wenn man ihm einräumt, bei der
Aufnahme auf den Notharmenetat ein Wort zu sagen. Deßhalb

glaube ich, diese Anschuldigung, welche der ganzen
Organisation gemacht witv, sei nicht richtig angebracht, um so

weniger, wenn Sie daS Armenpolizeigesetz zur Hand nehmen.
Sie mögen selbst beurtheilen, ob es darauf abgesehen ist, die
Gemeinden zu devogten, ober nicht viel mehr sie selbständig zu
machen, ihnen mehr Gewicht und Autorität zu geben, als sie

bisher hatten. Gegenüber der Ansicht, welche Herr Tscharner
von der Autorität, die eine Regierung haben soll, auch haben
wird, begreife ich nicht, wie man der letztern hier eine solche

Konzession verweigern will.

Der § 34 wird unverändert genehmigt, der Antrag deS

Herrn Tscharner bleibt in Minderheit.

8 35.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier in Betreff der

Ziffer 7 eine Abänderung vorzuschlagen und zwar namentlich
auf entschiedenes Anrathen meiner Herren Kollegen im Regie«
rungsrathe^ welche glauben, die Stellung, die in der betreffenden

Bestimmung den Regierungsstatthaltern eingeräumt wird, liege
nicht im Interesse des Gesetzes. Sie wünschen, daß die Ziffer
7 hier wegfalle und unter die Obliegenheiten der Direktion deS

Innern, Abtheilung Armenwcscn, als Ziffer 2 aufgenommen
werde; somit trage ich darauf an, Sie möchten diese

Abänderung genehmigen.

Friedli. Ich stelle den Antrag, die Ziffer 2 zu streichen.

Die Anwendung der Beeidigung bei jedem Amte wird allzu-
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gewöhnlich. Gar leicht kann eS geschehen, daß Einer schon in
anderer Eigenschaft beeidigt ist.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich möchte nicht, daß der
Regierungsstatthalter hier ganz übergangen werde. So könnte
man sagen, derselbe habe seinen Bericht an die Direktion zu
machen. Er ist zensirt, alles zu wissen, waS in seinem Bezirke
vorgeht, und die Behörde soll wenigstens von ihm seinen
Bericht fordern.

MatthyS. Wäre eS vielleicht zweckmäßig, in Ziffer 7
das Gutachten deS Regierungsstatthalters vorzusehen, damit der
Direktor gestützt auf deSselbe entscheide?

Herr Berichterstatter. Wenn Sie im 8 37 der
Direktion deS ArmenwesenS den Entscheid übertragen, so ist dem
Verlangten eigentlich gerufen, denn eS setzt den Bericht deS

Regierungsstatthalters über dkn gegebenen Fall voraus, so daß
ich glaube, die Sache sei damit erledigt. Wenn Sie die Ziffer
2 streichen wollen, so glaube ich, man mußte überhaupt daS
Aufnehmen in'S Gelübde fallen lassen. Ich glaubte, eS handle
sich hier um einen Akt, der für die Betreffenden Wichtigkeit
habe; sie sollen daran erinnert werden, welches Gewicht man
darauf legt.

Abstimmung.
Für den § 35, mit oder ohne Abänderung, den

Antrag deS Herrn Berichterstatters
in begriffen Handmehr.

Für Beibehaltung der Ziffer 2 53 Stimmen.
Dagegen t3 „

(ES ergibt sich, daß die Versammlung gleichwohl 30
Mitglieder zählt.)

8 36.

Herr Berichterstatter. Nun würde hier als Ziffer 2
die Bestimmung aufgenommen, welche unter Ziffer 7 des §35
weggefallen ist.

MatthyS. Wie in der Strafjustiz der Reglerungsstatt«
Halter von allem in Kenntniß gesetzt wird, was vorgeht, so
möchte ich ihn auch bei der Gemeindsverwaltung nickt umgehen,
damit er nicht nachher, ohne den Fall zu kennen, vom Direktor
ein Schreiben erhalte zur Eröffnung an den Armeninspeklor
über Streitigkeiten zwischen der Gemeinde und dem Staate.

Herr Berichterstatter. Ich habe nur zu bemerken, daß
ich ganz mit dem einverstanden bin, waS Herr MalihyS wünscht,
und daß ich mir unter der von der Direktion ausgehenden
Untersuchung keine andere denken kann als diejenige durch den

Regierungsstatthalter, und daß dieser seinen Bericht erstatte.
Wenn man daS noch ausdrücklicher sagen will, so habe ich
nichts dagegen.

MatthyS. Ich wünsche, daß in Ziffer 2 die Worte
„auf den Bericht deS Regierungsstatlhalters" eingeschaltet
werden.

Herr Berichterstatter. Ich gebe eS zu.

Mit der zugegebenen Modifikation wird der 8 36 durch
daS Handmehr genehmigt.
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8 37.

Friedli. Ich glaube, eS hätte schon beim vorhergehenden
Paragraphen bestimmt sein sollen, daß die Direktion des Innern,
Abtheilung Armenwesen, die betreffenden Reglements sanktionire.

Herr Berichterstatter. Ich habe nur zu bemerken, daß

dasjenige, was Herr Friedli verlangt, schon im 8 8 vorgesehen

ist. Dagegen ist bei Ziffer 1 daS Wort „KantonS" durch

„KantonStheils" zu ersetzen.

Mit der vom Herrn Berichterstatter vorgeschlagenen
Modifikation wird der § 37 durch das Handmehr genehmigt.

Kroßmann, Grüner, Gsgar, Hänni, Hennemann, Hirfig, Aaquet,
Jeannerat, Jmhoof, Samuel; Jmhoof, Benedikt; Jmobersteg,
Käser, Kaiser, Kanziger, Keller, Kilcher, Klaye, König, Kohler
in Pruiurut, Koller, Krebs in Twann, Landry, Lehmann,
Christian; Lempen, Methöe, Morel, Moor, MooSmann,
Morgenthaler. Moser, Johann; Moser, Jakob; Müller in
Hofwyl, v. Murall, Nägeli, Otih, Parral, Paulct, Peteut,
Prudon, Rebmann, Reichenbach. Friedrich; Reicbenbach, Karl;
Röthlisberger, Gustav; RvUi, Rubin, Sahli, Christian; Salchli,
Schaffrer, Scheurer, Schmid, Schmutz Scholer, Schürch,
Seiler, Seßler, Steiner, Sterchi, Stettler, Streit, HieronimuS;
Theurillal, Thonen, Trachsel, Rudolf; Trachsel, Christian;
v. Wattenwyl in Habstctten, Wiedmer und Willi.

Schluß der Sitzung: t'/z Uhr Nachmittags.
DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und

ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind. Tagesordnung:

Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetze«
über das Armenwesen.

<Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seile 283 ff.)

Neunte Sitzung.

8 38.

Schenk, Direktor des ArmenwesenS, als Berichterstatter.
Ich stelle auch hier den Antrag, die Worte „wohnhaft find" zu
ersetzen durch: „ihren Wohnsitz haben."

Mit dieser Modifikation wird der 8 38 durch das Handmehr

genehmigt.

Mittwoch den 1. Juli 1857.

Morgens um 8 Uhr.

8 39.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigk; ebenso
der 8 40

Präsident: Herr Vizepräsident Kurz.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Fräsard, Furer,
Ganguillet, Marquis, Minder, Müller, Arzt; Oeuvray, Revel,
Schären in Spicz, v. Steiger, Tcuscher, Tièche, Wittwer
und Wyß; ohne Entschuldigung: die Herren Aedersold, Ambühl,
Balsiger, Batschelet, Berbier, Bernard, Bessire, Biedermann,
Botteron, Brand-Schmid, Brechet, Bühlmann, Buri, Niklaus;
Bütschi, Bützberger, Carrel, Carlin, Charmillot, Choppart,
Corbat, v. Effinger, Eggimann, Fleury, Froideveaür, Gerber,
Girardin, GlauS, Gouvernon, v. Grafenricd, Grimaitre,

Z 4t.

Kasser. Ich will eö noch einmal versuchen, den bei der
ersten Berathung gestellten Antrag theilweise zu wiederholen.
Ich wünsche nämlich, daß beide Kassen, wenn man sie nicht
verschmelzen will, von der nämlichen Behörde verwaltet werden
und zwar einwohnergemeindewelse. Ich kenne Gemeinden, wo
einzelne Einwohnergemeindcn in derselben Kirchgemeinde zwei
und mehr Stunden von einander entfernt sind, wo also
Schwierigkeiten entstehen können, wenn ein Armer so weitläufige Schritte
bei der Behörde thun muß. Als das Armengesetz von Í8S7
in'S Leben trat, wurden im Anfange bereitwillig Beiträge
geleistet, aber es ging nicht lange, bis einzelne Einwohnergemeinden

sagten, sie würden gerne einen Beitrag leisten, wenn er
in ihrem Kreise verwendet würde. Ich stelle daher den Antrag,
beide Kassen unter die gleiche Verwaltung zu stellen und zwar
emwohnergemeindeweise.
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v. Werbt. Ich möchte den Antrag deS Herrn Kasser

unterstützen. Ich fürchte, wenn zwei getrennte Kassen und

Verwaltungen bestehen, so möchte man doppelt in Anspruch
genommen werden, denn auf den Ausdruck „freiwillige
Wohlthätigkeit" lege ich kein großes Gewicht. Man wird nicht nur
durch einen moralischen, sondern auch durch einen physischen

Zwang die Leute anhalten, an beiden Orten beizutragen. Es
heißt im 8 13, daß die Armenbehördc nöthigenfalls nach dem

Armenpolizeig,setze verfahren könne. Man zwingt also die

Leute auf dem Polizeiwege, zu zahlen, und da muß ich gestchen,
der Ausdruck „freiwillige Wohlthätigkeit" stoßt mich. Indessen
beschränke ich mich darauf, den Antrag des Herrn Kasser zu
unterstützen.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich glaube dieser Paragraph
öffne nur die Thüre für die Privatwohlihätigkeit. Was die

Herren wollen, ist im vorhergekenden Artikel enthalten. ES
ist Privatsache, es soll Jedem freistehen, zu geben oder nicht.
So verstehe ich es, daher stimme ich zum Paragraphen, wie
er vorliegt.

Herr Berichterstatter. Die Bemerkungen, welche schon

bei der ersten Berathung über diesen Artikel gemacht wurden,
sind gewiß nicht ohne einigen Grund, aber überwiegend sind
nach meiner Ansicht die Gründe, welche für die Trennung
der Kassen sprechen. Namentlich sind es die Hülfsmittel für
die Krankenkasse, welche nicht festgehalten werden könnten,
sobald man beide Kassen vereinigen würde. So können Sie die

fremden Gesellen, welche nach dem GewerbSgesttze Beitrage zu
leisten haben, nicht mehr dazu anhalten, auch die Dienstboten
nicht, sobald Sie nur eine Kasse haben. Viel zweckmäßiger
wäre es, später poch etwas weiter zu gehen, und z. B. für
die Dienstboten den Beitritt zur Krankenkasse obligatorisch zu
machen, um sie für Krankheitsfälle, die gewöhnlich eintreten,
in Zeilen zu assekuriren, wo sie gesund sind. Das ist nicht so

außerordentlich. Wenn Jemand ein Haus baut, so kann man ihn
auch zur Versicherung anhalten, damit er im Unglücksfalle nicht
Andern zur Last falle, und ich sehe nicht ein, warum man denn junge
Leute nicht auch sollte anhalten können, sich in einer Krankenkasse

zu versickern. Wenn Sie hingegen beide Kassen vereinigen, so

hört dieses Verhältniß auf; man kann Keinem sagen: du hast
einen Beitrag an die Spendkasse zu leisten und wenn du dann
etwas nöthig hast, so hast du das Recht zu fordern. Das ist
Sache der Ersparnißkasse. Aber bei der Krankenkasse kann
man dieses Verhältniß festhalten. Hier besteht diese Einrichtung

bet den Buchdruckern, welche lhre Beiträge leisten und
im Erkrankungssalle ärztliche Hülfe finden. Ich halte diese

Einrichtung für einen schönen Uebergang vom eigentlichen
Unterstützungswesen zum Assekuranzwefen, wodurch die Leute „ach
und nach dahin gebracht werden, für sich selbst zu sorgen.
Beseitigen Sie dieses Verhältniß, so schwinden auch die Hülfsmittel.

Es gibt allerdings eine weniger einfache Verwaltung,
indessen wenn Sie bedenken, daß der Präsident der Verwaltung
der Spendkasse auch an der Spitze der Verwaltung der Kran,
kenkasse steht, und das Gesetz selbst beide Verwaltungen einander

nahe bringt, so ist die Organisation nicht so komplizirt.
Freilich ist die Krankenkasse kirchgemeind-, die Spendkasse ein-
wobnergemeindweise eingerichtet, und Herr Kasser fürchtet
deßhalb, es möchte damit gehen, wie seiner Zeit mit den Kirch-
gemeindSarmenvereinen. Aber dort war eben daö Verhältniß
ein anderes und die Hülfsmittel von den hier angewiesenen
sehr verschieden, die einen beschränkter als die andern. Ich
glaube nicht, daß sich hier die nämlichen Uebelstände herausstellen

werden, wie bei den Armenvereinen, weil die Hülfsmittel
hier anderer Natur sind Sollten sich in der Folge wirklich
Uebelstände zeigen, so wird man die nöthige Abhülfe eintreten
lassen.

Tagblatt des Großen Rathes t8S7.

Abstimmung.
Für den 8 41 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Kasser 1ö «stimmen.
Dagegen 75 „

'

8 42.

Herr Berichterstatter. Ich habe Ihnen hier folgenden
Zusatz vorzuschlagen: „Verweigerung zu Bildung einer Spendkasse

von Seite einer Gemeinde zieht von Seile des Staates
Verweigerung seiner Beiträge nach sich." Der Staat steht
hier mit den Gemeinden auf gleicher Linie, er repräsenlirt die
sämmtlichen steuerpflichtigen Bürger. Wenn nun eine Gemeinde
sich nicht beiheiligen will, so halte ich dafür, es liege im
Willen aller Bürger, man könne da nicht Beiträge geben, denn
nur unter der Voraussetzung gemeinsamen Zusammenwirkens
ist eS möglich, vorwärts zu kommen. Der Staat soll seine
Rechte, die ihm infolge seines Beitrages vön 40l),W(1 Fr. a. W.
zustehen, sowie den daherigen Einfluß ausüben. Somit halte
ich den vorgeschlagenen Zusatz für begründet, und hoffe, er
werde zum Ziele führen.

Der 8 42 wird mit dem vom Herrn Berichterstatter
vorgeschlagenen Zusätze durch das Handmehr genehmigt.

8 43.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

8 44.

G fell er zu Wichtrach. Ich erlaube mir eine Bemerkung

in Betreff der Kirchensteuern. Wir haben sie in Wichtrach

auch eingeführt und deren Ertrag immer zu Schulzwecken,
zur Anschaffung von Büchern für arme Kinder, verwendet.
Nun »röchle ich fragen, wie es sich damit verhalte, ob nun
diese Steuern ihrem bisherigen Zweck entfremdet werden. Daher

Härte ich gewünscht, daß nach dem Worte „Kirchensteuern"
die Stelle aufgenommen würde: „wenn solche nicht zu andern
gemeinnützigen Zwecken verwendet werden."

Tscharner in Bern. Eine eigentliche Ergänzung dieses

Paragraphen findet sich im Polizeigesetze. Man muß dieses
studiren, um denselben gehörig zu begreifen, unv das nöthigt
mich, aus einige Bemerkungen, welche der Herr Berichterstalter
in seinem Schlußrapporte machte, zurückzukommen. Dort schien
er (wenn ich es recht aufgefaßt habe) Herrn Fischer Mangel
an Loyalität deßhalb vorzuwerfen, weil er seine Schrift über
das Armengesetz erst unmittelbar vor dem Zusammentritte des
Großen Rathes herausgab, und darin erblickte man eine
besondere Ävsichl. In dieser Beziehung muß ich bemerken, daß

Herr Fischer seiner Zeit mit sehr geschwächter Gesundheit aus
dem Regierungsrathe getreten ist, und daß er nicht einmal im
Sinne gehabt hätte, etwas zu publiziren, wenn er nicht durch
vielfache Aufforderung seiner Freunde dazu veranlaßt worden
wäre, indem man großen Werth darauf setzte, sein Urtheil über
dieses neue Armengesetz zu kennen, da man ihm doch mit Bezug
auf seine Erfahrungen als Direktor des Ärmenwesens und in
der Gemeindeverwaltung einiges Zutrauen schenken konnte. Ich
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bedauerte selbst, daß die Schrift nicht früher erschienen ist, und
eS liegt diesem Umstände gar keine Absicht zu Grunde. Uebri-
genS erschien die Schrift des Herrn Fischer gerade so früh als
das Armenpolizeigesetz. Das elne war so wichtig als das
andere. Herr Fischer zeigte wenigstens darin Loyalität, daß er
seiner Zeit alle drei von ihm ausgearbeiteten GesegeSentwürfe
dem Regierungsraihe vollständig vorlegte, während es hier nur
stückweise geschah. Bei der ersten Berathung halten wir den

Entwurf des Niederlassungsgesetzes gar nicht, denjenigen deö

Armenpolizeigesetzes erhielten wir erst unmittelbar vor dieser

Sitzung, und doch wäre es wichtig gewesen, die Konsequenzen
des ArmengeseyeS zu kennen; und diese ergeben sich namentlich
uuS dem § 10 des ArmenpvlizeigesetzeS. Nach 8 41 und 8 44
deS vorliegenden Entwurfes sollte man glauben, eS sei AlleS
der freiwilligen Wohlthätigkeit überlassen, aber wenn man dann
den 8 10 des Armenpolizeigesetzes lieSt, so ist eS ganz anders,
und ich frage: liegt es in der Stellung einer Regierung, vier
die Freiwilligkeit zu proklamiren, aber rn einem andern Gesetze

zu sagen: wer dann nicht gibt, den werden wir schon finden!
Ich frage Sie, was würde man sagen, wenn in der Vor-
munvschafisordnung die Bestimmung enthalten wäre: die
Uebernahme von Vormundschaften ist freiwillig, aber wer eine solche

nicht übeinehmcn will, der wirb in semer Verwaltung eingestellt

Oder wenn im Wahlgesetze von 1351 gesagt wäre:
die Slimmgebung ist freiwillig, aber wer nicht stimmt, zahlt
eme Buße. Ich frage: ist das loyal, einer Regierung würdig?
Ich wünsche daher, daß man entweder hier beifüge, die Mir«"
glleder der Spendkasse seien gehalten, Beiträge zu leisten, over
daß man den 8 10 deö Armenpolizeigesetzes streiche. Herr
Fischer Halle wenigstens den Muth, eS offen auszusprechen, daß

Jedermann steuern soll. Hier weiß man nicht recht, was unter
Mitgliedern der Spendkasse zu verstehen sei, bei der Krankenkasse

weiß man eS. Endlich ist mchiS gesagt, nach welchem
Maßstabe man spenden soll. ES heißt, daß eS »ach gemeinv-
räthlichcr Taration geschehe. DaS heißt denn doch wahrhaft
der Willkür Thüre und Thor geöffnet. Wir haben Steuerregister,

welche doch die Basis bilden sollten. Auch weiß man
nicht, ob die Beiträge regelmäßig jährlich oder nur von Zeit
zu Zeit geleistet werben sollen. Diese Spenden werden
regelmäßig bezogen werben müssen; eS muß regulrrt sein, wie eine
Armentelle. Ich stelle daher den Antrag, den 8 44 an den

Regierungsrath zurückzuweisen, damit a. darin die Beilrags-
pstichtigkell der Gememoselnwohner ausgesprochen und b. über
die All und das Maaß der Spenden bestimmte Vorschriften
aufgestellt werden.

Herr Berichterstatter. Auf den Antrag deS Herrn
Gscller habe ich zunächst zu erwiedern, daß, wenn bisher in
einzelnen Gemeinden Kirchensteuern nicht zu Armenzwecke»,
lonvern zu Schulzwecken verwendet wurden, dieses entgegen
dem jetzt gellenden Armengesetze geschah, welches die Kirchensteuer

unier den Einkünslen der örtlichen Armenpflege auszählt.
Es ist somit der gegenwärtige Zustand ein nicht ganz gesetzlicher,
deßhalb kann man auf venseiden nicht Rücksicht nehmen. Es
ist aber noch ein anderer Grund, warum die Kirchensteuer nicht
für Schulzwecke verwendet werden soll. Für Schulzwecke kann

geteilt werben, während dieß für das Armenwesen nicht der

Fall ist. Die Gemeinde Wichtrach wird daher in der Folge
dasjenige, was sie durch Kirchensteuern für das Schulwesen
verwendete, aus der Gemeindekasse bestreuen müssen.

Uebergehend zu demjenigen, was Herr Tscharner gegen den

Paragraphen und über meine Person anbrachte, so habe ich mich

nur ganz nolhgedrungen gegen Herrn Fischer gewendet und
will nicht mehr angreifen. Ich kannte Herrn Fischer nur kurze

Zeit und nickt anders denn als loyalen Mann Durch seinen

letzten Angriff wurde ich genöthigt, mich gegen ihn zu wenden;
ich gehe nicht weiter, als ich nothgedrungen muß. Ob ich als
loyaler Mann verfahren bin, stelle ich Ihrem Urtheile anheim.
Wie ich diesen Paragraphen verstehe, ist in dem vor einem

halben Jahre veröffentlichten Gutachten über das Gesetz erklärt,

eS ist nicht etwaS Neues. Wenn nun behauptet wird, der
Paragraph sei so beschaffen, daß man gerade die Beitrags-
pflichligkeit auSsprecke, so bin ich damit nicht einverstanden.
Allerdings müssen Sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen
selbst zugeben, daß die freiwillige Wohlthätigkeit sich noch nicht
so Bahn gebrochen hat, daß man fie ganz schutzlos lassen
könnte. Sie wissen, daß in vielen Gemeinden die Bereitwilligkeit

vorhanden ist Sie wissen aber auch, baß eS Einzelne
gibt, welche die ganze freiwillige Wohlthätigkeit auf daS Spiel
setzen und daß die Bereitwilligkeit von Hunverien an ihrer Opposition

scheitern kann Wenn man nun die Freiwilligkeit
fortbilden, ausrecht erhallen, nicht wegen Einzelnen zu Grunde
richten lassen will, so muß euvaS geichehen, und ich sage zum
voraus, daß ich mich nicht auf den Boden der Prinzipienreiterei
stelle. Wenn man diese bis ln'S Abstrakte reitet, so reitet man
alle Prinzipien, auch die besten, zu Boden, und so auch die
Freiwilligkeit. Ich halte dafür, wir seien praktisch genug und
haben hinlängliche Ersahrungen, um nicht weitere Manöver zu
machen und Alles auf das Spiel zu setzen. Da bin ich nicht
so radikal, daß man alles in's Abstrakte treiben soll, im
Gegentheil, die goldene Mütelstraße wirb auch hier daS Rechte
finden. Wenn auch nicht alles bis auf das Tüpflein theoretisch

ganz richtig ist, so macht es nichts, sobald das Land sich
dabei wohl befindet. Wenn Eurer lieber freiwillig der Spendkasse

beitritt, so kann er; ist er aber der Freiwilligkeit nicht
hold, so kann er seinen Beitrag bei der Polizelkasse als Telle
entrichten; in beiden Fällen lst ihm entsprochen. Sie wissen,
daß in einer Peuiton namentlich oie Befürchtung ausgesprochen
wurde, die vorhandenen Hülfsmittel genügen nicht, so daß man
die größte Mühe habe, die absolute Telle zu vermeiden. Wenn
man diese vermeiden und zur Freiwilligkeit Sorge tragen will,
so ist man genöthigt, die Gefahren ein wenig zu beseitigen.
Ich Halle dafür, man gehe nlchl zu weit, wenn man eS

denjenigen, welche nicht freiwillig der Spendkasse beürelen, an einem
andern Orte möglich macht, ihren Betrag zu leisten. ES liegt
daher im Interesse der Sache und unserer Verhältnisse, daß
man, um die Freiwilligkeit nicht preiszugeben, den Paragraphen
so annehme, wie er vorliegt, allerdings in Verbindung mit
8 10 des Armenpolizeigesetzes.

Der 8 44 wird unverändert genehmigt, die Anträge der

Herren G feller und Tscharner bleiben in Minderheit.

8 45.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier nur mitzutheilen,
daß dze Kommission, welche das jurassische Steuerverhältniß
zu begutachten hat, und die sich vor der Einberufung deS
Großen RaiheS versammelte, um die Stellung deS Jura gegenüber

dem Almengesetze zu untersuchen, sich dahin einigte, diesen
Artikel zu empfehlen, daß der Jura bereit ist, an den Stipendien

für arme Jünglinge und Mädchen, sowie an der AuS-
wanderungsunlerslützung Theil zu nehmen. Nur wünschten die
Herren aus dem Jura, man möchte sich nichl gerade des
Ausdruckes „Steuern an arme Famtlien zur Auswanderung" bedienen,

invem sie befürchteten, eS möchte sonst die Begehrlichkeit
erreg« werden. Indessen eiklärten sie, sie machen daraus keine
Frage für diesen Artikel, und wenn der Große Rath diese Stelle
beizubehalten wünsche, so haben sie nichts dagegen. Ich gebe
zu, baß es gut wäre, wenn man diesen Ausdruck vermeiden
und die Sache dennoch machen könnte. Die Auswanderung
wirb jetzt für gewöhnliche arme Familien wenig mehr gefördert.
Dagegen wird namenrltch tue Auswanderung von Heimathlosen,
welwe unserm Kantone zugetheilt werben und die gerne gehen,
unterstützt; ebenso der Leute, die schon wiederholt wegen
Müßiggängerei u. dgl. enthalten waren, und die selbst in andere
Verhältnisse gebracht zu werden wünschen, wo ihnen die Mög«



lichkeit gegeben ist, zu eigenem Erwerb und Besitz zu gelangen.
Diese Art der Unterstützung hat sich als sehr zweckmäßig
erwiesen. Ich empfehle Ihnen den Paragraphen, wie er vorliegt.

Mösching. In Uebereinstimmung mit dem bereits bei

8 3t ausgesprochenen Grundsatze beantrage ich, hier die Worte
„deS ganzen Kantons" zu ersetzen durch: „der ganzen Schweiz."
Sollte dieß nicht belieben, so beantrage ich bezüglich der unter
litt. a. und t». fallenden Personen die Aufnahme VeS folgenden
ZusatzeS: „In Ausnahmsfällen können auch solche berücksichtigt
werden, die außer dem Kanton, jedoch in der Schweiz wohnen."
Ich möchte den Gemeinden einige Erleichterung gewähren,
indem ich befürchte, man werde hier nicht so großmüthig
unterstützen, weil die Hülfsmittel vielleicht fehlen. Es handelt sich

nicht darum. Faullenzer zu begünstigen, sondern Jünglingen
eine gute Grundlage zu verschaffen, und die Auswanderung
von Familien zu fördern, welche sonst eine Last wären.

v. Watten wyl zu Dießbach. Ich möchte bei diesem

Artikel auf den Zusatz zurückkommen, welchen der Herr Berichterstatter

bei 8 42 vorschlug. Ich glaube, wir haben dort nicht
recht verstanden, wie weit er gehl. Nun bin ich im Zweifel,
waS unter Entziehung des StaatsbeitrageS bei § 42 verstanden
sei, ob der Staat in Fällen, wo eine Gemeinde keine Spendkasse

bilden will, nur die Beiträge zurückziehe, welche nach

8 45 in Anssicht gestellt sind, oder ob darunter auch die nach
§ 31 zur Versorgung der Notharmen bestimmten Staatsbeiträge
verstanden seien. Da diese Paragraphen etwas schnell erledigt
wurden, so wünsche ich vom Herrn Berichterstatter darüber
Aufschluß zu erhalten. Wenn es den letzlern Sinn haben sollte,
so scheint mir. es sollte bei § 31 gesagt sein.

Dr. Schneider. Die letzte Bemerkung wollte ich auch
machen. Als der Herr Berichterstatter bei 8 42 seinen Zusatz
vorschlug, verstand ich darunter allerdings nur die Staaisbei-
träge, welche nach § 45 geleistet werden sollen; daher wandte
ich gegen den Antrag nichts ein. Ader wenn der Herr Berichterstatter

es so verstanden wissen will, daß auch die zur
Versorgung der Noiharmen bestimmten StaaiSbciiräge im
gegebenen Falle zurückgezogen werden sollen, dann verlange ich,
daß man auf den 8 42 zurückkomme. So will ich die

Freiwilligkeit nicht verstanden wissen, daß man die Gemeinden
zwinge, Spendkassen zu bilden, selbst da, wo es nicht nöthig
scheint. Ich gewärtige daher die Erklärung deS Herrn
Berichterstatters und behalte mir vor, allfällige Anträge zu stellen.

Ein zweiler Punkt, gegen den ich einrgeö Bedenken habe, liegt
in der litt. l> Der Herr Berichterstatter sagte, die Jurasster
haben auch schon Bedenken geäußert, und fügte bei, diese Art
der Unterstützung habe sich als zweckmäßig erwiesen. Ich habe
nie bestritten, daß eS Zeiten und Verhältnisse gibt, wo es

nöthig war, daß der Staat oder Gemeinden die Auswanderung
unterstützten; aber dieß als Grundsatz in ein bleibendes Gesetz

aufzunehmen, halte ich für sehr gefährlich. Wenn Sie hier
eine solche Bestimmung ausnehmen, so wird jede Gemeinde
ihre lästigen Einwohner zu entfernen suchen. Die großen
Vortheile, welche man sich verspricht, erblicke ich nicht darin.
Blicken Sie zurück auf dasjenige, waS in frühern Jahren
geschehen ist, als vrele Gemeinden ungeheure Opfer für die

Auswanderung verwendeten und dann wieder in die nämlichen
Verhältnisse zurückgerieihen. Ich könnte Ihnen verschiedene

Beispiele anführen, so von Gemeinden aus dem Amtsbezirke
Niedersimmenihal, wo einzelne Gemeinden 1<i-t5Ml) Fr. in
einem Jahre für die Auswanderung verwendeten. Sind sie

deßhalb nach zehn Jahren besser daran gewesen? Durchaus
nicht. Und wen schicken sie fort? Die Arbeitskräfte. Kinder,
Gruft und Gebrechliche bleiben zurück. Sie geben für die

Erziehung eines Kindes bis zum zwanzigsten Jahre .in Kapital
aus, dann will man diese Arbeitskraft forlschicken und dafür
noch Kosten haben. DaS halte ich nicht für zweckmäßig, und
ich möchte daher warnen, einen solchen allgemeinen Grundsatz
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in ein bleibendes Gesetz aufzunehmen. Unter gegebenen
Verhältnissen werde ich auch mitwirken und gerne eine solche
Unterstützung gewähren. Aber wenn man überhaupt hier etwas
aufnehmen will, so möchte ich den betreffenden Artikel in dem
Sinne modifizirt wissen, daß der Staat solchen Gemeinden
Beiträge gebe, welche im Interesse einer gründlichen Reform
ihres ArmenwesenS Vorkehren treffen wollen. Wenn z. B. eine
Gemeinde ein großes MooS besitzt und denkt, wenn sie eS

entsumpfe, so könne sie ihre Armen dort placiren, so möchte
ich sie lieber zu diesem Zwecke unterstützen, als um ihre Arbeitskräfte

fortzuschicken. In diesem Sinne möchte ich die litt. h.
modifiziren.

Berger. Obschon ich durchaus nicht verkenne, daß vieles
von dem soeben Gesagten richtig ist, so könnte ich dennoch dem
Antrage des Herrn Or. Schneider nicht beipflichte» und zwar
aus folgenden Gründen. Wir haben viele Gemeinden, denen
es nicht möglich ist, noch etwas für die Auswanderung zu
thun. Nun aber weiß ich, daß der Staat hin und wieder für die
Auswanderung von Leuten, die in Anstalten enthalten waren,
etwas leistete, so daß viele jetzt tüchtige Bürger sind. Nach dem
Vorschlage deS Herrn l)r. Schneider würden nur die Gemeinden,

welche selbst beitragen, etwas erhalten, nicht aber
diejenigen, welche nichts beitragen können. Daher wünsche ich,
daß die litt. t>. beibehalten werde; meine Ansicht gründet sich

auf Erfahrung.

Tscharn er zu Kehrsatz. Die von Herrn v. Wattenwyl
geäußerten Bedenken sind gehoben; eS handelt sich hier um die
Dürftigen, nicht um die Notharmen, unv ich glaube, hier
könne kein Zweifel obwalten. WaS die Begünstigung der
Auswanderung betrifft, so war ich von jeher aus Erfahrung dagegen,

weil sie tue nachtheiligsten Folgen für unser Land hat,
während andere Staaten ihre Arbeitskräfte beizubehalten suchen.
Früher hatten die Burgergemcinden einigen Nutzen davon, weil
die Nutzungen der Zurückbleibenden um so größer waren; nun
aber ist eö nicht mehr nöthig, weil die Unterstützung an die
Oerllichkeit gebunden ist. Wir machten die Erfahrung, daß
die Bevölkerung infolge der Auswanderung sich nicht verminderte,

sondern eher verschlechterte.

G fell er zu Wichtrach Dieser Paragraph scheint mir
sehr richtig abgefaßt, und namentlich halte ich die Vorschrift
unter litt. t>. für zweckmäßig. Die Besorgniß, daß vorzugsweise

die thäligen Lerne auswandern, ist nicht begründet, und
tch möchte daher den'Paragraphen empfehlen, wie er vorliegt,
da sich diese Unterstützungöweise als zweckmäßig bewährt hat.

Fricdli. Ich glaube, eS sei absolut nöthig, den Artikel
beizubehalten. ES ist richtig, daß Arbeitskräfte auswandern,
aber eben so richtig ist, daß eS hin und wieder Familien gab,
welche seil Jahrzehnden einen gewerbsmäßigen Bettel getrieben
haben. Gerade in Betreff solcher Famitten machte man die
größten Anstrengungen, um sie zur Auswanderung zu veranlassen.

Es gibr nicht nur Möser zu entsumpfcn, sondern auch
Beitlerfamilien in einen bessern Zustand zu bringen, und für
solche scheint mir die Auswanderung zweckmäßig.

Aebi. Ich faßte den bei 8 42 angenommenen Zusatz in
dem Sinne auf, daß der Staatsvettrag in seiner ganzen Tragweite

wegfalle, wenn eine Gemeinde keine Spendkasse bilden
will. In der Theorie mag es weit gehen, aber hinsichtlich
der PrariS frage ich: sind an den Orten, wo sich Noiharme
befinden, nicht auch Dürftige? Und wenn eine Gemeinde für
die Dürftigen nichts thun will, so ist die Strafe gerecht, daß
sie auch für die Nolharmen nichts erhalle. Ich wünsche nur,
dap bei 8 31 auf den 8 42 hingewiesen werde, um die Sache
deutlich zu machen.

Herr Berichterstatter. Ich glaubte nicht, daß man
den bei 8 42 vorgeschlagenen Zusatz nicht hinlänglich begriffen
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hätte. Ich bin der Meinung, daß eS sich allerdings um die

StaatSbeiträge an die Armenpflege der Dürftigen handelt, denn
was die Notharmenpflege betrifft, so ist die Sache anders
geregelt. Wenn keine Armenpflege der Dürftigen da ist, so

können die betreffenden Gemeinden keinen Borschlag bezüglich
derjenigen machen, welche auf den Etat der Notharmen
übergehen könnten, denn dieser Vorschlag muß von der Armenpflege
der Dürftigen ausgehen. Die Gemeinde würde sich also dadurch
selbst strafen, indem die betreffenden Armen ihrer Freiwilligkeit
zur Last bleiben würde», während sie auf der andern Seite die

Hülfe des Staates in Anspruch nehmen könnte. Es ist also
schon das eigene Interesse, welches die Gemeinden bewegen
soll, Spendkasicn zu gründen. Nun aber fand ich, wenn eine
Gemeinde für ihre Dürftigen nichts thue, so soll auch der Staat
derselben keinen Beitrag leisten. Ich glaube nicht, daß dieß

unbillig und ungerecht sei; ich halte vielmehr dafür, eS liege
im Interesse des Staates selbst. In Betreff der litt. t>

verhält es sich folgendermaßen. ES ist in diesem Artikel
ausdrücklich gesagt, baß eS ein freiwilliger Beilrag des Staates
sei. Wenn also schon die Unterstützung der Auswanderung im
Gesetze vorgesehen ist, so ist es doch eine Frage, die jedesmal
bei der Büdgelbcrathung hier entschieden werden muß. Findet
der Große Rath, eS sei im betreffenden Jahr ein solcher Beitrag
nicht nöthig, so streicht er den Ansatz; findet er eine
Unterstützung zweckmäßig, so setzt er etwas aus, und ich möchte
doch diese Freiheit hier beibehalten. Es ist nicht gefährlich,
weil es nicht den Sinn hat, als müßten solche Beiträge
regelmäßig geleistet werden, sondern sie werden verabreicht, je nachdem

der Große Rath eS unter Umständen gutfindet. Das ist
ganz richtig, daß man grundsätzlich die Auswanderung nicht
befördern darf, weil man nicht die Arbeitsunfähigen fortschicken
kann, sondern Arbeitsfähige fortgehen und mit ihnen Kapitalien,
woran sich mannigfache Ucbelstände knüpfen. Aber auch hier
ergibt sich, daß das Prinzip in seiner Abstraktheit zu Schlüssen
führen würde, die nicht richtig find. Hier ist es wieder das
gemeinsame Gefühl dcS Landes, daß solche Unterstützungen im
gegebenen Falle wohl thun, wenn sie am rechten Orte
angebracht sind. Ich möchte sie aber nie eigentlich im Großen
treiben, weil ich die Folgen allzusehr fürchten würde. Wenn
ich die angebrachten Einwendungen mit den Vortheilen, welche
die litt. ll. darbietet, vergleiche und die Vollziehung in's Auge
fasse, so halte ich dafür, sie könne stehen bleiben. Herr Mö-
schtng gehl nach meiner Ansicht von einer irnhümlichcn
Anschauung aus. Der von ihm angefochtene Ausdruck hat nur
die Bedeutung, daß hier auch der Jura berücksichiigt werden
soll, während dieß bis jetzt weder bei den Handwerksstipendien
noch bei der Auswanderungsuntcrstützung der Fall war, weil
er nicht daran zahlte. Es wurden jedoch Wünsche laut, daß
es künstig geschehen möchte. Mit dem Vorschlage aber, daß
der lzrtaal freiwillige Beiträge leiste und sie auf Dürftige in
der ganzen Schweiz ausdehne, bin ich gar nicht einverstanden;
es würde viel zu weit führen. Die Armenpflege des Staates
für Auswärtige ist auf die Nolharmen beschränkt. Wenn der

Antrag so gemeint ist, so kann ich ihn nicht zugeben.

l)r. Schneider erklärt sich, gestützt auf die Erklärung
des Herrn Berichterstatters, -als befriedigt.

Der s wird unverändert genehmigt. Die Anträge des

Herrn Mösching bleiben in Minderheit.

H 4«. '
v. Waitenwyl zu Rubigcn. Ich bin so frei, den Herrn

B lichtrrstatter anzufragen, ob er besondern Werth darauf lege,
daß die Krankenkasse kircbgemeindweise gebildet werden soll.
Wenn er nicht besondern Werth darauf legt, so hätte ich ge¬

wünscht, daß eS einwohnergemeindweise geschehe, weil es sonst
an vielen Orten sehr schwierig ist, solche Kassen zu bilden.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich weiß nicht, ob der Herr
Berichterstatter ein gewisses Gewicht darauf legt, daß bei der
Verwaltung ein Lehrer deigezogen werde» soll. Man weiß,
daß die Lehrer oft die Berbälinisse der Gemeinden nicht kennen,
nichts daran zahlen, daß sie außerhalb der Gemeindeverwaltung
stehen. Wenn der Herr Berichterstatter Werth darauf legt, so

kann ich eS mir gefallen lassen, sonst würbe ich beantragen, die
Lehrer zu streichen, um nicht fremde Elemente beizuziehen.

Dr. Schneider. Ich stelle den Antrag, daS zweite
Alinea deS Paragraphen zu streichen, und statt desselben zu
sagen: „Die nähere Organisation der Krankenkasse wird durch
ein Reglement deS Regierungsrathes bestimmt." ES wurde
bereits bemerkt, es sei an vielen Orten wünschenswerth, daß
die Krankenkassen einwohnergemeindweise gebildet werben. Auf
der andern Seile ist nicht zu übersehen, daß, wenn solche Kassen
ihren Zweck gehörig erfüllen sollen, möglichst große Vereinigungen

gebildet werden müssen. Die Krankenkassen, wie wir
sie haben, stiften viel Gutes, aber eS herrscht dabei sehr viel
Willkür. Wenn eine Epidemie herrscht, so gibt es sehr viele
Kranke, in andern Jahren sehr wenige. Die Wirksamkeit kann
daher nur dann eine fühlbare sein, wenn eine große Zahl
Theilnehmer dazu stehen. Wenn Tausende sich vereinigen, so

kann man eine DurchschnülSbeiechnung machen und den Leuten
einen sichern Beitrag in Aussicht stellen. An zu geringer
Theilnahme sind schon eine Menge Krankenkassen zu Grunde
gegangen. Deßhalb möchte ich der Sache noch in der
Organisation einen offenen Weg lassen und dem RegierungSralhe
die Initiative anheimstellen. Ich denke mir, dieses Institut
werde wohlthätig wirken, und ich lege sehr großes Gewicht
darauf, denn vom Obligatorium zur Assoziativ» überzugehen,
ist Aufgabe der Gesellschaft. Wenn z B. sämmtliche Kirch-
gemeinden eines Amtsbezirks für sich eine Kran.enkasse bilden,
und unter sich in einer Art Assoziarion stehen, so könne» sie

Durchtchnitisberechnungen machen, sie haben dann eine
allgemeinere Basis. Freilich ist die Stanstik in Bezug auf
Krankheitsfälle noch nicht sehr weit gekommen, doch hat man in
andern Staaten, z. B. in Preußen, Fortschritte darin gemacht.
So ist es ein Ersahrungssatz, daß mehr Arbeiter erkranken als
Leute, die gut essen unv trinken und regelmäßig leben. Im
Durchschnitte kann man sage», ein Individuum werbe jährlich
so und so viele Tage krank. Ich möchte also in Betreff der
nähern Organisation hier nichi vorgreifen Es kann Fälle
geben, wo der Lehrer oder der Geistliche sich wenig zur
Verwaltung einer solchen Kasse eignet; Fälle, wo der Einwohner-
gemeinbrath oder der Kilchenvorstanv die Sache selbst zur
Hand nimmt. Ich wünsche, daß nicht nur der Arbeiter, der
Aermere, beitretc, sondern auch der Reiche. Kurz, ich möchte
dem Regierungsrathe die Freiheit lassen, dieses Institut weiter
zu entwickeln.

Gfeller zu Wichtrach. Ich möchte den Vorschlag sehr
unterstützen, daß die Bciziehung des Geistlichen und des
Oberlehrers hier nicht bestimmt ausgesprochen werde. Es liegt
mehr im Interesse der Sache, die leitende Behörde durch die
Mitglieder der Spendkasse bilden zu lassen. Es gibt nicht
überall Oberlehrer. Sodann kann.eS auch Fälle geben, wo
ein Lehrer (bei aller Achtung, die ich für die Lehrer im
Allgemeinen habe) nicht das beste Zutrauen genießt, wie es Fälle
geben kann, wo ein Geistlicher sich nicht ganz dazu eignet.

Michel. Ich wünsche auch, daß man die nähere
Organisation nicht zum voraus bezeichne. Ich war schon vor dreißig
Jahren bei solchen Kassen beiheiligt. Wie behelfen sich die
Arbeiter in großen Stäoren? Eben durch die Bildung von
Krankenkassen. Nun möchte ich ciinr Gesellichaft, die sich zu
diesem Zwecke bildet, nicht zum voraus die Leute bezeichnen,



denen sie die Verwaltung übertragen soll. Ich glaube, die
Gemeinden werden sich leicht zu helfen wissen und möchte nicht
vorgreifen.

SiegèNthaler. Ich möchte hingegen die Organisation
so bleiben lassen, wie sie hier vorgeschlagen ist, jedoch mit
einiger Abänderung, namenilich daß der Lehrer nicht vom
Kirchenvorstande, sondern vom Einwohnergemeindrathe gewählt
werde. Im Emmcnihale, wo jede Einwohnergemeinde eine

Kirchgemeinde bildet, gibt es keine Schwierigkeit; besteht aber
«ine Kirchgcmeinde aus mebrcrn Einwohnergemeinden, so halte
ich dafür, jede Einwobnergemeindc soll wenigstens durch ein
Mitglied, namentlich durch einen Lehrer, verirrten sein. Ich
stelle den Antrag, den 8 46 im angegebenen Sinne zu modi-
fiziren.

Lauterburg. Ich mochte mich auch dagegen aussprechen,
daß im Gesetze ein Lehrer alS Mitglied der Verwaltung
bezeichnet sein soll. Wir hatten schon Fälle, daß die Schul-
kommissaricn in die Lage kamen, einem Lehrer die Weisung
zu ertheilen, daß er ähnliche Stellen niederlege. Es ist näm-
iich nicht zu übersehen, daß ein Lehrer bei aller Achtung, die

er verdient, genug zu thun hat, wenn er seine Schulpflichten
gehörig erfüllen will. Nun könnte ieichr der Fall eintreten,
daß eine Schulbchörde im Interesse der Schule fände, es sei
nicht zweckmäßig, daß ein Lehrer Mitglied einer solchen
Verwaltung sei; dann wäre man durch das Gesetz gebunden. Ich
möchte daher die Sache freigeben. Ich sehe nicht ein, warum
man gerade vorschreiben will, ein Lehrer solle Mitglied der
Verwaltung sein. Die Verwaltungsbehörde kann sich durch
Zuziehung anderer Personen verstärken. Wenn sie nun einen
Sekretär nöthig hat, so kann sie den Lehrer beiziehen Ich
hatte letzthin Gelegenheit, mit einem Lehrer über ein
gemeinnütziges Unternehmen zu sprechen, und hörte gerade, daß die
Lehrer so häufig in Anspruch genommen werden, daß sie sich

nicht so wett einlassen, sondern sich ihrem Berufe widmen
sollten. Ich möchte der Behörde die Freiheit lassen, beizuziehen,
wen sie als zweckmäßig finder. Ich sage dieß durchaus nicht
auS Mißtrauen, wir haben hier keinen Grund dazu, und auch
in sehr vielen andern Gemeinden sind die Kuchenvorständc so

jusammcngesext, daß man ihnen die Wahl eines Lehrers ebenso

zutrauensvoll überlassen kann als den Gemeinderälhen.

v. Büren. Ich möchte den Herrn Berichterstatter
ersuchen, den hiesigen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Während

anderwärts eine Kirchgemeinde gewöhnlich eine Anzahl
Einwohnergemeinden umfaßt, umfaßt die hiesige Einwohnergemeinde

mehrere Kirchgemeinden, und ich glaube, eS wäre
zweckmäßig, für dieselben nur eine Krankenkasse zu haben. Zu
diesem Zwecke wünsche ich, daß im ersten Alinea nach dem
Worte „Kirchgemeinden" eingeschaltet werde: „oder nach Ein-
wohnergemcinden." Ferner möchte ich das Wort „besorgt" um
Schlüsse des zweiten Alinea ersetzen durch: „leitet." Ich glaube
die Besorgung der Krankenpflege sei eine Aufgabe, die nicht
speziell denen übertragen werden soll, welche die Verwaltung
leiten.

Dr. Lehmann, Rcgierungsrath. Wenn man die Streichung

VcS zweiten Saxes vorschlägt, so begreife ich es; wenn
man aber das nicht will, so kann ich dann nicht begreifen,
warum man gerade die Lehrer streichen will. Denn ich finde
den von Herrn Laulerburg angeführten Grund nicht stichhaltig.
Ich glaube, so wie die Sache oraanisirt wird, und wie eS

biSdahin ging, geschiebt eS ohne Störung der Schule. Der
Lehrer kann solche Geschäfte leicht in Abendstunden oder an
Tagen besorgen, wo er nicht See)»le halten muß. Ich glaube
deßhglb, wenn man den Paragraphen beibehalten will, so soll
man nickt aus dem von Herrn Lauterburg angeführten Grunde
die Lehrer streichen. Die Lehrer können in einem solchen
Ausschusse wenigstens so nützlich sein als die Geistlichen, denn ihnen
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sind gewöhnlich die Verbältnisse der betreffenden Familien
ebensogut oder noch besser bekannt als den Geistlichen. Hrn. Gseller
möchte ich aufmerksam machen, daß es nicht gerade heißt, dieser
oder jener Lehrer müsse in den Ausschuß gewählt werden,
sondern die Behörde wird denjenigen bezeichnen, welchen sie am
passendsten findet, und dann risklrt man nicht, baß Leute in
den Ausschuß gewählt werben, die nicht am Orte wären. In
erster Linie möchte ich Ihnen die Beibehaltung des zweiten
Satzes empfehlen, und wenn derselbe beibehalten wird, die
Lehrer nicht zu streichen.

Herr Berichterstatter. Was den ersten Anrrag deS
Herrn v. Büren b.mfft, so gebe ich zu, daß namentlich die
Verhältnisse der Stadt Bern eine Ausnahme nothwendig machen-
ich gebe daher die vorgeschlagene Einschaltung als erheblich zu'
Einige Bedenken habe ich jedoch gegen die von Herrn IW
Schneider beantragte Streichung des zweiten Satzes Es ist
zur sichern Einführung des Gesetzes nothwendig, daß'man sich
mit der Zusammensetzung der Behörden und mit den ersten
Einrichtungen nicht allzulange beschäftigen müsse. Wir wissen,
wie eS geht. Wenn man nicht sag,: so und so ist die Behörde
eingerichtet, sondern es den Gemeinden üdeiläßt, so ist dieß
gewöhnlich ein sehr lästiges Geschäft für die Gemeinde, und
sie sind in der Regel froh, wenn sie wissen, wie die Einrichtung

beschaffen ist. Nun Halle ich daftir, eS sei vor Allem
zweckmäßig, daß der Präsident des Spendausschuffes zugleich
Präsident der Verwaltung der airankeiikasse ist, damit eine
einheitliche Leitung besteht, während sonst eine Trennung eintreten
würde. Was die Stellung des Gefttltchen betiiffr, so halte
ich dafür, daß kein Theil der ganzen Armenpflege dem Geistlichen

so nahe liegt, wie die Krankenpflege. Er soll in der
ganzen Kirchgemeinde herumkommen und über die Lage der
Kranken Beucht erstatten können. Er ist es, der gewöhnlich
mit dem Arzte in vc,standiger Verbindung steht, so daß die
Belziehung deS Geistlichen zweckmäßig und sachgemäß ist Es
kann sich treffen, daß der Geistliche hin und wieder nicht der
geeignete Manu sein mag, aber ich glaube, das seien
Ausnahmen, in ver großen Mehrzahl der Geistlichen wird die
Verwaltung treue und tüchtige Gehülfen finden. Es ist immer
gut, wen» solche Lachverständige sich einem derartigen
Unternehmen widmen; eS erweck- viel mehr Zuneigung zum Ganzen
Nun handelt es sich noch um die Veiziehung ves LehrerS
Hier glaubte ich, es wäre dadurch für das Sekretariat gesorgt
Ferner glaubte ich, es schade gar nicht, wenn diese verschiedenen

Elemente in der Gemeinde sich zu einem gemeinsamen
Zwecke vereinigen. ES kann sein, daß eö sich hin und wieder
treffen mag, daß eine Schulkommission finder, eine solche Stelle
eigne sich nicht für den Lehrer. Aber so beveu-end ist die
Anstrengung desselben nicht. Der Lehrer wird das Protokoll zu
führen haben, während der Geistliche hauptsächlich Bericht zu
erflauen hat, wobei ihm andere Personen behülflich sein werden.

Ich möchte also diese Einrichtung beibehalten Ueberlassen

Sie es dem Reglerungsraihc, so muß er die nähere
Orgaui-aiion durch Reglcmenie einleiten, und eS ist nicht so
wirksam, wie wenn die Lache im Gesexe selbst regulirt ist
Wenn bewiesen wäre, daß tue Art und Weise der Zusammensetzung

der Behörden unzweckmäßig sei, so würde ich keinen
Austaud nehmen, meinen Vorschlag fallen zu lassen; aber das
ist nicht nachgewiesen, im Gegentheile finde ich die Einrichtung
bei näherer Betrachtung zweckmäßig. WaS endlich den Ausdruck

„besorgt" anbelangt, so ist allerdings nicht darunter
verstanden, daß die Verwaltungsbehörde die Krankenpflege eigentlich

besorge, sondern der AuSdruck bezicht sich auf die Behörde,
welche der Krankenpflege vorsteht. Wenn man einen andern
Ausdruck vorzieht, so bin ich ganz geneigt, denselben zuzugeben.
Im Uebrigen empfehle ich Ihnen den Paragraphen ^ur
Annahme.

Lauterburg. Ich erlaube mir die Berichtigung, daß
ich die Lehrer nicht ausschließen, sondern die Beiziehung derselbe»
fakultativ lassen möchte.

78



308

Abstimmung.

Für daS erste und dritte Alinea, die zugegebenen
Modifikationen inbegriffen Handmehr.

Für Beibehaltung des zweiten Alinea Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
Für obligatorische Beziehung der Lehrer 56 Stimmen
Für den Antrag des Herrn Lauterburg 37 „
Für Bezeichnung der Lehrer durch den Kirchen¬

vorstand Minderheit.
Für Bezeichnung derselben durch den Einwohner-

gemeindrarh Mehrheit.

8 47.

vr. Schneider. Ich kenne keine andere Gelegenheit
als diese, um die Aufmerksamkeit des Großen Rathes auf einen

Gegenstand zu lenken, den ich anregen möchte. Es besteht durch
die Gesetzgebung ein Institut, welches demjenigen der Krankenkasse

sehr nahe verwandt ist, durch welches für Gebrechliche
gesorgt werden soll und zwar durch sie selbst Ich meine die
ÄlteiSkasse, welche mit der allgemeinen Dienstenzinskaffe
verbunden lst. Dieses Institut möchte ich heute der Direktion des

Arnunwesens angelegentlich empfehlen. Der Zweck desselben

ist ungefähr der gleiche, wie derjenige der Krankenkasse, indem
er darin besteht, daß der Theilnehmcr auf eine Unterstützung
Anspruch machen kann, wenn er nicht mehr arbeitsfähig ist,
und zwar wenn er in ein Alter tritt, wo die ArbcilSiähigkeit
überhaupt abgeht, sei es daß er alle Jahre cincn bestimmten
Beitrag leistet oder bei seinem Eintritt eine fire Summe zahlt.
Ich glaube, wir hätten Gelegenheit, diesem Instituée Leben zu
geben, bei Behandlung des Niederlassungsgcsetzes. Meine
Ansicht war diese, daß alle diejenigen, welche hier in
Dienstverhältnisse treten, Dienstenbüchlein erhallen, in welchen
eingetragen wird, wie lange der Träger da oder dort gedient hat;
auf der andern Seile sollte das Büchlein als Titel gegenüber
der Krankenkasse dienen und zwar so, daß Jeder, der einen
Knecht oder eine Magd hält, statt ihnen auf einen Markt oder
auf das Neujahr einige Franken zu geben, den Betrag in die

Krankenkasse legen würde, so daß die Leute mit den Jahren
eine Rente erhielten. Ich glaube, wir müssen dabin kommen,
daß die Leute, welche Andern während ihres ganzen Lebens
gedient, ihre Kraft in deren Jmereste verwendet haben, nicht
nachher, wenn sie arbeitsunfähig geworden, bei denselben betteln
gehen müssen. In dieser Lage sehen wir Tausende. Ich will
keinen Antrag stellen, hier diesem Institute zu rufen, aber ich
möchie den Herrn Direkior ersuche», daß er, wie der Krankenkasse,

so auch der Alterskasse seine Ausmeiksamkeil schenke, damii
der angedeutete Zweck erreicht werde. In kleinern Kreisen
wird er bereits angestrebt, z. B. in der Anstalt in Bärau, auch
im Zuchthause, wo ein gewisser Betrag vom Verdienst
abgezogen und in eine solche Kasse gelegt wird. Hätten wir eine
solche Einrichtung für alle Dienstboten des Kantons, so wäre
es ein Institut, wie es freilich »och in keinem ander» Lande
ln dieser Ausdehnung besteht, das aber von den wohlthätigsten
Folgen wäre. Ich bezweifle, ob infolge dessen, was so eben
beschlossen wurde, der Zweck dennoch erreicht werde, wie der
Herr Berichterstatter sich vorstellt. Ich zweifle, ob die hiesigen
Krankenkassen sich unterziehen wollen. Man muß solche
Institute demokratisch einrichten. Ich kenne ihre Geschichte. Es
geschah nicht selten, daß Leute, welche eine angesehene Stellung
einnahmen, sich davon zurückzogen, und einfache Handwerker
sich dann der Sache annahmen und sie zu leiten wissen.

Tscharner zu Kchrsatz. Ich sprach mich bereits bei
einem andern Anlasse dafür aus, eS liege im Interesse des

Landes, daß Privatvercine gebildet werden. Ich glaube, wir

sollen sie auf alle mögliche Weise unterstützen. Man soll ihnen
einen gehörigen Spielraum lassen, ohne daß die Regierung
direkt auf sie einwirke. Wir haben die Predigerkasse, die
Schullehrerkasse und andere ähnliche Institute; diese sollen nach
meiner Ansicht von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht
betroffen werden, und ich frage den Herrn Berichterstatter, ob
nicht die Gefahr vorhanden sei, daß solche Anstalten durch eine
falsche Auslegung deS Gesetzes niedergeschlagen statt
aufgemuntert werden.

Herr Berichterstatter. Auf die letzte Bemerkung deS

Herrn Tscharner habe ich zu erwiedern, daß ich die gegenwärtig
bestehenden Krankenkassen, welche ganz auf Privaibvdcn stehen,
nicht auflösen und in diese allgemeine Einrichtung übergehen
lassen möchte; so z B. die Buchbruckerkasse und andere ähnliche
Krankenkassen. Man hätte auch nicht das Recht dazu. Diese
Anstalten bewegen sich fort, wie sie angefangen haben« und
man soll derartige Organisationen, welche sich als lebensfähig
erwiesen, nicht in Gefahr setzen. Aber neben diesen Kassen

gibt eS noch eine große Zahl von Leuten, welche keiner
Krankenkasse angehören, und da wird die allgemeine Kasse also noch
hinlänglichen Spielraum finden. Mit der Ansicht des Herrn
ll)r. Schneider stimme ich ganz überein, daß es unsere Tendenz
sein muß, auf dem Wege der Assoziaston die Unterstützung zu
fördern; das ist unser eigentliches Programm für das Armenwesen.

Äehnlich wird man nach und nach auch in Beireff der

Verpflegung älterer gebrechlicher Personen verfahren müssen.
Es ist gar keine Frage, daß, wenn man nur einigermaßen zu
dem Sorge tragen würde, was dre Leute in jüngern Jahren
erwerben können, wir für Greise und Gebrechliche nicht zu
sorgen hätten, daß sie selbst für sich sorgten. Bis jetzt konnten
wir es noch nicht so weit bringen, indessen wird dieser Zweck,
wie ich hoffe, im Auge beHallen werden.

Der 8 47 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 48

Tscharner zu Kehrsatz. Ich greife bei diesem
Paragraphen nur die litt, e des ersten Theiles an. Sie enthält
einen moralischen Zwang, gegen den ich immer war, indem ich
die Sammlungen von HauS zu Haus nicht begünstigen möchte,
ausgenommen etwa bei großen Unglücksfällen. Ich trage als»
auf Streichung der litt, e an. Im zweiten Theile des
Paragraphen ist die Aufzählung der Anstalten nicht vollständig.
Die beste Nolhfallstube, welcher man hier nicht erwähnt, ist die
Insel und das äußere Krankenhaus. Man sollte bei litt, a
ganz allgemein sage» : „für die bestehenden allgemeinen Kan-
lonalkraukenanstalten." Bei litt c ist von heilbaren Irren die
Rede. Der Begriff „heilbar" ist sehr relativ; man sollte auch
für die Unheilbaren sorgen.

Herr Berichterstatter. Herr Tscharner erinnert sich
nicht mehr, daß bei der ersten Berathung der ganz gleiche
Vorwurf widerlegt wurde, indem ich zeigte, daß für arme,
heilbare Irren hier gesorgt ist, während die unheilbaren alS
Notharme behandelt werden, welche Herr Tscharner unter 8 31
litt, t» Ziffer 1 verzeichnet findet. Ebenso ist seine Bemerkung
über die Nochfallstuden nicht richtig. An die Insel leistet der
Staat keine Beiträge, ich lese in keinem Bridget etwas davon;
wohl aber geschieht dieß an die Pfründeranstalt des äußern
Krankenhauses, und dieses ist bei 8 3 t litt. K Ziffer 4 vor-
geseben, so daß ich glaube, es sei alles, was der Staat zu
leisten hat, im Gesetze erwähnt. Auch die Streichung der litt, e
könnte ich nicht zugeben.



Tscharner zu Kehrsatz läßt seinen zweiten Antrag fallen,
beharrt aber auf der Streichung der litt, e der ersten Abtheilung
des Paragraphen.

Der § 43 wird unverändert genehmigt, der Antrag des

Herrn Tscharner bleibt in Minderheit.

§ 49.

Herr Berichterstatter. Hier ist nur die RedaktionS-

vcränderung anzubringen, daß die Worte „der Armeninspektor"
im ersten Alinea ersetzt werden durch: „die Armemnspektoren."

Friedli. Ich glaube, bei diesem Paragraphen sollte eine

Ergänzung aufgenommen werden. Nach 8 46 kann die

Verwaltungsbehörde sich durch Beiziehung anderer Personen
verstärken. In Uebereinstimmung damit beantrage ich, nach dem

Worte „Lehrer" im ersten Alinea einzuschalten: „so wie andere
beigezogene Personen." Es scheint mir, daß es an vielen
Orten, wie namentlich hier in der Stadt, zweckmäßig sein mag,
noch andere Personen beizuziehcn.

Tscharner in Bern. Ich finde, die litt, 6 gehe etwas
weit, indem es heißt, die betreffende Versammlung trete zusammen

„zur Berathung und Beschießung gemeinsamer Maßregeln."
Nun können dieß Beschlüsse sein, welche in finanzieller Beziehung
sehr weit greifen. Da möchte ich fragen, ob die Gemeinderäihe

gar nichts dazu zu sagen haben. Ich muß gestehen, eine

Versammlung, die nur aus Geistlichen, Lehrein, Armeninspektoren,
Armenärzten und Mitgliedern der Verwaltung der Krankenkasse
besteht, könnte oft gar freigebig sein, wenn cS nicht auS ihrer
Kasse geht. Da möchte ich doch eine gewisse Garantie haben
und solche Beschlüsse elwaö beschränken.

Geiß bühler Ich glaube, dieser Paragraph habe nicht
den Sinn, daß eine solche Versammlung Beschlüsse fasse, die

sofort zu vollziehen wären, sondern sie habe mehr die Aufgabe,
Anträge in außerordentlichen Zeiten zu stellen. Ich nahm diesen

Artikel schon bei der ersten Berathung in Schutz, indem ich

glaube, daß in Zeiten, wie z. B. letzten Winter, wo viele
Truppen in's Feld ziehen müssen und dürftige Familien eine

ausnahmsweise Unterstützung nöthig haben, eine solche
Besprechung sehr zweckmäßig ist. Inwiefern darin eine Gefahr
läge, kann ich nicht einschen. Ich muß daher den Paragraphen
sehr unterstützen und lege besonders Gewicht auf die Redaktion,
wie sie vorliegt.

v. Büren. Der Antrag des Herrn Friedli ist der

Berücksichtigung werth. Ich glaube, es werde darum zu thun
sein, Ausschüsse der Verwaltung der Spend- und der
Krankenkasse bezeichnen zu lassen. Daher möchte ich die Stelle:
„die in der Verwaltung der Krankenkassen stehenden Lehrer
jedes Amtsbezirks" — ersetzen durch: „die Ausschüsse der

Spend- und der Krankenkassen."

Herr Berichterstatter. Herr Friedli beantragt eine

Ergänzung hinsichtlich des Bestandes der fraglichen Versammlungen.

Ich glaube, diese werden nicht nur aus den Personen
bestehen, wUche im vorliegenden Artikel bezeichnet sind, sondern
die Geistlichen und andere Mitglieder werden auch andere

Personen mitnehmen. Am Orte selbst werden ebenfalls Leute

sein, die an der Verhandlung Theil zu nehmen wünschen. Ich
möchte die Bildung solcher Versammlungen so frei als möglich
lassen. Wer will, kann mitberathen. Auf den Antrag des

Herrn v. Büren habe ich zu erwiedern, daß, wenn man die

Lehrer nicht nennt, auch die Geistlichen weggelassen werden

müßten, von welchen das Gesetz auch nur bei der Kranken-
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kasse etwas sagt; eS wäre sonst ein Mißtrauensvotum gegenüber

den Lehrern, was nach meiner Ansicht nicht nothwendig,
nicht zweckmäßig und auch nicht verdient wäre. Was die

Einwendung des Herrn Tscharner betrifft, so glaube ich, er sehe

in der Beschlußfassung der Versammlung zu viel. Es kann
sich da nur um gemeinsame organisatorische Maßregeln handeln,
denn eS ist eine Versammlung eines ganzen Amtsbezirks. ES
wird sich um Maßregeln handeln, welche dann in den einzelnen

Gemeinden berathen werden müssen und deren Ausführung
der eigenen Entschließung der Gemeinde überlassen bleibt. ES
handelt sich keineswegs um finanzielle Maßregeln, wogegen auch
der Schutz gegeben ist, daß es bei litt, 6 heißt: „innerhalb der
Gesetze und Verordnungen", so daß eine Gemeinvebehörde sich

immerhin gegen zu weit gehende Maßregeln wehren könnte.
Die litt, d ist daher nicht gefährlich, ebensowenig das erste
Alinea.

v. Büren. Ich schließe mich dem Antrage deS Herrn
Friedli in dem Sinne an, daß die Verwaltungen der Spend-

-unv der Krankenkasse gleichmäßig vertreten sein sollen.

Herr Berichterstatter. Ich gebe die Erheblichkeit zu,
um die Sache noch zu untersuchen.

Der z 49 wird mit dem zugegebenen Antrage durch das
Handmehr genehmigt.

8 50.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt; ebenso
der 8 51.

8 52.

Herr Berichterstatter. Es wurde mir namentlich gegen
die Ziffer 2 dieses Paragraphen eine Einwendung gemacht,
indem man sagte, bei den Mitgliedern der Krankenkasse sollte
das Faktum, daß sie unterstützt worden sind, nicht als Motiv
gelten, um sie als besteuert zu betrachten. Ich könnte dieß in
Betreff der Krankenkasse zugeben, obsedon im § 52 vorausgesetzt
wird, die betreffenden Personen seien überdieß armenpolizeilich
bestraft worden, so daß ste eigentlich nicht bloß in der Eigenschaft

als Mitglieder der Kasse besteuert werden. Um nicht
vor den Krankenkassen zurückzuschrecken, und da solche Fälle
vereinzelt sind, kann ich eine Modifikation in dem Sinne zu.
geben, daß die Worte „oder Krankenkasse" gestrichen werden.

Geißbühler. Wenn bei jedem Mitgliede der Krankenkasse

eine armenpolizeiliche Bestrafung vorausgehen soll, so geht
das zu weit. Es. gab von jeher viele Fälle, in welchen Leute
nach dem 16. Jahre unterstützt werden müssen, um ein Handwerk

zu lernen u. s. w. Nun hatten solche Leute bisher nicht
die Stimmfähigkeit bei Wahlen u. dgl., sie waren ausgeschlossen;
es hat daher einige Bedeutung. Ich möchte den Herrn Berichterstatter

fragen, ob in jedem Falle eine armenpolizeiliche
Bestrafung vorausgehen müsse. In diesem Falle scheint es mir,
man gehe zu weit, ich würde dann lieber nichts von einer
Besteuerung sagen, und den Antrag stellen, die Worte „und
armenpolizeilich bestraft werden mußte" zu streichen. Ich möcht«
nicht zu weit gehen und auch human sein, aber auf der andern
Seile ist ebenfalls zu berücksichtigen, daß es manchen abschreckt,
Unterstützung zu verlangen, wenn der Verlust der politischen
Rechte damit verbunden ist.
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Stooß. Nach Z 4 der Verfassung find die Besteuerten
votn Stimmrechte ausgeschlossen. Ich Möchte an dem vorlie-
genven Parapraphen, wie der Herr Berichterstatter denselben

vorschlägt, nichts ändern, dagegen denselben ergänzen. Ich
erlaube mir, auf den § 1t aufmerksam zu machen, welcher die

zweckmäßige Bestimmung cuthält, daß diejenigen, welche vom
17. Allerjahre hinweg unterstützt werden, die betreffenden Kosten
zurückerstatten sollen. Nun ist auf die Wiverhandlung keine

Strafe gesetzt, aber ich glaube» wenn die Betreffenden ihrer
Pflicht gegenüber der Behörde nicht nachkommen, so sollen sie

auch nicht stimmen dürfen. Ich stelle daher den Antrag: als
Ziffer 3 einen Zusatz folgenden Inhaltes aufzunehmen: „ferner
gelten als Besteuerte diejenigen Personen, welche die für sie

ergangcnen Verpflegungskosten nach 8 11 hievor nicht
zurückerstattet haben." Ich möchte noch auf das Anhangsdekret zum
Wahlgesetze vom l l. Okiober 1851 aufmerksam machen, welches
die Vorschrift enthält, als Besteuerte seien zu betrachten: „alle
diejenigen, welche nach zurückgelegtem 17 Altersjahre für sich

selbst over für ihre Kinder Steuern empfangen und sie nicht
erstattet haben."

v. WatteNwyl zu Dießbach. Mir scheint, dieser Paragraph

sei im Widerspruche mit dem 8 53. Nach 8 52 wird
als nicht besteuert angesehen derjenige, welcher zwar von der
Spend- oder Krankenkasse unterstützt, aber nicht armenpolizeilich
bestraft worden ist, während nach § 53 auch gegen Dürftige,
welche Unterstützung erhalten haben, Eheeinspruch erhoben werden

kann. Nun möchte ich diese Inkonsequenz vermeiden und
alle Besteuerten gleich hallen, sie entweder vom Siimmrechte
ausschließen, ober dann auch den Eheeinspruch beschränken.
Mir scheint, dieser Widerspruch sollte gehoben werden. Daher
beantrage ich die Streichung der Worte: „und armenpolizeilich
bestraft werden mußte."

Herr Berichterstatter. Die Anträge der Herren von
Wattenwyl und Geißbühler scheinen nur ziemlich auf das
Gleiche herauszukommen, indem sie die bloße Thatsache, daß
eine Person unterstützt worden sei, als Motiv zur Besteuerung
gelten lassen wollen. Mir scheint das zu weit zu gehen, denn
man trifft damit viele Leute, denen mit der Unterstützung aus
der Spendkasse nicht diese Bestrafung, welche in der Entziehung
des Slimmrechtes liegt, zugemuthet werden kann. Anders
verhält es sich mit denen, welche zu einer armenpolizeilichen
Bestrafung Anlaß gegeben, wenn sie Müssiggänger, Bettler
waren; wenn sie nicht nur als arme Leute, sondern auch als
solche gelten, die ihre Kräfte nicht verwenden, guten Rath
nicht annehmen wollen, dann erst soll die Eigenschaft, à als
Besteuerte zu gelten, für sie eintreten. Deßhalb liegt mir daran,
daß baS Mönchen „und" bei Ziffer 2 nicht in „oder"
verwandelt werde, weil die Aenderung zu bedeutend und scharf
wäre. Aus dem nämlichen Grunde könnte ich nicht zugeben,
daß man den zweiten Theil der Ziffer ganz streiche Die
Behauptung des Herrn v. Wattenwyl, alS stehe der § 52 mit
dem § 53 im Widerspruch, ist nicht richtig. Der letztere Artikel
handelt nur vom Ehecinspruch, der einem besondern Gesetze
vorbehalten ist und mit der Besteuerung in Einklang gebracht
werde» wird. Was den Antrag des Herrn Stooß beirrfft, so

spricht der 8 1l, auf den er zurückkommt, von Verpflegungskosten

für Nolharme, während ich vermuthe, der Heir Antragsteller

verstehe in seinem Antrage solche Unterstützungen, welche
von einer Armen- oder Waisenbchörde zuweilen bewilligt werden.

(Herr Stooß bemerkt, daß er nur eigentliche Nolharme
im Auge habe, worauf der Redner fortfährt:) Damit bin ich
einverstanden. Für erhaltene Unterstützungen aus der Spendkasse

schreibt das Gesetz keine Rückzahlungspflicht vor, sondern
diese besteht nur für Verpflegungskosten, welche für Personen
als Nolharme geleistet worden sind. Ich kann also den
vorgeschlagenen Znsatz nur insofern zugeben, als damit solche
Personen gemeint sind, welche als Roiharme nach dem 17.
Alursjauie unterstützt worden sind und die für sie ergangenen
Kosten noch nicht zurückerstattet haben.

Geißbühler zieht seinen Antrag zurück.

Der 8 52 wird mit Erbeblicherklärung der zugegebenen
Modifikationen genehmigt, der Antrag des Herrn v. Wattenwyl

bleibt in Minderheil.

8 53.

Roth von Bipp wünscht, daß das Gesetz über den Ehe«
einspruch bald erlassen werben möchte.

G fell er zu Wichtrach unterstützt diesen Wunsch sehr
angelegentlich, weil die Quelle verstopft werden müsse und sonst
der Zweck des ArmengesctzcS nicht erreicht werden könne.

Or. Schneider. Ich muß doch die Ansicht theilen, daß,
so wie der 8 52 redigirt ist, ein Widerspruch mit dem 8 53
besteht. Hier heißt es: gegenüber Notharmen und Dürftigen
stehe den Armenbehörden und Verwandten das Recht des
Einspruchs zu. Dieses Recht ist also auf alle Dürftigen ausgedehnt,

während der 8 52 die Besteuerung nur auf die
Notharmen und auf die Dürftigen beschränkt, welche aus der Spendkasse

unterstützt und armenpolizeilich bestraft worden sind. Ich
möchte an beiden Orten den gleichen Grundsatz aufstellen und
zwar, wie er im 8 52 ausgesprochen ist. Bedenken Sie, wer
die Dürftigen sind; der 8 4i) zählt sie auf. Soll man allen
solchen Personen gegenüber das Recht deS Einspruchs
aufstellen? Man sagt, man müsse die Quelle verstopfen, aber ich
frage: was ist das für eine Freiwilligkeit, wenn ich freiwillig
unterstützt werde, und mir dann nachher sagen lassen muß:
du hast einst eine Unterstützung erhalten, jetzt darfst du nicht
heirathen! Damit bewirken wir wenig. Man betrachte die
Staaten, wo der Eheeinspruch noch mehr ausgedehnt ist, man
gehe nach Bayern, nach Mecklenburg, wo man so viele uneheliche

Kinder antrifft. Die Armen helfen sich am Ende selbst,
sie gaben in den letzten Jahren das Beispiel dafür. Betrachten
Sie das Verhältniß der Ehen vor (846 und der gegenwärtigen
Zeit; sie haben sich fast um >/j vermindert. Das hätten Sie
durch kein Gesetz erreicht, die Noth hat eS bewirkt.
Durchschnittlich wurven 3(M Kinoer jährlich weniger geboren als
vor !84ii. Durch eine freiwillige Gabe soll nicht ein
Eheeinspruchsrecht begründet werden. Ich stelle daher den Antrag,
den 8 53 also zu redigiren: „Gegenüber No,härmen und solchen
Dürtligen, die aus der Spendkasse unterstützt und armenpoli.
zeilich bestraft worden sind, steht rc." (das Uebrige wie im
Entwürfe).

Herr Berichterstatter. Die Herren Gfcllcr und Roth
mahnen an das Gesetz über den Ekeeinspruch. Ich wünschte,
daß Herr Gseller einmal ein Gesetz machen müßte, dann würde
er sehen, was cS bedarf, bis es in Kraft treten kann; er würde
sehen, daß man nicht alles ans dem Aermel ftbüiteln kann.
Ich wünsche, daß man unS die gehörige Zeit lasse. Mehr
als möglich, kann Niemand machen. Herrn Or. Schneider
habe ich zu erwiedern, daß hier nur der allgemeine Grundsatz
ausgesprochen ist. Die nähern Bestimmungen darüber, unter
welchen Bedingungen Ehceintpruch gegen die Dürftigen erhoben
werden kann, sind einem besondern Gesetze vorbehalten, so daß
ich nickt einsehe, daß hier bestimmt wäre, gegenüber den Dürftigen

müsse unter allen Umständen der Eheeinspruch stattfinden.
ES wird nicht in der Ausdehnung geschehen, wie eS von einigen
Seilen gewünscht wird.

Dr. Schneider erklärt sich als befriedigt.

Der 8 53 wird durch das Handmehr genehmigt.
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Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt; ebenso
der S 55.

s 5ö.

Herr Berichterstatter. Hier handelt es sich darum,
den Zeitpunkt des JnkraflretenS des Gesetzes zu bestimmen. Ich
schlage Ihnen den i. Januar 1858 dazu vor. Ich kann Ihnen
zwar nicht verhehle», daß bis zu diesem Zeitpunkte noch sehr

viel zu thun ist. Bor Allem haben wir noch die
Gesetzesentwürfe über das Niederlassungswesen und die Armenpolizei
zu behandeln, ferner die Hülssgesctze und Dekrete über die

Heiralhseinzuggàr und deren Veriheilung, über den Eheeinspruch.

Dann müssen vom Regierungsnuhe Reglemente und
Verordnungen erlassen' werden: über die Spenden, über die

Feststellung des Notharmcnelats, über die obligatorischen
Beiträge der fremden Gesellen an die Krankenkasse, über die

Herstellung des gesetzlichen Bestandes der Armeugüter, über die

Beiträge der Burgergüter, über die Stellung der Gemeinden,
welche unter den § 25 des Armengesetzes fallen; ferner betreffend

die Anstalten in Köniz, Landorf, Rüeggisberg, die
Einrichtung der Wohnsttzkontrollen, Einrichtung von Ärrcstlokalen
in den Gemeinden; sodann die Instruktionen der Direktion an
die Armeninspekioren über die Ausnahme von Personen auf den

Notharmeneiat, Formularstaruten für Vie Spend- und die
Krankenkassen, über die Rechnungsführung und Kontrolle in der

Notharmenpflege. Der Gang der Einführung des Gesetzes
wird folgender sein: vorerst wird eine Konferenz mit den Re-
gierungsstatthaltern statlstndcn zur Besprechung der Operation,
dann folgt die Wahl der Armeninspekioren, die Beeidigung
derselben und Instruktion durch die Regierungsstatthalter, die

Konstituirung der Spendkassen und Wahl ihrer Ausschüsse, die

Konstituirung der Krankenkassen und Wahl ihrer Ausschüsse,
die Einberufung der Ausschüsse, die Amtsversammlung, die
Vorlage der Statuten, die Aufnahme des Gefamnilarmenetats
jil den Gemeinden, die Ausscheidung durch die Armenpflege der

Dürftigen, die Festsetzung des Nolbarmenetats, das AuSgaben-
büdget, die Entwerfung deS VerpflegungSrcglementS, die Ein-
wohnergeineindeversammlung, Annahme der Reglemente und
Sanktion; Bcrpflegungsprojekt für die Nvlharmen, erster
Einschuß an die Spendkasse, Einrichtung der Kontrollen für
Verwandten- und Korporaiionsbeiträge, Einnahmenbüdgci. Sie
sehen, daß da sehr viel Werg an der Kunkel ist; dennoch
möchte ich den Zeitpunkt deS Inkrafttretens so bestimmen. Man
wird daS Mögliche thun. Wenn es sich aber gegen das Ende
deS JahreS zeigen sollte, daß die Einrichtungen nicht gehörig
getroffen seien, so werde ich mir erlauben, dem Großen Rathe
in der Winterfitzunz vor dem Neujahr einen Abänderungsvor-
schlag zu machen. DaS ist die Sachlage, die ich Ihnen nicht
verhehlen wollte.

Friedli Wir haben soeben gehört, wie viel noch zu
thun ist. Wenn man nur das Wichtigste ausführen will, so

ist es kaum möglich. Daher möchte ich den Zeitpunkt des

Inkrafttretens ans den I.März nächsthin festsetzen. Man kann
die Festsetzung des Nolharmenctals fast nicht aus den l. Januar
vornehmen und zwar wegen der Witterung, da die Armen an
Ort und Stelle gebracht werden müssen. Der Frühling ist in
mehrfacher Beziehung ein geeigneterer Zeitpunkt, weil dann
bereits allerlei wächst. Ohnedieß haben wir im Hornnng eine

Großrathssitzung und können dann allsällig die endliche
Berathung von Gesetzen vornehmen.

v. Wattenwvl zu Dießbach. Ich stelle den Antrag, den

Paragraphen so zu fassen: „Dieses Gesetz tritt zu gleicher Zeit

Tagblatt deö Großen RathcS >85?.

ZU

Mi dem Niederlassungs- und dem Armenpolizeigesetz in Kraft.
ES ist seinem ganzen Inhalt nach rc." (das Uebrige wie im
Entwürfe). Diese drei Gesetze stehen in enger Verbindung
miteinander. Nun haben wir die andern zwei Gesetze noch
nicht einmal berathen; eS kann bis Ende des Jahres gehen,
bis die zweite Berathung erfolgt. Wenn Sie die andern
zwei Gesetze berathen haben, so können Sie die Ausführung
besser bestimmen.

Berg er. Ich hingegen möchte eine bestimmte Frist
festsetzen, denn man weiß gar gut, wie gedreht wird, und es
wird bei den andern Gesetzen auch geschehen. Obschon ich
keinen Zweifel in die Thätigkeit deS Herrn Direktors und deS

Regierungsraihes setze, so möchte ich den Termin doch nicht
so weit hinausschieben, daß man sagen könnte, es pressire nicht.
Es presst«. Wenn man den 1. März festsetzen will, so habe
ich nichts dagegen. Dieses Gesetz bildet doch die Grundlage
der beiden andern Gesetze.

Mösching. Mir scheint, die beiden Anträge der Herren
Friedli und von Wattenwyl lassen sich durch Festsetzung des
1. März vereinigen. Es wird mehr Schwierigkeiten darbieten,
als der Herr Berichterstatter vorsieht. Ich möchte daher be.
stimmen, dieses Gesetz trete auf den l. März là in Kraft
und mit demselben gleichzeitig daS Niedcrlassungö- und das
Armenpolizeigesetz.

v. Bürcn. Mir scheint, es wäre zweckmäßiger, den Tag
des Inkrafttretens erst dann zu bestimmen, wenn die von Herrn
Mösching aufgestellten Bedingungen erfüllt sein werden. Es
liegt im Interesse nicht nur beö Gesetzes, sondern auch der
Vollziehung „ daß alle drei Gesetze gleichzeitig in Kraft treten.
Im Eingangsrapporte sagte der Herr Berichterstatter, die zweite
Berathung deS Armengesetzes müsse vor der Behandlung der
andern Gesetze vorgenommen werden, weil es die BafiS der
beiden andern Gesetze bilde. Jetzt liegt kein Grund vor, das
Armengesetz vor den andern in Kraft treten zu lassen ; ich pflichte
daher dem Antrage des Herrn v. Wattenwyl bei.

Schnccberger im Schweikhof. Ich möchte dagegen den
Vorschlag des Herrn Berichterstatters festhalten. Er gab zu,
wenn es nicht möglich sei, so werde er dann den Termin
abändern. Die Besorgnis des Herrn Friedli theile ich nicht.
Haben wir gute Zeiten, so werden auch diejenigen, welche
man verkostgelvcn muß, um die nämliche Summe, wie bis-
dahin, vielleicht noch günstiger, versorgt werden können.
Sodann möchte ich noch aufmerksam machen, daß die Festsetzung
des l. Januar auch hinsichtlich der Rechnungsführung viel
zweckmäßiger ist, als die Verschiebung auf ein anderes Quartal.

Herr Berichterstatter. So viel ich weiß, ist cS ohne
Beispiel, daß man das Inkrafttreten eines Gesetzes vom
Erscheinen cincö andern Gesetzes abhängig machte, sondern man
wird überall die Festsetzung eines gewissen Termins finden.
Schon aus diesem Grunde glaube ich, man müsse hier einen
bestimmten Termin festsetzen. Es liegt jedenfalls in der Absicht
des RcgierungSralheS und des Großen Rathes, daß daS Armen-
gcsetz nicht ohne Niederlassungs- und Armenpolizeigesetz in Kraft
trete. Ich rechne darauf, daß diese zwei Gesetze noch im pause
dieses Jahres berathen und, wen» möglich, provisorisch in Kraft
gesetzt werden. Wollte man auf die provisorische Inkraftsetzung
nicht eingehen, dann bliebe dem Großen Rathe nichts anderes
übrig, als auf diesen Termin zurückkommen und denselben
abzuändern. Ich glaube, das sei der natürlichste Gang. Was
die Festsetzung des t. März betrifft, so hat sie ihre Schwierigkeilen,

nicht nur wegen der Rechnungslegung der Gemeinden,
sondern auch wegen des Staatsbudgets. ES muß für 185)8 ein

ganz anderes Bridget aufgestellt werden, wenn daS Gesetz mit
dem Ansauge des Jahres in Kraft tritt, a!S wenn noch ein

Theil des "Jahres unter dem alten Systeme zugebracht wird.
7!)
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Wie Sie nun wissen, steht das StaatSbüdget in enger Beziehung
zum Büdget der Gemeinden; beide müssen zusammenwirken.
DaS Gemeindebüdget muß sich auf das ganze Jahr, von
Dezember zu Dezember erstrecken, wie das StaatSbüdget, es

darf von diesem nicht so verschieden sein, so daß ich keinen

andern Ausweg sehe, als, wenn man nicht den t. Januar
1858 festseyen will, die Jukrafttretung auf den 1. Januar
1859 zu verschieben. Indessen läßt dieß sich noch untersuchen.
Sie können auf diesen Termin zurückkommen und das Geeignete

verfügen, so daß ich auf der Festsetzung des 1. Januar 1858
beharren möchte, unter Vorbehalt dessen, was der Große Rath
später noch verfügen kann.

A b st i m m u n g.

Für den 8 56 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für Festsetzung eines Termins Große Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn v. Watte nwyl Minderheit.
Für den Termin des t. Januar 1858 Große Mehrheit.
Für den 1. März 1853 Minderheit.

s 57.

Herr Berichterstatter. Ich habe Ihnen bei Ziffer 4
einen Zusatz vorzuschlagen, welcher also lautet: „mit Ausnahme
derjenigen Bestimmungen, welche auf die Bezirkskrankenanstaltcn
(Nolhfallstuben) Bezug haben." Wenn nämlich das ganze
Gesetz von 1848 aufgehoben würde, so würde den Nothfallstuben

der Boden unter den Füßen weggenommen. DaS will
man nicht, daher diese Ausnahme.

Geißbühler. Aus dem nämlichen Grunde möchte ich

das gleiche Recht auch für die Privatarmcnanstalten in
Anspruch nehmen, welchen ebenfalls der Boden unter den Füßen

weggenommen würde. Ich möchte daher den Herrn Berichterstatter

ersuchen, auch diese Anstalten unter seinen Schutz zu
nehmen.

Herr Berichterstatter. Diese Armenanstaltcn sind
allerdings in demselben Gesetze regulirt und der Beitrag ist auch

dort bestimmt, so daß ich nichts dagegen habe, wenn man auch

für sie den nämlichen Vorbehalt machen will. Ich glaubte bei

der ersten Berathung, eS sei nicht absolut nöthig, weil der

Staaisbeitrag an die betreffenden Anstalten im 8 31 deS Armen.
gesetzeS vorgesehen ist. Aber ich sehe durchaus keine Schwierigkeit,

dieselben in gleicher Weise zu behandeln, wie die
Nothfallstuben, und gebe den Antrag des Herrn Geißbühler als
erheblich zu.

Matthys. Mir scheint, die Besorgniß des Herrn
Geißbühler sei unbegründet, weil im 8 31 litt. t,. Ziffer 3 der

StaatSbeitrag an die Privatarmenanstalten vorgesehen ist, während

das hinsichtlich der Noihfallanstalten nicht der Fall ist.

Der s 57 wird mit den zugegebenen Modifikationen durch
das Handmehr genehmigt.

Eingang des Gesetzes.

Ohne Einsprache genehmigt.

Die Diskussion über allfällige Zusatzanträge wird eröffnet.

v. Büren. Ich erlaube mir auf einen Antrag
zurückzukommen, den Herr Friedli gestern stellte, in Betreff der Aus-
Nahme der Armeninspektoren in'S Gelübde. Es kann sich treffen,
daß Männer zu dieser Stelle berufen werden, welche bereits
den Eid geleistet haben, sei cS als Mitglieder deS Großen Rathes,
der Gemeindebehörden oder in anderer Stellung. Ich glaube
daher, es wäre nicht gut, wenn solche Männer auch für diese

Funktionen besonders in's Gelübde aufgenommen würden, und
beantrage die Ausnahme eines Zusatzartikcls an geeigneter Stelle
in dem Sinne, daß Armeninspektoren, welche bereits als
Mitglieder des Großen Rathes oder als Beamte beeidigt worden
sind, von der Ablegung eines Gelübdes zu diSpcnsiren seien.

Herr Präsident. Es ist eigentlich kein neuer Artikel,
sondern nur die Ausdehnung eines bereits beschlossenen Artikels;
aber um den Gegenstand so vollständig als möglich zu erörtern,
will ich den Herrn Berichterstatter anfragen, was er zu erwiedern

habe.

Herr Berichterstatter. Wenn Sie diese Ausnahme
machen wollen, so sehe ich keine große Schwierigkeit. Jedenfalls

wird eS auch in andern Fälle» so gehalten, wie dieses
Gesetz eS vorschreibt. Wenn z. B. Jemand als Mitglied des
Großen Rathes beeidigt worden ist, und er in den Gemeindrath

tritt, so wird er auch in dieser Eigenschaft in das Gelübde
ausgenommen. Die Sache kam übrigens schon bei dem betreffenden

Artikel zur Sprache. Mich stoßt dieser nicht, sondern
ich hielte die Annahme des von Herrn v. Büren gestellten
Antrages für eine auffallende Abänderung des bisherigen
Verfahrens.

Matthys. Ich begreife den Standpunkt des Herrn von
Büren, er will nicht, daß der Eid oder daS Handgelübde
mißbraucht werde. Ich denke aber, die Armeninspektoren werden
besondere Instruktionen erhalten, und bei dem Gelübde, welches
der Regierungsstatthalter ihnen abnimmt, wird daraus Rücksicht

genommen. Wenn nun ein Mitglied deS Großen Rathes als
solches einen Eid geleistet hat, so ist dadurch noch kein Gelöbniß
abgelegt, auch andere Pflichten getreu und gewissenhaft zu
erfüllen. Ferner habe ich als RechtSanwalt die Erfahrung
gemacht, daß die Leistung eines Eides ein feierlicher Moment
ist, so daß selbst rohe und harte Leute vor den Schranken deS

Gerichtes davon ergriffen wurden und Thränen vergossen; und
solche Momente sind in religiöser Beziehung nicht ganz ohne
Bedeutung. Sodann können Armeninspekloren erwählt werden,
welche die Verhältnisse nicht ganz genau kennen, so daß es gut
ist, wenn sie mit dem Regierungsstatthalter über das Armenwesen

im Allgemeinen, sowie über Lokalverhältnisse Rücksprache
nehmen können. Kurz, ich finde, der Regierungsstalthalter
könne bei Anlaß der Beeidigung des Armeninspeklors diesem

Mittheilungen machen, welche für das Armenwesen von sehr
ersprießlichen Folgen seien. Beseitigen Sie den Artikel, so wird
diese Gelegenheit durch das Gesetz abgeschnitten, wenn der
Armeninspeklor nicht sonst zum Regierungsstatthalter geht.

v. B üren. Wenn die Heiligkeit des Eides überall gehörig
geachtet würde, so wäre ich beruhigt, aber durch die Häufigkeit

seiner Anwendung wird die Achtung untergraben. Wenn
ein Armeninspektor in anderer Stellung geschworen hat, die

Pflichten feines AmteS getreu und gewissenhast zu erfüllen, so

ist er auch gehalten, die Pflichten dieses Amtes getreu zu
erfüllen.

Abstimmung.
Für den Antrag des Herrn v. Büren
Dagegen

Minderheit.
Große Mehrheit.



Mösching. Ich möchte einen Zusatz bezüglich deS § 2t
beantragen, wo grundsätzlich entschieden wurde, daß dek
Schuldenabzug nicht stattfinden soll. Nun beantrage ich die
Aufnahme eines Zusatzes in dem Sinne: „die Direktion des Innern
möge solchen Gemeinden den Schuldenabzug gestatten, welche
denselben einhellig beschlossen haben." Nach der Verfassung
sollen bloß vom fruchtbaren Vermögen Teilen bezogen werden,
und wenn man den Schuldenabzug nicht gestattet, so werden
auch solche Leute betastet, die mehr oder weniger Schulden
haben.

Herr Präsident. ES ist dieß offenbar wieder ein
Zurückkommen auf einen frühern Artikel, und ich mache aufmerksam,
daß auch nur für die Erheblichkeit deS Abänderungsantrages
mehr Stimmen erforderlich sind, als bei 8 2t sich für den
Artikel ausgesprochen haben.

Herr Berichterstatter. Ich habe mich schon bei der
ersten Berathung einläßlich über den Schuldenabzug
ausgesprochen; bei der zweiten Berathung kam er gar nicht mehr in
Frage. Jedenfalls könnte der Antrag des Herrn Mösching
nicht angenommen werben, daß die Direktion des Innern dieser
oder jener Gemeinde bewilligen könnte, über ein so wichtiges
Prinzip zu entscheiden, dessen Entscheidung ich kaum dem Re-
gierungsraihe übertragen möchte. Wenn man eS einer Ge-
meinde gestaltet, so muß man eS der andern auch gestatten,
und am Ende würde die Direktion deS Innern ein Prinzip
durchsetzen, welches der Große Rath grundsätzlich verworfen
hat. So sehr vielleicht gegenwärtig die Stimmung für den

Schuldenabzug sein möchte, so würde man bald in seinen
Konsequenzen große Nachtheile erkennen. Man darf nicht
vergessen, daß der Schuldenabzug für die StaatSsteuer und
derjenige für die Gemeindesteuer zwei himmelweit verschiedene

Sachen sind; daß dasjenige, was bei der StaatSsteuer am
einen Orte abgezogen wird, am andern Orte als Kapital
aufgenommen wird, während bei der Gemeindesteuer nur abgezogen,
das Abgezogene aber nicht außerhalb der Gemeinde gesucht

würde; und so könnte es am Ende dahin kommen, daß die

Gemeindesteuer auf einigen wenigen Schuldenfreien lasten und
diese veranlassen würde, sich aus der Gemeinde zu entfernen.
ES wurde sicher wohl überlegt, als eS sich darum handelte,
hier den Schuldenabzug nicht zu gestatten, und ich muß daher
auch diesem Antrag entgegentreten.

Der Antrag des Herrn Mösching bleibt in Minderheit.

»

Der Herr Berichterstatter zeigt an, daß der Regie-
rungSrath sich sofort versammle, um die definitive Redaktion
deö Gesetzes über daS Armenwesen vorzuberalhen, so daß
dieselbe noch in der heutigen Sitzung erledigt werden könne.

Entlassungögesuch deS Herrn Kilchenmann von
der Stelle eines Gerichtspräsidenten von Wangen.

Nach dem Antrage deS Regierungsrathes wird die

verlangte Entlassung in üblicher Form auf den 31. Dezember
1857 ertheilt.

3l3

Dekrets-Entwurf.

Der Große Rath deS Kantons Bern,

in Betrachtung,

daß, nachdem die Verhältnisse der Sekundärschulen durch
neue Gesetze geordnet sind, es angemessen ist, alle Sekundärschulen

des Kantons denselben gesetzlichen und reglementarischen
Vorschriften zu unterstellen,

nach Erfolgtcr Verständigung mit der Burgergcmeinde
Burgdorf,

beschließt:

Art. 1.

Die bisher sogenannte höhere oder obere Knabenschule in
Burgdorf wird von nun an als Progymnasium, so weil eS den
Unterricht, die Verhältnisse der Schüler und Lehrer, so wie die
Beaufsichtigung und Administration der Anstalt betrifft, ganz
unter die für die gleichartigen öffentlichen Bildungsanstalten
deS Kantons gegenwärtig geltenden Gesetze und Verordnungen
gestellt. Demgemäß sind die mit den daherigen allgemein
geltenden Vorschriften nicht ganz übereinstimmenden Art. 5 und 6
des Dekrets vom 30. November 1854 aufgehoben.

Art. 2.

Betreffend die ökonomischen Verhältnisse der Anstalt bleibt
es bei den Bestimmungen der Art. 7—16 des oben genannten
Dekrets.

Bern, den 1. Juli 1857.
Namens deS Großen RatheS:
(Folgen die Unterschriften.)

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1854,
Seite 272 ff.)

Dr. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter.
Es handelt sich nur um die Aufhebung der 88 5 und 6 des
Dekretes vom 30. November 1854, damit die Leitung der
sogenannten höhern Knabenschule in Burgdorf den nämlichen
Bestimmungen unterworfen sei, wie die andern gleichartigen
Anstalten. Der Dekretsentwurf wurde der Gemeinde Burgdors
mitgetheilt, welche damit einverstanden ist. Ich trage darauf
an, Sie möchten in die Berathung des Dekretes eintreten,
dasselbe irr glotio behandeln und genehmigen.

Sowohl das Eintreten als die Behandlung des Dekretes
in glodo und dessen endliche Genehmigung werden ohne
Einsprache durch daS Handmehr beschlossen.

Vortrag des Regierungsrathes und der Direktion
deS Innern, Abtheilung Gesundheitswesen, betreffend
daS Gesuch mehrerer Einwohner von Thun und Umgegend, daß
englischen Aerzten das Praktiziren in hierseitigem Kantone
gestattet werden möchte.

Der Regierungsrath trägt darauf an, es sei über
dieses Gesuch, als bestehenden gesetzlichen Vorschriften zuwiderlaufend,

zur Tagesordnung zu schreiten.

vr. Lehmann, Direktor deS Innern, Abtheilung
Gesundheitswesen, als Berichterstatter. ES fragt sich, ob Sie
einem Gesuche von 22 Einwohnern von Thun und Umgegend
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entsprechen wollen» einem Gesuche, das dahin geht, englischen

Aerzten im hiesigen Kanton ein Privilegium einzuräumen. Die
Petenten wünschen nämlich, daß englische Aerzte unter ihren
Landsleuten praktiziren dürfen, ohne die gesetzlichen Vorschriften
erfüllt zu haben. Als dieß bekannt geworden, rührten auch die

einheimischen Aerzte sich, und erinnerten in einer mit zahlreichen
Unterschriften versehenen Vorstellung den Großen Ralh daran,
daß cS gegen die bestehenden Gesetze und überdieß bei den

großen Opfern, die sie gebracht, um den gesetzlichen

Bestimmungen zu genügen, unbillig sei, und verlangen Schutz ihrer
Rechte. Man kann sagen, daß wir ein, wenn auch nicht nach

Wunsch, doch gesetzlich geordnetes Medizinalwescn haben,
und daß seit alten Zeiten bei uns Vorschriften bestehen, nach

welchen diejenigen, welche die Kranken besorgen wollen, sich

über ihre Befähigung dazu ausweisen sollen. Namentlich
enthält das Gewerbsgesetz eine Bestimmung hierüber, aber auch

schon im Jahre 1807 wurde verordnet, daß Niemand den

Beruf eines Arztes im Kanton Bern ausüben dürfe, es sei

denn, er habe die gesetzliche Prüfung bestanden. Schon viel
früher haben die bernischen Regierungen es für wichtig genug
erachtet, vor Allem sich zu überzeugen, ob derjenige, welcher den

Beruf eines Arztes ausüben wollte, tüchtig dazu sei, und zwar
durch Prüfung im Lande. So wurde im Jahre 1765 eine

Verordnung erlassen und 1788 erneuert. Sie sehen also, daß

seit bald einem Jahrhundert die Sache so geordnet ist. Ich
glaube nun, es sollte eigentlich weiteres zur Begründung des

Antrages des RegierungSrathcs nicht nöthig sein, cS sollte
genügen, wenn nachgewiesen ist, daß das Gesuch der 22 Pe-
tenten den bestehenden gesetzlichen Vorschriften widerstreitet, ferner
daß es nicht der Große Ralh ist, welcher über die Ausübung
der ärztlichen Praris entscheidet, sondern daß dieses in der

Kompetenz des Regierungsrathes liegt. Der Große Rath könnte

aUfällig eine Abänderung der bestehenden Gesetzesvorschriftcn
beschließen, aber in der Weise, wie die Sache vorliegt, hat der

Regierungsrath darüber zu entscheiden. Ich empfehle Ihnen
den Antrag desselben zur Genehmigung.

v. Erlach zu Spiez unterstützt den Antrag deS Negierungs-
rathes um so entschiedener, als mehrere Aerzte im Oberlande
der englischen Sprache vollständig mächtig seien und in andern
Staaten die Erlaubniß des Prakiizirens für fremde Aerzte den

größten Schwierigkeiten unterliege.

Der Antrag des RcgierungsratheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Rickli zeigt durch Schreiben vom 1. d. M. seinen

Austritt aus dem Großen Rathe an, wovon im Protokolle
Notiz genommen wird.

Strafnachlaß- und Strafumwandlungsgesuche.

Nach dem Antrage des RegierungSrathcs und der

Justiz- und Polizeidirektion werden ohne Einsprache durch
daS Handmehr abgewiesen:

1) Das Gesuch des Einwohnergemeindraths von Aeschi
um Umwandlung deS noch ausstehenden Theils der über Jakob
Krazcr, von Aeschi, gewcs. Scharfschützenwachtmeister, vom
Obergericht am 20. Januar 185l wegen intellektueller
Mitschuld bei Brandstiftung und zweier Entwendungen peinlich
verhängten 14jährigen Kettenstrafe in lebenslängliche
Landesverweisung.

2) Das Straf« und Kostennachlaßgesuch der Brüder Franz,
Casimir und Constant Froid evaur, Uhrenmacher zu Villsös
sur b'onteuais, Amtsbezirks Pruntrut, welche am 16. Mai
abhin von der Polizeikammer wegen Widersetzlichkeit gegen die

Ausführung eines Arrestes auf ihre Personen durch den Weibel
für eine schuldige Summe von Fr. 136, Ersterer zu 6 und die
beiden Letztem jeder zu 20 Tagen Gefangenschaft verurtheill
worden sind.

3) Johann Meier, von ReisiSwyl, am 19. Sept. 1856
vom Aisisenhofe des dritten Bezirks wegen Diebstahls peinlich
zu 1 >/j Jahr Zuchthaus veruriheilt, mit dem Gesuch um Nachlaß

des letzten Drittels dieser Strafe.

4) Der Einwohnergcmcindrath von O bertHal mit dem
Gesuch um Umwandlung des Rests der seinem Angehörigen
Niklaus Luginbühl, Wagner, wegen Dicbstahls auferlegten
zweijährigen Zuchthausstrafe in eine Leistungsstrafe.

5) Bendicht Schwab, von und zu Siselcn, welcher am
16. April >857 vom Polizeirichter von Erlach wegen Ehrverletzung

und Mißhandlung nebst »och andern Mithaflen unter
Anderm zu einer ^monatlichen uuabkäuslichen Leistung aus dem
Amtsbezirk Erlach verurtheilt worden, mit dem Gesuch um
Umwandlung der unabkäuslichen Leistungsstrafe in abkäufliche,
eventuell in eine entsprechende Eingrenzung in die heimathliche
Kirchgemeinde.

6) Der von den Assisen des ersten Gcschwornenbezirks
wegen Theilnahme an einer Schlägerei von Oberhofen
zu einem Jahr uuabkäuflichcr Leistung aus dem Amtsbezirk
Thun verurtheilte Samuel Flükiger, Bäckermeister in
Oberhofen, mit dem Gesuch um Umwandlung der unabkäuslichen
in eine abkäufliche Leistuugsstrafe oder in eine Amts- oder
Gemeindseingrenzung von entsprechender Dauer.

7) Christian Luginbühl, von Bowyl, Soldat der vierten
Reserve-Scharffchützenkvmpagnie, sonst wohnhaft in Oberthal,
welcher im letzten Herbst vom bernischen Kriegsgericht wegen
beharrlicher Verweigerung des Militärdienstes auf so lange
außer Landes verwiesen worden, als er, im dienstpflichtigen
Alter stehend, auf der Weigerung, die ihm gesetzlich obliegende
Militärpflicht zu erfüllen, beharrt — mit dem Gesuch um
Nachlaß dieser Strafe oder Umwandlung derselben in abkäus-
liche Leistung.

»

Endliche Redaktion der zweiten Berathung des Ge¬
setzes über das Armen wesen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seile 213 ff. hievor.)

Gegenstand der Berathung sind nur diejenigen Paragraphen,
in Bezug aus welche bei der zweiten Berathung Anträge
erheblich erklär! worden sind.

Schenk, Direktor deS Armcnwesens, als Berichterstatter.
Bei § 1 werden die Worte: „innerhalb einer Einwohnerge-
meindc wohnhaft sind" ersetzt durch: „in einer Gemeinde ihren
Wohnsitz haben."

Ohne Einsprache genehmigt.



Hèrr Berichterstatter. Die §8 2 und 3 bleiben
unverändert. Bet 8 4 findet die nämliche Abänderung statt, wie
bei H 1.

Genehmigt wie oben.

Herr Berichterstatter. Die K§ 5 und 6 bleiben un-
'verändert. Bei 8 7 wird an der Spitze der Ziffer 2 und 3
das Wörtchen „dass" gestrichen und als Ziffer 4 beigefügt:
„Kindern und Erwachsenen endlich in Fällen von Krankheit
Ärztliche Hülfe zu Theil wird."

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die Ziffer 2 des 8 8 erhält
nun folgende Redaktion: „Durch gleichmäßige Verchnlung
der Kinder von 6 Jahren bis zur Admission unter die bablichen
Einwohner und die Besitzer der inner der Gemeindsmarche
befindlichen Liegenschaften mit Entschädigung." Sie sehen, daß
der Regierungsralh auf seinen ersten Vorschlag, das Alter der
Kinder auf st Jahre zu bestimmen, zurückkommt, indem er fand,
es biete einen großen Vortheil, die Kinder so früh als möglich

M versorgen. Im letzten Alinea wird vor dem Worte „durch"
eingeschaltet: „mit Berücksichtigung dcS 8 7."

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Be rich t er statte r. Der 8 9 erhält nun folgende
Fassung: „Für die beiden Hauptklassen von Nvtharmen
berechnet der Staat zum Behuf seines Beitrages cm für alle
Gemeinden, welche nicht im Falle von § 25 sind, gleichmäßiges
Durchschniltskoslgeld." Dagegen wird, um dem erheblich
erklärten Antrage Rechnung zu tragen, der folgende Satz des

Paragraphen weggelassen, durch weichen der Staat in gewissen

Fällen verhindert würde, in seinen Beiträgen zu steigen bis
auf 500,000 Fr, z. B. wenn der Etat der Notharmen auf
40,VW Personen sinken und gleichwohl das Maximum des

Durchschnittes von 1854 bezahlt würde, so daß der Staat
vielleicht 100—200,000 Fr. ersparen könnte. Läßt man aber
das Marimum weg, so hat der Große Rath freie Hand, unter
Umständen bei dem Durchschnittskvstgelde höher zu gehen als
im Jahre 1854. Geradezu erklären, der Staat müsse unter
allen Umständen das Marimum verwenden, fand der Regie-
rungSrath nicht zweckmäßig, indem die Verfassung sich dieses
Ausdruckes nicht bedient. Sie sagt, eS soll nicht mehr, aber

zricht, eS müsse so viel verwendet werden.

Ohne "Einsprache genehmigt.

3!5

damit die Rückerstatlungspflicht erst Mit dem zurückgelegten
17. Altersjahre beginne. Bisher nahm man an, für dasjenige,
waS bis zum zurückgelegten 17. AlterSjahre für eine Person
geleistet worden, fti die RestiiutionSpflicht gegenüber derselben
nicht begründet, sondern sie liege den Eltern ob. DaS
Personenrecht von 1823 und daS Armengesctz haben diesen Grundsatz

schon anerkannt.

Herr Berichterstatter. Ich weiß nicht, welcher Ausdruck

deutlicher ist. Das 17. Alt.rsjahr muß immerhin
vollendet sein, bevor die Restitutionspflicht für das Kind beginnt.
ES wird genügen, in den Verhandlungen zu finden, daß der
Paragraph so zu verstehen sei, die Rückerstatlungspflicht beginne
nach dem zurückgelegten 17. AlterSjahre.

Die Redaktion des 8 11 »vird nach dem Antrage des
Herrn Berichterstatters genehmigt, der Antrag des Herrn
Äatthyö bleibt in Minderheit.

Herr Berich terstatter. Bei 8 12 wird das dritte Alinea
gestrichen, dagegen am Schlüsse deS ersten Alinea folgende
Bestimmung beigefügt: „und zwar so, daß die Verbindlichkeit
für den entferntern Verwandten erst dann eintritt, wenn der
nähere außer Stand ist, die vollständige Unterstützung nach
8 14 zu leisten."

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die 88 13, 14, 15, 1st und
17 bleiben unverändert. AIs 8 18 wird nun die Verfassungs.
Vorschrift aufgenommen, welche also lautet : „Die Armengüter
find gewährleistet und werden durch die Gemeinden verwaltet.
Der Ertrag derselben wird ihrem Zwecke und Stiftung gemäß
unter der besondern Ausficht deö Staates verwendet. (Verf.
8 85, 1. st.)«

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei 8 18 (nun 8 19) wird in
der ergen Zeile daS Wörtchen „nur" gestrichen, und an der Spitze
des zweiten Alinea daS Wort „Sofern" ersetzt durch „Erst
wenn."

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der 8 19 (nun 8 20) wird
nun ebenfalls entsprechend modifizirr. Der erste Satz wird
gestrichen, im zweiten Satze das Wort „Ihr" ersetzt durch „Der"
-und nach „Bestand" eingeschaltet: „der Ärmcngüter."

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der 8 19 bleibt unverändert,
der 8 ll erhält folgenden Zusatz: „Für Kinder, welche als
notharm versorgt worden sind, haftet die Rückerstattungspflicht
der für sie ergaugencn VerpstegungSkosten auf denjenigen, denen
die Pflicht ihrer Unierhaltung oblag, mit Abzug der bereits
nach 8 12 u. f. geleisteten Beiträge."

MatthyS. Wäre eV nicht zweckmäßig, zu sagen: „seit
Hem 17. AlterSjahre" statt: „vom 17. AllerSjahre hinweg",

Tagdlatt des Großen Rathes «issr.

Herr Berichterstatter. Der 8 20 (nun 8 21) bleibt
unverändert. Bei 8 21 (nun A 22) werden die Worte „des
Slaawsteuerr-egisterS" ersetzt durch: „der Staalssteuerrcgister,"
ebenso die Stelle „andern fruchtbaren beweglichen Vermögens"
durch: „anderer zinstragender Werlhschriften."

Ohne Einsprache genehmigt.
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Herr Berichterstatter. Bei 8 22 (nun K 23) wird
die Ziffer 3 folgendermaßen modifizirt: „Wo Personen wegen
mangelnder Hülfsmittel bei den Gemeindseinwohnern in regle«
mcnlarische Verpflegung gethan werden."

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der § 23 (nun 8 24) wird
dahin modifizin, daß erstens das Zitat des 8 22 durch
dasjenige des § 23 zu ersetze» ist, und sodann die Stelle „desselben,
so weit er reicht, zur Unterhaltung der bürgerlichen und ein-
faßlichen Notharmen verwendet" — durch folgende Bestimmung
ersetzt wird: „desjenigen Theils, der auf den 1. Jänner 1858
noch vorhanden ist, nur zur Unterhaltung der bürgerliche», der

Ertrag deS durch den Telldezug nach 8 22 in Kapital und
Zinsen neu gestifteten Theils dagegen zu Unterhaltung sämmtlicher

Notharmen der Gemeinde ohne Ausnahme verwendet."
WaS die von Herrn Trachsel beantragte Einschaltung der

Worte: „auf Verlangen der Lurgcrgemeinde" betrifft, so zeigte
sich bei genauer Untersuchung, daß dieser Annag doch nicht
zu dem Ziele führen würde, welches man zu erreichen
beabsichtigt. Wenn die Burgergcmeinde überall gefragt werden
müßte, so würde manche gezwungen, sich in einer Weise aus-
zusprechcn, wie sie es sonst gar nicht thäte. Die Burgerge«
meinbe konnte höchstens in Bezug auf den ersten Theil des

Zusatzes etwas verlangen, während in Bezug auf den zweiten
Theil gesagt werden müßte: „auf Verlangen deS Staates."
Man fand indessen, es sei besser, von eurer solchen Einschaltung

zu abstrahiren.

Ohne Einsprache genehmigt.

Ohne Bemerkung von Seite deS Herrn Berichterstatters
und ohne Einsprache wird nun die Redaktion folgender
Paragraphen durch das Handmehr genehmigt:

8 24 (nun 8 25) bleibt unverändert. Bei 8 25 (nun 26)
werden folgende Ergänzungen eingeschaltet: im ersten Alinea
vor „Armengüier" das Wort „örtlichen;" im zweiten Alinea
nach „ausdrücklich" die Worte: „sei cS für das bürgerliche
Armengut, sei es;" im dritten Mina nach „Gesetz" die Worte:
,.mil Berücksichtigung deS 8 14 des GemeinvegesetzeS." Die
§8 26, 27, 28 (mit Ausnahme der Zitate) 29 und 3V (nun
§8 27, 28, 29, 30 und 31) bleiben unverändert. Bei 8 31

(nun 8 32) wird bei litt n. nach dem Wörtchen „dem"
eingeschaltet: „obigen", ferner das Zitat deS 8 24 bei Ziffer 4
berichtigt. § 32 (nun 8 33) bleibt unverändert, mit Ausnahme
deS Zitates. Bei 8 33 (nun 8 34) wird bei Ziffer 2 nach
dem Worte „derselben" eingeschaltet: „nach Mitgabe deS sank-

tionirlen Verpflegungsreglements." 8 34 (nun 8 35) bleibt
unverändert. Bei 8 35 (nun 36) wird die Ziffer 7 gestrichen,

um bei 8 36 (nun 8 37) als Ziffer 2 in folgender Fassung
aufgenommen zu werden: „Streitigkeiten wegen Aufnahme von
Personen auf den Noiharmenelat nach eingeholtem Bericht des

RegierungsstauhalterS in letzter Instanz zu entscheiden." Ferner
wird das Zirat bei Ziffer 6 berichtigt. Für 8 37 (nun 8 38)
wird am Schlüsse der Ziffer 1 das Wort „KantonS" ergänzt
durch: „Kanivnstheils." Bei 8 38 (nun 8 39) werden die

Worte „innerhalb einer Etnwohnergemeinde wohnhaft sind,"
ersetzt durch: „in einer Gemeinde ihren Wohnsitz haben." Die
88 39, 40 und 41 (nun 88 40, 41 und 42) bleiben
unverändert. Am »Schlüsse des 8 42 (nun 8 43) wird folgende
Bestimmung aufgenommen: „Verweigerung der Bildung einer

Spendkasse von Seile einer Gemeinde zieht von Seite des

Staates Verweigerung seiner Beiträge nach sich."

Herr Berichterstatter. Die 88 43, 44 und 45 (nun
88 44, 45 und 46) bleiben unverändert. Bei 8 46 (nun 8 47)
wird am Schlüsse deS ersten Satzes eingeschaltet: „oder nach
Einwohnergemeindcn." In Uebereinstimmung damit wird dann
das Wort „Kirchgemeinden" im folgenden Satz ersetzt durch
„Gemeinden." Im zweiten Alinea wird statt „Kirchcnvorstand"
gesetzt: „Einwohnergemeindrath" und die Schlußstelle „die
Krankenpflege besorgt" ersetzt durch: „der Krankenpflege
vorsteht."

M atth yS. Ich will nur auf ein Verhältniß aufmerksam
machen. Wenn mehrere Einwohnergemeinden in einer Kirch-
gemcinde eine gemeinschaftliche Armenpflege haben, so ist nicht
gesagt, welche Einwohnergemeinde den Lehrer bezeichnen soll.
Man könnte die Wahl durch Zusammentreten der Gemeinderäthe

vornehmen lassen.

Herr Berichterstatter. Ich denke, man könne dieß der
Vollziehung überlassen.

Der 8 46 (nun 8 47) wird durch das Handmehr
genehmigt.

Auch die Redaktion folgender Paragraphen wird ohne
Diskusston genehmigt:

Die 88 47 und 48 (nun 88 48 und 49) bleiben
unverändert. Der 8 49 (nun 8 50) erhält mit Rücksicht auf gefallene

Bemerkungen folgenden Zusatz: „Ueberdieß hat jeder, der
in der Verwaltung, sei eS einer Spendkasse, sei es einer
Krankenkasse deS Amtsbezirks steht, das Recht, der Versammlung
mit berathender Stimme beizuwohnen." Die 88 50 und 5t
(nun 88 51 und 52) bleiben unverändert. Bei 8 52 (nun
8 53) wird als Ziffer 2 folgende Bestimmung aufgenommen:
„Wer die nach § 11 schuldigen Verpflegungskosten nicht
zurückerstattet hat." Sodgnn werden bei Ziffer 3 (früher Ziffer 2)
die Worte „oder Krankenkasse" gestrichen. Die 88 53, 54 u. 55
(nun 88 54, 55 und 56) bleiben unverändert. Bei 8 56 (nun
8 57) wird der Termin des Inkrafttretens definitiv auf den
1. Jänner 1858 festgesetzt.

Herr Berichterstatter. Bei 8 57 (nun 8 58) wird
Ihnen vorgeschlagen, die Ziffer 4 wegzulassen. Bei genauer
Untersuchung zeigt sich nämlich, daß das Gesetz vom 19. Mai
und 8. September 1843 dem neuen Armengesetze nicht wesentlich

widerspricht. Es enthält Bestimmungen über eine Reihe
von Anstalten, die bereits ausgeführt sind. Sie haben aber
vernommen, daß daS Gesetz von 1848 die Grundlage einiger
bestehender Anstalten bildet, wie der Armenanstalten, RettungS-
anstalten ic., so daß es jedenfalls besser scheint, das Gesetz
bestehen zu lassen. Daher fällt die Ziffer 4 einfach weg.

Ohne Einsprache genehmigt.

Hiermit ist die zweite Berathung deS Gesetzes über daS

Armenwesen geschlossen. Dasselbe lautet in setner definitiven
Redaktion, wie^olgt:



Gesetz
über

das ÄrmenWesen.

Der Große Rath des KantonS B,ern,

in Ausführung der Bestimmungen der Verfassung 8 85
I. a, K, c, ci, e betreffend die Regulirung deS Armenwesens,
auf den Antrag des RegierungSraihcS,

beschließt:

I.

Armenetat.

8 1.

Sämmtliche Arme, Angehörige deS alten Kantonstheils,
welche in einer Gemeinde ihren Wohnsitz haben, bilden den

Gesammiarmenetat der Einwohnergemeinve.

8 2.

Dieser Gesammiarmenetat jeder Einwohnergemeinde
enthält zwei verschiedene Klassen von Armen:

1) Arme, welche gänzlich ohne Vermögen und zudem ohne
die leiblichen oder geistigen Kräfte zu einem für ihren
Unterhalt hinlänglichen Erwerb durch Arbeit find — die
Notharmen, Burger sowohl als Einsaßen.

2) Arme, welche ardeiis- und erwerbsfähig sind, aber den¬

noch zeitweise an den unentbehrlichsten Bedürfnissen deS

Lebens Mangel leiden — die Dürftigen, Burger
sowohl als Einsaßen.

II.

Armenpflege.

8 3.

Die Armenpflege zerfällt in:
eine Armenpflege für die Notharmen;

L. eine Armenpflege für die Dürftigen.

ä.

Notharmenpslege.
r. Etat.

s 4.

Die Notharmen, Angehörige des alten KantonStheilS, welche
in einer Gemeinde ihren Wohnsitz haben, bilden einen eigenen,
abgesonderten Theil des GesammtarmenetatS der Einwohnergemeinde.
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8 5.

Dieser Etat der Rotharmen wird in jeder Einwohnergemeinde

einmal im Jahre festgestellt und bleibt während der
Dauer eines JahreS unverändert.

8 6.

Auf den Notharmenetat werden gemäß 8 2 Ziffer I nur
aufgenommen:

1) vermögenslose Waisen oder sonst Hülflose Kinder bis zur
erfolgten Admission;

2) vermögenslose Erwachsene, welche, sei'S in Folge ange-
borncr Uebel, sei eS in Folge Gebrechen des Alters,
unheilbarer Krankheilen und Beschädigungen arbcitS- und
verdienstunfähig sind.

2. Versorgung.

8 7.

Für diese Armen soll so gesorgt werden, daß
1) die Kinder eine christliche Erziehung empfangen, zu

fleißigem Schulbesuch angehalten, neben der Schule an
eine ihren Kräften angemessene Beschäftigung gewöhnt
und zu einer Berufsthätigkeit vorbereitet, an Fähigkeiten
und Fleiß Ausgezeichnete wo möglich in passende Bil-
dungsanstalten gebracht werden, sowie, daß sie in Hinsicht
auf Nahrung, Kleidung und übrige Pflege daö
Nothwendige erhalten;

2) die Personen über 16 Jahre, welche in Folge angeborner
Uebel ihren Lebensunterhalt nicht selbständig gewinnen
können, so untergebracht werden, daß die ihnen all fällig
noch beiwohnende Arbeitskraft zu ihrem Unterhalt in
Anspruch genommen und verwendet, Aufsicht über sie
ausgeübt und im Uebrigen Schutz und Pflege ihnen
gewährt wird;

3) die durch Gebrechen des Alters oder sonst durch unheilbare
Uebel arbeitsunfähig gewordenen die ihren Schwächen
und Beschwerden entsprechende Pflege und dabei wo
möglich noch eine ihrem Zustande angemessene Beschäftigung

finden;
4) Kindern und Erwachsenen endlich in Fällen von Krankheit

ärztliche Hülfe zu Theil wird.

8 S.

Die Versorgung dieser Armen geschieht
1) durch freie Verkostgeldung an wohlbelcumdele, arbeitsame

und verpflegungsfähige Leute;
2) durch gleichmäßige Veriheilung der Kinder von 6 Jahren

bis zur Admission unter die hablichen Einwohner und die
Besitzer der lnner der Gemeindsmarche befindlichen
Liegenschaften mit Entschädigung;

3) durch gemeinsame Unterhaltung und Verpflegung in einem
Gemeindarmenhaus mit Ausschluß der schulpflichtigen
Kinder;

4) durch Unterbringung Einzelner in Armenerziehungsanstal-
ten, RettungSanfialren, Verpflegungöanstalccn von
Privaten, Gesellschaften oder des Staats.

Jede Gemeinde ordnet diese Versorgung mir Berücksichtigung
deS 8 7 durch ein Verpflegungsreglemenl und unterlegt dasselbe
der Sanktion der Direktion deS Innern, Abtheilung Armenwesen.

8 9.

Für die beiden Hauplklassen von Nolharmen berechnet der
Staat zum Behuf seines Beitrages ein für alle Gemeinden,
welche nicht im Falle von 8 25 sind, gleichmäßiges Durch-
schnittSkostgeld.
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z. Hülfsmittel.

8 10.

Für den regelmäßigen Unterhalt der Notharmen findet keine

GemeindSarmentelle statt.
Die Mittel zur Versorgung der Notharmen und zur Deckung

der nach 8 5 in Verbindung mit 8 9 berechneten Summe sind

vielmehr für die Gemeinden und den Staat folgende:

». Rückerstattungen.

8 11.

Personen, welche als Notharme versorgt worden sind, haben,
wenn ihnen durch Schenkung, Erbschaft oder andere Weise
Vermögen zufällt, sämmtliche vom 17. Altersjahre hinweg für
fie ergangenen Verpflegungskosten zurückzuerstatten.

Für Kinder, welche als notharm versorgt worden sind,
haftet die RückerstaitungSpflicht der für sie ergangenen Ver-
pflegungSkosten auf denjenigen, denen die Pflicht ihrer
Unterhaltung oblag, mit Abzug der bereits nach § l2 u. f. geleisteten
Beiträge.

Die Beiträge der Blutsverwandte«.

8 12.

Für Personen, welche als Notharme versorgt werden müssen,
sind die Verwandten derselben in auf- und absteigender Linie,
sowie die Ehegatten dieser Verwandten während der Dauer der
Ehe beitragspflichtig und zwar so, daß die Verbindlichkeit für
den entfernter» Verwandten erst dann eintritt, wenn der nähere
außer Stand ist, die vollständige Unterstützung nach 8 14 zu
leisten.

Diese Pflicht der Ehegatten dauert auch nach der durch
Tod erfolgten Auflösung der Ehe fort, insofern der Ucberlebende
die Erbschaft seines verstorbenen Ehegatten angenommen, oder,
nach ausgeführter gerichtlicher Bereinigung sich den Aktivüberschuß

aus derselben angeeignet hat.

8 13-

Die Beiziehung dieser Beitragspflichtigen geschieht zuerst
gütlich durch die Armenbehörde. Hat diese keinen oder nicht
den gewünschten Erfolg, so wird von der Armcnbehörd« nach
dem Armenpolizeigesetz verfahren.

8 14.

Das Marimum des Pflichtigen VerwandtcnbcitragcS
beträgt in der Regel daS nach 8 9 bestimmte Durchschnitts-
kostgeld.

Der Beitrag wird nach Verhältniß des Vermögens und
des Erwerbes der Pflichtigen festgesetzt.

«. Die Beiträge der Burgergüter.

8 15.

Der Staat wird darüber wachen, daß die Armen von der

Mitbenutzung der Burgergüter nicht verdrängt werden.
(Verfassung 8 85 I. t>.)

8 Iß.

Für Personen, welche als Notharme ohne Burgernutzung
in irgend einer Gemeinde verpflegt werden müssen, ist das
bewegliche und unbewegliche Vermögen der bürgerlichen Korporation,

welcher sie angehören, beitragspflichtig.

8 1?.

Der an die verpflegende Armenbrhorde auszurichtende Beitrag

beträgt, wenn die notharme Person minderjährig ist, einen
Drittheil, wenn sie mehrjährig ist, die Hälfte deS durchschnittlichen

Ertrages der betreffenden Burgernutzung, in keinem Fall
aber mehr, als daS nach 8 9 bestimmte Durchschnittskostgeld.

ü. Die Betträgt der GemeindSarmengüter.

8 18.

Die Armengüter sind gewährleistet und werden durch die
Gemeinden verwallet. Der Ertrag derselben wird ihrem Zwecke
und Stiftung gemäß unter der besondern Aufsicht des Staates
verwendet. (Verfassung 8 85 I. h.)

8 19.

Der Ertrag der Armengüter wird zur Versorgung von
Notharmen verwendet.

Erst wenn der Ertrag eines ArmenguteS das Bedürfniß
der Notharmcnpflege übersteigt, kann der Ucberschuß für die

Armenpflege der Dürftigen verwendet werden,
Armenfonds, welche ausdrücklich zu einem besondern, nicht

in daS Gebiet der Notharmenpflege fallenden Zweck gestiftet
sind, bleiben, sobald dieß nachgewiesen und vom Regierungsrathe

anerkannt ist, von obiger Bestimmung unberührt.

8 20.

Der gesetzliche Bestand der Armengüter ist derjenige, welcher
sich unter Voraussetzung gesetzlicher Verwaltung herausstellt.
Der Ertrag des gesetzlichen Vermögensbeftanbes zu vier vom
Hundert gerechnet ist der gesetzliche Ertrag. Die Gemeinden
sind dem Staate gegenüber für den gesetzlichen Bestand und
den gesetzlichen Ertrag des ArmengutS verantwortlich.

8 21.

Die Armengüter sind in allen Gemeinden, in welchen sie

seit dem 1. Januar 1846 verschuldet oder geschwächt worden
sind, auf ihren gesetzlichen Bestand und Ertrag zurückzuführen.

Dieß geschieht durch Verzinsung des Fehlenden mit jährlich

wenigstens sechs vom Hundert, wovon zwei vom Hundert
zu Ersetzung des KapualbeftandeS verwendet werden.

8 22.

Zu diesem Behuf findet in allen betreffenden Gemeinden
ein jährlicher Tellbezug statt. Derselbe wird vorgenommen
auf der Grundlage der SlaatSsteuerregister der Gemeinde, jedoch
unter Vorbehalt von 8 2 des Gesetzes über die Vermögenssteuer

vom 15. März 1856, ohne Schulvenabzug und mit
Beiziehung der Obligationen und anderer zinstragender
Werthschriften. Er dauert so lange, bis daS Armcngul seinen
gesetzlichen Lestand wieder erreicht hat und durch sich selbst den
gesetzlichen Ertrag liefert.

8 23.

In allen Gemeinden, in welchen Teilen zur Armcnver-
waltung erhoben worden sind oder zur Ersetzung des ArmengutS

erhoben werden müssen, ist die Verwaltung des ArmengutS

Sache des Einwohnergemeinderaths. Ebenso steht diese

Verwaltung dem Einwohnergeiminderaihe zu:
1) wo sie bis dahin ihm übergeben war;
2) wo sie ihm in Zukunft übergeben werden wird;
3) wo Personen wegen mangelnder Hülfsmittel bei den

Gemeindscinwohnern in reglememtmsche Verpflegung
gethan werden.



8 24.

In allen Gemeinden, in welchen nach § 23 die Verwaltung

des ÄrmengulS an den Einwohnergemeinderath übergegangen

ist. oder übergehen wird, wird der Ertrag desjenigen
Theils, der auf den 1. Jänner 1858 noch vorhanden ist, nur
zur Unterhaltung der bürgerlichen, der Ertrag des durch den

Tellbezug nach § 22 in Kapital und Zinsen neu gestifteten
Theils dagegen zu Unterhaltung sämmtlicher Notharmen der
Gemeinde ohne Unterschied verwendet. Armenstistungen zu

ganz besondern Zwecken bleiben hievon unberührt.

s 25.

Wo eine Burgergemeinde mit dem Ertrag ihres Gemeinds-
armenguts ohne TeUe, Umgang, Verthcilung der Kinder ohne
Entschädigung und Staatödciirag ihre sämmtlichen in- und
auswärlSwohnende» Armen hinlänglich zu unterstützen
vermochte, da ist sie, nach geleistetem Nachweis, daß sie dieß auch
fernerhin vermag, berechtigt, innerhalb der örtlichen Armenpflege

für ihre Angehörigen eine rein bürgerliche Armenverwaltung

fortzuführen und den Ertrag ihres ArmcngutS nur zur
Unterhaltung der armen Burger in« und auswärts zu
verwenden, wobei sie für zu Erziehende an den Termin von
8 6 Ziffer 1 nicht gebunden ist Durch Beschluß der Burger.
gemeinde kann jedoch der Anschluß an die allgemeine örtliche
Organisation erfolgen.

s 26.

Zum Stammkapital der örtlichen Armengüter sollen
geschlagen werden

1) Legate und Geschenke, welche nicht ausdrücklich sei es

für das bürgerliche Armengut, sei es zu Gunsten der
Dürftigen over andern speziellen Armenzwecken gemacht
werden;

2) Einkünfte, welche das Gesetz mit Berücksichtigung des

8 14 deS Gemeindegesetzes den Armengülern zuweist oder
zuweisen witv.

8 27.

In Bezug auf die Verwaltung der Armengüter und der

Rechnungsführung gellen die Vorschriften deS GemeindegesetzcS,
88 48-56.

e. Gefälle.

8 28.

Der den Armenkassen zugewiesene Antheil an den für
Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen eingenommenen
Taren sowie jedes andere den Armenkassen gesprochene Gefäll
wird, wo nicht etwas Anderes bestimmt ist, zur Versorgung
der Notharmen verwendet.

t. Die Leistungen des Staates.

8 29.

Da, wo die genannten Hülssquellen zur Versorgung deS

Etats der Nviharmen nicht genügen, ergänzt der Staat das
Fehlende im Sinne von 8 30 und im Maße von 8 3l durch
direkten Beitrag an die Armenbehörde.

8 30.

Das Fehlende ist der Unterschied zwischen der Summe
der gesetzlich vorhandenen, für Versorgung der Notharmen
fälligen Hülfsmittel und der Summe der nothwendigen, nach

Tagblatt des Großen Raths iss?.
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8 9 in Verbindung mit 8 5 berechneten Kostgelder sammt
Zulage von 2 »/o Verwaltungskosten.

8 3l.

Zu dieser Ergänzung verwendet der Staat nöthigenfalls
jährlich von dem verfassungsmäßigen Kredit von Fr. 579,000
als Marimum die Summe von Fr. 500,000.

8 32.

Zudem betheiligt sich der Staat bei der Versorgung der
Notharmen:

. aus dem obigen verfassungsmäßigen Reformkredit von
Fr. 579,000:
1) durch Verpflegung von Alten und Gebrechlichen in

der Anstalt Bärau;
2) durch Auferziehung armer Knaben in der Anstalt zu

Köniz;
3) durch Auferziehung armer Mädchen in der Anstalt zu

Rüeggisberg;
unicr Vorbehalt allfälliger Verlegung dieser Anstalten;

4) durch die Unterstützung der noiharmen Angehörigen
des alten Kanivnsiheils, welche außerkalb desselben,
aber innerhalb der Schweiz, sich befinden, während
der Dauer ihres auswärtigen Wohnsitzes mit
Ausnahme der Burger, welche einer rein bürgerlichen
Armenpflege im Sinne des 8 25 angehören;
an welchen Anstalten nur der alle Kanton Theil
nimmt;. aus dem ordentlichen kantonalen Kredit für das Armenwesen:

1) durch Beiträge an die Irrenanstalt Waldau für arme
unheilbare Irren;

2) durch Unterbringung von verwahrlosten, aber nicht
verurtheilten Kindern in der Korrektionsanstalt in
Landorf;

3) durch Beiträge an Privatarmenanstalten;
4) durch Kostgeldbeiträge für Unheilbare in der Pfrün-

deranstalt des äußern Krankenhauses;
5) durch einen Theil der Spenden an noiharme Kinder,

Gebrechliche und Irre, welche in Anstalten
untergebracht werden müssen,
an welchen Beiträgen der ganze Kanton Theil nimmt;

6) durch Ausrichtung des volle» Durckschnittskostgeldes
an die Gemeinden für sämmtliche auf die Notharmenetats

aufgenommenen Landsaßen.

1. Behörden und ihre Funktionen.

8 33.

Die Armenpflege für die Notharmen wird ausgeübt und
geleitet durch die Einwohnergeirieindrälhe (daneben in Fällen
von 8 25 die Burgergcmemdräthe), die Armemnspektoren, die

Regierungsstatthalier, die Direktion des Innern, Ablh. Armen-
wescn, und den Regierungsraih.

8 34.

Dem Einwohnergcmeinderaih liegt ob:
1 z die jährliche Festsitzung des Etats ver Notharmen vorzu¬

nehmen und zwar m Gemeinschaft mit dem Armenin-
spekior;

2) die Versorgung derselben nach Mitgabe des sanktionirten
Verpflegungsreglementes anzuordnen und speziell zu
überwache» ;

3) die Verzeichnisse und Kontrollen richtig und sorgfällig zu

führen;
81



j) die Beiträge der Blutsverwandten und der Burgergüter
innerhalb des festzusetzenden Termins zu bereinigen;

5) zur vorgeschriebenen Zeit das JahreSbüdgel zu entwerfen;
6) für die Rückerstattungen, die gesetzmäßige Verwaltung,

resp. Ersetzung deS Armenguts und richtige Verzinsung
desselben, für Eingang der Gefalle und der Beiträge zu
sorgen;

7) zur rechten Zeit Rechnung zu legen;
8) überhaupt die innerhalb der Gesetze von der kompetenten

Behörde erlassenen Anordnungen in Bezug auf die
Versorgung der Rotharmen zu vollziehen.

Mit Bewilligung der Direktion deS Innern, Abtheilung
Armenwesen, kann der Einwohnergemcinderath diese Obliegenheilen

unier seiner Verantwonlichkeit einer besondern Kommission

übertragen.

s 35.

Den Armeninspekloren liegt ob:
kbei der jährlichen Festsetzung des Etats der Notharmen

in den Gemeinden anwesend zu sein; alle neu
Auszunehmenden stch vorstellen zu lassen und die Aufnahme
im Sinne des H 6 streng zu überwachen. Sie können
in erster Instanz die Ausnahme einer Person auf den
Etat verweigern oder auch anbegchren;

2) von der Versorgung der Armen, namentlich der Kinder,
Kenntniß zu nehmen;

3) die Verzeichnisse und Kontrollen in Bezug auf Richtig¬
keit und Vollständigkeit einer genauen Prüfung zu
unterwerfen ;

4) die Budgets für daS folgende Verpflegungsjahr festzu¬

stellen und dieselben sammt Unlersuchungsbericht dem

RegierungSstatihalter einzusenden.

Sie beziehen für jede Gemeinvsuntersuchung sammt Bericht
eine Entschädigung und, wenn ste stch über zwei Stunden
von ihrem Wohnsitze entfernen müssen, noch eine besondere

Reisevergütung.

Eine besondere Instruktion wird ihre Obliegenheiten und
ihr Verfahren des Rahern ordnen.

8 36.

Den Regicrunzsstatthaltern liegt ob:
1) für Ine nöthige Zahl der Armemnspektorcn der Direktion

des Innern, Abth. Armenwesen, einen doppelten
Vorschlag einzureichen;

2) die Gewählten in Gelübde aufzunehmen;
3) im Einverstäudruß mit der Direktion des Innern, Abth.

Armenwesen, jedem der Armeninspekloren zu Anfang deS

Jahres die Gemeinden zu bezeichnen, welche er zu in-
spiziren haben wird;
die Bridgets und Untersuchungsberichte zu sammeln und
dieselben sammt Ueberstcht und Gencralrappori der Direktion

cinzuienve»;
5) die Armengulsrechnungen, sowie die Gesammtrechnungen

für die RvihaiMenpslege von den einzelnen Gemeinden

zu bestimmter Zeit einzufordern, sie einer genauen Prä.
jung und Passation zu unterwerfen und einen tabellarischen

AuSzug der Direktion einzusenden;
6) darauf zu achten, daß die Telle in den bezüglichen Ge¬

meinden zur Restitution, resp. Amortisation des Armen-
gutsdesizitö eingezogen werde;

7) dw an sie zur Organisirung und Leitung der Nolharmen-
pflege ergangenen Weisungen zu vollziehen und dafür
zu sorgen, daß die Gemeindrälhe und Inspektoren ihre
Obliegenheiten genau kennen und getreu erfüllen.

8 37.

Die Direktion des Innern, Abth. Armenwesen, hat
k) die zur Ausführung der gesetzliche» Bestimmungen über

die Nvtharmenpflege und zu einem geordneten Gang in
diesem Gebiet nothwendigen Weisungen und Instruktionen
zu ertheilen;

2) Streitigkeiten wegen Aufnahme von Personen auf den
Notharmenetat nach eingeholtem Bericht deS RegierungS-
stalthalters in letzter Instanz zu entscheiden;

3) alljährlich den Staalsbeilrag an die einzelnen Gemeinden
nach Maßgabe ihres ElatS und deS festzusetzenden Durch.
schnittskostgeldeS zu bestimmen;

4) alljährlich den revidirten Gesammtetat der Notharme»
des allen Kantons, das Gesammtbüdget der Notharmenpflege,

verbunden mit einem besondern übersichtlichen
Rapport über diesen Theil des Armenwesens dem Re-
gierungSraihe vorzulegen;

5) den Gang der Staatsanstaltcn, welche zur Notharmen¬
pflege gehören, zu überwachen und innerhalb ihrer Kompetenz

zu leiten;
6) in jedem Amie die nöthigen Armeninspektoren zu bestellen;
7) die auswärtige Armenpflege, so weit sie dem Staate ob¬

liegt sK 32 a. 4) zu besorgen.

8 38,

Der Regicrungsrath übt die Oberaufsicht und Oberleitung
aus. Von ihm aus geht:

1) die jährliche Genehmigung des aufgcnommencn Etats
der Notharmen deö alten KantonStheils;

2) die Bestimmung deö jährlichen DurchschnittskostgeldeS
für die zwei Klassen der Notharmen;

3) der Erlaß der nöthigen Verordnungen, so wie die Regle¬
ment« für die betreffenden StaaiSanftalten.

ö.

Armenpflege für die Dürstigen.
>. Etat.

8 39.

Die Dürftigen, welche in einer Gemeinde ihren Wohnsitz
haben, bilden einen eigenen, abgesonderten Theil des Gesamml-
armenetalö der Einwohnergemeinve.

8 40.

Dieser Etat der Dürftigen ist beweglich und eS kann
derselbe jederzeit vermehrt oder vermindert werden.

8 4k.

Diesem Etat fallen — im Einzelnen nach Ermessen der
Armenbehörve — zu:

1) Ertränkte und deßhalb vorübergehend eubeitS- und er-
weivSunsähig gewordene Dürftige;

2) arbeitsfähige, vermögenslose Einzelne und Familien, welche

infolge allgemeiner oder besonderer Nothstände an der

Noihonrsl des Lebens Mangel leiden;
3) notharm Gewordene bis zu ihrer Ausnahme auf den Etat

der Notharmen.

2. HülfSanstalten.

8 42.

Die vrganisirte freiwillige Wohlthätigkeit nimmt sich dieser
Dürftigen an vermittelst zweier HülfSanstalteii, nämlich:



1) der Spendkasse, und
2) der Krankenkasse.

Beide sind gemeinnützige Anstalten, welche unter dem Gesetz
über gemeinnützige Gesellschaften vom 31. März 1847, namentlich

KZ 5, 6 und 7, stehen.

». Spendkasse,

t. Bildung und Verwaltung.

8 43.

Die Bildung der Spendkasse geschieht durch Beschluß der
Einwohnergemeinden und nach Einwohnergemeinden. Vereinigung

von Einwohnergemeinden eines Kirchspiels zu kirchge.
meindweiser Einrichtung kann jedoch unter Anzeige an die
Direktion des Innern, Abth. Armenwesen, stattfinden.

Die Verwaltung und die mil derselben verbundene Armenpflege

für die Dürftigen besorgt ein von der Einwohnerffemeinde,
oder, wenn Vereinigung stattfindet, von den Einwohnergemeinden

des Kirchspiels gewählter Ausschuß.
Verweigerung der Bildung einer Spendkasse von Seite

einer Gemeinde zieht von Seite des Staates Verweigerung
seiner Beiträge nach sich.

s. Aufgabe.

8 44.

Die Aufgabe dieser Armenpflege ist:
». der Verarmung der Gemeindseinwohner mit den ihr zu

Gebote stehenden moralischen, finanziellen und
armenpolizeilichen Mitteln möglichst entgegenzuwirken;

1>. den Verarmten und momentan in Noth Gerathenen mit
Rath und That beizustehen und so weit es in ihren
Kräften liegt, denselben Gelegenheit zu geben, sich durch
eigene Anstrengung und Arbeit wieder in eine ökonomisch
und moralisch bessere Lage zu bringen;

c. die im Laufe des Jahres arbeitsunfähig und notharm
Gewordenen bis zu ihrer Aufnahme auf den Notharmenetat

bestmöglich zu versorgen; und durch diese Mittel
ct. den Bettel zu unterdrücken.

Die nähere, innere und äußere Organisation geschieht
durch eigene Statuten, weiche der Sanktion der Direktion des

Innern, Abth. Armenwesen, unterliegen.

Z. Hülfsmittel.

8 45.

Die Hülfsmittel zur Bildung und Unterhaltung der Spendkassen,

und zur Ausübung ihrer Armenpflege sind:
». die gewöhnlichen Kirchensteuern;
b. Legate und Geschenke für die Dürftigen;
c. die Unterhaliuugsbeiträge sämmtlicher Mitglieder der

Spendkasse;
ck. freiwillige Beiträge von Korporationen;
e. der Ertrag von Stiftungen zu besondern in daS Gebiet

dieser Armenpflege fallenden Zwecken, insofern die Stiftung

nicht abgesonderte Verwaltung und Verwendung
verlangt;

1. sämmtliche für die Armen gesprochenen Bußen.

8 46.

An den Zwecke» dieser Armenpflege betheiligt sich:

1) Der Staat durch freiwillige Beiträge. Er leistet sie un¬

abhängig von einzelnen Kassen direkt und mit Berücksichtigung

dcS ganzen KantvnS in der Regel in der Form
von:
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». Stipendien an arme Jünglinge und Mädchen zu Er¬
lernung von Handwerken;

1>. Steuern an arme Familien zur Auswanderung.
2) Die Einwohnerschaft des ganzen Landes durch die frei¬

willige, allgemeine Liebessteuer, welche der Regierungs-
raih befugt ist, Einmal im Jahre in den Kirchen deS
Kantons aufzunehmen, wenn Gemeinden im allen oder
neuen Kantonstheil von großen Unglücksfällen, gegen
welche keine Versicherung möglich war, betroffen worden
sind.

I>. Krankenkasse.

:. Bildung und Verwaltung.

8 47.

Die Bildung der Krankenkassen geschieht nach
Kirchgemeinden oder nach Einwohnergemeinden. Vereinigung mehrerer

Gemeinden zu gemeinsamer Bildung der Krankenkasse
kann jedoch unter Anzeige an die Direktion des Innern, Abth.
Armenwesen, stattfinden.

Der Präsident des Spendausschusses (8 43), oder, wo in
einer Kirchgcmeinde mehrere gelrennte Spendkassen sind, die
Präsidenten der Ausschüsse in Verbindung mit dem oder den
Geistlichen und einem vom Einwohnergemeindrath zu bezeichnenden

Lehrer der Kirchgemetnde bilden die Behörde, welche die
Krankenkasse verwaltet und der Krankenpflege vorsteht.

Diese Behörde kann sich durch Zuziehung anderer Personen
verstärken.

2. Aufgabe.

8 48.

Die Aufgabe der Krankenpflege ist:
». den beilragenden Mitgliedern der Krankenkasse in

Krankheitsfällen in bestimmtem Maße ärztliche Hülfe zu
gewähren ;

t>. den erkrankten Dürftigen, so weit möglich, zur Herstellung
ihrer Gesundheit und Arbeitsfähigkeil behülflich zu sein.

Die nähere, innere und äußere Organisation geschieht durch
eigene Statuten, welche der Sanktion der Direktion deS Innern,
Abth. Armenwesen und Sanitätswesen, unterliegen.

3. Hülfsmittel.

8 49.

Die Hülfsmittel zur Bildung und Unterhaltung der
Krankenkassen und zur Ausübung der Krankenpflege sind:

». der örtliche, durch ein besonderes Gesetz zu bestimmende
Antheil an den Heirathseinzuggeldern;

t>. die vom Gewerbsgesetz 8 89 vorgesehenen obligatorischen
Beiträge aller fremden Gesellen;

c. die Eintritts- und Unlerhaltungsgelder aller beigetretenen
kantonsangehörigen Arbeiter und Dienstboten;

ck. allsällige Legale und freie Gaben für die Kranken;
e. Sammlungen von Haus zu Haus.

Der Staat betheiligt sich an der Krankenpflege:
». durch seine Leistungen für die Nothfallstuben;
1>. „ „ „ „ die Entbindungsanstalt für arme

Wöchnerinnen;
c. „ „ „ an die Waldau für arme, heilbare

Irren;
ck. „ „ „ für die Poliklinik;
e. „ „ „ „ die Armenimpfungen;
1. durch einen Theil der Spenden.
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4. Zusammenhang und Leitung.

8 50.

Die Präsidenten der Spendausschüsse, die Geistlichen, die

Armeninspektoren, Armenärzte und die in der Verwaltung der
Krankenkassen stehenden Lehrer jedes Amtsbezirks versammeln
sich jährlich wenigstens einmal unter dem Vorsitz deö Regic-
rungsstatthalters:

».zum Bericht über die Kranken- und Armenpflege in den

einzelnen Gemeinden;
d. zur Berathung und Beschließung gemeinsamer Maßregeln

in Betreff der Armenpflege für die Dürftigen innerhalb
der Gesetze und Verordnungen;

c. zu Anträgen an obere Behörden betreffend allgemeine, im
Interesse deS Armenwesens nothwendig scheinende
Anordnungen.

Ueberdieß hat jeder, der in der Verwaltung sei es einer
Spenbkasse, sei es einer Krankenkasse deS Amtsbezirks steht, daS
Recht, der Versammlung mit berathender Stimme beizuwohnen.

Die Regierungsstatthalter erstatten über die Verhandlungen
und Resultate dieser Versammlungen Bericht an die Direktion
des Innern, Abiheilung Armenwesen, und diese gibt in einem
jährlichen Gesammtrapport über den Gang der Armenpflege für
die Dürstigen dem Regierungsrath Kenntniß, welcher theils
selbst, theils durch die Direktion des Innern, Abtheilung Armenwesen,

die Bestrebungen dieser Armenpflege auf geeignete Weise
ordnet, schützt und unterstützt.

L.

Allgemeine Bestimmungen.

K 52.

Kein Armer kann Anspruch auf Unterstützung auf dem
Wege Rechtens erHeden und verfolgen.

8 53.

Besteuert ist:
1) Wer aus einem Nolharmcnetat steht;
2) Wer die nach 8 11 schuldigen Vcrpflegungskosten nicht

zurückerstattet hat;
3> Wer von der Spendkasse unterstützt worden ist und

armenpolizeilich bestraft werden mußte, bis vollständige
Rückzahlung erfolgt ist.

8 54.

Gegenüber Notharmen und Dürftigen steht den
Armenbehörden und den unterstützungSpflichtigen Verwandten das
Recht des Eheeinspruchs zu.

Die nähern Bestimmungen dieses Rechtes sind einem
besondern Gesetze vorbehalten.

o.

Schlußbestimmungen.
8 55.

Die Glieder der Landsaßenkorporation, sowie die bernischen
Heimathlosen werden in den Gemeinden wie andere Einsaßen
behandelt. Bis zu ihrer Einbürgerung wird das
Vormundschaftswesen der Korporation wie bisher durch die staatliche
Landsaßenverwaltung besorgt.

8 56.

Die VollziebungSvcrordnung des Regierungsrathes wird
über die Art und Weise, wie die erste Ausmittlung und
Feststellung des Notharmenetais in den Einwohnergemeinden
stattzufinden hat, über die Revision der Spende», über das Durch-
schnitiskostgeld der Notharmen für das erste Jahr das Nöthige
festsetzen.

Der Regierungsrath ist befugt, an Orten, wo der
Armenverband einen Weilern Kreis, als die Einwohnergemeinden,
bildet, die Grundsätze deS Gesetzes den eigenthümlichen
Verhältnissen anzupassen.

8 57.

Dieses Gesetz, welches auf den 1. Jänner 1858 in Kraft
tritt, ist seinem ganzen Inhalt nach auf den alten Kantonstheil
anwendbar. Der neue Kantonstheil dagegen behält im Armenwesen

seine besondere Gesetzgebung und Verwaltung und nimmt
an den Ausgaben und Einrichtungen, welche Folge deS § 85
I. der Verfassung sind, nicht Theil.

8 58.

Durch dieses Gesetz werden aufgehoben alle diejenigen
Vorschriften, welche mit demselben in Widerspruch stehen,
inSbesonders:

1) Alle, schon im Armengesetz vom 23. April 1847 § 43
aufgehobenen Vorschriften;

2) das Armengesetz vom 23. April 1847 selbst;
3) die Verordnuug des Regierungsralhs vom 21. Mai 1847;
4) das Dekret vom 11. Oktober 1851 ;
5) das Anhangsdekret zum Gesetz über die öffentlichen Wahlen

vom 11. Oktober 1851;
6) die Verordnung vom 29. November 1852.

Bern, den 1. Juli 1857.

Namens deS Großen Rathes,
der Vizepräsident:

Kurz
Der Staatsschreibcr:

M v. Stürler.

Berichtigung.
Im 8 22 deS vorhergehenden Gesetzes soll es statt »Werth-

schriftcn" heißen: „Wertheffektcn."

v. Büren wünscht, daß über den Gesetzesentwurf, betreffend

das Niederlassungswesen, auch ein Gutachten der
Justizdirektion vorgelegt werden möchte.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, er hätte gerne
die ganze Arbeit der Justizdirektion überlassen. Der Herr
Justizdirektor habe übrigens bei der Berathung des Entwurfs
im Regierungsrathe mitgewirkt, seinen Einwendungen sei

Rechnungen getragen worden, endlich stehe demselben die Gelegenheit

offen, bei der Behandlung des Entwurfs im Großen Raihc
ebenfalls Aufschlüsse zu ertheilen.
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Der Herr Präsident erblickt keine Schwierigkeit, daß
dem Wunsche des Herrn v. Büren entsprochen werde, obschon

dieses Verfahren selien befolgt werde, und stellt es dem Herrn
Berichterstatter anheim, den Gegenstand im Regicrungsrathè
anzuregen.

Hierauf wird noch das Protokoll der heutigen Sitzung
verlesen und ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

DaS Präsidium erklärt die Sitzung als geschlossen-

Schluß der Sitzung und der Session: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Verzeichnis

der seit der letzten Session eingelangten Vorstel¬
lungen und Bittschriften.

a. Vorstellungen betreffend das neue Armengesetz.

4. deS Gemeindrathes von Scheunenberg, vom 6. April 4857.
2. deS Gemeindrathes von Lengnau, vom 8. April.
3. der Burgergemeinde Dozigen, vom 44 April.
4. des Gemeindrathes von Leuzigen, vom 44. April.
5- „ „ „ Bußwpl, „ „ „
6. der Burgergemeinde Elavaleyre, vom 48. April.
7. der Einwohnergemeinde „ „ ^ „8 der Burgergemeinde Münchwpler vom 18. April.
9. der Einwohnergemeinde „ „ „ „

49. der Burgergemeinde Kriechenwyl, vom 2V. „
14. der Einwohnergemeinde „ „ „ „
12. deS Gemeindraths von Ferenbalm, vom 21. April.
43- „ „ Mühleberg, „ „ „
14. der Burgcrgemeinde Büren, vom 23. April.
45. „ Rütti, Amt Büren, vom 23. April.
46. „ „ Dießbach bei „
47. „ „ Arch,
48. „ „ Büetigen,
19. „ Burger- und Einwohnergemeinde Golaten, vom 27.

April.
29. der Burgergeiminde Gurbrü, vom 27. April.
21. „ Einwohnergemeinde „ „ „
22. „ Gemeinde Wyleroliigen, vom 27. April.

Tagblatl des Großen Rathes ««57.

>» »

» »

» »

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
39.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
49.
44.
42.
43.
44.
45.
46
47.
48.
49.
59.
54.
52.
53.
54
55.
56.
57.
58.
59
69.
64.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
79.
74.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
89.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
99.

der

Einwvhncrgemeinde Ncueneck, vom 27. April.
Gemeinde Ligerz, vom 29. April.

Sutz und Lattigen, vom 29. April.
Merzligen,
Wvrbe»,
Belmund,
Jpsach,
Scbwadcrnau
Walperswyl
Bühl,
Port,
Madretsch,
Mörigen,
JenS,
Safneren
Aegerien,
Hermrigen,
Scheuren,
Studen
Orpund

,/

l,

i,

V

V

V

/,

//
//

,/

//

k,

//

,/

//

,/

/,

/,

Burgerraths von Langenthal, vom 29. April.
Burgerversammlung von Laupen, vom 18. Mai.

,/ Lotzwyl,
Burgergemnnde Ntdau,

Ins,
// Brüttelcn,

Gäserz,
Müntschemier,

/, Treiten,
// Finsterhcnnen,

Siselcn,
Lüscherz,
Vinelz,

„ Tschugg,
Gampelen,
Mctt,
Bern,

//

22
28. ^

4 Juni.
'/ „

/,

„

/,

/,

5.
9.

s,

Juni.

l/
17.
18.

Einwohnergcmeinde Stettlen, vom 49. Juni.
Burgergemeinde Aarberg, „ 46. „
Gemeindralhes von Aarberg, „ „ „
Einwohnergemeir.de Großaffoltern, vom 46. Juni.

ft 2pß,
Gemeindraths von RapperSwyl, „ „ „
Einwohner- und Burgergemeinde Kappelen, vom 16.

Juni.
ö GcmeindrathS von Bargen, vom 46.

der Gemeinde Niederriev (Kalnach) „ „
Gemeindrathes von Kalnach
Einwohnergemeinde Malten,

Burgergemeinde Wattenwhl,
Elnwohnergemeinde Belpberg,
Burgergemeinde „
Einwohnergemeinde Mühlethurnen, vom 48" Juni.
Burgergemeinde „ » ^ „Burgergemeinde Lohnftorf, vom 48. Juni.
Einwohnergemeinde Sesligen, vom 48. Juni.
Burgergemeinde „
Elnwohnergemeinde Gurzelen,
Burgergemeinde „

/, Sleffisburg.
Wilderswyl,

Einwohnergemeinde Gerzenser,

„ Tvffen,
Burgergemeinde „

„ Gellerfingen,
Einwohnergemeinde „

„ Kirchdorf,
Burgergemeinde „
Einwohnergemeinde Jaberg und StoffelSrütti, vom
49. Juni.

82

k,

«
19.
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91. „ Einwohuergemeinde Rümligen, vom 19. Juni.
92. „ „ Rosten, „ „ „
93. „ Burgergemeinde Leißigen, „ 29. „
94. „ „ Thun, „ „ „
95. „ „ WimniiS, „ „ „
96. „ „ Reuilgen, „ „ „
97. „ „ Heimberg, „ „ „
93. „ „ Fahrni, „ „ „
99. „ „ Sträiligen, „ „ „

100. „ „ Uelendorf, „ „ „
101. „ „ Lcngenbühl, „ „ „
102. „ Versammlung von Thurnen, „ „ „
103. „ Einwohnergemeinde Englisberg. „ „ »
104. „ „ Niedermuhlern „ „ „
105. „ „ Obermuhlern und Zimmerwald,

vom 20. Juni.
106. „ Burgergemeinde Niedermuhlern, vom 20. Juni.
107. „ „ Obermuhlern, „ „ »
103. „ „ Zimmcrwald, „ „ „
109. „ Einwohnergemeinde Wattenwyl, „ „ »
110. „ „ Kausdorf, „ „ »,

111. „ Burgergemeinde „ „ „ „
112. „ „ Hilterfingen, „ „ „
113. „ „ Thierachern, „ „ „
114. „ „ Amsyldingen, „ 21. „
115. „

'
„ Aar mühle, „ „ „

116. „ „ Blumenstein, „ „
117. „ „ Thungschneit, „ ^ „
118. „ „ Forst, „ „ „
119. „ Bäuertgemeinde Spiez, „ „ „
120. „ Burgergemeinde Därstetten, „ „
121. „ „ Bönigen, „ 22. „
122. „ Gemeinde Brienzwyler, „ „ „
123. „ Burgergemeinde Habkern, „ „
124. des gemeinnützigen Vereins von Fraubrunnen, v. 22. Juni.
125. der Burgergemeinde Uttigen, vom 22. Juni.
126. „ Einwohnergemeinde „ „ „ „
127. „ „ Kienersrütti, „ „ „
128. „ „ Rüthi, „ „ „
129. „ Kirchgcmeinde Limpach, „ „ „
130. „ Burgergemeinde Belp, „ „ „
131. „ Einwohnergemeinde „ „ „ „
132. „ „ RüeggiSberg, „ „ „
133. „ Burgergemeinde „ „ „ „
134. „ „ Kirchenthurncn „ „
135. „ Einwohnergemeinde Rubigcn, „ „ „
136. des Gemeindraihcs von Bern, „ „ „
137. der Burgergemeinde Pohlern, „ 23. „
138. „ „ Oberwyl im Simmenthal, vom

23 Juni.

139. „ Gemeindräthe von Wiedlisbach, Zangenthal und Bann-
wyl, sowie der Einwohnergemeinden Otliswyl, Ober,
bipp, Wangen, Niederbipp, Aarwangen und Wolsts--
derg, vom 23. Juni.

140. deS Herrn Pfarrer Ziegler in Messen, vom 23. Juni.
141. „ Gemeindrathes von Lolligen, „ „ „
142. der Burgergemeinde Schattenhalb, „ » „
143. „ „ Meiringen, „ 25. „

6. Andere Vorstellungen und Bittschriften:

144 deS ökonomisch-gemeinnützigen Vereins des OberaargauS,
betreffend eine landwirthschaftliche Schule, v. 17. April.

145. der Sektion der gemeinnützigen Gesellschaft von Konol-
fingen, betreffend die Erweiterung der Hypothekarkasse,
vom 26. Mai.

146. Strafnachlaßgesuch einer Frau Luginbühl für ihren Sohn,
vom 18. Juni.

147. Pensionsgesuch veS gcwes. LehrerS Rickli, vom 19. Juni.
148. Strafnachlaßgesuch von Samuel Frutiger, „, 20. „
149. „ „ Benvicht Schwab, „ „ „
150. „ „ Nikl. Luginbühl, „ „ „
151. Vorstellung der Bezirkssynode von Burgdorf, betreffend

die Wiedereinführung der Eidesunterweisung, vom
20. Juni.

152. Vorstellungen von Egger, Ramser und Kücffer in Bern,
betreffend die Heimathlosenangelegenheit, v. 25 Juni.

153. Vorstellung deS Gemeindschreibers Tscharner in Bern,
betreffend die Thierquälerei, vom 25. Juni.

154. Vorstellung der Burgergemeinde Steffisburg, betreffend
die Bestrafung der Waldfrevel, vom 25. Juni.

155. Vorstellung des ökonomisch-gemeinnützigen Vereins deS

Oberaargaus, betreffend das Forstwesen, v. 25. Juni.
156. Strafnachlaßgesuch des NiklauS Hänni, vom 25. Juni.
157. „ „ Sam. Thomann, „ „ „
158. Vorstellung von Schiffer Jmboden u. A., betreffend die

Lokalverordnung von Thun für Befahrung der untern
Aare.
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